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HINWEIS 

Dieses Dokument begründet einen Basisprospekt (der "Basisprospekt") gemäß Art. 5 Abs. 4 der 

Richtlinie 2003/71/EG, in der jeweils gültigen Fassung, (die "Prospektrichtlinie") in Verbindung mit 

der Verordnung (EG) 809/2004 der Kommission, in der jeweils gültigen Fassung, bezogen auf fonds-

bezogene Garant Classic Wertpapiere, fondsbezogene Garant Cap Wertpapiere, Fondsindex Wertpa-

piere mit Mindestrückzahlungsbetrag, Fondsindex Wertpapiere mit Mindestrückzahlungsbetrag und 

Cap, Fondsanleihe, fondsbezogene Sprint Classic Wertpapiere, fondsbezogene Sprint Cap Wertpapie-

re, fondsbezogene Garant Classic Basket Wertpapiere, fondsbezogene Garant Cap Basket Wertpapie-

re, fondsbezogene Garant Classic Rainbow Wertpapiere und fondsbezogene Garant Cap Rainbow 

Wertpapiere (die "Wertpapiere"), welche von Zeit zu Zeit von der UniCredit Bank AG ("HVB" oder 

"Emittentin") unter dem Euro 50.000.000.000 Debt Issuance Programme (das "Programm") begeben 

werden.  

Dieser Basisprospekt muss zusammen mit den Informationen gelesen werden, die enthalten sind (a) im 

Registrierungsformular der UniCredit Bank AG vom 17. Mai 2013 (das "Registrierungsformular"), 

das durch Verweis in diesen Basisprospekt einbezogen wird, (b) in den Nachträgen zu diesem Ba-

sisprospekt (die "Nachträge") als auch (c) in allen anderen Dokumenten, die durch Verweis in diesen 

Basisprospekt einbezogen werden (siehe unten "Allgemeine Informationen – Einbezogene 

Dokumente").  

Es wurde niemand ermächtigt, im Zusammenhang mit dem Programm Angaben zu machen oder 

Zusicherungen abzugeben, die nicht in diesem Basisprospekt oder anderen im Zusammenhang mit 

dem Programm zur Verfügung gestellten Informationen enthalten sind oder im Widerspruch zu diesen 

stehen; werden dennoch entsprechende Angaben gemacht oder Zusicherungen abgegeben, dürfen sie 

nicht als von der Emittentin genehmigt angesehen werden. 

Weder dieser Basisprospekt noch sonstige im Zusammenhang mit dem Programm zur Verfügung 

gestellte Informationen sind dazu bestimmt, die Grundlage einer Kreditbewertung oder sonstigen 

Bewertung zu bilden, und sollten nicht als Empfehlung der Emittentin zum Kauf von Wertpapieren 

durch einen Empfänger dieses Basisprospekts oder sonstiger im Zusammenhang mit dem Programm 

zur Verfügung gestellter Informationen angesehen werden. Potentielle Anleger sollten beachten, dass 

eine Anlage in die Wertpapiere nur für sehr versierte Anleger geeignet ist, die die Natur dieser 

Wertpapiere und den Umfang des damit verbundenen Risikos verstehen und über ausreichende 

Kenntnisse, Erfahrungen und Zugang zu professionellen Beratern (einschließlich ihrer Finanz-, Rech-

nungslegungs-, Rechts- und Steuerberater) verfügen, um die Risiken dieser Wertpapiere selbst aus 

rechtlicher, steuerlicher, rechnungslegungsbezogener und finanzieller Sicht einschätzen zu können. 

Jeder Anleger, der einen Kauf von Wertpapieren in Erwägung zieht, sollte seine eigene unabhängige 

Bewertung der Finanzlage und der Geschäftstätigkeit der Emittentin und eine eigene Beurteilung ihrer 

Bonität durchführen. 

Weder dieser Basisprospekt noch sonstige im Zusammenhang mit dem Programm zur Verfügung 

gestellte Informationen stellen ein Angebot oder eine Aufforderung an irgendeine Person seitens der 

Emittentin oder im Namen der Emittenten zur Zeichnung oder zum Kauf von Wertpapieren dar. 

Die Aushändigung dieses Basisprospekts impliziert zu keiner Zeit, dass die in ihm enthaltenen 

Angaben über die Emittentin zu einem beliebigen Zeitpunkt nach dem Datum dieses Basisprospekts 

weiterhin zutreffend sind oder dass sonstige im Zusammenhang mit dem Programm zur Verfügung 

gestellte Informationen zu einem beliebigen Zeitpunkt nach dem Datum, das in dem die Informationen 

enthaltenden Dokument angegeben ist, weiterhin zutreffend sind. Die Emittentin ist gesetzlich zur 

Veröffentlichung von Nachträgen zu diesem Basisprospekt verpflichtet. Anleger sollten bei der 

Entscheidung über einen möglichen Kauf von Wertpapieren u. a. den letzten Einzelabschluss oder 

Konzernabschluss und etwaige Zwischenberichte der Emittentin prüfen. 

Die Verbreitung dieses Basisprospekts und das Angebot und der Verkauf von Wertpapieren 

unterliegen möglicherweise in bestimmten Rechtsordnungen gesetzlichen Beschränkungen. Personen, 

in deren Besitz dieser Basisprospekt oder ein Wertpapier gelangt, sind verpflichtet, sich über 
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entsprechende Beschränkungen zu informieren. Insbesondere gelten Beschränkungen im Hinblick auf 

die Verteilung dieses Basisprospekts und das Angebot oder den Verkauf von Wertpapieren in den 

Vereinigten Staaten von Amerika und das Angebot oder den Verkauf von Wertpapieren in den 

Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums und im Vereinigten Königreich (siehe unten 

"Allgemeine Informationen – Verkaufsbeschränkungen"). 

Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem US-amerikanischen Wertpapiergesetz 

(Securities Act) von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") registriert und 

unterliegen den US-Steuervorschriften. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen dürfen Wertpapiere 

nicht innerhalb der Vereinigten Staaten oder US-Personen angeboten, verkauft oder geliefert werden 

(siehe unten "Allgemeine Informationen – Verkaufsbeschränkungen"). 
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ZUSAMMENFASSUNG 

Zusammenfassungen setzen sich aus den Offenlegungspflichten zusammen, die als "Elemente" be-

zeichnet werden. Diese Elemente sind in die Abschnitte A – E (A.1 – E.7) gegliedert. 

Diese Zusammenfassung beinhaltet alle Elemente, die in einer Zusammenfassung für diese Art von 

Wertpapieren und Emittent enthalten sein müssen. Da die Angabe einiger Elemente nicht erforderlich 

ist, können Lücken in der Nummerierung der Elemente enthalten sein. 

Sollte für diese Art von Wertpapieren und Emittent die Angabe eines Elements in der Zusammenfas-

sung erforderlich sein, besteht die Möglichkeit, dass in Bezug auf das Element maßgebliche Informa-

tionen nicht zur Verfügung gestellt werden können. In diesem Fall wird in der Zusammenfassung eine 

kurze Beschreibung des Elements mit dem Vermerk 'Nicht anwendbar' eingefügt. 

A. EINLEITUNG UND WARNHINWEISE 

A.1 Warnhinweis Diese Zusammenfassung sollte als Prospekteinleitung verstanden werden, 

Anleger sollten sich bei jeder Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, auf den Ba-

sisprospekt als Ganzen stützen, 

Anleger, die wegen der in dem Basisprospekt enthaltenen Angaben Klage einreichen wollen, 

müssen nach den geltenden nationalen Rechtsvorschriften ihrer Mitgliedstaaten möglicher-

weise für die Übersetzung des Basisprospekts aufkommen, bevor das Verfahren eingeleitet 

werden kann. 

Zivilrechtlich haftet nur die UniCredit Bank AG, Kardinal-Faulhaber-Straße 1, 

80333 München (in ihrer Eigenschaft als Emittentin) für die Zusammenfassung einschließlich 

der Übersetzungen hiervon und dies auch nur für den Fall, dass die Zusammenfassung vergli-

chen mit den anderen Teilen des Basisprospekts irreführend, unrichtig oder inkohärent ist oder 

verglichen mit den anderen Teilen des Basisprospekts wesentliche Angaben, die in Bezug auf 

Anlagen in die Wertpapiere für die Anleger eine Entscheidungshilfe darstellen, vermissen 

lassen. 

A.2 Zustimmung zur 

Verwendung des 

Basisprospekts 

 

[Vorbehaltlich der nachfolgenden Absätze erteilt die Emittentin die Zustimmung zur Verwen-

dung des Basisprospekts während der Zeit seiner Gültigkeit für eine spätere Weiterveräuße-

rung oder endgültige Platzierung der Wertpapiere durch Finanzintermediäre.] 

[Nicht anwendbar. Die Emittentin erteilt keine Zustimmung zur Verwendung des Basispros-

pekts für eine spätere Weiterveräußerung oder endgültige Platzierung der Wertpapiere durch 

Finanzintermediäre.] 

 Angabe der An-

gebotsfrist 

[Nicht anwendbar. Eine Zustimmung wurde nicht erteilt.] 

[Eine Weiterveräußerung oder endgültige Platzierung der Wertpapiere durch Finanzintermedi-

äre kann erfolgen und eine entsprechende Zustimmung zur Verwendung des Basisprospekts 

wird erteilt für [die folgende Angebotsfrist der Wertpapiere: [Angebotsfrist einfügen, für die 

die Zustimmung erteilt wird]][eine Frist von zwölf (12) Monaten nach [Datum, an dem die 

Endgültigen Bedingungen bei der CSSF hinterlegt werden, einfügen].] 

 Sonstige Bedin-

gungen, an die die 

Zustimmung 

gebunden ist 

[Abgesehen von der Bedingung, dass jeder Finanzintermediär die Bedingungen der Emission, 

die Endgültigen Bedingungen sowie die geltenden Verkaufsbeschränkungen beachtet, ist die 

Zustimmung nicht an sonstige Bedingungen gebunden.] 

[Nicht anwendbar. Eine Zustimmung wird nicht erteilt.] 

 Zur Verfügung-

stellung  

der Angebots-

bedingungen 

durch Finanz-

intermediäre 

[Falls ein Angebot durch einen Finanzintermediär erfolgt, wird dieser Finanzintermedi-

är den Anlegern zum Zeitpunkt der Angebotsvorlage die Angebotsbedingungen zur 

Verfügung stellen.] 

[Nicht anwendbar. Eine Zustimmung wird nicht erteilt.] 

 

B. EMITTENTIN 

B.1 Juristischer und 

kommerzieller 

Name 

UniCredit Bank AG ("UniCredit Bank" oder "HVB", und zusammen mit ihren konsolidierten 

Beteiligungen, die "HVB Group") ist der juristische Name. HypoVereinsbank ist der kommerzi-

elle Name. 

B.2 Sitz / Rechtsform / 

geltendes Recht / 

Land der Grün-

dung 

Die UniCredit Bank hat ihren Unternehmenssitz in der Kardinal-Faulhaber-Straße 1, 80333 

München, wurde in Deutschland gegründet und ist im Handelsregister des Amtsgerichts Mün-

chen unter der Nr. HRB 42148 als Aktiengesellschaft nach deutschem Recht eingetragen. 
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B.4b Bekannte Trends, 

die sich auf die 

Emittentin und die 

Branchen, in 

denen sie tätig ist, 

auswirken 

Die Unsicherheit für die Weltwirtschaft und die internationalen Finanzmärkte wird auch 2013 

hoch bleiben. Die Finanzmärkte werden insbesondere vor dem Hintergrund der ungelösten 

Staatsschuldenkrise weiterhin beeinträchtigt.  

Die Kreditwirtschaft steht weiterhin vor signifikanten Herausforderungen, betreffend sowohl das 

gesamtwirtschaftliche Umfeld als auch anstehende aufsichtsrechtliche Regulierungsbestrebun-

gen. In diesem Umfeld wird die HVB Group ihre Geschäftsstrategie fortlaufend an die veränder-

ten Marktbedingungen anpassen und regelmäßig die daraus erhaltenen Steuerungssignale sorg-

fältig überprüfen. 

B.5 Beschreibung der 

Gruppe und der 

Stellung der Emit-

tentin innerhalb 

dieser Gruppe 

Die UniCredit Bank ist die Muttergesellschaft der HVB Group. Die HVB Group hält direkt und 

indirekt Anteile an verschiedenen Gesellschaften. 

Seit November 2005 ist die HVB ein verbundenes Unternehmen der UniCredit S.p.A., Rom, 

("UniCredit S.p.A.", und zusammen mit ihren konsolidierten Beteiligungen die "UniCredit") 

und damit seitdem als Teilkonzern ein wesentlicher Bestandteil der UniCredit. Die UniCredit 

S.p.A. hält direkt 100% des Grundkapitals der HVB. 

B.9 Gewinnprognosen 

oder - schätzungen 

Nicht anwendbar; es erfolgt keine Gewinnprognose oder –schätzung. 

B.10 Art etwaiger 

Beschränkungen 

im Bestätigungs-

vermerk zu den 

historischen Fi-

nanz-

informationen 

Nicht anwendbar; KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, der unabhängige Wirtschaftsprü-

fer der UniCredit Bank für die Geschäftsjahre 2011 und 2012, hat die Konzernabschlüsse der 

HVB Group sowie die Einzelabschlüsse der UniCredit Bank für die zum 31. Dezember 2011 und 

31. Dezember 2012 endenden Geschäftsjahre geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestäti-

gungsvermerk versehen. 

B.12 Ausgewählte 

wesentliche histo-

rische Finanzin-

formationen 

Konsolidierte Finanzkennzahlen zum 31. Dezember 2012* 

Kennzahlen der Erfolgsrechnung 01.01. - 

31.12.2012 

01.01. - 

31.12.2011 

Operatives Ergebnis nach Kreditrisikovorsorge €1.807 Mio. €1.935 Mio. 

Cost-Income-Ratio 

(gemessen an den operativen Erträgen) 

 

58,1% 

 

62,1% 

Ergebnis vor Steuern €2.058 Mio. €1.615 Mio. 

Konzernjahresüberschuss €1.287 Mio. €971 Mio. 

Eigenkapitalrentabilität vor Steuern 1) 9,2% 7,2% 

Eigenkapitalrentabilität nach Steuern1) 5,8% 4,3% 

Ergebnis je Aktie €1,55 €1,16 

   

Bilanzzahlen 31.12.2012 31.12.2011 

Bilanzsumme €348,3 Mrd. €372,3 Mrd. 

Bilanzielles Eigenkapital  €23,3 Mrd. €23,3 Mrd. 

Leverage Ratio2) 15,0x 16,0x 

   

Bankaufsichtsrechtliche Kennzahlen gemäß 

Basel II 
31.12.2012 31.12.2011 

Kernkapital ohne Hybridkapital (Core Tier 1-

Kapital) 

 

€19,1 Mrd. 

 

€19,9 Mrd. 

Kernkapital (Tier 1-Kapital) €19,5 Mrd. €20,6 Mrd. 

Risikoaktiva (inklusive Äquivalente für das Markt-

risiko bzw. operationelle Risiko) 

 

€109,8 Mrd. 

 

€127,4 Mrd. 

Kernkapitalquote ohne Hybridkapital (Core Tier 1 

Ratio)3) 

 

17,4% 

 

15,6% 

Kernkapitalquote (Tier 1 Ratio)3) 17,8% 16,2% 
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* Die Zahlen in der Tabelle sind geprüft und dem konsolidierten Jahresabschluss zum 31.Dezember 2012 

der Emittentin entnommen. 
1) Eigenkapitalrentabilität berechnet auf Basis des durchschnittlichen bilanziellen Eigenkapitals gemäß 

IFRS. 
2) Verhältnis von Bilanzsumme zu bilanziellem Eigenkapital gemäß IFRS. 
3) Berechnet auf der Basis von Risikoaktiva inklusive Äquivalente für das Marktrisiko und für das opera-

tionelle Risiko. 

 

  Konsolidierte Finanzkennzahlen zum 30. Juni 2013* 

Kennzahlen der Erfolgsrechnung 01.01. - 

30.06.2013 

01.01. - 

30.06.2012 

Operatives Ergebnis nach Kreditrisikovorsorge €1.121 Mio. €1.411 Mio. 

Cost-Income-Ratio 

(gemessen an den operativen Erträgen) 

 

59,4% 

 

51,5% 

Ergebnis vor Steuern €1.222 Mio. €1.557 Mio. 

Konzernüberschuss €818 Mio. €912 Mio. 

Eigenkapitalrentabilität vor Steuern 1) 11,8% 13,9% 

Eigenkapitalrentabilität nach Steuern1) 8,1% 8,3% 

Ergebnis je Aktie €1,01 €1,11 

   

Bilanzzahlen 30.06.2013 31.12.2012 

Bilanzsumme €319,5 Mrd. €348,3 Mrd. 

Bilanzielles Eigenkapital  €21,6 Mrd. €23,3 Mrd. 

Leverage Ratio2) 14,8x 15,0x 

   

Bankaufsichtsrechtliche Kennzahlen gemäß 

Basel II 
30.06.2013 31.12.2012 

Kernkapital ohne Hybridkapital (Core Tier 1-

Kapital) 

 

 €19,1 Mrd. 

 

€19,1 Mrd. 

Kernkapital (Tier 1-Kapital) €19,2 Mrd. €19,5 Mrd. 

Risikoaktiva (inklusive Äquivalente für das Markt-

risiko bzw. operationelle Risiko) 

 

€100,0 Mrd. 

 

€109,8 Mrd. 

Kernkapitalquote ohne Hybridkapital (Core Tier 1 

Ratio)3) 

 

19,1% 

 

17,4% 

Kernkapitalquote (Tier 1 Ratio)3) 19,2% 17,8% 

 

* Die Zahlen in der Tabelle sind nicht geprüft und dem konsolidierten Halbjahresfinanzbericht zum 30. 

Juni 2013 der Emittentin entnommen. 

1) Eigenkapitalrentabilität berechnet auf Basis des durchschnittlichen bilanziellen Eigenkapitals gemäß 

IFRS. 
2) Verhältnis von Bilanzsumme zu bilanziellem Eigenkapital gemäß IFRS. 
3) Berechnet auf der Basis von Risikoaktiva inklusive Äquivalente für das Marktrisiko und für das opera-

tionelle Risiko. 

 

 Erklärung, dass 

sich die Aussich-

ten der Emittentin 

seit dem Datum 

des letzten veröf-

fentlichten und 

geprüften Ab-

schlusses nicht 

wesentlich ver-

Seit dem 31. Dezember 2012 sind keine wesentlichen nachteiligen Veränderungen in den Aus-

sichten der HVB Group eingetreten. 
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schlechtert haben 

oder Beschreibung 

jeder wesentlichen 

Verschlechterung 

 Signifikante Ver-

änderungen in der 

Finanzlage, die 

nach dem von den 

historischen Fi-

nanzinformatio-

nen abgedeckten 

Zeitraum eingetre-

ten sind  

Seit dem 30. Juni 2013 sind keine wesentlichen Veränderungen in der Finanzlage der HVB 

Group eingetreten. 

B.13 Letzte Entwick-

lungen 

Nicht anwendbar. Es gibt keine Ereignisse aus der jüngsten Zeit der Geschäftstätigkeit der 

UniCredit Bank, die für die Bewertung ihrer Zahlungsfähigkeit in hohem Maße relevant sind. 

B.14 Die nachstehenden Informationen sind zusammen mit Punkt B. 5 zu lesen. 

 Angabe zur Ab-

hängigkeit von 

anderen Unter-

nehmen innerhalb 

der Gruppe 

Die UniCredit S.p.A. hält direkt 100% des Grundkapitals der UniCredit Bank. 

B.15 Haupttätigkeiten Die UniCredit Bank bietet eine umfassende Auswahl an Bank- und Finanzprodukten sowie -

dienstleistungen für Privat- und Firmenkunden, öffentliche Einrichtungen und international 

operierende Unternehmen an. 

Die Bandbreite reicht unter anderem von Hypothekendarlehen, Verbraucherkrediten und Bank-

dienstleistungen für Privatkunden über Geschäftskredite und Außenhandelsfinanzierungen für 

Firmenkunden, Fondsprodukte für alle Assetklassen, Beratungs- und Brokerage-Dienstleistungen 

und dem Wertpapiergeschäft sowie dem Liquiditäts- und Finanzrisikomanagement, Beratungs-

dienstleistungen für vermögende Privatkunden bis hin zu Investment-Banking-Produkten für 

Firmenkunden. 

B.16 Unmittelbare oder 

mittelbare Beteili-

gungen oder Be-

herrschungs-

verhältnisse 

Die UniCredit S.p.A. hält direkt 100% des Grundkapitals der UniCredit Bank. 

 

C. WERTPAPIERE 

C.1 Art und Gattung 

der Wertpapiere, 

einschließlich 

jeder Wertpapier-

kennung 

[Im Fall von Garant Wertpapieren gilt Folgendes: 

Garant Wertpapiere (die "Wertpapiere").] 

[Im Fall von Fondsindex Wertpapieren gilt Folgendes: 

Fondsindex Wertpapiere (die "Wertpapiere").] 

[Im Fall von Fondsanleihen gilt Folgendes: 

Fondsanleihen mit Barausgleich [oder Physischer Lieferung] (die "Wertpapiere").] 

[Im Fall von Sprint Wertpapieren gilt Folgendes: 

Sprint Wertpapiere (die "Wertpapiere").] 

[Im Fall von Garant Basket Wertpapieren gilt Folgendes: 

Garant Basket Wertpapiere (die "Wertpapiere").] 

[Im Fall von Garant Rainbow Wertpapieren gilt Folgendes: 

Garant Rainbow Wertpapiere (die "Wertpapiere").] 

Serie Tranche ISIN WKN Gesamtnennbetrag 

[Seriennummer 

einfügen] 

[Tranchennummer 

einfügen] 
[ISIN einfügen] [WKN einfügen] 

[Gesamtnennbetrag 

einfügen] 
 

C.2 Währung der 

Wertpapier-

emission 

Die Wertpapiere werden in [Festgelegte Währung einfügen] (die "Festgelegte Währung") 

begeben. 

C.5 Beschränkungen Nicht anwendbar. Die Wertpapiere sind frei übertragbar. 
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für die freie Über-

tragbarkeit der 

Wertpapiere 

C.8 Mit den Wertpa-

pieren verbundene 

Rechte einschließ-

lich Rang und 

Beschränkungen 

dieser Rechte 

Mit den Wertpapieren verbundene Rechte 

[Im Fall von Garant Wertpapieren, Fondsindex Wertpapieren, Sprint Wertpapieren, Garant 

Basket Wertpapieren und Garant Rainbow Wertpapieren gilt Folgendes: 

Die Wertpapiere werden nicht verzinst.] 

[Im Fall von Fondsanleihen einfügen: 

Die Wertpapiere werden zu ihrem [Gesamtnennbetrag] [Nennbetrag] für jede Zinsperiode zum 

jeweiligen Zinssatz verzinst und der jeweilige Zinsbetrag wird an jedem Zinszahltag (wie in 

C.16 definiert) gezahlt. Der jeweilige "Zinsbetrag" wird berechnet, indem das Produkt aus 

dem jeweiligen Zinssatz und dem [Gesamtnennbetrag] [Nennbetrag] mit dem Zinstagequoti-

enten multipliziert wird. 

"Zinstagequotient" ist [Zinstagequotienten einfügen].] 

 

[Im Fall von festverzinslichen und Stufenzins Wertpapieren einfügen: 

ISIN Zinsperiode Zinssatz 

[ISIN einfügen] [Zinsperiode einfügen]1 [Zinssatz einfügen]2 

] 

 

[Im Fall von Wertpapieren mit variablem Zinssatz ohne bzw. mit einem Abschlag oder Auf-

schlag einfügen: 

"Zinssatz" ist der Referenzsatz für die Vorgesehene Fälligkeit, wie er am entsprechenden 

Zinsfeststellungstag auf der Bildschirmseite angezeigt wird [[und] [abzüglich] [zuzüglich] des 

[Aufschlags] [Abschlags]]. 

"Bildschirmseite" ist [Bildschirmseite einfügen]. 

["Abschlag" ist [Abschlag einfügen].] 

["Aufschlag" ist [Aufschlag einfügen].] 

"Referenzsatz" ist [Referenzsatz einfügen]. 

"Vorgesehene Fälligkeit" ist [Vorgesehene Fälligkeit einfügen]. 

"Zinsfeststellungstag" ist [Zinsfeststellungstag einfügen]. 

[Im Fall von Wertpapieren mit einer Zinszahlung am Fälligkeitstag gilt Folgendes: 

"Zinsperiode" ist der Zeitraum ab dem Verzinsungsbeginn (einschließlich) bis zum Verzin-

sungsende (ausschließlich).] 

[Im Fall von Wertpapieren mit mehreren Zinszahlungen gilt Folgendes: 

"Zinsperiode" ist der jeweilige Zeitraum ab dem Verzinsungsbeginn (einschließlich) bis zum 

ersten Zinszahltag (ausschließlich) und von jedem Zinszahltag (einschließlich) bis zum jeweils 

folgenden Zinszahltag (ausschließlich). Die letzte Zinsperiode endet am Verzinsungsende 

(ausschließlich).] 

"Verzinsungsbeginn" ist der [Verzinsungsbeginn einfügen]. 

"Verzinsungsende" ist der [Verzinsungsende einfügen]. 

] 

[Im Fall aller variabel verzinslichen Wertpapieren mit einem Höchstzinssatz einfügen: 

Wenn der für einen Zinszahltag ermittelte Zinssatz höher ist als der Höchstzinssatz, ist der 

Zinssatz für diesen Zinszahltag der Höchstzinssatz. 

"Höchstzinssatz" ist [Höchstzinssatz einfügen].] 

[Im Fall aller variabel verzinslichen Wertpapieren mit einem Mindestzinssatz einfügen: 

Wenn der für einen Zinszahltag ermittelte Zinssatz niedriger ist als der Mindestzinssatz, ist der 

Zinssatz für diesen Zinszahltag der Mindestzinssatz. 

"Mindestzinssatz" ist [Mindestzinssatz einfügen].] 

Die Wertpapierinhaber können nach automatischer Ausübung am Ausübungstag (wie in C.16 

definiert) die Zahlung des Rückzahlungsbetrags (wie in C.15 definiert) [Im Fall von Wertpa-

pieren mit physischer Lieferung gilt Folgendes: oder die Lieferung des Basiswerts in einer 

festgelegten Menge] am Fälligkeitstag (wie in C.16 definiert) verlangen. 

                                                      
1
 Diese Option kann mehrfach zur Anwendung kommen. 

2
 Diese Option kann mehrfach zur Anwendung kommen. 
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Status der Wertpapiere 

Die Verbindlichkeiten aus den Wertpapieren begründen unmittelbare, unbedingte und unbesi-

cherte Verbindlichkeiten der Emittentin und stehen, sofern gesetzlich nicht etwas anderes 

vorgeschrieben ist, mindestens im gleichen Rang mit allen anderen unbesicherten und nicht 

nachrangigen Verbindlichkeiten der Emittentin. 

Beschränkung der Rechte 

[Im Fall von Garant Wertpapieren, Fondsindex Wertpapieren, Garant Basket Wertpapieren 

und Garant Rainbow Wertpapieren einfügen: 

Die Emittentin ist zur Umwandlung und zu Anpassungen der Wertpapierbedingungen berech-

tigt.] 

[Im Fall von Fondsanleihen und Sprint Wertpapieren einfügen: 

Die Emittentin ist zur Kündigung der Wertpapiere und zu Anpassungen der Wertpapierbedin-

gungen berechtigt.] 

Anwendbares Recht der Wertpapiere 

Form und Inhalt der Wertpapiere sowie die Rechte und Pflichten der Emittentin und der Wert-

papierinhaber unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

C.11 Zulassung zum 

Handel 

[Die Zulassung der Wertpapiere zum Handel an den folgenden geregelten oder gleichwertigen 

Märkten [Maßgebliche(n) geregelte(n) oder gleichwertige(n) Markt/Märkte einfügen] [wurde] 

[wird] mit Wirkung zum [Voraussichtlichen Tag einfügen] beantragt.] 

[Nicht anwendbar. Es wurde keine Zulassung der Wertpapiere zum Handel an einem geregel-

ten oder gleichwertigen Markt beantragt und es ist keine entsprechende Beantragung beabsich-

tigt.] 

C.15 Auswirkungen des 

Basiswerts auf den 

Wert der Wertpa-

piere 

[Option 1: Im Fall von Garant Wertpapieren einfügen: 

Garant Wertpapiere sind Wertpapiere, bei denen sich die Rückzahlung zum Fälligkeitstag 

nach dem Referenzpreis an einem oder mehreren festgelegten Tagen richtet. Dem Wertpapie-

rinhaber steht mindestens eine festbestimmte Mindestrückzahlung zu. [Im Fall von Garant 

Wertpapieren, bei denen der Mindestbetrag kleiner als der Nennbetrag ist, gilt Folgendes: 

Diese liegt unter dem Nennbetrag.] [Im Fall von Garant Cap Wertpapieren gilt Folgendes: 

Darüber hinaus ist der Rückzahlungsbetrag nicht größer als der Höchstbetrag.] 

[Im Fall von Quanto Wertpapieren einfügen: 

Die Wertpapiere werden als Quanto Wertpapiere begeben. Quanto Wertpapiere sind Wertpa-

piere, bei denen die Basiswertwährung nicht der Festgelegten Währung entspricht und bei 

denen ein Währungsabsicherungselement vorgesehen ist. Bei Quanto Wertpapieren entspricht 

eine Einheit der Basiswertwährung einer Einheit der Festgelegten Währung.] 

[Im Fall von Compo Wertpapieren einfügen: 

Die Wertpapiere werden als Compo Wertpapiere begeben. Compo Wertpapiere sind Wertpa-

piere, bei denen die Basiswertwährung nicht der Festgelegten Währung entspricht und bei 

denen kein Währungsabsicherungselement vorgesehen ist. Der Wertpapierinhaber trägt 

dadurch während der Laufzeit das volle Wechselkursrisiko.] 

[Im Fall von Garant Classic Wertpapieren einfügen: 

[Im Fall von Garant Classic Quanto Wertpapieren und Garant Classic non-Quanto Wertpa-

pieren einfügen: 

Rückzahlung 

Am Fälligkeitstag erfolgt die Rückzahlung durch Zahlung des Rückzahlungsbetrags (der 

"Rückzahlungsbetrag"). Dieser entspricht dem Nennbetrag x [Floor Level + Partizipations-

faktor x (Kursentwicklung des Basiswerts – Basispreis)]. In diesem Fall ist der Rückzahlungs-

betrag jedoch nicht kleiner als der Mindestbetrag.] 

[Im Fall von Garant Classic Compo Wertpapieren, bei denen die Basiswährung des FX 

Wechselkurses, der auf der Bildschirmseite angezeigt wird, gleich der Festgelegten Währung 

ist, gilt Folgendes: 

Rückzahlung 

Am Fälligkeitstag erfolgt die Rückzahlung durch Zahlung des Rückzahlungsbetrags (der 

"Rückzahlungsbetrag"). Dieser entspricht dem Nennbetrag x [Floor Level + Partizipations-

faktor x (Kursentwicklung des Basiswerts – Basispreis) x FX (initial) / FX (final)]. In diesem 

Fall ist der Rückzahlungsbetrag jedoch nicht kleiner als der Mindestbetrag.] 

[Im Fall von Garant Classic Compo Wertpapieren, bei denen die Basiswährung des FX 

Wechselkurses, der auf der Bildschirmseite angezeigt wird, ungleich der Festgelegten Wäh-

rung ist, gilt Folgendes: 

Rückzahlung 

Am Fälligkeitstag erfolgt die Rückzahlung durch Zahlung des Rückzahlungsbetrags (der 

"Rückzahlungsbetrag"). Dieser entspricht dem Nennbetrag x [Floor Level + Partizipations-
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faktor x (Kursentwicklung des Basiswerts – Basispreis) x FX (final) / FX (initial)]. In diesem 

Fall ist der Rückzahlungsbetrag jedoch nicht kleiner als der Mindestbetrag.] 

Definitionen 

ISIN Floor Level Partizipationsfaktor Basispreis Mindestbetrag 

[ISIN einfügen] [Floor Level einfügen] [Partizipationsfaktor 

einfügen] 

[Basispreis einfügen] [Mindestbetrag 

einfügen] 

"Kursentwicklung des Basiswerts" ist der Quotient aus R (final), als Zähler, und R (initial), 

als Nenner (jeweils wie in C.19 definiert). 

] 

[Im Fall von Garant Cap Wertpapieren einfügen: 

[Im Fall von Garant Cap Quanto Wertpapieren und Garant Cap non-Quanto Wertpapieren 

gilt Folgendes: 

Rückzahlung 

Am Fälligkeitstag erfolgt die Rückzahlung durch Zahlung des Rückzahlungsbetrags (der 

"Rückzahlungsbetrag"). Dieser entspricht dem Nennbetrag x [Floor Level + Partizipations-

faktor x (Kursentwicklung des Basiswerts – Basispreis)]. In diesem Fall ist der Rückzahlungs-

betrag jedoch nicht kleiner als der Mindestbetrag und nicht größer als der Höchstbetrag.] 

[Im Fall von Garant Cap Compo Wertpapieren, bei denen die Basiswährung des FX Wech-

selkurses, der auf der Bildschirmseite angezeigt wird, gleich der Festgelegten Währung ist, 

gilt Folgendes: 

Rückzahlung 

Am Fälligkeitstag erfolgt die Rückzahlung durch Zahlung des Rückzahlungsbetrags (der 

"Rückzahlungsbetrag"). Dieser entspricht dem Nennbetrag x [Floor Level + Partizipations-

faktor x (Kursentwicklung des Basiswerts – Basispreis) x FX (initial) / FX (final)]. In diesem 

Fall ist der Rückzahlungsbetrag jedoch nicht kleiner als der Mindestbetrag und nicht größer 

als der Höchstbetrag.] 

[Im Fall von Garant Cap Compo Wertpapieren, bei denen die Basiswährung des FX Wech-

selkurses, der auf der Bildschirmseite angezeigt wird, ungleich der Festgelegten Währung ist, 

gilt Folgendes: 

Rückzahlung 

Am Fälligkeitstag erfolgt die Rückzahlung durch Zahlung des Rückzahlungsbetrags (der 

"Rückzahlungsbetrag"). Dieser entspricht dem Nennbetrag x [Floor Level + Partizipations-

faktor x (Kursentwicklung des Basiswerts – Basispreis) x FX (final) / FX (initial)]. In diesem 

Fall ist der Rückzahlungsbetrag jedoch nicht kleiner als der Mindestbetrag und nicht größer 

als der Höchstbetrag.] 

Definitionen 

ISIN Floor Level [Cap Level] Partizipations-

faktor 

Basispreis Mindestbetrag 

[ISIN einfügen] [Floor Level 

einfügen] 

[Cap Level 

einfügen] 

[Partizipationsfak-

tor einfügen] 

[Basispreis 

einfügen] 

[Mindestbetrag 

einfügen] 

 

[Im Fall von Quanto und non-Quanto Wertpapieren einfügen:  

"Höchstbetrag" ist der Nennbetrag x Cap Level.] 

 

[Im Fall von Compo Wertpapieren, bei denen die Basiswährung des FX Wechselkurses, der 

auf der Bildschirmseite angezeigt wird, gleich der Festgelegten Währung ist, einfügen:  

"Höchstbetrag" ist Nennbetrag x [Floor Level + (Cap Level – Basispreis) x FX (initial) / FX 

(final)].] 

[Im Fall von Compo Wertpapieren, bei denen die Basiswährung des FX Wechselkurses, der 

auf der Bildschirmseite angezeigt wird, ungleich der Festgelegten Währung ist, einfügen:  

"Höchstbetrag" ist Nennbetrag x [Floor Level + (Cap Level – Basispreis) x FX (final) / FX 

(initial)].] 

"Kursentwicklung des Basiswerts" ist der Quotient aus R (final), als Zähler, und R (initial), 

als Nenner (jeweils wie in C.19 definiert).] 

] 

[Option 2: Im Fall von Fondsindex Wertpapieren einfügen: 

Fondsindex Wertpapiere sind Wertpapiere, bei denen sich die Rückzahlung zum Fälligkeitstag 

nach dem Referenzpreis an einem oder mehreren festgelegten Tagen richtet. 

[Im Fall von Quanto Wertpapieren einfügen: 
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Die Wertpapiere werden als Quanto Wertpapiere begeben. Quanto Wertpapiere sind Wertpa-

piere, bei denen die Basiswertwährung nicht der Festgelegten Währung entspricht und bei 

denen ein Währungsabsicherungselement vorgesehen ist. Bei Quanto Wertpapieren entspricht 

eine Einheit der Basiswertwährung einer Einheit der Festgelegten Währung.] 

[Im Fall von Fondsindex Wertpapieren mit Mindestrückzahlungsbetrag gilt Folgendes: 

Rückzahlung 

Am Fälligkeitstag erfolgt die Rückzahlung durch Zahlung des Rückzahlungsbetrags (der 

"Rückzahlungsbetrag"). Dieser entspricht dem Nennbetrag x Partizipationsfaktor x Kursent-

wicklung des Basiswerts. In diesem Fall ist der Rückzahlungsbetrag jedoch nicht kleiner als 

der Mindestbetrag. 

Definitionen 

ISIN Partizipationsfaktor Mindestbetrag 

[ISIN einfügen] [Partizipationsfaktor einfügen] [Mindestbetrag einfügen] 

"Kursentwicklung des Basiswerts" ist der Quotient aus R (final), als Zähler, und R (initial), 

als Nenner (jeweils wie in C.19 definiert). 

]  

[Im Fall von Fondsindex Wertpapieren mit Mindestrückzahlungsbetrag und Cap gilt Fol-

gendes: 

Rückzahlung 

Am Fälligkeitstag erfolgt die Rückzahlung durch Zahlung des Rückzahlungsbetrags (der 

"Rückzahlungsbetrag"). Dieser entspricht dem Nennbetrag x Partizipationsfaktor x Kursent-

wicklung des Basiswerts. In diesem Fall ist der Rückzahlungsbetrag jedoch nicht kleiner als 

der Mindestbetrag und nicht größer als der Höchstbetrag. 

Definitionen 

ISIN Partizipationsfaktor Mindestbetrag Höchstbetrag 

[ISIN einfügen] [Partizipationsfaktor einfügen] [Mindestbetrag einfügen] [Höchstbetrag einfügen] 

"Kursentwicklung des Basiswerts" ist der Quotient aus R (final), als Zähler, und R (initial), 

als Nenner (jeweils wie in C.19 definiert). 

]  

] 

[Option 3: Im Fall von Fondsanleihen einfügen: 

Fondsanleihen sind Wertpapiere, bei denen sich die Rückzahlung zum Fälligkeitstag nach dem 

Referenzpreis an einem oder mehreren festgelegten Tagen richtet. 

[Im Fall von Quanto Wertpapieren gilt Folgendes: 

Die Wertpapiere werden als Quanto Wertpapiere begeben. Quanto Wertpapiere sind Wertpa-

piere, bei denen die Basiswertwährung nicht der Festgelegten Währung entspricht und bei 

denen ein Währungsabsicherungselement vorgesehen ist. Bei Quanto Wertpapieren entspricht 

eine Einheit der Basiswertwährung einer Einheit der Festgelegten Währung. [Im Fall von 

Quanto Wertpapieren, die in bestimmten Fällen eine physische Lieferung vorsehen, gilt Fol-

gendes: Um eventuelle Wechselkursverluste oder -gewinne während der Laufzeit der Wertpa-

piere auszugleichen, wird die Menge der zu liefernden Basiswerte und/oder des Ergänzenden 

Barbetrags vor der Lieferung entsprechend der Wechselkursentwicklung erhöht oder redu-

ziert.] 

[Im Fall von Fondsanleihen mit Barausgleich gilt Folgendes: 

Rückzahlung 

Am Fälligkeitstag erfolgt die Rückzahlung durch Zahlung des Rückzahlungsbetrags (der 

"Rückzahlungsbetrag"), der sich wie folgt bestimmt: 

- Ist R (final) (wie in C.19 definiert) größer oder gleich dem Basispreis, entspricht der Rück-

zahlungsbetrag dem Nennbetrag.  

- Ist R (final) kleiner als der Basispreis, entspricht der Rückzahlungsbetrag dem Nennbetrag x 

R (final) / Basispreis. 

Definitionen 

ISIN [Basispreis] [Strike Level] 

[ISIN einfügen] [Basispreis einfügen] [Strike Level einfügen] 

[Im Fall von Wertpapieren, bei denen der Basispreis noch festgelegt wird, einfügen:  

"Basispreis" ist Strike Level x R (initial) (wie in C.19 definiert).] 

] 
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[Im Fall von Fondsanleihen, die in bestimmten Fällen eine physische Lieferung des Basis-

werts vorsehen, gilt Folgendes: 

Rückzahlung 

Am Fälligkeitstag erfolgt die Rückzahlung durch Zahlung des Rückzahlungsbetrags (der 

"Rückzahlungsbetrag"), der sich wie folgt bestimmt: 

- Ist R (final) (wie in C.19 definiert) größer oder gleich dem Basispreis, entspricht der Rück-

zahlungsbetrag dem Nennbetrag.  

- Ist R (final) kleiner als der Basispreis, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung von 

Fondsanteilen (Basiswert) entsprechend dem Bezugsverhältnis sowie ggf. Zahlung des Er-

gänzenden Barbetrags. 

Definitionen 

ISIN [Basispreis] [Bezugsverhältnis] [Strike Level] 

[ISIN einfügen] [Basispreis einfügen] [Bezugsverhältnis einfü-

gen] 
[Strike Level einfügen] 

[Im Fall von Wertpapieren, bei denen der Basispreis noch festgelegt wird, einfügen:  

"Basispreis" ist Strike Level x R (initial) (wie in C.19 definiert).] 

[Im Fall von Wertpapieren, bei denen das Bezugsverhältnis noch festgelegt wird, einfügen:  

"Bezugsverhältnis" ist Nennbetrag / Basispreis.] 

]] 

[Option 4: Im Fall von Sprint Wertpapieren einfügen:  

Sprint Wertpapiere sind Wertpapiere, bei denen sich die Rückzahlung zum Fälligkeitstag nach 

dem Referenzpreis an einem oder mehreren festgelegten Tagen richtet. 

[Im Fall von Quanto Wertpapieren einfügen: 

Die Wertpapiere werden als Quanto Wertpapiere begeben. Quanto Wertpapiere sind Wertpa-

piere, bei denen die Basiswertwährung nicht der Festgelegten Währung entspricht und bei 

denen ein Währungsabsicherungselement vorgesehen ist. Bei Quanto Wertpapieren entspricht 

eine Einheit der Basiswertwährung einer Einheit der Festgelegten Währung.] 

[Im Fall von Compo Wertpapieren einfügen: 

Die Wertpapiere werden als Compo Wertpapiere begeben. Compo Wertpapiere sind Wertpa-

piere, bei denen die Basiswertwährung nicht der Festgelegten Währung entspricht und bei 

denen kein Währungsabsicherungselement vorgesehen ist. Der Wertpapierinhaber trägt 

dadurch das volle Wechselkursrisiko.] 

[Im Fall von Sprint Classic Wertpapieren einfügen: 

[Im Fall von Sprint Classic Quanto Wertpapieren und  Sprint Classic non-Quanto Wertpa-

pieren einfügen: 

Rückzahlung 

Am Fälligkeitstag erfolgt die Rückzahlung durch Zahlung des Rückzahlungsbetrags (der 

"Rückzahlungsbetrag"), der sich wie folgt bestimmt:  

- Wenn R (final) (wie in C.19 definiert) größer ist als der Basispreis, bestimmt sich der Rück-

zahlungsbetrag nach folgender Formel: 

 Rückzahlungsbetrag = Nennbetrag x [Strike Level + Partizipationsfaktor x (Kursentwicklung 

des Basiswerts – Strike Level)]. 

- Wenn R (final) gleich oder kleiner ist als der Basispreis, entspricht der Rückzahlungsbetrag 

dem Nennbetrag multipliziert mit der Kursentwicklung des Basiswerts. 

] 

[Im Fall von Sprint Classic Compo Wertpapieren, bei denen die Basiswährung des FX Wech-

selkurses, der auf der Bildschirmseite angezeigt wird, gleich der Festgelegten Währung ist, 

gilt Folgendes: 

Rückzahlung 

Am Fälligkeitstag erfolgt die Rückzahlung durch Zahlung des Rückzahlungsbetrags (der 

"Rückzahlungsbetrag"), der sich wie folgt bestimmt:  

- Wenn R (final) (wie in C.19 definiert) größer ist als der Basispreis, bestimmt sich der Rück-

zahlungsbetrag nach folgender Formel: 

 Rückzahlungsbetrag = Nennbetrag x [Strike Level + Partizipationsfaktor x (Kursentwicklung 

des Basiswerts – Strike Level)] x FX (initial) / FX (final). 

- Wenn R (final) gleich oder kleiner ist als der Basispreis, entspricht der Rückzahlungsbetrag 

dem Nennbetrag multipliziert mit der Kursentwicklung des Basiswerts x FX (initial) / FX 

(final). 

] 

[Im Fall von Sprint Classic Compo Wertpapieren, bei denen die Basiswährung des FX Wech-
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selkurses, der auf der Bildschirmseite angezeigt wird, ungleich der Festgelegten Währung ist, 

gilt Folgendes: 

Rückzahlung 

Am Fälligkeitstag erfolgt die Rückzahlung durch Zahlung des Rückzahlungsbetrags (der 

"Rückzahlungsbetrag"), der sich wie folgt bestimmt:  

- Wenn R (final) (wie in C.19 definiert) größer ist als der Basispreis, bestimmt sich der Rück-

zahlungsbetrag nach folgender Formel: 

 Rückzahlungsbetrag = Nennbetrag x [Strike Level + Partizipationsfaktor x (Kursentwicklung 

des Basiswerts – Strike Level)] x FX (final) / FX (initial). 

- Wenn R (final) gleich oder kleiner ist als der Basispreis, entspricht der Rückzahlungsbetrag 

dem Nennbetrag multipliziert mit der Kursentwicklung des Basiswerts x FX (final) / FX (ini-

tial). 

] 

Definitionen 

ISIN Strike Level Partizipationsfaktor [Basispreis] 

[ISIN einfügen] [Strike Level einfügen] [Partizipationsfaktor einfü-

gen] 

[Basispreis einfügen] 

[Im Fall von Wertpapieren, bei denen der Basispreis noch festgelegt wird, gilt Folgendes: 

"Basispreis" ist Strike Level x R (initial).] 

"Kursentwicklung des Basiswerts" ist der Quotient aus R (final), als Zähler, und R (initial), 

als Nenner (jeweils wie in C.19 definiert).] 

] 

[Im Fall von Sprint Cap Wertpapieren einfügen: 

[Im Fall von Sprint Cap Quanto Wertpapieren und Sprint Cap non-Quanto Wertpapieren 

einfügen: 

Rückzahlung 

Am Fälligkeitstag erfolgt die Rückzahlung durch Zahlung des Rückzahlungsbetrags (der 

"Rückzahlungsbetrag"), der sich wie folgt bestimmt:  

- Wenn R (final) (wie in C.19 definiert) größer ist als der Basispreis, bestimmt sich der Rück-

zahlungsbetrag nach folgender Formel: 

 Rückzahlungsbetrag = Nennbetrag x [Strike Level + Partizipationsfaktor x (Kursentwicklung 

des Basiswerts – Strike Level)]. 

 Der Rückzahlungsbetrag ist jedoch nicht größer als der Höchstbetrag. 

- Wenn R (final) gleich oder kleiner ist als der Basispreis, entspricht der Rückzahlungsbetrag 

dem Nennbetrag multipliziert mit der Kursentwicklung des Basiswerts. 

] 

[Im Fall von Sprint Cap Compo Wertpapieren, bei denen die Basiswährung des FX Wechsel-

kurses, der auf der Bildschirmseite angezeigt wird, gleich der Festgelegten Währung ist, gilt 

Folgendes: 

Rückzahlung 

Am Fälligkeitstag erfolgt die Rückzahlung durch Zahlung des Rückzahlungsbetrags (der 

"Rückzahlungsbetrag"), der sich wie folgt bestimmt:  

- Wenn R (final) (wie in C.19 definiert) größer ist als der Basispreis, bestimmt sich der Rück-

zahlungsbetrag nach folgender Formel: 

 Rückzahlungsbetrag = Nennbetrag x [Strike Level + Partizipationsfaktor x (Kursentwicklung 

des Basiswerts – Strike Level)] x FX (initial) / FX (final). 

 Der Rückzahlungsbetrag ist jedoch nicht größer als der Höchstbetrag. 

- Wenn R (final) gleich oder kleiner ist als der Basispreis, entspricht der Rückzahlungsbetrag 

dem Nennbetrag multipliziert mit der Kursentwicklung des Basiswerts x FX (initial) / FX 

(final). 

] 

[Im Fall von Sprint Cap Compo Wertpapieren, bei denen die Basiswährung des FX Wechsel-

kurses, der auf der Bildschirmseite angezeigt wird, ungleich der Festgelegten Währung ist, 

gilt Folgendes: 

Rückzahlung 

Am Fälligkeitstag erfolgt die Rückzahlung durch Zahlung des Rückzahlungsbetrags (der 

"Rückzahlungsbetrag"), der sich wie folgt bestimmt:  

- Wenn R (final) (wie in C.19 definiert) größer ist als der Basispreis, bestimmt sich der Rück-

zahlungsbetrag nach folgender Formel: 
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 Rückzahlungsbetrag = Nennbetrag x [Strike Level + Partizipationsfaktor x (Kursentwicklung 

des Basiswerts – Strike Level)] x FX (final) / FX (initial). 

 Der Rückzahlungsbetrag ist jedoch nicht größer als der Höchstbetrag. 

- Wenn R (final) gleich oder kleiner ist als der Basispreis, entspricht der Rückzahlungsbetrag 

dem Nennbetrag multipliziert mit der Kursentwicklung des Basiswerts x FX (final) / FX (ini-

tial). 

] 

Definitionen 

ISIN Strike Level Partizipationsfak-

tor 
[Basispreis] [Cap Level] 

[ISIN einfügen] [Strike Level 

einfügen] 
[Partizipationsfak-

tor einfügen] 
[Basispreis einfü-

gen] 
[Cap Level einfü-

gen] 

[Im Fall von Wertpapieren, bei denen der Basispreis noch festgelegt wird, gilt Folgendes: 

"Basispreis" ist Strike Level x R (initial).] 

[Im Fall von Sprint Cap Quanto und non-Quanto Wertpapieren, gilt Folgendes: 

"Höchstbetrag" ist Nennbetrag x Cap Level.] 

[Im Fall von Sprint Cap Compo Wertpapieren, bei denen die Basiswährung des FX Wechsel-

kurses, der auf der Bildschirmscheite angezeigt wird, gleich der Festgelegten Währung ist, gilt 

Folgendes: 

"Höchstbetrag" ist Nennbetrag x Cap Level x FX (initial) / FX (final).] 

[Im Fall von Sprint Cap Compo Wertpapieren, bei denen die Basiswährung des FX Wechsel-

kurses, der auf der Bildschirmscheite angezeigt wird, ungleich der Festgelegten Währung ist, 

gilt Folgendes: 

"Höchstbetrag" ist Nennbetrag x Cap Level x FX (final) / FX (initial).] 

"Kursentwicklung des Basiswerts" ist der Quotient aus R (final), als Zähler, und R (initial), 

als Nenner.] 

] 

[Option 5: Im Fall von Garant Basket Wertpapieren einfügen:  

Garant Basket Wertpapiere sind Wertpapiere, bei denen die Rückzahlung zum Fälligkeitstag 

von der Kursentwicklung eines Korbs als Basiswert abhängt, der aus mehreren Korbbestand-

teilen besteht. Die Kursentwicklung des Basiswerts (Korb) entspricht dem Durchschnitt der 

Kursentwicklung der Korbbestandteile, wobei diese entsprechend ihrer Gewichtung berück-

sichtigt werden. Der Wertpapierinhaber partizipiert entsprechend dem Partizipationsfaktor an 

der Kursentwicklung des Basiswerts, wobei der Wertpapierinhaber, bezogen auf den Basis-

preis, von einer steigenden Kursentwicklung des Basiswerts profitiert. Dem Wertpapierinha-

ber steht mindestens eine festbestimmte Mindestrückzahlung zu. [Im Fall von Garant Basket 

Wertpapieren, bei denen der Mindestbetrag kleiner als der Nennbetrag ist, gilt Folgendes: 

Diese liegt unter dem Nennbetrag.] [Im Fall von Garant Cap Basket Wertpapieren gilt Fol-

gendes: Darüber hinaus ist der Rückzahlungsbetrag nicht größer als der Höchstbetrag.] 

[Im Fall von Garant Basket Wertpapieren einfügen:  

Am Fälligkeitstag erfolgt die Rückzahlung durch Zahlung des Rückzahlungsbetrags (der 

"Rückzahlungsbetrag"). Dieser entspricht dem Nennbetrag multipliziert mit der Summe aus 

(i) dem Floor Level und (ii) der mit dem Partizipationsfaktor multiplizierten Differenz aus 

Kursentwicklung des Basiswerts und dem Basispreis.  

Der Rückzahlungsbetrag ist nicht kleiner als der Mindestbetrag. 

Definitionen 

ISIN Floor Level Partizipationsfak-

tor 
Basispreis Mindestbetrag 

[ISIN einfügen] [Floor Level 

einfügen] 
[Partizipationsfak-

tor einfügen] 
[Basispreis einfü-

gen] 
[Mindestbetrag 

einfügen] 

"Kursentwicklung des Basiswerts" ist die durchschnittliche Kursentwicklung der jeweiligen 

Korbbestandteile (Kursentwicklungi), die entsprechend ihrer Gewichtungi (Wi) berücksichtigt 

werden.  

"Kursentwicklungi" ist die Kursentwicklung des Korbbestandteilsi, die sich bestimmt aus 

dem Quotienten aus Ki (final), als Zähler, und Ki (initial), als Nenner (jeweils wie in C.19 

definiert).  

] 

[Im Fall von Garant Cap Basket Wertpapieren einfügen:  

Am Fälligkeitstag erfolgt die Rückzahlung durch Zahlung des Rückzahlungsbetrags (der 

"Rückzahlungsbetrag"). Dieser entspricht dem Nennbetrag multipliziert mit der Summe aus 

(i) dem Floor Level und (ii) der mit dem Partizipationsfaktor multiplizierten Differenz aus 
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Kursentwicklung des Basiswerts und dem Basispreis.  

Der Rückzahlungsbetrag ist nicht kleiner als der Mindestbetrag und nicht größer als der 

Höchstbetrag. 

Definitionen 

ISIN Floor Level Partizipations-

faktor 
Basispreis Mindestbetrag Höchstbetrag 

[ISIN einfügen] [Floor Level 

einfügen] 
[Partizipations-

faktor einfügen] 
[Basispreis 

einfügen] 
[Mindestbetrag 

einfügen] 
[Höchstbetrag 

einfügen] 

"Kursentwicklung des Basiswerts" ist die durchschnittliche Kursentwicklung der jeweiligen 

Korbbestandteile (Kursentwicklungi), die entsprechend ihrer Gewichtungi (Wi) berücksichtigt 

werden.  

"Kursentwicklungi" ist die Kursentwicklung des Korbbestandteilsi, die sich bestimmt aus 

dem Quotienten aus Ki (final), als Zähler, und Ki (initial), als Nenner (jeweils wie in C.19 

definiert).] 

] 

[Option 6: Im Fall von Garant Rainbow Wertpapieren einfügen:  

Garant Rainbow Wertpapiere sind Wertpapiere, bei denen die Rückzahlung zum Fälligkeitstag 

von der Kursentwicklung eines Korbs als Basiswert abhängt, der aus mehreren Korbbestand-

teilen besteht. Die Kursentwicklung des Basiswerts (Korb) entspricht dem Durchschnitt der 

Kursentwicklung der Korbbestandteile, wobei diese entsprechend einer von der jeweiligen 

Kursentwicklung abhängigen Gewichtung berücksichtigt werden. Der Wertpapierinhaber 

partizipiert entsprechend dem Partizipationsfaktor an der Kursentwicklung des Basiswerts, 

wobei der Wertpapierinhaber bezogen auf den Basispreis von einer steigenden Kursentwick-

lung des Basiswerts profitiert. Die Gewichtung jedes Korbbestandteils ist von dessen Kurs-

entwicklung abhängig: Dem Korbbestandteil mit der besten Kursentwicklung wird die höchste 

Gewichtung zugewiesen, dem Korbbestandteil mit der zweitbesten Kursentwicklung die 

zweithöchste Gewichtung usw. Dem Wertpapierinhaber steht mindestens eine festbestimmte 

Mindestrückzahlung zu. [Im Fall von Garant Rainbow Wertpapieren, bei denen der Mindest-

betrag kleiner als der Nennbetrag ist, gilt Folgendes: Diese liegt unter dem Nennbetrag.] [Im 

Fall von Garant Cap Rainbow Wertpapieren gilt Folgendes: Darüber hinaus ist der Rückzah-

lungsbetrag nicht größer als der Höchstbetrag.] 

[Im Fall von Garant Rainbow Wertpapieren einfügen:  

Am Fälligkeitstag erfolgt die Rückzahlung durch Zahlung des Rückzahlungsbetrags (der 

"Rückzahlungsbetrag").Dieser entspricht dem Nennbetrag multipliziert mit der Summe aus 

(i) dem Floor Level und (ii) der mit dem Partizipationsfaktor multiplizierten Differenz aus der 

Kursentwicklung des Basiswerts und dem Basispreis.  

Der Rückzahlungsbetrag ist nicht kleiner als der Mindestbetrag.  

Definitionen 

ISIN 

[ISIN einfügen] 

Korbbestandteili best Gewichtungi best (Wi) 

i=1 (beste Kursentwicklung) [Gewichtung1 best einfügen] 

 

ISIN Floor Level Partizipationsfak-

tor 
Basispreis Mindestbetrag 

[ISIN einfügen] [Floor Level 

einfügen] 
[Partizipationsfak-

tor einfügen] 
[Basispreis einfü-

gen] 
[Mindestbetrag 

einfügen] 

"Korbbestandteili best" ist der folgende Korbbestandteili: 

"Korbbestandteili best (mit i = 1)" ist der Korbbestandteili mit der besten Kursentwicklung. 

"Korbbestandteili best (mit i = 2,…N)" ist der von allen Korbbestandteilenj best (mit j = 1,…(i-

1)) verschiedene Korbbestandteil mit der besten Kursentwicklung, also der Korbbestandteili 

mit der zweitbesten Kursentwicklung usw. 

"Kursentwicklung des Basiswerts" ist die durchschnittliche Kursentwicklung der jeweiligen 

Korbbestandteile best (Kursentwicklungi best), die entsprechend ihrer Gewichtungi best (Wi best) 

berücksichtigt werden.  

"Kursentwicklungi best" ist die Kursentwicklung des Korbbestandteilsi best, die sich bestimmt 

aus dem Quotienten aus Ki best (final), als Zähler, und Ki best (initial), als Nenner (jeweils wie in 

C.19 definiert).  

] 

[Im Fall von Garant Cap Rainbow Wertpapieren einfügen:  

Am Fälligkeitstag erfolgt die Rückzahlung durch Zahlung des Rückzahlungsbetrags (der 

"Rückzahlungsbetrag"). Dieser entspricht dem Nennbetrag multipliziert mit der Summe aus 

(i) dem Floor Level und (ii) der mit dem Partizipationsfaktor multiplizierten Differenz aus der 
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Kursentwicklung des Basiswerts und dem Basispreis.  

Der Rückzahlungsbetrag ist nicht kleiner als der Mindestbetrag und nicht größer als der 

Höchstbetrag.] 

Definitionen 

ISIN 

[ISIN einfügen] 

Korbbestandteili best Gewichtungi best (Wi) 

i=1 (beste Kursentwicklung) [Gewichtung1 best einfügen] 

 

ISIN Floor Level Partizipations-

faktor 
Basispreis Mindestbetrag Höchstbetrag 

[ISIN einfügen] [Floor Level 

einfügen] 
[Partizipations-

faktor einfügen] 
[Basispreis 

einfügen] 
[Mindestbetrag 

einfügen] 
[Höchstbetrag 

einfügen] 

"Korbbestandteili best" ist der folgende Korbbestandteili: 

"Korbbestandteili best (mit i = 1)" ist der Korbbestandteili mit der besten Kursentwicklung. 

"Korbbestandteili best (mit i = 2,…N)" ist der von allen Korbbestandteilenj best (mit j = 1,…(i-

1)) verschiedene Korbbestandteile mit der besten Kursentwicklung, also der Korbbestandteili 

mit der zweitbesten Kursentwicklung usw. 

"Kursentwicklung des Basiswerts" ist die durchschnittliche Kursentwicklung der jeweiligen 

Korbbestandteilei best (Kursentwicklungi best), die entsprechend ihrer Gewichtungi best (Wi best) 

berücksichtigt werden.  

"Kursentwicklungi best" ist die Kursentwicklung des Korbbestandteilsi best, die sich bestimmt 

aus dem Quotienten aus Ki best (final), als Zähler, und Ki best (initial), als Nenner (jeweils wie in 

C.19 definiert).] 

] 

C.16 Ablauf- oder 

Fälligkeitstag der 

Wertpapiere – 

Ausübungstag 

oder finaler Stich-

tag 

[Option 1: Im Fall von Garant Wertpapieren gilt Folgendes: 

"Ausübungstag" ist der [letzte] Finale Beobachtungstag. 

[Im Fall von Garant Wertpapieren mit Best in-Betrachtung gilt Folgendes:  

"Best in-Periode" ist [Maßgebliche(n) Tag(e) einfügen] zwischen dem Anfänglichen Be-

obachtungstag (einschließlich) und dem Letzten Tag der Best-in Periode (einschließlich).  

"Letzter Tag der Best-in Periode" ist: [Letzten Tag der Best in-Periode einfügen]] 

[Im Fall von Garant Wertpapieren mit Best out-Betrachtung gilt Folgendes:  

"Best out-Periode" ist [Maßgebliche(n) Tag(e) einfügen] zwischen dem Ersten Tag der Best-

out Periode (einschließlich) und dem Finalen Beobachtungstag (einschließlich).] 

 [Im Fall von Garant Wertpapieren mit Worst in-Betrachtung gilt Folgendes: 

"Worst in-Periode" ist [Maßgebliche(n) Tag(e) einfügen] zwischen dem Anfänglichen Be-

obachtungstag (einschließlich) und dem Letzten Tag der Worst-in Periode (einschließlich). 

"Letzter Tag der Worst-in Periode" ist: [Letzten Tag der Worst in-Periode einfügen]] 

[Im Fall von Garant Wertpapieren mit Worst out-Betrachtung gilt Folgendes: 

"Worst out-Periode" ist [Maßgebliche(n) Tag(e) einfügen] zwischen dem Ersten Tag der 

Worst-out Periode (einschließlich) und dem Finalen Beobachtungstag (einschließlich).] 

[Im Fall von Garant Compo Wertpapieren einfügen: 

"FX Beobachtungstag (initial)" ist der FX Berechnungstag, der dem [ersten] Anfänglichen 

Beobachtungstag unmittelbar voraus geht. 

"FX Beobachtungstag (final)" ist der FX Berechnungstag, der dem [letzten] Finalen Be-

obachtungstag unmittelbar folgt.] 

ISIN [Anfängli-

che[r] Be-

obachtungs-

tag[e]] 

Finale[r] 

Beobachtungs-

tag[e] 

[Erster Tag 

der Worst out-

Periode] 

[Erster Tag 

der Best out-

Periode] 

Fälligkeitstag 

[ISIN einfügen] [Anfängliche(n) 

Beobachtungs-

tag(e) einfügen] 

[Finale(n) 

Beobachtungs-

tag(e) einfügen] 

[Ersten Tag der 

Worst out-

Periode einfü-

gen] 

[Ersten Tag der 

Best out-

Periode einfü-

gen] 

[Fälligkeitstag 

einfügen] 

] 

  [Option 2: Im Fall von Fondsindex Wertpapieren gilt Folgendes: 

"Ausübungstag" ist der [letzte] Finale Beobachtungstag. 

ISIN [Anfängliche[r] Be- Finale[r] Beobachtungs- Fälligkeitstag 
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obachtungstag[e]] tag[e] 

[ISIN einfügen] [Anfängliche(n) Beobach-

tungstag(e) einfügen] 
[Finale(n) Beobachtungs-

tag(e) einfügen] 
[Fälligkeitstag einfügen] 

] 

  [Option 3: Im Fall von Fondsanleihen gilt Folgendes: 

"Ausübungstag" ist der [letzte] Finale Beobachtungstag. 

[Im Fall von Fondsanleihen mit Best in-Betrachtung gilt Folgendes:  

"Best in-Periode" ist [Maßgebliche(n) Tag(e) einfügen] zwischen dem Anfänglichen Be-

obachtungstag (einschließlich) und dem Letzten Tag der Best-in Periode (einschließlich).  

"Letzter Tag der Best-in Periode" ist: [Letzten Tag der Best in-Periode einfügen]] 

[Im Fall von Fondsanleihen mit Best out-Betrachtung gilt Folgendes:  

"Best out-Periode" ist [Maßgebliche(n) Tag(e) einfügen] zwischen dem Ersten Tag der Best-

out Periode (einschließlich) und dem Finalen Beobachtungstag (einschließlich).] 

 [Im Fall von Fondsanleihen mit Worst in-Betrachtung gilt Folgendes: 

"Worst in-Periode" ist [Maßgebliche(n) Tag(e) einfügen] zwischen dem Anfänglichen Be-

obachtungstag (einschließlich) und dem Letzten Tag der Worst-in Periode (einschließlich). 

"Letzter Tag der Worst-in Periode" ist: [Letzten Tag der Worst in-Periode einfügen]] 

[Im Fall von Fondsanleihen mit Worst out-Betrachtung gilt Folgendes: 

"Worst out-Periode" ist [Maßgebliche(n) Tag(e) einfügen] zwischen dem Ersten Tag der 

Worst-out Periode (einschließlich) und dem Finalen Beobachtungstag (einschließlich).] 

[Im Fall von Fondsanleihen Quanto, die in bestimmten Fällen eine physische Lieferung vorse-

hen, einfügen: 

"FX Beobachtungstag (initial)" ist der FX Berechnungstag, der dem [ersten] Anfänglichen 

Beobachtungstag unmittelbar voraus geht. 

"FX Beobachtungstag (final)" ist der FX Berechnungstag, der dem [letzten] Finalen Be-

obachtungstag unmittelbar folgt.] 

"Zinszahltag" ist [jeder der folgenden Tage]: [Zinszahltag(e) einfügen]. 

ISIN [Anfängli-

che[r] Be-

obachtungs-

tag[e]] 

Finale[r] 

Beobachtungs-

tag[e] 

[Erster Tag 

der Worst out- 

Periode] 

[Erster Tag 

der Best out-

Periode] 

Fälligkeitstag 

[ISIN einfügen] [Anfängliche(n) 

Beobachtungs-

tag(e) einfügen] 

[Finale(n) 

Beobachtungs-

tag(e) einfügen] 

[Ersten Tag der 

Worst out-

Periode einfü-

gen] 

[Ersten Tag der 

Best out-

Periode einfü-

gen] 

[Fälligkeitstag 

einfügen] 

] 

  [Option 4: Im Fall von Sprint Wertpapieren gilt Folgendes: 

"Ausübungstag" ist der [letzte] Finale Beobachtungstag. 

[Im Fall von Sprint Wertpapieren mit Best in-Betrachtung gilt Folgendes:  

"Best in-Periode" ist [Maßgebliche(n) Tag(e) einfügen] zwischen dem Anfänglichen Be-

obachtungstag (einschließlich) und dem Letzten Tag der Best-in Periode (einschließlich).  

"Letzter Tag der Best-in Periode" ist: [Letzten Tag der Best in-Periode einfügen]] 

[Im Fall von Sprint Wertpapieren mit Best out-Betrachtung gilt Folgendes:  

"Best out-Periode" ist [Maßgebliche(n) Tag(e) einfügen] zwischen dem Ersten Tag der Best-

out Periode (einschließlich) und dem Finalen Beobachtungstag (einschließlich).] 

 [Im Fall von Sprint Wertpapieren mit Worst in-Betrachtung gilt Folgendes: 

"Worst in-Periode" ist [Maßgebliche(n) Tag(e) einfügen] zwischen dem Anfänglichen Be-

obachtungstag (einschließlich) und dem Letzten Tag der Worst-in Periode (einschließlich). 

"Letzter Tag der Worst-in Periode" ist: [Letzten Tag der Worst in-Periode einfügen]] 

[Im Fall von Sprint Wertpapieren mit Worst out-Betrachtung gilt Folgendes: 

"Worst out-Periode" ist [Maßgebliche(n) Tag(e) einfügen] zwischen dem Ersten Tag der 

Best-out Periode (einschließlich) und dem Finalen Beobachtungstag (einschließlich).] 

"Letzter Tag der Worst-out Periode" ist: [Letzten Tag der Worst out-Periode einfügen]] 

[Im Fall von Sprint Compo Wertpapieren einfügen: 

"FX Beobachtungstag (initial)" ist der FX Berechnungstag, der dem [ersten] Anfänglichen 
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Beobachtungstag unmittelbar voraus geht. 

"FX Beobachtungstag (final)" ist der FX Berechnungstag, der dem [letzten] Finalen Be-

obachtungstag unmittelbar folgt.] 

ISIN [Anfängli-

che[r] Be-

obachtungs-

tag[e]] 

Finale[r] 

Beobachtungs-

tag[e] 

[Erster Tag 

der Worst out-

Periode] 

[Erster Tag 

der Best out-

Periode] 

Fälligkeitstag 

[ISIN einfügen] [Anfängliche(n) 

Beobachtungs-

tag(e) einfügen] 

[Finale(n) 

Beobachtungs-

tag(e) einfügen] 

[Ersten Tag der 

Worst out-

Periode einfü-

gen] 

[Ersten Tag der 

Best out-

Periode einfü-

gen] 

[Fälligkeitstag 

einfügen] 

] 

  [Option 5: Im Fall von Garant Basket Wertpapieren gilt Folgendes: 

"Ausübungstag" ist der [letzte] Finale Beobachtungstag. 

[Im Fall von Garant Basket Wertpapieren mit Best out-Betrachtung gilt Folgendes:  

"Best out-Periode" ist [Maßgebliche(n) Tag(e) einfügen] zwischen dem Ersten Tag der Best-

out Periode (einschließlich) und dem Finalen Beobachtungstag (einschließlich).] 

[Im Fall von Garant Basket Wertpapieren mit Worst in-Betrachtung gilt Folgendes: 

"Worst in-Periode" ist [Maßgebliche(n) Tag(e) einfügen] zwischen dem Anfänglichen Be-

obachtungstag (einschließlich) und dem Letzten Tag der Worst-in Periode (einschließlich). 

"Letzter Tag der Worst-in Periode" ist: [Letzten Tag der Worst in-Periode einfügen]] 

ISIN [Anfängliche[r] 

Beobachtungs-

tag[e]] 

Finale[r] Beobach-

tungstag[e] 
[Erster Tag der 

Best out-Periode] 
Fälligkeitstag 

[ISIN einfügen] [Anfängliche(n) 

Beobachtungstag(e) 

einfügen] 

[Finale(n) Beobach-

tungstag(e) einfü-

gen] 

[Ersten Tag der 

Best out-Periode 

einfügen] 

[Fälligkeitstag 

einfügen] 

] 

  [Option 6: Im Fall von Garant Rainbow Wertpapieren gilt Folgendes: 

"Ausübungstag" ist der [letzte] Finale Beobachtungstag. 

[Im Fall von Garant Rainbow Wertpapieren mit Best out-Betrachtung gilt Folgendes:  

"Best out-Periode" ist [Maßgebliche(n) Tag(e) einfügen] zwischen dem Ersten Tag der Best-

out Periode (einschließlich) und dem Finalen Beobachtungstag (einschließlich).] 

[Im Fall von Garant Rainbow Wertpapieren mit Worst in-Betrachtung gilt Folgendes: 

"Worst in-Periode" ist [Maßgebliche(n) Tag(e) einfügen] zwischen dem Anfänglichen Be-

obachtungstag (einschließlich) und dem Letzten Tag der Worst-in Periode (einschließlich). 

"Letzter Tag der Worst-in Periode" ist: [Letzten Tag der Worst in-Periode einfügen]] 

ISIN [Anfängliche[r] 

Beobachtungs-

tag[e]] 

Finale[r] Beobach-

tungstag[e] 
[Erster Tag der 

Best out-Periode] 
Fälligkeitstag 

[ISIN einfügen] [Anfängliche(n) 

Beobachtungstag(e) 

einfügen] 

[Finale(n) Beobach-

tungstag(e) einfü-

gen] 

[Ersten Tag der 

Best out-Periode 

einfügen] 

[Fälligkeitstag 

einfügen] 

] 

C.17 Abwicklungsver-

fahren der Wert-

papiere 

Sämtliche Zahlungen sind an die [Namen der Hauptzahlstelle einfügen] (die "Hauptzahl-

stelle") zu leisten. Die Hauptzahlstelle zahlt die fälligen Beträge an das Clearing-System 

zwecks Gutschrift auf die jeweiligen Konten der Depotbank zur Weiterleitung an die Wertpa-

pierinhaber. 

Die Zahlung an das Clearing-System befreit die Emittentin in Höhe der Zahlung von ihren 

Zahlungsverpflichtungen aus den Wertpapieren. 

"Clearing-System" ist [Clearing-System einfügen]. 

C.18 Beschreibung, wie 

die Rückgabe der 

derivativen Wert-

papiere erfolgt 

[Im Fall von Fondsanleihen gilt Folgendes: 

Zahlung des Zinsbetrags an jedem Zinszahltag.] 

[Im Fall von Wertpapieren mit Barausgleich einfügen: 

Nach automatischer Ausübung am Ausübungstag erfolgt die Zahlung des Rückzahlungsbe-

trags am Fälligkeitstag.] 

[Im Fall von Fondsanleihen, die in bestimmten Fällen eine physischer Lieferung des Basis-
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wert vorsehen, einfügen: 

Nach automatischer Ausübung am Ausübungstag erfolgt die Zahlung des Rückzahlungsbe-

trags am Fälligkeitstag oder die Lieferung des Basiswerts (sowie ggf. Zahlung des Ergänzen-

den Barbetrages) innerhalb von fünf Bankgeschäftstagen nach dem Fälligkeitstag.] 

C.19 Ausübungspreis 

oder finaler Refe-

renzpreis des 

Basiswerts 

[Im Fall von Garant Wertpapieren Wertpapieren gilt Folgendes: 

 

ISIN Referenzpreis [R (initial)] 

[ISIN einfügen] [Referenzpreis einfügen] [R (initial) einfügen] 

] 

[Im Fall von Wertpapieren mit initialer Referenzpreisbetrachtung gilt Folgendes: 

"R (initial)" ist der Referenzpreis am Anfänglichen Beobachtungstag.] 

[Im Fall von Wertpapieren mit initialer Durchschnittsbetrachtung gilt Folgendes:  

[Im Fall von Wertpapieren, bei denen Ausschüttungen des Basiswerts gesammelt werden und 

sofern die Basiswertwährung gleich der Festgelegten Währung ist, gilt Folgendes: 

"R (initial)" ist der gleichgewichtete Durchschnitt der an den Anfänglichen Beobachtungsta-

gen festgestellten Produkte von Referenzpreisen und Referenzpreis-Anpassungsfaktoren.] 

[Anderenfalls gilt Folgendes: 

"R (initial)" ist der gleichgewichtete Durchschnitt der an den Anfänglichen Beobachtungsta-

gen festgestellten Referenzpreise.]] 

[Im Fall von Wertpapieren mit Best in-Betrachtung gilt Folgendes: 

[Im Fall von Wertpapieren, bei denen Ausschüttungen des Basiswerts gesammelt werden und 

sofern die Basiswertwährung gleich der Festgelegten Währung ist, gilt Folgendes: 

"R (initial)" ist der höchste Wert des Produkts von Referenzpreis und Referenzpreis-

Anpassungsfaktor während der Best in-Periode.] 

[Anderenfalls gilt Folgendes: 

"R (initial)" ist der höchste Referenzpreis während der Best in-Periode.]] 

[Im Fall von Wertpapieren mit Worst in-Betrachtung gilt Folgendes: 

[Im Fall von Wertpapieren, bei denen Ausschüttungen des Basiswerts gesammelt werden und 

sofern die Basiswertwährung gleich der Festgelegten Währung ist, gilt Folgendes: 

"R (initial)" ist der niedrigste Wert des Produkts von Referenzpreis und Referenzpreis-

Anpassungsfaktor während der Worst in-Periode.] 

[Anderenfalls gilt Folgendes: 

"R (initial)" ist der niedrigste Referenzpreis während der Worst in-Periode.]] 

[Im Fall von Wertpapieren mit finaler Referenzpreisbetrachtung gilt Folgendes:  

[Im Fall von Wertpapieren, bei denen Ausschüttungen des Basiswerts gesammelt werden und 

sofern die Basiswertwährung gleich der Festgelegten Währung ist, gilt Folgendes: 

"R (final)" ist der Wert des Produkts von Referenzpreis und Referenzpreis-Anpassungsfaktor 

am Finalen Beobachtungstag.] 

[Anderenfalls gilt Folgendes: 

"R (final)" ist der Referenzpreis am Finalen Beobachtungstag.]] 

[Im Fall von Wertpapieren mit finaler Durchschnittsbetrachtung gilt Folgendes:  

[Im Fall von Wertpapieren, bei denen Ausschüttungen des Basiswerts gesammelt werden und 

sofern die Basiswertwährung gleich der Festgelegten Währung ist, gilt Folgendes: 

"R (final)" ist der gleichgewichtete Durchschnitt der an den Finalen Beobachtungstagen fest-

gestellten Produkte von Referenzpreisen und Referenzpreis-Anpassungsfaktoren.] 

[Anderenfalls gilt Folgendes: 

"R (final)" ist der gleichgewichtete Durchschnitt der an den Finalen Beobachtungstagen fest-

gestellten Referenzpreise.]] 

[Im Fall von Wertpapieren mit Best out-Betrachtung gilt Folgendes: 

[Im Fall von Wertpapieren, bei denen Ausschüttungen des Basiswerts gesammelt werden und 
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sofern die Basiswertwährung gleich der Festgelegten Währung ist, gilt Folgendes: 

"R (final)" ist der höchste Wert des Produkts von Referenzpreis und Referenzpreis-

Anpassungsfaktor während der Best out-Periode.] 

[Anderenfalls gilt Folgendes: 

"R (final)" ist der höchste Referenzpreis während der Best out-Periode.]] 

[Im Fall von Wertpapieren mit Worst out-Betrachtung gilt Folgendes: 

[Im Fall von Wertpapieren, bei denen Ausschüttungen des Basiswerts gesammelt werden und 

sofern die Basiswertwährung gleich der Festgelegten Währung ist, gilt Folgendes: 

"R (final)" ist der niedrigste Wert des Produkts von Referenzpreis und Referenzpreis-

Anpassungsfaktor während der Worst out-Periode.] 

[Anderenfalls gilt Folgendes: 

"R (final)" ist der niedrigste Referenzpreis während der Worst out-Periode.]] 

[Im Fall von Compo Wertpapieren gilt Folgendes: 

"FX (initial)" ist FX am FX Beobachtungstag (initial). 

"FX (final)" ist FX am FX Beobachtungstag (final).] 

] 

  [Im Fall von Fondsindex Wertpapieren, Fondsanleihen und Sprint Wertpapieren gilt Fol-

gendes: 

 

ISIN Referenzpreis [R (initial)] 

[ISIN einfügen] [Referenzpreis einfügen] [R (initial) einfügen] 

] 

[Im Fall von Wertpapieren mit initialer Referenzpreisbetrachtung gilt Folgendes: 

"R (initial)" ist der Referenzpreis am Anfänglichen Beobachtungstag.] 

[Im Fall von Wertpapieren mit initialer Durchschnittsbetrachtung gilt Folgendes: 

"R (initial)" ist der gleichgewichtete Durchschnitt der an den Anfänglichen Beobachtungsta-

gen festgestellten Referenzpreise.] 

[Im Fall von Fondsanleihen und Sprint Wertpapieren mit Worst in-Betrachtung gilt Folgen-

des: 

"R (initial)" ist der niedrigste Referenzpreis während der Worst in-Periode.] 

[Im Fall von Fondsanleihen und Sprint Wertpapieren mit Best in-Betrachtung gilt Folgendes: 

"R (initial)" ist der höchste Referenzpreis während der Best in-Periode.] 

[Im Fall von Wertpapieren mit finaler Referenzpreisbetrachtung gilt Folgendes:  

"R (final)" ist der Referenzpreis am Finalen Beobachtungstag.] 

[Im Fall von Wertpapieren mit finaler Durchschnittsbetrachtung gilt Folgendes:  

"R (final)" ist der gleichgewichtete Durchschnitt der an den Finalen Beobachtungstagen fest-

gestellten Referenzpreise.] 

[Im Fall von Fondsanleihen und Sprint Wertpapieren mit Worst out-Betrachtung gilt Folgen-

des: 

"R (final)" ist der niedrigste Referenzpreis während der Worst out-Periode.] 

[Im Fall von Fondsanleihen und Sprint Wertpapieren mit Best out-Betrachtung gilt Folgen-

des: 

"R (final)" ist der höchste Referenzpreis während der Best out-Periode.] 

[Im Fall von Fondsanleihen Quanto, die in bestimmten Fällen eine physische Lieferung des 

Basiswerts vorsehen, und Sprint Compo Wertpapieren gilt Folgendes: 

"FX (initial)" ist FX am FX Beobachtungstag (initial). 

"FX (final)" ist FX am FX Beobachtungstag (final).] 

] 

  [Im Fall von Garant Basket Wertpapieren gilt Folgendes: 

ISIN 

[ISIN einfügen] 
Korbbestandteili Referenzpreisi [Ki (initial)] 

[Korbbestandteili einfü-

gen] 
[Referenzpreisi einfügen] [Ki (initial) einfügen] 

] 
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[Im Fall von Wertpapieren mit initialer Referenzpreisbetrachtung gilt Folgendes: 

"Ki (initial)" ist der Referenzpreis des Korbbestandteilsi am Anfänglichen Beobachtungstag.] 

[Im Fall von Wertpapieren mit initialer Durchschnittsbetrachtung gilt Folgendes: 

"Ki (initial)" ist der gleichgewichtete Durchschnitt der an den Anfänglichen Beobachtungsta-

gen festgestellten Referenzpreise des Korbbestandteilsi.] 

[Im Fall von Wertpapieren mit Worst in-Betrachtung gilt Folgendes: 

"Ki (initial)" ist der niedrigste Referenzpreis des Korbbestandteilsi während der Worst in-

Periode.]  

 [Im Fall von Wertpapieren mit finaler Referenzpreisbetrachtung gilt Folgendes:  

"Ki (final)" ist der Referenzpreis des Korbbestandteilsi am Finalen Beobachtungstag.] 

[Im Fall von Wertpapieren mit finaler Durchschnittsbetrachtung gilt Folgendes:  

"Ki (final)" ist der gleichgewichtete Durchschnitt der an den Finalen Beobachtungstagen 

festgestellten Referenzpreise des Korbbestandteilsi.] 

[Im Fall von Wertpapieren mit Best out-Betrachtung gilt Folgendes: 

"Ki (final)" ist der höchste Referenzpreis des Korbbestandteilsi während der Best out-

Periode.] 

] 

  [Im Fall von Garant Rainbow Wertpapieren gilt Folgendes: 

ISIN 

[ISIN einfügen] 
Korbbestandteili Referenzpreisi [Ki (initial)] 

[Korbbestandteili einfü-

gen] 
[Referenzpreisi einfügen] [Ki (initial) einfügen] 

] 

[Im Fall von Wertpapieren, bei denen Ki best (initial) bereits festgelegt wurde, gilt Folgendes: 

"Ki best (initial)" ist der Referenzpreis des Korbbestandteilsi best bezogen auf den jeweiligen Ki 

(initial).] 

[Im Fall von Wertpapieren mit initialer Referenzpreisbetrachtung gilt Folgendes: 

"Ki best (initial)" ist der Referenzpreis des Korbbestandteilsi best am Anfänglichen Beobach-

tungstag.] 

[Im Fall von Wertpapieren mit initialer Durchschnittsbetrachtung gilt Folgendes: 

"Ki best (initial)" ist der gleichgewichtete Durchschnitt der an den Anfänglichen Beobach-

tungstagen festgestellten Referenzpreise des Korbbestandteilsi best.] 

[Im Fall von Wertpapieren mit Worst in-Betrachtung gilt Folgendes: 

"Ki best (initial)" ist der niedrigste Referenzpreis des Korbbestandteilsi best während der Worst 

in-Periode.]  

[Im Fall von Wertpapieren mit finaler Referenzpreisbetrachtung gilt Folgendes:  

"Ki best (final)" ist der Referenzpreis des Korbbestandteilsi best am Finalen Beobachtungstag.] 

[Im Fall von Wertpapieren mit finaler Durchschnittsbetrachtung gilt Folgendes:  

"Ki best (final)" ist der gleichgewichtete Durchschnitt der an den Finalen Beobachtungstagen 

festgestellten Referenzpreise des Korbbestandteilsi best.] 

[Im Fall von Wertpapieren mit Best out-Betrachtung gilt Folgendes: 

"Ki best (final)" ist der höchste Referenzpreis des Korbbestandteilsi best während der Best out-

Periode.] 

] 

C.20 Art des Basiswerts 

und Angaben 

dazu, wo Informa-

tionen über den 

Basiswert erhält-

lich sind 

[Im Fall von Garant Wertpapieren, Fondsanleihen und Sprint Wertpapieren gilt Folgendes: 

"Basiswert" ist ein anhand der folgenden Parameter näher beschriebener Fondsanteil: 

ISIN Basiswert Basiswertwährung WKN Internetseite 

[ISIN einfügen] [Beschreibung des 

Basiswerts einfügen] 

[Basiswertwährung 

einfügen] 

[WKN einfügen] [Internetseite einfügen] 

Für weitere Informationen über die bisherige Wertentwicklung des Basiswerts wird auf die in 

der vorstehenden Tabelle genannte Internetseite (oder eine etwaige Nachfolge-Internetseite) 

verwiesen.] 

[Im Fall von auf Garant Basket Wertpapieren und Garant Rainbow Wertpapieren gilt Fol-

gendes: 

"Basiswert" ist ein Korb bestehend aus den Korbbestandteilen. Korbbestandteili ist jeweils ein 

anhand der folgenden Parameter näher beschriebener Fondsanteil: 

ISIN: [ISIN einfügen] 
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Korbbestandteili Basiswertwährungi WKNi Internetseitei 

[Bezeichnung des Korb-

bestandteils einfügen] 
[Basiswertwährungi 

einfügen] 
[WKNi einfügen] [Internetseitei einfügen] 

Für weitere Informationen über die bisherige oder künftige Wertentwicklung der Korbbe-

standteile und ihrer Volatilität wird auf die in der vorstehenden Tabelle genannte Internetseitei 

(oder eine etwaige Nachfolgeseite) verwiesen.] 

[Im Fall von Fondsindex Wertpapieren gilt Folgendes: 

"Basiswert" ist ein anhand der folgenden Parameter näher beschriebener Index: 

ISIN Basiswert Basiswertwäh-

rung 

Indexsponsor Indexberech-

nungsstelle 

Internetseite 

[ISIN einfügen] [Beschreibung des 

Basiswerts einfü-

gen] 

[Basiswertwäh-

rung einfügen] 

[Indexsponsor 

einfügen] 

[Indexberech-

nungsstelle einfü-

gen] 

[Internetseite 

einfü- 

gen] 

Für weitere Informationen über die bisherige Wertentwicklung des Basiswerts wird auf die in 

der vorstehenden Tabelle genannte Internetseite (oder eine etwaige Nachfolge-Internetseite) 

verwiesen.] 

 

D. RISIKEN 

D.2 Zentrale Angaben 

zu den zentralen 

Risiken, die der 

Emittentin eigen 

sind 

 Emittentenrisiko  

Das Emittentenrisiko besteht in der Möglichkeit, dass die Emittentin im Hinblick auf ihre 

Geschäftstätigkeit und Profitabilität nicht in der Lage ist, den Rückzahlungsbetrag aufgrund 

einer Verschlechterung der Bonität von Vermögenswerten zurückzuzahlen. 

 Kreditrisiko 

(i) Risiken im Zusammenhang mit einem wirtschaftlichen Abschwung und Volatilität der 

Finanzmärkte; (ii) Niedrigere Vermögensbewertungen infolge ungünstiger Marktbedingungen 

können negative Auswirkungen auf die zukünftige Ertragslage der HVB Group haben; (iii) 

die wirtschaftlichen Bedingungen in den geographischen Märkten, in denen die HVB Group 

aktiv ist, haben derzeit und möglicherweise auch in Zukunft negative Auswirkungen auf die 

operativen, geschäftlichen und finanziellen Ergebnisse der HVB Group; (iv) das nicht-

traditionelle Bankgeschäft setzt die HVB Group zusätzlichen Kreditrisiken aus; (v) die Erträ-

ge der HVB Group im Zusammenhang mit Handelsaktivitäten und Zins- und Wechselkursen 

können schwanken; (vi) Änderungen im deutschen und europäischen regulatorischen Umfeld 

können sich nachteilig auf die Geschäftstätigkeit der HVB Group auswirken; (vii) Kreditaus-

fälle könnten die Prognosen übersteigen; (viii) Risiken in Bezug auf Markteinführungen; (ix) 

Systemrisiken könnten sich nachteilig auf die Geschäftstätigkeit der HVB Group auswirken. 

 Marktrisiko 

Ein schwieriges Marktumfeld kann zur Volatilität der HVB Group beitragen 

 Liquiditätsrisiko 

(i) Risiken, welche die Liquidität betreffen, könnten sich auf die Möglichkeit der HVB Group 

auswirken, ihren finanziellen Verpflichtungen bei Fälligkeit nachzukommen; (ii) die Vermö-

gens-, Finanz- und Ertragslage der HVB Group werden weiterhin durch nachteilige makro-

ökonomische- und (Markt-)Bedingungen beeinflusst; (iii) die europäische Staatsschuldenkrise 

hat sich nachteilig auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der HVB Group ausgewirkt 

und kann sich gegebenenfalls weiterhin nachteilig auswirken; (iv) die HVB Group hat ein 

maßgebliches Exposure gegenüber schwächeren Ländern der Eurozone; (v) Verwerfungen auf 

den Finanzmärkten könnten die Liquiditätssituation der HVB Group beeinflussen. 

 Operationelles Risiko 

(i) Die Risikomanagementstrategien und -methoden der HVB Group könnten die HVB Group 

bisher nicht identifizierten oder unerwarteten Risiken aussetzen; (ii) IT-Risiken; (iii) Risiken 

im Zusammenhang mit Auslagerungen; (iv) Risiken im Zusammenhang mit betrügerischen 

Handelsaktivitäten; (v) Prozessrisiken; (vi) gegen die HVB Group sind derzeit Steuerverfah-

ren anhängig. 

 Strategisches Risiko 

(i) Gesamtwirtschaftliches Risiko und Risiken aus externen Marktveränderungen; (ii) Risiken 

aus strategischer Ausrichtung des Geschäftsmodells der HVB Group; (iii) Risiken aus der 

Konsolidierung des Bankenmarktes; (iv) Wettbewerbsrisiko; (v) Unsicherheiten betreffend 

die makroökonomischen Entwicklungen und Risiken durch sich verschärfende regulatorische 

Anforderungen; (vi) die Einführung von Basel III kann wesentliche Auswirkungen auf die 

Eigenkapitalausstattung und –anforderungen der HVB Group haben; (vii) steuerliche Implika-

tionen – neue Steuerarten zur Beteiligung der Banken an den Kosten der Finanzkrise; (viii) 

Risiken in Bezug auf Ratings der HVB Group; (ix) das regulatorische Umfeld der HVB 
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Group kann sich ändern; die Nichteinhaltung von regulatorischen Anforderungen kann zu 

Vollstreckungsmaßnahmen führen. 

 Sonstige Risiken 

(i) Geschäftsrisiko; (ii) Risiken im Zusammenhang mit dem Immobilienportfolio der HVB; 

(iii) Risiken aus Anteils- und Beteiligungsbesitz der HVB Group. 

D.6 Zentrale Angaben 

zu den zentralen 

Risiken, die den 

Wertpapieren 

eigen sind 

 Potentielle Interessenkonflikte 

Das Risiko von Interessenkonflikten besteht darin, dass einige Funktionen der Emittentin der 

Vertriebspartner oder der Zahlstellen oder Ereignisse im Hinblick auf Wertpapiere, die an 

einen Basiswert bzw. Korbbestandeil gebunden sind, sich nachteilig auf die Interessen der 

Wertpapierinhaber auswirken können. 

 Marktbezogene Risiken 

(i) Risiko, dass kein aktiver Markt für den Handel mit Wertpapieren existiert; (ii) Risiken in 

Bezug auf das Angebotsvolumen; (iii) Risiken in Bezug auf den Marktwert der Wertpapiere; 

(iv) Risiken in Bezug auf die Vergrößerung der Spanne zwischen Angebots- und Nachfrage-

preisen; (v) Risiken in Bezug auf das Währungsrisiko im Hinblick auf die Wertpapiere. 

 Risiken in Bezug auf Wertpapiere im Allgemeinen 

(i) Kreditrisiko der Emittentin; (ii) Mögliche Beschränkung der Rechtmäßigkeit des Erwerbs; 

(iii) Risiken aufgrund von Finanzmarktturbulenzen, dem Restrukturierungsgesetz und sonsti-

gen hoheitlichen oder regulatorischen Eingriffen; (iv) Risiken bei fehlender eigener unabhän-

giger Prüfung durch den Anleger und Beratung des Anlegers; (v) Risiken, die bei einer Finan-

zierung des Wertpapierkaufs entstehen; (vi) Risiken aufgrund von Transaktionskosten; (vii) 

Inflationsrisiko; (viii) Risiken bezüglich risikoverringernder Geschäfte; (ix) Risiken im Zu-

sammenhang mit der Besteuerung. 

 Risiken hinsichtlich Basiswertbezogener Wertpapiere 

(i) Risiken aufgrund des Einflusses des Basiswerts auf den Marktwert der Wertpapiere; (ii) 

Risiken aufgrund des Umstands, dass die Bewertung des Basiswerts nur zu einem bestimmten 

Termin oder Zeitpunkt erfolgt; (iii) Risiken aufgrund negativer Auswirkungen von Schwellen 

oder Limits; (iv) Risiken im Hinblick auf einen Partizipationsfaktor; (v) Risiken im Hinblick 

auf ein Bezugsverhältnis; (vi) Risiken aufgrund einer Begrenzung der potentiellen Erträge auf 

einen Höchstbetrag oder aufgrund anderer Begrenzungen; (vii) Risiken trotz vorgesehenem 

Mindestbetrag; (viii) Risiken im Hinblick auf ein Floor Level unter dem Strike Level; (ix) 

Risiken aufgrund eines aus mehreren Bestandeilen bestehenden Basiswerts / Korb (Basket); 

(x) Risiko eines Aufschubs oder einer alternativen Bestimmung der Bewertung des Basis-

werts; (xi) Währungsrisiko im Hinblick auf den Basiswert; (xii) Risiken im Hinblick auf 

Anpassungsereignisse; (xiii) Risiko von Marktstörungen; (xiv) Risiko regulatorischer Konse-

quenzen für den Anleger bei Anlage in ein Basiswertbezogenes Wertpapier; (xv) Risiken 

aufgrund negativer Auswirkungen von Absicherungsgeschäften der Emittentin auf die Wert-

papiere; (xvi) Risiken aufgrund des außerordentlichen Umwandlungs- bzw. Kündigungsrechts 

der Emittentin; (xvii) Risiken bei Physischer Lieferung. 

 Risiken in Bezug auf Basiswerte und Korbbestandteile 

- Allgemeine Risiken bei Fondsanteilen als Basiswert oder als Bestandteil(e) eines Basiswerts 

(i) Risiken aufgrund von Wertschwankungen und Risiko aufgrund einer kurzen Historie; (ii) 

Keine Rechte der Wertpapiergläubiger an zugrunde liegenden Vermögenswerten; (iii) Keine 

Eintragung ins Register der Anteilsinhaber bei physischer Lieferung von Namensanteilen; (iv) 

keine Verpflichtung zur Weiterleitung von Ausschüttungen; (v) Risiken in Verbindung mit 

Basiswerten bzw. Korbbestandteilen, die Rechtsordnungen in Schwellenländern unterliegen. 

- Strukturelle Risiken bei Fondsanteilen als Basiswert oder als Bestandteil(e) eines Basiswerts 

(i) Rechtliche Risiken und Steuerrisiken; (ii) Risiken aufgrund von anfallenden Provisionen 

und Gebühren; (ii) Risiken aufgrund einer möglichen Liquidation oder Fusion; (iii) Risiken in 

Bezug auf Bewertungen des Nettoinventarwerts und Schätzungen; (iv) Möglicherweise feh-

lende Aktualität der Wertentwicklung; (v) Risiken aufgrund möglicher Interessenkonflikte der 

beteiligten Personen; (vi) Keine Weitergabe von Preisnachlässen oder anderen vom Fonds an 

die Emittentin gezahlten Gebühren; (vii) Politische/regulatorische Risiken; (viii) Verwahrrisi-

ken; (ix) Bewertungsrisiken; (x) Länder- und Transferrisiken; (xi) Risiken aufgrund möglicher 

Auswirkungen der Rücknahme von Fondsanteilen; (xii) Spezifische Risiken bei geschlosse-

nen Investmentvermögen; (xiii) Risiken in Verbindung mit gesamtschuldnerischer Haftung 

(Cross Liabilities); (xiv) Risiken aufgrund von gesetzlichen Feiertagen. 

- Allgemeine Risiken aus der Anlagetätigkeit bei Fondsanteilen als Basiswert oder als Be-

standteil(e) eines Basiswerts 

(i) Marktrisiken; (ii) Währungsrisiken; (iii) Risiken aufgrund mangelnder Liquidität der er-

worbenen Vermögenswerte und Finanzinstrumente; (iv) Kontrahentenrisiken; (v) Abrech-

nungsrisiken; (vi) Konzentrationsrisiken; (vii) Risiken aufgrund von Handelsaussetzungen. 

- Besondere Risiken in Bezug auf das Fondsmanagement bei Fondsanteilen als Basiswert oder 
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als Bestandteil(e) eines Basiswerts 

(i) Risiken aufgrund der Abhängigkeit vom Fondsmanagement; (ii) Risiken bei einer begrenz-

ten Offenlegung von Anlagestrategien; (iii) Risiken aufgrund möglicher Änderungen von 

Anlagestrategien; (iv) Risiken aufgrund der Vereinbarung von Erfolgsprämien; (v) Risiken 

aufgrund von „Soft-Dollar“-Leistungen; (vi) Risiken aufgrund Fehlverhaltens der Fondsma-

nagements; (v) Risiken aufgrund möglicher Interessenskonflikte. 

- Besondere Risiken aufgrund der erworbenen Vermögenswerte bei Fondsanteilen als Basis-

wert oder Bestandteil(e) des Basiswerts 

(i) Allgemeine Risiken bei Anlagen in Wertpapiere; (ii) Spezifische Risiken bei Anlagen in 

Aktien; (iii) Spezifische Risiken bei Anlage in Wertpapiere; (iv) Spezifische Risiken bei 

Anlagen in Vermögenswerte geringer Bonität; (v) Spezifische Risiken bei Anlagen in volati-

len und illiquiden Märkten; (vi) Spezifische Risiken bei Anlage in Derivate; (vii) Spezifische 

Risiken bei Anlagen in Immobilien und andere Sachwerte; (viii) Spezifische Risiken bei 

Anlagen in Rohstoffe; (ix) Spezifische Risiken bei Anlagen in Edelmetalle; (x) Spezifische 

Risiken bei Anlagen in Devisen; (xi) Spezifische Risiken bei Anlagen in andere Investment-

vermögen (Dachfonds); (xii) Spezifische Risiken bei ausschließlicher Anlage in ein anderes 

Investmentvermögen (Feederfonds). 

- Besondere Risiken aufgrund besonderer Portfoliomanagementtechniken bei Fondsanteilen 

als Basiswert oder als Bestandteil(e) eines Basiswerts 

(i) Risiken einer Fremdkapitalaufnahme; (ii) Risiken bei Leerverkäufen; (iii) Risiken aufgrund 

der Verwendung von Handelssystemen und analytischen Modellen; (iv) Risiken einer Verlei-

he von Wertpapieren; (v) Risiken bei Abschluss unechter Pensionsgeschäfte; (vi) Besondere 

Risiken bei synthetischer Anlagestrategie; (vii) Risiken beim Abschluss von Hedging-

Geschäften; (viii) Spezifische Risiken bei Anlagen in Schwellenländern; (ix) Besondere Risi-

ken bei börsennotierten Fonds (Exchange Traded Funds). 

[-Zusätzliche Risiken bei Indizes als Basiswert 

(i) Ähnliche Risiken wie eine Direktanlage in die Indexbestandteile; (ii) Kein Einfluss der 

Emittentin auf den Index; (iii) Risiken nicht anerkannter oder neuer Indizes; (iv) Risiken 

aufgrund von Speziellen Interessenkonflikten bei Indizes als Basiswert; (v) Risiken in Bezug 

auf Strategieindizes als Basiswert; (vi) Risiken in Bezug auf Preisindizes als Basiswert; (vii) 

Risiken in Bezug auf Net-Return-Indizes als Basiswert; (viii) Risiken im Hinblick auf Short 

Indizes als Basiswert; (ix) Risiken im Hinblick auf Leverage-Indizes als Basiswert; (x) Risi-

ken in Bezug auf Distributing Indizes als Basiswert; (xi) Risiko bei länder- bzw. branchenbe-

zogenen Indizes; (xii) Im Index enthaltenes Währungsrisiko; (xiii) Nachteilige Auswirkungen 

der Gebühren auf den Indexstand; (xiv) Nachteilige Auswirkungen von synthetischen Divi-

denden auf den Indexstand; (xv) Risiken aufgrund einer nicht fortlaufend aktualisierten Ver-

öffentlichung der Indexzusammensetzung.] 

Anleger können ihren Kapitaleinsatz ganz oder teilweise verlieren. 

 

E. ANGEBOT 

E.2b Gründe für das 

Angebot und 

Zweckbestim-

mung der Erlöse, 

sofern diese nicht 

in der Gewinner-

zielung und/oder 

Absicherung 

bestimmter Risi-

ken bestehen 

Die Nettoerlöse aus jeder Emission von Wertpapieren werden von der Emittentin für ihre 

allgemeinen Geschäftstätigkeiten verwendet. 

E.3 Beschreibung der 

Angebotsbedin-

gungen  

[Tag des ersten öffentlichen Angebots: [Tag des ersten öffentlichen Angebots einfügen]] 

[Ein öffentliches Angebot erfolgt in [Luxemburg][,] [und] [Deutschland] [und] [Österreich].] 

[Die kleinste übertragbare Einheit ist [Kleinste übertragbare Einheit einfügen].] 

[Die kleinste handelbare Einheit ist [Kleinste handelbare Einheit einfügen].] 

Die Wertpapiere werden [qualifizierten Anlegern][,] [und/oder] [Privatkunden] [und/oder] 

[institutionellen Anlegern] [im Wege [einer Privatplatzierung] [eines öffentlichen Angebots] 

[durch Finanzintermediäre]] angeboten.  

[Ab dem Tag des ersten öffentlichen Angebots werden die in den Endgültigen Bedingungen 

beschriebenen Wertpapiere in einer maximalen Anzahl fortlaufend zum Kauf angeboten. Die 

Anzahl der zum Kauf angebotenen Wertpapiere kann von der Emittentin jederzeit reduziert 

oder erhöht werden und lässt keine Rückschlüsse auf das Volumen der tatsächlich begebenen 

Wertpapiere und daher auf die Liquidität eines möglichen Sekundärmarkts zu.] 

[Das fortlaufende Angebot erfolgt zum jeweils aktuellen von der Emittentin gestellten 
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Verkaufspreis (Briefkurs).] 

[Das öffentliche Angebot kann von der Emittentin jederzeit ohne Angabe von Gründen 

beendet werden.] 

[Es findet kein öffentliches Angebot statt. Die Wertpapiere sollen zum Handel an einem 

organisierten Markt zugelassen werden.] 

[Eine Notierung wird mit Wirkung zum [Voraussichtlichen Tag einfügen] an den folgenden 

Märkten beantragt: [Maßgebliche(n) Markt/Märkte einfügen].]  

[Die Wertpapiere werden [zunächst] im Rahmen einer Zeichnungsfrist angeboten[, danach 

freibleibend abverkauft]. Zeichnungsfrist: [Anfangsdatum der Zeichnungsfrist einfügen] bis 

[Enddatum der Zeichnungsfrist einfügen]. Die Emittentin behält sich eine Verlängerung oder 

Verkürzung der Zeichnungsfrist oder eine Abstandnahme von der Emission während der 

Zeichnungsfrist vor.] 

 

E.4 Für die Emissi-

on/das Angebot 

wesentliche Inte-

ressen, einschließ-

lich Interessen-

konflikten 

Jeder Vertriebspartner und/oder seine Tochtergesellschaften können Kunden oder Darlehens-

nehmer der Emittentin oder ihrer Tochtergesellschaften sein. Darüber hinaus haben diese 

Vertriebspartner und ihre Tochtergesellschaften möglicherweise Investment-Banking- 

und/oder (Privatkunden-)Geschäfte mit der Emittentin und ihren Tochtergesellschaften getä-

tigt und werden solche Geschäfte eventuell in der Zukunft tätigen und Dienstleistungen für 

die Emittentin und ihre Tochtergesellschaften im normalen Geschäftsbetrieb erbringen. 

E.7 Schätzung der 

Ausgaben, die 

dem Anleger von 

der Emittentin 

oder Anbieter in 

Rechnung gestellt 

werden 

[Vertriebsprovision: [Einzelheiten einfügen]] 

[Sonstige Provisionen: [Einzelheiten einfügen]] 

[Nicht anwendbar. Gebühren werden dem Anleger durch die Emittentin oder einen Anbieter 

nicht in Rechnung gestellt.] 
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RISIKOFAKTOREN 

Nachfolgend werden die Risikofaktoren aufgeführt, die in Bezug auf die UniCredit Bank AG als Emit-

tentin (die "Emittentin") und die im Rahmen dieses Basisprospekts (der "Basisprospekt") begebenen 

Wertpapiere (die "Wertpapiere") für eine Beurteilung des mit diesen Wertpapieren verbundenen Risi-

kos nach Auffassung der Emittentin wesentlich sind. Darüber hinaus können sich weitere, zum jetzigen 

Zeitpunkt unbekannte oder als unwesentlich erachtete Risiken ebenfalls negativ auf den Wert der 

Wertpapiere auswirken. Potentielle Anleger sollten sich bewusst sein, dass die Wertpapiere an Wert 

verlieren können und sie einen vollständigen Verlust ihrer Anlage erleiden können. 

Die jeweiligen endgültigen Bedingungen der Wertpapiere (die "Endgültigen Bedingungen") ersetzen 

nicht die in jedem Fall unerlässliche Beratung für potentielle Anleger durch ihre Hausbank. Potentiel-

le Anleger sollten diese Risikofaktoren vor einer Entscheidung zum Kauf von Wertpapieren sorgfältig 

prüfen. 

Potentielle Anleger sollten alle Informationen beachten, die (a) in diesem Basisprospekt sowie in et-

waigen Nachträgen, (b) im Registrierungsformular der UniCredit Bank AG vom 17. Mai 2013 (das 

"Registrierungsformular"), das durch Verweis in diesen Basisprospekt einbezogen wird und (c) in 

allen Dokumenten, die durch Verweis in diesen Basisprospekt einbezogen sind, enthalten sind. Eine 

Anlage in die Wertpapiere ist nur für sehr versierte Anleger geeignet, die sich der Natur dieser Wert-

papiere und des Umfangs des damit verbundenen Risikos bewusst sind und über ausreichende Kennt-

nisse, Erfahrungen und Zugang zu professionellen Beratern (einschließlich ihrer Finanz-, Rechnungs-

legungs-, Rechts- und Steuerberater) verfügen, um die Risiken dieser Wertpapiere selbst aus rechtli-

cher, steuerlicher, rechnungslegungsbezogener und finanzieller Sicht einschätzen zu können. Darüber 

hinaus sollten sich potentielle Anleger bewusst sein, dass die nachstehend beschriebenen Risiken ein-

zeln oder kumuliert mit anderen Risiken auftreten können und sich damit in ihren Auswirkungen mög-

licherweise wechselseitig verstärken. Die Anordnung der nachfolgend beschriebenen Risiken lässt 

keinen Rückschluss darauf zu, mit welcher Wahrscheinlichkeit sich ein Risiko realisiert oder den Ein-

fluss, den ein solcher Risikofaktor für den Wert des Wertpapiers hat. 

"Wertpapierinhaber" bezeichnet den Inhaber eines Wertpapiers. 

A. Risiken in Bezug auf die Emittentin 

Potentielle Anleger sollten die im Kapitel "Risikofaktoren" des Registrierungsformulars enthaltenen 

Informationen beachten. Dieses Kapitel enthält Informationen zu Risiken, die die Fähigkeit der Emit-

tentin zur Erfüllung ihrer Verbindlichkeiten aus den Wertpapieren beeinträchtigen können. 

B. Risiken im Hinblick auf potentielle Interessenkonflikte 

Allgemeine potentielle Interessenkonflikte 

Die nachfolgend genannten Funktionen der Emittentin, eines Finanzinstituts oder eines Finanzinter-

mediärs, mit denen die Emittentin Vertriebsvereinbarungen abgeschlossen hat (die "Vertriebs-

partner") (wie unten definiert unter "Potentielle Interessenkonflikte in Bezug auf andere Funktionen 

der Emittentin - Berechnungsstelle oder Zahlstelle") sowie eines ihrer verbundenen Unternehmen so-

wie die nachfolgend genannten Transaktionen können sich negativ auf den Wert der Wertpapiere 

und/oder die unter diesen Wertpapieren zu zahlenden Beträge auswirken, was den Interessen der 

Wertpapierinhaber entgegenstehen kann. 

Potentielle Interessenkonflikte in Bezug auf den Ausgabepreis 

Die Wertpapiere werden zu einem von der Emittentin festgelegten Preis, dem "Ausgabepreis", ver-

kauft. Der Ausgabepreis basiert auf internen Preisbildungsmodellen der Emittentin und kann höher als 

der Marktwert der Wertpapiere sein. Im Ausgabepreis kann zusätzlich zu Ausgabeaufschlägen, Ver-

waltungsentgelten und anderen Entgelten ein weiteres Aufgeld enthalten sein, das für die Wertpapie-

rinhaber nicht offenkundig ist. Dieses weitere Aufgeld hängt von mehreren Faktoren ab, insbesondere 

vom platzierten Volumen der Wertpapiere jeder Serie, Marktgegebenheiten und Marktaussichten zum 

Zeitpunkt der Begebung der Wertpapiere. Das Aufgeld wird auf den ursprünglichen mathematischen 

Wert der Wertpapiere aufgeschlagen und kann für jede Emission von Wertpapieren anders ausfallen 

sowie von den von anderen Marktteilnehmern erhobenen Aufgeldern abweichen. 
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Potentielle Interessenkonflikte in Bezug auf Market Maker-Aktivitäten  

Die Emittentin sowie eines ihrer verbundenen Unternehmen kann, ohne jedoch dazu verpflichtet zu 

sein, für die Wertpapiere als Market Maker auftreten. "Market Making" bedeutet, dass die Emittentin 

bzw. eines ihrer verbundenen Unternehmen kontinuierlich Geld- und Briefkurse zu denen sie bzw. 

eines ihrer verbundenen Unternehmen bereit ist, die Wertpapiere in einem gewissen Volumen zu han-

deln, stellt. Durch ein Market Making, insbesondere durch die Emittentin sowie eines ihrer verbunde-

nen Unternehmen, kann die Liquidität und/oder der Wert der Wertpapiere erheblich beeinflusst wer-

den. Die vom Market Maker gestellten Kurse werden normalerweise nicht den Kursen entsprechen, 

die sich ohne ein solches Market Making und in einem liquiden Markt gebildet hätten. 

Potentielle Interessenkonflikte in Bezug auf Vertriebspartner und Zuwendungen 

Vertriebspartner können die Wertpapiere zu einem Preis zeichnen, der dem Ausgabepreis entspricht 

oder unter diesem liegt. In Bezug auf die Wertpapiere kann bis zur Fälligkeit eine regelmäßig an die 

Vertriebspartner zu zahlende Gebühr zu entrichten sein. Die Höhe der Gebühr wird von der Emittentin 

und dem jeweiligen Vertriebspartner bestimmt und kann sich ändern. Die Vertriebspartner verpflich-

ten sich, Verkaufsbeschränkungen, die im Basisprospekt aufgeführt sind, einzuhalten. Vertriebspartner 

agieren unabhängig und nicht als Vertreter der Emittentin. 

Insbesondere zahlt die Emittentin u. U. Platzierungs- und/oder Bestandsprovisionen in Form von ver-

kaufsbezogenen Provisionen an den jeweiligen Vertriebspartner. Bei Platzierungsprovisionen handelt 

es sich um einmalige Provisionen. Alternativ kann die Emittentin einen angemessenen Abschlag auf 

den Ausgabepreis (ohne Ausgabeaufschlag) gewähren. Die Zahlung von Bestandsprovisionen erfolgt 

auf laufender Basis und richtet sich nach dem Volumen der Wertpapiere. 

Potentielle Interessenkonflikte in Bezug auf andere Funktionen der Emittentin - Berechnungsstelle 

oder Zahlstelle 

Die Emittentin, ein Vertriebspartner sowie eines ihrer verbundenen Unternehmen können zudem selbst 

als Berechnungsstelle oder Zahlstelle tätig werden. In einer solchen Funktion kann die Emittentin, ein 

Vertriebspartner sowie eines ihrer verbundenen Unternehmen u. a. unter den Wertpapieren zu zahlen-

de Beträge berechnen, Anpassungen oder andere Festlegungen, u. a. durch Ausübung billigen Ermes-

sens (§ 315 Bürgerliches Gesetzbuch, "BGB") gemäß den Endgültigen Bedingungen, vornehmen. Die 

vorgenannten Berechnungen, Anpassungen und Festlegungen können den Wert der Wertpapiere 

und/oder die unter den Wertpapieren auszuzahlenden Beträge beeinflussen und damit zu Interessen-

konflikten zwischen der Emittentin, dem Vertriebspartner sowie ihren verbundenen Unternehmen 

einerseits und den Wertpapierinhabern andererseits führen, da, selbst wenn die Handlung nach billi-

gem Ermessen ausgeübt wird, diese Berechnungen, Anpassungen und Festlegungen nachteilig für 

einen Wertpapierinhaber sein können. 

Potentielle Interessenkonflikte im Hinblick auf Basiswertbezogene Wertpapiere 

Potentielle Interessenkonflikte in Bezug auf Transaktionen im Hinblick auf den Basiswert 

Die Emittentin sowie ihre verbundenen Unternehmen können von Zeit zu Zeit für eigene oder für 

Rechnung ihrer Kunden an Transaktionen mit Wertpapieren, Fondsanteilen, Terminkontrakten, Roh-

stoffen, Indizes oder Derivaten beteiligt sein, die die Liquidität oder den Wert des Basiswerts bzw. 

eines oder mehrerer Korbbestandteile (wie unten unter "D. Risiken in Bezug auf Basiswerte und 

Korbbestandteile" definiert) und der Wertpapiere beeinflussen und den Interessen der Wertpapierinha-

ber entgegenstehen können. 

Potentielle Interessenkonflikte in Bezug auf die Emission weiterer Wertpapiere 

Die Emittentin sowie ihre verbundenen Unternehmen können Wertpapiere in Bezug auf einen Basis-

wert bzw. Korbbestandteil ausgeben, auf den sie bereits Wertpapiere begeben hat bzw. begeben haben. 

Eine Einführung dieser neuen konkurrierenden Produkte kann den Wert der Wertpapiere beeinträchti-

gen. 
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Potentielle Interessenkonflikte in Bezug auf Informationen in Bezug auf den Basiswert bzw. Korbbe-

standteil 

Die Emittentin, ein Vertriebspartner sowie eines ihrer verbundenen Unternehmen können im Rahmen 

ihrer Geschäftstätigkeiten oder über die Laufzeit der Wertpapiere wesentliche (auch nicht-öffentlich 

zugängliche) Informationen über einen Basiswert (oder dessen Bestandteile im Fall eines Index als 

Basiswert) bzw. Korbbestandteil  besitzen oder erhalten. Die Emission von Wertpapieren, die sich auf 

solch einen Basiswert (oder dessen Bestandteile im Fall eines Index als Basiswert) bzw. Korbbestand-

teil beziehen, begründet keine Verpflichtung derartige Informationen (ob vertraulich oder nicht) den 

Wertpapierinhabern offenzulegen. 

Potentielle Interessenkonflikte in Bezug auf geschäftliche Beziehungen 

Die Emittentin, jeder Vertriebspartner oder mit der Emittentin oder einem Vertriebspartner ver-

bundene Unternehmen kann mit Emittenten der Basiswerte (oder dessen Bestandteile im Fall eines 

Index als Basiswert) bzw. Korbbestandteile, ihren verbundenen Unternehmen oder Garanten in ge-

schäftlicher Beziehung stehen und jede Art von Bank-, Investmentbankgeschäft oder sonstigen Ge-

schäften so betreiben, als existierten die im Rahmen des Basisprospekts begebenen Wertpapiere nicht. 

Eine solche geschäftliche Beziehung kann nachteilige Auswirkungen auf einen Basiswert bzw. Korb-

bestandteil und dementsprechend auf die Wertpapiere haben und kann sich nachteilig auf die Interes-

sen der Wertpapierinhaber auswirken. 

Potentielle Interessenkonflikte in Bezug auf andere Funktionen der Emittentin – Konsortialbank etc. 

Die Emittentin sowie ihre verbundenen Unternehmen können auch als Konsortialbank, Finanzberater 

oder Bank des Sponsors eines Basiswerts bzw. Korbbestandteils oder des Emittenten eines Basiswerts 

bzw. Korbbestandteils fungieren. Die vorgenannten Funktionen können die auszuzahlenden Beträge 

beeinflussen und damit zu Interessenkonflikten zwischen der Emittentin sowie ihren verbundenen 

Unternehmen einerseits und den Wertpapierinhabern andererseits führen. 

C. Risiken in Bezug auf die Wertpapiere 

Marktbezogene Risiken 

Risiko, dass kein aktiver Markt für den Handel mit Wertpapieren existiert 

Bei den Wertpapieren handelt es sich um neu begebene Wertpapiere, die möglicherweise nicht im 

großen Rahmen vertrieben werden und für deren Handel daher möglicherweise weder ein aktiver 

Markt existiert noch ein solcher Markt entstehen wird.  

Obwohl Anträge auf Zulassung der Wertpapiere zum regulierten Markt einer Börse oder zur Zulas-

sung zu einem beliebigen Markt innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums gestellt werden könn-

ten, gibt es keine Gewähr dafür, dass diesen Anträgen stattgegeben wird, dass eine bestimmte Tranche 

von Wertpapieren zugelassen wird oder dass ein aktiver Markt für den Handel entsteht. Folglich gibt 

es auch keine Gewähr hinsichtlich der Entstehung oder Liquidität eines Handelsmarktes für eine be-

stimmte Tranche von Wertpapieren. Weder die Emittentin noch ein Vertriebspartner kann daher ge-

währleisten, dass ein Wertpapierinhaber in der Lage sein wird, seine Wertpapiere vor Fälligkeit zu 

veräußern. Sollten Wertpapiere nicht an einer Wertpapierbörse gehandelt werden, sind Preisinformati-

onen zu den Wertpapieren möglicherweise schwerer zugänglich, was sich auf die Liquidität sowie die 

Marktpreise der Wertpapiere negativ auswirken kann.  

Die Emittentin kann jederzeit Wertpapiere zu jedem Preis im offenen Markt, im Bietungsverfahren 

oder durch Privatvereinbarung erwerben ohne jedoch hierzu verpflichtet zu sein. So erworbene Wert-

papiere können von der Emittentin gehalten, weiterverkauft oder entwertet werden.  

Tritt die Emittentin als einziger Market Maker auf, kann der Sekundärmarkt erheblich eingeschränkt 

sein. Ist kein Market Maker vorhanden, kann der Sekundärmarkt noch weiter eingeschränkt sein. Je 

eingeschränkter der Sekundärmarkt, desto schwieriger kann es für die Wertpapierinhaber sein, den 

Wert der Wertpapiere vor ihrer Abwicklung zu realisieren. Daher besteht das Risiko, dass Wertpapie-

rinhaber die Wertpapiere bis zur Fälligkeit bzw. bis zur Kündigung halten müssen. 
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Risiken in Bezug auf das Angebotsvolumen 

Das in den Endgültigen Bedingungen genannte Angebotsvolumen entspricht dem maximalen Volu-

men der angebotenen Wertpapiere, das erhöht werden kann. Dieser Betrag lässt keine Rückschlüsse 

auf das Volumen der tatsächlich begebenen Wertpapiere und daher auf die Liquidität eines möglichen 

Sekundärmarkts mit den zuvor beschriebenen Risiken zu. 

Risiken in Bezug auf den Marktwert der Wertpapiere 

Der Marktwert (bzw. der Marktpreis) der Wertpapiere wird von der Kreditwürdigkeit der Emittentin 

sowie von einer Reihe weiterer Faktoren beeinflusst, wie z. B. den geltenden Zinssätzen und Renditen, 

dem Markt für vergleichbare Wertpapiere, den allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen oder gege-

benenfalls der Restlaufzeit der Wertpapiere. Werden die Wertpapiere nach ihrer erstmaligen Begebung 

gehandelt, können diese Faktoren zu einem Marktwert der Wertpapiere führen, der wesentlich unter 

ihrem Ausgabepreis liegt. 

Der Preis, zu dem ein Wertpapierinhaber seine Wertpapiere verkaufen kann, kann unter Umständen 

erheblich unter dem Ausgabepreis liegen. Die Emittentin übernimmt keinerlei Garantie dahingehend, 

dass sich die Differenz zwischen An- und Verkaufspreisen innerhalb einer gewissen Spanne bewegt 

oder konstant bleibt. Sofern der Wertpapierinhaber die Wertpapiere zu einem Zeitpunkt verkauft, an 

dem der Marktwert der Wertpapiere unter dem Ausgabepreis liegt, erleidet er einen Verlust. 

Risiken in Bezug auf die Vergrößerung der Spanne zwischen Angebots- und Nachfragepreisen 

Ist die Emittentin in speziellen Marktsituationen nicht in der Lage, Absicherungsgeschäfte zu tätigen 

bzw. wenn es sich als sehr schwierig erweist, solche Geschäfte abzuschließen, kann sich die Spanne 

zwischen Angebots- und Nachfragepreisen, die von der Emittentin gestellt werden, vorübergehend 

vergrößern, um das wirtschaftliche Risiko der Emittentin zu begrenzen. Wertpapierinhaber, die ihre 

Wertpapiere an einer Börse bzw. direkt zwischen Marktteilnehmern außerbörslich in Form von soge-

nannten Over-the-Counter-Geschäften verkaufen, können dies daher nur zu einem Preis tun, der erheb-

lich niedriger als der tatsächliche Wert der Wertpapiere zum Zeitpunkt des Verkaufs ist und werden 

dementsprechend einen Verlust erleiden. 

Risiken in Bezug auf das Währungsrisiko im Hinblick auf die Wertpapiere 

Die Wertpapiere können auf eine andere Währung lauten als die Währung der Rechtsordnung, in der 

der Anleger ansässig ist oder in der er Gelder vereinnahmen möchte. Wechselkurse zwischen Wäh-

rungen (die "Wechselkurse") werden von den Faktoren Angebot und Nachfrage in den internationalen 

Währungsmärkten bestimmt, die wiederum von makroökonomischen Faktoren, Spekulationen und 

Interventionen der Zentralbanken und Regierungen beeinflusst werden (einschließlich der Auferle-

gung von Währungskontrollen und -beschränkungen). Wechselkursschwankungen können negative 

Auswirkungen auf den Wert der Wertpapiere haben und zu einem Verlust führen. Hinzu können ande-

re Faktoren treten, die kaum einschätzbar sind, wie z.B. psychologische Faktoren (wie Vertrauenskri-

sen in die politische Führung eines Landes), aber ebenfalls einen erheblichen Einfluss auf den Wert 

der entsprechenden Währung nehmen können. Als Referenzen für Wechselkurse können unterschied-

liche Quellen herangezogen werden. Sollte es bei der Kursfeststellung dieser Quellen zu Unregelmä-

ßigkeiten oder Manipulationen kommen, kann dies erhebliche nachteilige Auswirkungen für die Wert-

papiere haben. 

Risikofaktoren in Bezug auf Wertpapiere im Allgemeinen 

Kreditrisiko der Emittentin 

Jeder Erwerber der Wertpapiere vertraut auf die Kreditwürdigkeit der Emittentin und hat keine Rechte 

gegenüber einer anderen Person. Wertpapierinhaber sind dem Risiko ausgesetzt, dass die Emittentin 

Zins- und/oder Tilgungszahlungen, zu deren Leistung sie aufgrund der Wertpapiere verpflichtet ist, 

teilweise oder insgesamt versäumt. Je schlechter die Kreditwürdigkeit der Emittentin, desto höher ist 

das Verlustrisiko. Eine Absicherung gegen dieses Risiko durch den Einlagensicherungsfonds des Bun-

desverbandes deutscher Banken, die Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH oder ver-

gleichbare Einrichtungen besteht für die Wertpapiere nicht. 
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Mögliche Beschränkung der Rechtmäßigkeit des Erwerbs und/oder Weiterverkaufs 

Weder die Emittentin noch ein Vertriebspartner sowie ihre verbundenen Unternehmen übernehmen 

die Verantwortung oder haben Verantwortung gegenüber einem potentiellen Anleger für die Recht-

mäßigkeit des Erwerbs der Wertpapiere übernommen, weder nach dem Gründungsrecht noch nach 

dem Sitzrecht (soweit voneinander abweichend) und auch nicht dafür, dass ein potentieller Anleger die 

für ihn geltenden Gesetze, Vorschriften oder behördlichen Verfahren einhält. Es kann nicht ausge-

schlossen werden, dass der Erwerb und/oder Weiterverkauf der Wertpapiere rechtlichen Beschränkun-

gen unterliegt oder unterworfen wird. 

Risiken aufgrund von Finanzmarktturbulenzen, dem Restrukturierungsgesetz und sonstigen hoheitli-

chen oder regulatorischen Eingriffen 

Turbulenzen auf den internationalen Finanzmärkten können sich auf die Inflation, Zinssätze, die 

Wertpapierpreise, die Beteiligung anderer Anleger und damit auf fast alle Investitionen auswirken 

(und haben sich in der Vergangenheit ausgewirkt) und zu weitreichenden hoheitlichen Eingriffen füh-

ren. Es ist generell nicht möglich, die strukturellen und/oder regulatorischen Veränderungen vorherzu-

sehen, die sich aus aktuellen und künftigen Marktbedingungen ergeben können, oder ob diese Verän-

derungen erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Wertpapiere und gegebenenfalls ihre Basiswer-

te haben können. Der deutsche Gesetzgeber hat jedoch als Teil seiner Reaktion auf die 2007 einset-

zende Kapitalmarktkrise ein Bankenrestrukturierungsgesetz (Gesetz zur Restrukturierung und geord-

neten Abwicklung von Kreditinstituten, zur Errichtung eines Restrukturierungsfonds für Kreditinstitu-

te und zur Verlängerung der Verjährungsfrist der aktienrechtlichen Organhaftung, das "Restrukturie-

rungsgesetz") umgesetzt. Als ein deutsches Kreditinstitut unterliegt die Emittentin dem Restrukturie-

rungsgesetz, mit dem am 1. Januar 2011 ein spezielles Restrukturierungsprogramm für deutsche Kre-

ditinstitute eingeführt wurde. Dieses Programm umfasst: (i) das Sanierungsverfahren gemäß §§ 2 ff. 

Kreditinstitute-Reorganisationsgesetz (das "KredReorgG"), (ii) das Reorganisationsverfahren gemäß 

§§ 7 ff. KredReorgG und (iii) die Übertragungsanordnung gemäß §§ 48a ff. Kreditwesengesetz (das 

"KWG"). 

Während ein Sanierungsverfahren generell nicht in die Rechte der Gläubiger eingreifen darf, können 

aufgrund eines im Rahmen eines Reorganisationsverfahrens aufgestellten Reorganisationsplans Maß-

nahmen vorgesehen sein, die sich auf die Rechte der Gläubiger des Kreditinstituts auswirken können, 

einschließlich einer Herabsetzung bestehender Ansprüche oder einer Zahlungsaussetzung. Die im Re-

organisationsplan vorgesehenen Maßnahmen stehen unter dem Vorbehalt eines Mehrheitsbeschlusses 

der Gläubiger und Aktionäre des betreffenden Kreditinstituts. Des Weiteren sind im KredReorgG de-

taillierte Regelungen für das Abstimmungsverfahren und die erforderlichen Mehrheiten festgelegt und 

inwieweit Gegenstimmen außer Acht gelassen werden können. Maßnahmen nach dem KredReorgG 

werden auf Antrag des betreffenden Kreditinstituts und nach Genehmigung durch die Bundesanstalt 

für Finanzdienstleistungsaufsicht (die "BaFin") eingeleitet. 

Ist der Fortbestand des betreffenden Kreditinstituts in Gefahr (Bestandsgefährdung), so dass hierdurch 

die Stabilität des Finanzsystems gefährdet ist (Systemgefährdung), kann die BaFin eine Übertragungs-

anordnung treffen, nach deren Maßgabe das Kreditinstitut seinen Geschäftsbetrieb oder seine Vermö-

genswerte insgesamt oder teilweise auf eine sogenannte Überbrückungsbank übertragen muss. 

Die Ansprüche der Wertpapierinhaber können durch den Reorganisationsplan, der durch Mehrheitsbe-

schluss angenommen werden kann, beeinträchtigt werden. Im Zusammenhang mit einer Übertra-

gungsanordnung kann der Primärschuldner der Wertpapiere durch einen anderen Schuldner (der eine 

grundsätzlich andere Risikotragfähigkeit oder Kreditwürdigkeit als die Emittentin aufweisen kann) 

ersetzt werden. Alternativ können die Ansprüche dem ursprünglichen Schuldner verbleiben, wobei die 

Situation hinsichtlich des Schuldnervermögens, der Geschäftstätigkeit und/oder der Kreditwürdigkeit 

nicht mit derjenigen vor der Übertragungsanordnung übereinstimmen könnte. 

Zusätzlich hat der deutsche Gesetzgeber das Zweite Gesetz zur Umsetzung eines Maßnahmenpakets 

zur Stabilisierung des Finanzmarktes verabschiedet, das am 1. März 2012 in Kraft getreten ist. Nach 

diesem Gesetz kann die BaFin einem deutschen Kreditinstitut u.a. aufsichtsrechtliche Maßnahmen 

auferlegen, sofern die finanzielle Ausstattung dieses Kreditinstituts Zweifel erweckt, ob es den Kapi-

tal- oder Liquiditätsanforderungen des KWG laufend nachkommen kann. Selbst wenn diese aufsichts-

rechtlichen Maßnahmen die Rechte der Wertpapierinhaber nicht direkt beeinträchtigen sollten, kann 
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die Tatsache, dass die BaFin solche Maßnahmen gegenüber einem Kreditinstitut anwendet, negative 

Auswirkungen, z. B. auf den Preis von Wertpapieren oder auf die Fähigkeit des Instituts, sich zu refi-

nanzieren, haben.  

Risiken bei fehlender eigener unabhängiger Prüfung durch den Anleger und Beratung des Anlegers 

Jeder potentielle Anleger muss anhand seiner eigenen unabhängigen Prüfung und der von ihm unter 

den gegebenen Umständen für notwendig erachteten professionellen Beratung feststellen, ob der Er-

werb der Wertpapiere in vollem Umfang seinen finanziellen Bedürfnissen, Zielen und Umständen 

(oder, falls er die Wertpapiere treuhänderisch erwirbt, denen des Begünstigten) entspricht, mit allen 

anwendbaren Anlagestrategien, Richtlinien und Beschränkungen in vollem Umfang übereinstimmt 

(ungeachtet dessen, ob er die Wertpapiere auf eigene Rechnung oder treuhänderisch erwirbt) und eine 

zu ihm (oder, falls er die Wertpapiere treuhänderisch erwirbt, für den Begünstigten) passende Investi-

tion unter Berücksichtigung der erheblichen Risiken darstellt, die mit dem Kauf der Wertpapiere oder 

ihrem Besitz einhergehen. Andernfalls besteht das Risiko einer ungünstigen oder ungeeigneten Anlage 

durch diesen Anleger. 

Risiken, die bei einer Finanzierung des Wertpapierkaufs entstehen 

Falls sich ein potentieller Anleger dazu entschließt, den Erwerb der Wertpapiere durch von Dritten 

geliehene Geldmittel zu finanzieren, sollte er vorab sicherstellen, dass er die Zins- und Tilgungs-

zahlungen auf ein Darlehen auch im Falle eines Verlusts noch leisten kann. Er sollte nicht auf Gewin-

ne oder Profite aus der Anlage in die Wertpapiere vertrauen, welche ihn zur Rückzahlung des Kredit-

betrages und der Zinsen bei Fälligkeit befähigen würden. Ertragserwartungen müssen in so einem Fall 

höher angesetzt werden, denn auch die Kosten für den Erwerb der Wertpapiere und die Kosten für das 

Darlehen (Zins, Tilgung, Bearbeitungsgebühren) müssen berücksichtigt werden. 

Risiken aufgrund von Transaktionskosten 

Werden Wertpapiere ge- oder verkauft, fallen zusätzlich zum Kauf- oder Verkaufspreis der Wertpapie-

re verschiedene zusätzliche Nebenkosten an (einschließlich Transaktions- und Verkaufsgebühren). 

Diese Nebenkosten können jegliche Erträge aus den Wertpapieren erheblich reduzieren oder sogar 

aufzehren. In der Regel berechnen Kreditinstitute Provisionen, die in Abhängigkeit vom Wert der Or-

der entweder als feste Mindestprovisionen oder als anteilige Provisionen, erhoben werden. Soweit in 

die Ausführung einer Order weitere (in- oder ausländische) Parteien eingeschaltet sind, wie z. B. in-

ländische Makler oder Broker an ausländischen Märkten, müssen Wertpapierinhaber berücksichtigen, 

dass ihnen auch deren Brokerage-Gebühren, Provisionen und sonstige Gebühren (fremde Kosten) 

belastet werden. 

Neben diesen direkt mit dem Wertpapierkauf zusammenhängenden Kosten (direkte Kosten) müssen 

potentielle Anleger auch Folgekosten (wie z.B. Depotgebühren) einkalkulieren. Potentielle Anleger 

sollten sich vor einer Anlage in die Wertpapiere über sämtliche Zusatzkosten im Zusammenhang mit 

dem Kauf, der Depotverwahrung oder dem Verkauf der Wertpapiere informieren. 

Inflationsrisiko 

Das Inflationsrisiko ist das Risiko einer künftigen Verringerung des Geldwerts. Die reale Rendite einer 

Anlage wird durch Inflation reduziert. Je höher die Inflationsrate, desto niedriger die reale Rendite 

eines Wertpapiers. Entspricht die Inflationsrate der Nominalrendite oder übersteigt sie diese, ist die 

reale Rendite null oder sogar negativ.  

Risiken bezüglich risikoverringernder Geschäfte 

Jede Person, die beabsichtigt, die Wertpapiere als Absicherungsposition zu verwenden, sollte etwaige 

Korrelationsrisiken erkennen. Das Korrelationsrisiko bezeichnet in diesem Zusammenhang das Risiko, 

dass die erwartete Korrelation nicht der tatsächlichen Korrelation entspricht. Das bedeutet, dass sich 

eine Absicherungsposition, von der erwartet wird, dass sie sich den Wertpapieren gegenläufig entwi-

ckelt, tatsächlich in Korrelation zu den Wertpapieren entwickelt und dass deswegen die Absicherung 

fehlschlagen kann. Die Wertpapiere können für die Absicherung eines Basiswertes oder eines Portfo-

lios, dessen Bestandteil der Basiswert ist, nicht geeignet sein. Darüber hinaus kann es unmöglich sein, 
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die Wertpapiere zu einem Preis zu verkaufen, der direkt den Kurs des Basiswertes oder des Portfolios, 

dessen Bestandteil der Basiswert ist, widerspiegelt.  

Potentielle Anleger dürfen nicht darauf vertrauen, dass während der Laufzeit der Wertpapiere jederzeit 

Geschäfte abgeschlossen werden können, durch die relevante Risiken ausgeschlossen oder einge-

schränkt werden können; tatsächlich hängt dies von den Marktverhältnissen und den jeweils zugrunde 

liegenden Bedingungen ab. Unter Umständen können solche Geschäfte nur zu einem ungünstigen 

Marktpreis getätigt werden, so dass für den Wertpapierinhaber ein entsprechender Verlust entsteht.  

Risiken im Zusammenhang mit der Besteuerung 

Allgemeines 

Potentiellen Anlegern und Verkäufern der Wertpapiere sollte bewusst sein, dass sie zur Zahlung von 

Steuern, sonstigen Gebühren und Abgaben nach Maßgabe der Gesetze und Praktiken des Landes, in 

das die Wertpapiere transferiert oder in dem sie gehalten werden, oder anderer Staaten, verpflichtet 

sein können. In einigen Staaten können für innovative Finanzinstrumente wie die Wertpapiere keine 

amtlichen Stellungnahmen, Regelungen und/oder Richtlinien der Steuerbehörden bzw. Gerichtsurteile 

vorliegen. Potentiellen Anlegern wird geraten, nicht auf die in diesem Dokument enthaltene Zusam-

menfassung steuerlicher Vorschriften zu vertrauen, sondern den Rat ihrer eigenen Steuerberater hin-

sichtlich der individuellen Besteuerung bei Erwerb, Verkauf oder Rückzahlung der Wertpapiere ein-

zuholen. Nur die vorgenannten Berater sind in der Lage, diese besondere Situation des potentiellen 

Anlegers richtig einzuschätzen.  

Zahlungen auf indexgebundene und aktiengebundene Wertpapiere können der Quellensteuer in den 

USA unterliegen 

Gemäß dem US-amerikanischen Internal Revenue Code von 1986 werden "dividendenäquivalente" 

Zahlungen als Dividenden, die aus Quellen innerhalb der Vereinigten Staaten stammen, behandelt und 

mit einer Quellensteuer von 30% belegt, sofern sich dieser Steuersatz nicht durch ein geltendes Steu-

erabkommen mit den Vereinigten Staaten ermäßigt ("Quellensteuer auf dividendenäquivalente 

Zahlungen"). Eine "Dividendenäquivalente" Zahlung umfasst (i) eine Zahlung aufgrund eines "fest-

gelegten Vertrags mit einem fiktiven Nennbetrag" (specified notional principal contract), die (direkt 

oder indirekt) von der Zahlung einer Dividende aus Quellen innerhalb der Vereinigten Staaten abhängt 

oder unter Bezugnahme auf diese bestimmt wird, und (ii) eine andere von der US-Steuerbehörde (In-

ternal Revenue Service, "IRS") bestimmte Zahlung, die im Wesentlichen mit einer unter Ziffer (i) 

beschriebenen Zahlung vergleichbar ist. Ab dem 18. März 2012 gehört zu einer "dividendenäquivalen-

ten" Zahlung auch eine Zahlung, die aufgrund eines Vertrags mit einem Nennbetrag geleistet werden, 

soweit sie nicht anderweitig von der IRS befreit wurden. Beziehen sich die Wertpapiere auf einen 

Zinssatz in einem festen Korb von Wertpapieren oder einen Index, wird dieser feste Korb oder Index 

als ein einziges Wertpapier behandelt. Beziehen sich die Wertpapiere auf einen Zinssatz in einem 

Korb von Wertpapieren oder einen Index, der die Zahlung von Dividenden aus Quellen innerhalb der 

Vereinigten Staaten vorsehen kann, ist ohne Leitlinien der IRS unklar, ob die IRS feststellen würde, 

dass Zahlungen unter den indexgebundenen und aktiengebundenen Wertpapieren im Wesentlichen mit 

einer Dividende vergleichbar sind. Stellt der IRS fest, dass eine Zahlung im Wesentlichen mit einer 

Dividende vergleichbar ist, kann sie der US-Quellensteuer unterliegen, sofern diese Steuer nicht durch 

ein geltendes Steuerabkommen ermäßigt wird. 

Müsste bei Zahlungen auf indexgebundene Wertpapiere oder aktiengebundene Wertpapiere ein Betrag 

aufgrund der US-Quellensteuer abgezogen oder einbehalten werden, wären weder die Emittentin noch 

die Zahlstelle noch eine andere Person gemäß den Endgültigen Bedingungen zur Zahlung zusätzlicher 

Beträge aufgrund des Einbehalts oder Abzugs einer solchen Steuer verpflichtet. 

Zahlungen auf die Wertpapiere können einer Quellensteuer gemäß dem Foreign Account Tax Compli-

ance Act (FATCA) unterliegen 

Die Emittentin und Finanzinstitute, über die Zahlungen in Bezug auf die Wertpapiere abgewickelt 

werden, können gemäß den Sections 1471 bis 1474 des U.S. Internal Revenue Code von 1986 (allge-

mein als "FATCA" bezeichnet) zum Einbehalt einer Quellensteuer von bis zu 30% auf alle oder einen 

Teil der Kapital- und Zinszahlungen verpflichtet sein, die nach dem 31. Dezember 2016 im Hinblick 

auf Wertpapiere geleistet wurden, sofern die Wertpapiere am Tag, der 6 Monate auf den Tag folgt, an 
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dem die endgültigen Treasury-Vorschriften der Vereinigten Staaten von Amerika (U.S. Treasury regu-

lations), die den Begriff "Durchlaufzahlungen" (passthrough payments) definieren, im Bundesregister 

der Vereinigten Staaten von Amerika (U.S. Federal Register) veröffentlicht werden (der "Stichtag") 

oder an einem späteren Tag wesentlich modifiziert werden oder weitere Wertpapiere nach dem Stich-

tag verkauft werden, die nicht im Zusammenhang mit einem "qualifizierten Wiedereröffnungsverfah-

ren" (qualified reopening) für U.S. Einkommensteuerzwecke (U.S. federal income tax purposes) be-

geben werden. Wesentliche Aspekte der Anwendbarkeit von FATCA sind derzeit noch unklar. Die 

Anwendung von FATCA betreffend Zahlungen auf die Schuldverschreibungen kann unter anderem 

durch zwischenstaatliche Abkommen zwischen den USA und dem Heimatstaat der Emittentin oder 

anderer bei Zahlungen auf die Schuldverschreibungen involvierte Finanzinstitute beeinflusst sein. 

Sollte im Zusammenhang mit der FATCA-Quellensteuer aufgrund der Nichteinhaltung von FATCA 

ein Betrag von Zins-, Kapital- oder anderen Zahlungen auf die Schuldverschreibungen abgezogen oder 

einbehalten werden müssen, wären weder die Emittentin, noch eine Zahlstelle oder eine andere Person 

gemäß den Bedingungen verpflichtet, aufgrund des Abzugs oder Einbehalts einer solchen Steuer zu-

sätzliche Beträge an den Anleger zu bezahlen, so dass dieser einen erheblich geringeren Betrag erhal-

ten würde, als ohne einen solchen Abzug oder Einbehalt. 

Risiken hinsichtlich Basiswertbezogener Wertpapiere 

Allgemein kann eine Anlage in Wertpapiere, bei denen Zinsen und/oder Kapital unter Bezugnahme 

auf einen Basiswert ermittelt werden (die "Basiswertbezogenen Wertpapiere"), erhebliche Risiken 

mit sich bringen, die mit einer vergleichbaren Investition in herkömmliche Schuldverschreibungen 

nicht verbunden sind. Der Wert eines Basiswertbezogenen Wertpapiers hängt vom Wert des Basis-

werts ab und birgt zusätzlich zu den Risiken, die im Zusammenhang mit dem Wertpapier selbst beste-

hen, das Risiko, das im Zusammenhang mit dem Basiswert besteht. Im Zusammenhang mit Garant 

Basket und Garant Rainbow Wertpapieren hängen der Wert des Basiswerts, der ein Korb bestehend 

aus verschiedenen Korbbestandteilen ist, und die basiswertabhängigen Risiken im Zusammenhang mit 

den Wertpapieren auch von dem Wert der einzelnen Korbbestandteile ab. 

Zum einen kann die Wahrscheinlichkeit eines Totalverlusts des investierten Kapitals erheblich hö-

her sein als bei einer direkten Investition in den betreffenden Basiswert bzw. die Korbbestandteile. 

Diese Wahrscheinlichkeit hängt davon ab, wie die aufgrund der Wertpapiere auszuzahlenden Beträge 

an die Entwicklung des betreffenden Basiswerts bzw. die Korbbestandteile gebunden sind. 

Zum anderen gehört zu diesen Risiken, dass Wertpapierinhaber überhaupt keine Zinszahlungen 

erhalten, dass der Zinssatz letztendlich geringer ausfällt als bei einer herkömmlichen Schuldver-

schreibung mit gleicher Laufzeit und/oder dass der Wertpapierinhaber den gesamten oder einen 

wesentlichen Teil des eingesetzten Kapitals verliert. Um etwaige Verluste tragen zu können, sollte 

das eingesetzte Kapital für den Erwerb der Wertpapiere daher aus überschüssigen Eigenmitteln stam-

men. Potentielle Wertpapierinhaber sollten beachten, dass auch im Zusammenhang mit Garant Wert-

papieren, Garant Basket Wertpapieren und Garant Rainbow Wertpapieren trotz des vorgesehenen 

Mindestbetrags im Fall einer negativen Entwicklung des Basiswerts ein Verlust eines erheblichen 

Teils des eingesetzten Kapitals eintreten kann. 

Risiken aufgrund des Einflusses des Basiswerts auf den Marktwert der Wertpapiere 

Potentielle Anleger sollten sich darüber bewusst sein, dass der Marktwert der Wertpapiere sehr volatil 

sein kann, abhängig von der Volatilität des jeweiligen Basiswerts bzw. der jeweiligen Korbbestandtei-

le. 

Der Marktwert der Wertpapiere wird vor allem durch Veränderungen des Kurses des Basiswerts bzw. 

der Korbbestandteile beeinflusst, auf den die Wertpapiere bezogen sind. Der Kurs des Basiswerts bzw. 

der Korbbestandteile kann von verschiedenen zueinander in Wechselbeziehungen stehenden Faktoren 

abhängen, einschließlich wirtschaftlicher, finanzieller und politischer Ereignisse und deren Auswir-

kungen auf die Kapitalmärkte im Allgemeinen sowie auf die jeweiligen Börsen. Es ist nicht möglich, 

vorherzusagen, wie sich der Kurs des Basiswerts im Laufe der Zeit verändert.  

Potentielle Anleger sollten beachten, dass, obwohl der Marktwert der Wertpapiere an den Kurs des 

Basiswerts bzw. der Korbbestandteile gebunden ist und negativ vom jeweiligen Basiswert bzw. den 

Korbbestandteilen beeinflusst werden kann, sich nicht jede Veränderung in gleichem Maße auswirkt 
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und sich disproportionale Änderungen ergeben können. Der Wert der Wertpapiere kann fallen, wäh-

rend der Kurs des jeweiligen Basiswerts bzw. der Korbbestandteile zugleich steigen kann. Insbesonde-

re bei Basiswerten bzw. Korbbestandteilen, die eine hohe Volatilität aufweisen, kann dies dazu führen, 

dass die aufgrund der Wertpapiere zu zahlenden Beträge erheblich niedriger ausfallen, als dies der 

Wert des Basiswerts bzw. der Korbbestandteile vor dem Bewertungs- bzw. Beobachtungstag möglich-

erweise erwarten ließ.  

Risiken aufgrund des Umstands, dass die Bewertung des Basiswerts nur zu einem bestimmten Termin 

oder Zeitpunkt erfolgt 

Die aufgrund der Wertpapiere zu zahlenden Beträge können unter Bezugnahme auf eine Feststellung 

des Basiswerts an in den Endgültigen Bedingungen bestimmten Beobachtungstagen berechnet werden 

und die Entwicklung des Basiswerts vor diesen Beobachtungstagen außer Acht lassen. Selbst wenn der 

Basiswert sich während des Zeitraums bis zu einem Beobachtungstag positiv entwickelt hat und der 

Wert des Basiswerts nur an diesem Beobachtungstag gefallen ist, basiert die Berechnung der unter den 

Wertpapieren auszuzahlenden Beträge nur auf dem Wert des Basiswerts am jeweiligen Beobachtungs-

tag. Insbesondere bei Basiswerten, die eine hohe Volatilität aufweisen, kann dies dazu führen, dass die 

aufgrund der Wertpapiere zu zahlenden Beträge erheblich niedriger ausfallen, als der Wert des Basis-

werts vor dem Beobachtungstag erwarten ließ. Umfasst der Basiswert mehr als einen Bestandteil (z.B. 

Korb oder Index), kann die positive Entwicklung eines oder mehrerer Bestandteile durch eine negative 

Entwicklung anderer Bestandteile aufgewogen/aufgehoben werden. 

Risiken aufgrund negativer Auswirkungen von Schwellen oder Limits  

Potentielle Anleger sollten beachten, dass, falls dies in den Endgültigen Bedingungen vorgesehen ist, 

Zahlungen nur zu leisten sind, wenn bestimmte Schwellen oder Limits nach Maßgabe der Endgültigen 

Bedingungen nicht erreicht wurden. Falls die jeweilige Schwelle oder das Limit nach Maßgabe der 

Endgültigen Bedingungen erreicht wurde, hat der jeweilige Wertpapierinhaber keinen Anspruch auf 

Erhalt des in den Endgültigen Bedingungen vorgesehenen Betrags. 

Risiken im Hinblick auf einen Partizipationsfaktor  

Die Anwendung eines Partizipationsfaktors (der "Partizipationsfaktor") bei der Berechnung der aus-

zuzahlenden Beträge, wie in den Endgültigen Bedingungen bestimmt, kann dazu führen, dass die 

Wertpapiere aus wirtschaftlicher Sicht einer direkten Investition in den betreffenden Basiswert bzw. 

die Korbbestandteile ähneln, jedoch trotzdem nicht vollständig mit einer solchen Direktanlage ver-

gleichbar sind, insbesondere weil ein solcher Wertpapierinhaber nicht im Verhältnis 1:1, sondern in 

einem dem Partizipationsfaktor entsprechenden Verhältnis nach Maßgabe der Endgültigen Bedingun-

gen an der entsprechenden Entwicklung beteiligt ist. Dementsprechend ist ein solcher Wertpapierinha-

ber an der Entwicklung des jeweiligen Basiswerts bzw. der Korbbestandteile in einem höheren oder 

geringeren Umfang entsprechend dem anwendbaren Partizipationsfaktors nach Maßgabe der Endgül-

tigen Bedingungen beteiligt. In einem solchen Fall trägt der Wertpapierinhaber, im Vergleich zu einer 

direkten Anlage in den Basiswert bzw. die Korbbestandteile, ein erhöhtes Risiko, das investierte Kapi-

tal zu verlieren.  

Risiken im Hinblick auf ein Bezugsverhältnis 

Die Anwendung eines Bezugsverhältnisses bei der Berechnung der auszuzahlenden Beträge, wie in 

den Endgültigen Bedingungen bestimmt, kann dazu führen, dass die Wertpapiere aus wirtschaftlicher 

Sicht einer direkten Investition in den betreffenden Basiswert bzw. die Korbbestandteile ähneln, je-

doch trotzdem nicht vollständig mit einer solchen Direktanlage vergleichbar sind, insbesondere weil 

ein solcher Wertpapierinhaber nicht im Verhältnis 1:1, sondern in einem dem Bezugsverhältnis ent-

sprechenden Verhältnis (z.B. 1:10 oder 1:100) beteiligt ist. 

Risiken aufgrund einer Begrenzung der potentiellen Erträge auf einen Höchstbetrag oder aufgrund 

anderer Begrenzungen 

Potentielle Anleger sollten beachten, dass die auszuzahlenden Beträge auf den in den Endgültigen 

Bedingungen vorgesehenen Höchstbetrag begrenzt sein können. Folglich sind in diesem Fall die po-

tentiellen Erträge aus den Wertpapieren im Gegensatz zu einer direkten Investition in den jeweiligen 
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Basiswert bzw. die Korbbestandteile auf den Höchstbetrag begrenzt. Im Fall von Fondsanleihen mit 

physischer Lieferung ist die Menge der nach Maßgabe der Endgültigen Bedingungen zu liefernden 

Basiswerte bzw. sonstigen Vermögenswerten ebenfalls begrenzt. Der Wert der im Zeitpunkt der Liefe-

rung durch das Bezugsverhältnis ausgedrückten Menge an Basiswerten ist kleiner als der Basispreis. 

Risiken trotz vorgesehenem Mindestbetrag 

In Fällen, in denen im Zusammenhang mit der Berechnung des Rückzahlungsbetrags kein Mindestbe-

trag vorgesehen ist, kann der Wertpapierinhaber den investierten Betrag insgesamt oder zu einem we-

sentlichen Teil verlieren, wenn der Preis des betreffenden Basiswerts fällt. Ist ein Mindestbetrag vor-

gesehen, ist dieser Betrag nur bei Endfälligkeit zahlbar und der Wertpapierinhaber, der seine Wertpa-

piere vor Endfälligkeit veräußert, kann Verluste erleiden, weil der Verkaufswert der Wertpapiere zum 

Verkaufszeitpunkt unter dem Mindestbetrag liegen kann. Potentielle Wertpapierinhaber sollten beach-

ten, dass ein ggf. am Fälligkeitstag oder bei Ausübung des Umwandlungsrechts zu zahlender Mindest-

betrag niedriger sein kann als der Nennbetrag. Der Mindestbetrag wird im Rahmen der Endgültigen 

Bedingungen festgelegt. Zudem kann der Mindestbetrag niedriger sein als der Ausgabepreis bzw. der 

individuelle Kaufpreis, den der Wertpapierinhaber für den Erwerb der Wertpapiere aufgewendet hat 

(auch unter Berücksichtigung etwaiger Provisionen und Erwerbskosten). Der Wertpapierinhaber kann 

folglich trotz des teilweisen Kapitalschutzes durch den Mindestbetrag einen erheblichen Teil des ein-

gesetzten Kapitals verlieren. 

Risiken im Hinblick auf ein Floor Level und/oder einen Basispreis 

Die bei der Ermittlung des Rückzahlungsbetrags zu berücksichtigenden Faktoren „Floor Level“ und 

„Basispreis“ können die Beteiligung der Wertpapierinhaber an einer positiven Kursentwicklung im 

Vergleich zu einem Direktinvestment in den Basiswert oder die Korbbestandteile verringern:  

Bei einem Basispreis größer als 100% ist der Anleger an einer positiven Kursentwicklung des Basis-

werts erst ab dem Basispreis beteiligt, d.h., die positive Kursentwicklung in Höhe der Differenz zwi-

schen dem Basispreis und 100% bleibt unberücksichtigt.  

Liegt das Floor Level unter dem Basispreis, kann dies wiederum dazu führen, dass der Wertpapierin-

haber an der Kursentwicklung des Basiswerts in einem geringeren Umfang beteiligt ist, als bei einer 

direkten Investition in den betreffenden Basiswert oder die Korbbestandteile.  

Die negativen Wirkungen dieser Faktoren können sich zwar ganz oder teilweise kompensieren, aber 

auch gegenseitig verstärken. Anleger, die die mathematische Funktion des Rückzahlungsprofils nicht 

verstanden haben, sollten sich vor einem Kauf der Wertpapiere diesbezüglich beraten lassen. 

Risiken aufgrund eines aus mehreren Bestandteilen bestehenden Basiswerts/Korb (Basket) 

Besteht der Basiswert aus mehreren Bestandteilen (z.B. Index) oder ist der Basiswert ein Korb (sog. 

Basket), der aus mehreren Korbbestandteilen besteht, können sich zusätzliche Risiken ergeben. Die 

Rückzahlung und der Wert der Schuldverschreibung hängt dann von der Wertentwicklung aller Be-

standteile gemeinsam ab. Es besteht somit das Risiko, dass die negative Kursentwicklung eines oder 

eines Teils der Bestandteile bzw. Korbbestandteile eine gegebenenfalls positive Kursentwicklung an-

derer Bestandteile bzw. Korbbestandteile aufhebt, mit negativen Folgen für die Rückzahlung oder den 

Wert der Schuldverschreibung. Eine mögliche Risikodiversifikation durch die Bestandeile bzw. Korb-

bestandteile ist insbesondere dann vermindert oder gar nicht vorhanden, wenn diese ähnliche Eigen-

schaften aufweisen, also z.B. regional oder wirtschaftspolitisch miteinander verbunden sind oder der-

selben Branche angehören (z.B. Technologieindizes; Aktien von Autoherstellern). 

Die Bestandteile eines Korbs können gleichgewichtet sein oder gegebenenfalls entsprechend dem Ge-

wichtungsfaktor unterschiedlich gewichtet werden. Ein negatives Ereignis bzw. eine negative Ent-

wicklung in Bezug auf einen Korbbestandteil oder einen Teil der Korbbestandteile kann sich aufgrund 

der Gewichtung der Korbbestandteile erheblich verstärken und damit auch die negativen Auswirkun-

gen auf den Wert der Schuldverschreibung bzw. die Rückzahlung. Es kann nicht ausgeschlossen wer-

den, dass Wertpapierinhaber auch dann erhebliche Verluste erleiden, wenn eine negative Entwicklung 

nur in Bezug auf einen Korbbestandteil eingetreten ist.  



 

38 

Risiko eines Aufschubs oder einer alternativen Bestimmung der Bewertung des Basiswerts  

Unter bestimmten Umständen, die in den Endgültigen Bedingungen dargelegt sind, verfügt die Emit-

tentin und die Berechnungsstelle über weitreichende Ermessensfreiheit, (i) einen entsprechenden Auf-

schub oder (ii) alternative Bestimmungen für jeweils die Bewertung des Basiswerts festzulegen, ein-

schließlich einer Ermittlung des Werts des Basiswerts, der bzw. die jeweils nachteilige Auswirkungen 

auf den Wert der Wertpapiere haben können.  

Währungsrisiko im Hinblick auf den Basiswert 

Die Basiswerte bzw. Korbbestandteile können auf eine andere Währung lauten als die Auszahlungs-

währung der Wertpapiere. Soweit das Währungsrisiko beim Anleger verbleibt (d.h. die Wertpapiere 

verfügen nicht über eine sogenannte "Quanto"-Struktur, in der, wie in den Endgültigen Bedingungen 

bestimmt sein kann, unter Zugrundelegung eines festen Wechselkurses von einer Währung in die 

Währung der Wertpapiere umgerechnet wird), können dem Anleger zusätzliche Zins- oder Kapitalver-

luste entstehen. 

Risiken im Hinblick auf Anpassungsereignisse  

Bei Eintritt eines in den Endgültigen Bedingungen genannten Anpassungsereignisses ist die Berech-

nungsstelle wie in den Endgültigen Bedingungen festgelegt berechtigt, Anpassungen nach Maßgabe 

der Endgültigen Bedingungen und ihrem billigen Ermessen vorzunehmen. Obwohl solche Anpassun-

gen beabsichtigen, die wirtschaftliche Situation der Wertpapierinhaber möglichst unverändert zu be-

lassen, kann nicht garantiert werden, dass eine entsprechende Anpassung nur minimale negative wirt-

schaftlichen Auswirkungen haben wird. Vielmehr kann sich eine solche Anpassung auch negativ auf 

den Marktwert oder auf die zukünftige Wertentwicklung der Wertpapiere auswirken. 

Risiko von Marktstörungen 

Wenn die Endgültigen Bedingungen Bestimmungen umfassen, die sich auf den Eintritt von Marktstö-

rungen beziehen, und die Berechnungsstelle feststellt, dass zu irgendeinem Zeitpunkt eine Marktstö-

rung eingetreten ist oder vorliegt, können sich durch jeden hieraus entstehenden Aufschub der oder 

durch alternative Bestimmungen für die Bewertung dieser Wertpapiere nachteilige Auswirkungen auf 

den Wert der Wertpapiere und den Zeitpunkt der Zahlung ergeben. 

Risiko regulatorischer Konsequenzen für den Anleger bei  Anlage in ein Basiswertbezogenes Wertpa-

pier 

Der Besitz bestimmter Wertpapiere kann für bestimmte Anleger mit negativen regulatorischen oder 

anderen Konsequenzen verbunden sein. Jeder Käufer der Wertpapiere muss seine regulatorische Situa-

tion in Verbindung mit einem potentiellen Kauf von Wertpapieren selbst überprüfen. Die Emittentin 

übernimmt in dieser Hinsicht keinerlei Verpflichtung oder Haftung gegenüber einem solchen Käufer. 

Risiken aufgrund negativer Auswirkungen von Absicherungsgeschäften der Emittentin auf die Wertpa-

piere  

Die Emittentin kann einen Teil oder den gesamten Erlös aus dem Verkauf der Wertpapiere für Absi-

cherungsgeschäfte hinsichtlich des Risikos der Emittentin im Zusammenhang mit den Wertpapieren 

verwenden. In einem solchen Fall kann die Emittentin sowie ihre verbundenen Unternehmen Geschäf-

te abschließen, die den Verpflichtungen der Emittentin aus den Wertpapieren entsprechen. In der Re-

gel werden solche Geschäfte vor dem oder am Ausgabetag der Wertpapiere abgeschlossen. Solche 

Geschäfte können aber auch nach Begebung der Wertpapiere abgeschlossen werden. An oder vor ei-

nem Beobachtungstag kann die Emittentin sowie ihre verbundenen Unternehmen die für die Auflö-

sung abgeschlossener Absicherungsgeschäfte erforderlichen Schritte ergreifen. Es kann jedoch nicht 

ausgeschlossen werden, dass im Einzelfall der Kurs eines den Wertpapieren zugrunde liegenden Ba-

siswerts durch solche Geschäfte beeinflusst wird. Die Eingehung oder Auflösung dieser Absiche-

rungsgeschäfte kann negative Auswirkungen auf den Marktwert der Wertpapiere und/oder die auf-

grund der Wertpapiere zu zahlenden Beträge haben. 
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Risiken aufgrund des außerordentlichen Umwandlungs- bzw. Kündigungsrechts der Emittentin 

Die Emittentin hat das Recht die Wertpapiere bei Eintritt eines in den Endgültigen Bedingungen fest-

gelegten Ereignisses (z.B. ein geeigneter Ersatzbasiswert steht nicht zur Verfügung, eine Rechtsände-

rung liegt vor) außerordentlich zum Marktwert der Wertpapiere umzuwandeln bzw. zu kündigen. Ist 

der Marktwert der Wertpapiere zum Zeitpunkt der außerordentlichen Umwandlung bzw. Kündigung 

niedriger als der Kaufpreis der Wertpapiere, wird der jeweilige Wertpapierinhaber einen teilweisen 

oder vollständigen Verlust seiner Anlage erleiden. 

Risiken bei Physischer Lieferung 

Bei bestimmten Wertpapieren kann bezüglich der Abwicklung am Laufzeitende entweder vorgesehen 

sein, dass der Anleger allein eine Zahlung (der "Barausgleich") erhält bzw. dass der Anleger einen 

Barausgleich oder eine Lieferung von Fondsanteilen (die "Physische Lieferung") erhält. Bei alleini-

gem Barausgleich erfolgt die Rückzahlung der Wertpapiere durch Zahlung des Rückzahlungsbetrags. 

Bei Emission der betreffenden Wertpapiere steht nicht fest, wie diese am Laufzeitende abgewickelt 

werden. Die Feststellung der Abwicklungsart hängt allein von der Wertentwicklung des Basiswerts  

ab. Für den Wertpapierinhaber besteht somit das Risiko, dass die von ihm gehaltenen Wertpapiere statt 

durch eine Zahlung durch Lieferung von Fondsanteilen getilgt werden, deren rechnerischer Gegenwert 

unter dem Ausgabepreis der Wertpapiere liegen kann. Aus diesem Grund sollte sich der Wertpapierin-

haber vor der Anlageentscheidung auch mit der Möglichkeit der Lieferung der Fondsanteile vertraut 

machen. 

Falls die Wertpapiere durch Lieferung abgewickelt werden, bestehen bis zur Übertragung der 

Fondsanteile an den Wertpapierinhaber keine Ansprüche aus diesen Fondsanteilen. In der Zeitspanne 

zwischen dem maßgeblichen Beobachtungstag und dieser Übertragung kann sich der Wert dieser 

Fondsanteile negativ entwickeln und allein der Wertpapierinhaber trägt das Risiko solcher Preis-

schwankungen. Der Wert der gelieferten Fondsanteile wird in der Regel unter dem aktuellen Markt-

preis zum Zeitpunkt der Übertragung liegen und der Wertpapierinhaber hierdurch einen Verlust erlei-

den. Außerdem werden bei einem Verkauf der gelieferten Fondsanteile gegebenenfalls Transaktions-

kosten anfallen, die zu einem möglichen Verlust führen bzw. einen solchen weiter erhöhen können. 

Der Wertpapierinhaber sollte zudem nicht darauf vertrauen, dass er die gelieferten Fondsanteile zu 

einem bestimmten Preis veräußern kann, insbesondere nicht zu einem Preis, der zumindest dem für 

den Erwerb der Wertpapiere aufgewendeten Kapital entspricht oder darüber liegt. Unter Umständen 

können die übertragenen Fondsanteile einen sehr niedrigen oder auch gar keinen Wert mehr haben. 

Die gelieferten Fondsanteile können darüber hinaus Verkaufs- oder Übertragungsbeschränkungen 

unterliegen oder aus anderen Gründen nicht liquide sein. Schließlich können Provisionen und sonstige 

Transaktionskosten, die gegebenenfalls bei Veräußerung der gelieferten Fondsanteile anfallen, können 

– insbesondere bei einem niedrigen Orderwert (für den höhere Provisionen als für einen höheren Or-

derwert anfallen können) – außergewöhnlich negative Auswirkungen auf die Kosten haben und damit 

die Erlöse aus diesen Fondsanteilen erheblich schmälern. 

Sollte die Lieferung der Fondsanteile aus welchen Gründen auch immer wirtschaftlich oder tatsächlich 

erschwert oder unmöglich sein, so kann vorgesehen sein, dass die Emittentin das Recht hat, anstatt der 

Lieferung des entsprechenden Liefergegenstands einen Ausgleichsbetrag zu zahlen. 

D. Risiken in Bezug auf Basiswerte und Korbbestandteile 

Die Wertpapiere können sich auf Anteile oder Aktien an Investmentvermögen (jeweils ein "Fondsan-

teil") und Indizes mit Bezug zu Fondsanteilen (jeweils ein "Basiswert") beziehen. Diese Basiswerte 

sind mit besonderen Risiken verbunden. Eine vollständige oder teilweise Verwirklichung der nachste-

henden Risiken kann nachteilige Auswirkungen auf den Kurs des verwendeten Basiswerts und damit 

auf den Marktwert der Wertpapiere und/oder der hierauf gegebenenfalls erfolgenden Zahlungen ha-

ben.  

Die Wertentwicklung eines Fondsanteils hängt ganz maßgeblich vom Erfolg der Anlagetätigkeit des 

betreffenden Investmentvermögens ab. Diese wird ihrerseits ganz maßgeblich davon beeinflusst, wel-

che Vermögenswerte für das Investmentvermögen erworben werden und inwieweit sich die mit dem 

Erwerb von Vermögenswerten für das Investmentvermögen verbundenen Anlagerisiken verwirkli-

chen. 
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Investmentvermögen, die entsprechend den Vorgaben der Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvor-

schriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren ("OGAW") 

operieren, unterliegen dabei grundsätzlich strengeren Vorgaben an die Risikomischung und die Art der 

zulässigen Vermögenswerte als Investmentvermögen, die entsprechend den Vorgaben der Richtlinie 

2011/61/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 über die Verwalter alterna-

tiver Investmentfonds ("AIF") operieren. Eine Garantie für eine größere Sicherheit der getätigten An-

lagen oder gar den wirtschaftlichen Erfolg der Anlagetätigkeit ist damit jedoch nicht verbunden. 

Anders als OGAW können AIF ihre Vermögensanlage auf nur einen oder einige wenige Vermögens-

werte konzentrieren sowie in komplexe Vermögenswerte und Vermögenswerte investieren, für die es 

keine gut funktionierenden und transparenten Märkte gibt, auf denen aussagekräftige Preise festge-

stellt werden, zu denen diese Vermögenswerte jederzeit oder zumindest zu bestimmten Terminen ver-

äußert werden können. Dies kann mit unter Umständen erheblichen Risiken verbunden sein, ohne dass 

dies allerdings zwingend so sein muss. 

Allgemeine Risiken bei Fondsanteilen als Basiswert oder als Bestandteil(e) eines Basiswerts 

Risiken aufgrund von Wertschwankungen und Risiko aufgrund einer kurzen Historie 

Der Wert eines Basiswerts oder gegebenenfalls seiner Bestandteile bzw. der Korbbestandteile kann im 

Zeitablauf Schwankungen unterliegen und dabei aufgrund einer Vielzahl von Faktoren, wie z.B. der 

Ausschüttungspolitik, den Finanzaussichten, der Marktposition, Kapitalmaßnahmen, der Aktionärs-

struktur und Risikosituation des Emittenten der Aktie, Leerverkaufsaktivitäten, geringer Marktliquidi-

tät, und auch politischen Einflüssen sowie volkswirtschaftlichen Faktoren und Spekulation unterlie-

gen. Potentielle Anleger sollten beachten, dass eine Anlage in basiswertgebundene Wertpapiere ähnli-

chen Risiken unterliegen kann, wie eine Direktanlage in den entsprechenden Basiswert bzw. Korbbe-

standteil. 

Wertpapierinhaber sollten auch beachten, dass die Wertentwicklung eines Basiswerts, seiner Bestand-

teile (z.B. bei einem Index) bzw. eines Korbbestandteils in der Vergangenheit keine Anhaltspunkte für 

eine zukünftige Entwicklung darstellt und, dass ein Basiswert bzw. Korbbestandteil möglicherweise 

erst eine kurze Geschäftstätigkeit aufweist bzw. erst seit kurzem besteht und längerfristig möglicher-

weise Renditen erzielt, die hinter den ursprünglichen Erwartungen zurückbleiben. 

Keine Rechte der Wertpapiergläubiger an zugrunde liegenden Vermögenswerten 

Die Wertpapiere vermitteln keine Beteiligung an Fondsanteilen, einschließlich etwaiger Stimmrechte 

und Rechte, Ausschüttungen zu erhalten, oder andere Rechte hinsichtlich der Fondsanteile als Basis-

wert, Bestandteil des Basiswerts (z.B. bei einem Index) oder Korbbestandteil. Die Emittentin sowie 

ihre verbundenen Unternehmen können sich dazu entschließen, die Basiswerte bzw. Korbbestandteile 

nicht zu halten oder keine derivativen Verträge, die sich auf den Basiswert bzw. Korbbestandteil be-

ziehen, abzuschließen. Weder die Emittentin noch ihre verbundenen Unternehmen sind allein auf-

grund der Tatsache, dass die Wertpapiere begeben wurden, beschränkt, Rechte, Ansprüche und Betei-

ligungen bezüglich der Basiswerte bzw. Korbbestandteile oder bezüglich von derivativen Verträgen, 

die sich auf die Basiswerte bzw. Korbbestandteile beziehen, zu verkaufen, zu verpfänden oder ander-

weitig zu übertragen. Bezugnahmen in den Endgültigen Bedingungen auf einen Ausgleich, einen Wie-

derausgleich, eine Veräußerung, einen Erwerb oder eine Finanzierung sind als eine Bezugnahme auf 

eine fiktive Transaktion zu verstehen und nicht so auszulegen, dass der Emittentin oder einem ihrer 

verbundenen Unternehmen oder einer ihrer Tochtergesellschaften, der Emissionsstelle, Hauptzahlstel-

le, Zahlstelle und Berechnungsstelle eine Verpflichtung auferlegt wird, tatsächlich direkt oder indirekt, 

physisch oder synthetisch Fondsanteile oder sonstige Vermögenswerte zu erwerben, zu veräußern oder 

ihre Lieferung zu veranlassen oder entgegenzunehmen oder Geschäfte in diesen Fondsanteilen oder 

sonstigen Vermögenswerten zu tätigen. 

Keine Eintragung ins Register der Anteilsinhaber bei physischer Lieferung von Namensanteilen 

Wenn es sich beim Basiswert bzw. Korbbestandteil um Fondsanteile handelt, bei denen der Inhaber in 

ein Register der Anteilsinhaber des betreffenden Investmentvermögens eingetragen werden muss, um 

seine Rechte aus diesen Fondsanteilen wahrnehmen zu können (jeweils ein "Namensanteil") und die 
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Emittentin nach Maßgabe der Endgültigen Bedingungen verpflichtet ist, dem Wertpapiergläubiger 

diese Fondsanteile zu liefern, können die Rechte aus den Fondsanteilen (z.B. Empfangen von Aus-

schüttungen und Ausübung von Stimmrechten) nur von Anteilsinhabern ausgeübt werden, die im Re-

gister der Anteilsinhaber oder einem vergleichbaren offiziellen vom Fonds dieser Namensanteile ge-

führten Verzeichnis eingetragen sind. Im Falle von Namensanteilen ist die der Emittentin obliegende 

Verpflichtung zur Lieferung der Fondsanteile lediglich auf die Bereitstellung in einer Form und mit 

einer Ausstattung beschränkt, die die Lieferbarkeit ermöglicht, und umfasst nicht die Eintragung in 

das Register der Anteilsinhaber. In diesem Fällen sind alle Ansprüche wegen Nichtleistung, insbeson-

dere auf Rückabwicklung oder Schadensersatz, ausgeschlossen. 

Keine Verpflichtung zur Weiterleitung von Ausschüttungen 

Investmentvermögen können von Zeit zu Zeit Ausschüttungen vornehmen. Die Emittentin ist, soweit 

dies nicht in den Endgültigen Bedingungen vorgesehen ist, nicht verpflichtet, in Bezug auf solche 

Ausschüttungen Zahlungen an die Wertpapiergläubiger zu leisten. Soweit nicht in den Endgültigen 

Bedingungen anders angegeben, sind die Wertpapiere an die Wertentwicklung der Fondsanteile ge-

bunden und berücksichtigen im Allgemeinen keine Ausschüttungen des als Basiswert fungierenden 

Investmentvermögens. 

Risiken in Verbindung mit Basiswerten, die Rechtsordnungen in Schwellenländern unterliegen 

Ein Basiswert oder gegebenenfalls seine Bestandteile können der Rechtsordnung eines Schwellenlan-

des unterliegen. Eine Investition in Wertpapiere, die sich auf einen solchen Basiswert beziehen, sind 

mit zusätzlichen rechtlichen, politischen (z.B. rasante politische Umstürze) und wirtschaftlichen (z.B. 

Wirtschaftskrisen) Risiken verbunden. Länder, die als Schwellenländer bezeichnet werden, haben in 

aller Regel Entwicklungen und Reformen vorgenommen und ihre Wirtschaft steht an der Schwelle 

von der eines mäßig entwickelten Landes zur der eines Industrielandes. In Schwellenländern können 

Enteignungen, Besteuerungen, die einer Konfiszierung gleichzustellen sind, politische oder soziale 

Instabilität oder diplomatische Vorfälle die Anlage in die Wertpapiere negativ beeinflussen. Über den 

Basiswert oder gegebenenfalls seine Bestandteile können weniger öffentlich zugängliche Informatio-

nen verfügbar sein, als Wertpapierinhaber üblicherweise zugänglich gemacht werden.  

Transparenzanforderungen, Buchführungs-, Abschlussprüfungs- oder Finanzberichterstattungsstan-

dards sowie regulatorische Standards sind in Schwellenländern in der Regel in vielerlei Hinsicht we-

niger streng entwickelt als Standards in Industrieländern.  

Einige Finanzmärkte in Schwellenländern haben, obwohl sie allgemein ein wachsendes Volumen auf-

weisen, ein erheblich geringeres Handelsvolumen als entwickelte Märkte und die Wertpapiere vieler 

Unternehmen sind weniger liquide und deren Kurse größeren Schwankungen ausgesetzt als Wertpa-

piere von vergleichbaren Unternehmen in entwickelten Märkten. 

Strukturelle Risiken bei Fondsanteilen als Basiswert oder als Bestandteil(e) eines Basiswerts 

Rechtliche Risiken und Steuerrisiken 

Die rechtlichen Rahmenbedingungen und die Vorschriften zur Publizität, Rechnungslegung, Ab-

schlussprüfung und Berichterstattung eines Investmentvermögens kann sich ebenso wie die steuerliche 

Behandlung seiner Anteilinhaber jederzeit in einer Weise ändern, die weder vorhergesehen noch be-

einflusst werden kann. Darüber hinaus kann jede Änderung negative Auswirkungen auf den Wert des 

als Basiswert für die Wertpapiere fungierenden Fonds haben. 

Risiken aufgrund von anfallenden Provisionen und Gebühren  

Investmentvermögen müssen normalerweise ungeachtet ihrer Entwicklung bestimmte Verwaltungs- 

und Depotgebühren sowie sonstige Gebühren und Aufwendungen übernehmen. Diese Gebühren fallen 

üblicherweise auch an, wenn die Anlagen eines Investmentvermögens an Wert verlieren. Darüber 

hinaus sehen die Regularien von Investmentvermögen üblicherweise zusätzlich zu der auf Basis der 

verwalteten Vermögenswerte berechneten Managementgebühr ein leistungsabhängiges Honorar oder 

eine Zuwendung an ihren unbeschränkt haftenden Teilhaber, Manager oder Personen in entsprechen-

der Position vor. Leistungsabhängige Honorare oder Zuwendungen könnten einen Manager dazu ver-

leiten, riskantere oder spekulativere Anlagen zu tätigen, als dies ansonsten der Fall wäre. Außerdem 
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könnte ein Investmentvermögen, da leistungsabhängige Honorare oder Zuwendungen im Allgemeinen 

auf einer Basis ermittelt werden, die unrealisierte Wertsteigerungen sowie realisierte Gewinne ein-

schließt, an einen Manager eine leistungsabhängige Vergütung auf Gewinne zahlen, die niemals reali-

siert werden. Bestimmte Fondsmanager könnten auf Basis kurzfristiger marktbezogener Erwägungen 

investieren. Ihr Portfolioumsatz ist voraussichtlich erheblich und potentiell mit hohen Maklerprovisio-

nen und Gebühren verbunden. 

Darüber hinaus können Investmentvermögen bei der Ausgabe oder bei der Rücknahme ihrer Anteile 

Gebühren berechnen. Potentiellen Anlegern sollte bewusst sein, dass solche Gebühren negative Aus-

wirkungen auf etwaige Zahlungen auf die Wertpapiere haben können.  

Risiken aufgrund einer möglichen Liquidation oder Fusion  

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass ein als Basiswert bzw. Korbbestandteil gewähltes Invest-

mentvermögen vor der in den Endgültigen Bedingungen angegebenen Fälligkeit der Wertpapiere li-

quidiert oder aufgelöst wird. Eine solche Liquidation oder Auflösung kann negative Auswirkungen auf 

den Wert der Wertpapiere haben. Außerdem ist in diesem Fall die Emittentin oder die Berechnungs-

stelle berechtigt, die Bedingungen der Wertpapiere anzupassen (z.B. durch Auswahl eines Nachfolge-

fonds) oder die Wertpapiere vorzeitig zu kündigen.  

Risiken in Bezug auf Bewertungen des Nettoinventarwerts und Schätzungen  

Die Emittentin bzw. Berechnungsstelle muss auf die Bewertung der betreffenden Vermögenswerte 

durch das jeweilige Investmentvermögen oder die von ihm beauftragten Dienstleister vertrauen. Diese 

Bewertungen werden von Zeit zu Zeit teilweise erheblich revidiert und könnten keine Indikation des 

tatsächlichen Marktwertes in einem aktiven, liquiden oder etablierten Markt darstellen und Fondsma-

nager mit einem Interessenkonflikt konfrontieren, soweit ihre Honorare auf diesen Bewertungen basie-

ren. Die Bewertungen, die Investmentvermögen in Bezug auf ihre illiquiden Anlagen und die weniger 

liquiden Teilfonds für ihre gesamten Inventarwerte liefern, können mit besonderen Unsicherheiten 

verbunden sein. Die Managementprovisionen und erfolgsabhängigen Vergütungen der Investment-

vermögen sowie die bei der Rücknahme von Anteilen an die Anleger zahlbaren Beträge und andere 

finanzielle Berechnungen können auf Basis von Schätzungen ermittelt werden. Der Manager oder 

Berater eines Investmentvermögens ist üblicherweise nicht oder nur in begrenztem Umfang verpflich-

tet, solche Schätzungen zu revidieren.  

Möglicherweise fehlende Aktualität der Wertentwicklung  

Nach Maßgabe der Endgültigen Bedingungen wird der Wert des Fondsanteils und der Wertpapiere 

bezogen auf einen bestimmten Stichtag, jedoch nicht an diesem Stichtag veröffentlicht. Folglich ergibt 

sich immer eine gewisse Verzögerung zwischen der jeweiligen Bewertung zum Bewertungstag bzw. 

Beobachtungstag und der tatsächlichen Berechnung und Veröffentlichung der relevanten Daten. Daher 

kann nicht ausgeschlossen werden, dass wesentliche Informationen, einschließlich des Wertes der 

Wertpapiere, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung überholt sind. Da der Wert der Wertpapiere sich 

fortlaufend ändert, kann nicht gewährleistet werden, dass die nach Maßgabe der Endgültigen Bedin-

gungen veröffentlichten Informationen den tatsächlichen Wert der Wertpapiere am Tag nach einer 

solchen Veröffentlichung widerspiegeln.  

Risiken aufgrund möglicher Interessenkonflikte der beteiligten Personen 

Aufgrund der Struktur eines Investmentvermögens können sich in Einzelfällen für die beteiligten Per-

sonen Interessenkonflikte ergeben, insbesondere in Bezug auf Anlageberater und Portfoliomanager 

(sowie mit ihnen verbundene Personen oder Organisationen). Neben ihrem Mandat für ein Invest-

mentvermögen können Anlageberater oder Portfoliomanager auch für andere Kunden tätig sein, was 

in Einzelfällen zu Interessenkonflikten führen kann, wenn bestimmte Anlagemöglichkeiten nur über 

ein begrenztes Volumen verfügen. Des Weiteren können Anlageberater oder Portfoliomanager auch 

für andere Investmentvermögen tätig sein, die ähnliche Anlageziele verfolgen, oder bei Käufen oder 

Verkäufen von Finanzinstrumenten für einen Fonds für die Gegenpartei tätig werden oder diese vertre-

ten. Daneben können Anlageberater oder Portfoliomanager gleichzeitig für Unternehmen tätig sein, 

deren Anlageinstrumente dem jeweiligen Investmentvermögen zum Kauf empfohlen werden. Interes-

senkonflikte können auch auftreten, wenn Anlageberater oder Portfoliomanager im Auftrag von Kun-
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den tätig werden, die dieselben Finanzinstrumente wie der von ihnen verwaltete oder beratene Invest-

mentvermögen veräußern oder erwerben möchten. In bestimmten Fällen können sich weitere Interes-

senkonflikte ergeben, die sich auf die Kursentwicklung eines Investmentvermögens auswirken.  

Ein Investmentvermögen könnte von seinem Manager oder Berater oder von seinen leitenden Ange-

stellten und Mitgliedern der Geschäftsleitung nicht verlangen, ihre gesamte oder einen bestimmten 

Teil ihrer Zeit auf die Abwicklung der Geschäfte dieses Investmentvermögens zu verwenden, sondern 

lediglich so viel Zeit, wie angemessener Weise hierfür erforderlich ist. Darüber hinaus könnte ein In-

vestmentvermögen es seinem Manager oder Berater oder den mit ihnen verbundenen Parteien nicht 

verbieten, für andere bestehende oder künftige Unternehmen tätig zu werden. Die leitenden Angestell-

ten und Mitglieder der Geschäftsleitung des jeweiligen Managers oder Beraters könnten auf eigene 

Rechnung in verschiedene Anlagemöglichkeiten investieren. Zwischen den verschiedenen in die Füh-

rung und Verwaltung eines Investmentvermögens involvierten Parteien könnten persönliche Bezie-

hungen bestehen, und die Mitarbeiter einer dieser Organisationen könnten eine Position bei einer an-

deren einnehmen, was zu einem Interessenkonflikt führen könnte.  

Die Emittentin könnte u.a. für die als Basiswerte bzw. Korbbestandteile der Wertpapiere fungierenden 

Investmentvermögen als Verwahrstelle oder als Prime Broker tätig werden. Die entsprechenden 

Dienstleistungen könnten die Vergabe von Darlehen durch die Emittentin an ein oder mehrere Invest-

mentvermögen umfassen. In Verbindung mit diesen Dienstleistungen oder der Kreditvergabe erhält 

die Emittentin Provisionen für ihre Tätigkeit als Prime Broker und/oder Darlehenszahlungen, die sich 

auf den Wert des betreffenden Fonds auswirken können. Soweit die Emittentin die Dienste eines Pri-

me Brokers und/oder Darlehensvergaben anbietet, fungiert sie auch als Verwahrer für die zugrunde 

liegenden Vermögenswerte des betreffenden Investmentvermögens und hält zur Besicherung der Ver-

pflichtungen des Investmentvermögens gegenüber der Emittentin Pfandrechte oder Sicherungsrechte 

an diesen Vermögenswerten. Oftmals sind diese Vermögenswerte nicht auf den Namen des Invest-

mentvermögens eingetragen, sondern direkt auf den der Emittentin. Bei Eintritt der Insolvenz oder 

eines anderen Verzugsfalls bei einem Investmentvermögen ist die Emittentin als besichert Gläubigerin 

berechtigt, Maßnahmen zur Verwertung und Liquidierung dieser Vermögenswerte ohne Berücksichti-

gung der Interessen eines Inhabers von Fondsanteilen oder der Wertpapiergläubiger zu treffen, und 

potentielle Anleger sollten davon ausgehen, dass sie dies auch tun wird. Dies kann sich nachteilig auf 

den Wert des betreffenden Fonds und folglich auf den Wert der Wertpapiere auswirken.  

Keine Weitergabe von Preisnachlässen oder anderen vom Investmentvermögen an die Emittentin ge-

zahlten Gebühren 

Einige Investmentvermögen könnten der Emittentin Preisnachlässe gewähren oder sonstige Gebühren 

zahlen. Diese Preisnachlässe oder sonstigen Gebühren werden nicht an die Wertpapiergläubiger wei-

tergegeben, sondern von ihr eingesetzt, um den Ertragsmechanismus der Wertpapiere zu finanzieren 

oder für andere Zwecke verwendet. 

Politische/regulatorische Risiken  

In bestimmten Staaten und Sektoren können Anlagen und Investitionen einer erheblichen Regulierung 

seitens staatlicher, bundesstaatlicher und lokaler Regierungsbehörden unterliegen (unter anderem in 

Bezug auf die Konstruktion, den Unterhalt und Betrieb von Anlagen, Umwelt- und Sicherheitskontrol-

len sowie in einigen Fällen hinsichtlich der Preise, die für die von ihnen zur Verfügung gestellten Pro-

dukte und Dienstleistungen berechnet werden dürfen). Verschiedene Regierungsbehörden sind er-

mächtigt, die Einhaltung dieser Vorschriften und der aufgrund derselben gewährten Genehmigungen 

durchzusetzen, und Verstöße ziehen verwaltungs-, zivil- und strafrechtlichen Sanktionen nach sich, 

einschließlich zivilrechtlichen Geldstrafen, Unterlassungsverfügungen oder beides. Striktere Gesetze, 

Vorschriften oder Vollzugsregeln können künftig eingeführt werden, die voraussichtlich zu einer Er-

höhung der mit der Einhaltung von Vorschriften verbundenen Kosten führen und die wirtschaftliche 

Entwicklung von Anlagen und Investitionen in diesen Staaten und Sektoren beeinflussen. Aufsichts-

behörden und Börsen sind in der Regel berechtigt, im Falle von unvorhergesehenen Ereignissen au-

ßergewöhnliche Maßnahmen zu ergreifen, deren Auswirkungen auf Anlagen und Investitionen nicht 

vorhersehbar sind.  
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Verwahrrisiken 

Die Vermögenswerte eines Investmentvermögens werden üblicherweise von einer oder mehreren 

Verwahrstellen aufbewahrt. Daraus kann sich ein potentielles Verlustrisiko aufgrund eines Verstoßes 

gegen die Sorgfaltspflichten, missbräuchlicher Nutzung oder der möglichen Insolvenz der Verwahr-

stelle oder etwaiger Unterverwahrstellen ergeben. 

Bewertungsrisiken 

Nicht für alle Investmentvermögen ist eine Bewertung in bestimmten Intervallen möglich. Ohne die 

Bewertung des Anteilswerts eines Investmentvermögens kann auch der Wert der Wertpapiere in der 

Regel nicht festgestellt werden. Selbst wenn eine regelmäßige Bewertung eines Investmentvermögens 

vorgesehen ist, kann diese und/oder Veröffentlichung von Anteilswerten unter bestimmten Umständen 

ausgesetzt werden. Ferner kann der Nettoinventarwert eines Investmentvermögens zu einem erhebli-

chen Teil (oder sogar insgesamt) auf Schätzwerten beruhen, die sich als unrichtig erweisen können. 

Gleichwohl können auf Ebene dieses Investmentvermögens anfallende Gebühren und Provisionen auf 

Basis der geschätzten Nettoinventarwerte berechnet werden, die nicht mehr im Nachhinein korrigiert 

werden. 

Länder- oder Transferrisiken  

Die Anlagen eines Investmentvermögens können besonderen Länder- oder Transferrisiken unterlie-

gen. Ein Länderrisiko besteht, wenn ein ausländischer Kreditnehmer, obwohl er zahlungsfähig ist, gar 

nicht oder nicht rechtzeitig zahlen kann, weil das Land, in dem er ansässig ist, nicht in der Lage oder 

bereit ist, einen Transfer durchzuführen. Das bedeutet, dass z.B. Zahlungen, auf die der Fonds An-

spruch hat, ausbleiben oder in einer Währung erfolgen könnten, die aufgrund von Währungsum-

tauschbeschränkungen nicht mehr konvertibel ist. Darüber hinaus sind Anlagen im Ausland mit dem 

Risiko nachteiliger internationaler politischer Entwicklungen sowie Änderungen der Regierungspoli-

tik, der Besteuerung und sonstiger Änderungen der Rechtslage verbunden. 

Risiken aufgrund möglicher Auswirkungen der Rücknahme von Fondsanteilen  

Aufgrund beträchtlicher Rücknahmeforderungen könnte ein Fonds gezwungen sein, seine Vermö-

genswerte schneller zu liquidieren als ansonsten im Rahmen seiner Anlageplanung vorgesehen, um 

liquide Mittel für Zahlungen an die Inhaber von Fondsanteilen aufzubringen, die eine Rücknahme 

fordern. Dies sowie eine Reduzierung des Anlageportfolios des Fonds könnte dazu führen, dass der 

Fonds über eine weniger breite Streuung verfügt. Des Weiteren wirken sich die Kosten (z.B. Transak-

tionskosten) stärker auf den Wert des Fonds aus.  

Unter bestimmten Umständen können beträchtliche Rücknahmeforderungen sogar zu einer vorzeitigen 

Auflösung des Fonds führen. Ferner könnte die Rücknahme von Fondsanteilen durch den Fonds vo-

rübergehend ausgesetzt werden.  

Spezifische Risiken bei geschlossene Investmentvermögen 

Die rechtlichen Rahmenbedingungen und Vorschriften für geschlossene Investmentvermögen (die als 

AIF gelten) sind weniger strikt und bieten nicht in demselben Umfang Schutz für die Anleger, wie 

dies bei OGAW der Fall ist. Bei geschlossenen Investmentvermögen können Kapitalzusagen Kapital-

abrufanforderungen unterliegen, die sich im Laufe der Zeit ergeben, so dass die Anlage des vollständi-

gen Betrags einer Kapitalzusage über mehrere Jahre finanziert werden könnte. Die Kapitalzusage kann 

auch einer zeitlichen Begrenzung unterliegen, und das betreffende Investmentvermögen könnte nicht 

zur vollständigen Zahlung seiner Kapitalzusage verpflichtet sein. Aufgrund der Natur verschiedener 

Arten von Kapitalzusagen, kann nicht gewährleistet werden, dass der volle Betrag der Kapitalzusage 

tatsächlich in absehbarer Zeit oder überhaupt abgerufen wird.  

Risiken aufgrund eventueller gesamtschuldnerischer Haftung (Cross Liability) 

Handelt es sich bei einem Investmentvermögen um einen Teilfonds innerhalb einer Umbrella-Struktur, 

unterliegt die Entwicklung des Investmentvermögens dem zusätzlichen Risiko, dass ein Teilfonds 

allgemein gegenüber Dritten für die Verbindlichkeiten eines anderen Teilfonds der Umbrella-Struktur 

haftet. Handelt es sich bei dem Basiswert bzw. Korbbestandteil um einen Fondsanteil, der einer be-
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stimmten Anteilsklasse eines Investmentvermögens zugeordnet ist, unterliegt die Entwicklung des 

Basiswerts dem zusätzlichen Risiko, dass diese Anteilsklasse allgemein gegenüber Dritten für die 

Verbindlichkeiten einer anderen Anteilsklasse des Investmentvermögens haftet. 

Risiken aufgrund von gesetzlichen Feiertagen  

Gesetzliche Feiertage in einem anderen Land als dem, in dem das jeweilige Investmentvermögen sei-

nen Sitz hat, können dazu führen, dass Fondsanteile auf den jeweiligen Märkten nicht erworben oder 

verkauft werden können. Dies kann zu unerwarteten Kurseinbrüchen und Verzögerungen bei der 

Durchführung oder Abrechnung von Transaktionen führen. Solche Verluste oder Verzögerungen kön-

nen negative Auswirkungen auf den Wert der Fondsanteile haben. 

Allgemeine Risiken aus der Anlagetätigkeit bei Fondsanteilen als Basiswert oder als Bestandteil(e) 

eines Basiswerts 

Marktrisiken 

Die Entwicklung der Preise und Marktwerte der von einem Investmentvermögen gehaltenen Anlagen 

hängt insbesondere von der Entwicklung der Finanzmärkte ab, die ihrerseits durch die allgemeine 

Lage der Weltwirtschaft und die politischen Parameter der jeweiligen Länder beeinflusst wird. Die 

allgemeine Preisentwicklung, insbesondere an den Börsen, kann außerdem durch irrationale Faktoren, 

wie Stimmungen, Meinungen und Gerüchte, beeinflusst werden.  

Währungsrisiken 

Anlageerträge eines Investmentvermögens, die auf eine andere als die Währung dieses Investment-

vermögens lauten, unterliegen Kursschwankungen der Anlagewährungen. Dieses Risiko hängt von 

den Schwankungen dieser Währungen gegenüber der Heimatwährung des Investmentvermögens ab 

und kann, zusätzlich zu den aus der Preisentwicklung des betreffenden Vermögenswerts verzeichne-

ten, zu weiteren Gewinnen oder Verlusten für das Investmentvermögen führen. 

Risiken aufgrund mangelnder Liquidität der erworbenen Vermögenswerte und Finanzinstrumente 

Die Märkte für einige Vermögenswerte und Finanzinstrumente verfügen über eine begrenzte Liquidi-

tät und Tiefe. Dies kann für ein in diese Vermögenswerte investierendes Investmentvermögen von 

Nachteil sein, und zwar sowohl bei der Realisierung des Verkaufs von Anlagen als auch im Anlage-

verfahren, was zu erhöhten Kosten und möglicherweise niedrigeren Erträgen führt. 

Kontrahentenrisiken 

Nicht alle Investmentvermögen unterliegen bezüglich der Vertragspartner (Kontrahenten), mit denen 

sie Geschäfte zu Anlagezwecken abschließen, Beschränkungen. Folglich unterliegen sie in einem be-

stimmten Umfang einem allgemeinen Zahlungsausfallrisiko (Kontrahenten- oder Emittentenrisiko). 

Selbst wenn die Auswahl mit äußerster Sorgfalt vorgenommen wird, können Verluste aufgrund eines 

(bevorstehenden) Zahlungsversäumnisses eines Kontrahenten nicht ausgeschlossen werden.  

Abrechnungsrisiken 

Insbesondere bei der Investition in nicht-börsennotierte Vermögenswerte besteht ein Risiko, dass die 

Abrechnung über ein Transfersystem nicht wie erwartet durchgeführt wird, weil eine Zahlung oder 

Lieferung nicht rechtzeitig oder vereinbarungsgemäß erfolgt ist. Auch können Verfahrensfehler beim 

Verkauf oder Kauf von Immobilien oder Sachanlagen dazu führen, dass die Eigentumsübertragung 

nicht ordnungsgemäß erfolgt, was zu einer Verzögerung der Transaktion, zusätzlichen Kosten und 

Rechtsunsicherheiten führt.  

Konzentrationsrisiken 

Investmentvermögen, die ihre Anlageaktivitäten auf wenige Vermögenswerte, Märkte oder Industrie-

zweige konzentrieren haben normalerweise ein ausgeprägteres Ertrags- und Risikoprofil als Invest-

mentvermögen mit breit gestreuten Investitionen. Neben einem höheren Gewinnpotential kann dies 

auch zu einem höheren Risiko und verstärkter Volatilität führen. Beispielsweise unterliegen regional 
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tätige Investmentvermögen oder Länderfonds einem höheren Verlustrisiko, weil sie von der Entwick-

lung bestimmter Märkte abhängig sind und auf eine breitere Risikostreuung durch eine Anlage in ver-

schiedene Märkte verzichten. In ähnlicher Weise sind Sektorfonds wie Rohstoff-, Energie- oder Tech-

nologiefonds einem größeren Verlustrisiko ausgesetzt, weil sie ebenfalls auf eine breitere, sektorüber-

greifende Risikostreuung verzichten. 

Risiken aufgrund von Handelsaussetzungen 

Wertpapier-, Devisen- und Warenbörsen haben typischerweise die Möglichkeit, den Handel in jedem 

an solchen Börsen gehandeltem Instrument zu suspendieren oder zu beschränken. Eine Aussetzung 

könnte es für ein Investmentvermögen unmöglich machen, Positionen zu liquidieren, was zu Verlusten 

dieses Investmentvermögens führen kann. 

Besondere Risiken in Bezug auf das Fondsmanagement bei Fondsanteilen als Basiswert oder als 

Bestandteil(e) eines Basiswerts 

Risiken aufgrund der Abhängigkeit vom Fondsmanagement 

Der wirtschaftliche Erfolg eines Investmentvermögens beruht entscheidend auf den Fähigkeiten, der 

Erfahrung und der Expertise des jeweiligen Fondsmanagements. Stehen das für die Vermögensanlage 

des Investmentvermögens zuständige Fondsmanagement bzw. die für das Management verantwortli-

chen Personen nicht länger für die Portfolioverwaltung zur Verfügung, kann dies einen nachteiligen 

Effekt auf die wirtschaftliche Entwicklung des jeweiligen Investmentvermögens haben. Des Weiteren 

können subjektive (anstelle von systematischen) Entscheidungen des Fondsmanagements zuständigen 

Personen Verluste bewirken oder Gewinne verhindern. Im Übrigen kann nicht ausgeschlossen werden, 

dass das Fondsmanagement eines Investmentvermögens die vereinbarten Anlagestrategien nicht ein-

hält. 

Risiken bei einer begrenzten Offenlegung von Anlagestrategien 

Insbesondere bei AIF kann es vorkommen, dass die Anlagestrategie eines Investmentvermögens nur 

begrenzt offen gelegt wird. In diesem Fall besteht keine Möglichkeit, die nicht oder nur teilweise offen 

gelegte Anlagestrategie des Investmentvermögens zu analysieren und zu prüfen. 

Risiken aufgrund möglicher Änderungen von Anlagestrategien 

Die Anlagestrategie eines Investmentvermögens kann sich gegebenenfalls im Laufe der Zeit ändern. 

Daher kann das Fondsmanagement gegebenenfalls eine früher angewandte Anlagestrategie in Zukunft 

nicht mehr verfolgen. Des Weiteren können in einigen Fällen die spezifischen Einzelheiten der beson-

deren Anlagestrategie eigentumsrechtlich geschützt sein, so dass den Anlegern des Investmentvermö-

gens nicht alle Einzelheiten dieser Methoden zugänglich sind oder sie nicht überprüfen können, ob 

diese Methoden befolgt werden. Insbesondere könnte ein Investmentvermögen bestrebt sein, in zu-

nehmend weniger liquide Anlagen zu investieren, um überdurchschnittliche risikobereinigte Erträge 

zu erzielen.  

Risiken aufgrund der Vereinbarung von Erfolgsprämien 

Vergütet ein Investmentvermögen seinem Fondsmanagement oder einem Anlageberater neben einem 

allgemeinen Beratungsgrundhonorar eine Erfolgsprovision oder Ergebnisbeteiligung, kann dies für die 

Empfänger einen Anreiz darstellen, riskantere oder spekulativere Investitionen zu tätigen, als dies 

sonst der Fall wäre. Je risikoreicher eine Anlage ist, desto größer ist das Risiko eines Verlustes für das 

Investmentvermögen. Außerdem können die Vergütungen, die das Fondsmanagement eines Invest-

mentvermögens erhält, unter Umständen einem Drittvergleich nicht standhalten und gegebenenfalls 

höher als die Gebühren sein, die ein anderer Anlageverwalter unter Umständen gefordert hätte. 

Risiken aufgrund von „Soft-Dollar“-Leistungen 

Das Fondsmanagement eines Investmentvermögens kann bei der Auswahl von Brokern, Banken, 

Händlern, Beratern und anderen Dienstleistern für das von ihm verwaltete Investmentvermögen neben 

Faktoren wie Preisen, Zuverlässigkeit und Bonität auch bestimmte von diesen Personen bereitgestellte 

Produkte oder Dienstleistungen oder von diesen Personen übernommene Kosten berücksichtigen. Sol-
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che „Soft-Dollar“-Leistungen können das Fondsmanagement gegebenenfalls dazu veranlassen, Trans-

aktionen für das Investmentvermögen mit einer Person zu tätigen bzw. Leistungen von dieser Person 

zu beziehen,, auch wenn diese nicht die günstigsten Konditionen anbietet. 

Risiken aufgrund Fehlverhaltens des Fondsmanagements 

Durch ein Fehlverhalten seines Fondsmanagements kann das jeweilige Investmentvermögen Scha-

densersatzansprüchen Dritter ausgesetzt sein oder erhebliche Verluste bis hin zu einem Totalverlust 

des anvertrauten Vermögens erleiden. Hierzu zählen z.B. dass die vereinbarten Anlagestrategien nicht 

eingehalten werden, Fondsvermögen veruntreut wird, über die Anlagetätigkeit falsche Berichte erstellt 

werden oder anderes Fehlverhalten an den Tag gelegt wird. Des Weiteren kann es zu Verstößen gegen 

Wertpapiergesetze auf Grund missbräuchlicher Verwendung vertraulicher Informationen oder Fäl-

schungen von bewertungserheblichen Informationen kommen, die unter Umständen zu erheblichen 

Schadenersatzverpflichtungen gegenüber Dritten sowie zu Haftungsfällen in Zusammenhang mit der 

Abführung realisierter Erträge sowie Strafen führen können, die vom Investmentvermögen selbst zu 

tragen sind.  

Risiken aufgrund möglicher Interessenkonflikte 

Das Fondsmanagement eines Investmentvermögens bzw. die für ihn handelnden Personen können aus 

verschiedensten Gründen im Zusammenhang mit der Verwaltungstätigkeit für das Investmentvermö-

gen Interessenkonflikten ausgesetzt sein. Derartige Interessenkonflikte können sich z.B. im Zusam-

menhang mit der Bewertung von Vermögenswerten, ergeben, die keinen leicht feststellbaren Markt-

preis haben und bei denen der Wert Auswirkungen auf die Vergütung des Fondsmanagements hat. Des 

Weiteren kann das Fondsmanagement unter Umständen andere Beratungsmandate haben und daher 

vor dem Problem stehen, Anlagemöglichkeiten und -dispositionen gleichmäßig auf alle betreuten 

Mandate zu verteilen. Auch kann ein Portfolioverwalter von Zeit zu Zeit Vermögenswerte eines von 

ihm verwalteten Investmentvermögens anderen seiner Kunden verkaufen bzw. von einem Kunden 

kaufen oder in einen Interessenkonflikt geraten, weil sie im Auftrag von Kunden handeln, die dasselbe 

Wertpapier kaufen und verkaufen. Schließlich kann das Fondsmanagement eines Investmentvermö-

gens Eigentum oder eine sonstige finanzielle Beteiligung an bestimmten externen Vermögensverwal-

tern des von ihnen verwalteten Investmentvermögens erwerben und hierdurch einem Interessenkon-

flikt ausgesetzt sein. 

Besondere Risiken aufgrund der erworbenen Vermögenswerte bei Fondsanteilen als Basiswert oder 

als Bestandteil(e) des Basiswerts 

Allgemeine Risiken bei Anlagen in Wertpapieren 

Bei einer Anlage in Wertpapiere besteht die Möglichkeit, dass die Kreditwürdigkeit des Emittenten 

des Wertpapiers sich während der Laufzeit verschlechtert. Diese Tatsache kann sich negativ auf den 

Wert des Wertpapiers auswirken. 

Spezifische Risiken bei Anlagen in Aktien  

Aktien sind mit bestimmten Risiken verbunden, wie z.B. dem Insolvenzrisiko in Bezug auf den jewei-

ligen Emittenten und dem Kurs- oder Dividendenrisiko. Die Kursentwicklung von Aktien hängt im 

Wesentlichen von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die ihrerseits durch die allgemeine Lage der 

Weltwirtschaft und die wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen beeinflusst werden. Ak-

tien von Emittenten mit einer niedrigen oder mittleren Marktkapitalisierung können sogar höheren 

Risiken unterliegen (z.B. in Bezug auf ihr Volatilitäts- oder Insolvenzrisiko), als dies bei Aktien grö-

ßerer Unternehmen der Fall ist. Darüber hinaus können Aktien mit geringen Umsätzen von Emittenten 

mit einer niedrigen Marktkapitalisierung eher illiquide sein.  

Spezifische Risiken bei Anlagen in verzinsliche Wertpapiere 

Bei einer Anlage in festverzinsliche Wertpapiere besteht die Möglichkeit, dass sich die Marktzinssätze 

zum Zeitpunkt der Ausgabe des betreffenden Wertpapiers in der Folge ändern. Wenn die Marktzinss-

ätze gegenüber dem Stand zum Ausgabezeitpunkt steigen, fällt üblicherweise der Kurs der festverzins-

lichen Wertpapiere. Wenn die Marktzinssätze jedoch fallen, steigt üblicherweise der Kurs der festver-
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zinslichen Wertpapiere. Die Schwankungen variieren, je nach Laufzeit der festverzinslichen Wertpa-

piere, wobei Wertpapiere mit kürzerer Laufzeit normalerweise einem niedrigeren Kursrisiko ausge-

setzt sind als Wertpapiere mit längerer Laufzeit. 

Spezifische Risiken bei Anlagen in Vermögenswerte geringer Bonität  

Sofern ein Investmentvermögen direkt oder indirekt Anlagen in Vermögenswerte geringer Bonität 

tätigt (wie z.B. in Wertpapiere mit einem Rating unter Investment Grade oder notleidende Wertpapiere 

oder Forderungen), entstehen dadurch erhebliche Verlustrisiken für das betreffende Investmentvermö-

gen. Derartige Anlagen können durch gesetzliche Bestimmungen und sonstige anwendbare Vorschrif-

ten betreffend etwa das Insolvenzverfahren, betrügerische Übertragungen und sonstige anfechtbare 

Übertragungen oder Zahlungen, die Kreditgeberhaftung sowie die Verwirkung bestimmter Ansprüche, 

negativ beeinflusst werden. Des Weiteren sind die Marktpreise dieser Vermögenswerte abrupten und 

unberechenbaren Marktbewegungen sowie überdurchschnittlicher Kursvolatilität unterworfen, und der 

Spread zwischen dem Geld- und dem Briefkurs solcher Wertpapiere kann größer sein als der, der auf 

anderen Wertpapiermärkten üblich ist. 

Spezifische Risiken bei Anlagen in volatilen und illiquiden Märkten 

Soweit ein Investmentvermögen Anlagen in Märkten tätigt, die volatil sind oder deren Liquidität un-

gesichert ist, kann es (insbesondere im Fall von Aussetzungen des Handels oder täglichen Preis-

schwankungslimits in den Handelsmärkten oder in anderen Fällen) für dieses Investmentvermögen 

unmöglich oder kostenaufwändig sein, Positionen mit gegenläufiger Marktbewegung zu liquidieren. 

Alternativ kann es unter bestimmten Umständen nicht möglich sein, dass eine Position unverzüglich 

eröffnet oder liquidiert wird (im Falle eines unzureichenden Handelsvolumens im jeweiligen Markt 

oder in anderen Fällen). Außerdem sind die Marktpreise von Anlagen, die gesetzlichen oder sonstigen 

Übertragungsbeschränkungen unterliegen oder für die kein liquider Markt besteht, sofern vorhanden, 

in der Regel durch eine höhere Volatilität gekennzeichnet und es kann unter Umständen unmöglich 

sein, die Anlagen zum gewünschten Zeitpunkt zu verkaufen oder ihren fairen Wert im Falle eines 

Verkaufs zu realisieren. Investitionen in Wertpapiere, die nicht an einer Wertpapierbörse notiert sind 

oder im Over-the-Counter-Markt gehandelt werden, können aufgrund des Fehlens eines öffentlichen 

Marktes für diese Wertpapiere weniger liquide sein als öffentlich gehandelte Wertpapiere. Ferner kön-

nen nicht-öffentlich gehandelte Wertpapiere unter Umständen nur deutlich später verkauft werden als 

beabsichtigt bzw. obwohl diese Wertpapiere im Rahmen von privat ausgehandelten Transaktionen 

wieder verkauft werden können, ist der durch den Verkauf realisierte Preis möglicherweise geringer 

als der, der ursprünglich gezahlt wurde. Ferner gelten für Gesellschaften, deren Wertpapiere nicht 

registriert sind oder öffentlich gehandelt werden, nicht die gleichen Offenlegungs- und sonstigen An-

legerschutzregelungen wie für Gesellschaften, deren Wertpapiere registriert sind oder öffentlich ge-

handelt werden. 

Spezifische Risiken bei Anlagen in Derivate 

Der Handel mit Derivaten kann mit erheblichen Verlusten über das eingesetzte Kapital (und die Si-

cherheiten) hinaus verbunden sein. Aufgrund ihrer begrenzten Laufzeit können die sich aus den Deri-

vaten ergebenden Rechte erlöschen oder erheblichen Wertverlusten unterliegen. Finanzinstrumente, 

die die Wertentwicklung bestimmter Wertpapiere, Währungen, Märkte, Volatilität usw. verändern 

oder ersetzen sollen, sind im Allgemeinen mit einem Kontrahentenrisiko verbunden. Durch den Er-

werb von Derivaten mit Fremdmitteln kann die Wirkung von Markttendenzen erheblich verstärkt wer-

den. Der Abschluss von Geschäften zwecks Ausschluss oder Begrenzung der Risiken aus derivativen 

Transaktionen könnte gar nicht oder nur mit einem Verlust möglich sein. Bei Derivaten, die aus einer 

Kombination verschiedener Grundgeschäfte bestehen, könnten die Risiken der einzelnen Grundge-

schäfte verstärkt werden. Wenn zwei aufeinander folgende Geschäfte abgeschlossen werden (z.B. im 

Falle von Optionen auf Finanz-Futures und Optionen auf Wertpapierindizes), können sich aufgrund 

der abgeschlossenen Transaktion zusätzliche Risiken ergeben, die das Risiko aus der ersten Transakti-

on weit übersteigen. Die Risiken in Verbindung mit derivativen Transaktionen hängen von den für die 

Fonds erworbenen Positionen ab. Potentielle Verluste können auf den für eine Option gezahlten Preis 

beschränkt sein oder den Wert der Sicherheiten weit überschreiten, zusätzliche Sicherheiten erfordern 

oder zu einer Verschuldung führen, ohne dass das Verlustrisiko im Vorfeld bestimmt werden kann. 
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Bei Derivaten, die an einem nicht regulierten Markt gehandelt werden, können sich Rechtsunsicher-

heiten aufgrund des unregulierten Umfelds ergeben. 

Spezifische Risiken bei Anlagen in Immobilien und andere Sachwerte 

Anlagen in Immobilien und andere Sachwerte unterliegen insbesondere hinsichtlich ihres Verkehrs-

werts und ihrer laufenden Erträge besonderen Risiken. Dies gilt gleichermaßen für direkte Anlagen, 

als auch für Anlagen über Zwischengesellschaften. Zu den immobilienspezifischen Risiken zählen 

neben Währungsrisiken bei im Ausland belegenen Immobilien und den sich aus der allgemeinen wirt-

schaftlichen Entwicklung ergebenden Risiken auf den jeweiligen Grundbesitz bezogene Risiken wie 

mögliche Leerstände, Mietrückstände und Mietausfälle, Altlasten oder Baumängel. Dies gilt in ähnli-

chem Maße für andere Sachwerte, wobei im Einzelfall besondere Betreiberrisiken hinzukommen kön-

nen. Der Zustand des Vermögenswerts sowie mögliche Haftungsrisiken (z.B. infolge einer Umwelt-

haftung) können unter Umständen Aufwendungen für Instandhaltungen, Modernisierungen oder Be-

seitigungen erforderlich machen, die nicht kalkulierbar sind. Risiken aus Elementarschäden wie Feuer, 

Hochwasser, Sturm oder Erdbeben sind unter Umständen nicht oder nicht hinreichend versichert bzw. 

versicherbar. Bei Projektentwicklungen können sich insbesondere Risiken aus Verzögerungen bei 

Genehmigungsverfahren oder der Bauausführung sowie bei einer Überschreitung der kalkulierten 

Kosten oder bei einem Ausfall von Vertragspartnern ergeben. Bei im Ausland belegenen Vermögens-

werten können sich darüber hinaus besondere rechtliche oder steuerliche Risiken ergeben (einschließ-

lich eines erhöhten Verwaltungs- und Veräußerungsrisikos). Bei Anlagen über Zwischengesellschaften 

können zusätzliche rechtliche und steuerliche Risiken bestehen (einschließlich des Risikos einer unter 

Umständen nur beschränkten Übertragbarkeit der Beteiligung an der Zwischengesellschaft). 

Spezifische Risiken bei Anlagen in Rohstoffe  

Die Preisentwicklung von Rohstoffen unterliegt einer Vielzahl von Faktoren, auf die die Emittentin 

keinen Einfluss hat. Zu diesen zählen u.a. Fluktuationen der Nachfrage- und Angebotsrelationen, Wit-

terungsbedingungen, hoheitliche, landwirtschaftliche, politische und wirtschaftliche Maßnahmen, 

Handelsprogramme und –richtlinien, die darauf ausgerichtet sind, die Preise an den Rohstoffbörsen zu 

beeinflussen, sowie Zinsschwankungen. Die Entwicklung der Kassapreise für Rohstoffe ist eher 

schwer zu verfolgen und kann lokal unterschiedlich ausfallen. Des Weiteren kann der Erwerb, Besitz 

und Verkauf von Rohstoffen in bestimmen Rechtsordnungen Beschränkungen oder zusätzlichen Steu-

ern, Abgaben oder Gebühren unterliegen. Aus bestimmten rechtlichen Gründen (z.B. aufgrund staatli-

cher Anordnungen) oder aus praktischen Gründen (z.B. weil keine Versicherungsdeckung zur Verfü-

gung steht) können die Möglichkeiten der physischen Lieferung bestimmter Rohstoffe beschränkt sein 

und daher deren Preis beeinflussen. Schließlich können die Preise für Rohstoffe aufgrund von Ände-

rungen der Inflationsraten oder Inflationserwartungen, der allgemeinen Verfügbarkeit und des Ange-

bots, Massenverkäufen durch Regierungsstellen oder internationalen Organisationen, Spekulationen 

sowie monetärer oder wirtschaftlicher Regierungsentscheidungen erheblichen Schwankungen unter-

liegen.  

Spezifische Risiken bei Anlagen in Edelmetalle 

Das Halten, Kaufen oder Verkaufen von Edelmetallen kann in bestimmten Rechtsordnungen be-

schränkt sein oder mit zusätzlichen Steuern, Abgaben oder Gebühren belastet werden. Die Möglich-

keit einer physischen Lieferung von Edelmetallen kann aus rechtlichen Gründen (z.B. durch Anord-

nungen staatlicher Behörden) oder aus tatsächlichen Gründen (z.B. weil das Risiko einer solchen Lie-

ferung nicht versichert werden kann) beschränkt sein. Aufgrund von Veränderungen der Inflationsra-

ten bzw. Inflationserwartungen, der Verfügbarkeit und des Angebots von Edelmetallen sowie auf 

Grund von Mengenverkäufen durch staatliche Stellen, Zentralbanken oder internationale Agenturen, 

Investmentspekulationen sowie von monetären oder wirtschaftspolitischen Entscheidungen von Regie-

rungen können die Preise für Edelmetalle erheblichen Schwankungen unterliegen. 

Spezifische Risiken bei Anlagen in Devisen 

Der Handel mit Devisen kann starken Schwankungen unterliegen und bringt ein beträchtliches Ver-

lustrisiko mit sich. Des Weiteren sind Devisenspekulationen durch das Kontrahentenrisiko gekenn-

zeichnet, da Devisengeschäfte auf der Basis Auftraggeber zu Auftraggeber abgeschlossen werden. 
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Spezifische Risiken bei Anlagen in andere Investmentvermögen (Dachfonds) 

Soweit ein Investmentvermögen ("Dachfonds") in andere Investmentvermögen ("Zielfonds") inves-

tiert, ist dies mit spezifischen Risiken verbunden. Die Zielfonds im Portfolio eines Dachfonds investie-

ren im Allgemeinen unabhängig voneinander und können von Zeit zu Zeit wirtschaftlich gegenläufige 

Positionen halten. Des Weiteren können die Zielfonds in bestimmten Märkten um dieselben Positio-

nen konkurrieren. Daher kann nicht gewährleistet werden, dass die Auswahl verschiedener Zielfonds 

erfolgreicher ist, als dies bei der Auswahl nur eines einzigen Zielfonds der Fall wäre. Das Portfolio 

eines Dachfonds kann sich auch aus nur wenigen Zielfonds zusammensetzen und/oder auf bestimmte 

Strategien konzentrieren. Diese Konzentration auf nur wenige Investmentmanager und/oder Anlage-

strategien ist mit besonders hohen Risiken verbunden und kann zu größeren Verlusten führen als bei 

einer breiten Streuung von Vermögenswerten.  

Die Fondsmanager der jeweiligen Zielfonds handeln unabhängig voneinander. Daher kann es vor-

kommen, dass verschiedene Investmentvermögen dieselben oder entgegen gesetzte Anlagestrategien 

verfolgen. Das kann zu einer Kumulierung bestehender Risiken und zum Ausgleich eventueller Ge-

winnchancen führen. Allgemein ist ein Portfolioverwalter eines Dachfonds nicht in der Lage, das Ma-

nagement des Zielfonds zu kontrollieren. Die Anlageentscheidungen des Zielfonds-Managers stimmen 

nicht notwendigerweise mit den Annahmen und Erwartungen des Portfolioverwalters des Dachfonds 

überein. Außerdem kennt der Portfolioverwalter des Dachfonds oftmals nicht die aktuelle Zusammen-

setzung der Anlagen des Zielfonds. Wenn die Annahmen und Erwartungen des Portfolioverwalters 

bezüglich der Zusammensetzung der Anlagen des Zielfonds nicht eintreten, könnte der Fondsmanager 

nur mit erheblicher Verzögerung mit einer Rücknahmeforderung in Bezug auf den Zielfonds reagie-

ren. 

Der Wertermittlung für das Portfolio eines Dachfonds kann zeitlichen Schwankungen unterliegen, die 

von einer Vielzahl von Faktoren abhängen, insbesondere von der Bewertung der einzelnen Zielfonds, 

deren Wert ebenfalls zeitlichen Schwankungen unterliegt. Schwankungen im Wert eines Zielfonds 

können durch Schwankungen im Wert eines anderen Zielfonds ausgeglichen, aber auch verstärkt wer-

den. Darüber hinaus ist die Bewertung der Zielfonds maßgeblich von der Verfügbarkeit von Preisen 

abhängig und diese nur in sehr eingeschränkter Form gegeben. Der Anteilwert kann nur auf Grund der 

verfügbaren Informationen über die Anteilwerte der Zielfonds ermittelt werden. Allgemein kann es 

daher zu erheblichen zeitlichen Abständen zwischen dem Eintritt und der Mitteilung von Ereignissen, 

die Auswirkungen auf den Wert des Fondsvermögens haben, kommen. 

Der Dachfonds hat nicht nur die eigenen Verwaltungs- und Managementgebühren, sondern auch die 

Verwaltungs- und Managementgebühren des Zielfonds zu tragen. Daher kommt es in der Regel zu 

einer doppelten Gebührenbelastung. Ein Dachfonds zahlt normalerweise erhebliche Abgaben (ein-

schließlich der auf Basis der verwalteten Vermögenswerte berechneten Gebühren der Zielfonds-

Manager und leistungsabhängiger Zuwendungen oder Gebühren), die soweit sie angefallen sind, un-

geachtet der Gesamtrentabilität des Dachfonds zu zahlen sind (im Gegensatz zur Rentabilität des ein-

zelnen Zielfonds). Ein Dachfonds sieht üblicherweise zusätzlich zu der auf Basis der verwalteten 

Vermögenswerte berechneten Managementgebühr ein leistungsabhängiges Honorar oder eine Zuwen-

dung an seinen unbeschränkt haftenden Teilhaber, seinen Manager oder Personen in entsprechender 

Position vor. Die auf der Ebene des Dachfonds auflaufenden Gebühren und Aufwendungen mindern 

den Inventarwert und damit die Wertentwicklung eines solchen Dachfonds. Daher spiegelt der Wert 

eines Dachfonds die gesamte Wertentwicklung der Zielfonds, in die er investiert, nicht in voller Höhe 

wider.  

Zielfonds und ihre jeweiligen Fondsmanager können in unterschiedlichem Umfang der Regulierung 

unterliegen. Bestimmte Anlagen in Fonds sowie in eingerichtete und unterhaltene Konten unterliegen 

möglicherweise keiner umfassenden staatlichen Regulierung. Die Manager dieser Zielfonds könnten 

nicht über eine Versicherungsdeckung oder Vertrauensschadenversicherung verfügen. Darüber hinaus 

hat der Dachfonds im Allgemeinen keine Kontrolle über die Auswahl der Depots der Vermögenswerte 

der Zielfonds, die außerdem in geringerem Umfang der staatlichen Aufsicht oder Regulierung unter-

liegen können als Geschäftsbanken, Treuhandgesellschaften oder Wertpapierhändler. 

Die Flexibilität des Dachfondsmanagers bei der Zuweisung von Vermögenswerten und seine Fähigkeit 

zur Risikokontrolle aufgrund der Dachfonds-Struktur unterliegt bestimmten Einschränkungen. Ein 

Dachfonds ist unter Umständen nicht in der Lage, sein Kapital aus einem Zielfonds abzuziehen, so 
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dass Rücknahmeanträge der Anteilsinhaber des Dachfonds erst einige Monate, nachdem der Manager 

oder Berater feststellt, dass dieser Zielfonds damit begonnen hat, von seinen angekündigten Handels-

strategien abzuweichen, bearbeitet werden könnten. Es kann dem Dachfonds nicht möglich sein, seine 

Anteile an den zugrunde liegenden Zielfonds zurückzureichen, wenn dies gewünscht wird, oder ihren 

Marktwert bei einer solchen Rücknahme zu realisieren. Darüber hinaus unterliegen die Zielfonds, in 

die der Dachfonds investiert, nicht den Offenlegungs- und sonstigen Anlegerschutzanforderungen, die 

Anwendung finden würden, wenn ihre Wertpapiere registriert wären oder öffentlich gehandelt wür-

den. Des Weiteren könnte der Dachfonds ausschließlich in Zielfonds mit unterdurchschnittlicher Li-

quidität investieren.  

Spezifische Risiken bei ausschließlicher Anlage in ein anderes Investmentvermögen (Feederfonds) 

Soweit ein Investmentvermögen ("Feederfonds") sein Vermögen mehr oder weniger ausschließlich in 

ein anderes Investmentvermögen ("Masterfonds") investiert, kann, wenn der Anteil des Feederfonds 

am Masterfonds relativ klein ist, der Wert der Beteiligung von den Maßnahmen der anderen Investo-

ren  abhängen, die einen größeren Anteil am Masterfonds halten, da sie über eine Stimmenmehrheit 

verfügen. Wenn verschiedene Feederfonds in den gleichen Masterfonds investieren, kann dies zu ei-

nem erhöhten Risiko von Interessenkonflikten führen, insbesondere aus Steuergründen. Wenn ein 

bedeutender Anteilsinhaber seine Anteile am Masterfonds zurückgibt, erhöht sich die Aufwandsquote 

für die übrigen Anleger. Darüber hinaus ist das verbleibende Portfolio weniger diversifiziert, weil die 

Rücknahme von Anteilen zum Verkauf eines erheblichen Teils der Vermögenswerte des Masterfonds 

führt.  

Besondere Risiken aufgrund besonderer Portfoliomanagementtechniken bei Fondsanteilen als Ba-

siswert oder als Bestandteil(e) des Basiswerts 

Risiken einer Fremdkapitalaufnahme 

Eine Fremdkapitalaufnahme für Rechnung eines Investmentvermögens schafft eine zusätzliche Ver-

schuldungsebene, die im Falle eines rückläufigen Portfoliowerts und negativer Erträge eine nachteilige 

Auswirkung auf die Wertentwicklung des betreffenden Investmentvermögens haben kann. Dies gilt 

auch für Fremdkapitalaufnahmen bei Investitionsvehikeln, in welche ein Investmentvermögen direkt 

oder indirekt investiert. Wenn die Erträge und der Wertzuwachs aus Investitionen, die mit Fremdmit-

teln getätigt wurden, geringer sind als die Kosten der Mittelaufnahme, so fällt der Nettovermögens-

wert des betreffenden Investmentvermögens. Dementsprechend wird jedes Ereignis, das eine nachtei-

lige Auswirkung auf den Wert einer Anlage des Investmentvermögens oder der zugrunde liegenden 

Investitionsvehikel hat, in dem Umfang verstärkt, in dem Fremdmittel eingesetzt werden. Die kumula-

tiven Auswirkungen des Fremdmitteleinsatzes in einem Markt, dessen Bewegungen einer fremdfinan-

zierten Investition zuwiderlaufen, könnten zu einem erheblichen Verlust führen, der höher ausfallen 

könnte, als dies ohne den Fremdmitteleinsatz der Fall gewesen ist.  

Soweit die Anlagestrategie eines Investmentvermögens den Einsatz erheblicher Fremdmittel erfordert, 

kann nicht gewährleistet werden, dass Finanzierungsvereinbarungen immer zur Verfügung stehen, und 

ein Wegfall derartiger Vereinbarungen oder eine Reduzierung von Kreditlinien kann dazu führen, dass 

das betreffende Investmentvermögen das Anlageengagement entsprechend reduzieren muss. Außer-

dem können die Bedingungen, zu denen Finanzierungsvereinbarungen erhältlich sind, Änderungen 

unterworfen sein. Es besteht keine Gewähr, dass eine Finanzierungsvereinbarung verlängert wird. 

Insbesondere könnten keine Dritten als Kreditgeber zur Verfügung stehen. Darüber hinaus kann jede 

Finanzierungsvereinbarung nach Maßgabe ihrer Bedingungen einer vorzeitigen Kündigung unterlie-

gen und durch die Gegenpartei gekündigt werden. Der Verlust, die Kündigung oder eine Herabsetzung 

einer Finanzierungsvereinbarung könnte dazu führen, dass der betreffende Hedgefonds sein Anlage-

engagement vermindert sowie seine Kapitalertragserwartungen entsprechend reduziert. Die Verlänge-

rung einer Finanzierungsvereinbarung könnte unter dem Vorbehalt einer Änderung der Bedingungen 

dieser Finanzierungsvereinbarung stehen, was unter anderem auch eine Änderung der anwendbaren 

Zinsmargen beinhalten könnte. Die Zinsaufwendungen für Fremdfinanzierungen können erheblich 

sein und eine Reduzierung des Engagements des betreffenden Investmentvermögens in der Anlage-

strategie bedingen. Außerdem sind im Allgemeinen fremdfinanzierte Transaktionen mit der Bestellung 

von Sicherheiten verbunden. Erhöhungen des Betrags von Einschuss- oder ähnlichen Zahlungen könn-

ten dazu führen, dass Handelsaktivitäten zu Zeiten und Preisen erforderlich sind, die für das betreffen-
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de Investmentvermögen oder die zugrunde liegenden Investitionsvehikel nachteilig sind sowie zu er-

heblichen Verlusten führen. 

Risiken bei Leerverkäufen 

Sofern die Anlagestrategie eines Investmentvermögen Leerverkäufe (d.h. den Verkauf von Vermö-

genswerten, die sich zum Datum des Verkaufs in der Regel nicht im Besitz des Verkäufers befinden) 

umfassen, erfolgt dies in der Erwartung, den betreffenden Vermögenswert (oder einen austauschbaren 

Vermögenswert) zu einem späteren Zeitpunkt zu einem niedrigen Kurswert einzukaufen. Zunächst 

muss der verkaufte Vermögenswert geliehen werden, um ihn an den Erwerber liefern zu können. Die 

Rückgabe an den Entleiher erfolgt durch einen späteren Erwerb des Vermögenswert. Im Rahmen eines 

solchen Leerverkaufs wird ein Verlust erzielt, wenn der Wert des betreffenden Vermögenswerts zwi-

schen dem Zeitpunkt des Leerverkaufs und dem Zeitpunkt, zu der Vermögenswert erworben wird, 

steigt. Somit birgt ein Leerverkauf theoretisch ein unbegrenztes Risiko bezüglich der Steigerung des 

Kurswerts des betreffenden Vermögenswerts in sich, was theoretisch zu unbegrenzten Verlusten füh-

ren kann. Es kann auch nicht garantiert werden, dass die zur Deckung einer Leerposition erforderli-

chen Vermögenswerte zum Kauf verfügbar sind. Darüber hinaus bestehen in einigen Märkten Rege-

lungen, die Leerverkäufe zu einem Preis unter dem letzten Verkaufspreis verbieten, was die Durchfüh-

rung von Leerverkäufen zum günstigsten Zeitpunkt verhindern kann. 

Risiken aufgrund der Verwendung von Handelssystemen und analytischen Modellen 

Sofern bei der Verwaltung eines Investmentvermögens komplexe Handelssysteme und  

–programme eingesetzt werden, können diese sowie die Geschwindigkeit und der Umfang der Trans-

aktionen gelegentlich zu Abschlüssen führen, die im Nachhinein betrachtet vom Handelssystem oder -

programm her nicht erforderlich gewesen wären. Das Investmentvermögen wird die Verluste zu tragen 

haben, die sich aus den auf diese Weise unbeabsichtigt getätigten Abschlüssen ergeben. Des Weiteren 

können bei der Verwaltung eines Investmentvermögens bestimmte Strategien angewandt werden, die 

von der Zuverlässigkeit und Genauigkeit von analytischen Modellen des Portfolioverwalters abhän-

gen. In dem Umfang, in dem sich derartige Modelle (oder die ihnen zu Grunde liegenden Annahmen) 

als unrichtig herausstellen, kann das Investmentvermögen die angestrebte Performance nicht wie vor-

gesehen erreichen, was zu beträchtlichen Verlusten führen kann. 

Risiken bei einer Verleihe von Wertpapieren 

Um zusätzliche Erträge zu erzielen, können Investmentvermögen gegebenenfalls Wertpapiere an Bro-

ker-Dealer, Großbanken oder andere anerkannte institutionelle Wertpapierleiher verleihen. Aus diesen 

Wertpapierleihgeschäften, die in der Regel durch Barmittel, Wertpapiere oder Akkreditive besichert 

sind, erzielen die Investmentvermögen Erträge. Ein Investmentvermögen kann einen Verlust erleiden, 

wenn das entleihende Finanzinstitut seinen Verpflichtungen aus der Wertpapierleihe nicht nach-

kommt. Wertpapierleihgeschäfte können nach Wahl des Fonds oder des Wertpapierleihers jederzeit 

gekündigt werden. Das Investmentvermögen kann in Verbindung mit einer Wertpapierleihe angemes-

sene Verwaltungs- und Depotgebühren sowie an den Wertpapierleiher oder den platzierenden Makler 

einen vereinbarten Teil des auf die hinterlegten Barmittel erzielten Ertrags zahlen. Wie bei anderen 

Kreditvergaben besteht auch hier das Risiko einer verzögerten Rückgabe oder sogar eines Verlusts der 

Rechte an den Sicherheiten, wenn der Wertpapierleiher seinen finanziellen Verpflichtungen nicht 

nachkommen kann. Es besteht das Risiko, dass die verliehenen Wertpapiere dem Investmentvermögen 

nicht wieder rechtzeitig zu Verfügung stehen und es daher nicht von der Möglichkeit Gebrauch ma-

chen kann, die Wertpapiere zu einem erstrebenswerten Preis zu verkaufen. Die Durchführung von 

Wertpapierleihgeschäften kann auch eine Hebelwirkung entfalten, durch die sich das Markt- und Kre-

ditrisiko sowie die sonstigen Risiken in Verbindung mit der Anlage in ein Investmentvermögen ver-

stärken können. Wenn ein Investmentvermögen seine Wertpapiere verleiht, ist es für die Anlage der 

vom Wertpapierleiher geleisteten Barsicherheiten verantwortlich, und es könnten ihm in Verbindung 

mit deren Anlage Verluste entstehen. 

Risiken bei Abschluss unechter Pensionsgeschäfte  

Ein Investmentvermögen kann unechte Pensionsgeschäfte abschließen, bei denen vom Investment-

vermögen gehaltene Wertpapiere veräußert werden und gleichzeitig vereinbart wird, dass das Invest-
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mentvermögen diese Wertpapiere zu einem vereinbarten Preis und Termin zurückkauft. Bei diesem 

Verfahren werden für einen bestimmten Zeitraum bestimmte Wertpapiere an im Voraus genehmigte 

Kontrahenten oder Broker-Dealer verliehen, und im Gegenzug wird ein Barbetrag vereinnahmt. Übli-

cherweise werden 102% des Wertes der Wertpapiere als Sicherheit beim Kontrahenten hinterlegt; 

diese Zahl ist jedoch verhandelbar und kann je nach Art der verwendeten Sicherheiten variieren. Für 

volatilere Wertpapiere können höhere Sicherheiten erforderlich sein. Wenn die Erträge und Gewinne 

aus den mit dem Erlös dieser Geschäfte erworbenen Wertpapieren die Kosten dieser Geschäfte über-

schreiten, steigt der Inventarwert eines Investmentvermögens schneller, als dies anderweitig der Fall 

wäre; umgekehrt fällt der Inventarwert schneller, als dies ansonsten der Fall wäre, wenn die Erträge 

und Gewinne aus den in dieser Weise erworbenen Wertpapieren die Kosten des Geschäfts nicht über-

steigen. Durch den Einsatz von unechten Pensionsgeschäften als Leverage-Methode kann die Rendite 

eines Investmentvermögens erhöht werden; diese Transaktionen können jedoch auch die Risiken für 

das Portfolio eines Investmentvermögens erhöhen und zu einem Kapitalverlust bei den Anlegern des 

Investmentvermögens führen. 

Besondere Anlagerisiken bei synthetischen Anlagestrategien 

Bei der Verwaltung von Investmentvermögen können auch speziell gestaltete derivative Instrumente 

(wie z.B. Swap-Kontrakte) eingesetzt werden, um synthetisch von der wirtschaftlichen Entwicklung 

einer Anlage in bestimmte Vermögenswerte bzw. in Körbe von Vermögenswerten zu profitieren. Der-

artige Transaktionen sind mit besonderen Risiken verbunden. Falls ein Investmentvermögen ein Ge-

schäft über ein derivatives Instrument abschließt, bei dem er sich verpflichtet, die Leistungen aus ei-

nem bestimmten Vermögenswert bzw. einem Korb von Vermögenswerten zu übernehmen, kann es 

während der Laufzeit dieses Instruments unter Umständen seine Position nicht erhöhen oder verrin-

gern. Außerdem sind synthetische derivative Instrumente in der Regel äußerst illiquide und können 

möglicherweise vor ihrem jeweiligen Fälligkeitstermin nicht oder nur unter Inkaufnahme von Ver-

tragsstrafen gekündigt werden. Der Einsatz synthetischer derivativer Instrumente vermittelt keine Ei-

gentums-, Kontroll- oder sonstigen Rechte, die im Rahmen einer Direktanlage in die zugrunde liegen-

den Vermögenswerte erworben würden. 

Risiken beim Abschluss von Hedging-Geschäften 

Portfoliomanager eines Investmentvermögens können sich sowohl für Anlagezwecke als auch für Ab-

sicherungswecke (Hedging-Geschäfte) verschiedener derivativer Finanzinstrumente bedienen, wie 

z.B. Optionen, Zinsswaps, Caps und Floors, Futures und Terminkontrakte. Hedging-Geschäfte sind 

mit besonderen Risiken verbunden, einschließlich eines möglichen Ausfalls der Gegenpartei der 

Transaktion, der Illiquidität und, soweit die Einschätzung bestimmter Marktbewegungen durch den 

jeweiligen Portfoliomanager oder Anlageberater falsch ist, des Risikos, dass der Einsatz von Hedging-

Geschäften zu größeren Verlusten führen könnte, als dies ohne solche Geschäfte der Fall wäre. Den-

noch könnte ein Investmentvermögen in Bezug auf bestimmte Anlagepositionen nicht ausreichend 

gegen Marktfluktuationen abgesichert sein; in diesem Fall könnte eine Anlageposition zu einem grö-

ßeren Verlust führen, als dies der Fall gewesen wäre, wenn das Investmentvermögen diese Position 

ausreichend abgesichert hätte. Darüber hinaus ist zu beachten, dass das Portfolio eines Investment-

vermögens immer bestimmten Risiken ausgesetzt ist, gegen die keine Absicherung möglich ist, wie 

z.B. das Kreditrisiko (sowohl in Bezug auf bestimmte Wertpapiere als auch auf die Kontrahenten). 

Spezifische Risiken bei Anlagen in Schwellenländern 

Anlagen in so genannten Schwellenländern („Emerging Markets“) sind mit besonderen Risiken ver-

bunden. Bei Schwellenländern handelt es sich um aufstrebende Volkwirtschaften (insbesondere in 

Lateinamerika, Asien und Afrika), d.h. um Regionen, die zum Teil rasant wachsen, deren Kapital-

märkte aber auch sehr volatil und illiquide sind. Die Währungen, in denen solche Anlagen erfolgen, 

können instabil und nicht frei konvertierbar sein und einem starken Wertverfall unterliegen. Der Wert 

von Anlagen in Schwellenländern kann durch politische, rechtliche und fiskalische Unsicherheiten 

beeinflusst werden. Schwellenländer befinden sich in der Regel in einem frühen Entwicklungsstadium, 

haben ein nur geringes Marktvolumen, sind weniger liquide und weisen eine größere Volatilität auf als 

etablierte Märkte. Darüber hinaus sind sie kaum reguliert und bestehende Gesetze finden unter Um-

ständen keine konsequente Anwendung. Die Erfüllung von Transaktionen kann Verzögerungen und 

administrativen Unsicherheiten unterliegen. Verwahrer sind unter Umständen nicht in der Lage, den 
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gleichen Grad an Service, Sicherheit, Abwicklung und Verwaltung von Finanzinstrumenten zu bieten, 

wie dies in besser entwickelten Märkten üblich ist. 

Besondere Risiken bei börsennotierten Fonds (Exchange Traded Funds ) 

Börsennotierte Fonds (Exchange Traded Funds, ETF) haben im Allgemeinen zum Ziel, die Wertent-

wicklung eines bestimmten Index, Korbs oder eines bestimmten einzelnen Vermögenswertes nachzu-

bilden. Auf Basis der Gründungsdokumente oder der Anlageplanung eines ETF kann der Referenz-

wert jedoch unter bestimmten Umständen ersetzt werden. Folglich könnte der ETF nicht durchgängig 

die Entwicklung des ursprünglichen Referenzwertes nachvollziehen. Dabei können ETF die Entwick-

lung eines Referenzwertes entweder vollständig nachbilden, indem sie direkt in die im jeweiligen Re-

ferenzwert enthaltenen Vermögenswerte investieren, oder synthetische Methoden der Nachbildung 

wie Swaps oder andere Stichprobenverfahren anwenden. Der Wert der ETF hängt daher insbesondere 

vom Wert und der Entwicklung der Vermögenswerte und Wertpapiere ab, die verwendet werden, um 

den Referenzwert nachzubilden. Dennoch sind Abweichungen zwischen dem Anteilspreis des ETF 

und dem tatsächlichen Wert des Referenzwertes nicht auszuschließen.  

Anders als bei anderen Fonds werden ETF im Allgemeinen nicht aktiv verwaltet. Stattdessen werden 

die Anlageentscheidungen durch den betreffenden Referenzwert und seine Bestandteile vorgegeben. 

Eine negative Entwicklung des Referenzwertes führt normalerweise zu einem Rückgang des Nettoin-

ventarwertes des ETF und des an der jeweiligen Börse festgestellten Anteilspreises. Darüber hinaus ist 

die Nachbildung eines Referenzwertes üblicherweise mit weiteren Risiken verbunden, wie dem Risiko 

der Illiquidität einiger Bestandteile des Referenzwertes oder dem Kreditrisiko von Swap-

Gegenparteien; insbesondere bei ETF, die Derivative einsetzen, um Positionen nachzubilden oder 

abzusichern, können im Falle einer unerwarteten negativen Entwicklung des Referenzwertes durch die 

sogenannte Hebelwirkung unverhältnismäßig hohe Verluste entstehen.  

Bei ETF kann nicht gewährleistet werden, dass eine Zulassung bzw. Notierung zu jeder Zeit aufrecht-

erhalten werden kann. Der Preis eines Anteils am ETF setzt sich aus dem Gesamtwert aller Wertpapie-

re in seinem Portfolio zusammen, abzüglich Verbindlichkeiten, dem sogenannten Nettoinventarwert. 

Ein Rückgang des Anteilspreises oder Wertes der Wertpapiere oder sonstigen Anlagen des Fonds, der 

die Wertentwicklung eines Referenzwertes (Benchmark) (der "Referenzwert") nachvollzieht, führt zu 

Verlusten für den Fonds und die Fondsanteile. Selbst bei breit gestreuten Anlagen und einer starken 

Diversifizierung kann das Risiko eines Rückgangs der Anteilspreise aufgrund einer negativen Ent-

wicklung bestimmter Märkte nicht ausgeschlossen werden. Der Anteilspreis eines ETFs wird aufgrund 

von Angebot und Nachfrage bestimmt. Dieser Anteilspreis kann von dem durch den Investmentver-

mögen veröffentlichten endgültigen Nettoinventarwert abweichen. Daher können sich während der 

Handelszeiten Abweichungen zwischen dem Anteilspreis und dem tatsächlichen Nettoinventarwert 

ergeben. 

Zusätzliche Risiken bei Indizes als Basiswert 

Ähnliche Risiken wie eine Direktanlage in die Indexbestandteile 

Der Marktwert von Wertpapieren mit einem Index als Basiswert ist im Wesentlichen abhängig von der 

Entwicklung des Index. Die Entwicklung des Index ist wiederum abhängig von der Entwicklung der 

Bestandteile des jeweiligen Index (die "Indexbestandteile"). Demzufolge kann eine Investition in ein 

Wertpapier mit einem Index als Basiswert ähnlichen Risiken wie eine Direktanlage in die Indexbe-

standteile unterliegen. 

Kein Einfluss der Emittentin auf den Index 

Ist die Emittentin oder eines ihrer verbundenen Unternehmen nicht gleichzeitig Indexsponsor, wird die 

Methode seiner Berechnung, Feststellung und Veröffentlichung (das "Indexkonzept") vom Index-

sponsor selbst oder zusammen mit anderen Organisationen vorgenommen. In diesem Fall hat die 

Emittentin weder Einfluss auf den Index noch auf das Indexkonzept. Änderungen des Indexkonzepts 

durch den Indexsponsor können nachteilige Auswirkungen auf die Entwicklung des Index und dem-

nach auf den Marktwert der Wertpapiere und auf die unter den Wertpapieren zu zahlenden Beträge 

haben.  
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Ist die Emittentin oder eines ihrer verbundenen Unternehmen nicht gleichzeitig Indexsponsor, werden 

Wertpapiere mit einem Index als Basiswert in keiner Weise vom Indexsponsor gesponsert, empfohlen, 

verkauft oder beworben. Ein solcher Indexsponsor übernimmt weder ausdrücklich noch konkludent 

irgendeine Garantie oder Gewährleistung für Ergebnisse, die durch die Nutzung des Index erzielt wer-

den sollen, noch für Werte, die der Index zu einem bestimmten Zeitpunkt erreicht. Ein solcher Index 

wird vom jeweiligen Indexsponsor unabhängig von der Emittentin oder den Wertpapieren zusammen-

gestellt, gegebenenfalls berechnet und ermittelt. Ein solcher Indexsponsor übernimmt keine Verant-

wortung oder Haftung für die begebenen Wertpapiere, die Verwaltung oder Vermarktung der Wertpa-

piere oder den Handel mit ihnen.  

Risiken nicht anerkannter oder neuer Indizes 

Handelt es sich bei dem verwendeten Index nicht um einen anerkannten Finanzindex, so besteht unter 

Umständen eine geringere Transparenz in Bezug auf dessen Zusammensetzung, Fortführung und Be-

rechnung, als dies bei einem anerkannten Finanzindex der Fall wäre und es sind unter Umständen 

weniger Informationen weniger Informationen über den Index verfügbar. Außerdem können bei der 

Zusammensetzung des Index in einem solchen Fall subjektive Kriterien ein erheblich größeres Ge-

wicht haben und eine größere Abhängigkeit von der für die Zusammensetzung, Fortführung und Be-

rechnung des Index zuständigen Stelle bestehen als dies bei einem anerkannten Finanzindex der Fall 

wäre. Darüber hinaus kann der Erwerb von Instrumenten mit einem Basiswert, bei dem es um einen 

nicht anerkannten Finanzindex handelt, hinsichtlich bestimmter Kategorien von Investoren besonderen 

Beschränkungen unterliegen. 

Risiken aufgrund von speziellen Interessenkonflikten bei Indizes als Basiswert 

Handelt die Emittenten oder eines ihrer verbundenen Unternehmen selbst als Indexsponsor, Indexbe-

rechnungsstelle, Berater oder als Indexkomitee können hieraus Interessenkonflikte entstehen. In einer 

solchen Funktion kann die Emittentin sowie ihre verbundenen Unternehmen u.a. den Wert des Basis-

werts berechnen, Anpassungen, u.a. durch Ausübung billigen Ermessens gemäß den Endgültigen Be-

dingungen, an den Wertpapierbedingungen vornehmen, den Basiswert ersetzen, und/oder die Zusam-

mensetzung des Basiswerts bestimmen. Dieser Interessenkonflikt kann sich nachteilig auf die Ent-

wicklung des Index auswirken und demnach den Marktwert und/oder den unter den Wertpapieren 

auszuzahlenden Betrag nachteilig beeinflussen.  

Risiken in Bezug auf Strategieindizes als Basiswert 

Strategieindizes bilden hypothetische durch einen Indexsponsor ausgeführte regelbasierte Anlagestra-

tegien ab (d.h. ein tatsächlicher Handel sowie Anlageaktivitäten finden nicht statt). Strategieindizes 

räumen dem Indexsponsor in der Regel in einem weiten Maße Ermessen bei dessen Berechnung ein, 

das unter bestimmten Voraussetzungen zu einer nachteiligen Entwicklung des Index führen kann. An-

ders als andere Indizes sind sie keine Benchmark für einen Vergleichsmarkt. 

Risiken in Bezug auf Preisindizes als Basiswert 

Handelt es sich bei dem Basiswert um einen Preis- bzw. Kursindex, fließen Dividenden oder sonstige 

Ausschüttungen, die auf die Indexkomponenten geleistet werden, bei der Berechnung des Kurs des 

Index nicht ein und wirken sich folglich negativ auf den Kurs des Index aus, da die Indexbestandteile 

nach der Auszahlung von Dividenden oder Ausschüttungen mit einem Abschlag gehandelt werden. 

Folglich haben Wertpapierinhaber allgemein keinen Anteil an Dividenden oder sonstigen Ausschüt-

tungen auf die im Index enthaltenen Komponenten. 

Risiken in Bezug auf Net-Return-Indizes als Basiswert 

Handelt es sich bei dem Basiswert um einen Net-Return-Index, fließen Dividenden oder sonstige Aus-

schüttungen, die auf die Indexkomponenten geleistet werden, nur bei der Berechnung des Kurses des 

Index als Nettobetrag nach Abzug eines durchschnittlichen Steuersatzes ein. Dieser Steuerabzug hat 

den Effekt, dass der Kurs des Net-Return-Index nicht in gleichem Maße steigt wie der Kurs eines ver-

gleichbaren Total-Return-Index bzw. Performance-Index, bei denen Bruttobeträge einfließen. 



 

56 

Risiken im Hinblick auf Short Indizes als Basiswert 

Handelt es sich bei dem Basiswert um einen Short-Index, sollten potentielle Anleger beachten, dass 

sich dieser Index gegensätzlich zu seinen zugrundeliegenden Kursen entwickelt. Das heißt, dass der 

Kurs eines Short-Index grundsätzlich steigt, wenn die ihm zugrunde liegenden Kurse fallen, und dass 

der Kurs des Short-Index fällt, wenn seine ihm zugrunde liegenden Kurse steigen.  

Risiken im Hinblick auf Leverage-Indizes als Basiswert 

Handelt es sich bei dem Basiswert um einen Leverage-Index, sollten potentielle Anleger beachten, 

dass dieser Index sich aus zwei verschiedenen Komponenten zusammensetzt, dem Index auf den sich 

der Leverage-Index bezieht (der "Referenzindex") und der Hebelfaktor (der "Hebelfaktor"). Die 

Kursentwicklung des Leverage-Index ist an die tägliche prozentuale Entwicklung des Referenzindex 

unter Berücksichtigung des Hebelfaktors gebunden. Entsprechend dem jeweiligen Hebelfaktor fällt 

oder steigt der tägliche Kurs des Basiswerts stärker als der Kurs des jeweiligen Referenzindex. Aus 

diesem Grund trägt der Wertpapierinhaber das Risiko des überproportionalen Verlusts seines einge-

setzten Kapitals. 

Wenn in Folge außerordentlicher Kursbewegungen während eines Handelstages der Kursverlust des 

Leverage-Index ein gewisses Maß überschritten hat, kann der Leverage-Index untertägig in Überein-

stimmung mit dem jeweiligen Indexkonzept angepasst werden. Eine solche Anpassung kann zu einer 

reduzierten Teilhabe des Leverage-Index an einem darauf folgenden Kursanstieg des Referenzindex 

führen. 

Wertpapierinhaber können bei einem Leverage-Index als Basiswert einem erhöhten Risiko des Ver-

lusts oder sogar Totalverlusts des eingesetzten Kapitals unterworfen sein. 

Risiken in Bezug auf Distributing Indizes als Basiswert 

Handelt es sich bei dem Basiswert um einen Distributing-Index, fließen Dividenden oder sonstige 

Ausschüttungen, die auf die Indexkomponenten geleistet werden, bei der Berechnung des Kurses des 

Index in eine in den Endgültigen Bedingungen bestimmten theoretische Barkomponente ein. Im An-

schluss an die in den Endgültigen Bedingungen bestimmten Dividendenbeobachtungstage werden 

Dividenden bzw. sonstige Ausschüttungen, die zwischen zwei Dividendenbeobachtungstagen angefal-

len sind, an den jeweiligen Wertpapierinhaber ausgezahlt. Wertpapierinhaber sollten beachten, dass 

nach einem solchen Dividendenbeobachtungstag die Barkomponente auf null zurückgesetzt wird und 

sich der Kurs des Index entsprechend verringert.  

Risiko bei länder- bzw. branchenbezogenen Indizes 

Spiegelt ein Index nur die Entwicklung von Vermögenswerten bestimmter Länder oder Branchen wi-

der, ist dieser Index im Falle einer ungünstigen Entwicklung eines solchen Landes bzw. einer solchen 

Branche von dieser negativen Entwicklung überproportional betroffen. 

Im Index enthaltenes Währungsrisiko 

Indexbestandteile können in unterschiedlichen Währungen notiert sein und damit unterschiedlichen 

Währungseinflüssen unterliegen (insbesondere bei länder- bzw. branchenbezogenen Indizes). Zudem 

kann es vorkommen, dass Indexbestandteile zunächst von einer Währung in die für die Berechnung 

des Index maßgebliche Währung umgerechnet wird, um dann für Zwecke der Berechnung bzw. Fest-

legung der unter den Wertpapieren auszuzahlenden Beträgen erneut umgerechnet zu werden. In diesen 

Fällen sind Wertpapierinhaber verschiedenen Währungsrisiken ausgesetzt sein, was für sie nicht un-

mittelbar erkennbar sein muss.  

Nachteilige Auswirkungen der Gebühren auf den Indexstand 

Wenn sich nach Maßgabe des jeweiligen Indexkonzepts die Indexzusammensetzung ändert, können 

Gebühren anfallen, die in die Indexberechnung einfließen und den Indexstand reduzieren. Dies kann 

negative Auswirkungen auf die Wertentwicklung des Index, den Marktwert der Wertpapiere und auf 

die unter den Wertpapieren auszuzahlenden Beträge haben. Bei Indizes, die bestimmte Märkte oder 

Branchen durch den Einsatz bestimmter derivativer Finanzinstrumente abbilden, kann dies zu höheren 
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Gebühren und damit zu einer schlechteren Entwicklung des Index führen, als dies bei einer direkten 

Investition in die Märkte bzw. Branchen der Fall gewesen wäre. 

Nachteilige Auswirkungen von synthetischen Dividenden auf den Indexstand 

Wenn nach Maßgabe des jeweiligen Indexkonzepts eine synthetische Dividende vorgesehen ist, beein-

flusst dies die Indexberechnung und kann demnach den Indexstand reduzieren. Dies kann negative 

Auswirkungen auf die Wertentwicklung des Index, den Marktwert der Wertpapiere und auf die unter 

den Wertpapieren auszuzahlenden Beträge haben. 

Risiken aufgrund einer nicht fortlaufend aktualisierten Veröffentlichung der Indexzusammensetzung 

Manche Indexsponsoren veröffentlichen die Zusammensetzung der betreffenden Indizes auf einer 

Internetseite oder in anderen in den Endgültigen Bedingungen angegebenen Medien nicht vollumfäng-

lich oder nur mit zeitlicher Verzögerung. In diesem Fall wird die dargestellte Zusammensetzung nicht 

immer der aktuellen für die Berechnung der Wertpapiere herangezogenen Zusammensetzung des be-

treffenden Index entsprechen. Die Verzögerung kann erheblich sein und unter Umständen mehrere 

Monate dauern. Dies kann dazu führen, dass die Berechnung des Index für die Wertpapierinhaber 

nicht vollständig transparent ist. 
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VERANTWORTLICHKEITSERKLÄRUNG 

Die UniCredit Bank AG mit eingetragenem Geschäftssitz in der Kardinal-Faulhaber-Straße 1, 

80333 München übernimmt die Verantwortung für die in diesem Basisprospekt enthaltenen 

Informationen. Die UniCredit Bank AG erklärt, dass ihres Wissens die Angaben in diesem 

Basisprospekt richtig sind und keine wesentlichen Umstände ausgelassen wurden. 
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ZUSTIMMUNG ZUR VERWENDUNG DES BASISPROSPEKTS 

Die Emittentin stimmt in dem Umfang und unter den Bedingungen, wie in den Endgültigen Bedin-

gungen festgelegt, der Verwendung des Basisprospekts während der Dauer seiner Gültigkeit zu.  

Die Emittentin übernimmt die Haftung für den Inhalt des Basisprospekts, etwaiger Nachträge sowie 

der Endgültigen Bedingungen auch hinsichtlich einer späteren Weiterveräußerung oder endgültigen 

Platzierung von Wertpapieren durch Finanzintermediäre, die die Zustimmung zur Verwendung des 

Basisprospekts, etwaiger Nachträge sowie der Endgültigen Bedingungen erhalten haben. 

Eine solche Zustimmung kann allen (sog. generelle Zustimmung) oder nur einem oder mehreren (sog. 

individuelle Zustimmung) festgelegten Finanzintermediär(en) erteilt werden und wird in den Endgül-

tigen Bedingungen festgelegt. Eine solche Zustimmung kann sich auf die folgenden Mitgliedstaaten, 

in denen der Basisprospekt gültig ist bzw. in die er notifiziert wurde und die in den Endgültigen Be-

dingungen festgelegt werden, beziehen: Luxemburg, Deutschland und Österreich. 

Die Zustimmung durch die Emittentin erfolgt unter dem Vorbehalt, dass jeder Finanzintermediär sich 

an die in diesem Basisprospekt dargelegten Bedingungen der Emission, die Endgültigen Bedingungen 

sowie an alle geltenden Verkaufsbeschränkungen hält. Die Zustimmung zur Verwendung des Ba-

sisprospekts wird für den in den Endgültigen Bedingungen genannten Zeitraum erteilt. 

Die Verteilung dieses Basisprospekts, etwaiger Nachträge zu diesem Basisprospekt und der Endgülti-

gen Bedingungen sowie das Angebot, der Verkauf und die Lieferung von Wertpapieren kann in be-

stimmten Ländern durch Rechtsvorschriften beschränkt sein. Jeder Finanzintermediär und/oder jede 

Person, die in den Besitz dieses Basisprospekts, eines etwaigen Nachtrags zu diesem Basisprospekt 

und der Endgültigen Bedingungen gelangt, muss sich über diese Beschränkungen informieren und 

diese beachten. Die Emittentin behält sich das Recht vor, ihre Zustimmung zur Verwendung dieses 

Basisprospekts in Bezug auf bestimmte Finanzintermediäre zurückzunehmen. 

Weitere Bedingungen zur Verwendung des Basisprospekts und gegebenenfalls etwaiger Nachträge 

sowie der Endgültigen Bedingungen liegen nicht vor. 

Im Fall eines Angebots durch einen Finanzintermediär, wird der Finanzintermediär den Anle-

gern die Informationen bezüglich der Angebotsbedingungen der Wertpapiere, inklusive der 

Information bezüglich Kosten und Ausgaben (sofern vorhanden) zum Zeitpunkt des Angebots 

zur Verfügung stellen. 

Jeder weitere den Basisprospekt verwendende Finanzintermediär hat auf seiner Internetseite 

anzugeben, dass er den Basisprospekt in Übereinstimmung mit dieser Zustimmung und den 

Bedingungen verwendet, an die diese Zustimmung gebunden ist. 

Neue Informationen zu Finanzintermediären, die zum Zeitpunkt der Billigung des Basispros-

pekts oder gegebenenfalls der Übermittlung der Endgültigen Bedingungen unbekannt waren, 

werden auf der Internetseite der Emittentin (oder jeder Nachfolgeseite) veröffentlicht und kön-

nen auf dieser eingesehen werden. 
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BESCHREIBUNG DER EMITTENTIN  

Die Beschreibung der Emittentin im Registrierungsformular der UniCredit Bank AG vom 17. Mai 

2013 wird hiermit in diesen Basisprospekt einbezogen. Eine Liste, die angibt, wo die im Wege des 

Verweises einbezogenen Angaben enthalten sind, befindet sich auf den Seiten 254 ff. 

Die ungeprüften, konsolidierten Finanzkennzahlen zum 30. Juni 2013 sind im Konsolidierten 

Halbjahresfinanzbericht der HVB Group zum 30. Juni 2013 enthalten und finden sich auf den Seiten 

F2 und F41 bis F79 des von der deutschen Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 

gebilligten und bei dieser hinterlegten Basisprospekts der UniCredit Bank AG vom 20. August 2013 

zur Begebung von Garant Cliquet Wertpapieren, Garant Cash Collect, Wertpapieren, Garant Classic 

Performance Cliquet, Wertpapieren, Garant Cap Performance Cliquet Wertpapieren, Garant Classic 

Performance Cash Collect Wertpapieren und Garant Cap Performance Cash Collect Wertpapieren 

unter dem Euro 50.000.000.000 Debt Issuance Programme.  
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ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZU DEN WERTPAPIEREN 

Ausstattung der Wertpapiere 

Allgemeines 

Unter diesem Basisprospekt werden  

 Garant Wertpapiere,  

 Fondsindex Wertpapiere, 

 Fondsanleihen,  

 Sprint Wertpapiere, 

 Garant Basket Wertpapiere und 

 Garant Rainbow Wertpapiere 

begeben (zusammen die "Wertpapiere"). Die Wertpapiere werden als Schuldverschreibungen mit 

Nennbetrag, bei denen es sich jeweils um Inhaberschuldverschreibungen gemäß § 793 BGB handelt, 

begeben. Das Verfahren für die Berechnung des Rückzahlungsbetrags der Wertpapiere bzw. bei 

Fondsanleihen die Bestimmungen, ob eine physische Lieferung des Basiswerts erfolgt, ist an den Wert 

des Basiswerts zu einem bestimmten Zeitpunkt gebunden.  

Verzinsung 

Fondsanleihen sind verzinslich. Garant Wertpapiere, Fondsindex Wertpapiere, Sprint Wertpapiere, 

Garant Basket Wertpapiere und Garant Rainbow Wertpapiere werden nicht verzinst. 

Basiswerte 

Basiswert der Wertpapiere ist 

 bei Garant Wertpapieren, bei Fondsanleihen und bei Sprint Wertpapieren jeweils ein bestimm-

ter Anteil oder eine Aktie an einem Investmentvermögen ("Fondsanteil"); 

 bei Garant Basket Wertpapieren und bei Garant Rainbow Wertpapieren jeweils ein Korb, der 

aus verschiedenen Korbbestandteilen besteht, bei denen es sich um bestimmte Fondsanteile 

handelt; 

 bei Fondsindex Wertpapieren ein Fondsindex, bei dem es sich um den im Abschnitt "Be-

schreibung des HVB Vermögensdepot Wachstum Flex Index II" oder einen anderen, nicht von 

der Emittentin oder einer derselben Gruppe angehörenden juristischen Person zusammenge-

stellten Index mit Bezug zu einem oder mehreren Anteilen oder Aktien an einem Investment-

vermögen handeln kann, wobei in diesem Fall sämtliche Regeln des Indexes und Informatio-

nen zu seiner Wertenentwicklung kostenlos auf der Webseite des Emittenten oder des In-

dexanbieters abrufbar sein werden und die Regelungen des Indexes (einschließlich Indexme-

thode für die Auswahl und die Neuabwägung der Indexbestandteile, Beschreibung von Markt-

störungen und Anpassungsregeln) auf vorher festgelegten und objektiven Kriterien basieren 

werden. 

(jeweils der "Basiswert"). Bei Wertpapieren mit der Möglichkeit einer physischen Lieferung von Ba-

siswerten ist ausgeschlossen, dass sie vom Emittenten des zugrunde liegenden Basiswertes oder von 

einer zum Konzern dieses Emittenten gehörenden Gesellschaft begeben wurden.  

Der Wert des Basiswerts ist der Haupteinflussfaktor für den Wert der Wertpapiere. Bei den Invest-

mentvermögen kann es sich um Investmentvermögen in der Vertragsform handeln, die von einer Ver-

waltungsgesellschaft nach Maßgabe der einschlägigen Gesetze und Anlagebedingungen verwaltet 

werden, oder um Investmentvermögen in der Satzungsform (Investmentgesellschaften), für die im 

Einzelfall eine externe Verwaltungsgesellschaft bestellt sein kann. 

Grundsätzlich partizipieren Wertpapierinhaber über die Laufzeit der Wertpapiere hinweg sowohl an 

einer positiven als auch an einer negativen Wertentwicklung des Basiswertes. Steigt der Wert des Ba-

siswerts, steigt der Wert der Wertpapiere. Fällt der Wert des Basiswerts, fällt dementsprechend auch 

der Wert der Wertpapiere. Bei Garant Wertpapieren, Fondsindex Wertpapieren, Garant Basket Wert-
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papieren und Garant Rainbow Wertpapieren entspricht der Rückzahlungsbetrag jedoch mindestens 

dem Mindestbetrag. 

Der Abzug von Gebühren oder andere preisbeeinflussende Faktoren können die tatsächliche Wertent-

wicklung der Wertpapiere ebenfalls beeinflussen. 

Laufzeit 

Die Wertpapiere haben eine festgelegte Laufzeit, die sich unter bestimmten Umständen verkürzen 

kann. 

Quanto und Compo Elemente 

Non-Quanto Wertpapiere sind Wertpapiere, bei denen die Basiswertwährung der Festgelegten Wäh-

rung entspricht. Quanto Wertpapiere sind Wertpapiere, bei denen die Basiswertwährung nicht der 

Festgelegten Währung entspricht und bei denen ein Währungsabsicherungselement vorgesehen ist. Bei 

Quanto Wertpapieren entspricht eine Einheit der Basiswertwährung einer Einheit der Festgelegten 

Währung. Bei Quanto Wertpapieren, die in bestimmten Fällen eine physische Lieferung des Basis-

werts vorsehen, wird, um eventuelle Wechselkursverluste oder -gewinne während der Laufzeit der 

Wertpapiere auszugleichen, die Menge der zu liefernden Basiswerte und/oder des Ergänzenden Barbe-

trags vor der Lieferung entsprechend der Wechselkursentwicklung erhöht oder reduziert. 

Compo Wertpapiere sind Wertpapiere, bei denen die Basiswertwährung nicht der Festgelegten Wäh-

rung entspricht und bei denen kein Währungsabsicherungselement vorgesehen ist. Bei Compo Wert-

papieren wird der Rückzahlungsbetrag vor der Zahlung mit dem Wechselkurs (FX) in die Festgelegte 

Währung umgerechnet. Der Wertpapierinhaber trägt dadurch während der Laufzeit das volle Wech-

selkursrisiko. 

Ausgabepreis 

Wertpapiere werden zu einem Ausgabepreis ausgegeben, der entweder in der Spalte "Ausgabepreis" 

von Tabelle 1.1 in § 1 der Produkt- und Basiswertdaten angegeben ist oder, wenn der Ausgabepreis 

zum Zeitpunkt der Erstellung der Endgültigen Bedingungen nicht festgelegt worden ist, je Wertpapier 

auf der Webseite angegeben und veröffentlicht wird, wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben.  

Preisbildung 

Der Ausgabepreis sowie auch die während der Laufzeit von der Emittentin für die Wertpapiere gestell-

ten An- und Verkaufspreise basieren auf internen Preisbildungsmodellen der Emittentin. Er kann ne-

ben einem Ausgabeaufschlag und einer Platzierungsprovision auch eine erwartete Marge beinhalten, 

die bei der Emittentin verbleibt. Hierin können grundsätzlich Kosten enthalten sein, die u.a. die Kosten 

der Emittentin für die Strukturierung der Wertpapiere, für die Risikoabsicherung der Emittentin und 

für den Vertrieb abdecken.  

Verkaufsprovisionen bzw. sonstige Provisionen 

Eine Verkaufsprovision oder eine sonstige Provision kann, wie in den Endgültigen Bedingungen an-

gegeben, berechnet werden. 

Platzierung und Vertrieb 

Die Wertpapiere können im Wege eines öffentlichen Angebots oder einer Privatplatzierung jeweils 

durch Finanzintermediäre vertrieben werden, wie zwischen der Emittentin und dem entsprechenden 

Finanzintermediär vereinbart. Die Vertriebsmethode jeder einzelnen Tranche wird in den Endgültigen 

Bedingungen angegeben. 

Zulassung zum Handel und Börsennotierung 

Für die Wertpapiere, die unter dem Programm begeben werden, kann ein Antrag auf Zulassung zum 

Handel an den in den Endgültigen Bedingungen aufgeführten Märkten oder Handelssystemen gestellt 

werden. In diesem Fall werden in den Endgültigen Bedingungen sämtliche geregelten oder gleichwer-

tigen Märkte angegeben, auf denen nach Kenntnis der Emittentin Wertpapiere der gleichen Wertpa-
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pierkategorie bereits zum Handel zugelassen sind. Jedoch können Wertpapiere auch begeben werden, 

ohne dass sie an einer Wertpapierbörse gehandelt werden. 

Marktstörungen und Anpassungen 

Die Besonderen Bedingungen enthalten Bestimmungen, nach denen der Eintritt eines Marktstörungs-

ereignisses zur Verschiebung von Beobachtungstagen und von Zahltagen in Bezug auf solche Be-

obachtungstage führt (ohne dass aufgrund einer solchen Verschiebung Zinsen geschuldet werden). 

Sofern das Marktstörungsereignis für einen bestimmten Zeitraum anhält, kann die Berechnungsstelle 

bestimmte Festlegungen nach billigem Ermessen vornehmen. 

Die besonderen Bedingungen enthalten auch Bestimmungen, wonach unter bestimmten Voraussetzun-

gen  

 eine Berichtigung von Wertfeststellungen bezüglich des Basiswerts zu Berichtigung von Wer-

ten führen kann, die im Rahmen der Wertpapierbedingungen festgestellt wurden 

 beim Eintritt eines Anpassungsereignisses Anpassungen an den Wertpapierbedingungen 

und/oder den im Rahmen der Wertpapierbedingungen festgestellten Werten 

erfolgen kann. Unter bestimmten Voraussetzungen kann auch eine Ersetzung des Basiswerts durch 

einen Ersatzbasiswert, ggf. verbunden mit Anpassungen an den Wertpapierbedingungen und/oder den 

gemäß den Wertpapierbedingungen festgestellten Werten erfolgen. 

Potentielle Anleger 

Die Wertpapiere können qualifizierten Anlegern und/oder Privatkunden und/oder institutionellen An-

legern angeboten werden, wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben. Werden die Wertpapiere 

gleichzeitig an den Märkten zweier oder mehrerer Staaten angeboten und ist eine Tranche einigen 

dieser Märkte vorbehalten, so wird diese Information in den Endgültigen Bedingungen gegeben. 

Bedingungen des Angebots 

Die folgenden Details im Hinblick auf die Bedingungen des Angebots werden in den Endgültigen 

Bedingungen angegeben: (i) Land/Länder, in dem/denen ein öffentliches Angebot erfolgt, (ii) Bedin-

gungen für das Angebot der Wertpapiere; (iii) Tag des ersten öffentlichen Angebots; (iv) Möglichkeit 

der Emittentin, die Anzahl der zum Kauf angebotenen Wertpapiere zu reduzieren oder zu erhöhen; (v) 

Kleinste übertragbare Einheit und/oder handelbare Einheit; (vi) Möglichkeit der vorzeitigen Beendi-

gung des öffentlichen Angebots. 

Angebot im Rahmen einer Zeichnungsfrist 

Die Wertpapiere können im Rahmen einer Zeichnungsfrist angeboten werden. Zum Zweck des 

Erwerbs hat ein Kaufinteressent innerhalb der Zeichnungsfrist einen Zeichnungsauftrag zur 

Weiterleitung an die Emittentin zu erteilen. Wenn in den Endgültigen Bedingungen festgelegt, können 

die Wertpapiere danach freibleibend abverkauft werden. Die Emittentin behält sich, gleich aus 

welchem Grund, die Verlängerung der Zeichnungsfrist, die vorzeitige Beendigung der Zeichnungsfrist 

oder die Abstandnahme von der Emission vor dem Ausgabetag vor. Die Emittentin hat das Recht, 

Zeichnungsaufträge von Kaufinteressenten vollständig oder teilweise anzunehmen oder abzulehnen, 

und zwar unabhängig davon, ob das geplante Volumen an zu platzierenden Wertpapieren erreicht ist 

oder nicht. Die Emittentin ist berechtigt, nach eigenem Ermessen Zuteilungen vorzunehmen; ob und 

inwieweit die Emittentin von ihrem jeweiligen Recht Gebrauch macht liegt in ihrem eigenen 

Ermessen. Kaufinteressenten, die Kaufangebote in Form von Zeichnungsaufträgen abgegeben haben, 

können voraussichtlich ab einem Bankgeschäftstag nach dem Ende Zeichnungsfrist bei der Emittentin 

in Erfahrung bringen, wie viele Wertpapiere ihnen zugeteilt wurden. Eine Aufnahme des Handels mit 

den Wertpapieren vor der Mitteilung über die Zuteilung ist möglich. 
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WERTPAPIERBESCHREIBUNG 

Die Definitionen der hier verwendeten definierten Begriffe sind in den nachstehenden Bedingungen 

(wie im Abschnitt "Bedingungen der Wertpapiere" definiert) aufgeführt. 

Option 1: Garant Wertpapiere 

Allgemeines 

Garant Wertpapiere sind Wertpapiere, bei denen sich die Rückzahlung zum Fälligkeitstag nach dem 

Referenzpreis an einem oder mehreren festgelegten Tagen richtet. Unter diesem Basisprospekt werden 

Garant Wertpapiere in Form von Garant Classic Wertpapieren und Garant Cap Wertpapieren begeben. 

Wenn ein Umwandlungsereignis eintritt, werden die Garant Wertpapiere zum Fälligkeitstag zum Ab-

rechnungsbetrag zurückgezahlt. Bei Garant Wertpapieren ist am Laufzeitende stets ein Barausgleich 

vorgesehen. Dem Wertpapierinhaber steht mindestens eine festbestimmte Mindestrückzahlung zu. 

Diese kann unter dem Nennbetrag liegen. 

Garant Wertpapiere können als non-Quanto, Quanto oder Compo Wertpapiere begeben werden. Non-

Quanto heißt, dass der Basiswert in der Festgelegten Währung gehandelt wird und das Wertpapier 

dadurch keinem Einfluss durch eine Wechselkursentwicklung unterworfen ist. Quanto heißt, dass der 

Basiswert zwar in einer anderen Währung als der Festgelegten Währung gehandelt wird. Eine 

Wechselkursentwicklung wird bei den Wertpapieren jedoch nicht berücksichtigt. Compo heißt, dass 

der Basiswert in einer anderen Währung als der Festgelegten Währung gehandelt wird. Bei Garant 

Compo Wertpapieren wird der Rückzahlungsbetrag vor der Zahlung mit FX in die Festgelegte 

Währung umgerechnet. Der Wertpapierinhaber trägt dadurch bei Fälligkeit und, im Fall eines 

vorzeitigen Verkaufs der Wertpapiere, während der Laufzeit das volle Wechselkursrisiko. 

Verzinsung 

Die Wertpapiere werden nicht verzinst. 

Rückzahlung 

Garant Classic Wertpapiere 

Wenn kein Umwandlungsereignis eingetreten ist, erfolgt nach automatischer Ausübung am Aus-

übungstag die Rückzahlung in Höhe des Rückzahlungsbetrags zum Fälligkeitstag. Der Rückzahlungs-

betrag entspricht 

(i) dem Nennbetrag 

(ii) multipliziert mit  dem Floor Level zuzüglich 

(a) dem Partizipationsfaktor multipliziert mit 

(b) der Kursentwicklung des Basiswerts abzüglich des Basispreises. 

Der Rückzahlungsbetrag ist in keinem Fall kleiner als der Mindestbetrag. 

Die Wertpapiere gelten am Ausübungstag als automatisch ausgeübt.  

Bei Eintritt eines Umwandlungsereignisses werden die Wertpapiere zum Fälligkeitstag zum Abrech-

nungsbetrag zurückgezahlt. 

Garant Cap Wertpapiere 

Wenn kein Umwandlungsereignis eingetreten ist, erfolgt nach automatischer Ausübung am Aus-

übungstag die Rückzahlung in Höhe des Rückzahlungsbetrags zum Fälligkeitstag. Der Rückzahlungs-

betrag entspricht 

(i) dem Nennbetrag 

(ii) multipliziert mit  dem Floor Level zuzüglich 

(a) dem Partizipationsfaktor multipliziert mit 
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(b) der Kursentwicklung des Basiswerts abzüglich des Basispreises. 

Der Rückzahlungsbetrag ist aber in keinem Fall kleiner als der Mindestbetrag und nicht größer als der 

Höchstbetrag. 

Die Wertpapiere gelten am Ausübungstag als automatisch ausgeübt.  

Bei Eintritt eines Umwandlungsereignisses werden die Wertpapiere zum Fälligkeitstag zum Abrech-

nungsbetrag zurückgezahlt. 

Definitionen 

Umwandlungsereignis 

Bei Quanto und non-Quanto Wertpapieren ist jedes Fondsumwandlungsereignis ein Umwandlungser-

eignis. Bei Compo Wertpapieren ist jedes Fondsumwandlungsereignis und FX Umwandlungsereignis 

ein Umwandlungsereignis. 

Abrechnungsbetrag 

Für die Ermittlung des Abrechnungsbetrags wird innerhalb von zehn Bankgeschäftstagen nach Eintritt 

des Umwandlungsereignisses von der Berechnungsstelle nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) der 

Marktwert der Wertpapiere bestimmt und mit dem zum Zeitpunkt dieser Bestimmung gehandelten 

Marktzins für Verbindlichkeiten der Emittentin mit gleicher Restlaufzeit wie die Wertpapiere bis zum 

Fälligkeitstag aufgezinst. Der Abrechnungsbetrag entspricht jedoch mindestens dem Mindestbetrag. 

Ist eine Bestimmung des Marktwerts der Wertpapiere nicht möglich, so entspricht der Abrechnungsbe-

trag dem Mindestbetrag. 

Höchstbetrag 

Höchstbetrag ist der Nennbetrag multipliziert mit dem Cap Level. 

Mindestbetrag 

Der Mindestbetrag ist der in der Spalte "Mindestbetrag" der Tabelle 1.2 in § 1 der Produkt- und Ba-

siswertdaten festgelegte Betrag. 

Kursentwicklung des Basiswerts 

Kursentwicklung des Basiswerts ist der Quotient aus R (final), als Zähler, und R (initial), als Nenner. 

Floor Level 

Das Floor Level ist der in der Spalte "Floor Level" der Tabelle 1.2 in § 1 der Produkt- und Basiswert-

daten festgelegte Betrag. 

Fondsumwandlungsereignis 

Fondsumwandlungsereignis ist jedes der folgenden Ereignisse: 

(a) eine infolge des Eintritts eines Anpassungsereignisses erforderliche Anpassung nach Absatz 

§ 8 (1) der Besonderen Bedingungen ist nicht möglich oder der Emittentin und/oder den 

Wertpapierinhabern nicht zumutbar; 

(b) nach Eintritt eines Fondsersetzungsereignisses steht nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) der 

Berechnungsstelle kein Ersatzbasiswert zur Verfügung; 

(c) nach einem Wegfall der Verwaltungsgesellschaft steht nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) 

der Berechnungsstelle keine Ersatzverwaltungsgesellschaft zur Verfügung; 

(d) es liegen eine Rechtsänderung und/oder eine Hedging-Störung und/oder Gestiegene Hedging-

Kosten vor. 

FX Umwandlungsereignis 

FX Umwandlungsereignis ist jedes der folgenden Ereignisse: 
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(a) im billigen Ermessen (§ 315 BGB) der Berechnungsstelle steht kein geeigneter Neuer Fixing 

Sponsor (wie in § 9 (1) der Besonderen Bedingungen definiert) oder Ersatzwechselkurs (wie 

in § 9 (2) der Besonderen Bedingungen definiert) zur Verfügung; 

(b) auf Grund besonderer Umstände oder höherer Gewalt (wie z.B. Katastrophen, Krieg, Terror, 

Aufstände, Beschränkungen von Zahlungstransaktionen, Beitritt des Landes, dessen nationale 

Währung verwendet wird, in die europäische Wirtschafts- und Währungsunion, Austritt dieses 

Landes aus der europäischen Wirtschafts- und Währungsunion, und sonstige Umstände, die 

sich im vergleichbaren Umfang auf FX auswirken) ist die zuverlässige Feststellung von FX 

unmöglich oder praktisch undurchführbar. 

Option 2: Fondsindex Wertpapiere 

Allgemeines 

Fondsindex Wertpapiere sind Wertpapiere, bei denen sich die Rückzahlung zum Fälligkeitstag nach 

dem Referenzpreis an einem oder mehreren festgelegten Tagen richtet. Unter diesem Basisprospekt 

werden Fondsindex Wertpapiere in Form von Fondsindex Wertpapieren mit Mindestrückzahlungsbe-

trag und Fondsindex Wertpapieren mit Mindestrückzahlungsbetrag und Cap begeben. Bei Eintritt ei-

nes Umwandlungsereignisses werden die Fondsindex Wertpapiere zum Fälligkeitstag zum Abrech-

nungsbetrag zurückgezahlt. Bei Fondsindex Wertpapieren ist am Laufzeitende stets ein Barausgleich 

vorgesehen. 

Fondsindex Wertpapiere können als non-Quanto und Quanto Wertpapiere begeben werden. Non-

Quanto heißt, dass der Basiswert in der Festgelegten Währung gehandelt wird und das Wertpapier 

dadurch keinem Einfluss durch eine Wechselkursentwicklung unterworfen ist. Quanto heißt, dass der 

Basiswert zwar in einer anderen Währung als der Festgelegten Währung gehandelt wird. Eine Wech-

selkursentwicklung wird bei den Wertpapieren jedoch nicht berücksichtigt.  

Verzinsung 

Die Wertpapiere werden nicht verzinst. 

Rückzahlung 

Fondsindex Wertpapiere mit Mindestrückzahlungsbetrag 

Wenn kein Umwandlungsereignis eingetreten ist, erfolgt nach automatischer Ausübung am Aus-

übungstag die Rückzahlung in Höhe des Rückzahlungsbetrags zum Fälligkeitstag. Der Rückzahlungs-

betrag entspricht dem Nennbetrag multipliziert mit dem Partizipationsfaktor und multipliziert mit der 

Kursentwicklung des Basiswerts. Der Rückzahlungsbetrag ist jedoch nicht kleiner als der Mindestbe-

trag.  

Die Wertpapiere gelten am Ausübungstag als automatisch ausgeübt.  

Bei Eintritt eines Umwandlungsereignisses werden die Wertpapiere zum Abrechnungsbetrag zurück-

gezahlt. 

Fondsindex Wertpapiere mit Mindestrückzahlungsbetrag und Cap 

Wenn kein Umwandlungsereignis eingetreten ist, erfolgt nach automatischer Ausübung am Aus-

übungstag die Rückzahlung in Höhe des Rückzahlungsbetrags zum Fälligkeitstag. Dieser entspricht 

dem Nennbetrag multipliziert mit dem Partizipationsfaktor und multipliziert mit der Kursentwicklung 

des Basiswerts. Der Rückzahlungsbetrag ist jedoch nicht kleiner als der Mindestbetrag und nicht grö-

ßer als der Höchstbetrag.  

Die Wertpapiere gelten am Ausübungstag als automatisch ausgeübt.  

Bei Eintritt eines Umwandlungsereignisses werden die Wertpapiere zum Abrechnungsbetrag zurück-

gezahlt. 
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Definitionen 

Umwandlungsereignis 

Umwandlungsereignis ist jedes der folgenden Ereignisse: 

(a) ein Fondsumwandlungsereignis; 

(b) ein Indexumwandlungsereignis;  

(c) eine Rechtsänderung und/oder eine Hedging-Störung und/oder Gestiegene Hedging-Kosten. 

Abrechnungsbetrag 

Für die Ermittlung des Abrechnungsbetrags wird innerhalb von zehn Bankgeschäftstagen nach Eintritt 

des Umwandlungsereignisses von der Berechnungsstelle nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) der 

Marktwert der Wertpapiere bestimmt und mit dem zum Zeitpunkt dieser Bestimmung gehandelten 

Marktzins für Verbindlichkeiten der Emittentin mit gleicher Restlaufzeit wie die Wertpapiere bis zum 

Fälligkeitstag aufgezinst. Der Abrechnungsbetrag entspricht jedoch mindestens dem Mindestbetrag. 

Ist eine Bestimmung des Marktwerts der Wertpapiere nicht möglich, so entspricht der Abrechnungsbe-

trag dem Mindestbetrag. 

Höchstbetrag 

Der Höchstbetrag ist der in Tabelle 1.2 in § 1 der Produkt- und Basiswertdaten festgelegte Betrag. 

Mindestbetrag 

Der Mindestbetrag ist der in Tabelle 1.2 in § 1 der Produkt- und Basiswertdaten festgelegte Betrag. 

Kursentwicklung des Basiswerts 

Kursentwicklung des Basiswerts ist der Quotient aus R (final), als Zähler, und R (initial), als Nenner. 

Fondsumwandlungsereignis 

Ein Fondsumwandlungsereignis liegt dann vor, wenn nach Eintritt eines Anpassungsereignisses eine 

Anpassung nach § 8 (2) der Besonderen Bedingungen nicht möglich oder der Emittentin und/oder den 

Wertpapierinhabern nicht zumutbar ist. 

Indexumwandlungsereignis 

Indexumwandlungsereignis ist jedes der folgenden Ereignisse: 

(a) nach Eintritt eines Indexersetzungsereignisses ist eine Anpassung nach § 8 (3) oder (4) der 

Besonderen Bedingungen nicht möglich oder der Emittentin und/oder den Wertpapierinhabern 

nicht zumutbar; 

(b) nach Eintritt eines Indexersetzungsereignisses steht nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) der 

Berechnungsstelle kein geeigneter Ersatzbasiswert zur Verfügung; 

(c) nach einem Wegfall des Indexsponsors oder der Indexberechnungsstelle steht nach billigem 

Ermessen (§ 315 BGB) der Berechnungsstelle kein geeigneter Ersatz für den Indexsponsor 

und/oder die Indexberechnungsstelle zur Verfügung; 

(d) die Berechnung oder Veröffentlichung des Basiswerts erfolgt nicht länger in der Basiswert-

währung. 

Option 3: Fondsanleihen 

Allgemeines 

Fondsanleihen sind Wertpapiere, bei denen sich die Rückzahlung zum Fälligkeitstag nach dem Refe-

renzpreis an einem oder mehreren festgelegten Tagen richtet. Die Fondsanleihen können vorzeitig 

zurückgezahlt werden, wenn ein Kündigungsereignis eintritt. Bei Fondsanleihen kann bezüglich der 
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Abwicklung am Laufzeitende entweder vorgesehen sein, dass der Anleger allein eine Zahlung (der 

"Barausgleich") erhält bzw. dass der Anleger einen Barausgleich oder eine Lieferung von Fondsantei-

len (die "Physische Lieferung") erhält. Bei Fondsanleihen ohne Physische Lieferung erfolgt die Ab-

wicklung zum Laufzeitende stets durch Barausgleich, d.h. es erfolgt die Rückzahlung in Höhe des 

Rückzahlungsbetrags. Bei Eintritt eines Kündigungsereignisses kann die Emittentin die Wertpapiere 

außerordentlich kündigen und zum Abrechnungsbetrag zurückzahlen. 

Fondsanleihen können als non-Quanto, Quanto oder Compo Wertpapiere begeben werden. Non-

Quanto heißt, dass der Basiswert in der Festgelegten Währung gehandelt wird und das Wertpapier 

dadurch keinem Einfluss durch eine Wechselkursentwicklung unterworfen ist. Quanto heißt, dass der 

Basiswert zwar in einer anderen Währung als der Festgelegten Währung gehandelt wird. Eine 

Wechselkursentwicklung wird bei den Wertpapieren jedoch nicht berücksichtigt. Compo heißt, dass 

der Basiswert in einer anderen Währung als der Festgelegten Währung gehandelt wird. Bei Compo 

Fondsanleihen wird der Rückzahlungsbetrag vor der Zahlung mit FX in die Festgelegte Währung 

umgerechnet. Der Wertpapierinhaber trägt dadurch bei Fälligkeit und, im Fall eines vorzeitigen 

Verkaufs der Wertpapiere, während der Laufzeit das volle Wechselkursrisiko. 

Zinszahlung 

Fondsanleihen werden zu ihrem Gesamtnennbetrag bzw. zu ihrem Nennbetrag für eine oder für meh-

rere Zinsperioden zum Zinssatz verzinst. Der jeweilige zu zahlende Zinsbetrag wird berechnet, indem 

das Produkt aus dem Zinssatz und dem Gesamtnennbetrag bzw. dem Nennbetrag mit dem Zinstage-

quotienten multipliziert wird. Der jeweilige Zinsbetrag wird am entsprechenden Zinszahltag zur Zah-

lung fällig. 

Der Zinssatz wird abhängig von der jeweiligen Zinsstruktur wie folgt bestimmt: 

Festverzinsliche Fondsanleihen 

Bei festverzinslichen Wertpapieren handelt es sich beim Zinssatz um einen festen Prozentsatz, der in 

den Endgültigen Bedingungen festgelegt wird. 

Stufenzins Fondsanleihen 

Bei Stufenzins Wertpapieren werden für bestimmte Zinsperioden bestimmte Zinssätze als feste Pro-

zentsätze in den Endgültigen Bedingungen festgelegt. Dabei wird für jede Zinsperiode ein eigener 

Zinssatz festgelegt, wobei der Zinssatz für eine Zinsperiode im Vergleich zum vorhergehenden Zins-

satz steigen, fallen oder gleich bleiben kann. 

Variabel verzinsliche Fondsanleihen 

Bei variabel verzinslichen Wertpapieren handelt es sich beim Zinssatz um den Referenzsatz für die 

Vorgesehene Fälligkeit, wie er am entsprechenden Zinsfeststellungstag auf der Bildschirmseite ange-

zeigt wird. 

Bei Wertpapieren mit einem Höchstzinssatz gilt, dass, wenn der für eine Zinsperiode ermittelte Zins-

satz höher ist als der Höchstzinssatz, der Zinssatz für diese Zinsperiode der Höchstzinssatz ist. Bei 

Wertpapieren mit einem Mindestzinssatz gilt, dass, wenn der für eine Zinsperiode ermittelte Zinssatz 

niedriger ist als der Mindestzinssatz, der Zinssatz für diese Zinsperiode der Mindestzinssatz ist. 

Variabel verzinsliche Fondsanleihen mit einem Aufschlag 

Bei variabel verzinslichen Wertpapieren mit einem Aufschlag handelt es sich beim Zinssatz um den 

Referenzsatz für die Vorgesehene Fälligkeit, wie er am entsprechenden Zinsfeststellungstag auf der 

Bildschirmseite angezeigt wird, mit einem Aufschlag. 

Bei Wertpapieren mit einem Höchstzinssatz gilt, dass, wenn der für eine Zinsperiode ermittelte Zins-

satz höher ist als der Höchstzinssatz, der Zinssatz für diese Zinsperiode der Höchstzinssatz ist. Bei 

Wertpapieren mit einem Mindestzinssatz gilt, dass, wenn der für eine Zinsperiode ermittelte Zinssatz 

niedriger ist als der Mindestzinssatz, der Zinssatz für diese Zinsperiode der Mindestzinssatz ist. 
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Variabel verzinsliche Fondsanleihen mit einem Abschlag 

Bei variabel verzinslichen Wertpapieren mit einem Abschlag handelt es sich beim Zinssatz um den 

Referenzsatz für die Vorgesehene Fälligkeit, wie er am entsprechenden Zinsfeststellungstag auf der 

Bildschirmseite angezeigt wird, mit einem Abschlag. 

Bei Wertpapieren mit einem Höchstzinssatz gilt, dass, wenn der für eine Zinsperiode ermittelte Zins-

satz höher ist als der Höchstzinssatz, der Zinssatz für diese Zinsperiode der Höchstzinssatz ist. Bei 

Wertpapieren mit einem Mindestzinssatz gilt, dass, wenn der für eine Zinsperiode ermittelte Zinssatz 

niedriger ist als der Mindestzinssatz, der Zinssatz für diese Zinsperiode der Mindestzinssatz ist. 

Rückzahlung 

Fondsanleihen mit Barausgleich 

Zum Fälligkeitstag erfolgt nach automatischer Ausübung am Ausübungstag die Rückzahlung in Höhe 

des Rückzahlungsbetrags. Liegt R (final) auf oder über dem Basispreis, dann entspricht der Rückzah-

lungsbetrag dem Nennbetrag. Liegt R (final) unterhalb des Basispreises, dann entspricht der Rückzah-

lungsbetrag dem Nennbetrag multipliziert mit R (final) und geteilt durch den Basispreis.  

Die Wertpapiere gelten am Ausübungstag als automatisch ausgeübt.  

Fondsanleihen, die in bestimmten Fällen eine physische Lieferung des Basiswerts vorsehen 

Liegt R (final) auf oder über dem Basispreis, erfolgt nach automatischer Ausübung am Ausübungstag 

die Rückzahlung in Höhe des Rückzahlungsbetrags zum Fälligkeitstag. Der Rückzahlungsbetrag ent-

spricht dem Nennbetrag. Liegt R (final) unterhalb des Basispreises, erfolgt die Rückzahlung durch 

Lieferung von Fondsanteilen (Basiswert) entsprechend dem Bezugsverhältnis sowie ggf. Zahlung des 

Ergänzenden Barbetrags. 

Die Wertpapiere gelten am Ausübungstag als automatisch ausgeübt.  

Außerordentliches Kündigungsrecht der Emittentin 

Bei Eintritt eines Kündigungsereignisses kann die Emittentin die Wertpapiere außerordentlich kündi-

gen und zum Abrechnungsbetrag zurückzahlen. Der Abrechnungsbetrag ist der angemessene Markt-

wert der Wertpapiere, der von der Berechnungsstelle nach billigem Ermessen festgestellt wird. Bei 

Quanto Wertpapieren mit Barausgleich und bei non-Quanto Wertpapieren ist unter einem Kündi-

gungsereignis jedes Fondskündigungsereignis zu verstehen, bei Quanto Wertpapieren mit physischer 

Lieferung von Basiswerten ist unter einem Kündigungsereignis jedes Fondskündigungsereignis oder 

FX Kündigungsereignis zu verstehen. 

Definitionen  

Basispreis 

Der Basispreis ist in der Spalte "Basispreis" der Tabelle 1.2 in § 1 der Produkt- und Basiswertdaten 

festgelegt. Andernfalls entspricht der Basispreis dem Strike Level multipliziert mit R (initial). 

Fondskündigungsereignis 

Ein Fondskündigungsereignis ist jedes der folgenden Ereignisse: 

(a) nach Eintritt eines Anpassungsereignisses ist eine Anpassung nach Absatz § 8 (1) der Beson-

deren Bedingungen nicht möglich oder der Emittentin und/oder den Wertpapierinhabern nicht 

zumutbar; 

(b) nach einem Wegfall der Verwaltungsgesellschaft steht nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) 

der Berechnungsstelle keine Ersatzverwaltungsgesellschaft zur Verfügung;  

(c)  eine Rechtsänderung und/oder eine Hedging-Störung und/oder Gestiegene Hedging-Kosten. 
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FX Kündigungsereignis 

Ein FX Kündigungsereignis ist jedes der folgenden Ereignisse: 

(a) nach Wegfall des Fixing Sponsors bzw. Einstellung der Festlegung und Veröffentlichung von 

FX steht nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) der Berechnungsstelle kein geeigneter Neuer 

Fixing Sponsor (wie in § 9 (1) der Besonderen Bedingungen definiert) oder Ersatzwechselkurs 

(wie in § 9 (2) der Besonderen Bedingungen definiert) zur Verfügung; 

(b) auf Grund besonderer Umstände oder höherer Gewalt (wie z.B. Katastrophen, Krieg, Terror, 

Aufstände, Beschränkungen von Zahlungstransaktionen, Beitritt des Landes, dessen nationale 

Währung verwendet wird, in die europäische Wirtschafts- und Währungsunion, Austritt dieses 

Landes aus der europäischen Wirtschafts- und Währungsunion, und sonstige Umstände, die 

sich im vergleichbaren Umfang auf FX auswirken) ist die zuverlässige Feststellung von FX 

unmöglich oder praktisch undurchführbar. 

Abrechnungsbetrag 

Der Abrechnungsbetrag ist der angemessene Marktwert der Wertpapiere, der von der Berechnungs-

stelle nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) innerhalb von zehn Bankgeschäftstagen vor Wirksamwer-

den der außerordentlichen Kündigung festgestellt wird. 

Option 4: Sprint Wertpapiere 

Allgemeines 

Sprint Wertpapiere sind Wertpapiere, bei denen die Rückzahlung zum Fälligkeitstag vom Referenz-

preis an einem oder mehreren festgelegten Tagen abhängt. Unter diesem Basisprospekt werden Sprint 

Wertpapiere in Form von Sprint Classic Wertpapieren und Sprint Cap Wertpapieren begeben. Sofern 

R (final) größer ist als der Basispreis, partizipiert der Wertpapierinhaber entsprechend dem Partizipa-

tionsfaktor an der auf das Strike Level bezogenen Kursentwicklung des Basiswerts. Andernfalls parti-

zipiert der Wertpapierinhaber 1:1 an der positiven oder negativen Kursentwicklung des Basiswerts. 

Bei Sprint Wertpapieren ist am Laufzeitende stets ein Barausgleich vorgesehen.  

Sprint Wertpapiere können als non-Quanto, Quanto oder Compo Wertpapiere begeben werden. Non-

Quanto heißt, dass der Basiswert in der Festgelegten Währung gehandelt wird und das Wertpapier 

dadurch keinem Einfluss durch eine Wechselkursentwicklung unterworfen ist. Quanto heißt, dass der 

Basiswert zwar in einer anderen Währung als der Festgelegten Währung gehandelt wird. Eine 

Wechselkursentwicklung wird bei den Wertpapieren jedoch nicht berücksichtigt. Compo heißt, dass 

der Basiswert in einer anderen Währung als der Festgelegten Währung gehandelt wird. Bei Sprint 

Compo Wertpapieren wird der Rückzahlungsbetrag vor der Zahlung mit FX in die Festgelegte 

Währung umgerechnet. Der Wertpapierinhaber trägt dadurch bei Fälligkeit und, im Fall eines 

vorzeitigen Verkaufs der Wertpapiere, während der Laufzeit das volle Wechselkursrisiko. 

Verzinsung 

Die Wertpapiere werden nicht verzinst.  

Rückzahlung 

Sprint Classic Wertpapiere  

Wenn kein Kündigungsereignis eingetreten ist, erfolgt nach automatischer Ausübung am Ausübungs-

tag die Rückzahlung in Höhe des Rückzahlungsbetrags zum Fälligkeitstag. Wenn R (final) größer ist 

als der Basispreis, entspricht der Rückzahlungsbetrag  

(i)  dem Nennbetrag 

(ii) multipliziert mit dem Strike Level zuzüglich  

(a)  dem Partizipationsfaktor multipliziert mit  

(b)  der Kursentwicklung des Basiswerts abzüglich des Strike Levels.  
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Wenn R (final) gleich oder kleiner ist als der Basispreis, entspricht der Rückzahlungsbetrag  

(i)  dem Nennbetrag 

(ii)  multipliziert mit der Kursentwicklung des Basiswerts.  

Die Wertpapiere gelten am Ausübungstag als automatisch ausgeübt.  

Bei Eintritt eines Kündigungsereignisses werden die Wertpapiere zum Fälligkeitstag zum Abrech-

nungsbetrag zurückgezahlt.  

Sprint Cap Wertpapiere  

Wenn kein Kündigungsereignis eingetreten ist, erfolgt nach automatischer Ausübung am Ausübungs-

tag die Rückzahlung in Höhe des Rückzahlungsbetrags zum Fälligkeitstag. Wenn R (final) größer ist 

als der Basispreis, entspricht der Rückzahlungsbetrag  

(i)  dem Nennbetrag 

(ii)  multipliziert mit dem Strike Level zuzüglich  

(a)  dem Partizipationsfaktor multipliziert mit  

(b)  der Kursentwicklung des Basiswerts abzüglich des Strike Levels.  

Wenn R (final) gleich oder kleiner ist als der Basispreis, entspricht der Rückzahlungsbetrag  

(i)  dem Nennbetrag 

(ii)  multipliziert mit der Kursentwicklung des Basiswerts.  

Der Rückzahlungsbetrag ist in keinem Fall größer als der Höchstbetrag.  

Die Wertpapiere gelten am Ausübungstag als automatisch ausgeübt.  

Bei Eintritt eines Kündigungsereignisses werden die Wertpapiere zum Fälligkeitstag zum Abrech-

nungsbetrag zurückgezahlt.  

Definitionen 

Abrechnungsbetrag 

Für die Ermittlung des Abrechnungsbetrags wird innerhalb von zehn Bankgeschäftstagen nach Eintritt 

des Kündigungsereignisses von der Berechnungsstelle nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) der 

Marktwert der Wertpapiere bestimmt.  

Basispreis  

Ist in der Spalte "Basispreis" der Tabelle 1.2 in § 1 der Produkt- und Basiswertdaten ein Preis oder 

Wert festgelegt, ist dies der Basispreis. Andernfalls entspricht der Basispreis dem Strike Level multi-

pliziert mit R (initial).  

Höchstbetrag 

Höchstbetrag ist der Nennbetrag multipliziert mit dem Cap Level. 

FX Kündigungsereignis 

FX Kündigungsereignis ist jedes der folgenden Ereignisse: 

(a) im billigen Ermessen (§ 315 BGB) der Berechnungsstelle steht kein geeigneter Neuer Fixing 

Sponsor (wie in § 9 (1) der Besonderen Bedingungen definiert) oder Ersatzwechselkurs (wie 

in § 9 (2) der Besonderen Bedingungen definiert) zur Verfügung; 

(b) auf Grund besonderer Umstände oder höherer Gewalt (wie z.B. Katastrophen, Krieg, Terror, 

Aufstände, Beschränkungen von Zahlungstransaktionen, Beitritt des Landes, dessen nationale 

Währung verwendet wird, in die europäische Wirtschafts- und Währungsunion, Austritt dieses 

Landes aus der europäischen Wirtschafts- und Währungsunion, und sonstige Umstände, die 

sich im vergleichbaren Umfang auf FX auswirken) ist die zuverlässige Feststellung von FX 

unmöglich oder praktisch undurchführbar. 
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Kündigungsereignis 

Bei Quanto und non-Quanto Wertpapieren ist jedes Fondskündigungsereignis ein Kündigungsereignis. 

Bei Compo Wertpapieren ist jedes Fondskündigungsereignis und FX Kündigungsereignis ein Kündi-

gungsereignis. 

Kursentwicklung des Basiswerts 

Kursentwicklung des Basiswerts ist der Quotient aus R (final), als Zähler, und R (initial), als Nenner. 

Strike Level 

Das Strike Level ist der in der Spalte "Strike Level" der Tabelle 1.2 in § 1 der Produkt- und Basis-

wertdaten festgelegte Wert. 

Fondskündigungsereignis 

Fondskündigungsereignis ist jedes der folgenden Ereignisse: 

(a) eine infolge des Eintritts eines Anpassungsereignisses erforderliche Anpassung nach Absatz 

§ 8 (1) der Besonderen Bedingungen ist nicht möglich oder der Emittentin und/oder den 

Wertpapierinhabern nicht zumutbar; 

(b) nach einem Wegfall der Verwaltungsgesellschaft steht nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) 

der Berechnungsstelle keine Ersatzverwaltungsgesellschaft zur Verfügung; 

(c) es liegen eine Rechtsänderung und/oder eine Hedging-Störung und/oder Gestiegene Hedging-

Kosten vor. 

Option 5: Garant Basket Wertpapiere 

Allgemeines 

Garant Basket Wertpapiere sind Wertpapiere, bei denen die Rückzahlung zum Fälligkeitstag von der 

Kursentwicklung eines Korbs als Basiswert abhängt, der aus mehreren Korbbestandteilen besteht. 

Unter diesem Basisprospekt werden Garant Basket Wertpapiere in Form von Garant Classic Basket 

Wertpapieren und Garant Cap Basket Wertpapieren begeben.  Die Kursentwicklung des Basiswerts 

(Korb) entspricht dem Durchschnitt der Kursentwicklung der Korbbestandteile, wobei diese entspre-

chend ihrer Gewichtung berücksichtigt werden. Der Wertpapierinhaber partizipiert entsprechend dem 

Partizipationsfaktor an der Kursentwicklung des Basiswerts, wobei der Wertpapierinhaber, bezogen 

auf den Basispreis, von einer steigenden Kursentwicklung des Basiswerts profitiert. Dem Wertpapie-

rinhaber steht mindestens eine festbestimmte Mindestrückzahlung zu. Diese kann unter dem Nennbe-

trag liegen. Im Fall von Garant Cap Basket Wertpapieren ist darüber hinaus der Rückzahlungsbetrag 

nicht größer als der Höchstbetrag. 

Verzinsung 

Die Wertpapiere werden nicht verzinst.  

Rückzahlung 

Garant Basket Wertpapiere  

Wenn kein Umwandlungsereignis eingetreten ist, erfolgt nach automatischer Ausübung am Aus-

übungstag die Rückzahlung in Höhe des Rückzahlungsbetrags zum Fälligkeitstag. Der Rückzahlungs-

betrag entspricht 

(i)  dem Nennbetrag 

(ii)  multipliziert mit dem Floor Level zuzüglich  

(a)  dem Partizipationsfaktor multipliziert mit  

(b)  der Kursentwicklung des Basiswerts abzüglich des Basispreises.  

Der Rückzahlungsbetrag ist nicht kleiner als der Mindestbetrag. 

Die Wertpapiere gelten am Ausübungstag als automatisch ausgeübt.  
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Bei Eintritt eines Umwandlungsereignisses werden die Wertpapiere zum Abrechnungsbetrag zurück-

gezahlt. 

Garant Cap Basket Wertpapiere  

Wenn kein Umwandlungsereignis eingetreten ist, erfolgt nach automatischer Ausübung am Aus-

übungstag die Rückzahlung in Höhe des Rückzahlungsbetrags zum Fälligkeitstag. Der Rückzahlungs-

betrag entspricht 

(i)  dem Nennbetrag 

(ii)  multipliziert mit dem Floor Level zuzüglich  

(a)  dem Partizipationsfaktor multipliziert mit  

(b)  der Kursentwicklung des Basiswerts abzüglich des Basispreises.  

Der Rückzahlungsbetrag ist nicht kleiner als der Mindestbetrag und nicht größer als der Höchstbetrag.  

Die Wertpapiere gelten am Ausübungstag als automatisch ausgeübt.  

Bei Eintritt eines Umwandlungsereignisses werden die Wertpapiere zum Abrechnungsbetrag zurück-

gezahlt. 

Definitionen 

Abrechnungsbetrag 

Für die Ermittlung des Abrechnungsbetrags wird innerhalb von zehn Bankgeschäftstagen nach Eintritt 

des Umwandlungsereignisses von der Berechnungsstelle nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) der 

Marktwert der Wertpapiere bestimmt.  

Basispreis  

Der Basispreis ist der in der Spalte "Basispreis" der Tabelle 1.3 in § 1 der Produkt- und Basiswertda-

ten festgelegte Preis oder Wert.  

Floor Level 

Das Floor Level ist der in der Spalte "Floor Level" der Tabelle 1.3 in § 1 der Produkt- und Basiswert-

daten festgelegte Wert. 

Fondsumwandlungsereignis 

Fondsumwandlungsereignis ist jedes der folgenden Ereignisse: 

(a) eine infolge des Eintritts eines Anpassungsereignisses erforderliche Anpassung nach Absatz 

§ 8 (1) der Besonderen Bedingungen ist nicht möglich oder der Emittentin und/oder den 

Wertpapierinhabern nicht zumutbar; 

(b) nach Eintritt eines Fondsersetzungsereignisses steht nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) der 

Berechnungsstelle kein Ersatzkorbbestandteil zur Verfügung; 

(c) nach einem Wegfall der Verwaltungsgesellschaft steht nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) 

der Berechnungsstelle keine Ersatzverwaltungsgesellschaft zur Verfügung; 

(d) es liegen eine Rechtsänderung und/oder eine Hedging-Störung und/oder Gestiegene Hedging-

Kosten vor. 

Höchstbetrag 

Der Höchstbetrag in der in der Spalte "Höchstbetrag" der Tabelle 1.3 in § 1 der Produkt- und Basis-

wertdaten festgelegte Wert. 

Kursentwicklung des Basiswerts 

Die Kursentwicklung des Basiswerts ist die durchschnittliche Kursentwicklung der jeweiligen Korb-

bestandteilei, die entsprechend ihrer Gewichtung berücksichtigt werden.  

Die Kursentwicklung des jeweiligen Korbbestandteilsi, entspricht Ki (final) geteilt durch Ki (initial).  
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Mindestbetrag 

Der Mindestbetrag ist der in Tabelle 1.3 in § 1 der Produkt- und Basiswertdaten festgelegte Betrag. 

Umwandlungsereignis 

Umwandlungsereignis ist ein Fondsumwandlungsereignis.  

Option 6: Garant Rainbow Wertpapiere 

Allgemeines 

Garant Rainbow Wertpapiere sind Wertpapiere, bei denen die Rückzahlung zum Fälligkeitstag von der 

Kursentwicklung eines Korbs als Basiswert abhängt, der aus mehreren Korbbestandteilen besteht. 

Unter diesem Basisprospekt werden Garant Rainbow Wertpapiere in Form von Garant Classic Rain-

bow Wertpapieren und Garant Cap  Rainbow Wertpapieren begeben. Die Kursentwicklung des Basis-

werts (Korb) entspricht dem Durchschnitt der Kursentwicklung der Korbbestandteile, wobei diese 

entsprechend einer von deren jeweiligen Kursentwicklung abhängigen Gewichtung berücksichtigt 

werden. Der Wertpapierinhaber partizipiert entsprechend dem Partizipationsfaktor an der Kursent-

wicklung des Basiswerts, wobei der Wertpapierinhaber bezogen auf den Basispreis von einer steigen-

den Kursentwicklung des Basiswerts profitiert. Die Gewichtung jedes Korbbestandteils ist von dessen 

Kursentwicklung abhängig: Dem Korbbestandteil mit der besten Kursentwicklung wird die höchste 

Gewichtung zugewiesen, dem Korbbestandteil mit der zweitbesten Kursentwicklung die zweithöchste 

Gewichtung usw. Dem Wertpapierinhaber steht mindestens eine festbestimmte Mindestrückzahlung 

zu. Diese kann unter dem Nennbetrag liegen. Im Fall von Garant Cap Rainbow Wertpapieren ist dar-

über hinaus der Rückzahlungsbetrag nicht größer als der Höchstbetrag. 

Verzinsung 

Die Wertpapiere werden nicht verzinst.  

Rückzahlung 

Garant Rainbow Wertpapiere  

Wenn kein Umwandlungsereignis eingetreten ist, erfolgt nach automatischer Ausübung am Aus-

übungstag die Rückzahlung in Höhe des Rückzahlungsbetrags zum Fälligkeitstag. Der Rückzahlungs-

betrag entspricht 

(i)  dem Nennbetrag 

(ii) multipliziert mit dem Floor Level zuzüglich  

(a)  dem Partizipationsfaktor multipliziert mit  

(b)  der Kursentwicklung des Basiswerts abzüglich des Basispreises.  

Der Rückzahlungsbetrag ist nicht kleiner als der Mindestbetrag. 

Die Wertpapiere gelten am Ausübungstag als automatisch ausgeübt.  

Bei Eintritt eines Umwandlungsereignisses werden die Wertpapiere zum Abrechnungsbetrag zurück-

gezahlt. 

Garant Cap Rainbow Wertpapiere  

Wenn kein Umwandlungsereignis eingetreten ist, erfolgt nach automatischer Ausübung am Aus-

übungstag die Rückzahlung in Höhe des Rückzahlungsbetrags zum Fälligkeitstag. Der Rückzahlungs-

betrag entspricht 

(i)  dem Nennbetrag 

(ii)  multipliziert mit dem Floor Level zuzüglich  

(a)  dem Partizipationsfaktor multipliziert mit  

(b)  der Kursentwicklung des Basiswerts abzüglich des Basispreises.  

Der Rückzahlungsbetrag ist nicht kleiner als der Mindestbetrag und nicht größer als der Höchstbetrag.  
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Die Wertpapiere gelten am Ausübungstag als automatisch ausgeübt.  

Bei Eintritt eines Umwandlungsereignisses werden die Wertpapiere zum Abrechnungsbetrag zurück-

gezahlt. 

Definitionen 

Abrechnungsbetrag 

Für die Ermittlung des Abrechnungsbetrags wird innerhalb von zehn Bankgeschäftstagen nach Eintritt 

des Umwandlungsereignisses von der Berechnungsstelle nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) der 

Marktwert der Wertpapiere bestimmt.  

Basispreis  

Der Basispreis ist der in der Spalte "Basispreis" der Tabelle 1.3 in § 1 der Produkt- und Basiswertda-

ten festgelegte Preis oder Wert.  

Floor Level 

Das Floor Level ist der in der Spalte "Floor Level" der Tabelle 1.3 in § 1 der Produkt- und Basiswert-

daten festgelegte Wert. 

Fondsumwandlungsereignis 

Fondsumwandlungsereignis ist jedes der folgenden Ereignisse: 

(a) eine infolge des Eintritts eines Anpassungsereignisses erforderliche Anpassung nach Absatz 

§ 8 (1) der Besonderen Bedingungen ist nicht möglich oder der Emittentin und/oder den 

Wertpapierinhabern nicht zumutbar; 

(b) nach Eintritt eines Fondsersetzungsereignisses steht nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) der 

Berechnungsstelle kein Ersatzkorbbestandteil zur Verfügung; 

(c) nach einem Wegfall der Verwaltungsgesellschaft steht nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) 

der Berechnungsstelle keine Ersatzverwaltungsgesellschaft zur Verfügung; 

(d) es liegen eine Rechtsänderung und/oder eine Hedging-Störung und/oder Gestiegene Hedging-

Kosten vor. 

Höchstbetrag 

Der Höchstbetrag in der in der Spalte "Höchstbetrag" der Tabelle 1.3 in § 1 der Produkt- und Basis-

wertdaten festgelegte Wert. 

Kursentwicklung des Basiswerts 

Die Kursentwicklung des Basiswerts ist die durchschnittliche Kursentwicklung der jeweiligen Korb-

bestandteilei best.  

Die Kursentwicklung des jeweiligen Korbbestandteilsi best entspricht Ki best (final) geteilt durch Ki best 

(initial).  

Die Kursentwicklung des Korbbestandteilsi best (i=1) mit der besten Kursentwicklung wird dabei mit 

der höchsten Gewichtungi best (i=1) multipliziert, die Kursentwicklung des Korbbestandteilsi best (i=2) 

mit der zweitbesten Kursentwicklung wird mit der zweithöchsten Gewichtungi best (i=2) multipliziert 

usw.. 

Mindestbetrag 

Der Mindestbetrag ist der in Tabelle 1.3 in § 1 der Produkt- und Basiswertdaten festgelegte Betrag. 

Umwandlungsereignis 

Umwandlungsereignis ist ein Fondsumwandlungsereignis.  
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BEDINGUNGEN DER WERTPAPIERE 

Allgemeine Informationen 

Der nachfolgende Teil A – Allgemeine Bedingungen der Wertpapiere (die "Allgemeinen 

Bedingungen") muss zusammen mit Teil B – Produkt- und Basiswertdaten (die "Produkt- und 

Basiswertdaten") sowie auch mit Teil C – Besondere Bedingungen der Wertpapiere (die 

"Besonderen Bedingungen") (zusammen die "Bedingungen") gelesen werden. Eine ergänzte 

Fassung der Bedingungen begründet die Emissionsbedingungen der entsprechenden Tranche von 

Wertpapieren und wird Bestandteil der entsprechenden Globalurkunde. 

Für jede Tranche von Wertpapieren wird ein separates Dokument veröffentlich, die sogenannten 

endgültigen Bedingungen (die "Endgültigen Bedingungen"). Die Endgültigen Bedingungen 

beinhalten:  

(a) Informationen im Hinblick auf die relevante Option, die in den Allgemeinen Bedingungen 

enthalten ist,  

(b) eine konsolidierte Fassung der Produkt- und Basiswertdaten, 

(c) eine konsolidierte Fassung der Besonderen Bedingungen,  

welche die Emissionsbedingungen wiedergeben. 

Eine konsolidierte Fassung der Allgemeinen Bedingungen kann zusammen mit den entsprechenden 

Endgültigen Bedingungen zur Vereinfachung zur Verfügung gestellt werden. Diese konsolidierte Fas-

sung der Allgemeinen Bedingungen ist kein Bestandteil der entsprechenden Endgültigen Bedingungen 

und wird den Endgültigen Bedingungen weder als Anhang beigefügt noch ist sie integraler Bestandteil 

der Endgültigen Bedingungen. Die konsolidierte Fassung der Allgemeinen Bedingungen wird auch 

nicht bei der maßgeblichen zuständigen Behörde hinterlegt oder dieser mitgeteilt. 
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Aufbau der Bedingungen 

Teil A – Allgemeine Bedingungen der Wertpapiere 

§ 1 Form, Clearing System, Globalurkunde, Verwahrung 

§ 2 Hauptzahlstelle, Zahlstelle, Berechnungsstelle 

§ 3 Steuern 

§ 4 Rang 

§ 5 Ersetzung der Emittentin 

§ 6 Mitteilungen 

§ 7 Außerordentliches Kündigungsrecht der Wertpapierinhaber 

§ 8 Begebung zusätzlicher Wertpapiere, Rückerwerb 

§ 9 Vorlegungsfrist 

§ 10 Teilunwirksamkeit, Korrekturen 

§ 11 Anwendbares Recht, Erfüllungsort, Gerichtsstand 

 

Teil B – Produkt– und Basiswertdaten 

Option 1: Im Fall von Garant Wertpapieren gilt Folgendes: 

§ 1 Produktdaten 

§ 2 Basiswertdaten 

Option 2: Im Fall von Fondsindex Wertpapieren gilt Folgendes: 

§ 1 Produktdaten 

§ 2 Basiswertdaten 

Option 3: Im Fall von Fondsanleihen gilt Folgendes:  

§ 1 Produktdaten 

§ 2 Basiswertdaten 

Option 4: Im Fall von Sprint Wertpapieren gilt Folgendes: 

§ 1 Produktdaten 

§ 2 Basiswertdaten 

Option 5: Im Fall von Garant Basket Wertpapieren gilt Folgendes: 

§ 1 Produktdaten 

§ 2 Basiswertdaten 

Option 6: Im Fall von Garant Rainbow Wertpapieren gilt Folgendes:  

§ 1 Produktdaten 

§ 2 Basiswertdaten 

 

Teil C – Besondere Bedingungen der Wertpapiere 

Option 1: Im Fall von Garant Wertpapieren gilt Folgendes: 

§ 1 Definitionen 

§ 2 Verzinsung 

§ 3 Rückzahlung 
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§ 4 Rückzahlungsbetrag 

§ 5 Umwandlungsrecht der Emittentin 

§ 6 Zahlungen 

§ 7 Marktstörungen 

§ 8 Anpassungen, Ersatzbasiswert, Ersatzverwaltungsgesellschaft, Ersatzfeststellung 

Im Fall von Garant Compo Wertpapieren gilt Folgendes: 

§ 9 Neuer Fixing Sponsor, Ersatzwechselkurs 

Option 2: Im Fall von Fondsindex Wertpapieren gilt Folgendes:  

§ 1 Definitionen 

§ 2 Verzinsung 

§ 3 Rückzahlung 

§ 4 Rückzahlungsbetrag 

§ 5 Umwandlungsrecht der Emittentin 

§ 6 Zahlungen 

§ 7 Marktstörungen 

§ 8 Indexkonzept, Anpassungen, Ersatzbasiswert, Neuer Indexsponsor und Neue 

Indexberechnungsstelle, Ersatzfeststellung 

Option 3: Im Fall von Fondsanleihen gilt Folgendes:  

§ 1 Definitionen 

§ 2 Verzinsung 

§ 3 Rückzahlung 

§ 4 Rückzahlungsbetrag 

§ 5 Außerordentliches Kündigungsrecht der Emittentin 

§ 6 Zahlungen[, Lieferungen] 

§ 7 Marktstörungen 

§ 8 Anpassungen, Ersatzfeststellung 

Im Fall von Fondsanleihen Quanto, die in bestimmten Fällen eine physische Lieferung des 

Basiswerts vorsehen, gilt Folgendes: 

§ 9 Neuer Fixing Sponsor, Ersatzwechselkurs 

Option 4: Im Fall von Sprint Wertpapieren gilt Folgendes: 

§ 1 Definitionen 

§ 2 Verzinsung 

§ 3 Rückzahlung 

§ 4 Rückzahlungsbetrag 

§ 5 Außerordentliches Kündigungsrecht der Emittentin 

§ 6 Zahlungen 

§ 7 Marktstörungen 

§ 8 Anpassungen, Ersatzbasiswert, Ersatzverwaltungsgesellschaft, Ersatzfeststellung 
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Im Fall von Sprint Compo Wertpapieren gilt Folgendes: 

§ 9 Neuer Fixing Sponsor, Ersatzwechselkurs 

Option 5: Im Fall von Garant Basket Wertpapieren gilt Folgendes:  

§ 1 Definitionen 

§ 2 Verzinsung 

§ 3 Rückzahlung 

§ 4 Rückzahlungsbetrag 

§ 5 Umwandlungsrecht der Emittentin 

§ 6 Zahlungen 

§ 7 Marktstörungen 

§ 8 Anpassungen, Ersatzbasiswert, Ersatzverwaltungsgesellschaft, Ersatzfeststellung 

Option 6: Im Fall von Garant Rainbow Wertpapiere gilt Folgendes:  

§ 1 Definitionen 

§ 2 Verzinsung 

§ 3 Rückzahlung 

§ 4 Rückzahlungsbetrag 

§ 5 Umwandlungsrecht der Emittentin 

§ 6 Zahlungen 

§ 7 Marktstörungen 

§ 8 Anpassungen, Ersatzbasiswert, Ersatzverwaltungsgesellschaft, Ersatzfeststellung 
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Teil A – Allgemeine Bedingungen der Wertpapiere 

 

TEIL A - ALLGEMEINE BEDINGUNGEN DER WERTPAPIERE 

(die "Allgemeinen Bedingungen") 

 

§ 1 

Form, Clearing System, Globalurkunde, Verwahrung 

 (1) Form: Diese Tranche (die "Tranche") von Wertpapieren (die "Wertpapiere") der UniCredit 

Bank AG (die "Emittentin") wird in Form von Inhaberschuldverschreibungen auf der 

Grundlage dieser Wertpapierbedingungen in der Festgelegten Währung als Schuldverschrei-

bungen in einer dem Nennbetrag entsprechenden Stückelung begeben. 

[Im Fall von Wertpapieren mit einer Dauer-Globalurkunde ab dem Ausgabetag, gilt Folgendes: 

(2) Dauer-Globalurkunde: Die Wertpapiere sind in einer Dauer-Globalurkunde (die "Globalur-

kunde") ohne Zinsscheine verbrieft, die die eigenhändigen oder faksimilierten Unterschrif-

ten von zwei berechtigten Vertretern der Emittentin [Im Fall einer Emissionsstelle gilt Fol-

gendes: sowie die eigenhändige Unterschrift eines Kontrollbeauftragten der Emissionsstelle 

trägt.] Die Wertpapierinhaber haben keinen Anspruch auf Ausgabe von Wertpapieren in ef-

fektiver Form. Die Wertpapiere sind als Miteigentumsanteile an der Globalurkunde nach den 

einschlägigen Bestimmungen des Clearing Systems übertragbar. [Im Fall von verzinslichen 

Wertpapieren gilt Folgendes: Zinsansprüche werden durch die Globalurkunde verbrieft.]] 

[Im Fall von Wertpapieren mit einer Vorläufigen Globalurkunde, die gegen eine Dauer-

Globalurkunde ausgetauscht wird, gilt Folgendes:
1
 

(2) Vorläufige Globalurkunde, Austausch: Die Wertpapiere sind anfänglich in einer vorläufigen 

Globalurkunde (die "Vorläufige Globalurkunde") ohne Zinsscheine verbrieft. Die Vorläu-

fige Globalurkunde wird am oder nach dem 40. Tag nach dem Ausgabetag (der "Austausch-

tag") nur nach Vorlage von Bescheinigungen, wonach der wirtschaftliche Eigentümer oder 

die wirtschaftlichen Eigentümer der durch die Vorläufige Globalurkunde verbrieften Wert-

papiere keine U.S.-Person(en) ist bzw. sind (ausgenommen bestimmte Finanzinstitute oder 

Personen, die Wertpapiere über solche Finanzinstitute halten) (die "Bescheinigungen über 

Nicht-U.S.-Eigentum"), gegen eine Dauer-Globalurkunde ohne Zinsscheine (die "Dauer-

Globalurkunde" und, zusammen mit der Vorläufigen Globalurkunde die "Globalurkun-

den") ausgetauscht. Die Globalurkunden tragen die eigenhändigen oder faksimilierten Un-

terschriften von zwei berechtigten Vertretern der Emittentin [Im Fall einer Emissionsstelle 

gilt Folgendes: sowie die eigenhändige Unterschrift eines Kontrollbeauftragten der Emissi-

onsstelle]. [Wenn CBL und Euroclear Bank als Clearing System festgelegt sind, gilt Folgen-

des: Die Details eines solchen Austausches werden in den Büchern der ICSDs geführt.] Die 

                                                      
1 Der Wortlaut des § 1 (2) ist ein sogenannter "TEFRA D-Hinweistext". Diese Fußnote enthält einen kurzen Über-

blick über die TEFRA Regeln im Rahmen des Tax Code der Vereinigten Staaten von Amerika ("U.S."). Grundsätz-

lich können Inhaberschuldverschreibungen mit einer Laufzeit von mehr als 365 Tagen U.S. Steuersanktionen unter-

liegen, sofern solche Instrumente nicht in Übereinstimmung mit den TEFRA C oder TEFRA D Regeln emittiert wer-

den. TEFRA C ist sehr restriktiv und kann nur verwendet werden, wenn die Instrumente unter anderem nicht Perso-

nen in den Vereinigten Staaten und ihren Gebieten im Sinne des U.S. Internal Revenue Code angeboten oder an diese 

emittiert werden, und der Emittent im Hinblick auf die Emission keinen wesentlichen, die U.S. Bundesstaaten über-

greifenden Handel (interstate commerce) betreibt. In diesem Fall ist ein TEFRA Hinweistext nicht erforderlich. Die 

TEFRA D Regeln, welche technischer ausgestaltet sind als die TEFRA C Regeln, sehen während einer "restricted 

period" bestimmte Beschränkungen auf (i) das Angebot und den Verkauf der Instrumente an "U.S. Personen" oder 

an Personen innerhalb der Vereinigten Staaten und ihrer Gebiete und (ii) die Lieferung der Instrumente in die Verei-

nigten Staaten vor. TEFRA D sieht in der Regel auch vor, dass der Besitzer eines Instruments diesbezüglich das nicht-

wirtschaftliche U.S. Eigentum bestätigen muss, und, dass das Instrument einen spezifisch formulierten TEFRA D 

Hinweistext enthalten muss. Die Einhaltung der TEFRA D Regeln sind ein sog. "safe harbor", sollten Instrumente 

versehentlich an U.S. Personen emittiert werden. Für den Fall, dass Wertpapiere Debt Charakteristika, wie z.B. Kapi-

talschutz, aufweisen, können die TEFRA C und TEFRA D Regeln Anwendung finden. BEI BESTEHEN VON 

ZWEIFELN, OB EIN WERTPAPIER ALS DEBT INSTRUMENT ZU QUALIFIZIEREN IST, SIND ANWÄLTE 

DES U.S. RECHTS UND DES U.S. STEUERRECHTS ZU KONSULTIEREN. 
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Inhaber der Wertpapiere haben keinen Anspruch auf Ausgabe von Wertpapieren in effektiver 

Form. Die Wertpapiere sind als Miteigentumsanteile an der Globalurkunde nach den ein-

schlägigen Bestimmungen des Clearing Systems übertragbar. [Im Fall von verzinslichen 

Wertpapieren gilt Folgendes: Zinsansprüche werden durch die Dauer-Globalurkunde ver-

brieft.] 

"U.S.-Personen" sind solche, wie sie in Regulation S des United States Securities Act of 

1933 definiert sind und umfassen insbesondere Gebietsansässige der Vereinigten Staaten 

sowie amerikanische Kapital- und Personengesellschaften.] 

[Im Fall von Wertpapieren, bei denen CBF in den Endgültigen Bedingungen festgelegt ist, gilt Fol-

gendes: 

(3) Verwahrung: Die Globalurkunde wird von CBF verwahrt.] 

[Im Fall von Wertpapieren, bei denen CBL und Euroclear Bank in den Endgültigen Bedingungen fest-

gelegt ist, gilt Folgendes: 

(3) Verwahrung: Die Globalurkunde wird in classical global note-Form ausgegeben und von ei-

ner gemeinsamen Verwahrstelle im Namen beider ICSDs verwahrt.] 

[Im Fall von Wertpapieren, bei denen "Anderes" in den Endgültigen Bedingungen festgelegt ist, gilt 

Folgendes: 

(3) Verwahrung: Die Globalurkunde wird von oder im Namen des Clearing Systems verwahrt.] 

 

§ 2 

Hauptzahlstelle, Zahlstelle, Berechnungsstelle 

(1) Zahlstellen: Die "Hauptzahlstelle" ist [UniCredit Bank AG, Arabellastraße 12, 

81925 München] [Citibank, N.A., Geschäftsstelle London, Citigroup Centre, Canada Square, 

Canary Wharf, London E14 5LB, Vereinigtes Königreich] [Name und Adresse einer anderen 

Zahlstelle einfügen]. Die Emittentin kann zusätzliche Zahlstellen (die "Zahlstellen") ernennen 

und die Ernennung von Zahlstellen widerrufen. Die Ernennung bzw. der Widerruf ist gemäß 

§ 6 der Allgemeinen Bedingungen mitzuteilen. 

(2) Berechnungsstelle: Die "Berechnungsstelle" ist UniCredit Bank AG, Arabellastraße 12, 

81925 München. 

(3) Übertragung von Funktionen: Sofern ein Ereignis eintreten sollte, das die Hauptzahlstelle 

oder die Berechnungsstelle daran hindert, ihre Aufgabe als Hauptzahlstelle oder Berechnungs-

stelle zu erfüllen, ist die Emittentin verpflichtet, eine andere Bank von internationalem Rang 

als Hauptzahlstelle, bzw. eine andere Person oder Institution mit der nötigen Sachkenntnis als 

Berechnungsstelle zu ernennen. Eine Übertragung von Funktionen der Hauptzahlstelle oder 

Berechnungsstelle ist von der Emittentin unverzüglich gemäß § 6 der Allgemeinen Bedingun-

gen mitzuteilen. 

(4) Erfüllungsgehilfen der Emittentin: Die Hauptzahlstelle, die Zahlstellen und die Berechnungs-

stelle handeln im Zusammenhang mit den Wertpapieren ausschließlich als Erfüllungsgehilfen 

der Emittentin und übernehmen keine Verpflichtungen gegenüber den Wertpapierinhabern 

und stehen in keinem Auftrags- oder Treuhandverhältnis zu diesen. Die Hauptzahlstelle und 

die Zahlstellen sind von den Beschränkungen des § 181 BGB (Bürgerliches Gesetzbuch) be-

freit. 

(5) Verbindliche Entscheidungen: Falls es sich nicht um einen offensichtlichen Fehler handelt, 

sind Entscheidungen der Hauptzahlstelle, der Zahlstellen oder der Berechnungsstelle endgültig 

und für die Emittentin sowie die Wertpapierinhaber verbindlich. 
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§ 3 

Steuern 

Kein Gross Up: Zahlungen auf die Wertpapiere werden nur nach Abzug und Einbehalt ge-

genwärtiger oder zukünftiger Steuern, Abgaben oder staatlicher Gebühren gleich welcher Art, 

die unter jedwedem anwendbaren Rechtssystem oder in jedwedem Land, das die Steuerhoheit 

beansprucht, von oder im Namen einer Gebietskörperschaft oder Behörde des Landes, die zur 

Steuererhebung ermächtigt ist, auferlegt, erhoben oder eingezogen werden (die "Steuern") ge-

leistet, soweit ein solcher Abzug oder Einbehalt gesetzlich vorgeschrieben ist. Die Emittentin 

hat gegenüber den zuständigen Regierungsbehörden Rechenschaft über die abgezogenen oder 

einbehaltenen Steuern abzulegen. 

 

§ 4 

Rang 

Die Verbindlichkeiten aus den Wertpapieren sind unmittelbare, unbedingte und unbesicherte 

Verbindlichkeiten der Emittentin und stehen, sofern gesetzlich nicht anders vorgeschrieben, 

mindestens im gleichen Rang mit allen anderen unbesicherten und nicht-nachrangigen gegen-

wärtigen und zukünftigen Verbindlichkeiten der Emittentin. 

 

§ 5 

Ersetzung der Emittentin 

(1) Vorausgesetzt, dass kein Verzug bei Zahlungen auf Kapital oder Zinsen der Wertpapiere vor-

liegt, kann die Emittentin jederzeit ohne Zustimmung der Wertpapierinhaber ein mit ihr Ver-

bundenes Unternehmen an ihre Stelle als Hauptschuldnerin für alle Verpflichtungen der Emit-

tentin aus den Wertpapieren setzen (die "Neue Emittentin"), sofern 

(a) die Neue Emittentin alle Verpflichtungen der Emittentin aus den Wertpapieren über-

nimmt; 

(b) die Emittentin und die Neue Emittentin alle erforderlichen Genehmigungen eingeholt ha-

ben und die sich aus diesen Wertpapieren ergebenden Zahlungsverpflichtungen in der 

hiernach erforderlichen Währung an die Hauptzahlstelle transferieren können, ohne dass 

irgendwelche Steuern oder Abgaben einbehalten werden müssten, die von oder in dem 

Land erhoben werden, in dem die Neue Emittentin oder die Emittentin ihren Sitz hat oder 

für Steuerzwecke als ansässig gilt; 

(c) die Neue Emittentin sich verpflichtet hat, alle Wertpapierinhaber von jeglichen Steuern, 

Abgaben oder sonstigen staatlichen Gebühren freizustellen, die den Wertpapierinhabern 

auf Grund der Ersetzung auferlegt werden und 

(d) die Emittentin die ordnungsgemäße Zahlung der gemäß diesen Wertpapierbedingungen 

fälligen Beträge garantiert. 

Für die Zwecke dieses § 5 (1) bedeutet "Verbundenes Unternehmen" ein verbundenes Un-

ternehmen im Sinne des § 15 Aktiengesetz. 

(2) Mitteilung: Eine solche Ersetzung der Emittentin ist gemäß § 6 der Allgemeinen Bedingungen 

mitzuteilen. 

(3) Bezugnahmen: Im Fall einer solchen Ersetzung der Emittentin gilt jede Bezugnahme auf die 

Emittentin in diesen Wertpapierbedingungen als Bezugnahme auf die Neue Emittentin. Ferner 

gilt jede Bezugnahme auf das Land, in dem die Emittentin ihren Sitz hat oder für Steuerzwe-

cke als ansässig gilt, als Bezugnahme auf das Land, in dem die Neue Emittentin ihren Sitz hat. 
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§ 6 

Mitteilungen 

Soweit diese Wertpapierbedingungen eine Mitteilung nach diesem § 6 vorsehen, werden diese 

auf der Internetseite für Mitteilungen (oder auf einer anderen Internetseite, welche die Emit-

tentin mit einem Vorlauf von mindestens sechs Wochen nach Maßgabe dieser Bestimmung 

mitteilt) veröffentlicht und mit dieser Veröffentlichung den Wertpapierinhabern gegenüber 

wirksam, soweit nicht in der Mitteilung ein späterer Wirksamkeitszeitpunkt bestimmt wird. 

Wenn und soweit zwingende Bestimmungen des geltenden Rechts oder Börsenbestimmungen 

Veröffentlichungen an anderer Stelle vorsehen, erfolgen diese gegebenenfalls zusätzlich an 

jeweils vorgeschriebener Stelle. 

Sonstige Mitteilungen mit Bezug auf die Wertpapiere werden auf der Internetseite der Emit-

tentin (oder jeder Nachfolgeseite) veröffentlicht. 

 

§ 7 

Außerordentliches Kündigungsrecht der Wertpapierinhaber 

(1) Jeder Wertpapierinhaber ist berechtigt, seine Wertpapiere fällig zu stellen und deren soforti-

ge Rückzahlung zum Kündigungsbetrag zu verlangen, falls 

(a) die Emittentin die ordnungsgemäße Erfüllung irgendeiner anderen Verpflichtung 

unter den Wertpapiere unterlässt, und die Unterlassung länger als 60 Tage nach 

Zugang einer entsprechenden schriftlichen Mahnung eines Wertpapierinhabers bei 

der Emittentin andauert, oder 

(b) die Emittentin allgemein ihre Zahlungen einstellt, oder 

(c) die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens oder eines vergleichbaren Verfahrens über 

das Vermögen der Emittentin beantragt wird oder die Emittentin eine außergericht-

liche Schuldenregelung zur Abwendung des Insolvenzverfahrens oder eines ver-

gleichbaren Verfahrens anbietet, oder 

(d) die Emittentin liquidiert wird; dies gilt nicht, wenn die Emittentin mit einer anderen 

Gesellschaft fusioniert oder anderweitig umorganisiert wird und wenn diese andere 

oder die umorganisierte Gesellschaft die sich aus den Wertpapiere ergebenden 

Verpflichtungen der Emittentin übernimmt. 

Das Recht, die Wertpapiere zu kündigen, erlischt, falls der jeweilige Kündigungsgrund vor 

Ausübung des Rechts geheilt wurde. 

(2) Die Fälligstellung gemäß Absatz (1) hat in der Weise zu erfolgen, dass der Wertpapierinha-

ber der Hauptzahlstelle eine schriftliche Kündigungserklärung und einen hinreichend be-

weiskräftigen Besitznachweis übergibt oder durch eingeschriebenen Brief sendet. Die Kün-

digungserklärung wird von der Hauptzahlstelle unverzüglich ohne weitere Prüfung an die 

Emittentin weitergeleitet. 

(3) Der "Kündigungsbetrag" je Wertpapier entspricht dem angemessenen Marktwert der Wert-

papiere, der innerhalb von zehn Bankgeschäftstagen nach Erhalt der Kündigungserklärung 

von der Berechnungsstelle nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) bestimmt wird. 

 

§ 8 

Begebung zusätzlicher Wertpapiere, Rückerwerb 

(1) Begebung zusätzlicher Wertpapiere: Die Emittentin darf ohne Zustimmung der Wertpapierin-

haber weitere Wertpapiere mit gleicher Ausstattung (mit Ausnahme des Ausgabetags und 

Ausgabepreises) in der Weise begeben, dass sie mit den Wertpapieren zusammengefasst wer-

den, mit ihnen eine einheitliche Serie (die "Serie") mit dieser Tranche bilden. Der Begriff 

"Wertpapiere" umfasst im Fall einer solchen Erhöhung auch solche zusätzlich begebenen 

Wertpapiere. 
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(2) Rückkauf: Die Emittentin ist berechtigt, jederzeit Wertpapiere am Markt oder auf sonstige 

Weise und zu jedem beliebigen Preis zurückzukaufen. Von der Emittentin zurückgekaufte 

Wertpapiere können nach Ermessen der Emittentin von der Emittentin gehalten, erneut ver-

kauft oder der Hauptzahlstelle zur Entwertung übermittelt werden. 

 

§ 9 

Vorlegungsfrist 

Die in § 801 Absatz 1 Satz 1 BGB vorgesehene Vorlegungsfrist wird für die Wertpapiere auf 

zehn Jahre verkürzt. 

 

§ 10 

Teilunwirksamkeit, Korrekturen 

(1) Unwirksamkeit: Sollte eine Bestimmung dieser Wertpapierbedingungen ganz oder teilweise 

unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so bleiben die übrigen Bestimmungen da-

von unberührt. Eine in Folge Unwirksamkeit oder Undurchführbarkeit dieser Wertpapierbe-

dingungen entstehende Lücke ist durch eine dem Sinn und Zweck dieser Wertpapierbedin-

gungen und den Interessen der Parteien entsprechende Regelung auszufüllen. 

(2) Schreib- oder Rechenfehler: Offensichtliche Schreib- oder Rechenfehler oder ähnliche offen-

bare Unrichtigkeiten in diesen Wertpapierbedingungen berechtigen die Emittentin zur Anfech-

tung gegenüber den Wertpapierinhabern. Die Anfechtung ist unverzüglich nach Erlangung der 

Kenntnis von einem solchen Anfechtungsgrund gemäß § 6 der Allgemeinen Bedingungen zu 

erklären. Nach einer solchen Anfechtung durch die Emittentin kann der Wertpapierinhaber 

seine depotführende Bank veranlassen, eine ordnungsgemäß ausgefüllte Rückzahlungserklä-

rung bei der Hauptzahlstelle auf einem dort erhältlichen Formular bzw. unter Abgabe aller in 

dem Formular geforderten Angaben und Erklärungen (die "Rückzahlungserklärung") einzu-

reichen und die Rückzahlung des Erwerbspreises gegen Übertragung der Wertpapiere auf das 

Konto der Hauptzahlstelle bei dem Clearing System zu verlangen. Die Emittentin wird bis 

spätestens 30 Kalendertage nach Eingang der Rückzahlungserklärung sowie der Wertpapiere 

bei der Hauptzahlstelle, je nachdem, welcher Tag später ist, den Erwerbspreis der Hauptzahl-

stelle zur Verfügung stellen, die diesen auf das in der Rückzahlungserklärung angegebene 

Konto überweisen wird. Mit der Zahlung des Erwerbspreises erlöschen alle Rechte aus den 

eingereichten Wertpapieren. 

(3) Angebot auf Fortführung: Die Emittentin kann mit der Anfechtungserklärung gemäß vorste-

hendem Absatz (2) ein Angebot auf Fortführung der Wertpapiere zu berichtigten Wertpapier-

bedingungen verbinden. Ein solches Angebot sowie die berichtigten Bestimmungen werden 

den Wertpapierinhabern zusammen mit der Anfechtungserklärung gemäß § 6 der Allgemeinen 

Bedingungen mitgeteilt. Ein solches Angebot gilt als von einem Wertpapierinhaber ange-

nommen (mit der Folge, dass die Wirkungen der Anfechtung nicht eintreten), wenn der Wert-

papierinhaber nicht innerhalb von 4 Wochen nach Wirksamwerden des Angebots gemäß § 6 

der Allgemeinen Bedingungen durch Einreichung einer ordnungsgemäß ausgefüllten Rück-

zahlungserklärung über seine depotführende Bank bei der Hauptzahlstelle sowie Übertragung 

der Wertpapiere auf das Konto der Hauptzahlstelle bei dem Clearing System gemäß vorste-

hendem Absatz (2) die Rückzahlung des Erwerbspreises verlangt. Die Emittentin wird in der 

Mitteilung auf diese Wirkung hinweisen. 

(4) Erwerbspreis: Als "Erwerbspreis" im Sinne der vorstehenden Absätze (2) und (3) gilt der 

vom jeweiligen Wertpapierinhaber gezahlte tatsächliche Erwerbspreis (wie in der Rückzah-

lungserklärung angegeben und nachgewiesen) bzw. das von der Emittentin nach billigem Er-

messen (§ 315 BGB) bestimmte gewichtete arithmetische Mittel der an dem der Erklärung der 

Anfechtung gemäß vorstehendem Absatz (2) vorhergehenden Bankgeschäftstag gehandelten 

Preise der Wertpapiere, je nachdem welcher dieser Beträge höher ist. Liegt an dem der Erklä-

rung der Anfechtung gemäß vorstehendem Absatz (2) vorhergehenden Bankgeschäftstag eine 

Marktstörungsereignis gemäß § 1 der Besonderen Bedingungen vor, so ist für die Preisermitt-
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lung nach vorstehendem Satz der letzte der Anfechtung gemäß vorstehendem Absatz (2) vor-

hergehende Bankgeschäftstag an dem kein Marktstörungsereignis vorlag, maßgeblich. 

(5) Widersprüchliche oder lückenhafte Bestimmungen: Widersprüchliche oder lückenhafte Best-

immungen in diesen Wertpapierbedingungen kann die Emittentin nach billigem Ermessen (§ 

315 BGB) berichtigen bzw. ergänzen. Dabei sind nur solche Berichtigungen oder Ergänzun-

gen zulässig, die unter Berücksichtigung der Interessen der Emittentin für die Wertpapierinha-

ber zumutbar sind und insbesondere die rechtliche und finanzielle Situation der Wertpapierin-

haber nicht wesentlich verschlechtern. Solche Berichtigungen oder Ergänzungen werden den 

Wertpapierinhabern gemäß § 6 der Allgemeinen Bedingungen mitgeteilt. 

(6) Festhalten an berichtigten Wertpapierbedingungen: Waren dem Wertpapierinhaber Schreib- 

oder Rechenfehler oder ähnliche Unrichtigkeiten in diesen Wertpapierbedingungen beim Er-

werb der Wertpapiere bekannt, so kann die Emittentin den Wertpapierinhaber ungeachtet der 

vorstehenden Absätze (2) bis (5) an entsprechend berichtigten Wertpapierbedingungen festhal-

ten. 

 

§ 11 

Anwendbares Recht, Erfüllungsort, Gerichtsstand 

(1) Anwendbares Recht: Form und Inhalt der Wertpapiere sowie die Rechte und Pflichten der 

Emittentin und der Wertpapierinhaber unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutsch-

land.  

(2) Erfüllungsort: Erfüllungsort ist München. 

(3) Gerichtsstand: Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit den 

in diesen Wertpapierbedingungen geregelten Angelegenheiten ist, soweit gesetzlich zulässig, 

München. 
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Teil B – Produkt- und Basiswertdaten 

TEIL B – PRODUKT- UND BASISWERTDATEN 

(die "Produkt- und Basiswertdaten") 

 

[Option 1: Im Fall von Garant Wertpapieren gilt Folgendes: 

§ 1 

Produktdaten 

Ausgabetag: [Ausgabetag einfügen] 

[Im Fall einer Emissionsstelle gilt Folgendes: 

Emissionsstelle: [Emissionsstelle einfügen]] 

Erster Handelstag: [Erster Handelstag einfügen]  

Festgelegte Währung: [Festgelegte Währung einfügen] 

[Im Fall von Wertpapieren, bei denen die Festgelegte Währung nicht der Euro ist, gilt Folgendes:  

Finanzzentrum für Bankgeschäftstage: [Finanzzentrum für Bankgeschäftstage]] 

[Im Fall von Garant Compo Wertpapieren gilt Folgendes: 

Fixing Sponsor: [Fixing Sponsor einfügen] 

FX Bildschirmseite: [FX Bildschirmseite einfügen]]  

Hauptzahlstelle: [Hauptzahlstelle einfügen] 

Internetseite der Emittentin: [Internetseite der Emittentin einfügen] 

Internetseite für Mitteilungen: [Internetseite für Mitteilungen einfügen]  

Nennbetrag: [Nennbetrag einfügen] 
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Tabelle 1.1: 

ISIN WKN Reuters Seriennummer Tranchennummer Gesamtnennbe-

trag der Serie  

Gesamtnennbe-

trag der Tranche  

Ausgabepreis 

[ISIN einfügen] [WKN einfügen] [RIC einfügen] [Seriennummer 

einfügen] 

[Tranchennummer 

einfügen] 

[Gesamtnennbe-

trag der Serie ein-

fügen] 

[Gesamtnennbe-

trag der einfügen] 

[Ausgabepreis ein-

fügen]
*
 

 

 

Tabelle 1.2: 

ISIN Basiswert Referenz-

preis 

Basispreis Fälligkeitstag Floor Level [Cap Level] Partizipationsfaktor Mindestbetrag [R (initial)] 

[ISIN einfü-

gen] 

[Bezeichnung 

des Basis-

werts einfü-

gen] 

[Referenzpreis 

einfügen] 

[Basispreis 

einfügen] 

[Fälligkeits-

tag einfügen] 

[Floor Level 

einfügen] 

 

[Cap Level 

einfügen] 

[Nicht an-

wendbar]
**

 

[Partizipationsfaktor 

einfügen] 

 

[Mindestbetrag 

einfügen] 

 

[R (initial) 

einfügen] 

[Nicht anwendbar]
**

 

 

 

 

 

 

*
 Falls der Ausgabepreis zum Zeitpunkt der Erstellung der Endgültigen Bedingungen nicht festgelegt worden ist, wird die Methode zur Preisfestsetzung und das Verfahren für seine Veröffentlichung in 

Abschnitt A – Allgemeine Angaben der Endgültigen Bedingungen festgelegt und die Spalte gelöscht. 

**
 Anstelle der Angabe von "Nicht anwendbar" kann auch die betreffende Spalte aus der Tabelle gestrichen werden. 
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Tabelle 1.3: 

ISIN [Anfängliche[r] Be-

obachtungstag[e]] 

Finale[r] Beobach-

tungstag[e] 

[Erster Tag der Best 

out-Periode] 

[Erster Tag der 

Worst out-Periode] 

[Letzter Tag der Best 

in-Periode] 

[Letzter Tag der 

Worst in-Periode] 

[ISIN einfügen] [Anfängliche(n) Be-

obachtungstag(e) ein-

fügen] 

[Nicht anwendbar]
**

 

[Finale(n) Beobach-

tungstag(e) einfügen] 

 

[Ersten Tag der Best 

out-Periode einfügen] 

[Nicht anwendbar]
**

 

[Ersten Tag der Worst 

out-Periode einfügen] 

[Nicht anwendbar]
**

 

[Letzten Tag der Best 

in-Periode einfügen] 

[Nicht anwendbar]
**

 

[Letzten Tag der Worst 

in-Periode einfügen] 

[Nicht anwendbar]
**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**
 Anstelle der Angabe von "Nicht anwendbar" kann auch die betreffende Spalte aus der Tabelle gestrichen werden. 
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§ 2 

Basiswertdaten 

Tabelle 2.1: 

Basiswert Basiswertwährung [WKN] [ISIN] [Reuters] [Bloomberg] 

[Bezeichnung des Basis-

werts einfügen] 

[Basiswertwährung einfü-

gen] 

[WKN einfügen] 

[Nicht anwendbar]
**

 

[ISIN einfügen] 

[Nicht anwendbar]
**

 

[RIC einfügen] 

[Nicht anwendbar]
**

 

[Bloombergticker einfü-

gen] 

[Nicht anwendbar]
**

 

  

 

Tabelle 2.2: 

Basiswert [Administrator] [Anlageberater] [Verwahrstelle] [Verwaltungs-

gesellschaft] 

[Portfolio-

verwalter] 

[Abschlussprüfer] [Internetseite] 

[Name des Basis-

werts einfügen] 

 

[Name des Admi-

nistrators einfügen] 

[Nicht anwendbar]  

[Name des Anlage-

beraters einfügen] 

[Nicht anwendbar]  

[Name der Ver-

wahrstelle einfügen] 

[Nicht anwendbar] 

[Name der Verwal-

tungsgesellschaft 

einfügen] 

[Nicht anwendbar] 

[Name des Portfo-

lioverwalters einfü-

gen] 

[Nicht anwendbar] 

[Name des Ab-

schlussprüfers ein-

fügen] 

[Nicht anwendbar] 

[Name der Internet-

seite einfügen] 

[Nicht anwend-

bar]
**

 

Für weitere Informationen zum entsprechenden Basiswert wird auf die Internetseite, wie in der Tabelle 2.2 festgelegt (oder jede Nachfolgeseite), verwiesen] 

 

 

 

 

 

 

 

 

** Anstelle der Angabe von "Nicht anwendbar" kann auch die betreffende Spalte aus der Tabelle gestrichen werden. 
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[Option 2: Im Fall von Fondsindex Wertpapieren gilt Folgendes: 

§ 1 

Produktdaten 

Ausgabetag: [Ausgabetag einfügen] 

[Im Fall einer Emissionsstelle gilt Folgendes: 

Emissionsstelle: [Emissionsstelle einfügen]] 

Erster Handelstag: [Erster Handelstag einfügen]  

Festgelegte Währung: [Festgelegte Währung einfügen] 

[Im Fall von Wertpapieren, bei denen die Festgelegte Währung nicht der Euro ist, gilt Folgendes  

Finanzzentrum für Bankgeschäftstage: [Finanzzentrum für Bankgeschäftstage]] 

Hedging-Partei: [Hedging-Partei einfügen]  

 Nennbetrag: [Nennbetrag einfügen] 

 

Tabelle 1.1: 

ISIN WKN Reuters Seriennummer Tranchennummer Gesamtnennbe-

trag der Serie  

Gesamtnennbe-

trag der Tranche  

Ausgabepreis 

[ISIN einfügen] [WKN einfügen] [RIC einfügen] [Seriennummer 

einfügen] 

[Tranchennummer 

einfügen] 

[Gesamtnennbe-

trag der Serie ein-

fügen] 

[Gesamtnennbe-

trag der Tranche 

einfügen] 

[Ausgabepreis ein-

fügen]
 *
 

 

 

 

 

* Falls der Ausgabepreis zum Zeitpunkt der Erstellung der Endgültigen Bedingungen nicht festgelegt worden ist, wird die Methode zur Preisfestsetzung und das Verfahren für seine Veröffentlichung in 

Abschnitt A – Allgemeine Angaben der Endgültigen Bedingungen festgelegt und die Spalte gelöscht. 
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Tabelle 1.2: 

 

ISIN Basiswert Referenzpreis Partizipations-

faktor 

[R (initial)] Mindestbetrag [Höchstbetrag] Fälligkeitstag 

[ISIN einfügen] [Bezeichnung des 

Basiswerts einfü-

gen] 

[Referenzpreis ein-

fügen] 

[Partizipationsfak-

tor einfügen] 

[R (initial) einfü-

gen] 

[Nicht anwend-

bar]
**

 

[Mindestbetrag 

einfügen] 

[Höchstbetrag ein-

fügen] 

[Nicht  

anwendbar]
 **

 

[Fälligkeitstag ein-

fügen] 

 

 

Tabelle 1.3: 

ISIN Anfängliche[r] Beobachtungstag[e] Finale[r] Beobachtungstag[e] 

[ISIN einfügen] [Anfängliche(n) Beobachtungstag(e) einfügen] 

 

[Finale(n) Beobachtungstag(e) einfügen] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** Anstelle der Angabe von "Nicht anwendbar" kann auch die betreffende Spalte aus der Tabelle gestrichen werden. 
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§ 2 

Basiswertdaten 

Tabelle 2.1: 

Basiswert Basiswertwäh-

rung 

[WKN] [ISIN] [Reuters] [Bloomberg] Indexsponsor Indexberech-

nungsstelle 

Internetseite 

[Bezeichnung des 

Basiswerts einfü-

gen] 

[Basiswertwäh-

rung einfügen] 

[WKN einfügen] 

[Nicht anwend-

bar]
**

 

[ISIN einfügen] 

[Nicht anwend-

bar]
**

 

[RIC einfügen] 

[Nicht anwend-

bar]
**

 

[Bloombergticker 

einfügen] 

[Nicht anwend-

bar]
**

 

[Indexsponsor 

einfügen] 

[Indexberech-

nungsstelle ein-

fügen] 

[Internetseite 

einfügen] 

Für weitere Informationen zum entsprechenden Basiswert wird auf die Internetseite, wie in der Tabelle 2.1 festgelegt (oder jede Nachfolgeseite), verwiesen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** Anstelle der Angabe von "Nicht anwendbar" kann auch die betreffende Spalte aus der Tabelle gestrichen werden.  

] 
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[Option 3: Im Fall von Fondsanleihen gilt Folgendes: 

§ 1 

Produktdaten 

Ausgabetag: [Ausgabetag einfügen] 

[Im Fall von variabel verzinslichen Wertpapieren gilt Folgendes: 

Bildschirmseite: [Bildschirmseite einfügen]] 

[Im Fall einer Emissionsstelle gilt Folgendes: 

Emissionsstelle: [Emissionsstelle einfügen]] 

Erster Handelstag: [Erster Handelstag einfügen]  

Festgelegte Währung: [Festgelegte Währung einfügen] 

[Im Fall von Wertpapieren, bei denen die Festgelegte Währung nicht der Euro ist, gilt Folgendes 

Finanzzentrum für Bankgeschäftstage: [Finanzzentrum für Bankgeschäftstage einfügen]] 

[Im Fall von Fondsanleihen Quanto, die in bestimmten Fällen eine physische Lieferung des Basiswerts vorsehen, gilt Folgendes: 

Fixing Sponsor: [Fixing Sponsor einfügen] 

FX Bildschirmseite: [FX Bildschirmseite einfügen]]  

Internetseite der Emittentin: [Internetseite der Emittentin einfügen] 

Internetseite für Mitteilungen: [Internetseite für Mitteilungen einfügen]  

Nennbetrag: [Nennbetrag einfügen] 

[Im Fall aller variabel verzinslichen Wertpapiere mit einem LIBOR als Referenzsatz gilt Folgendes: 

Referenzsatz-Finanzzentrum: [Referenzsatz-Finanzzentrum einfügen]  

Referenzwährung: [Referenzwährung einfügen]] 

Verzinsungsbeginn: [Verzinsungsbeginn einfügen] 

[Im Fall von variabel verzinslichen Wertpapieren gilt Folgendes: 

Vorgesehene Fälligkeit: [Vorgesehene Fälligkeit einfügen]] 
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[Im Fall von Wertpapieren mit einer Zinszahlung am Fälligkeitstag gilt Folgendes: 

Zinszahltag: [Zinszahltag einfügen]] 

[Im Fall von Wertpapieren mit mehreren Zinszahlungen gilt Folgendes: 

Zinszahltag: [Zinszahltag einfügen]] 
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Tabelle 1.1: 

ISIN WKN Reuters Seriennummer Tranchennummer Gesamtnennbe-

trag der Serie  

Gesamtnennbe-

trag der Tranche  

Ausgabepreis 

[ISIN einfügen] [WKN einfügen] [RIC einfügen] [Seriennummer 

einfügen] 

[Tranchennummer 

einfügen] 

[Gesamtnennbe-

trag der Serie ein-

fügen] 

[Gesamtnennbe-

trag der Tranche 

einfügen] 

[Ausgabepreis  

einfügen]
 *
 

 

 

Tabelle 1.2: 

 

ISIN Basis-

wert 

Referenz

renz-

preis 

[Bezugs-

verhält-

nis] 

[R (initi-

al)] 

[Zins-

satz] 

[Basis-

preis] 

Verzin-

sungsende 

Fälligkeits-

tag 

[Mindest-

zinssatz] 

[Höchst-

zinssatz] 

[Abschlag] [Aufschlag] [Strike Le-

vel] 

[ISIN 

einfügen] 

[Bezeich-

nung des 

Basis-

werts 

einfügen] 

[Refe-

renzpreis 

einfügen] 

[Bezugs-

verhält-

nis einfü-

gen] 

[Nicht 

anwend-

bar]
**

 

[R (initi-

al) einfü-

gen] 

[Nicht 

anwend-

bar]
**

 

[Zinssatz 

einfügen] 

[Nicht 

anwend-

bar]
**

 

[Basis-

preis 

einfügen] 

[Nicht 

anwend-

bar]
**

 

[Verzin-

sungsende 

einfügen] 

[Fälligkeits-

tag einfügen] 

[Mindest-

zinssatz 

einfügen] 

[Nicht 

anwend-

bar]
**

 

[Höchst-

zinssatz 

einfügen] 

[Nicht an-

wendbar]
**

 

[Abschlag 

einfügen] 

[Nicht an-

wendbar]
**

 

[Aufschlag 

einfügen] 

[Nicht an-

wendbar]
**

 

[Strike Level 

einfügen] 

[Nicht an-

wendbar]
**

 

 

* Falls der Ausgabepreis zum Zeitpunkt der Erstellung der Endgültigen Bedingungen nicht festgelegt worden ist, wird die Methode zur Preisfestsetzung und das Verfahren für seine Veröffentlichung in 

Abschnitt A – Allgemeine Angaben der Endgültigen Bedingungen festgelegt und die Spalte wird gelöscht. 

** Anstelle der Angabe von "Nicht anwendbar" kann auch die betreffende Spalte aus der Tabelle gestrichen werden. 
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Tabelle 1.3: 

ISIN [Anfängliche[r] Be-

obachtungstag[e]] 

Finale[r] Beobach-

tungstag[e] 

[Erster Tag der Best 

out-Periode] 

[Erster Tag der 

Worst out-Periode] 

[Letzter Tag der Best 

in-Periode] 

[Letzter Tag der 

Worst in-Periode] 

[ISIN einfügen] [Anfängliche(n) Be-

obachtungstag(e) ein-

fügen] 

[Nicht anwendbar]
**

 

[Finale(n) Beobach-

tungstag(e) einfügen] 

 

[Ersten Tag der Best 

out-Periode einfügen] 

[Nicht anwendbar]
**

 

[Ersten Tag der Worst 

out-Periode einfügen] 

[Nicht anwendbar]
**

 

[Letzten Tag der Best 

in-Periode einfügen] 

[Nicht anwendbar]
**

 

[Letzten Tag der Worst 

in-Periode einfügen] 

[Nicht anwendbar]
**

 

 

 

§ 2 

Basiswertdaten 

Tabelle 2.1: 

Basiswert Basiswertwährung [WKN] [ISIN] [Reuters] [Bloomberg] 

[Bezeichnung des Basis-

werts einfügen] 

[Basiswertwährung einfü-

gen] 

[WKN einfügen] 

[Nicht anwendbar]
**

 

[ISIN einfügen] 

[Nicht anwendbar]
**

 

[RIC einfügen] 

[Nicht anwendbar]
**

 

[Bloombergticker  

einfügen] 

[Nicht anwendbar]
**

 

  

 

 

 

 

 

** Anstelle der Angabe von "Nicht anwendbar" kann auch die betreffende Spalte aus der Tabelle gestrichen werden. 
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Tabelle 2.2: 

Basiswert [Administrator] [Anlageberater] [Verwahrstelle] [Verwaltungs-

gesellschaft] 

[Portfolio-

verwalter] 

[Abschlussprüfer] [Internetseite] 

[Name des Basis-

werts einfügen] 

 

[Name des Admi-

nistrators einfügen] 

[Nicht anwendbar]  

[Name des Anlage-

beraters einfügen] 

[Nicht anwendbar]  

[Name der Ver-

wahrstelle einfü-

gen] 

[Nicht anwendbar] 

[Name der Verwal-

tungsgesellschaft 

einfügen] 

[Nicht anwendbar] 

[Name des Portfo-

lioverwalters einfü-

gen] 

[Nicht anwendbar] 

[Name des Ab-

schlussprüfers ein-

fügen] 

[Nicht anwendbar]
*
 

[Name der Internet-

seite einfügen] 

[Nicht anwendbar] 

Für weitere Informationen zum entsprechenden Basiswert wird auf die Internetseite, wie in der Tabelle 2.2 festgelegt (oder jede Nachfolgeseite), verwiesen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** Anstelle der Angabe von "Nicht anwendbar" kann auch die betreffende Spalte aus der Tabelle gestrichen werden. 

] 
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[Option 4: Im Fall von Sprint und Sprint Cap Wertpapieren gilt Folgendes: 

§ 1 

Produktdaten 

Ausgabetag: [Ausgabetag einfügen] 

[Im Fall einer Emissionsstelle gilt Folgendes: 

Emissionsstelle: [Emissionsstelle einfügen]] 

Erster Handelstag: [Erster Handelstag einfügen]  

Festgelegte Währung: [Festgelegte Währung einfügen] 

[Im Fall von Wertpapieren, bei denen die Festgelegte Währung nicht der Euro ist, gilt Folgendes:  

Finanzzentrum für Bankgeschäftstage: [Finanzzentrum für Bankgeschäftstage]] 

[Im Fall von Compo Wertpapieren gilt Folgendes: 

Fixing Sponsor: [Fixing Sponsor einfügen] 

FX Bildschirmseite: [FX Bildschirmseite einfügen]]  

Hauptzahlstelle: [Hauptzahlstelle einfügen] 

Internetseite der Emittentin: [Internetseite der Emittentin einfügen] 

Internetseite für Mitteilungen: [Internetseite für Mitteilungen einfügen]  

Nennbetrag: [Nennbetrag einfügen] 
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Tabelle 1.1: 

ISIN WKN Reuters Seriennummer Tranchennummer Gesamtnennbetrag 

der Serie  

Gesamtnennbetrag 

der Tranche  

Ausgabepreis 

[ISIN einfügen] [WKN einfügen] [RIC einfügen] [Seriennummer 

einfügen] 

[Tranchennummer 

einfügen] 

[Gesamtnennbe-trag 

der Serie einfügen] 

[Gesamtnennbe-trag 

der einfügen] 

[Ausgabepreis 

einfügen]
*
 

 

Tabelle 1.2: 

ISIN Basiswert Referenzpreis [R (initial)] [Basispreis] [Strike Level] [Cap Level] [Partizipations- 

faktor] 

Fälligkeitstag 

[ISIN einfügen] [Bezeichnung des 

Basiswerts einfü-

gen]  

[Referenzpreis 

einfügen] 

[R (initial) einfü-

gen] 

[Nicht anwend-

bar]
**

 

[Basispreis ein-

fügen] 

[Nicht anwend-

bar]
**

 

[Strike Level 

einfügen] 

[Nicht anwend-

bar]
**

 

[Cap Level einfü-

gen] 

[Nicht anwend-

bar]
**

 

[Partizipations-

faktor einfügen] 

[Nicht anwend-

bar]
**

 

[Fälligkeitstag 

einfügen] 

 

 

 

 

 

* Falls der Ausgabepreis zum Zeitpunkt der Erstellung der Endgültigen Bedingungen nicht festgelegt worden ist, wird die Methode zur Preisfestsetzung und das Verfahren für seine Veröffentli-

chung in Abschnitt A – Allgemeine Angaben der Endgültigen Bedingungen festgelegt und die Spalte gelöscht. 

** Anstelle der Angabe von "Nicht anwendbar" kann auch die betreffende Spalte aus der Tabelle gestrichen werden. 
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Tabelle 1.3: 

ISIN [Anfängliche[r] Be-

obachtungstag[e]] 

Finale[r] Beobach-

tungstag[e] 

[Erster Tag der Best 

out-Periode] 

[Erster Tag der 

Worst out-Periode] 

[Letzter Tag der Best 

in-Periode] 

[Letzter Tag der 

Worst in-Periode] 

[ISIN einfügen] [Anfängliche(n) Be-

obachtungstag(e) ein-

fügen] 

[Nicht anwendbar]
**

 

[Finale(n) Beobach-

tungstag(e) einfügen] 

 

[Ersten Tag der Best 

out-Periode einfügen] 

[Nicht anwendbar]
**

 

[Ersten Tag der Worst 

out-Periode einfügen] 

[Nicht anwendbar]
**

 

[Letzten Tag der Best 

in-Periode einfügen] 

[Nicht anwendbar]
**

 

[Letzten Tag der Worst 

in-Periode einfügen] 

[Nicht anwendbar]
**

 

 

§ 2 

Basiswertdaten 

Tabelle 2.1: 

Basiswert Basiswertwährung  WKN ISIN Reuters Bloomberg 

[Name des Basiswerts 

einfügen]  

[Basiswertwährung einfü-

gen] 

 

[WKN einfügen] 

[Nicht  

anwendbar]
**

  

[ISIN einfügen] 

[Nicht  

anwendbar]
**

 

[RIC einfügen] 

[Nicht anwendbar]
**

 

[Bloombergticker  

einfügen] 

[Nicht anwendbar]
**

 

  

 

 

 

 

 

** Anstelle der Angabe von "Nicht anwendbar" kann auch die betreffende Spalte aus der Tabelle gestrichen werden. 
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Tabelle 2.2: 

Basiswert [Administrator] [Anlageberater] [Verwahrstelle] [Verwaltungs-

gesellschaft] 

[Portfolio-

verwalter] 

[Abschlussprüfer] [Internetseite] 

[Name des Basis-

werts einfügen] 

 

[Name des Admi-

nistrators einfügen] 

[Nicht anwendbar]  

[Name des Anlage-

beraters einfügen] 

[Nicht anwendbar]
*
  

[Name der Ver-

wahrstelle einfügen] 

[Nicht anwendbar] 

[Name der Verwal-

tungsgesellschaft 

einfügen] 

[Nicht anwendbar] 

[Name des Portfo-

lioverwalters einfü-

gen] 

[Nicht anwendbar] 

[Name des Ab-

schlussprüfers ein-

fügen] 

[Nicht anwendbar] 

[Name der Internet-

seite einfügen] 

[Nicht anwendbar] 

Für weitere Informationen zum entsprechenden Basiswert wird auf die Internetseite, wie in der Tabelle 2.2 festgelegt (oder jede Nachfolgeseite), verwiesen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** Anstelle der Angabe von "Nicht anwendbar" kann auch die betreffende Spalte aus der Tabelle gestrichen werden. 

]  
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[Option 5: Im Fall von Garant Basket Wertpapieren gilt Folgendes: 

§ 1 

Produktdaten 

Ausgabetag: [Ausgabetag einfügen] 

 [Im Fall einer Emissionsstelle gilt Folgendes: 

Emissionsstelle: [Emissionsstelle einfügen]] 

Erster Handelstag: [Erster Handelstag einfügen]  

Festgelegte Währung: [Festgelegte Währung einfügen] 

[Im Fall von Wertpapieren, bei denen die Festgelegte Währung nicht der Euro ist, gilt Folgendes:  

Finanzzentrum für Bankgeschäftstage: [Finanzzentrum für Bankgeschäftstage]] 

Hauptzahlstelle: [Hauptzahlstelle einfügen] 

Internetseite der Emittentin: [Internetseite der Emittentin einfügen] 

Internetseite für Mitteilungen: [Internetseite für Mitteilungen einfügen]  

N: [Anzahl der Korbbestandteile einfügen] 

Nennbetrag: [Nennbetrag einfügen] 
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Tabelle 1.1: 

ISIN WKN Reuters Seriennummer Tranchennummer Gesamtnenn-

betrag der Serie  

Gesamtnenn-

betrag der Tran-

che  

Ausgabepreis 

[ISIN einfügen] [WKN einfügen] [RIC einfügen] [Seriennummer 

einfügen] 

[Tranchennummer 

einfügen] 

[Gesamtnennbe-

trag der Serie ein-

fügen] 

[Gesamtnennbe-

trag der einfügen] 

[Ausgabepreis ein-

fügen]
*
 

 

 

Tabelle 1.2: 

ISIN Korbbestandteili Gewichtungi 

(Wi) 

Referenzpreisi [Ki (initial)] 

[ISIN einfügen] [Bezeichnung des Korbbestandteils1 

einfügen] 

[W1 einfügen] 

 

[Referenzpreis1 einfügen] 

 

[K1 (initial) einfügen] 

[Nicht anwendbar]
**

 

[Bezeichnung des KorbbestandteilsN 

einfügen] 

[WN  einfügen] [ReferenzpreisN  einfügen] [KN (initial) einfügen] 

[Nicht anwendbar]
**

 

 

 

 

 

* Falls der Ausgabepreis zum Zeitpunkt der Erstellung der Endgültigen Bedingungen nicht festgelegt worden ist, wird die Methode zur Preisfestsetzung und das Verfahren für seine Veröffentli-

chung in Abschnitt A – Allgemeine Angaben der Endgültigen Bedingungen festgelegt und die Spalte gelöscht. 

** Anstelle der Angabe von "Nicht anwendbar" kann auch die betreffende Spalte aus der Tabelle gestrichen werden. 
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Tabelle 1.3: 

ISIN Fälligkeitstag Basispreis Floor Level Partizipationsfaktor Mindestbetrag [Höchstbetrag] 

[ISIN einfügen] [Fälligkeitstag einfü-

gen] 

[Basispreis einfügen] [Floor Level einfügen] 

 

[Partizipationsfaktor 

einfügen] 

[Mindestbetrag einfü-

gen] 

 

[Höchstbetrag  

einfügen] 

[Nicht anwendbar]
**

 

 

Tabelle 1.4: 

ISIN [Anfängliche[r] Beobachtungs-

tag[e]] 

Finale[r] Beobachtungstag[e] [Erster Tag der Best out-Periode] [Letzter Tag der Worst in-

Periode] 

[ISIN einfügen] [Anfängliche(n) Beobachtungs-

tag(e) einfügen] 

[Nicht anwendbar]
**

 

[Finale(n) Beobachtungstag(e) 

einfügen] 

 

[Ersten Tag der Best out-Periode 

einfügen] 

[Nicht anwendbar]
**

 

[Letzten Tag der Worst in-Periode 

einfügen] 

[Nicht anwendbar]
**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** Anstelle der Angabe von "Nicht anwendbar" kann auch die betreffende Spalte aus der Tabelle gestrichen werden. 
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§ 2 

Basiswertdaten 

Tabelle 2.1: 

Korbbestandteili Währung des Korbbe-

standteili 

[WKNi] [ISINi] [Reutersi] [Bloombergi] 

[Name des Korbbestand-

teil1 einfügen] 

[Währung des Korbbe-

standteil1 einfügen] 

[WKN1 einfügen] 

[Nicht  

anwendbar]
**

  

[ISIN1 einfügen] 

[Nicht  

anwendbar]
**

 

[RIC1 einfügen] 

[Nicht anwendbar]
**

 

[Bloombergticker1  

einfügen] 

[Nicht anwendbar]
**

 

[Name des Korbbestand-

teilN  einfügen] 

[Währung des Korbbe-

standteilN  einfügen] 

[WKNN einfügen] 

[Nicht anwendbar]*
*
 

[ISINN  einfügen] 

[Nicht  

anwendbar]
**

 

[RICN einfügen] 

[Nicht anwendbar]
**

 

[BloombergtickerN  

einfügen] 

[Nicht anwendbar]
**

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** Anstelle der Angabe von "Nicht anwendbar" kann auch die betreffende Spalte aus der Tabelle gestrichen werden. 
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Tabelle 2.2: 

Korbbestandteili [Administratori] [Anlageberateri] [Verwahrstellei] [Verwaltungs-

gesellschafti] 

[Portfolio-

verwalteri] 

[Abschlussprüferi] Internetseitei 

[Name des Korbbe-

standteil1 einfügen] 

[Name des Admi-

nistrators1 einfü-

gen] 

[Nicht anwendbar] 

[Name des Anlage-

beraters1 einfügen] 

[Nicht anwendbar] 

[Name der Ver-

wahrstelle1 einfü-

gen] 

[Name der Verwal-

tungs-gesellschaft1 

einfügen] 

[Nicht anwendbar] 

[Name des Portfo-

lioverwaltersi ein-

fügen] 

[Nicht anwendbar] 

[Name des Ab-

schlussprüfer1 ein-

fügen] 

[Nicht anwendbar] 

[Name der Internet-

seite1 einfügen] 

[Name des Korbbe-

standteilsN einfü-

gen] 

[Name des Admi-

nistratorsN einfü-

gen] 

[Nicht anwendbar] 

[Name des Anlage-

beratersN einfügen] 

[Nicht anwendbar] 

[Name der Ver-

wahrstelleN einfü-

gen] 

[Name der Verwal-

tungsgesellschaftN  

einfügen] 

[Nicht anwendbar] 

[Name des Portfo-

lioverwaltersN ein-

fügen] 

[Nicht anwendbar] 

[Name des Ab-

schlussprüfersN  
einfügen] 

[Nicht anwendbar] 

[Name der Internet-

seiteN einfügen] 

 

Für weitere Informationen zum entsprechenden Basiswert wird auf die Internetseite, wie in der Tabelle 2.2 festgelegt (oder jede Nachfolgeseite), verwiesen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

** Anstelle der Angabe von "Nicht anwendbar" kann auch die betreffende Spalte aus der Tabelle gestrichen werden. 

] 
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[Option 6: Im Fall von Garant Rainbow und Garant Cap Rainbow Wertpapieren gilt Folgendes: 

§ 1 

Produktdaten 

Ausgabetag: [Ausgabetag einfügen] 

 [Im Fall einer Emissionsstelle gilt Folgendes: 

Emissionsstelle: [Emissionsstelle einfügen]] 

Erster Handelstag: [Erster Handelstag einfügen]  

Festgelegte Währung: [Festgelegte Währung einfügen] 

[Im Fall von Wertpapieren, bei denen die Festgelegte Währung nicht der Euro ist, gilt Folgendes:  

Finanzzentrum für Bankgeschäftstage: [Finanzzentrum für Bankgeschäftstage]] 

Hauptzahlstelle: [Hauptzahlstelle einfügen] 

Internetseite der Emittentin: [Internetseite der Emittentin einfügen] 

Internetseite für Mitteilungen: [Internetseite für Mitteilungen einfügen]  

N: [Anzahl der Korbbestandteile einfügen] 

Nennbetrag: [Nennbetrag einfügen] 
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Tabelle 1.1: 

ISIN WKN Reuters Seriennummer Tranchennummer Gesamtnennbetrag 

der Serie  

Gesamtnennbetrag 

der Tranche  

Ausgabepreis 

[ISIN einfügen] [WKN einfügen] [RIC einfügen] [Seriennummer 

einfügen] 

[Tranchennummer 

einfügen] 

[Gesamtnennbetrag der 

Serie einfügen] 

[Gesamtnennbetrag 

der einfügen] 

[Ausgabepreis 

einfügen]
*
 

 

 

Tabelle 1.2: 

 

ISIN Korbbestandteili Gewichtungi best 

(Wi best) 

Referenzpreisi [Ki (initial)] 

[ISIN einfügen] [Bezeichnung des Korbbestandteils1 

einfügen] 

[W1best  einfügen] 

 

[Referenzpreis1 einfügen] 

 

[K1 (initial) einfügen] 

[Nicht anwendbar]
**

 

[Bezeichnung des KorbbestandteilsN 

einfügen] 

[WN best  einfügen] [ReferenzpreisN  einfügen] [KN (initial) einfügen] 

[Nicht anwendbar]
**

 

 

 

 

 

* Falls der Ausgabepreis zum Zeitpunkt der Erstellung der Endgültigen Bedingungen nicht festgelegt worden ist, wird die Methode zur Preisfestsetzung und das Verfahren für seine Veröffentli-

chung in Abschnitt A – Allgemeine Angaben der Endgültigen Bedingungen festgelegt und die Spalte gelöscht. 

** Anstelle der Angabe von "Nicht anwendbar" kann auch die betreffende Spalte aus der Tabelle gestrichen werden. 
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Tabelle 1.3: 

ISIN Fälligkeitstag Basispreis Floor Level Partizipationsfaktor Mindestbetrag [Höchstbetrag] 

[ISIN einfügen] [Fälligkeitstag einfü-

gen] 

[Basispreis einfügen] [Floor Level einfügen] 

 

[Partizipationsfaktor 

einfügen] 

[Mindestbetrag einfü-

gen] 

 

[Höchstbetrag  

einfügen] 

[Nicht anwendbar]
**

 

 

Tabelle 1.4: 

ISIN Anfängliche[r] Beobach-

tungstag[e] 

Finale[r] Beobachtungstag[e] Erster Tag der Best out-Periode Letzter Tag der Worst in-

Periode 

[ISIN einfügen] [Anfängliche(n) Beobachtungs-

tag(e) einfügen] 

[Nicht anwendbar]
**

 

[Finale(n) Beobachtungstag(e) 

einfügen] 

[Nicht anwendbar]
**

 

[Ersten Tag der Best out-Periode 

einfügen] 

[Nicht anwendbar]
**

 

[Letzten Tag der Worst in-Periode 

einfügen] 

[Nicht anwendbar]
**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** Anstelle der Angabe von "Nicht anwendbar" kann auch die betreffende Spalte aus der Tabelle gestrichen werden. 
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§ 2 

Basiswertdaten 

Tabelle 2.1: 

Korbbestandteili Währung des Korbbe-

standteilsi 

[WKNi] [ISINi] [Reutersi] [Bloombergi] 

[Name des Korbbestand-

teils1 einfügen] 

 

[Währung des Korbbe-

standteils1 einfügen] 

 

[WKN1 einfügen] 

[Nicht  

anwendbar]
**

  

[ISIN1 einfügen] 

[Nicht  

anwendbar]
**

 

[RIC1 einfügen] 

[Nicht anwendbar]
**

 

[Bloombergticker1  

einfügen] 

[Nicht anwendbar]
**

 

[Name des Korbbestand-

teilsN einfügen] 

[Währung des Korbbe-

standteilsN einfügen] 

 

[WKNN einfügen] 

[Nicht anwendbar]
**

 

[ISINN einfügen] 

[Nicht  

anwendbar]
**

 

[RICN einfügen] 

[Nicht anwendbar]
**

 

[BloombergtickerN  

einfügen] 

[Nicht anwendbar]
**

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** Anstelle der Angabe von "Nicht anwendbar" kann auch die betreffende Spalte aus der Tabelle gestrichen werden. 
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Tabelle 2.2: 

Korbbestandteili [Administratori] [Anlageberateri] [Verwahrstellei] [Verwaltungsge-

sellschafti] 

[Portfolio-

verwalteri] 

[Abschlussprüferi] Internetseitei 

[Name des Korbbe-

standteils1 einfü-

gen] 

[Name des Admi-

nistrators1 einfü-

gen] 

[Nicht anwendbar] 

[Name des Anlage-

beraters1 einfügen] 

[Nicht anwendbar]  

[Name der Ver-

wahrstelle1 einfü-

gen] 

[Nicht anwendbar] 

[Name der Verwal-

tungsgesellschaft1 

einfügen] 

[Nicht anwendbar] 

[Name des Portfo-

lioverwaltersi ein-

fügen] 

[Nicht anwendbar] 

[Name des Ab-

schlussprüfer1 ein-

fügen] 

[Nicht anwendbar] 

[Name der Internet-

seite1 einfügen] 

[Name des Korbbe-

standteilsN einfü-

gen] 

[Name des Admi-

nistratorsN einfü-

gen] 

[Nicht anwendbar] 

[Name des Anlage-

beratersN einfügen] 

[Nicht anwendbar] 

[Name der Ver-

wahrstelleN einfü-

gen] 

[Nicht anwendbar] 

[Name der Verwal-

tungsgesellschaftN 

einfügen] 

[Nicht anwendbar] 

[Name des Portfo-

lioverwaltersN ein-

fügen] 

[Nicht anwendbar] 

[Name des Ab-

schlussprüfersN  

einfügen] 

[Nicht anwendbar] 

[Name der Internet-

seiteN einfügen] 

Für weitere Informationen zum entsprechenden Basiswert wird auf die Internetseite, wie in der Tabelle 2.2 festgelegt (oder jede Nachfolgeseite), verwiesen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** Anstelle der Angabe von "Nicht anwendbar" kann auch die betreffende Spalte aus der Tabelle gestrichen werden. 

] 
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Teil C – Besondere Bedingungen der Wertpapiere 

 

TEIL C – BESONDERE BEDINGUNGEN DER WERTPAPIERE 

(die "Besondere Bedingungen") 

 

Option 1: Garant Wertpapiere 

[Option 1: Im Fall von Garant Wertpapieren gilt Folgendes: 

§ 1 

Definitionen 

"Abschlussprüfer" ist der Abschlussprüfer, wie in der Spalte "Abschlussprüfer" der Ta-

belle 2.2 in § 2 der Produkt- und Basiswertdaten festgelegt. Sofern der Fonds bzw. die 

Verwaltungsgesellschaft eine andere Person, Gesellschaft oder Institution als Abschluss-

prüfer des Fonds bestimmt, bezieht sich jede Bezugnahme in diesen Wertpapierbedingun-

gen je nach Kontext auf den neuen Abschlussprüfer. 

[Im Fall von Wertpapieren, bei denen die Ersatzfeststellung innerhalb des Abwicklungszyklus 

stattfindet: 

"Abwicklungszyklus" ist diejenige Anzahl an Clearance System-Geschäftstagen, inner-

halb derer die Abwicklung nach den Regeln des Clearance Systems von Zeichnungen oder 

Rückgaben von Fondsanteilen üblicherweise erfolgt.]  

"Administrator" bezeichnet den Administrator, sofern ein solcher in der Spalte "Admi-

nistrator" der Tabelle 2.2 in § 2 der Produkt- und Basiswertdaten festgelegt ist. Sofern der 

Fonds bzw. die Verwaltungsgesellschaft eine andere Person, Gesellschaft oder Institution 

als die in der Spalte "Administrator" festgelegte als Administrator des Fonds bestimmt, 

bezieht sich jede Bezugnahme auf den Administrator in diesen Wertpapierbedingungen je 

nach Kontext auf den neuen Administrator. 

"Anlageberater" bezeichnet den Anlageberater, sofern ein solcher in der Spalte "Anlage-

berater" der Tabelle 2.2 in § 2 der Produkt- und Basiswertdaten festgelegt ist. Sofern der 

Fonds bzw. die Verwaltungsgesellschaft eine andere Person, Gesellschaft oder Institution 

als die in der Spalte "Anlageberater" festgelegte als Anlageberater des Fonds bestimmt, 

bezieht sich jede Bezugnahme auf den Anlageberater in diesen Wertpapierbedingungen je 

nach Kontext auf den neuen Anlageberater. 

"Anpassungsereignis" ist nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) der Berechnungsstelle 

jedes der folgenden Ereignisse, das am oder nach dem Ersten Handelstag eintritt:  

(a) in einem der Fondsdokumente werden ohne Zustimmung der Berechnungsstelle 

Änderungen vorgenommen, die nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) der 

Berechnungsstelle die Fähigkeit der Emittentin zur Absicherung ihrer 

Verpflichtungen aus den Wertpapieren beeinträchtigen, insbesondere Änderungen 

hinsichtlich (i) des Risikoprofils des Fonds, (ii) der Anlageziele oder 

Anlagestrategie oder Anlagebeschränkungen des Fonds, (iii) der Währung der 

Fondsanteile, (iv) der Berechnungsmethode des NAV oder (v) des Zeitplans für 

die Zeichnung bzw. Ausgabe, Rücknahme und/oder Übertragung der 

Fondsanteile;  

(b) Anträge auf Ausgabe, Rücknahme oder Übertragung von Fondsanteilen werden 

nicht oder nur teilweise ausgeführt; 

(c) für die Ausgabe oder Rücknahme von Fondsanteilen werden Gebühren, 

Aufschläge, Abschläge, Abgaben, Provisionen, Steuern oder ähnliche Gebühren 
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erhoben (andere als die Gebühren, Aufschläge, Abschläge, Abgaben, Provisionen, 

Steuern oder ähnliche Gebühren, die bereits vor dem Ersten Handelstag 

bestanden); 

(d)  der Fonds bzw. die Verwaltungsgesellschaft oder der durch den Fonds bzw. die 

Verwaltungsgesellschaft dafür bestimmte Fondsdienstleister versäumt die 

planmäßige oder übliche oder in den Fondsdokumenten bestimmte 

Veröffentlichung des NAV; 

(e) ein Wechsel in der Rechtsform des Fonds; 

(f) ein Wechsel von wesentlichen Personen in Schlüsselpositionen der 

Verwaltungsgesellschaft oder im Fondsmanagement; 

(g) (i) eine Änderung in der rechtlichen, bilanziellen, steuerlichen oder 

aufsichtsrechtlichen Behandlung des Fonds oder der Verwaltungsgesellschaft; 

oder (ii) die Aussetzung, Aufhebung, der Widerruf oder das Fehlen der Erlaubnis 

oder Registrierung des Fonds oder der Verwaltungsgesellschaft; oder (iii) die 

Aussetzung, Aufhebung, der Widerruf oder das Fehlen der Vertriebsberechtigung 

für den Fonds von Seiten der zuständigen Behörde; oder (iv) eine Einleitung eines 

aufsichtsrechtlichen Untersuchungsverfahrens, eine Verurteilung durch ein 

Gericht oder eine Anordnung einer zuständigen Behörde bezüglich der Tätigkeit 

des Fonds, der Verwaltungsgesellschaft oder eines Fondsdienstleister oder von 

Personen in Schlüsselpositionen der Verwaltungsgesellschaft oder im 

Fondsmanagement aufgrund eines Fehlverhaltens, einer Rechtsverletzung oder 

aus ähnlichen Gründen; 

(h) der Verstoß des Fonds oder der Verwaltungsgesellschaft gegen die Anlageziele, 

die Anlagestrategie oder die Anlagebeschränkungen des Fonds (wie in den 

Fondsdokumenten definiert), der nach billigen Ermessen (§ 315 BGB) der 

Berechnungsstelle wesentlich ist, sowie ein Verstoß des Fonds oder der 

Verwaltungsgesellschaft gegen gesetzliche oder aufsichtsrechtliche 

Bestimmungen; 

(i) eine Änderung von Gesetzen oder Vorschriften oder in deren Umsetzung oder 

Auslegung (ob formell oder informell), die für die Emittentin in Bezug auf die 

Zeichnung, die Rückgabe oder das Halten von Fondsanteilen (i) eine Reserve oder 

Rückstellung erfordert oder (ii) das von der Emittentin in Bezug auf die 

Aufrechterhaltung ihrer Vereinbarungen zur Absicherung ihrer Verpflichtungen 

aus den Wertpapieren zu haltende regulatorische Eigenkapital im billigen 

Ermessen der Berechnungsstelle (§ 315 BGB) deutlich im Vergleich zu den 

Bedingungen, die zum Ersten Handelstag vorlagen, erhöht; 

(j) eine Änderung von Gesetzen oder Vorschriften oder in deren Umsetzung oder 

Auslegung (ob formell oder informell), durch die für die Emittentin die 

Aufrechterhaltung ihrer Vereinbarungen zur Absicherung ihrer Verpflichtungen 

aus den Wertpapieren unrechtmäßig oder undurchführbar würde oder sich 

erheblich erhöhte Kosten ergeben würden; 

(k) ein Überschreiten des anteilig gehaltenen Volumens seitens der Emittentin allein 

oder gemeinsam mit einer dritten Partei, mit der die Emittentin im Hinblick auf 

die Wertpapiere ein Absicherungsgeschäft abschließt, von [Maßgeblichen 

Prozentsatz einfügen]% der ausstehenden Fondsanteile; 

(l) für die Emittentin besteht aufgrund von Bilanzierungs- oder anderen Vorschriften 

das Erfordernis der Konsolidierung des Fonds;  

(m) der Verkauf bzw. die Rückgabe der Fondsanteile aus für die Emittentin 

zwingenden, nicht die Wertpapiere betreffenden Gründen, sofern dies nicht allein 

der Aufnahme oder Auflösung von Absicherungsgeschäften dient; 
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(n) ein Ereignis oder ein Umstand, das bzw. der folgende Auswirkungen hat oder 

haben kann: (i) die Aussetzung der Ausgabe von weiteren Fondsanteilen oder der 

Rücknahme bestehender Fondsanteile oder (ii) die Reduzierung der Anzahl der 

Fondsanteile eines Anteilsinhabers im Fonds aus Gründen, die außerhalb der 

Kontrolle dieses Anteilsinhabers liegen oder (iii) die Teilung, Zusammenlegung 

(Konsolidierung) oder Gattungsänderung der Fondsanteile oder (iv) Zahlungen 

auf eine Rücknahme von Fondsanteilen erfolgen ganz oder teilweise durch 

Sachausschüttung anstatt gegen Barausschüttungen oder (v) die Bildung von so 

genannten Side-Pockets für abgesondertes Anlagevermögen; 

(o) die Verwaltungsgesellschaft oder ein Fondsdienstleister stellt seine Dienste für 

den Fonds ein oder verliert ihre bzw. seine Erlaubnis, Registrierung, Berechtigung 

oder Genehmigung und wird nicht unverzüglich durch einen anderen 

Dienstleister, der nach billigem Ermessen der Berechnungsstelle (§ 315 BGB) ein 

ähnlich gutes Ansehen hat; 

(p) (i) eine Verfügung oder ein wirksamer Beschluss über die Abwicklung, 

Auflösung, Beendigung, Liquidation oder ein Ereignis mit entsprechenden 

Auswirkungen in Bezug auf den Fonds oder die Fondsanteile, (ii) die Einleitung 

eines Vergleichs-, Konkurs- oder Insolvenzverfahrens, eine Auf- oder Abspaltung, 

eine Neuklassifizierung oder eine Konsolidierung, wie z.B. der Wechsel der 

Anteilsklasse des Fonds oder die Verschmelzung des Fonds auf oder mit einem 

anderen Fonds, (iii) sämtliche Fondsanteile müssen auf einen Treuhänder, 

Liquidator, Insolvenzverwalter oder ähnlichen Amtsträger übertragen werden oder 

(iv) den Anteilsinhabern der Fondsanteile wird es rechtlich untersagt, diese zu 

übertragen; 

(q) die Einleitung eines Vergleichs-, Konkurs-, Insolvenz-, Auflösungs- oder 

vergleichbaren Verfahrens über den Fonds bzw. die Verwaltungsgesellschaft; 

(r) die Emittentin verliert das Recht, den Fonds als Basiswert für die Wertpapiere zu 

verwenden; 

(s) eine Änderung in den Steuergesetzen und -vorschriften oder eine Änderung der 

Rechtsprechung oder der Verwaltungspraxis der Steuerbehörden, die nach 

billigem Ermessen (§ 315 BGB) der Berechnungsstelle nachteilige Auswirkungen 

auf die Emittentin oder einen Wertpapierinhaber hat; 

(t) für den Fonds wird keine Bekanntmachung der Besteuerungsgrundlagen gemäß 

den anwendbaren Bestimmungen des deutschen Investmentsteuergesetzes 

(InvStG) erstellt oder der Fonds bzw. die Verwaltungsgesellschaft hat 

angekündigt, dass zukünftig keine Bekanntmachung der Besteuerungsgrundlagen 

gemäß den anwendbaren Bestimmungen des InvStG erstellt werden wird; 

(u) Änderungen in der Anlage- oder Ausschüttungspolitik des Fonds, die einen 

erheblichen negativen Effekt auf die Höhe der Ausschüttungen des Fonds haben 

können sowie Ausschüttungen, die von der bisher üblichen Ausschüttungspolitik 

des Fonds erheblich abweichen; 

(v) der Fonds oder die Verwaltungsgesellschaft oder ein mit ihr verbundenes 

Unternehmen verstößt gegen den mit der Emittentin im Hinblick auf den Fonds 

abgeschlossenen Vertrag in erheblicher Weise oder kündigt diesen; 

(w) der Fonds oder die Verwaltungsgesellschaft versäumt es, entgegen der bisher 

üblichen Praxis der Berechnungsstelle Informationen zur Verfügung zu stellen, 

die diese vernünftigerweise für erforderlich hält, um die Einhaltung der 

Anlagerichtlinien oder -beschränkungen des Fonds zeitnah überprüfen zu können; 



 

115 

(x) der Fonds bzw. die Verwaltungsgesellschaft versäumt es, der Berechnungsstelle 

den geprüften Jahresbericht und gegebenenfalls den Halbjahresbericht so bald wie 

möglich nach entsprechender Aufforderung zur Verfügung zu stellen; 

(y) jedes andere Ereignis, das sich auf den NAV des Fonds oder auf die Fähigkeit der 

Emittentin zur Absicherung ihrer Verpflichtungen aus den Wertpapieren spürbar 

und nicht nur vorübergehend nachteilig auswirken kann; 

(z) die Veröffentlichung des NAV erfolgt nicht länger in der Basiswertwährung 

[Im Fall von Wertpapieren, bei denen die Volatilität ein Weiteres Anpassungsereignis ist: ; 

(aa) der Eintritt eines Weiteren Anpassungsereignisses]. 

Die Berechnungsstelle ist nicht zur Überwachung verpflichtet, ob eines der oben genann-

ten Ereignisse eingetreten ist. 

"Ausgabetag" bezeichnet den Ausgabetag, wie in § 1 der Produkt- und Basiswertdaten 

festgelegt. 

[Im Fall von Wertpapieren mit finaler Referenzpreisbetrachtung gilt Folgendes: 

"Ausübungstag" bezeichnet den Finalen Beobachtungstag.] 

[Im Fall von Wertpapieren mit finaler Durchschnittsbetrachtung gilt Folgendes: 

"Ausübungstag" bezeichnet den letzten Finalen Beobachtungstag.] 

[Im Fall von Wertpapieren, bei denen die Festgelegte Währung nicht der Euro ist, gilt Folgendes: 

"Bankgeschäftstag" ist jeder Tag (der kein Samstag oder Sonntag ist), an dem das 

Clearing System und das Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express 

Transfer-System (TARGET2) (das "TARGET2") geöffnet ist.] 

[Im Fall von Wertpapieren, bei denen die Festgelegte Währung nicht der Euro ist, gilt Folgendes: 

"Bankgeschäftstag" ist jeder Tag (der kein Samstag oder Sonntag ist), an dem das Clea-

ring System geöffnet ist und an dem Geschäftsbanken und Devisenmärkte Zahlungen im 

Finanzzentrum für Bankgeschäftstage vornehmen.] 

"Basiswert" ist ein Fondsanteil, wie in der Spalte "Basiswert" der Tabelle 1.2 in § 1 der 

Produkt- und Basiswertdaten festgelegt. 

[Im Fall von Wertpapieren, bei denen Ausschüttungen des Basiswerts gesammelt werden und so-

fern die Basiswertwährung gleich der Festgelegten Währung ist, gilt Folgendes: 

"Basiswert-Ausschüttung" ist jede von der Berechnungsstelle nach billigem Ermessen 

§ 315 BGB bestimmte Barausschüttung, die vom Fonds bzw. von der Verwaltungsgesell-

schaft in Bezug auf den Basiswert erklärt und gezahlt wird. 

"Basiswert-Ausschüttung(netto)" ist, in Bezug auf eine Basiswert-Ausschüttung, diese 

Basiswert-Ausschüttung abzüglich eines von der Berechnungsstelle nach billigem Ermes-

sen (§ 315 BGB) festgelegten Betrags in Höhe der Steuern, Abgaben, Einbehaltungen, 

Abzügen oder sonstigen Gebühren, die einem in Deutschland unbeschränkt steuerpflichti-

gen Privatanleger, sofern er Inhaber des Basiswerts wäre, in Bezug auf die Barausschüt-

tung entstünde. 

"Basiswert-Ausschüttungsfaktor" ist der Basiswert-Ausschüttungsfaktor, der von Be-

rechnungsstelle in Bezug auf jeden Basiswert-Ausschüttungs-Ex-Tag in der Basiswert-

Ausschüttungsbeobachtungsperiode berechnet wird als die Summe von (i) Eins und (ii) 

dem Quotienten der jeweiligen Basiswert-Ausschüttung(netto) und dem NAV an dem je-

weiligen Basiswert-Ausschüttungs-Tag. 
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"Basiswert-Ausschüttungsbeobachtungsperiode" ist jeder Berechnungstag zwischen 

dem Ersten Tag der Ausschüttungsbeobachtungsperiode (ausschließlich) bis zu dem Letz-

ten Tag der Ausschüttungsbeobachtungsperiode. 

"Basiswert-Ausschüttungs-Tag" ist in Bezug auf eine Basiswert-Ausschüttung der Be-

rechnungstag unmittelbar vor dem jeweiligen Basiswert-Ausschüttungs-Ex-Tag. 

"Basiswert-Ausschüttungs-Ex-Tag" ist in Bezug auf eine Basiswert-Ausschüttung der 

erste Tag, an dem der NAV vermindert um diese Basiswert-Ausschüttung veröffentlicht 

wird.] 

[Im Fall von Wertpapieren, bei denen Ausschüttungen des Basiswerts gesammelt werden und so-

fern die Basiswertwährung gleich der Festgelegten Währung ist, gilt Folgendes: 

"Erster Tag der Ausschüttungsbeobachtungsperiode" ist der erste Anfängliche Be-

obachtungstag. 

"Letzter Tag der Ausschüttungsbeobachtungsperiode" ist der letzte Finale Beobach-

tungstag. 

"Referenzpreis-Anpassungsfaktor" ist, in Bezug auf einen Beobachtungstag, das Pro-

dukt aller Basiswert-Ausschüttungsfaktoren, deren Basiswert-Ausschüttungs-Ex-Tag in 

[die Periode] [den Zeitraum] von dem Ersten Tag der Ausschüttungsbeobachtungsperiode 

(ausschließlich) bis zu dem jeweiligen Beobachtungstag (einschließlich) fallen.]  

"Basispreis" ist der Basispreis, wie in der Spalte "Basispreis" der Tabelle 1.2 in § 1 der 

Produkt- und Basiswertdaten festgelegt. 

"Basiswertwährung" ist die Basiswertwährung, wie in der Spalte "Basiswertwährung" 

der Tabelle 2.1 in § 2 der Produkt- und Basiswertdaten festgelegt. 

"Beobachtungstag" ist jeder der folgenden Beobachtungstage: 

[Im Fall von Wertpapieren mit initialer Referenzpreisbetrachtung gilt Folgendes: 

"Anfänglicher Beobachtungstag" ist der Anfängliche Beobachtungstag, wie in der 

Spalte "Anfänglicher Beobachtungstag" der Tabelle 1.3 in § 1 der Produkt- und Ba-

siswertdaten festgelegt. Wenn der Anfängliche Beobachtungstag kein Berechnungstag 

ist, dann ist der unmittelbar folgende Bankgeschäftstag, der ein Berechnungstag ist, 

der Anfängliche Beobachtungstag.] 

[Im Fall von Wertpapieren mit initialer Durchschnittsbetrachtung gilt Folgendes: 

"Anfänglicher Beobachtungstag" ist jeder der Anfänglichen Beobachtungstage, die 

in der Spalte "Anfängliche Beobachtungstage" der Tabelle 1.3 in § 1 der Produkt- und 

Basiswertdaten festgelegt sind. Wenn ein Anfänglicher Beobachtungstag kein Be-

rechnungstag ist, dann ist der nächste folgende Bankgeschäftstag, der ein Berech-

nungstag ist, der entsprechende Anfängliche Beobachtungstag.] 

[Im Fall von Wertpapieren mit finaler Referenzpreisbetrachtung gilt Folgendes: 

"Finaler Beobachtungstag" ist der Finale Beobachtungstag, wie in der Spalte "Fina-

ler Beobachtungstag" der Tabelle 1.3 in § 1 der Produkt- und Basiswertdaten festge-

legt. Wenn der Finale Beobachtungstag kein Berechnungstag ist, dann ist der unmit-

telbar folgende Bankgeschäftstag, der ein Berechnungstag ist, der Finale Beobach-

tungstag. Der Fälligkeitstag verschiebt sich entsprechend. Zinsen sind aufgrund einer 

solchen Verschiebung nicht geschuldet.] 

[Im Fall von Wertpapieren mit finaler Durchschnittsbetrachtung gilt Folgendes: 

"Finaler Beobachtungstag" ist jeder der Finalen Beobachtungstage, die in der Spalte 

"Finale Beobachtungstage" der Tabelle 1.3 in § 1 der Produkt- und Basiswertdaten 

festgelegt sind. Wenn ein Finaler Beobachtungstag kein Berechnungstag ist, dann ist 

der nächste folgende Bankgeschäftstag, der ein Berechnungstag ist, der entsprechende 
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Finale Beobachtungstag. Ist der letzte Finale Beobachtungstag kein Berechnungstag, 

dann verschiebt sich der Fälligkeitstag entsprechend. Zinsen sind aufgrund einer sol-

chen Verschiebung nicht geschuldet.]  

"Berechnungsstelle" ist die Berechnungsstelle, wie in § 2 (2) der Allgemeinen Bedingun-

gen festgelegt. 

"Berechnungstag" ist jeder Tag, an dem der Referenzpreis durch den Fonds bzw. die 

Verwaltungsgesellschaft für gewöhnlich veröffentlicht wird. 

[Im Fall von Wertpapieren mit Best in-Betrachtung gilt Folgendes: 

"Best in-Periode" ist [Maßgebliche(n) Tag(e) einfügen] zwischen dem Anfänglichen Be-

obachtungstag (einschließlich) und dem Letzten Tag der Best-in Periode (einschließlich).] 

[Im Fall von Wertpapieren mit Best out-Betrachtung gilt Folgendes: 

"Best out-Periode" ist [Maßgebliche(n) Tag(e) einfügen] zwischen dem Ersten Tag der 

Best-out Periode (einschließlich) und dem Finalen Beobachtungstag (einschließlich).] 

[Im Fall von Garant Cap Wertpapieren gilt Folgendes: 

"Cap Level" ist das Cap Level, wie in der Spalte "Cap Level" der Tabelle 1.2 in § 1 der 

Produkt- und Basiswertdaten festgelegt.] 

[Im Fall von Wertpapieren mit CBF als Clearing System gilt Folgendes: 

"Clearing System" ist Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main ("CBF").] 

[Im Fall von Wertpapieren mit CBL und Euroclear Bank als Clearing System gilt Folgendes: 

"Clearing System" sind Clearstream Banking société anonyme, Luxemburg ("CBL") und 

Euroclear Bank SA/NV ("Euroclear Bank") (CBL und Euroclear sind jeweils ein 

"ICSD" (International Central Securities Depository) und gemeinsam die "ICSDs").] 

[Im Fall von Wertpapieren mit einem anderen Clearing System gilt Folgendes: 

"Clearing System" ist [Andere(s) Clearing System(e) einfügen].] 

[Im Fall von Wertpapieren, bei denen die Ersatzfeststellung innerhalb des Abwicklungszyklus 

stattfindet: 

"Clearance System" ist das inländische Haupt-Clearance System, das üblicherweise für 

die Abwicklung von Zeichnungen oder Rückgaben von Fondsanteilen verwendet wird, 

und das von der Berechnungsstelle nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) bestimmt wird. 

"Clearance System-Geschäftstag" ist im Zusammenhang mit dem Clearance System je-

der Tag (der kein Samstag oder Sonntag ist), an dem das Clearance System für die An-

nahme und Ausführung von Erfüllungsanweisungen geöffnet hat.] 

[Im Fall einer Emissionsstelle gilt Folgendes: 

"Emissionsstelle" ist die Emissionsstelle, wie in § 1 der Produkt- und Basiswertdaten fest-

gelegt.] 

"Erster Handelstag" ist der Erste Handelstag, wie in § 1 der Produkt- und Basiswertdaten 

festgelegt. 

[Im Fall von Wertpapieren mit Best out-Betrachtung gilt Folgendes: 

"Erster Tag der Best out-Periode" ist der Erste Tag der Best out-Periode, der in der Ta-

belle 1.3 in § 1 der Produkt- und Basiswertdaten festgelegt ist.] 

[Im Fall von Wertpapieren mit Worst out-Betrachtung gilt Folgendes: 

"Erster Tag der Worst out-Periode" ist der Erste Tag der Worst out-Periode, der in der 

Tabelle 1.3 in § 1 der Produkt- und Basiswertdaten festgelegt ist.] 
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"Fälligkeitstag" ist der Fälligkeitstag, wie in der Spalte "Fälligkeitstag" der Tabelle 1.2 in 

§ 1 der Produkt- und Basiswertdaten festgelegt. 

"Festgelegte Währung" ist die Festgelegte Währung, wie in § 1 der Produkt- und Basis-

wertdaten festgelegt.  

[Im Fall von Wertpapieren, bei denen die Festgelegte Währung nicht der Euro ist, gilt Folgendes: 

"Finanzzentrum für Bankgeschäftstage" ist das Finanzzentrum für Bankgeschäftstage, 

wie in § 1 der Produkt- und Basiswertdaten festgelegt.] 

"Fonds" ist in Bezug auf einen Fondsanteil das Investmentvermögen, das diesen Fondsan-

teil emittiert bzw. das Investmentvermögen, an dessen Vermögen der Fondsanteil eine an-

teilige Beteiligung verkörpert. 

"Fondsanteil“ ist ein Anteil bzw. eine Aktie des Fonds und der in der Spalte „Basiswert“ 

der Tabelle 1.2 in § 1 der Produkt- und Basiswertdaten aufgeführten Gattung. 

"Fondsdienstleister" ist, soweit vorhanden, der Administrator, der Anlageberater, die 

Verwahrstelle, die Verwaltungsgesellschaft, der Portfolioverwalter und der Abschlussprü-

fer. 

"Fondsmanagement" sind die für die Portfolioverwaltung und/oder das Risikomanage-

ment des Fonds zuständigen Personen. 

"Fondsdokumente" sind in Bezug auf den Fonds jeweils, soweit vorhanden und in der 

jeweils gültigen Fassung: der Jahresbericht, der Halbjahresbericht[, Zwischenberichte], 

Verkaufsprospekt, die Anlagebedingungen sowie ggf. die Satzung oder der Gesellschafts-

vertrag, die wesentlichen Anlegerinformationen sowie alle sonstigen Dokumente des 

Fonds, in denen die Bedingungen des Fonds und der Fondsanteile festgelegt sind.  

"Fondsumwandlungsereignis" ist jedes der folgenden Ereignisse: 

(a) eine Anpassung nach Absatz § 8 (1) der Besonderen Bedingungen ist nicht mög-

lich oder der Emittentin und/oder den Wertpapierinhabern nicht zumutbar (jeweils 

ein "Fondsersetzungsereignis"); 

(b) nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) der Berechnungsstelle steht kein Ersatzba-

siswert zur Verfügung; 

(c) nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) der Berechnungsstelle steht keine Ersatz-

verwaltungsgesellschaft zur Verfügung;  

(d)  eine Rechtsänderung und/oder eine Hedging-Störung und/oder Gestiegene 

Hedging-Kosten liegen vor. 

[Im Fall von Compo Wertpapieren gilt Folgendes: 

"Fixing Sponsor" ist der Fixing Sponsor, wie in § 1 der Produkt- und Basiswertdaten 

festgelegt. 

"FX" ist das offizielle Fixing des FX Wechselkurses, wie vom Fixing Sponsor auf der FX 

Bildschirmseite veröffentlicht (oder jeder Nachfolgeseite). 

"FX Berechnungstag" ist jeder Tag, an dem FX vom Fixing Sponsor veröffentlicht wird. 

"FX Umwandlungsereignis" ist jedes der folgenden Ereignisse: 

(a) nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) der Berechnungsstelle steht kein geeigneter 

Neuer Fixing Sponsor (wie in § 9 (1) der Besonderen Bedingungen definiert) 

oder Ersatzwechselkurs (wie in § 9 (2) der Besonderen Bedingungen definiert) 

zur Verfügung; 

(b) auf Grund besonderer Umstände oder höherer Gewalt (wie z.B. Katastrophen, 

Krieg, Terror, Aufstände, Beschränkungen von Zahlungstransaktionen, Beitritt 
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des Landes, dessen nationale Währung verwendet wird, in die europäische 

Wirtschafts- und Währungsunion, Austritt dieses Landes aus der europäischen 

Wirtschafts- und Währungsunion und sonstige Umstände, die sich im 

vergleichbaren Umfang auf FX auswirken) ist die zuverlässige Feststellung von 

FX unmöglich oder praktisch undurchführbar. 

[Falls die Basiswährung des FX Wechselkurses, der auf der Bildschirmseite angezeigt wird, gleich 

der Festgelegten Währung ist, gilt Folgendes: 

"FX Wechselkurs" ist der Wechselkurs für die Umrechnung der Festgelegten Währung in 

die Basiswertwährung.] 

[Falls die Basiswährung des FX Wechselkurses, der auf der Bildschirmseite angezeigt wird, un-

gleich der Festgelegten Währung ist, gilt Folgendes: 

"FX Wechselkurs" ist der Wechselkurs für die Umrechnung der Basiswertwährung in die 

Festgelegte Währung.] 

"FX (initial)" ist FX am FX Beobachtungstag (initial). 

"FX (final)" ist FX am FX Beobachtungstag (final). 

"FX Marktstörungsereignis" ist jedes der folgenden Ereignisse: 

(a) die Unterlassung des Fixing Sponsors, FX zu veröffentlichen; 

(b) die Aufhebung oder Beschränkung des Devisenhandels für wenigstens eine der 

beiden Währungen, die als Bestandteil von FX notiert werden (einschließlich Op-

tionen oder Terminkontrakte) oder die Beschränkung des Umtauschs der Währun-

gen, die als Bestandteil dieses Wechselkurses notiert werden oder die praktische 

Unmöglichkeit der Einholung eines Angebots für einen solchen Wechselkurs; 

(c) alle anderen Ereignisse mit vergleichbaren wirtschaftlichen Auswirkungen zu den 

oben aufgeführten Ereignissen; 

soweit die oben genannten Ereignisse nach billigem Ermessen der Berechnungsstelle 

(§ 315 BGB) erheblich sind. 

[Im Fall von Wertpapieren mit initialer Referenzpreisbetrachtung gilt Folgendes: 

"FX Beobachtungstag (initial)" ist der FX Berechnungstag unmittelbar vor dem Anfäng-

lichen Beobachtungstag. ] 

[Im Fall von Wertpapieren mit initialer Durchschnittsbetrachtung gilt Folgendes: 

"FX Beobachtungstag (initial)" ist der FX Berechnungstag unmittelbar vor dem ersten 

Anfänglichen Beobachtungstag.] 

[Im Fall von Wertpapieren mit finaler Referenzpreisbetrachtung gilt Folgendes: 

"FX Beobachtungstag (final)" ist der FX Berechnungstag, der dem Finalen Beobach-

tungstag unmittelbar folgt.] 

[Im Fall von Wertpapieren mit finaler Durchschnittsbetrachtung gilt Folgendes: 

"FX Beobachtungstag (final)" ist der FX Berechnungstag, der dem letzten Finalen Be-

obachtungstag unmittelbar folgt.] 

"FX Bildschirmseite" ist die FX Bildschirmseite, wie in § 1 der Produkt- und Basiswert-

daten festgelegt.] 

"Floor Level" ist das Floor Level, wie in der Spalte "Floor Level" der Tabelle 1.2 in § 1 

der Produkt- und Basiswertdaten festgelegt. 

"Gesamtnennbetrag" ist der Gesamtnennbetrag, wie in der Spalte "Gesamtnennbetrag" 

der Tabelle 1.1 in § 1 der Produkt- und Basiswertdaten festgelegt. 
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"Gestiegene Hedging-Kosten" bedeutet, dass die Emittentin im Vergleich zum Ersten 

Handelstag einen wesentlich höheren Betrag an Steuern, Abgaben, Aufwendungen und 

Gebühren (außer Maklergebühren) entrichten muss, um 

(a) Transaktionen abzuschließen, fortzuführen oder abzuwickeln bzw. Vermögens-

werte zu erwerben, auszutauschen, zu halten oder zu veräußern, welche nach billi-

gem Ermessen (§ 315 BGB) der Emittentin zur Absicherung von Preisrisiken oder 

sonstigen Risiken im Hinblick auf ihre Verpflichtungen aus den Wertpapieren er-

forderlich sind, oder 

(b) Erlöse aus solchen Transaktionen bzw. Vermögenswerten zu realisieren, zurück-

zugewinnen oder weiterzuleiten, 

wobei Kostensteigerungen aufgrund einer Verschlechterung der Kreditwürdigkeit der 

Emittentin nicht als Gestiegene Hedging-Kosten zu berücksichtigen sind. 

"Hauptzahlstelle" ist die Hauptzahlstelle, wie in § 1 der Produkt- und Basiswertdaten 

festgelegt. 

"Hedging-Störung" bedeutet, dass die Emittentin nicht in der Lage ist, zu Bedingungen, 

die den am Ersten Handelstag der Wertpapiere herrschenden wirtschaftlich wesentlich 

gleichwertig sind, 

(a) Transaktionen abzuschließen, fortzuführen oder abzuwickeln bzw. Vermögens-

werte zu erwerben, auszutauschen, zu halten oder zu veräußern, welche nach billi-

gem Ermessen (§ 315 BGB) der Emittentin zur Absicherung von Preisrisiken oder 

sonstigen Risiken im Hinblick auf ihre Verpflichtungen aus den Wertpapieren 

notwendig sind, oder  

(b) Erlöse aus solchen Transaktionen bzw. Vermögenswerten zu realisieren, zurück-

zugewinnen oder weiterzuleiten. 

[Im Fall von Garant Cap Quanto und non-Quanto Wertpapieren, gilt Folgendes: 

"Höchstbetrag" ist Nennbetrag x Cap Level.] 

[Im Fall von Garant Cap Compo
3
 Wertpapieren, gilt Folgendes: 

"Höchstbetrag" ist Nennbetrag x [Floor Level + (Cap Level - Basispreis) x FX (initial) / 

FX (final)].]  

[Im Fall von Garant Cap Compo
4
 Wertpapieren, gilt Folgendes: 

"Höchstbetrag" ist Nennbetrag x [Floor Level + (Cap Level - Basispreis) x FX (final) / 

FX (initial)].] 

"Internetseite der Emittentin" ist die Internetseite der Emittentin, wie in § 1 der Produkt- 

und Basiswertdaten festgelegt. 

"Internetseite für Mitteilungen" ist die Internetseite für Mitteilungen, wie in § 1 der Pro-

dukt- und Basiswertdaten festgelegt. 

"Kursentwicklung des Basiswerts" ist der Quotient aus R (final), als Zähler, und R (initi-

al), als Nenner. 

[Im Fall von Wertpapieren mit Best in-Betrachtung gilt Folgendes: 

"Letzter Tag der Best in-Periode" ist der Letzte Tag der Best in-Periode, der in der Spal-

te "Letzter Tag der Best in-Periode" der Tabelle 1.3 in § 1 der Produkt- und Basiswertda-

ten festgelegt ist.] 

                                                      
3 Wenn die Basiswährung des FX Wechselkurses, der auf der Bildschirmseite angezeigt wird, gleich der Festgelegten 

Währung ist. 
4 Wenn die Basiswährung des FX Wechselkurses, der auf der Bildschirmseite angezeigt wird, ungleich der Festgelegten 

Währung ist. 
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[Im Fall von Wertpapieren mit Worst in-Betrachtung gilt Folgendes: 

"Letzter Tag der Worst in-Periode" ist der Letzte Tag der Worst in-Periode, der in der 

Spalte "Letzter Tag der Worst in-Periode" der Tabelle 1.3 in § 1 der Produkt- und Basis-

wertdaten festgelegt ist.] 

"Marktstörungsereignis" ist jedes der folgenden Ereignisse: 

(a) die Unterlassung oder die Nichtveröffentlichung der Berechnung des NAV in 

Folge einer Entscheidung der Verwaltungsgesellschaft oder des von ihr mit dieser 

Aufgabe betrauten Fondsdienstleisters, 

(b) die Schließung, Umwandlung oder Insolvenz des Basiswerts oder andere Umstän-

de, die eine Ermittlung des NAV unmöglich machen, oder  

(c)  die Handelbarkeit von Fondsanteilen zum NAV ist unmöglich. Davon erfasst sind 

auch die Fälle, dass der Fonds bzw. die Verwaltungsgesellschaft oder ein von 

diesen beauftragter Fondsdienstleister beschließt, die Rückgabe oder Ausgabe von 

Fondsanteilen für einen bestimmten Zeitraum auszusetzen, oder auf einen be-

stimmten Teil des Volumens des Fonds zu beschränken oder zusätzliche Gebüh-

ren zu erheben, oder 

(d) die Rücknahme der Fondsanteile durch den Fonds bzw. die 

Verwaltungsgesellschaft erfolgt gegen Sachausschüttung anstelle von Baraus-

schüttung, oder 

(e) vergleichbare Ereignisse, die die Fähigkeit der Emittentin zur Absicherung ihrer 

Verpflichtungen aus den Wertpapieren beeinträchtigen, oder 

(f) allgemein die Aufhebung oder Beschränkung des Handels an Börsen, Terminbör-

sen oder auf Märkten, an/auf denen Finanzinstrumente oder Währungen, die eine 

erhebliche wertbeeinflussende Grundlage für den Fonds bilden, notiert oder ge-

handelt werden, 

soweit dieses Ereignis nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) der Berechnungsstelle erheb-

lich ist.  

"Mindestbetrag" ist der Mindestbetrag, wie in der Spalte "Mindestbetrag" der Tabelle 1.2 

in § 1 der Produkt- und Basiswertdaten festgelegt. 

"NAV" ist der offizielle Nettoinventarwert (der "Nettoinventarwert") für einen 

Fondsanteil, wie er vom Fonds bzw. von der Verwaltungsgesellschaft oder in deren 

Auftrag von einem Dritten veröffentlicht wird und zu dem die Rücknahme von 

Fondsanteilen tatsächlich möglich ist. 

"Nennbetrag" ist der Nennbetrag, wie in § 1 der Produkt- und Basiswertdaten festgelegt. 

"Partizipationsfaktor" ist der Partizipationsfaktor, wie in der Spalte "Partizipationsfak-

tor" der Tabelle 1.2 in § 1 der Produkt- und Basiswertdaten festgelegt. 

"Portfolioverwalter" bezeichnet den Portfolioverwalter, sofern ein solcher in der Spalte 

"Portfolioverwalter" der Tabelle 2.2 in § 2 der Produkt- und Basiswertdaten festgelegt ist. 

Sofern der Fonds bzw. die Verwaltungsgesellschaft eine andere Person, Gesellschaft oder 

Institution als die in der Spalte "Portfolioverwalter" festgelegte als Portfolioverwalter des 

Fonds bestimmt, bezieht sich jede Bezugnahme auf den Portfolioverwalter in diesen Wert-

papierbedingungen je nach Kontext auf den neuen Portfolioverwalter. 

[Im Fall von Wertpapieren, bei denen R (initial) bereits festgelegt wurde, gilt Folgendes: 

"R (initial)" ist R (initial), wie in der Spalte "R (initial)" der Tabelle 1.2. in § 1 der 

Produkt- und Basiswertdaten festgelegt.] 
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[Im Fall von Wertpapieren mit initialer Referenzpreisbetrachtung gilt Folgendes: 

"R (initial)" ist der Referenzpreis am Anfänglichen Beobachtungstag.] 

[Im Fall von Wertpapieren mit initialer Durchschnittsbetrachtung gilt Folgendes:  

[Im Fall von Wertpapieren, bei denen Ausschüttungen des Basiswerts gesammelt werden 

und sofern die Basiswertwährung gleich der Festgelegten Währung ist, gilt Folgendes: 

"R (initial)" ist der gleichgewichtete Durchschnitt der an den Anfänglichen Beobach-

tungstagen festgestellten Produkte von Referenzpreisen und Referenzpreis-Anpassungs-

faktoren.] 

[Anderenfalls gilt Folgendes: 

"R (initial)" ist der gleichgewichtete Durchschnitt der an den Anfänglichen Beobach-

tungstagen festgestellten Referenzpreise.]] 

[Im Fall von Wertpapieren mit Best in-Betrachtung gilt Folgendes: 

[Im Fall von Wertpapieren, bei denen Ausschüttungen des Basiswerts gesammelt werden 

und sofern die Basiswertwährung gleich der Festgelegten Währung ist, gilt Folgendes: 

"R (initial)" ist der höchste Wert des Produkts von Referenzpreis und Referenzpreis-

Anpassungsfaktor während der Best in-Periode.] 

[Anderenfalls gilt Folgendes: 

"R (initial)" ist der höchste Referenzpreis während der Best in-Periode.]] 

[Im Fall von Wertpapieren mit Worst in-Betrachtung gilt Folgendes: 

[Im Fall von Wertpapieren, bei denen Ausschüttungen des Basiswerts gesammelt werden 

und sofern die Basiswertwährung gleich der Festgelegten Währung ist, gilt Folgendes: 

"R (initial)" ist der niedrigste Wert des Produkts von Referenzpreis und Referenzpreis-

Anpassungsfaktor während der Worst in-Periode.] 

[Anderenfalls gilt Folgendes: 

"R (initial)" ist der niedrigste Referenzpreis während der Worst in-Periode.]] 

[Im Fall von Wertpapieren mit finaler Referenzpreisbetrachtung gilt Folgendes:  

[Im Fall von Wertpapieren, bei denen Ausschüttungen des Basiswerts gesammelt werden 

und sofern die Basiswertwährung gleich der Festgelegten Währung ist, gilt Folgendes: 

"R (final)" ist der Wert des Produkts von Referenzpreis und Referenzpreis-

Anpassungsfaktor am Finalen Beobachtungstag.] 

[Anderenfalls gilt Folgendes: 

"R (final)" ist der Referenzpreis am Finalen Beobachtungstag.]] 

[Im Fall von Wertpapieren mit finaler Durchschnittsbetrachtung gilt Folgendes:  

[Im Fall von Wertpapieren, bei denen Ausschüttungen des Basiswerts gesammelt werden 

und sofern die Basiswertwährung gleich der Festgelegten Währung ist, gilt Folgendes: 

"R (final)" ist der gleichgewichtete Durchschnitt der an den Finalen Beobachtungstagen 

festgestellten Produkte von Referenzpreisen und Referenzpreis-Anpassungsfaktoren.] 

[Anderenfalls gilt Folgendes: 

"R (final)" ist der gleichgewichtete Durchschnitt der an den Finalen Beobachtungstagen 

festgestellten Referenzpreise.]] 
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[Im Fall von Wertpapieren mit Best out-Betrachtung gilt Folgendes: 

[Im Fall von Wertpapieren, bei denen Ausschüttungen des Basiswerts gesammelt werden 

und sofern die Basiswertwährung gleich der Festgelegten Währung ist, gilt Folgendes: 

"R (final)" ist der höchste Wert des Produkts von Referenzpreis und Referenzpreis-

Anpassungsfaktor während der Best out-Periode.] 

[Anderenfalls gilt Folgendes: 

"R (final)" ist der höchste Referenzpreis während der Best out-Periode.]] 

[Im Fall von Wertpapieren mit Worst out-Betrachtung gilt Folgendes: 

[Im Fall von Wertpapieren, bei denen Ausschüttungen des Basiswerts gesammelt werden 

und sofern die Basiswertwährung gleich der Festgelegten Währung ist, gilt Folgendes: 

"R (final)" ist der niedrigste Wert des Produkts von Referenzpreis und Referenzpreis-

Anpassungsfaktor während der Worst out-Periode.] 

[Anderenfalls gilt Folgendes: 

"R (final)" ist der niedrigste Referenzpreis während der Worst out-Periode.]] 

"Rechtsänderung" bedeutet, dass aufgrund 

(a) des Inkrafttretens von Änderungen der Gesetze oder Verordnungen (einschließlich 

aber nicht beschränkt auf Steuergesetze oder aufsichtsrechtliche Vorschriften) o-

der 

(b) einer Änderung der Rechtsprechung oder Verwaltungspraxis (einschließlich der 

Verwaltungspraxis der Steuer- oder Finanzaufsichtsbehörden), 

nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) der Emittentin 

(a) das Halten, der Erwerb oder die Veräußerung des Basiswerts oder von Vermö-

genswerten zur Absicherung von Preis- oder anderen Risiken im Hinblick auf die 

Verpflichtungen aus den Wertpapieren für die Emittentin ganz oder teilweise 

rechtswidrig ist oder wird oder 

(b) die Kosten, die mit den Verpflichtungen unter den Wertpapieren verbunden sind, 

wesentlich gestiegen sind (einschließlich aber nicht beschränkt auf Erhöhungen 

der Steuerverpflichtungen, der Senkung von steuerlichen Vorteilen oder anderen 

negativen Auswirkungen auf die steuerrechtliche Behandlung), 

falls solche Änderungen an oder nach dem Ersten Handelstag der Wertpapiere wirksam 

werden. 

"Referenzpreis" ist der Referenzpreis des Basiswerts, wie in der Spalte "Referenzpreis" 

der Tabelle 1.2 in § 1 der Produkt- und Basiswertdaten festgelegt. 

"Rückzahlungsbetrag" ist der Rückzahlungsbetrag, der von der Berechnungsstelle gemäß 

§ 4 der Besonderen Bedingungen berechnet bzw. festgelegt wird. 

[Im Fall von Quanto und non-Quanto Wertpapieren, gilt Folgendes: 

"Umwandlungsereignis" bedeutet Fondsumwandlungsereignis.] 

[Im Fall von Compo Wertpapieren, gilt Folgendes: 

"Umwandlungsereignis" bedeutet Fondsumwandlungsereignis und FX-Umwandlungs-

ereignis.] 

"Verwahrstelle" bezeichnet die Verwahrstelle, sofern eine solche in der Spalte "Verwahr-

stelle" der Tabelle 2.2 in § 2 der Produkt- und Basiswertdaten festgelegt ist. Sofern der 

Fonds bzw. die Verwaltungsgesellschaft eine andere Person, Gesellschaft oder Institution 

als die in der Spalte "Verwahrstelle" festgelegte als Verwahrstelle des Fonds bestimmt, 
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bezieht sich jede Bezugnahme auf die Verwahrstelle in diesen Wertpapierbedingungen je 

nach Kontext auf die neue Verwahrstelle. 

"Verwaltungsgesellschaft" ist die Verwaltungsgesellschaft, sofern eine solche in der 

Spalte "Verwaltungsgesellschaft" der Tabelle 2.2 in § 2 der Produkt- und Basiswertdaten 

festgelegt ist. Sofern der Fonds eine andere Person, Gesellschaft oder Institution als die in 

der Spalte "Verwaltungsgesellschaft" festgelegte als Verwaltungsgesellschaft des Fonds 

bestimmt, bezieht sich jede Bezugnahme auf die Verwaltungsgesellschaft in diesen Wert-

papierbedingungen je nach Kontext auf die neue Verwaltungsgesellschaft. 

[Im Fall von Wertpapieren, bei denen die Volatilität ein Weiteres Anpassungsereignis ist:  

"Weitere Anpassungsereignisse" sind: 

die historische Volatilität des Basiswerts überschreitet ein Volatilitätsniveau von 

[Volatilitätsniveau einfügen]%. Die Volatilität berechnet sich an einem Berechnungstag 

auf Basis der täglichen logarithmierten Renditen des Basiswerts der jeweils unmittelbar 

vorhergehenden [Anzahl der Tage einfügen] Berechnungstage gemäß folgender Formel: 

   

Wobei: 

"t" ist der maßgebliche Berechnungstag; 

"P" ist [Anzahl der Tage einfügen]; 

"NAV (t-k)" (mit k = p, q) ist der NAV des Basiswerts zum k-ten dem 

maßgeblichen Berechnungstag (t) vorausgehenden Berechnungstag; 

„ln [x]" bezeichnet den natürlichen Logarithmus von x. 

An einem maßgeblichen Berechnungstag wird die Schwankungsintensität (Volatilität) 

anhand der täglichen Renditen des Basiswerts der letzten [Anzahl der Tage einfügen] 

geschätzt und auf ein jährliches Volatilitätsniveau normiert. Unter Rendite versteht man 

den Logarithmus der Veränderung des NAVs zwischen zwei jeweils aufeinanderfolgenden 

Berechnungstagen. Die jeweils so bestimmte Volatilität darf das Volatilitätsniveau von 

[Volatilitätsniveau einfügen]% nicht überschreiten.]] 

"Wertpapierbedingungen" sind die Bedingungen dieser Wertpapiere, wie sie in den All-

gemeinen Bedingungen (Teil A), den Produkt- und Basiswertdaten (Teil B) und den Be-

sonderen Bedingungen (Teil C) beschrieben sind. 

"Wertpapierinhaber" ist der Inhaber eines Wertpapiers. 

[Im Fall von Wertpapieren mit Worst in-Betrachtung gilt Folgendes: 

"Worst in-Periode" ist [Maßgebliche(n) Tag(e) einfügen] zwischen dem Anfänglichen 

Beobachtungstag (einschließlich) und dem Letzten Tag der Worst-in Periode (einschließ-

lich).] 

[Im Fall von Wertpapieren mit Worst out-Betrachtung gilt Folgendes: 

"Worst out-Periode" ist [Maßgebliche(n) Tag(e) einfügen] zwischen dem Ersten Tag der 

Worst-out Periode (einschließlich) und dem Finalen Beobachtungstag (einschließlich).] 

 

§ 2 

Verzinsung 

Die Wertpapiere werden nicht verzinst. 
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§ 3 

Rückzahlung 

Rückzahlung: Die Rückzahlung der Wertpapiere erfolgt nach automatischer Ausübung am 

Ausübungstag durch Zahlung des Rückzahlungsbetrags am Fälligkeitstag gemäß den 

Bestimmungen des § 6 der Besonderen Bedingungen. 

Die Wertpapiere gelten am Ausübungstag als automatisch ausgeübt.  

 

§ 4 

Rückzahlungsbetrag 

 Rückzahlungsbetrag: Der Rückzahlungsbetrag entspricht einem Betrag in der Festgelegten 

Währung, der von der Berechnungsstelle wie folgt berechnet bzw. festgelegt wird: 

[Im Fall von Garant Classic non-Quanto Wertpapieren gilt Folgendes: 

Der Rückzahlungsbetrag bestimmt sich gemäß folgender Formel: 

Rückzahlungsbetrag = Nennbetrag x [Floor Level + Partizipationsfaktor x (Kursentwick-

lung des Basiswerts – Basispreis)]. 

Der Rückzahlungsbetrag ist jedoch nicht kleiner als der Mindestbetrag.] 

[Im Fall von Garant Classic Quanto Wertpapieren gilt Folgendes: 

Der Rückzahlungsbetrag bestimmt sich gemäß folgender Formel: 

Rückzahlungsbetrag = Nennbetrag x [Floor Level + Partizipationsfaktor x (Kursentwick-

lung des Basiswerts – Basispreis)]. 

Der Rückzahlungsbetrag ist jedoch nicht kleiner als der Mindestbetrag.] 

[Im Fall von Garant Classic Compo
5
 Wertpapieren gilt Folgendes: 

Der Rückzahlungsbetrag bestimmt sich gemäß folgender Formel: 

Rückzahlungsbetrag = Nennbetrag x [Floor Level + Partizipationsfaktor x (Kursentwick-

lung des Basiswerts – Basispreis) x FX (initial) / FX (final)]. 

Der Rückzahlungsbetrag ist jedoch nicht kleiner als der Mindestbetrag.] 

[Im Fall von Garant Classic Compo 
6
Wertpapieren gilt Folgendes: 

Der Rückzahlungsbetrag bestimmt sich gemäß folgender Formel: 

Rückzahlungsbetrag = Nennbetrag x [Floor Level + Partizipationsfaktor x (Kursentwick-

lung des Basiswerts – Basispreis) x FX (final) / FX (initial)]. 

Der Rückzahlungsbetrag ist jedoch nicht kleiner als der Mindestbetrag.] 

[Im Fall von Garant Cap non-Quanto Wertpapieren gilt Folgendes: 

Der Rückzahlungsbetrag bestimmt sich gemäß folgender Formel: 

Rückzahlungsbetrag = Nennbetrag x [Floor Level + Partizipationsfaktor x (Kursentwick-

lung des Basiswerts – Basispreis)]. 

                                                      
5 Wenn die Basiswertwährung des FX Wechselkurses, der auf der Bildschirmseite angezeigt wird, gleich der Festgeleg-

ten Währung ist. 
6 Wenn die Basiswertwährung des FX Wechselkurses, der auf der Bildschirmseite angezeigt wird, ungleich der Festge-

legten Währung ist. 
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Der Rückzahlungsbetrag ist jedoch nicht kleiner als der Mindestbetrag und nicht größer 

als der Höchstbetrag.] 

[Im Fall von Garant Cap Quanto Wertpapieren gilt Folgendes: 

Der Rückzahlungsbetrag bestimmt sich gemäß folgender Formel: 

Rückzahlungsbetrag = Nennbetrag x [Floor Level + Partizipationsfaktor x (Kursentwick-

lung des Basiswerts – Basispreis)]. 

Der Rückzahlungsbetrag ist jedoch nicht kleiner als der Mindestbetrag und nicht größer 

als der Höchstbetrag.] 

[Im Fall von Garant Cap Compo
7
 Wertpapieren gilt Folgendes: 

Der Rückzahlungsbetrag bestimmt sich gemäß folgender Formel: 

Rückzahlungsbetrag = Nennbetrag x [Floor Level + Partizipationsfaktor x (Kursentwick-

lung des Basiswerts – Basispreis) x FX (initial) / FX (final)]. 

Der Rückzahlungsbetrag ist jedoch nicht kleiner als der Mindestbetrag und nicht größer 

als der Höchstbetrag.] 

[Im Fall von Garant Cap Compo 
8
Wertpapieren gilt Folgendes: 

Der Rückzahlungsbetrag bestimmt sich gemäß folgender Formel: 

Rückzahlungsbetrag = Nennbetrag x [Floor Level + Partizipationsfaktor x (Kursentwick-

lung des Basiswerts – Basispreis) x FX (final) / FX (initial)]. 

Der Rückzahlungsbetrag ist jedoch nicht kleiner als der Mindestbetrag und nicht größer 

als der Höchstbetrag.] 

 

§ 5 

Umwandlungsrecht der Emittentin 

Umwandlungsrecht der Emittentin: Bei Eintritt eines Umwandlungsereignisses werden die 

Wertpapiere am Fälligkeitstag zum Abrechnungsbetrag zurückgezahlt. 

Für die Ermittlung des "Abrechnungsbetrags" wird innerhalb von zehn Bankgeschäftsta-

gen nach Eintritt des Umwandlungsereignisses von der Berechnungsstelle nach billigem 

Ermessen (§ 315 BGB) der Marktwert der Wertpapiere bestimmt und mit dem zum Zeit-

punkt dieser Bestimmung gehandelten Marktzins für Verbindlichkeiten der Emittentin mit 

gleicher Restlaufzeit wie die Wertpapiere bis zum Fälligkeitstag aufgezinst. Der Abrech-

nungsbetrag entspricht jedoch mindestens dem Mindestbetrag. Ist eine Bestimmung des 

Marktwerts der Wertpapiere nicht möglich, so entspricht der Abrechnungsbetrag dem 

Mindestbetrag. Der Abrechnungsbetrag wird durch Mitteilung gemäß § 6 der Allgemeinen 

Bedingungen mitgeteilt. 

Der Abrechnungsbetrag wird gemäß den Vorschriften des § 6 der Besonderen Bedingun-

gen gezahlt. 

  

                                                      
7 Wenn die Basiswährung des FX Wechselkurses, der auf der Bildschirmseite angezeigt wird, gleich der Festgelegten 

Währung ist. 
8 Wenn die Basiswährung des FX Wechselkurses, der auf der Bildschirmseite angezeigt wird, ungleich der Festgelegten 

Währung ist. 
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§ 6 

Zahlungen 

[Im Fall von Wertpapieren, bei denen die Festgelegte Währung der Euro ist, gilt Folgendes: 

(1) Rundung: Die in diesem Absatz (1) genannten Beträge sowie alle weiteren gemäß diesen 

Wertpapierbedingungen geschuldeten Beträge werden auf den nächsten EUR 0,01 auf- 

oder abgerundet, wobei EUR 0,005 aufgerundet werden.] 

[Im Fall von Wertpapieren, bei denen die Festgelegte Währung nicht der Euro ist, gilt Folgendes: 

(1) Rundung: Die in diesem Absatz (1) genannten Beträge sowie alle weiteren gemäß diesen 

Wertpapierbedingungen geschuldeten Beträge werden auf die kleinste Einheit der Festge-

legten Währung auf- oder abgerundet, wobei 0,5 einer solchen Einheit aufgerundet wer-

den.] 

(2) Geschäftstageregelung: Fällt der Tag der Fälligkeit einer Zahlung in Bezug auf die Wert-

papiere (der "Zahltag") auf einen Tag, der kein Bankgeschäftstag ist, dann haben die 

Wertpapierinhaber keinen Anspruch auf Zahlung vor dem nachfolgenden Bankgeschäfts-

tag. Die Wertpapierinhaber sind nicht berechtigt, weitere Zinsen oder sonstige Zahlungen 

aufgrund einer solchen Verspätung zu verlangen. 

(3) Art der Zahlung, Schuldbefreiung: Alle Zahlungen werden an die Hauptzahlstelle geleis-

tet. Die Hauptzahlstelle zahlt die fälligen Beträge an das Clearing System zwecks Gut-

schrift auf die jeweiligen Konten der Depotbank zur Weiterleitung an die Wertpapierinha-

ber. Die Zahlung an das Clearing System befreit die Emittentin in Höhe der Zahlung von 

ihren Verbindlichkeiten aus den Wertpapieren. 

(4) Verzugszinsen: Sofern die Emittentin Zahlungen unter den Wertpapieren bei Fälligkeit 

nicht leistet, wird der fällige Betrag auf Basis des gesetzlich festgelegten Satzes für Ver-

zugszinsen verzinst. Diese Verzinsung beginnt an dem Tag, der der Fälligkeit der Zahlung 

folgt (einschließlich) und endet am Tag der tatsächlichen Zahlung (einschließlich). 

 

§ 7 

Marktstörungen 

[Im Fall von Quanto Wertpapieren und non-Quanto Wertpapieren gilt Folgendes: 

(1) Verschiebung: Ungeachtet der Bestimmungen des § 8 der Besonderen Bedingungen wird 

im Fall eines Marktstörungsereignisses an einem Beobachtungstag der betreffende Be-

obachtungstag auf den nächsten folgenden Berechnungstag verschoben, an dem das 

Marktstörungsereignis nicht mehr besteht. 

Jeder Zahltag in Bezug auf einen solchen Beobachtungstag wird gegebenenfalls verscho-

ben. Zinsen sind aufgrund dieser Verschiebung nicht geschuldet. 

(2) Bewertung nach Ermessen: Sollte das Marktstörungsereignis mehr als [Anzahl von Bank-

geschäftstagen einfügen] aufeinander folgende Bankgeschäftstage dauern, so wird die Be-

rechnungsstelle nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) den entsprechenden Referenzpreis, 

der für die in diesen Wertpapierbedingungen beschriebenen Berechnungen bzw. Festle-

gungen erforderlich ist, bestimmen. Ein solcher Referenzpreis soll in Übereinstimmung 

mit den vorherrschenden Marktbedingungen um [Uhrzeit und Finanzzentrum einfügen] an 

diesem [Zahl des folgenden Bankgeschäftstags einfügen] Bankgeschäftstag ermittelt wer-

den, wobei die wirtschaftliche Lage der Wertpapierinhaber zu berücksichtigen ist. 

[Im Fall von Compo Wertpapieren gilt Folgendes: 

(1) Verschiebung: Ungeachtet der Bestimmungen des § 8 der Besonderen Bedingungen wird 

im Fall eines Marktstörungsereignisses an einem Beobachtungstag der betreffende Be-

obachtungstag auf den nächsten folgenden Berechnungstag verschoben, an dem das 
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Marktstörungsereignis nicht mehr besteht. 

Sollte an einem FX Beobachtungstag ein FX Marktstörungsereignis vorliegen, wird der 

entsprechende FX Beobachtungstag auf den nächsten folgenden FX Berechnungstag ver-

schoben, an dem das FX Marktstörungsereignis nicht mehr besteht. 

Jeder Zahltag in Bezug auf einen solchen Beobachtungstag bzw. FX Beobachtungstag 

wird gegebenenfalls verschoben. Zinsen sind aufgrund dieser Verschiebung nicht geschul-

det. 

(2) Bewertung nach Ermessen: Sollte das Marktstörungsereignis mehr als [Anzahl von Bank-

geschäftstagen einfügen] aufeinander folgende Bankgeschäftstage dauern, so wird die Be-

rechnungsstelle nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) den entsprechenden Referenzpreis, 

der für die Berechnung bzw. Festlegung des Rückzahlungsbetrags erforderlich ist, be-

stimmen. Ein solcher Referenzpreis soll in Übereinstimmung mit den vorherrschenden 

Marktbedingungen um [Uhrzeit und Finanzzentrum einfügen] an diesem [Zahl des folgen-

den Bankgeschäftstags einfügen] Bankgeschäftstag ermittelt werden, wobei die wirtschaft-

liche Lage der Wertpapierinhaber zu berücksichtigen ist. 

Sollte das FX Marktstörungsereignis mehr als [Anzahl von Bankgeschäftstagen einfügen] 

aufeinander folgende Bankgeschäftstage dauern, so wird die Berechnungsstelle nach billi-

gem Ermessen (§ 315 BGB) den entsprechenden FX bestimmen. Der FX, der für die Be-

rechnung bzw. Festlegung des Rückzahlungsbetrags erforderlich ist, soll in Übereinstim-

mung mit den vorherrschenden Marktbedingungen um [Uhrzeit und Finanzzentrum einfü-

gen] an diesem [Zahl des folgenden Bankgeschäftstags einfügen] Bankgeschäftstag ermit-

telt werden, wobei die wirtschaftliche Lage der Wertpapierinhaber zu berücksichtigen ist.] 

 

§ 8 

Anpassungen, Ersatzbasiswert, Ersatzverwaltungsgesellschaft, Ersatzfeststellung 

 

(1) Anpassungen: Bei Eintritt eines Anpassungsereignisses wird die Berechnungsstelle nach 

billigem Ermessen (§ 315 BGB) die Wertpapierbedingungen (insbesondere das 

Bezugsverhältnis und/oder alle von der Emittentin festgelegten Kurse des Basiswerts) 

und/oder aller durch die Berechnungsstelle gemäß diesen Wertpapierbedingungen 

festgestellten Kurse des Basiswerts so anpassen, dass die wirtschaftliche Lage der 

Wertpapierinhaber möglichst unverändert bleibt. Sie berücksichtigt dabei die verbleibende 

Restlaufzeit der Wertpapiere sowie den zuletzt zur Verfügung stehenden Kurs für den 

Basiswert. Im Rahmen der Anpassung wird die Berechnungsstelle zusätzliche direkte oder 

indirekte Kosten berücksichtigen, die der Emittentin im Rahmen des oder im Zusammen-

hang mit dem jeweiligen Anpassungsereignis entstanden sind, unter anderem Steuern, 

Einbehaltungen, Abzüge oder andere von der Emittentin zu tragende Belastungen. Die 

vorgenommenen Anpassungen und der Zeitpunkt der ersten Anwendung werden gemäß 

§ 6 der Allgemeinen Bedingungen mitgeteilt. 

(2) Ersatzbasiswert: In den Fällen eines Fondsersetzungsereignisses erfolgt die Anpassung in 

der Regel dadurch, dass die Berechnungsstelle nach ihrem billigen Ermessen (§ 315 BGB) 

bestimmt, welcher Fonds bzw. Fondsanteil zukünftig den Basiswert (der 

"Ersatzbasiswert") bilden soll. Die Berechnungsstelle wird erforderlichenfalls weitere 

Anpassungen der Wertpapierbedingungen (insbesondere des Basiswerts, des 

Bezugsverhältnisses und/oder aller von der Emittentin festgelegten Kurse des Basiswerts) 

und/oder aller durch die Berechnungsstelle gemäß diesen Wertpapierbedingungen 

festgestellten Kurse des Basiswerts so vornehmen, dass die wirtschaftliche Lage der 

Wertpapierinhaber möglichst unverändert bleibt. Der Ersatzbasiswert und die 

vorgenommenen Anpassungen sowie der Zeitpunkt der ersten Anwendung werden gemäß 

§ 6 der Allgemeinen Bedingungen mitgeteilt. Mit der ersten Anwendung des 
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Ersatzbasiswerts sind alle Bezugnahmen auf den Basiswert in diesen 

Wertpapierbedingungen als Bezugnahme auf den Ersatzbasiswert zu verstehen, falls sich 

nicht aus dem Sinnzusammenhang Abweichendes ergibt. 

[Im Fall von Wertpapieren, bei denen die Ersatzfeststellung innerhalb des Abwicklungszyklus 

stattfindet: 

(3) Ersatzfeststellung: Wird ein NAV, wie er von der Berechnungsstelle gemäß dieser Wert-

papierbedingungen verwendet wurde, nachträglich berichtigt und die Berichtigung (der 

"Berichtigte Wert") von der Verwaltungsgesellschaft nach der ursprünglichen Veröffent-

lichung, aber noch innerhalb eines Abwicklungszyklus veröffentlicht, so wird die Berech-

nungsstelle die Emittentin über den Berichtigten Wert unverzüglich informieren und den 

jeweiligen Wert (die "Ersatzfeststellung") unter Nutzung des Berichtigten Werts erneut 

feststellen und gemäß § 6 der Allgemeinen Bedingungen mitteilen. Wird der Berichtigte 

Wert jedoch weniger als zwei Bankgeschäftstage vor dem Tag, an dem eine Zahlung er-

folgen soll, deren Betrag ganz oder teilweise unter Bezugnahme auf diesen Kurs des Ba-

siswerts bestimmt wird, der Berechnungsstelle mitgeteilt, dann wird der jeweilige Wert 

nicht erneut festgestellt.] 

[Im Fall von Wertpapieren, bei denen die Ersatzfeststellung unabhängig des Abwicklungszyklus 

stattfindet: 

(3) Ersatzfeststellung: Wird ein NAV, wie er von der Berechnungsstelle gemäß dieser Wert-

papierbedingungen verwendet wurde, nachträglich berichtigt und die Berichtigung (der 

"Berichtigte Wert") von der Verwaltungsgesellschaft nach der ursprünglichen Veröffent-

lichung, aber vor dem Fälligkeitstag veröffentlicht, so wird die Berechnungsstelle die 

Emittentin über den Berichtigten Wert unverzüglich informieren und den jeweiligen Wert 

(die "Ersatzfeststellung") unter Nutzung des Berichtigten Werts erneut feststellen und 

gemäß § 6 der Allgemeinen Bedingungen mitteilen. Wird der Berichtigte Wert jedoch we-

niger als zwei Bankgeschäftstage vor dem Tag, an dem eine Zahlung erfolgen soll, deren 

Betrag ganz oder teilweise unter Bezugnahme auf diesen Kurs des Basiswerts bestimmt 

wird, der Berechnungsstelle mitgeteilt, dann wird der jeweilige Wert nicht erneut festge-

stellt.] 

(4) Wird der Basiswert nicht länger durch die Verwaltungsgesellschaft, sondern durch eine 

andere Person, Gesellschaft oder Institution (die "Ersatzverwaltungsgesellschaft") ver-

waltet, bezieht sich jede Bezugnahme auf die Verwaltungsgesellschaft in diesen Wertpa-

pierbedingungen je nach Kontext auf die Ersatzverwaltungsgesellschaft. Die Ersatzver-

waltungsgesellschaft wird gemäß § 6 der Allgemeinen Bedingungen mitgeteilt. 

 

[Im Fall von Compo Wertpapieren gilt Folgendes: 

§ 9 

Neuer Fixing Sponsor, Ersatzwechselkurs 

(1) Neuer Fixing Sponsor: Wird der Wechselkurs nicht länger durch den Fixing Sponsor fest-

gelegt und veröffentlicht, erfolgen die in diesen Wertpapierbedingungen beschriebenen 

Berechnungen bzw. Festlegungen der Berechnungsstelle auf Grundlage der Festlegungen 

und Veröffentlichungen einer anderen Person, Gesellschaft oder Institution, die die Be-

rechnungsstelle nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) bestimmt (der "Neue Fixing 

Sponsor"). In diesem Fall bezieht sich jede Bezugnahme auf den Fixing Sponsor in diesen 

Wertpapierbedingungen je nach Kontext auf den Neuen Fixing Sponsor. Der Neue Fixing 

Sponsor und der Zeitpunkt der ersten Anwendung sind gemäß § 6 der Allgemeinen Bedin-

gungen mitzuteilen. 

(2) Ersatzwechselkurs: Wird FX nicht länger festgelegt und veröffentlicht, erfolgen die in 

diesen Wertpapierbedingungen beschriebenen Berechnungen bzw. Festlegungen der Be-
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rechnungsstelle auf der Grundlage eines nach einer anderen Methode festgelegten und 

veröffentlichten Wechselkurses, der durch die Berechnungsstelle nach billigem Ermessen 

(§ 315 BGB) bestimmt wird (der "Ersatzwechselkurs"). Im Fall eines 

Ersatzwechselkurses bezieht sich jede Bezugnahme auf FX je nach Kontext auf den 

Ersatzwechselkurs. Der Ersatzwechselkurs und der Zeitpunkt der ersten Anwendung sind 

gemäß § 6 der Allgemeinen Bedingungen mitzuteilen.]] 
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Option 2: Fondsindex Wertpapiere 

[Option 2: Im Fall von Fondsindex Wertpapieren gilt Folgendes: 

§ 1 

Definitionen 

"Abschlussprüfer" ist in Bezug auf einen Referenzfonds eine Person, Gesellschaft oder 

Institution, die gemäß den Fondsdokumenten für die Prüfung des Referenzfonds im Zu-

sammenhang mit dem Jahresbericht ernannt ist.  

[Im Fall von Wertpapieren, bei denen die Ersatzfeststellung innerhalb des Abwicklungszyklus 

stattfindet: 

"Abwicklungszyklus" ist diejenige Anzahl von Clearance System-Geschäftstagen in Be-

zug auf ein Wertpapier, das die Grundlage für den Basiswert bildet, innerhalb derer die 

Abwicklung nach den Regeln des Clearance Systems üblicherweise erfolgt.] 

"Anlageberater" ist in Bezug auf einen Referenzfonds eine Person, Gesellschaft oder In-

stitution, die gemäß den Fondsdokumenten als Berater bezüglich der Investitionsaktivitä-

ten des Referenzfonds ernannt ist.  

"Anpassungsereignis" ist jedes Indexanpassungsereignis und Fondsanpassungsereignis. 

"Ausgabetag" bezeichnet den Ausgabetag, wie in § 1 der Produkt- und Basiswertdaten 

festgelegt. 

[Im Fall von Wertpapieren mit finaler Referenzpreisbetrachtung gilt Folgendes: 

"Ausübungstag" bezeichnet den Finalen Beobachtungstag.] 

[Im Fall von Wertpapieren mit finaler Durchschnittsbetrachtung gilt Folgendes: 

"Ausübungstag" bezeichnet den letzten Finalen Beobachtungstag.] 

[Im Fall von Wertpapieren, bei denen die Festgelegte Währung der Euro ist, gilt Folgendes: 

"Bankgeschäftstag" ist jeder Tag (der kein Samstag oder Sonntag ist), an dem das 

Clearing System und das Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express 

Transfer-System (TARGET2) (das "TARGET2") geöffnet ist.] 

[Im Fall von Wertpapieren, bei denen die Festgelegte Währung nicht der Euro ist, gilt Folgendes: 

"Bankgeschäftstag" ist jeder Tag (der kein Samstag oder Sonntag ist), an dem das Clea-

ring System geöffnet ist und an dem Geschäftsbanken und Devisenmärkte Zahlungen im 

Finanzzentrum für Bankgeschäftstage vornehmen.] 

"Basiswert" ist der Basiswert, wie in der Spalte "Basiswert" der Tabelle 1.2 in § 1 der 

Produkt- und Basiswertdaten festgelegt.  

"Basiswertwährung" ist die Basiswertwährung, wie in der Spalte "Basiswertwährung" 

der Tabelle 2.1 in § 2 der Produkt- und Basiswertdaten festgelegt. 

"Beobachtungstag" ist jeder der folgenden Beobachtungstage: 

[Im Fall von Wertpapieren mit initialer Referenzpreisbetrachtung gilt Folgendes: 

"Anfänglicher Beobachtungstag" ist der Anfängliche Beobachtungstag, wie in der 

Spalte "Anfänglicher Beobachtungstag" der Tabelle 1.3 in § 1 der Produkt- und Ba-

siswertdaten festgelegt. Wenn der Anfängliche Beobachtungstag kein Berechnungstag 

ist, dann ist der unmittelbar folgende Bankgeschäftstag, der ein Berechnungstag ist, 

der Anfängliche Beobachtungstag.] 
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[Im Fall von Wertpapieren mit initialer Durchschnittsbetrachtung gilt Folgendes: 

"Anfänglicher Beobachtungstag" ist jeder der Anfänglichen Beobachtungstage, die 

in der Spalte "Anfängliche Beobachtungstage" der Tabelle 1.3 in § 1 der Produkt- und 

Basiswertdaten festgelegt sind. Wenn ein Anfänglicher Beobachtungstag kein Be-

rechnungstag ist, dann ist der nächste folgende Bankgeschäftstag, der ein Berech-

nungstag ist, der entsprechende Anfängliche Beobachtungstag.] 

[Im Fall von Wertpapieren mit finaler Referenzpreisbetrachtung gilt Folgendes: 

"Finaler Beobachtungstag" ist der Finale Beobachtungstag, wie in der Spalte "Fina-

ler Beobachtungstag" der Tabelle 1.3 in § 1 der Produkt- und Basiswertdaten festge-

legt. Wenn der Finale Beobachtungstag kein Berechnungstag ist, dann ist der unmit-

telbar folgende Bankgeschäftstag, der ein Berechnungstag ist, der Finale Beobach-

tungstag. Der Fälligkeitstag verschiebt sich entsprechend. Zinsen sind aufgrund einer 

solchen Verschiebung nicht geschuldet.] 

[Im Fall von Wertpapieren mit finaler Durchschnittsbetrachtung gilt Folgendes: 

"Finaler Beobachtungstag" ist jeder der Finalen Beobachtungstage, die in der Spalte 

"Finale Beobachtungstage" der Tabelle 1.3 in § 1 der Produkt- und Basiswertdaten 

festgelegt sind. Wenn ein Finaler Beobachtungstag kein Berechnungstag ist, dann ist 

der nächste folgende Bankgeschäftstag, der ein Berechnungstag ist, der Finale Be-

obachtungstag. Ist der letzte Finale Beobachtungstag kein Berechnungstag, dann ver-

schiebt sich der Fälligkeitstag entsprechend. Zinsen sind aufgrund einer solchen Ver-

schiebung nicht geschuldet.] 

"Berechnungsstelle" ist die Berechnungsstelle, wie in § 2 (2) der Allgemeinen Bedingun-

gen festgelegt. 

"Berechnungstag" ist jeder Tag, an dem der Referenzpreis durch den Indexsponsor bzw. 

die Indexberechnungsstelle planmäßig veröffentlicht wird. 

[Im Fall von Wertpapieren, bei denen die Ersatzfeststellung innerhalb des Abwicklungszyklus 

stattfindet: 

"Clearance System" ist das inländische Haupt-Clearance System, das üblicherweise für 

die Abwicklung von Geschäften in Bezug auf die Wertpapiere, die die Grundlage für den 

Basiswert bilden, verwendet wird, und das von der Berechnungsstelle nach billigem Er-

messen (§ 315 BGB) bestimmt wird. 

"Clearance System-Geschäftstag" ist im Zusammenhang mit dem Clearance System je-

der Tag (der kein Samstag oder Sonntag ist), an dem das Clearance System für die An-

nahme und Ausführung von Erfüllungsanweisungen geöffnet hat.]  

[Im Fall von Wertpapieren mit CBF als Clearing System gilt Folgendes: 

"Clearing System" ist Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main ("CBF").] 

[Im Fall von Wertpapieren mit CBL und Euroclear Bank als Clearing System gilt Folgendes: 

"Clearing System" sind Clearstream Banking société anonyme, Luxemburg ("CBL") und 

Euroclear Bank SA/NV ("Euroclear Bank") (CBL und Euroclear sind jeweils ein 

"ICSD" (International Central Securities Depository) und gemeinsam die "ICSDs").] 

[Im Fall von Wertpapieren mit einem anderen Clearing System gilt Folgendes: 

"Clearing System" ist [Andere(s) Clearing System(e) einfügen].] 

 [Im Fall einer Emissionsstelle gilt Folgendes: 

"Emissionsstelle" ist die Emissionsstelle, wie in § 1 der Produkt- und Basiswertdaten 

festgelegt.] 
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"Erster Handelstag" ist der Erste Handelstag, wie in § 1 der Produkt- und Basiswertdaten 

festgelegt. 

"Fälligkeitstag" ist der Fälligkeitstag, wie in der Spalte "Fälligkeitstag" der Tabelle 1.2 in 

§ 1 der Produkt- und Basiswertdaten festgelegt. 

"Festgelegte Währung" ist die Festgelegte Währung, wie in § 1 der Produkt- und Basis-

wertdaten festgelegt. 

[Im Fall von Wertpapieren, bei denen die Festgelegte Währung nicht der Euro ist, gilt Folgendes: 

"Finanzzentrum für Bankgeschäftstage" ist das Finanzzentrum für Bankgeschäftstage, 

wie in § 1 der Produkt- und Basiswertdaten festgelegt.] 

"Fondsanteil" ist ein Indexbestandteil, bei dem es sich um einen Anteil an einem Fonds 

handelt. 

"Fondsdokumente" sind in Bezug auf einen Referenzfonds – jeweils, soweit vorhanden 

und in der jeweils gültigen Fassung - der Jahresbericht, der Halbjahresbericht[, Zwischen-

berichte], Verkaufsprospekt, die Anlagebedingungen [sowie ggf. die Satzung oder der Ge-

sellschaftsvertrag], die wesentlichen Anlegerinformationen sowie alle sonstigen Doku-

mente des Referenzfonds, in denen die Bedingungen des Referenzfonds und der Fondsan-

teile festgelegt sind.  

"Fondsanpassungsereignis" ist: 

(a) in einem der Fondsdokumente werden ohne Zustimmung der Berechnungsstelle 

Änderungen vorgenommen, die die Fähigkeit der Emittentin und/oder der 

Hedging-Partei zur Aufrechterhaltung ihrer Absicherungsgeschäfte beeinträchti-

gen, insbesondere Änderungen hinsichtlich (i) des Risikoprofils des Referenz-

fonds, (ii) der Anlageziele oder Anlagestrategie oder Anlagebeschränkungen des 

Referenzfonds, (iii) der Währung der Fondsanteile, (iv) der jeweiligen Berech-

nungsmethode des Nettoinventarwerts oder (v) des Zeitplans für die Zeichnung 

bzw. Ausgabe, Rücknahme und/oder Übertragung von Fondsanteilen; ob dies der 

Fall ist entscheidet die Berechnungsstelle nach billigem Ermessen (§ 315 BGB); 

(b) Anträge auf Rücknahme, Zeichnung oder Übertragung von Fondsanteilen werden 

nicht oder nur teilweise ausgeführt; 

(c) für die Ausgabe oder Rücknahme von Fondsanteilen werden Gebühren, Aufschlä-

ge, Abschläge, Abgaben, Provisionen, Steuern oder ähnliche Gebühren erhoben 

(andere als die Gebühren, Aufschläge, Abschläge, Abgaben, Provisionen, Steuern 

oder ähnliche Gebühren, die zum Zeitpunkt der Aufnahme des Referenzfonds in 

den Basiswert bestanden); 

(d) der Referenzfonds bzw. die Verwaltungsgesellschaft oder der durch den Referenz-

fonds bzw. die Verwaltungsgesellschaft dafür bestimmte Fondsdienstleister ver-

säumt die planmäßige oder übliche oder in den Fondsdokumenten bestimmte Ver-

öffentlichung des NAV; 

(e) (i) eine Änderung in der rechtlichen, bilanziellen, steuerlichen oder aufsichtsrecht-

lichen Behandlung des Referenzfonds oder der Verwaltungsgesellschaft; oder (ii) 

die Aussetzung, Aufhebung, der Widerruf oder das Fehlen der Erlaubnis oder Re-

gistrierung des Referenzfonds oder der Verwaltungsgesellschaft; oder (iii) die 

Aussetzung, Aufhebung, der Widerruf oder das Fehlen der Vertriebsberechtigung 

für den Referenzfonds oder dessen Verwaltungsgesellschaft von Seiten der zu-

ständigen Behörde; oder (iv) eine Einleitung eines aufsichtsrechtlichen Untersu-

chungsverfahrens, eine Verurteilung von einem Gericht oder eine Anordnung ei-

ner zuständigen Behörde bezüglich der Tätigkeit des Referenzfonds, der Verwal-

tungsgesellschaft, eines Fondsdienstleisters oder von Personen in Schlüsselpositi-

onen aufgrund von Fehlverhalten, Rechtsverletzung oder aus ähnlichen Gründen; 
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(f) der Verstoß gegen die Anlageziele oder Anlagebeschränkungen des Referenz-

fonds (wie in den Fondsdokumenten definiert), sowie ein Verstoß des Referenz-

fonds oder der Verwaltungsgesellschaft gegen gesetzliche oder aufsichtsrechtliche 

Bestimmungen; 

(g) eine Änderung von Gesetzen oder Vorschriften oder in deren Umsetzung oder 

Auslegung (ob formell oder informell), die für die Emittentin oder die Hedging-

Partei in Bezug auf die Zeichnung, die Rückgabe oder das Halten von Fondsantei-

len (i) eine Reserve oder Rückstellung erfordert oder (ii) das von der Emittentin 

oder der Hedging-Partei in Bezug auf ihre Absicherungsgeschäfte zu haltende re-

gulatorische Eigenkapital im Vergleich zu den Bedingungen, die zum Erster Han-

delstag vorlagen, deutlich erhöht; ob dies der Fall ist, entscheidet die Berech-

nungsstelle nach billigem Ermessen (§ 315 BGB); 

(h) ein Überschreiten des anteilig gehaltenen Volumens seitens der Emittentin und 

der Hedging-Partei allein oder gemeinsam mit einer dritten Partei, mit der die 

Hedging-Partei ihrerseits Absicherungsgeschäfte abschließt, von [Maßgeblichen 

Prozentsatz einfügen]% der ausstehenden Fondsanteile des Referenzfonds; 

(i) für die Emittentin oder die Hedging-Partei besteht aufgrund von Bilanzierungs- 

oder anderen Vorschriften das Erfordernis der Konsolidierung des Referenzfonds; 

(j) der Verkauf bzw. die Rückgabe von Fondsanteilen aus für die Emittentin oder die 

Hedging-Partei zwingenden Gründen, sofern dies nicht allein der Aufnahme oder 

Auflösung von Absicherungsgeschäften dient; 

(k) ein Ereignis oder ein Umstand, das bzw. der folgende Auswirkungen hat oder ha-

ben kann: (i) die Aussetzung der Ausgabe von weiteren Fondsanteilen oder der 

Rücknahme bestehender Fondsanteile, (ii) die Reduzierung der Anzahl der 

Fondsanteile eines Anteilsinhabers im Referenzfonds aus Gründen, die außerhalb 

der Kontrolle dieses Anteilsinhabers liegen, (iii) die Teilung, Zusammenlegung 

(Konsolidierung) oder Gattungsänderung der Fondsanteile, (iv) Zahlungen auf ei-

ne Rücknahme von Fondsanteilen erfolgen ganz oder teilweise durch Sachaus-

schüttung anstatt gegen Barausschüttungen oder (v) die Bildung von so genannten 

Side-Pockets für abgesondertes Anlagevermögen des Referenzfonds; 

(l) eine Änderung in den Steuergesetzen und -vorschriften oder in deren Umsetzung 

oder Auslegung, die nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) der Berechnungsstelle 

nachteilige Auswirkungen auf eine Emittentin, die Hedging-Partei oder einen 

Wertpapierinhaber hat; 

(m) für den Referenzfonds wird keine Bekanntmachung der Besteuerungsgrundlagen 

gemäß den anwendbaren Bestimmungen des deutschen Investmentsteuergesetzes 

(InvStG) erstellt oder der Referenzfonds bzw. die Verwaltungsgesellschaft hat an-

gekündigt, dass zukünftig keine Bekanntmachung der Besteuerungsgrundlagen 

gemäß den anwendbaren Bestimmungen des InvStG erstellt werden wird; 

(n) der Referenzfonds oder die Verwaltungsgesellschaft oder ein mit ihr verbundenes 

Unternehmen verstößt gegen den mit der Indexberechnungsstelle, der Emittentin 

oder der Hedging-Partei im Hinblick auf den Referenzfonds abgeschlossenen Ver-

trag in erheblicher Weise oder kündigt diesen; 

(o) der Referenzfonds oder die Verwaltungsgesellschaft versäumt es entgegen der 

bisher üblichen Praxis, der Indexberechnungsstelle Informationen zur Verfügung 

zu stellen, die diese vernünftigerweise für erforderlich hält, um die Einhaltung der 

Anlagerichtlinien oder -beschränkungen des Referenzfonds zeitnah überprüfen zu 

können; 

(p) der Referenzfonds oder die Verwaltungsgesellschaft versäumt es, der Indexbe-

rechnungsstelle den geprüften Jahresbericht und gegebenenfalls den Halbjahresbe-
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richt so bald wie möglich nach entsprechender Aufforderung zur Verfügung zu 

stellen; 

(q) jedes andere Ereignis, das sich auf den Nettoinventarwert des Referenzfonds oder 

auf die Fähigkeit der Hedging-Partei zur Absicherung ihrer Verpflichtungen aus 

den Absicherungsgeschäften spürbar und nicht nur vorübergehend nachteilig aus-

wirken kann; 

soweit dadurch die wirtschaftliche Situation eines Hypothetischen Investors oder der 

Hedging-Partei oder der Wertpapierinhaber erheblich nachteilig verändert wird; ob dies 

der Fall ist, entscheidet die Berechnungsstelle nach billigem Ermessen (§ 315 BGB). 

Die Berechnungsstelle ist nicht zur Überwachung verpflichtet, ob eines der oben genann-

ten Ereignisse eingetreten ist. 

"Fondsdienstleister" ist in Bezug auf einen Referenzfonds, soweit vorhanden, der Admi-

nistrator, der Anlageberater, die Verwahrstelle, die Verwaltungsgesellschaft, der Portfo-

lioverwalter und der Abschlussprüfer des Referenzfonds. 

"Fondsumwandlungsereignis" liegt dann vor, wenn eine Anpassung nach § 8 (2) der 

Besonderen Bedingungen nicht möglich oder der Emittentin und/oder den 

Wertpapierinhabern nicht zumutbar ist. 

"Gesamtnennbetrag" ist der Gesamtnennbetrag, wie in der Spalte "Gesamtnennbetrag" 

der Tabelle 1.1 in § 1 der Produkt- und Basiswertdaten festgelegt. 

"Gestiegene Hedging-Kosten" bedeutet, dass die Emittentin im Vergleich zum Ersten 

Handelstag einen wesentlich höheren Betrag an Steuern, Abgaben, Aufwendungen und 

Gebühren (außer Maklergebühren) entrichten muss, um 

(a) Transaktionen abzuschließen, fortzuführen oder abzuwickeln bzw. Vermögens-

werte zu erwerben, auszutauschen, zu halten oder zu veräußern, welche nach billi-

gem Ermessen (§ 315 BGB) der Emittentin zur Absicherung von Preisrisiken oder 

sonstigen Risiken im Hinblick auf ihre Verpflichtungen aus den Wertpapieren er-

forderlich sind, oder 

(b) Erlöse aus solchen Transaktionen bzw. Vermögenswerten zu realisieren, zurück-

zugewinnen oder weiterzuleiten, 

wobei Kostensteigerungen aufgrund einer Verschlechterung der Kreditwürdigkeit der 

Emittentin nicht als Gestiegene Hedging-Kosten zu berücksichtigen sind. 

"Hedging-Partei" ist die Hedging-Partei, wie in § 1 der Produkt- und Basiswertdaten 

festgelegt. Die Berechnungsstelle ist jederzeit berechtigt, eine andere Person oder Gesell-

schaft als Hedging-Partei (die "Nachfolge Hedging-Partei") zu bestimmen. Die Berech-

nungsstelle wird die Bestimmung einer Nachfolge Hedging-Partei gemäß § 6 der Allge-

meinen Bedingungen mitteilen. In diesem Fall bezieht sich jede Bezugnahme auf die 

Hedging-Partei in diesen Wertpapierbedingungen je nach Kontext auf die Nachfolge 

Hedging-Partei. 

"Hedging-Störung" bedeutet, dass die Emittentin nicht in der Lage ist, zu Bedingungen, 

die den am Ersten Handelstag der Wertpapiere herrschenden wirtschaftlich wesentlich 

gleichwertig sind, 

(a) Transaktionen abzuschließen, fortzuführen oder abzuwickeln bzw. Vermögens-

werte zu erwerben, auszutauschen, zu halten oder zu veräußern, welche nach billi-

gem Ermessen (§ 315 BGB) der Emittentin zur Absicherung von Preisrisiken oder 

sonstigen Risiken im Hinblick auf ihre Verpflichtungen aus den Wertpapieren 

notwendig sind, oder  

(b) Erlöse aus solchen Transaktionen bzw. Vermögenswerten zu realisieren, zurück-

zugewinnen oder weiterzuleiten.  
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[Im Fall von Wertpapieren mit Mindestrückzahlungsbetrag und Cap gilt Folgendes: 

"Höchstbetrag" ist der Höchstbetrag, wie in der Spalte "Höchstbetrag" der Tabelle 1.2 in 

§ 1 der Produkt- und Basiswertdaten festgelegt.] 

"Indexanpassungsereignis" ist jedes der folgenden Ereignisse: 

(a) Änderungen des maßgeblichen Indexkonzepts oder der Berechnung des 

Basiswerts, die nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) der Berechnungsstelle dazu 

führen, dass das neue maßgebliche Indexkonzept oder die Berechnung des 

Basiswerts dem ursprünglichen maßgeblichen Indexkonzept oder der 

ursprünglichen Berechnung des Basiswerts nicht länger wirtschaftlich gleichwertig 

ist; 

(b) die Berechnung oder Veröffentlichung des Basiswerts wird endgültig eingestellt 

oder durch einen anderen Index ersetzt (die "Indexersetzungsereignis"); 

(c) ein den vorstehend genannten Ereignissen im Hinblick auf seine Auswirkungen 

auf den Basiswert wirtschaftlich gleichwertiges Ereignis. 

"Indexberechnungsstelle" ist die Indexberechnungsstelle, wie in der Spalte "Indexbe-

rechnungsstelle" der Tabelle 2.1 in § 2 der Produkt- und Basiswertdaten festgelegt. 

"Indexbestandteil" ist in Bezug auf den Basiswert ein Vermögenswert oder eine 

Referenzgröße, welche(r) zum jeweiligen Zeitpunkt in die Berechnung des Basiswerts 

eingeht. 

"Indexumwandlungsereignis" ist jedes der folgenden Ereignisse: 

(a) eine Anpassung nach § 8 (3) oder (4) der Besonderen Bedingungen ist nicht 

möglich oder der Emittentin und/oder den Wertpapierinhabern nicht zumutbar; 

(b) nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) der Berechnungsstelle steht kein geeigneter 

Ersatzbasiswert zur Verfügung; 

(c) nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) der Berechnungsstelle steht kein geeigneter 

Ersatz für den Indexsponsor und/oder die Indexberechnungsstelle zur Verfügung; 

(d) die Berechnung oder Veröffentlichung des Basiswerts erfolgt nicht länger in der 

Basiswertwährung. 

"Indexsponsor" ist der Indexsponsor, wie in der Spalte "Indexsponsor" der Tabelle 2.1 in 

§ 2 der Produkt- und Basiswertdaten festgelegt. 

"Kursentwicklung des Basiswerts" ist der Quotient aus R (final), als Zähler, und R (initi-

al), als Nenner.  

"Marktstörungsereignis" ist jedes der folgenden Ereignisse: 

im Hinblick auf den Basiswert: 

(a) allgemein die Aufhebung oder Beschränkung des Handels an den Börsen oder auf 

den Märkten, an/auf denen die Indexbestandteile gehandelt werden,  

(b) in Bezug auf einen Indexbestandteil die Aufhebung oder Beschränkung des Han-

dels an den Börsen oder auf den Märkten, an/auf denen dieser Indexbestandteil 

gehandelt wird, oder an den jeweiligen Terminbörsen oder auf den Märkten, 

an/auf denen Derivate dieses Indexbestandteils gehandelt werden, 

(c) in Bezug auf einzelne Derivate auf den Basiswert die Aufhebung oder Beschrän-

kung des Handels an den Terminbörsen oder auf den Märkten, an/auf denen diese 

Derivate gehandelt werden; 
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(d) die Aufhebung oder Unterlassung oder die Nichtveröffentlichung der Berechnung 

des Basiswerts in Folge einer Entscheidung des Indexsponsors oder der Indexbe-

rechnungsstelle; 

im Hinblick auf einen Referenzfonds: 

(e) in Bezug auf einen Referenzfonds, die Unterlassung oder Nichtveröffentlichung 

der Berechnung des jeweiligen NAV in Folge einer Entscheidung der jeweiligen 

Verwaltungsgesellschaft oder des von ihr mit dieser Aufgabe betreuten Fonds-

dienstleisters, 

(f) in Bezug auf einen Referenzfonds die Schließung, Umwandlung oder Insolvenz 

des Referenzfonds oder andere Umstände, die eine Ermittlung des NAV unmög-

lich machen, oder 

(g) in Bezug auf einen Referenzfonds ist die Handelbarkeit von Fondsanteilen zum 

NAV unmöglich, einschließlich einer Inanspruchnahme von Bestimmungen, wel-

che eine Rückgabe oder Ausgabe von Fondsanteilen für einen bestimmten Zeit-

raum ausschließen oder auf einen bestimmten Teil des Volumens des Referenz-

fonds beschränken oder der Erhebung zusätzlicher Gebühren unterwerfen oder 

welche die Absonderung bestimmter Vermögenswerte oder eine Sach- anstelle ei-

ner Geldleistung ermöglichen sowie den Fall, dass keine vollständige Auszahlung 

bei der Rücknahme von Fondsanteilen stattfindet, sowie 

(h) in Bezug auf einen Referenzfonds vergleichbare Bestimmungen, die die Fähigkeit 

der Emittentin zur Absicherung ihrer Verpflichtungen aus den Wertpapieren be-

einträchtigt, 

(i) allgemein die Aufhebung oder Beschränkung des Handels an Börsen, Terminbör-

sen oder auf Märkten, an/auf denen die Finanzinstrumente oder Währungen, die 

eine erhebliche wertbeeinflussende Grundlage für einen Referenzfonds bilden, no-

tiert oder gehandelt werden, 

soweit dieses Ereignis nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) der Berechnungsstelle erheb-

lich ist. 

"Mindestbetrag" ist der Mindestbetrag, wie in der Spalte "Mindestbetrag" der Tabelle 1.2 

in § 1 der Produkt- und Basiswertdaten festgelegt. 

"NAV" ist der offizielle Nettoinventarwert (der "Nettoinventarwert") für einen 

Fondsanteil, wie er vom Referenzfonds bzw. von dessen Verwaltungsgesellschaft oder in 

deren Auftrag von einem Dritten veröffentlicht wird und zu dem die Rücknahme von 

Fondsanteilen tatsächlich möglich ist. 

"Nennbetrag" ist der Nennbetrag, wie in § 1 der Produkt- und Basiswertdaten festgelegt. 

"Hauptzahlstelle" ist die Hauptzahlstelle, wie in § 2 (1) der Allgemeinen Bedingungen 

festgelegt. 

"Partizipationsfaktor" ist der Partizipationsfaktor, wie in der Spalte 

"Partizipationsfaktor" der Tabelle 1.2 in § 1 der Produkt- und Basiswertdaten festgelegt.  

"Portfolioverwalter" ist in Bezug auf einen Referenzfonds eine Person, Gesellschaft oder 

Institution, die gemäß den Fondsdokumenten als Portfolioverwalter bezüglich der Investi-

tionsaktivitäten des Referenzfonds ernannt ist.  

[Im Fall von Wertpapieren, bei denen R (initial) bereits festgelegt wurde, gilt Folgendes: 

"R (initial)" ist R (initial), wie in der Spalte "R (initial)" der Tabelle 1.2 in § 1 der Pro-

dukt- und Basiswertdaten festgelegt.] 

[Im Fall von Wertpapieren mit initialer Referenzpreisbetrachtung gilt Folgendes: 

"R (initial)" ist der Referenzpreis am Anfänglichen Beobachtungstag.] 
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[Im Fall von Wertpapieren mit initialer Durchschnittsbetrachtung gilt Folgendes: 

"R (initial)" ist der gleichgewichtete Durchschnitt der an den Anfänglichen Beobach-

tungstagen festgestellten Referenzpreise.] 

[Im Fall von Wertpapieren mit finaler Referenzpreisbetrachtung gilt Folgendes: 

"R (final)" ist der Referenzpreis am Finalen Beobachtungstag.] 

[Im Fall von Wertpapieren mit finaler Durchschnittsbetrachtung gilt Folgendes: 

"R (final)" ist der gleichgewichtete Durchschnitt der an den Finalen Beobachtungstagen 

festgestellten Referenzpreise.] 

"Rechtsänderung" bedeutet, dass aufgrund 

(a) des Inkrafttretens von Änderungen der Gesetze oder Verordnungen (einschließlich 

aber nicht beschränkt auf Steuergesetze oder aufsichtsrechtliche Vorschriften) o-

der 

(b) einer Änderung der Rechtsprechung oder Verwaltungspraxis (einschließlich der 

Verwaltungspraxis der Steuer- oder Finanzaufsichtsbehörden), 

nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) der Emittentin 

(a) das Halten, der Erwerb oder die Veräußerung des Basiswerts oder von Vermö-

genswerten zur Absicherung von Preis- oder anderen Risiken im Hinblick auf die 

Verpflichtungen aus den Wertpapieren für die Emittentin ganz oder teilweise 

rechtswidrig ist oder wird oder 

(b) die Kosten, die mit den Verpflichtungen unter den Wertpapieren verbunden sind, 

wesentlich gestiegen sind (einschließlich aber nicht beschränkt auf Erhöhungen 

der Steuerverpflichtungen, der Senkung von steuerlichen Vorteilen oder anderen 

negativen Auswirkungen auf die steuerrechtliche Behandlung), 

falls solche Änderungen an oder nach dem Ersten Handelstag der Wertpapiere wirksam 

werden. 

"Referenzfonds" ist in Bezug auf einen Fondsanteil das Investmentvermögen, das diesen 

Fondsanteil emittiert bzw. das Investmentvermögen, an dessen Vermögen der Fondsanteil 

anteilig beteiligt ist.  

"Referenzpreis" ist der Referenzpreis des Basiswerts, wie in der Spalte "Referenzpreis" 

der Tabelle 1.2 in § 1 der Produkt- und Basiswertdaten festgelegt. 

"Rückzahlungsbetrag" ist der Rückzahlungsbetrag, der von der Berechnungsstelle gemäß 

§ 4 der Besonderen Bedingungen berechnet bzw. festgelegt wird. 

"Transfer- und Registerstelle" ist in Bezug auf einen Referenzfonds eine Person, Gesell-

schaft oder Institution, die gemäß den Fondsdokumenten mit der Buchführung über die 

Anteilsinhaber des Referenzfonds betraut ist.  

"Umwandlungsereignis" ist jedes der folgenden Ereignisse:  

(a) ein Fondsumwandlungsereignis; 

(b) ein Indexumwandlungsereignis;  

(c) eine Rechtsänderung und/oder eine Hedging-Störung und/oder Gestiegene 

Hedging-Kosten liegt bzw. liegen vor. 

"Verwahrstelle" ist in Bezug auf einen Referenzfonds eine Person, Gesellschaft oder In-

stitution, die gemäß den Fondsdokumenten das Vermögen des Referenzfonds verwahrt.  

"Verwaltungsgesellschaft" ist in Bezug auf einen Referenzfonds eine Person, Gesell-

schaft oder Institution, die gemäß den Fondsdokumenten den Referenzfonds verwaltet. 
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"Wertpapierbedingungen" sind die Bedingungen dieser Wertpapiere, wie sie in den All-

gemeinen Bedingungen (Teil A), den Produkt- und Basiswertdaten (Teil B) und den Be-

sonderen Bedingungen (Teil C) beschrieben sind. 

"Wertpapierinhaber" ist der Inhaber eines Wertpapiers. 

 

§ 2 

Verzinsung 

Die Wertpapiere sind unverzinslich. 

 

§ 3 

Rückzahlung 

Rückzahlung: Die Rückzahlung der Wertpapiere erfolgt nach automatischer Ausübung am 

Ausübungstag durch Zahlung des Rückzahlungsbetrags gemäß den Bestimmungen des § 6 

der Besonderen Bedingungen. 

Die Wertpapiere gelten am Ausübungstag als automatisch ausgeübt.  

 

§ 4 

Rückzahlungsbetrag 

 Rückzahlungsbetrag: Der Rückzahlungsbetrag entspricht einem Betrag in der Festgelegten 

Währung, der von der Berechnungsstelle wie folgt berechnet bzw. festgelegt wird: 

[Im Fall von Wertpapieren mit Mindestrückzahlungsbetrag gilt Folgendes: 

Rückzahlungsbetrag = Nennbetrag x Partizipationsfaktor x Kursentwicklung des Basis-

werts. 

Der Rückzahlungsbetrag ist jedoch nicht kleiner als der Mindestbetrag.] 

[Im Fall von Wertpapieren mit Mindestrückzahlungsbetrag und Cap gilt Folgendes: 

Rückzahlungsbetrag = Nennbetrag x Partizipationsfaktor x Kursentwicklung des Basis-

werts. 

Der Rückzahlungsbetrag ist jedoch nicht kleiner als der Mindestbetrag und nicht größer 

als der Höchstbetrag.] 

 

§ 5 

Umwandlungsrecht der Emittentin 

(1) Umwandlungsrecht der Emittentin: Bei Eintritt eines Umwandlungsereignisses werden die 

Wertpapiere am Fälligkeitstag zum Abrechnungsbetrag zurückgezahlt. 

(2) Für die Ermittlung des "Abrechnungsbetrags" wird innerhalb von zehn Bankgeschäftsta-

gen nach Eintritt des Umwandlungsereignisses von der Berechnungsstelle nach billigem 

Ermessen (§ 315 BGB) der Marktwert der Wertpapiere bestimmt und mit dem zum Zeit-

punkt dieser Bestimmung gehandelten Marktzins für Verbindlichkeiten der Emittentin mit 

gleicher Restlaufzeit wie die Wertpapiere bis zum Fälligkeitstag aufgezinst. Der Abrech-

nungsbetrag entspricht jedoch mindestens dem Mindestbetrag. Ist eine Bestimmung des 

Marktwerts der Wertpapiere nicht möglich, so entspricht der Abrechnungsbetrag dem 

Mindestbetrag. Der Abrechnungsbetrag wird durch Mitteilung gemäß § 6 der Allgemeinen 

Bedingungen mitgeteilt. 
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Der Abrechnungsbetrag wird gemäß den Vorschriften des § 6 der Besonderen Bedingun-

gen gezahlt. 

 

§ 6 

Zahlungen 

[Im Fall von Wertpapieren, bei denen die Festgelegte Währung der Euro ist, gilt Folgendes: 

(1) Rundung: Die in diesem Absatz 1 genannten Beträge sowie alle weiteren gemäß diesen 

Wertpapierbedingungen geschuldeten Beträge werden auf den nächsten EUR 0,01 auf- 

oder abgerundet, wobei EUR 0,005 aufgerundet werden.] 

[Im Fall von Wertpapieren, bei denen die Festgelegte Währung nicht der Euro ist, gilt Folgendes: 

(1) Rundung: Die in diesem Absatz 1 genannten Beträge sowie alle weiteren gemäß diesen 

Wertpapierbedingungen geschuldeten Beträge werden auf die kleinste Einheit der Festge-

legten Währung auf- oder abgerundet, wobei 0,5 einer solchen Einheit aufgerundet wer-

den.] 

(2) Geschäftstageregelung: Fällt der Tag der Fälligkeit einer Zahlung in Bezug auf die Wert-

papiere (der "Zahltag") auf einen Tag, der kein Bankgeschäftstag ist, dann haben die 

Wertpapierinhaber keinen Anspruch auf Zahlung vor dem nachfolgenden Bankgeschäfts-

tag. Die Wertpapierinhaber sind nicht berechtigt, weitere Zinsen oder sonstige Zahlungen 

aufgrund einer solchen Verspätung zu verlangen. 

(3) Art der Zahlung, Schuldbefreiung: Alle Zahlungen werden an die Hauptzahlstelle geleis-

tet. Die Hauptzahlstelle zahlt die fälligen Beträge an das Clearing System zwecks Gut-

schrift auf die jeweiligen Konten der Depotbank zur Weiterleitung an die Wertpapierinha-

ber. Die Zahlung an das Clearing System befreit die Emittentin in Höhe der Zahlung von 

ihren Verbindlichkeiten aus den Wertpapieren. 

(4) Verzugszinsen: Sofern die Emittentin Zahlungen unter den Wertpapieren bei Fälligkeit 

nicht leistet, wird der fällige Betrag auf Basis des gesetzlich festgelegten Satzes für Ver-

zugszinsen verzinst. Diese Verzinsung beginnt an dem Tag, der der Fälligkeit der Zahlung 

folgt (einschließlich) und endet am Tag der tatsächlichen Zahlung (einschließlich). 

 

§ 7 

Marktstörungen 

(1) Verschiebung: Ungeachtet der Bestimmungen des § 8 der Besonderen Bedingungen wird 

im Fall eines Marktstörungsereignisses an einem Beobachtungstag der betreffende Be-

obachtungstag auf den nächsten folgenden Berechnungstag verschoben, an dem das 

Marktstörungsereignis nicht mehr besteht. 

Jeder Zahltag in Bezug auf einen solchen Beobachtungstag wird gegebenenfalls verscho-

ben. Zinsen sind aufgrund dieser Verschiebung nicht geschuldet. 

(2) Bewertung nach Ermessen: Sollte das Marktstörungsereignis mehr als [Anzahl von Bank-

geschäftstagen einfügen] aufeinander folgende Bankgeschäftstage dauern, so wird die Be-

rechnungsstelle nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) den entsprechenden Referenzpreis, 

der für die in diesen Wertpapierbedingungen beschriebenen Berechnungen bzw. Festle-

gungen erforderlich ist, bestimmen. Ein solcher Referenzpreis soll in Übereinstimmung 

mit den vorherrschenden Marktbedingungen um [Uhrzeit und Finanzzentrum einfügen] an 

diesem [Zahl des folgenden Bankgeschäftstags einfügen] Bankgeschäftstag ermittelt wer-

den, wobei die wirtschaftliche Lage der Wertpapierinhaber zu berücksichtigen ist. 

 



 

141 

§ 8 

Indexkonzept, Anpassungen, Ersatzbasiswert, Neuer Indexsponsor und Neue Indexberech-

nungsstelle, Ersatzfeststellung 

(1) Indexkonzept: Grundlage für die in diesen Wertpapierbedingungen beschriebenen Berech-

nungen bzw. Festlegungen der Berechnungsstelle ist der Basiswert mit seinen jeweils gel-

tenden Vorschriften, wie sie vom Indexsponsor entwickelt und fortgeführt werden, sowie 

die von dem Indexsponsor angewandte Methode der Berechnung, Festlegung und Veröf-

fentlichung des Kurses des Basiswerts (das "Indexkonzept"). Dies gilt auch, falls wäh-

rend der Laufzeit der Wertpapiere Änderungen hinsichtlich des Indexkonzepts vorge-

nommen werden oder auftreten, oder wenn andere Maßnahmen ergriffen werden, die sich 

auf das Indexkonzept auswirken, soweit sich aus den folgenden Vorschriften nichts Ab-

weichendes ergibt. 

(2) Anpassungen: Bei Eintritt eines Anpassungsereignisses wird die Berechnungsstelle nach 

billigem Ermessen (§ 315 BGB) die Wertpapierbedingungen (insbesondere den Basiswert, 

das Bezugsverhältnis und/oder alle von der Emittentin festgelegten Kurse des Basiswerts) 

und/oder aller durch die Berechnungsstelle gemäß diesen Wertpapierbedingungen 

festgestellten Kurse des Basiswerts so anpassen, dass die wirtschaftliche Lage der 

Wertpapierinhaber möglichst unverändert bleibt. Sie berücksichtigt dabei die verbleibende 

Restlaufzeit der Wertpapiere sowie den zuletzt zur Verfügung stehenden NAV bzw. den 

Liquidationserlös für den Referenzfonds. Im Rahmen der Anpassung wird die Berech-

nungsstelle zusätzliche direkte oder indirekte Kosten berücksichtigen, die der Emittentin 

im Rahmen des oder im Zusammenhang mit dem jeweiligen Anpassungsereignis entstan-

den sind, unter anderem Steuern, Einbehaltungen, Abzüge oder andere von der Emittentin 

zu tragende Belastungen. Die vorgenommenen Anpassungen und der Zeitpunkt der ersten 

Anwendung werden gemäß § 6 der Allgemeinen Bedingungen mitgeteilt. 

(3) Ersatzbasiswert: In den Fällen eines Indexersetzungsereignisses erfolgt die Anpassung 

gemäß Absatz (2) in der Regel dadurch, dass die Berechnungsstelle nach ihrem billigen 

Ermessen (§ 315 BGB) bestimmt, welcher Index zukünftig den Basiswert (der 

"Ersatzbasiswert") bilden soll. Die Berechnungsstelle wird erforderlichenfalls weitere 

Anpassungen der Wertpapierbedingungen (insbesondere des Basiswerts, des 

Bezugsverhältnisses und/oder aller von der Emittentin festgelegten Kurse des Basiswerts) 

und/oder aller durch die Berechnungsstelle gemäß diesen Wertpapierbedingungen 

festgestellten Kurse des Basiswerts so vornehmen, dass die wirtschaftliche Lage der 

Wertpapierinhaber möglichst unverändert bleibt. Der Ersatzbasiswert und die 

vorgenommenen Anpassungen sowie der Zeitpunkt der ersten Anwendung werden gemäß 

§ 6 der Allgemeinen Bedingungen mitgeteilt. Mit der ersten Anwendung des 

Ersatzbasiswerts sind alle Bezugnahmen auf den Basiswert in diesen 

Wertpapierbedingungen als Bezugnahme auf den Ersatzbasiswert zu verstehen, falls sich 

nicht aus dem Sinnzusammenhang Abweichendes ergibt. 

(4) Neuer Indexsponsor und Neue Indexberechnungsstelle: Wird der Basiswert nicht länger 

durch den Indexsponsor sondern durch eine andere Person, Gesellschaft oder Institution 

(der "Neue Indexsponsor") festgelegt, erfolgen alle in diesen Wertpapierbedingungen be-

schriebenen Berechnungen bzw. Festlegungen auf der Grundlage des Basiswerts, wie die-

ser vom Neuen Indexsponsor festgelegt wird. In diesem Fall bezieht sich jede Bezugnah-

me auf den Indexsponsor je nach Kontext auf den Neuen Indexsponsor. Wird der Basis-

wert nicht länger durch die Indexberechnungsstelle sondern durch eine andere Person, Ge-

sellschaft oder Institution (die "Neue Indexberechnungsstelle") berechnet, erfolgen alle 

in diesen Wertpapierbedingungen beschriebenen Berechnungen bzw. Festlegungen auf der 

Grundlage des Basiswerts, wie dieser von der Neuen Indexberechnungsstelle berechnet 

wird. In diesem Fall bezieht sich jede Bezugnahme auf die Indexberechnungsstelle auf die 

Neue Indexberechnungsstelle zu verstehen, falls sich nicht aus dem Sinnzusammenhang 

Abweichendes ergibt. 
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[Im Fall von Wertpapieren, bei denen die Ersatzfeststellung innerhalb des Abwicklungszyklus 

stattfindet: 

(5) Ersatzfeststellung: Wird ein durch den Indexsponsor bzw. die Indexberechnungsstelle 

nach Maßgabe dieser Wertpapierbedingungen veröffentlichter Kurs des Basiswerts nach-

träglich berichtigt und die Berichtigung (der "Berichtigte Wert") von dem Indexsponsor 

bzw. der Indexberechnungsstelle nach der ursprünglichen Veröffentlichung, aber noch in-

nerhalb eines Abwicklungszyklus veröffentlicht, so wird die Berechnungsstelle die Emit-

tentin über den Berichtigten Wert unverzüglich informieren und den betroffenen Wert un-

ter Nutzung des Berichtigten Werts erneut feststellen (die "Ersatzfeststellung") und ge-

mäß § 6 der Allgemeinen Bedingungen mitteilen. Wird der Berichtigte Wert jedoch weni-

ger als zwei Bankgeschäftstage vor dem Tag, an dem eine Zahlung erfolgen soll, deren 

Betrag ganz oder teilweise unter Bezugnahme auf diesen Kurs des Basiswerts bestimmt 

wird, der Berechnungsstelle mitgeteilt, dann wird der jeweilige Wert nicht erneut festge-

stellt.] 

[Im Fall von Wertpapieren, bei denen die Ersatzfeststellung unabhängig des Abwicklungszyklus 

stattfindet: 

(5) Ersatzfeststellung: Wird ein durch den Indexsponsor bzw. die Indexberechnungsstelle 

nach Maßgabe dieser Wertpapierbedingungen veröffentlichter Kurs des Basiswerts nach-

träglich berichtigt und die Berichtigung (der "Berichtigte Wert") von dem Indexsponsor 

bzw. der Indexberechnungsstelle nach der ursprünglichen Veröffentlichung, aber vor dem 

Fälligkeitstag veröffentlicht, so wird die Berechnungsstelle die Emittentin über den Be-

richtigten Wert unverzüglich informieren und den betroffenen Wert unter Nutzung des Be-

richtigten Werts erneut feststellen (die "Ersatzfeststellung") und gemäß § 6 der Allge-

meinen Bedingungen mitteilen. Wird der Berichtigte Wert jedoch weniger als zwei Bank-

geschäftstage vor dem Tag, an dem eine Zahlung erfolgen soll, deren Betrag ganz oder 

teilweise unter Bezugnahme auf diesen Kurs des Basiswerts bestimmt wird, der Berech-

nungsstelle mitgeteilt, dann wird der jeweilige Wert nicht erneut festgestellt.] 

(6) Wird der Referenzfonds nicht länger durch die Verwaltungsgesellschaft, sondern durch 

eine andere Person, Gesellschaft oder Institution (die "Ersatzverwaltungsgesellschaft") 

berechnet, bezieht sich jede Bezugnahme auf die Verwaltungsgesellschaft in diesen Wert-

papierbedingungen je nach Kontext auf die Ersatzverwaltungsgesellschaft. Die Ersatzver-

waltungsgesellschaft wird gemäß § 6 der Allgemeinen Bedingungen mitgeteilt. 

(7) Wird der Referenzfonds vom Indexsponsor nach Maßgabe des Indexkonzepts durch einen 

oder mehrere andere Fonds ersetzt (jeweils ein "Ersatzreferenzfonds"), bezieht sich jede 

Bezugnahme auf den Referenzfonds in diesen Wertpapierbedingungen je nach Kontext 

auf den jeweiligen Ersatzreferenzfonds. Der Ersatzfondsreferenzfonds wird gemäß § 6 der 

Allgemeinen Bedingungen mitgeteilt.] 
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Option 3: Fondsanleihen 

[Option 3: Im Fall von Fondsanleihen gilt Folgendes: 

§ 1 

Definitionen 

[Im Fall von variabel verzinslichen Wertpapieren mit einem Abschlag gilt Folgendes: 

"Abschlag" ist der Abschlag, wie in der Spalte "Abschlag" der Tabelle 1.2 in § 1 der Pro-

dukt- und Basiswertdaten festgelegt.] 

"Abschlussprüfer" bezeichnet den Abschlussprüfer, sofern ein solcher in der Spalte "Ab-

schlussprüfer" der Tabelle 2.2 in § 2 der Produkt- und Basiswertdaten festgelegt ist. Sofern 

der Fonds bzw. die Verwaltungsgesellschaft eine andere Person, Gesellschaft oder Institu-

tion als Abschlussprüfer des Fonds bestimmt, bezieht sich jede Bezugnahme in diesen 

Wertpapierbedingungen je nach Kontext auf den neuen Abschlussprüfer. 

[Im Fall von Wertpapieren, bei denen die Ersatzfeststellung innerhalb des Abwicklungszyklus 

stattfindet: 

"Abwicklungszyklus" ist diejenige Anzahl an Clearance System-Geschäftstagen, inner-

halb derer die Abwicklung nach den Regeln des Clearance Systems von Zeichnungen oder 

Rückgaben von Fondsanteilen üblicherweise erfolgt.]  

"Administrator" bezeichnet den Administrator, sofern ein solcher in der Spalte "Admi-

nistrator" der Tabelle 2.2 in § 2 der Produkt- und Basiswertdaten festgelegt ist. Sofern der 

Fonds bzw. die Verwaltungsgesellschaft eine andere Person, Gesellschaft oder Institution 

als die in der Spalte "Administrator" festgelegte als Administrator des Fonds bestimmt, 

bezieht sich jede Bezugnahme auf den Administrator in diesen Wertpapierbedingungen je 

nach Kontext auf den neuen Administrator. 

"Anlageberater" bezeichnet den Anlageberater, sofern ein solcher in der Spalte "Anlage-

berater" der Tabelle 2.2 in § 2 der Produkt- und Basiswertdaten festgelegt ist. Sofern der 

Fonds bzw. die Verwaltungsgesellschaft eine andere Person, Gesellschaft oder Institution 

als die in der Spalte "Anlageberater" festgelegte als Anlageberater des Fonds bestimmt, 

bezieht sich jede Bezugnahme auf den Anlageberater in diesen Wertpapierbedingungen je 

nach Kontext auf den neuen Anlageberater. 

"Anpassungsereignis" ist nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) der Berechnungsstelle 

jedes der folgenden Ereignisse, das am oder nach dem Ersten Handelstag eintritt:  

(a) in einem der Fondsdokumente werden ohne Zustimmung der Berechnungsstelle 

Änderungen vorgenommen, die nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) der 

Berechnungsstelle die Fähigkeit der Emittentin zur Absicherung ihrer 

Verpflichtungen aus den Wertpapieren beeinträchtigen, insbesondere Änderungen 

hinsichtlich (i) des Risikoprofils des Fonds, (ii) der Anlageziele oder 

Anlagestrategie oder Anlagebeschränkungen des Fonds, (iii) der Währung der 

Fondsanteile, (iv) der Berechnungsmethode des NAV oder (v) des Zeitplans für 

die Zeichnung bzw. Ausgabe, Rücknahme und/oder Übertragung der 

Fondsanteile;  

(b) Anträge auf Ausgabe, Rücknahme, oder Übertragung von Fondsanteilen werden 

nicht oder nur teilweise ausgeführt; 

(c) für die Ausgabe oder Rücknahme von Fondsanteilen werden Gebühren, 

Aufschläge, Abschläge, Abgaben, Provisionen, Steuern oder ähnliche Gebühren 

erhoben (andere als die Gebühren, Aufschläge, Abschläge, Abgaben, Provisionen, 

Steuern oder ähnliche Gebühren, die bereits vor dem Ersten Handelstag 

bestanden); 
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(d)  der Fonds bzw. die Verwaltungsgesellschaft oder der durch den Fonds bzw. die 

Verwaltungsgesellschaft dafür bestimmte Fondsdienstleister versäumt die 

planmäßige oder übliche oder in den Fondsdokumenten bestimmte 

Veröffentlichung des NAV; 

(e) ein Wechsel in der Rechtsform des Fonds; 

(f) ein Wechsel von wesentlichen Personen in Schlüsselpositionen der 

Verwaltungsgesellschaft oder im Fondsmanagement; 

(g) (i) eine Änderung in der rechtlichen, bilanziellen, steuerlichen oder 

aufsichtsrechtlichen Behandlung des Fonds oder der Verwaltungsgesellschaft; 

oder (ii) die Aussetzung, Aufhebung, der Widerruf oder das Fehlen der Erlaubnis 

oder Registrierung des Fonds oder der Verwaltungsgesellschaft; oder (iii) die 

Aussetzung, Aufhebung, der Widerruf oder das Fehlen der Vertriebsberechtigung 

für den Fonds von Seiten der zuständigen Behörde; oder (iv) eine Einleitung eines 

aufsichtsrechtlichen Untersuchungsverfahrens, eine Verurteilung durch ein 

Gericht oder eine Anordnung einer zuständigen Behörde bezüglich der Tätigkeit 

des Fonds, der Verwaltungsgesellschaft oder eines Fondsdienstleister oder von 

Personen in Schlüsselpositionen der Verwaltungsgesellschaft oder im 

Fondsmanagement aufgrund eines Fehlverhaltens, einer Rechtsverletzung oder 

aus ähnlichen Gründen; 

(h) der Verstoß des Fonds oder der Verwaltungsgesellschaft gegen die Anlageziele, 

die Anlagestrategie oder die Anlagebeschränkungen des Fonds (wie in den 

Fondsdokumenten definiert), der nach billigen Ermessen (§ 315 BGB) der 

Berechnungsstelle wesentlich ist sowie ein Verstoß des Fonds oder der 

Verwaltungsgesellschaft gegen gesetzliche oder aufsichtsrechtliche 

Bestimmungen; 

(i) eine Änderung von Gesetzen oder Vorschriften oder in deren Umsetzung oder 

Auslegung (ob formell oder informell), die für die Emittentin in Bezug auf die 

Zeichnung, die Rückgabe oder das Halten von Fondsanteilen (i) eine Reserve oder 

Rückstellung erfordert oder (ii) das von der Emittentin in Bezug auf die 

Aufrechterhaltung ihrer Vereinbarungen zur Absicherung ihrer Verpflichtungen 

aus den Wertpapieren zu haltende regulatorische Eigenkapital im billigen 

Ermessen der Berechnungsstelle (§ 315 BGB) deutlich im Vergleich zu den 

Bedingungen, die zum Ersten Handelstag vorlagen, erhöht; 

(j) eine Änderung von Gesetzen oder Vorschriften oder in deren Umsetzung oder 

Auslegung (ob formell oder informell), durch die für die Emittentin die 

Aufrechterhaltung ihrer Vereinbarungen zur Absicherung ihrer Verpflichtungen 

aus den Wertpapieren unrechtmäßig oder undurchführbar würde oder sich 

erheblich erhöhte Kosten ergeben würden; 

(k) ein Überschreiten des anteilig gehaltenen Volumens seitens der Emittentin allein 

oder gemeinsam mit einer dritten Partei, mit der die Emittentin im Hinblick auf 

die Wertpapiere ein Absicherungsgeschäft abschließt, von [Maßgeblichen Pro-

zentsatz einfügen]% der ausstehenden Fondsanteile; 

(l) für die Emittentin besteht aufgrund von Bilanzierungs- oder anderen Vorschriften 

das Erfordernis der Konsolidierung des Fonds;  

(m) der Verkauf bzw. die Rückgabe der Fondsanteile aus für die Emittentin 

zwingenden, nicht die Wertpapiere betreffenden Gründen, sofern dies nicht allein 

der Aufnahme oder Auflösung von Absicherungsgeschäften dient; 

(n) ein Ereignis oder ein Umstand, das bzw. der folgende Auswirkungen hat oder 

haben kann: (i) die Aussetzung der Ausgabe von weiteren Fondsanteilen oder der 

Rücknahme bestehender Fondsanteile oder (ii) die Reduzierung der Anzahl der 
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Fondsanteile eines Anteilsinhabers im Fonds aus Gründen, die außerhalb der 

Kontrolle dieses Anteilsinhabers liegen oder (iii) die Teilung, Zusammenlegung 

(Konsolidierung) oder Gattungsänderung der Fondsanteile oder (iv) Zahlungen 

auf eine Rücknahme von Fondsanteilen erfolgen ganz oder teilweise durch 

Sachausschüttung anstatt gegen Barausschüttung oder (v) die Bildung von so 

genannten Side-Pockets für abgesondertes Anlagevermögen; 

(o) die Verwaltungsgesellschaft oder ein Fondsdienstleister stellt seine Dienste für 

den Fonds ein oder verliert ihre bzw. seine Erlaubnis, Registrierung, Berechtigung 

oder Genehmigung und wird nicht unverzüglich durch einen anderen 

Dienstleister, der nach billigem Ermessen der Berechnungsstelle (§ 315 BGB) ein 

ähnlich gutes Ansehen hat, ersetzt; 

(p) (i) eine Verfügung oder ein wirksamer Beschluss über die Abwicklung, 

Auflösung, Beendigung, Liquidation oder ein Ereignis mit entsprechenden 

Auswirkungen in Bezug auf den Fonds oder die Fondsanteile, (ii) die Einleitung 

eines Vergleichs-, Konkurs- oder Insolvenzverfahrens, eine Auf- oder Abspaltung, 

eine Neuklassifizierung oder eine Konsolidierung, wie z.B. der Wechsel der 

Anteilsklasse des Fonds oder die Verschmelzung des Fonds auf oder mit einem 

anderen Fonds, (iii) sämtliche Fondsanteile müssen auf einen Treuhänder, 

Liquidator, Insolvenzverwalter oder ähnlichen Amtsträger übertragen werden oder 

(iv) den Anteilsinhabern der Fondsanteile wird es rechtlich untersagt, diese zu 

übertragen; 

(q) die Einleitung eines Vergleichs-, Konkurs-, Insolvenz-, Auflösungs- oder 

vergleichbaren Verfahrens über den Fonds bzw. die Verwaltungsgesellschaft; 

(r) die Emittentin verliert das Recht, den Fonds als Basiswert für die Wertpapiere zu 

verwenden; 

(s) eine Änderung in den Steuergesetzen und -vorschriften oder eine Änderung der 

Rechtsprechung oder der Verwaltungspraxis der Steuerbehörden, die nach 

billigem Ermessen (§ 315 BGB) der Berechnungsstelle nachteilige Auswirkungen 

auf die Emittentin oder einen Anleihegläubiger hat; 

(t) für den Fonds wird keine Bekanntmachung der Besteuerungsgrundlagen gemäß 

den anwendbaren Bestimmungen des deutschen Investmentsteuergesetzes 

(InvStG) erstellt oder der Fonds bzw. die Verwaltungsgesellschaft hat 

angekündigt, dass zukünftig keine Bekanntmachung der Besteuerungsgrundlagen 

gemäß den anwendbaren Bestimmungen des InvStG erstellt werden wird; 

(u) Änderungen in der Anlage- oder Ausschüttungspolitik des Fonds, die einen 

erheblichen negativen Effekt auf die Höhe der Ausschüttungen des Fonds haben 

können sowie Ausschüttungen, die von der bisher üblichen Ausschüttungspolitik 

des Fonds erheblich abweichen; 

(v) der Fonds oder die Verwaltungsgesellschaft oder ein mit ihr verbundenes 

Unternehmen verstößt gegen den mit der Emittentin im Hinblick auf den Fonds 

abgeschlossenen Vertrag in erheblicher Weise oder kündigt diesen; 

(w) der Fonds oder die Verwaltungsgesellschaft versäumt es, entgegen der bisher 

üblichen Praxis, der Berechnungsstelle Informationen zur Verfügung zu stellen, 

die diese vernünftigerweise für erforderlich hält, um die Einhaltung der 

Anlagerichtlinien oder -beschränkungen des Fonds zeitnah überprüfen zu können; 

(x) die Verwaltungsgesellschaft versäumt es, der Berechnungsstelle den geprüften 

Jahresbericht und gegebenenfalls den Halbjahresbericht so bald wie möglich nach 

entsprechender Aufforderung zur Verfügung zu stellen; 
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(y) jedes andere Ereignis, das sich auf den NAV des Fonds oder auf die Fähigkeit der 

Emittentin zur Absicherung ihrer Verpflichtungen aus den Wertpapieren spürbar 

und nicht nur vorübergehend nachteilig auswirken kann. 

(z) die Veröffentlichung des NAV erfolgt nicht länger in der Basiswertwährung. 

Die Berechnungsstelle ist nicht zur Überwachung verpflichtet, ob eines der oben genann-

ten Ereignisse eingetreten ist. 

[Im Fall von variabel verzinslichen Wertpapieren mit einem Aufschlag gilt Folgendes: 

"Aufschlag" ist der Aufschlag, wie in der Spalte "Aufschlag" der Tabelle 1.2 in § 1 der 

Produkt- und Basiswertdaten festgelegt.] 

"Ausgabetag" ist der Ausgabetag, wie in § 1 der Produkt- und Basiswertdaten festgelegt. 

[Im Fall von Wertpapieren mit finaler Referenzpreisbetrachtung gilt Folgendes: 

"Ausübungstag" bezeichnet den Finalen Beobachtungstag.] 

[Im Fall von Wertpapieren mit finaler Durchschnittsbetrachtung gilt Folgendes: 

"Ausübungstag" bezeichnet den letzten Finalen Beobachtungstag.] 

 [Im Fall von Wertpapieren, bei denen die Festgelegte Währung der Euro ist, gilt Folgendes: 

"Bankgeschäftstag" ist jeder Tag (der kein Samstag oder Sonntag ist), an dem das 

Clearing System und das Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express 

Transfer-System (TARGET2) (das "TARGET2") geöffnet ist.] 

[Im Fall von Wertpapieren, bei denen die Festgelegte Währung nicht der Euro ist, gilt Folgendes: 

"Bankgeschäftstag" ist jeder Tag (der kein Samstag oder Sonntag ist), an dem das Clea-

ring System geöffnet ist und an dem Geschäftsbanken und Devisenmärkte Zahlungen im 

Finanzzentrum für Bankgeschäftstage vornehmen. 

[Im Fall von Wertpapieren, bei denen der Basispreis bereits festgelegt wurde, gilt Folgendes: 

"Basispreis" ist der Basispreis, wie in Spalte "Basispreis" der Tabelle 1.2 in § 1 der Pro-

dukt- und Basiswertdaten festgelegt.] 

[Im Fall von Wertpapieren, bei denen der Basispreis noch festgelegt wird, gilt Folgendes: 

"Basispreis" ist Strike Level x R (initial).] 

"Basiswert" ist ein Fondsanteil, wie in der Spalte "Basiswert" der Tabelle 1.2 in § 1 der 

Produkt- und Basiswertdaten festgelegt. 

"Basiswertwährung" ist die Basiswertwährung, wie in der Spalte "Basiswertwährung" 

der Tabelle 2.1 in § 2 der Produkt- und Basiswertdaten festgelegt. 

"Beobachtungstag" ist jeder der folgenden Beobachtungstage: 

[Im Fall von Wertpapieren mit initialer Referenzpreisbetrachtung gilt Folgendes: 

"Anfänglicher Beobachtungstag" ist der Anfängliche Beobachtungstag, wie in der 

Spalte "Anfänglicher Beobachtungstag" der Tabelle 1.3 in § 1 der Produkt- und Ba-

siswertdaten festgelegt. Wenn der Anfängliche Beobachtungstag kein Berechnungstag 

ist, dann ist der unmittelbar folgende Bankgeschäftstag, der ein Berechnungstag ist, 

der Anfängliche Beobachtungstag.] 

[Im Fall von Wertpapieren mit initialer Durchschnittsbetrachtung gilt Folgendes: 

"Anfänglicher Beobachtungstag" jeder der Anfänglichen Beobachtungstage, die in 

der Spalte "Anfängliche Beobachtungstage" der Tabelle 1.3 in § 1 der Produkt- und 

Basiswertdaten festgelegt sind. Wenn ein Anfänglicher Beobachtungstag kein Be-
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rechnungstag ist, dann ist der unmittelbar folgende Bankgeschäftstag, der ein Berech-

nungstag ist, der entsprechende Anfängliche Beobachtungstag.] 

[Im Fall von Wertpapieren mit finaler Referenzpreisbetrachtung gilt Folgendes: 

"Finaler Beobachtungstag" ist der Finale Beobachtungstag, wie in der Spalte "Fina-

ler Beobachtungstag" der Tabelle 1.3 in § 1 der Produkt- und Basiswertdaten festge-

legt. Wenn der Finale Beobachtungstag kein Berechnungstag ist, dann ist der unmit-

telbar folgende Bankgeschäftstag, der ein Berechnungstag ist, der Finale Beobach-

tungstag. Der Fälligkeitstag verschiebt sich entsprechend. Zinsen sind aufgrund einer 

solchen Verschiebung nicht geschuldet.]  

[Im Fall von Wertpapieren mit finaler Durchschnittsbetrachtung gilt Folgendes: 

"Finaler Beobachtungstag" ist jeder der Finalen Beobachtungstage, die in der Spalte 

"Finale Beobachtungstage" der Tabelle 1.3 in § 1 der Produkt- und Basiswertdaten 

festgelegt sind. Wenn ein Finaler Beobachtungstag kein Berechnungstag ist, dann ist 

der unmittelbar folgende Bankgeschäftstag, der ein Berechnungstag ist, der entspre-

chende Finale Beobachtungstag. Ist der letzte Finale Beobachtungstag kein Berech-

nungstag, dann verschiebt sich der Fälligkeitstag entsprechend. Zinsen sind aufgrund 

einer solchen Verschiebung nicht geschuldet.] 

"Berechnungsstelle" ist die Berechnungsstelle, wie in § 2 (2) der Allgemeinen Bedingun-

gen festgelegt. 

"Berechnungstag" ist jeder Tag, an dem der Referenzpreis durch den Fonds bzw. die 

Verwaltungsgesellschaft für gewöhnlich veröffentlicht wird. 

[Im Fall von Wertpapieren mit Best in-Betrachtung gilt Folgendes: 

"Best in-Periode" ist [Maßgebliche(n) Tag(e) einfügen] zwischen dem Anfänglichen Be-

obachtungstag (einschließlich) und dem Letzten Tag der Best-in Periode (einschließlich).] 

[Im Fall von Wertpapieren mit Best out-Betrachtung gilt Folgendes: 

"Best out-Periode" ist [Maßgebliche(n) Tag(e) einfügen] zwischen dem Ersten Tag der 

Best-out Periode (einschließlich) und dem Finalen Beobachtungstag (einschließlich).] 

[Im Fall von Wertpapieren, die in bestimmten Fällen eine physische Lieferung des Basiswerts 

vorsehen, bei denen das Bezugsverhältnis bereits festgelegt wurde, gilt Folgendes: 

"Bezugsverhältnis" ist das Bezugsverhältnis, wie in der Spalte "Bezugsverhältnis" der 

Tabelle 1.2 in § 1 der Produkt- und Basiswertdaten festgelegt.] 

[Im Fall von Wertpapieren, die in bestimmten Fällen eine physische Lieferung des Basiswerts 

vorsehen, bei denen das Bezugsverhältnis noch festgelegt wird, gilt Folgendes: 

"Bezugsverhältnis" ist das Bezugsverhältnis, das von der Berechnungsstelle gemäß fol-

gender Formel berechnet wird: 

Bezugsverhältnis = Nennbetrag / Basispreis] 

[Im Fall von variabel verzinslichen Wertpapieren gilt Folgendes: 

"Bildschirmseite" ist die Bildschirmseite und, sofern anwendbar, die entsprechende Über-

schrift, wie in § 1 der Produkt- und Basiswertdaten angegeben. Sollte diese Seite ersetzt 

werden, oder sollte der entsprechende Dienst nicht mehr zur Verfügung stehen, wird die 

Berechnungsstelle nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) eine andere Bildschirmseite be-

stimmen, auf der der Referenzsatz angezeigt wird. Diese neue Bildschirmseite wird gemäß 

§ 6 der Allgemeinen Bedingungen mitgeteilt.] 

[Im Fall von Wertpapieren mit CBF als Clearing System gilt Folgendes: 

"Clearing System" ist Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main ("CBF").] 
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[Im Fall von Wertpapieren mit CBL und Euroclear Bank als Clearing System gilt Folgendes: 

"Clearing System" sind Clearstream Banking société anonyme, Luxemburg ("CBL") und 

Euroclear Bank SA/NV ("Euroclear Bank") (CBL und Euroclear sind jeweils ein 

"ICSD" (International Central Securities Depository) und gemeinsam die "ICSDs")]. 

[Im Fall von Wertpapieren mit einem anderen Clearing System gilt Folgendes: 

"Clearing System" ist [Andere(s) Clearing System(e) einfügen].] 

[Im Fall von Wertpapieren, bei denen die Ersatzfeststellung innerhalb des Abwicklungszyklus 

stattfindet: 

"Clearance System" ist das inländische Haupt-Clearance System, das üblicherweise für 

die Abwicklung von Zeichnungen oder Rückgaben von Fondsanteilen verwendet wird, 

und das von der Berechnungsstelle nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) bestimmt wird. 

"Clearance System-Geschäftstag" ist im Zusammenhang mit dem Clearance System je-

der Tag (der kein Samstag oder Sonntag ist), an dem das Clearance System für die An-

nahme und Ausführung von Erfüllungsanweisungen geöffnet hat.] 

[Im Fall einer Emissionsstelle gilt Folgendes: 

"Emissionsstelle" ist die Emissionsstelle, wie in § 1 der Produkt- und Basiswertdaten 

festgelegt.] 

"Erster Handelstag" ist der Erste Handelstag, wie in § 1 der Produkt- und Basiswertdaten 

festgelegt. 

[Im Fall von Wertpapieren mit Best out-Betrachtung gilt Folgendes: 

"Erster Tag der Best out-Periode" ist der Erste Tag der Best out-Periode, der in der Ta-

belle 1.3 in § 1 der Produkt- und Basiswertdaten festgelegt ist.] 

[Im Fall von Wertpapieren mit Worst out-Betrachtung gilt Folgendes: 

"Erster Tag der Worst out-Periode" ist der Erste Tag der Worst out-Periode, der in der 

Tabelle 1.3 in § 1 der Produkt- und Basiswertdaten festgelegt ist.] 

[Im Fall von variabel verzinslichen Wertpapieren mit einem EURIBOR als Referenzsatz gilt Fol-

gendes: 

"Euro-Zone" bezeichnet die Staaten und Gebiete, die im Anhang der Verordnung (EG) 

Nr. 974/98 des Rates vom 3. Mai 1998 über die Einführung des Euro, in ihrer jeweils ak-

tuellen Fassung, aufgeführt sind.] 

"Fälligkeitstag" ist der Fälligkeitstag, wie in der Tabelle 1.2 in § 1 der Produkt- und Ba-

siswertdaten festgelegt. 

"Festgelegte Währung" ist die Festgelegte Währung, wie in § 1 der Produkt- und Basis-

wertdaten festgelegt. 

[Im Fall von Wertpapieren, bei denen die Festgelegte Währung nicht der Euro ist, gilt Folgendes: 

"Finanzzentrum für Bankgeschäftstage" ist das Finanzzentrum für Bankgeschäftstage, 

wie in § 1 der Produkt- und Basiswertdaten festgelegt.] 

"Fonds" ist in Bezug auf einen Fondsanteil das Investmentvermögen, das diesen Fondsan-

teil emittiert bzw. das Investmentvermögen, an dessen Vermögen der Fondsanteil eine an-

teilige Beteiligung verkörpert. 

"Fondsanteil“ ist ein Anteil bzw. eine Aktie des Fonds und der in der Spalte „Basiswert“ 

der Tabelle 1.2 in § 1 der Produkt- und Basiswertdaten aufgeführten Gattung. 
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"Fondsdienstleister" ist, soweit vorhanden, der Administrator, der Anlageberater, die 

Verwahrstelle, die Verwaltungsgesellschaft, der Portfolioverwalter und der Abschlussprü-

fer. 

"Fondsmanagement" sind die für die Portfolioverwaltung und/oder das Risikomanage-

ment des Fonds zuständigen Personen . 

"Fondsdokumente" sind in Bezug auf den Fonds, jeweils, soweit vorhanden und in der 

jeweils gültigen Fassung: der Jahresbericht, der Halbjahresbericht[, Zwischenberichte], 

Verkaufsprospekt, die Anlagebedingungen sowie ggf. die Satzung oder der Gesellschafts-

vertrag, die wesentlichen Anlegerinformationen sowie alle sonstigen Dokumente des 

Fonds, in denen die Bedingungen des Fonds und der Fondsanteile festgelegt sind.  

"Fondskündigungsereignis" ist jedes der folgenden Ereignisse: 

(a) eine Anpassung nach Absatz § 8 (1) der Besonderen Bedingungen ist nicht mög-

lich oder der Emittentin und/oder den Wertpapierinhabern nicht zumutbar; 

(b) nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) der Berechnungsstelle steht keine Ersatz-

verwaltungsgesellschaft zur Verfügung;  

(c)  eine Rechtsänderung und/oder eine Hedging-Störung und/oder Gestiegene 

Hedging-Kosten liegen vor.  

[Im Fall von Quanto Wertpapieren, die in bestimmten Fällen eine physische Lieferung des Basis-

werts vorsehen, gilt Folgendes: 

"Fixing Sponsor" ist der Fixing Sponsor, wie in § 1 der Produkt- und Basiswertdaten 

festgelegt. 

"FX" ist das offizielle Fixing des FX Wechselkurses, wie vom Fixing Sponsor auf der FX 

Bildschirmseite veröffentlicht (oder jeder Nachfolgeseite). 

"FX Berechnungstag" ist jeder Tag, an dem FX vom Fixing Sponsor veröffentlicht wird. 

"FX Kündigungsereignis" ist jedes der folgenden Ereignisse: 

(a) nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) der Berechnungsstelle steht kein geeigneter 

Neuer Fixing Sponsor (wie in § 9 (1) der Besonderen Bedingungen definiert) 

oder Ersatzwechselkurs (wie in § 9 (2) der Besonderen Bedingungen definiert) 

zur Verfügung; 

(b) auf Grund besonderer Umstände oder höherer Gewalt (wie z.B. Katastrophen, 

Krieg, Terror, Aufstände, Beschränkungen von Zahlungstransaktionen, Beitritt 

des Landes, dessen nationale Währung verwendet wird, in die europäische 

Wirtschafts- und Währungsunion, Austritt dieses Landes aus der europäischen 

Wirtschafts- und Währungsunion, und sonstige Umstände, die sich im 

vergleichbaren Umfang auf FX auswirken) ist die zuverlässige Feststellung von 

FX unmöglich oder praktisch undurchführbar. 

[Falls die Basiswährung des FX Wechselkurses, der auf der Bildschirmseite angezeigt wird, gleich 

der Festgelegten Währung ist, gilt Folgendes: 

"FX Wechselkurs" ist der Wechselkurs für die Umrechnung der Festgelegten Währung in 

die Basiswertwährung.] 

[Falls die Basiswährung des FX Wechselkurses, der auf der Bildschirmseite angezeigt wird, un-

gleich der Festgelegten Währung ist, gilt Folgendes: 

"FX Wechselkurs" ist der Wechselkurs für die Umrechnung der Basiswertwährung in die 

Festgelegte Währung.] 

"FX (initial)" ist FX am FX Beobachtungstag (initial). 

"FX (final)" ist FX am FX Beobachtungstag (final). 
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"FX Marktstörungsereignis" ist jedes der folgenden Ereignisse: 

(a) die Unterlassung des Fixing Sponsors, FX zu veröffentlichen; 

(b) die Aufhebung oder Beschränkung des Devisenhandels für wenigstens eine der 

beiden Währungen, die als Bestandteil von FX notiert werden (einschließlich Op-

tionen oder Terminkontrakte) oder die Beschränkung des Umtauschs der Währun-

gen, die als Bestandteil dieses Wechselkurses notiert werden oder die praktische 

Unmöglichkeit der Einholung eines Angebots für einen solchen Wechselkurs; 

(c) alle anderen Ereignisse mit vergleichbaren wirtschaftlichen Auswirkungen zu den 

oben aufgeführten Ereignissen; 

soweit die oben genannten Ereignisse nach billigem Ermessen der Berechnungsstelle 

(§ 315 BGB) erheblich sind. 

[Im Fall von Wertpapieren mit initialer Referenzpreisbetrachtung gilt Folgendes: 

"FX Beobachtungstag (initial)" ist der FX Berechnungstag unmittelbar vor dem Anfäng-

lichen Beobachtungstag.] 

[Im Fall von Wertpapieren mit initialer Durchschnittsbetrachtung gilt Folgendes: 

"FX Beobachtungstag (initial)" ist der FX Berechnungstag unmittelbar vor dem ersten 

Anfänglichen Beobachtungstag.] 

[Im Fall von Wertpapieren mit finaler Referenzpreisbetrachtung gilt Folgendes: 

"FX Beobachtungstag (final)" ist der FX Berechnungstag, der dem Finalen Beobach-

tungstag unmittelbar folgt.] 

[Im Fall von Wertpapieren mit finaler Durchschnittsbetrachtung gilt Folgendes: 

"FX Beobachtungstag (final)" ist der FX Berechnungstag, der dem letzten Finalen Be-

obachtungstag unmittelbar folgt.] 

"FX Bildschirmseite" ist die FX Bildschirmseite, wie in § 1 der Produkt- und Basiswert-

daten festgelegt.] 

"Gesamtnennbetrag" ist der Gesamtnennbetrag der Serie, wie in der Spalte 

"Gesamtnennbetrag der Serie" in der Tabelle 1.1 in § 1 der Produkt- und Basiswertdaten 

festgelegt. 

"Gestiegene Hedging-Kosten" bedeutet, dass die Emittentin im Vergleich zum Ersten 

Handelstag einen wesentlich höheren Betrag an Steuern, Abgaben, Aufwendungen und 

Gebühren (außer Maklergebühren) entrichten muss, um 

(a) Transaktionen abzuschließen, fortzuführen oder abzuwickeln bzw. Vermögens-

werte zu erwerben, auszutauschen, zu halten oder zu veräußern, welche nach billi-

gem Ermessen (§ 315 BGB) der Emittentin zur Absicherung von Preisrisiken oder 

sonstigen Risiken im Hinblick auf ihre Verpflichtungen aus den Wertpapieren er-

forderlich sind, oder 

(b) Erlöse aus solchen Transaktionen bzw. Vermögenswerten zu realisieren, zurück-

zugewinnen oder weiterzuleiten, 

wobei Kostensteigerungen aufgrund einer Verschlechterung der Kreditwürdigkeit der 

Emittentin nicht als Gestiegene Hedging-Kosten zu berücksichtigen sind. 

"Hauptzahlstelle" ist die Hauptzahlstelle, wie in § 2 (1) der Allgemeinen Bedingungen 

festgelegt. 

"Hedging-Störung" bedeutet, dass die Emittentin nicht in der Lage ist, zu Bedingungen, 

die den am Ersten Handelstag der Wertpapiere herrschenden wirtschaftlich wesentlich 

gleichwertig sind, 
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(a) Transaktionen abzuschließen, fortzuführen oder abzuwickeln bzw. Vermögens-

werte zu erwerben, auszutauschen, zu halten oder zu veräußern, welche nach billi-

gem Ermessen (§ 315 BGB) der Emittentin zur Absicherung von Preisrisiken oder 

sonstigen Risiken im Hinblick auf ihre Verpflichtungen aus den Wertpapieren 

notwendig sind, oder  

(b) Erlöse aus solchen Transaktionen bzw. Vermögenswerten zu realisieren, zurück-

zugewinnen oder weiterzuleiten. 

[Im Fall von variabel verzinslichen Wertpapieren mit einem Höchstzinssatz gilt Folgendes: 

"Höchstzinssatz" ist der Höchstzinssatz, wie in der Spalte "Höchstzinssatz" der Tabelle 

1.2 in § 1 der Produkt- und Basiswertdaten festgelegt.] 

"Internetseite der Emittentin" ist die Internetseite der Emittentin, wie in § 1 der Produkt- 

und Basiswertdaten festgelegt. 

"Internetseite für Mitteilungen" ist die Internetseite für Mitteilungen, wie in § 1 der Pro-

dukt- und Basiswertdaten festgelegt. 

[Im Fall von Quanto Wertpapieren mit Barausgleich und im Fall von non-Quanto Wertpapieren 

gilt Folgendes: 

"Kündigungsereignis" bedeutet jedes Fondskündigungsereignis.] 

[Im Fall von Quanto Wertpapieren, die in bestimmten Fällen eine physische Lieferung des Basis-

werts vorsehen, gilt Folgendes: 

"Kündigungsereignis" bedeutet Fondskündigungsereignis oder FX Kündigungsereignis.] 

[Im Fall von Wertpapieren mit Best in-Betrachtung gilt Folgendes: 

"Letzter Tag der Best in-Periode" ist der Letzte Tag der Best in-Periode, der in der Ta-

belle 1.3 in § 1 der Produkt- und Basiswertdaten festgelegt ist.] 

[Im Fall von Wertpapieren mit Worst in-Betrachtung gilt Folgendes: 

"Letzter Tag der Worst in-Periode" ist der Letzte Tag der Worst in-Periode, der in der 

Tabelle 1.3 in § 1 der Produkt- und Basiswertdaten festgelegt ist.] 

"Marktstörungsereignis" ist jedes der folgenden Ereignisse: 

(a) die Unterlassung oder die Nichtveröffentlichung der Berechnung des NAV in 

Folge einer Entscheidung der Verwaltungsgesellschaft oder des von ihr mit dieser 

Aufgabe betrauten Fondsdienstleisters, oder 

(b) die Schließung, Umwandlung oder Insolvenz des Basiswerts oder andere Umstän-

de, die eine Ermittlung des NAV, die eine Ermittlung des NAV unmöglich ma-

chen, oder  

(c)  die Handelbarkeit von Fondsanteilen zum NAV ist unmöglich. Davon erfasst sind 

auch die Fälle, dass der Fonds bzw. die Verwaltungsgesellschaft oder ein von 

diesen beauftragter Fondsdienstleister beschließt, die Rückgabe oder Ausgabe von 

Fondsanteilen für einen bestimmten Zeitraum auszusetzen, oder auf einen be-

stimmten Teil des Volumens des Fonds zu beschränken oder zusätzliche Gebüh-

ren zu erheben, oder 

(d) die Rücknahme der Fondsanteile durch die den Fonds bzw. die Verwaltungsge-

sellschaft erfolgt gegen Sachausschüttung anstelle von Barausschüttung, oder 

(e) vergleichbare Ereignisse, die die Fähigkeit der Emittentin zur Absicherung ihrer 

Verpflichtungen aus den Wertpapieren beeinträchtigen, oder 

(c) allgemein die Aufhebung oder Beschränkung des Handels an Börsen, Terminbör-

sen oder auf Märkten, an/auf denen Finanzinstrumente oder Währungen, die eine 
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erhebliche wertbeeinflussende Grundlage für den Fonds bilden, notiert oder ge-

handelt werden, 

soweit dieses Ereignis nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) der Berechnungsstelle erheb-

lich ist.  

[Im Fall von Wertpapieren mit einem Mindestzinssatz gilt Folgendes: 

"Mindestzinssatz" ist der Mindestzinssatz, wie in der Spalte "Mindestzinssatz" der Tabel-

le 1.2 in § 1 der Produkt- und Basiswertdaten festgelegt.] 

"NAV" ist der offizielle Nettoinventarwert (der "Nettoinventarwert") für einen 

Fondsanteil, wie er vom Fonds bzw. von der Verwaltungsgesellschaft oder in deren 

Auftrag von einem Dritten veröffentlicht wird und zu dem die Rücknahme von 

Fondsanteilen tatsächlich möglich ist. 

"Nennbetrag" ist der Nennbetrag, wie in § 1 der Produkt- und Basiswertdaten festgelegt. 

"Portfolioverwalter" bezeichnet den Portfolioverwalter, sofern ein solcher in der Spalte 

"Portfolioverwalter" der Tabelle 2.2 in § 2 der Produkt- und Basiswertdaten festgelegt ist. 

Sofern der Fonds bzw. die Verwaltungsgesellschaft eine andere Person, Gesellschaft oder 

Institution als die in der Spalte "Portfolioverwalter" festgelegte als Portfolioverwalter des 

Fonds bestimmt, bezieht sich jede Bezugnahme auf den Portfolioverwalter in diesen Wert-

papierbedingungen je nach Kontext auf den neuen Portfolioverwalter. 

[Im Fall von Wertpapieren, bei denen R (initial) bereits festgelegt wurde, gilt Folgendes: 

"R (initial)" ist R (initial), wie in der Spalte "R (initial)" der Tabelle 1.2 in § 1 der Pro-

dukt- und Basiswertdaten festgelegt.] 

[Im Fall von Wertpapieren mit initialer Referenzpreisbetrachtung gilt Folgendes: 

"R (initial)" ist der Referenzpreis am Anfänglichen Beobachtungstag.] 

[Im Fall von Wertpapieren mit initialer Durchschnittsbetrachtung gilt Folgendes:  

"R (initial)" ist der gleichgewichtete Durchschnitt der an den Anfänglichen Beobach-

tungstagen festgestellten Referenzpreise.] 

[Im Fall von Wertpapieren mit Best in-Betrachtung gilt Folgendes: 

"R (initial)" ist der höchste Referenzpreis während der Best in-Periode.] 

[Im Fall von Wertpapieren mit Worst in-Betrachtung gilt Folgendes: 

"R (initial)" ist der niedrigste Referenzpreis während der Worst in-Periode.] 

[Im Fall von Wertpapieren mit finaler Referenzpreisbetrachtung gilt Folgendes:  

"R (final)" ist der Referenzpreis am Finalen Beobachtungstag.] 

[Im Fall von Wertpapieren mit finaler Durchschnittsbetrachtung gilt Folgendes:  

"R (final)" ist der gleichgewichtete Durchschnitt der an den Finalen Beobachtungstagen 

festgestellten Referenzpreise.] 

[Im Fall von Wertpapieren mit Best out-Betrachtung gilt Folgendes: 

"R (final)" ist der höchste Referenzpreis während der Best out-Periode.] 

[Im Fall von Wertpapieren mit Worst out-Betrachtung gilt Folgendes: 

"R (final)" ist der niedrigste Referenzpreis während der Worst out-Periode.] 

"Rechtsänderung" bedeutet, dass aufgrund 
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(a) des Inkrafttretens von Änderungen der Gesetze oder Verordnungen (einschließlich 

aber nicht beschränkt auf Steuergesetze oder aufsichtsrechtliche Vorschriften) o-

der 

(b) einer Änderung der Rechtsprechung oder Verwaltungspraxis (einschließlich der 

Verwaltungspraxis der Steuer- oder Finanzaufsichtsbehörden), 

nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) der Emittentin 

(a) das Halten, der Erwerb oder die Veräußerung des Basiswerts oder von Vermö-

genswerten zur Absicherung von Preis- oder anderen Risiken im Hinblick auf die 

Verpflichtungen aus den Wertpapieren für die Emittentin ganz oder teilweise 

rechtswidrig ist oder wird oder 

(b) die Kosten, die mit den Verpflichtungen unter den Wertpapieren verbunden sind, 

wesentlich gestiegen sind (einschließlich aber nicht beschränkt auf Erhöhungen 

der Steuerverpflichtungen, der Senkung von steuerlichen Vorteilen oder anderen 

negativen Auswirkungen auf die steuerrechtliche Behandlung), 

falls solche Änderungen an oder nach dem Ersten Handelstag der Wertpapiere wirksam 

werden. 

[Im Fall aller variabel verzinslichen Wertpapiere mit einem EURIBOR als Referenzsatz gilt Fol-

gendes: 

"Referenzbanken" sind vier Großbanken im Euro-Zonen Interbanken-Markt, die von der 

Berechnungsstelle nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) bestimmt werden.] 

[Im Fall aller variabel verzinslichen Wertpapiere mit einem LIBOR als Referenzsatz gilt Folgen-

des: 

"Referenzbanken" sind vier Großbanken im Londoner Interbanken-Markt, die von der 

Berechnungsstelle nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) bestimmt werden.] 

"Referenzpreis" ist der Referenzpreis des Basiswerts, wie in der Spalte "Referenzpreis" 

der Tabelle 1.2 in § 1 der Produkt- und Basiswertdaten festgelegt. 

[Im Fall aller variabel verzinslichen Wertpapiere gilt Folgendes: 

"Referenzsatz" ist der Referenzsatz, wie in § 2 der Besonderen Bedingungen festgelegt.] 

[Im Fall aller variabel verzinslichen Wertpapiere mit einem LIBOR als Referenzsatz gilt Folgen-

des: 

"Referenzsatz-Finanzzentrum" ist das Referenzsatz-Finanzzentrum, wie in § 1 der Pro-

dukt- und Basiswertdaten festgelegt. 

"Referenzwährung" ist die Referenzwährung, wie in § 1 der Produkt- und Basiswertdaten 

festgelegt.] 

"Rückzahlungsbetrag" ist der Rückzahlungsbetrag, der von der Berechnungsstelle gemäß 

§ 4 der Besonderen Bedingungen berechnet bzw. festgelegt wird. 

[Im Fall von Wertpapieren, bei denen der Basispreis noch festgelegt wird, gilt Folgendes: 

"Strike Level" ist das Strike Level, wie in der Spalte "Strike Level" der Tabelle 1.2 in § 1 

der Produkt- und Basiswertdaten festgelegt.] 

"Verwahrstelle" bezeichnet die Verwahrstelle, sofern eine solche in der Spalte "Verwahr-

stelle" der Tabelle 2.2 in § 2 der Produkt- und Basiswertdaten festgelegt ist. Sofern der 

Fonds bzw. die Verwaltungsgesellschaft eine andere Person, Gesellschaft oder Institution 

als die in der Spalte "Verwahrstelle" festgelegte als Verwahrstelle des Fonds bestimmt, 

bezieht sich jede Bezugnahme auf die Verwahrstelle in diesen Wertpapierbedingungen je 

nach Kontext auf die neue Verwahrstelle. 
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"Verwaltungsgesellschaft" ist die Verwaltungsgesellschaft, sofern eine solche in der 

Spalte "Verwaltungsgesellschaft" der Tabelle 2.2 in § 2 der Produkt- und Basiswertdaten 

festgelegt ist. Sofern der Fonds eine andere Person, Gesellschaft oder Institution als die in 

der Spalte "Verwaltungsgesellschaft" festgelegte als Verwaltungsgesellschaft des Fonds 

bestimmt, bezieht sich jede Bezugnahme auf die Verwaltungsgesellschaft in diesen Wert-

papierbedingungen je nach Kontext auf die neue Verwaltungsgesellschaft. 

"Verzinsungsbeginn" ist der Verzinsungsbeginn, wie in § 1 der Produkt- und Basiswert-

daten festgelegt. 

"Verzinsungsende" ist das Verzinsungsende, wie in der Spalte "Verzinsungsende" der 

Tabelle 1.2 in § 1 der Produkt- und Basiswertdaten festgelegt. 

[Im Fall von variabel verzinslichen Wertpapieren gilt Folgendes: 

"Vorgesehene Fälligkeit" ist die Vorgesehene Fälligkeit, wie in § 1 der Produkt- und 

Basiswertdaten festgelegt.] 

"Wertpapierbedingungen" sind die Bedingungen dieser Wertpapiere, wie sie in den All-

gemeinen Bedingungen (Teil A), den Produkt- und Basiswertdaten (Teil B) und den Be-

sonderen Bedingungen (Teil C) beschrieben sind. 

"Wertpapierinhaber" ist der Inhaber eines Wertpapiers. 

[Im Fall von Wertpapieren mit Worst in-Betrachtung gilt Folgendes: 

"Worst in-Periode" ist jeder [Maßgebliche(n) Tag(e) einfügen] zwischen dem Anfängli-

chen Beobachtungstag (einschließlich) und dem Letzten Tag der Worst-in Periode (ein-

schließlich).] 

[Im Fall von Wertpapieren mit Worst out-Betrachtung gilt Folgendes: 

"Worst out-Periode" ist jeder  [Maßgebliche(n) Tag(e) einfügen] zwischen dem Ersten 

Tag der Worst-out Periode (einschließlich) und dem Finalen Beobachtungstag (einschließ-

lich).] 

"Zinsbetrag" ist der Zinsbetrag, wie in § 2 der Besonderen Bedingungen festgelegt. 

[Im Fall von variabel verzinslichen Wertpapiere mit einem EURIBOR als Referenzsatz gilt Fol-

gendes: 

"Zinsfeststellungstag" bezeichnet den zweiten TARGET-Bankgeschäftstag vor Beginn 

der jeweiligen Zinsperiode. "TARGET-Bankgeschäftstag" bezeichnet einen Tag, an dem 

TARGET2 betriebsbereit ist.] 

[Im Fall von variabel verzinslichen Wertpapiere mit einem LIBOR als Referenzsatz gilt Folgen-

des: 

"Zinsfeststellungstag" bezeichnet den [Zahl einfügen] Londoner Bankgeschäftstag vor 

Beginn der jeweiligen Zinsperiode. "Londoner Bankgeschäftstag" bezeichnet einen Tag 

(außer einem Samstag oder Sonntag), an dem Geschäftsbanken in London für Geschäfte 

(einschließlich Devisen- und Sortengeschäfte) geöffnet sind.] 

[Im Fall von Wertpapieren mit einer Zinszahlung am Fälligkeitstag gilt Folgendes: 

"Zinsperiode" ist der Zeitraum ab dem Verzinsungsbeginn (einschließlich) bis zum Ver-

zinsungsende (ausschließlich).] 

[Im Fall von Wertpapieren mit mehreren Zinszahlung gilt Folgendes: 

"Zinsperiode" ist der jeweilige Zeitraum ab dem Verzinsungsbeginn (einschließlich) bis 

zum ersten Zinszahltag (ausschließlich) und von jedem Zinszahltag (einschließlich) bis 

zum jeweils folgenden Zinszahltag (ausschließlich). Die letzte Zinsperiode endet am Ver-

zinsungsende (ausschließlich).] 
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"Zinssatz" ist der Zinssatz, wie in § 2 der Besonderen Bedingungen festgelegt. 

"Zinstagequotient" ist der Zinstagequotient, wie in § 2 der Besonderen Bedingungen 

festgelegt. 

[Im Fall von Wertpapieren mit einer Zinszahlung am Fälligkeitstag gilt Folgendes: 

"Zinszahltag" ist der Zinszahltag, wie in § 1 der Produkt- und Basiswertdaten festgelegt.] 

[Im Fall von Wertpapieren mit mehreren Zinszahlungen gilt Folgendes: 

"Zinszahltag" ist jeder Zinszahltag, wie in § 1 der Produkt- und Basiswertdaten festge-

legt. Zinszahltage unterliegen Verschiebungen gemäß diesen Wertpapierbedingungen.] 

 

§ 2 

Verzinsung 

[Im Fall von Wertpapieren mit nur einer Zinsperiode und CBF als Clearing System oder wenn 

sonst anwendbar, gilt Folgendes: 

(1) Verzinsung: Die Wertpapiere werden zu ihrem Gesamtnennbetrag ab dem Verzinsungsbe-

ginn (einschließlich) bis zum Verzinsungsende (ausschließlich) zum Zinssatz verzinst.] 

[Im Fall von Wertpapieren mit mehreren Zinsperioden und CBF als Clearing System oder wenn 

sonst anwendbar, gilt Folgendes: 

(1) Verzinsung: Die Wertpapiere werden zu ihrem Gesamtnennbetrag ab dem Verzinsungsbe-

ginn (einschließlich) für jede Zinsperiode bis zum Verzinsungsende (ausschließlich) zum 

jeweiligen Zinssatz verzinst.] 

[Im Fall von Wertpapieren mit nur einer Zinsperiode und CBL als Clearing System oder wenn 

sonst anwendbar, gilt Folgendes: 

(1) Verzinsung: Die Wertpapiere werden zu ihrem Nennbetrag ab dem Verzinsungsbeginn 

(einschließlich) bis zum Verzinsungsende (ausschließlich) zum Zinssatz verzinst.] 

[Im Fall von Wertpapieren mit mehreren Zinsperioden und CBL als Clearing System oder wenn 

sonst anwendbar, gilt Folgendes: 

(1) Verzinsung: Die Wertpapiere werden zu ihrem Nennbetrag ab dem Verzinsungsbeginn 

(einschließlich) für jede Zinsperiode bis zum Verzinsungsende (ausschließlich) zum je-

weiligen Zinssatz verzinst.] 

[Im Fall von festverzinslichen Wertpapieren gilt Folgendes: 

(2) Zinssatz: "Zinssatz" ist der Zinssatz, wie in der Tabelle 1.2 in § 1 der Produkt- und Ba-

siswertdaten festgelegt. 

[Im Fall von Wertpapieren, die für jede Zinsperiode unterschiedliche Zinssätze vorsehen, gilt Fol-

gendes: 

(2) Zinssatz: "Zinssatz" ist der Zinssatz, der für die jeweilige Zinsperiode in § 1 der Produkt- 

und Basiswertdaten angegeben ist.] 

[Im Fall von variabel verzinslichen Wertpapieren gilt Folgendes: 

(2) Zinssatz: "Zinssatz" ist der Referenzsatz für die Vorgesehene Fälligkeit, wie er am ent-

sprechenden Zinsfeststellungstag auf der Bildschirmseite angezeigt wird.] 

[Im Fall von variabel verzinslichen Wertpapieren mit einem Aufschlag gilt Folgendes: 

(2) Zinssatz: "Zinssatz" ist der Referenzsatz für die Vorgesehene Fälligkeit, wie er am ent-

sprechenden Zinsfeststellungstag auf der Bildschirmseite angezeigt wird, zuzüglich des 

Aufschlags.] 
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[Im Fall von variabel verzinslichen Wertpapieren mit einem Abschlag gilt Folgendes: 

(2) Zinssatz: "Zinssatz" ist der Referenzsatz für die Vorgesehene Fälligkeit, wie er am ent-

sprechenden Zinsfeststellungstag auf der Bildschirmseite angezeigt wird, abzüglich des 

Abschlags.] 

[Im Fall von Wertpapieren mit einem Höchstzinssatz gilt Folgendes: 

Wenn der für eine Zinsperiode in Übereinstimmung mit den obigen Bestimmungen 

ermittelte Zinssatz höher ist als der Höchstzinssatz, so ist der Zinssatz für diese 

Zinsperiode der Höchstzinssatz.]  

[Im Fall von Wertpapieren mit einem Mindestzinssatz gilt Folgendes: 

Wenn der für eine Zinsperiode in Übereinstimmung mit den obigen Bestimmungen ermit-

telte Zinssatz niedriger ist als der Mindestzinssatz, so ist der Zinssatz für diese Zinsperio-

de der Mindestzinssatz.] 

[Im Fall von variabel verzinslichen Wertpapieren mit einem EURIBOR als Referenzsatz gilt Fol-

gendes: 

(3) Referenzsatz: "Referenzsatz" ist der Angebotssatz (ausgedrückt als Prozentsatz pro Jahr) 

für Einlagen in Euro für die entsprechende Vorgesehene Fälligkeit, der auf der Bild-

schirmseite um 11:00 Uhr Brüsseler Zeit am entsprechenden Zinsfeststellungstag ange-

zeigt wird. 

Sollte jeweils zur genannten Zeit die Bildschirmseite nicht zur Verfügung stehen oder kein 

Angebotssatz angezeigt werden, so wird die Berechnungsstelle jede der Referenzbanken 

in der Euro-Zone bitten, ihren Satz, zu dem sie führenden Banken im Euro-Zonen Inter-

banken-Markt gegen 11:00 Uhr Brüsseler Zeit am entsprechenden Zinsfeststellungstag 

Einlagen in Euro für die entsprechende Vorgesehene Fälligkeit in Höhe eines repräsentati-

ven Betrags anbieten, zur Verfügung zu stellen. 

Falls zwei oder mehr Referenzbanken der Berechnungsstelle solche Angebote zur Verfü-

gung stellen, ist der Referenzsatz für die betreffende Zinsperiode das arithmetische Mittel 

(falls erforderlich, auf den nächsten tausendstel Prozentpunkt gerundet, wobei 0,0005 auf-

gerundet wird) dieser Angebote. 

Falls an einem Zinsfeststellungstag nur eine oder keine Referenzbank der Berechnungs-

stelle solche Angebote zur Verfügung stellt, ist der entsprechende Referenzsatz das arith-

metische Mittel (wie oben beschrieben gerundet) der Sätze, zu denen Großbanken in der 

Euro-Zone, die durch die Berechnungsstelle nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) ausge-

wählt wurden, gegen 11:00 Uhr Brüsseler Zeit an diesem Zinsfeststellungstag führenden 

europäischen Banken Darlehen in Euro für die entsprechende Vorgesehene Fälligkeit in 

Höhe eines repräsentativen Betrags anbieten.] 

[Im Fall von variabel verzinslichen Wertpapieren mit einem LIBOR als Referenzsatz gilt Folgen-

des: 

(3) Referenzsatz: "Referenzsatz" ist der Angebotssatz (ausgedrückt als Prozentsatz pro Jahr) 

für Einlagen in der Referenzwährung für die entsprechende Vorgesehene Fälligkeit, der 

auf der Bildschirmseite um 11:00 Uhr Londoner Zeit am entsprechenden Zinsfeststel-

lungstag angezeigt wird. 

Sollte jeweils zur genannten Zeit die Bildschirmseite nicht zur Verfügung stehen oder kein 

Angebotssatz angezeigt werden, so wird die Berechnungsstelle die Londoner Hauptnieder-

lassungen jeder der Referenzbanken bitten, ihren Satz, zu dem führenden Banken im Lon-

doner Interbanken-Markt gegen 11:00 Uhr Londoner Zeit am entsprechenden Zinsfeststel-

lungstag Einlagen in der Referenzwährung für die entsprechende Vorgesehene Fälligkeit 

in Höhe eines repräsentativen Betrags angeboten werden, zur Verfügung zu stellen. 
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Falls zwei oder mehr Referenzbanken der Berechnungsstelle solche Angebote zur Verfü-

gung stellen, ist der Referenzsatz für die betreffende Zinsperiode das arithmetische Mittel 

(falls erforderlich, auf den nächsten hunderttausendstel Prozentpunkt gerundet, wobei 

0,000005 aufgerundet wird) dieser Angebote. 

Falls an einem Zinsfeststellungstag nur eine oder keine Referenzbank der Berechnungs-

stelle solche Angebote zur Verfügung stellt, ist der entsprechende Referenzsatz das arith-

metische Mittel (wie oben beschrieben gerundet) der Sätze, zu denen Großbanken in Refe-

renzsatz-Finanzzentrum, die durch die Berechnungsstelle nach billigem Ermessen (§ 315 

BGB) ausgewählt wurden, gegen 11:00 Uhr Referenzsatz-Finanzzentrum Zeit an diesem 

Zinsfeststellungstag führenden europäischen Banken Darlehen in der Referenzwährung 

für die entsprechende Vorgesehene Fälligkeit in Höhe eines repräsentativen Betrags anbie-

ten.] 

[Im Fall von verzinslichen non-Quanto Wertpapieren mit CBF als Clearing System oder wenn 

sonst anwendbar, gilt Folgendes: 

(4) Zinsbetrag: Der jeweilige "Zinsbetrag" wird von der Berechnungsstelle berechnet, indem 

das Produkt aus dem Zinssatz und dem Gesamtnennbetrag mit dem Zinstagequotienten 

multipliziert wird. 

Der jeweilige Zinsbetrag wird am entsprechenden Zinszahltag gemäß den Bestimmungen 

des § 6 der Besonderen Bedingungen zur Zahlung fällig.] 

[Im Fall von verzinslichen Quanto Wertpapieren mit CBF als Clearing System oder wenn sonst 

anwendbar, gilt Folgendes: 

(4) Zinsbetrag: Der jeweilige "Zinsbetrag" wird von der Berechnungsstelle berechnet, indem 

das Produkt aus dem Zinssatz und dem Gesamtnennbetrag mit dem Zinstagequotienten 

multipliziert wird. 

Der jeweilige Zinsbetrag wird am entsprechenden Zinszahltag gemäß den Bestimmungen 

des § 6 der Besonderen Bedingungen zur Zahlung fällig.] 

[Im Fall von verzinslichen non-Quanto Wertpapieren mit CBL als Clearing System oder wenn 

sonst anwendbar, gilt Folgendes: 

(4) Zinsbetrag: Der jeweilige "Zinsbetrag" wird von der Berechnungsstelle berechnet, indem 

das Produkt aus dem Zinssatz und dem Nennbetrag mit dem Zinstagequotienten multipli-

ziert wird. 

Der jeweilige Zinsbetrag wird am entsprechenden Zinszahltag gemäß den Bestimmungen 

des § 6 der Besonderen Bedingungen zur Zahlung fällig.] 

[Im Fall von verzinslichen Quanto Wertpapieren mit CBL als Clearing System oder wenn sonst 

anwendbar, gilt Folgendes: 

(4) Zinsbetrag: Der jeweilige "Zinsbetrag" wird von der Berechnungsstelle berechnet, indem 

das Produkt aus dem Zinssatz und dem Nennbetrag mit dem Zinstagequotienten multipli-

ziert wird. 

Der jeweilige Zinsbetrag wird am entsprechenden Zinszahltag gemäß den Bestimmungen 

des § 6 der Besonderen Bedingungen zur Zahlung fällig.] 

(5) Mitteilung: Die Berechnungsstelle führt alle Feststellungen und Berechnungen, die in 

diesem § 2 vorgesehen sind, durch und wird unverzüglich die Emittentin benachrichtigen, 

die dies ihrerseits den Inhabern und Börsen, an denen die Wertpapiere notiert sind und de-

ren Vorschriften eine Benachrichtigung der Börse vorsehen, für die jeweilige Zinsperiode 

gemäß § 6 der Allgemeinen Bedingungen der Wertpapiere bekannt geben wird.] 

(6) Zinstagequotient: "Zinstagequotient" ist bei der Berechnung des Zinsbetrags für eine 

Zinsperiode: 
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[Im Fall von Wertpapieren, für die "30/360", "360/360" oder "Bond Basis" gemäß ISDA 2000 

anwendbar ist, gilt Folgendes: 

die Anzahl der Tage in der Zinsperiode dividiert durch 360, wobei die Anzahl der Tage 

auf der Grundlage eines Jahres mit 360 Tagen und mit 12 Monaten mit jeweils 30 Tagen 

berechnet wird (es sei denn (A) der letzte Tag der Zinsperiode ist der 31. Tag eines Mo-

nats und der erste Tag der Zinsperiode ist weder der 30. noch der 31. eines Monats, in 

welchem Fall der diesen Tag enthaltende Monat nicht als ein auf 30 Tage gekürzter Monat 

zu behandeln ist, oder (B) der letzte Tag der Zinsperiode ist der letzte Tag des Monats 

Februar, in welchem Fall der Monat Februar nicht als ein auf 30 Tage verlängerter Monat 

zu behandeln ist).] 

[Im Fall von Wertpapieren, für die "30/360", "360/360" oder "Bond Basis" gemäß ISDA 2006 

anwendbar ist, gilt Folgendes: 

die Anzahl der Tage in der Zinsperiode dividiert durch 360, berechnet gemäß der nachfol-

genden Formel: 

Zinstagequotient =  

Wobei: 

"Y1" ist das Jahr, ausgedrückt als Zahl, in das der erste Tag der Zinsperiode fällt; 

"Y2" ist das Jahr, ausgedrückt als Zahl, in das der Tag fällt, der auf den letzten Tag der 

Zinsperiode unmittelbar folgt; 

"M1" ist der Kalendermonat, ausgedrückt als Zahl, in den der erste Tag der Zinsperiode 

fällt; 

"M2" ist der Kalendermonat, ausgedrückt als Zahl, in den der Tag fällt, der auf den letzten 

Tag der Zinsperiode unmittelbar folgt; 

"D1" ist der erste Kalendertag der Zinsperiode, ausgedrückt als Zahl, es sei denn, diese 

Zahl wäre 31, in welchem Fall D1 gleich 30 ist; und 

"D2" ist der Kalendertag, ausgedrückt als Zahl, der auf den letzten Tag der Zinsperiode 

unmittelbar folgt, es sei denn, diese Zahl wäre 31 und D1 ist größer als 29, in welchem 

Fall D2 gleich 30 ist.] 

[Im Fall von Wertpapieren, für die "30E/360" oder "Eurobond Basis" gemäß ISDA 2000 (Deut-

sche Zinsmethode) anwendbar ist, gilt Folgendes: 

die Anzahl der Tage in der Zinsperiode dividiert durch 360 (wobei die Anzahl der Tage 

auf der Grundlage eines Jahres mit 360 Tagen und mit 12 Monaten mit jeweils 30 Tagen 

berechnet wird, und zwar ohne Berücksichtigung des ersten oder letzten Tages der Zinspe-

riode (es sei denn, der letzte Tag der Zinsperiode der am Fälligkeitstag endet, ist der letzte 

Tag im Monat Februar, in welchem Fall der Monat Februar als nicht auf einen Monat zu 

30 Tagen verlängert gilt).] 

[Im Fall von Wertpapieren, für die "30E/360" oder "Eurobond Basis" gemäß ISDA 2006 anwend-

bar ist, gilt Folgendes: 

die Anzahl der Tage in der Zinsperiode dividiert durch 360, berechnet gemäß der nachfol-

genden Formel: 

Zinstagequotient =  

Wobei: 

"Y1" ist das Jahr, ausgedrückt als Zahl, in das der erste Tag der Zinsperiode fällt; 
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"Y2" ist das Jahr, ausgedrückt als Zahl, in das der Tag fällt, der auf den letzten Tag der 

Zinsperiode unmittelbar folgt; 

"M1" ist der Kalendermonat, ausgedrückt als Zahl, in den der erste Tag der Zinsperiode 

fällt; 

"M2" ist der Kalendermonat, ausgedrückt als Zahl, in den der Tag fällt, der auf den letzten 

Tag der Zinsperiode unmittelbar folgt; 

"D1" ist der erste Kalendertag der Zinsperiode, ausgedrückt als Zahl, es sei denn, diese 

Zahl wäre 31, in welchem Fall D1 gleich 30 ist; und  

"D2" ist der Kalendertag, ausgedrückt als Zahl, der auf den letzten Tag der Zinsperiode 

unmittelbar folgt, es sei denn, diese Zahl wäre 31, in welchem Fall D2 gleich 30 ist.] 

[Im Fall von Wertpapieren, für die "30E/360 (ISDA)" gemäß ISDA 2006 (Deutsche Zinsmethode) 

anwendbar ist, gilt Folgendes: 

die Anzahl der Tage in der Zinsperiode dividiert durch 360, berechnet gemäß der nachfol-

genden Formel: 

Zinstagequotient =  

Wobei: 

"Y1" ist das Jahr, ausgedrückt als Zahl, in das der erste Tag der Zinsperiode fällt; 

"Y2" ist das Jahr, ausgedrückt als Zahl, in das der Tag fällt, der auf den letzten Tag der 

Zinsperiode unmittelbar folgt; 

"M1" ist der Kalendermonat, ausgedrückt als Zahl, in den der erste Tag der Zinsperiode 

fällt; 

"M2" ist der Kalendermonat, ausgedrückt als Zahl, in den der Tag fällt, der auf den letzten 

Tag der Zinsperiode unmittelbar folgt; 

"D1" ist der erste Kalendertag der Zinsperiode, ausgedrückt als Zahl, es sei denn, (i) dieser 

Tag ist der letzte Tag des Februars, oder (ii) diese Zahl wäre 31, in welchem Fall D1 gleich 

30 ist; und  

"D2" ist der Kalendertag, ausgedrückt als Zahl, der auf den letzten Tag der Zinsperiode 

unmittelbar folgt, es sei denn, (i) dieser Tag ist der letzte Tag des Februars, jedoch nicht 

der Fälligkeitstag, oder (ii) diese Zahl wäre 31, in welchem Fall D2 gleich 30 ist.] 

[Im Fall von Wertpapieren, für die "Act/360" anwendbar ist, gilt Folgendes: 

die tatsächliche Anzahl der Tage in der Zinsperiode dividiert durch 360.] 

[Im Fall von Wertpapieren, für die "Act/365" (Fixed) anwendbar ist, gilt Folgendes: 

die tatsächliche Anzahl der Tage der Zinsperiode dividiert durch 365.] 

[Im Fall von Wertpapieren, für die "Act/Act (ISDA)" anwendbar ist, gilt Folgendes: 

die tatsächliche Anzahl von Tagen in der Zinsperiode dividiert durch 365 (oder, falls ein 

Teil dieser Zinsperiode in ein Schaltjahr fällt, die Summe aus (A) der tatsächlichen Anzahl 

der in das Schaltjahr fallenden Tage der Zinsperiode, dividiert durch 366, und (B) die tat-

sächliche Anzahl der nicht in das Schaltjahr fallenden Tage der Zinsperiode, dividiert 

durch 365).] 

[Im Fall von Wertpapieren, für die "Act/Act (ICMA)" anwendbar ist, gilt Folgendes: 

die Anzahl der Tage in der Zinsperiode, geteilt durch das Produkt aus (1) der Anzahl der 

Tage in der Zinsperiode und (2) der Anzahl von Zinsperioden in einem Jahr. 
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[Im Fall einer kurzen ersten Zinsperiode gilt Folgendes: Für die Zwecke der Feststellung 

der unter (1) genannten Zinsperiode soll der [Fiktiven Zinszahltag einfügen] als erster Tag 

der ersten Zinsperiode angesehen werden.] 

[Im Fall einer kurzen letzten Zinsperiode gilt Folgendes: Für die Zwecke der Feststellung 

der unter (1) genannten Zinsperiode soll der [Fiktiven Zinszahltag einfügen] als letzter Tag 

der letzten Zinsperiode angesehen werden.] 

[Im Fall einer langen ersten Zinsperiode gilt Folgendes: Für die Zwecke der Feststellung 

der unter (1) genannten Zinsperiode soll der [Fiktiven Zinszahltag einfügen] als erster Tag 

der ersten Zinsperiode angesehen werden.] 

[Im Fall einer langen letzten Zinsperiode gilt Folgendes: Für die Zwecke der Feststellung 

der unter (1) genannten Zinsperiode soll der [Fiktiven Zinszahltag einfügen] als letzter Tag 

der letzten Zinsperiode angesehen werden.]] 

 

§ 3 

Rückzahlung 

[Im Fall von Wertpapieren mit Barausgleich gilt Folgendes: 

Rückzahlung: Die Rückzahlung der Wertpapiere erfolgt nach automatischer Ausübung am 

Ausübungstag durch Zahlung des Rückzahlungsbetrags gemäß den Bestimmungen des § 6 

der Besonderen Bedingungen. 

Die Wertpapiere gelten am Ausübungstag als automatisch ausgeübt.] 

[Im Fall von non-Quanto Wertpapieren, die in bestimmten Fällen eine physische Lieferung des 

Basiswerts vorsehen, gilt Folgendes: 

Rückzahlung: Die Rückzahlung der Wertpapiere erfolgt nach automatischer Ausübung am 

Ausübungstag entweder 

(i) wenn R (final) gleich oder größer ist als der Basispreis, durch Zahlung des Rück-

zahlungsbetrags am Fälligkeitstag gemäß den Bestimmungen des § 6 der Besonde-

ren Bedingungen, oder 

(ii) wenn R (final) kleiner ist als der Basispreis, durch Lieferung einer durch das Be-

zugsverhältnis ausgedrückten Menge an Basiswerten pro Wertpapier. Führt das 

Bezugsverhältnis zu einem Bruchteil des Basiswerts, wird ein in der Festgelegten 

Währung ausgedrückter Barbetrag in Höhe des Wertes des Bruchteils des Basis-

werts (der "Ergänzende Barbetrag") gezahlt, der sich aus dem Referenzpreis am 

Beobachtungstag (final) multipliziert mit dem Bruchteil des Basiswerts errechnet. 

Die Wertpapiere gelten am Ausübungstag als automatisch ausgeübt.] 

[Im Fall von Quanto Wertpapieren
9
 , die in bestimmten Fällen eine physische Lieferung des Ba-

siswerts vorsehen, gilt Folgendes: 

Rückzahlung: Die Rückzahlung der Wertpapiere erfolgt nach automatischer Ausübung am 

Ausübungstag entweder 

(i) wenn R (final) gleich oder größer ist als der Basispreis, durch Zahlung des Rück-

zahlungsbetrags am Fälligkeitstag gemäß den Bestimmungen des § 6 der Besonde-

ren Bedingungen, oder 

(ii) wenn R (final) kleiner ist als der Basispreis, durch Lieferung einer durch das mit 

FX (final) multiplizierte Bezugsverhältnis ausgedrückten Menge an Basiswerten 

pro Wertpapier. Führt das mit FX (final) multiplizierte Bezugsverhältnis zu einem 

                                                      
9 Wenn die Basiswertwährung des FX Wechselkurses, der auf der Bildschirmseite angezeigt wird, gleich der Festgeleg-

ten Währung ist. 
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Bruchteil des Basiswerts, wird ein in der Festgelegten Währung ausgedrückter 

Barbetrag in Höhe des Wertes des Bruchteils des Basiswerts (der "Ergänzende 

Barbetrag") gezahlt, der sich aus dem Referenzpreis am Finalen Beobachtungstag 

multipliziert mit dem Bruchteil des Basiswerts und geteilt durch FX (final) errech-

net. 

Die Wertpapiere gelten am Ausübungstag als automatisch ausgeübt.] 

[Im Fall von Quanto Wertpapieren
10

 , die in bestimmten Fällen eine physische Lieferung des Ba-

siswerts vorsehen,, gilt Folgendes: 

Rückzahlung: Die Rückzahlung der Wertpapiere erfolgt nach automatischer Ausübung am 

Ausübungstag entweder 

(i) wenn R (final) gleich oder größer ist als der Basispreis, durch Zahlung des Rück-

zahlungsbetrags am Fälligkeitstag gemäß den Bestimmungen des § 6 der Besonde-

ren Bedingungen, oder 

(ii) wenn R (final) kleiner ist als der Basispreis, durch Lieferung einer durch das durch 

FX (final) geteilte Bezugsverhältnis ausgedrückten Menge an Basiswerten pro 

Wertpapier. Führt das durch FX (final) geteilte Bezugsverhältnis zu einem Bruch-

teil des Basiswerts, wird ein in der Festgelegten Währung ausgedrückter Barbetrag 

in Höhe des Wertes des Bruchteils des Basiswerts (der "Ergänzende Barbetrag") 

gezahlt, der sich aus dem Referenzpreis am Finalen Beobachtungstag multipliziert 

mit dem Bruchteil des Basiswerts und FX (final) errechnet. 

Die Wertpapiere gelten am Ausübungstag als automatisch ausgeübt.] 

 

§ 4 

Rückzahlungsbetrag 

 Rückzahlungsbetrag: Der Rückzahlungsbetrag entspricht einem Betrag in der Festgelegten 

Währung, der von der Berechnungsstelle wie folgt berechnet bzw. festgelegt wird: 

[Im Fall aller non-Quanto und Quanto Wertpapiere mit Barausgleich gilt Folgendes: 

- Wenn R (final) gleich oder größer ist als der Basispreis, dann entspricht der Rückzah-

lungsbetrag dem Nennbetrag. 

- Wenn R (final) kleiner ist als der Basispreis, dann bestimmt sich der Rückzahlungsbe-

trag gemäß folgender Formel: 

Rückzahlungsbetrag = Nennbetrag x R (final) / Basispreis.] 

[Im Fall von non-Quanto Wertpapieren, die in bestimmten Fällen eine physische Lieferung des 

Basiswerts vorsehen, gilt Folgendes: 

Der Rückzahlungsbetrag entspricht dem Nennbetrag.] 

[Im Fall von Quanto Wertpapieren, die in bestimmten Fällen eine physische Lieferung des Basis-

werts vorsehen, gilt Folgendes: 

Der Rückzahlungsbetrag entspricht dem Nennbetrag.] 

 

§ 5 

Außerordentliches Kündigungsrecht der Emittentin 

Außerordentliches Kündigungsrecht der Emittentin: Bei Eintritt eines Kündigungsereig-

                                                      
10 Wenn die Basiswertwährung des FX Wechselkurses, der auf der Bildschirmseite angezeigt wird, ungleich der Festge-

legten Währung ist. 
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nisses kann die Emittentin die Wertpapiere durch Mitteilung gemäß § 6 der Allgemeinen 

Bedingungen außerordentlich kündigen und zum Abrechnungsbetrag zurückzahlen. Eine 

derartige Kündigung wird zum Zeitpunkt der Mitteilung gemäß § 6 der Allgemeinen Be-

dingungen beziehungsweise zu dem in der Mitteilung angegebenen Zeitpunkt wirksam. 

Der "Abrechnungsbetrag" ist der angemessene Marktwert der Wertpapiere, der von der 

Berechnungsstelle nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) innerhalb von zehn Bankge-

schäftstagen vor Wirksamwerden der außerordentlichen Kündigung festgestellt wird. 

Der Abrechnungsbetrag wird fünf Bankgeschäftstage nach dem Tag der oben genannten 

Mitteilung bzw. an dem in dieser Mitteilung angegebenen Tag gemäß den Vorschriften 

des § 6 der Besonderen Bedingungen gezahlt. 

 

§ 6 

Zahlungen[, Lieferungen] 

[Im Fall von Wertpapieren, bei denen die Festgelegte Währung der Euro ist, gilt Folgendes: 

(1) Rundung: Die gemäß diesen Wertpapierbedingungen geschuldeten Beträge werden auf 

den nächsten EUR 0,01 auf- oder abgerundet, wobei EUR 0,005 aufgerundet werden.] 

[Im Fall von Wertpapieren, bei denen die Festgelegte Währung nicht der Euro ist, gilt Folgendes: 

(1) Rundung: Die gemäß diesen Wertpapierbedingungen geschuldeten Beträge werden auf die 

kleinste Einheit der Festgelegten Währung auf- oder abgerundet, wobei 0,5 einer solchen 

Einheit aufgerundet werden.] 

(2) Geschäftstageregelung: Fällt der Tag der Fälligkeit einer Zahlung in Bezug auf die Wert-

papiere (der "Zahltag") auf einen Tag, der kein Bankgeschäftstag ist, dann haben die 

Wertpapierinhaber keinen Anspruch auf Zahlung vor dem nachfolgenden Bankgeschäfts-

tag. Die Wertpapierinhaber sind nicht berechtigt, weitere Zinsen oder sonstige Zahlungen 

aufgrund einer solchen Verspätung zu verlangen. 

(3) Art der Zahlung, Schuldbefreiung: Alle Zahlungen werden an die Hauptzahlstelle geleis-

tet. Die Hauptzahlstelle zahlt die fälligen Beträge an das Clearing System zwecks Gut-

schrift auf die jeweiligen Konten der Depotbank zur Weiterleitung an die Wertpapierinha-

ber. Die Zahlung an das Clearing System befreit die Emittentin in Höhe der Zahlung von 

ihren Verbindlichkeiten aus den Wertpapieren. 

[Im Fall von Wertpapieren mit Barausgleich gilt Folgendes: 

(4) Verzugszinsen: Sofern die Emittentin Zahlungen unter den Wertpapieren bei Fälligkeit 

nicht leistet, wird der fällige Betrag auf Basis des gesetzlich festgelegten Satzes für Ver-

zugszinsen verzinst. Diese Verzinsung beginnt an dem Tag, der der Fälligkeit der Zahlung 

folgt (einschließlich) und endet am Tag der tatsächlichen Zahlung (einschließlich).] 

[Im Fall von Wertpapieren, die in bestimmten Fällen eine physische Lieferung des Basiswerts 

vorsehen, gilt Folgendes: 

(4) Verzugszinsen: Sofern die Emittentin Zahlungen oder die Lieferung des Basiswerts unter 

den Wertpapieren bei Fälligkeit nicht leistet, wird der fällige Betrag bzw. der Wert des zu 

liefernden Basiswerts am Finalen Beobachtungstag auf Basis des gesetzlich festgelegten 

Satzes für Verzugszinsen verzinst. Diese Verzinsung beginnt an dem Tag, der der Fällig-

keit der Zahlung bzw. Lieferung folgt (einschließlich) und endet am Tag der tatsächlichen 

Zahlung bzw. Lieferung (einschließlich). 

(5) Lieferung: Die Lieferung des Basiswerts und die Zahlung eines Ergänzenden Barbetrags 

erfolgt innerhalb von fünf Bankgeschäftstagen nach dem Fälligkeitstag (die "Lieferfrist") 

an das Clearing System zur Gutschrift auf die Konten der entsprechenden Depotbank der 

Wertpapierinhaber. Alle Kosten, einschließlich anfallender Verwahrungsgebühren, Bör-
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senumsatzsteuer, Stempelgebühren, Transaktionsgebühren, sonstiger Steuern oder Abga-

ben (zusammen die "Lieferkosten"), die auf Grund der Lieferung des Basiswerts entste-

hen, gehen zu Lasten des jeweiligen Wertpapierinhabers. Der Basiswert wird entsprechend 

diesen Bedingungen auf eigene Gefahr des Wertpapierinhabers geliefert. Wenn der Fällig-

keitstag einer Lieferung oder Zahlung kein Bankgeschäftstag ist, erfolgt diese Lieferung 

oder Zahlung am nachfolgenden Bankgeschäftstag. Ein Anspruch auf Zinsen oder sonstige 

Zahlungen entsteht durch eine solche Verzögerung nicht. Die Emittentin ist nicht ver-

pflichtet, ihr vor Lieferung des Basiswerts zugegangene Mitteilungen oder andere Doku-

mente der Emittentin des Basiswerts an die Wertpapierinhaber weiterzugeben, auch wenn 

diese Mitteilungen oder anderen Dokumente Ereignisse betreffen, die erst nach Lieferung 

des Basiswerts eintreten. Während der Lieferfrist ist die Emittentin nicht verpflichtet, ir-

gendwelche Rechte aus dem Basiswert auszuüben. Ansprüche aus dem Basiswert, die vor 

oder am Fälligkeitstag bestehen, stehen der Emittentin zu.  

(6) Abwicklungsstörung: Wenn nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) der Berechnungsstelle 

ein Ereignis außerhalb des Einflussbereichs der Emittentin dazu führt, dass die Emittentin 

unfähig ist, den Basiswert gemäß den Wertpapierbedingungen zu liefern (eine "Abwick-

lungsstörung"), und diese Abwicklungsstörung vor der Lieferung des Basiswerts einge-

treten ist und am Fälligkeitstag weiterbesteht, dann wird der erste Tag der Lieferfrist auf 

den nächsten Bankgeschäftstag verschoben, an dem keine Abwicklungsstörung mehr be-

steht. Die Wertpapierinhaber erhalten hierüber Mitteilung gemäß § 6 der Allgemeinen Be-

dingungen. Die Wertpapierinhaber haben keinen Anspruch auf Zahlung von Zinsen oder 

sonstigen Beträgen, wenn eine Verzögerung bei der Lieferung des Basiswerts nach Maß-

gabe dieses Absatzes eintritt. Es besteht insoweit keine Haftung seitens der Emittentin. Im 

Fall einer Abwicklungsstörung können nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) der Emitten-

tin und der Berechnungsstelle die Wertpapiere zum Barwert des Rückzahlungspreises zu-

rückgekauft werden. Der "Barwert des Rückzahlungspreises" ist ein durch die Berech-

nungsstelle nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) bestimmter Betrag auf der Basis des 

NAV am Finalen Beobachtungstag, sofern zu diesem NAV Zeichnungen und Rücknah-

men erfolgen können oder andernfalls ein Betrag, den die Berechnungsstelle nach ihrem 

billigen Ermessen (§ 315 BGB) bestimmt. 

[Im Fall von Wertpapieren mit einer Vorläufigen Globalurkunde, die gegen eine Dauer Globalur-

kunde ausgetauscht wird, gilt Folgendes: 

(7) Zahlungen von Zinsbeträgen auf die Wertpapiere erfolgen nur nach Lieferung der 

Bescheinigungen über Nicht-U.S.-Eigentum (wie in § 1 der Allgemeinen Bedingungen 

definiert) durch die relevanten Teilnehmer am Clearing System.] 

 

§ 7 

Marktstörungen 

[Im Fall von Wertpapieren mit Durchschnittsbildung gilt Folgendes: 

 Verschiebung: Ungeachtet der Bestimmungen des § 8 der Besonderen Bedingungen wird 

im Fall eines Marktstörungsereignisses an einem Beobachtungstag der betreffende Be-

obachtungstag auf den nächsten folgenden Berechnungstag verschoben, an dem das 

Marktstörungsereignis nicht mehr besteht. Sollten durch eine derartige Verschiebung meh-

rere Beobachtungstage auf den gleichen Tag fallen, dann gilt jeder dieser Beobachtungsta-

ge als ein Beobachtungstag für die Durchschnittsbildung.  

[Im Fall von Quanto Wertpapieren mit Barausgleich und im Fall non-Quanto Wertpapieren gilt 

Folgendes: 

(1) Verschiebung: Ungeachtet der Bestimmungen des § 8 der Besonderen Bedingungen wird 

im Fall eines Marktstörungsereignisses an einem Beobachtungstag der betreffende Be-

obachtungstag auf den nächsten folgenden Berechnungstag verschoben, an dem das 
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Marktstörungsereignis nicht mehr besteht.  

Jeder Zahltag in Bezug auf einen solchen Beobachtungstag wird gegebenenfalls verscho-

ben. Zinsen sind aufgrund dieser Verschiebung nicht geschuldet. 

(2) Bewertung nach Ermessen: Sollte das Marktstörungsereignis mehr als [Anzahl von Bank-

geschäftstagen einfügen] aufeinander folgende Bankgeschäftstage dauern, so wird die Be-

rechnungsstelle nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) den entsprechenden Referenzpreis, 

der für die in diesen Wertpapierbedingungen beschriebenen Berechnungen bzw. Festle-

gungen erforderlich ist, bestimmen. Ein solcher Referenzpreis soll in Übereinstimmung 

mit den vorherrschenden Marktbedingungen um [Uhrzeit und Finanzzentrum einfügen] an 

diesem [Zahl des folgenden Bankgeschäftstags einfügen] Bankgeschäftstag ermittelt wer-

den, wobei die wirtschaftliche Lage der Wertpapierinhaber zu berücksichtigen ist.  

[Im Fall von Quanto Wertpapieren, die in bestimmten Fällen eine physische Lieferung des Basis-

werts vorsehen, gilt Folgendes: 

(1) Verschiebung: Ungeachtet der Bestimmungen des § 8 der Besonderen Bedingungen wird 

im Fall eines Marktstörungsereignisses an einem Beobachtungstag der betreffende Be-

obachtungstag auf den nächsten folgenden Berechnungstag verschoben, an dem das 

Marktstörungsereignis nicht mehr besteht. 

Sollte an einem FX Beobachtungstag ein FX Marktstörungsereignis vorliegen, wird der 

entsprechende FX Beobachtungstag auf den nächsten folgenden FX Berechnungstag ver-

schoben, an dem das FX Marktstörungsereignis nicht mehr besteht. 

Jeder Zahltag in Bezug auf einen solchen Beobachtungstag bzw. FX Beobachtungstag 

wird gegebenenfalls verschoben. Zinsen sind aufgrund dieser Verschiebung nicht geschul-

det. 

(2) Bewertung nach Ermessen: Sollte das Marktstörungsereignis mehr als [Anzahl von Bank-

geschäftstagen einfügen] aufeinander folgende Bankgeschäftstage dauern, so wird die Be-

rechnungsstelle nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) den entsprechenden Referenzpreis, 

der für die in diesen Wertpapierbedingungen beschriebenen Berechnungen bzw. Festle-

gungen erforderlich ist, bestimmen. Ein solcher Referenzpreis soll in Übereinstimmung 

mit den vorherrschenden Marktbedingungen um [Uhrzeit und Finanzzentrum einfügen] an 

diesem [Zahl des folgenden Bankgeschäftstags einfügen] Bankgeschäftstag ermittelt wer-

den, wobei die wirtschaftliche Lage der Wertpapierinhaber zu berücksichtigen ist. 

Sollte das FX Marktstörungsereignis mehr als [Anzahl von Bankgeschäftstagen einfügen] 

aufeinander folgende Bankgeschäftstage dauern, so wird die Berechnungsstelle nach billi-

gem Ermessen (§ 315 BGB) den entsprechenden FX bestimmen. Der FX, der für die in 

diesen Wertpapierbedingungen beschriebenen Berechnungen bzw. Festlegungen erforder-

lich ist, soll in Übereinstimmung mit den vorherrschenden Marktbedingungen um [Uhrzeit 

und Finanzzentrum einfügen] an diesem [Zahl des folgenden Bankgeschäftstags einfügen] 

Bankgeschäftstag ermittelt werden, wobei die wirtschaftliche Lage der Wertpapierinhaber 

zu berücksichtigen ist.] 

 

§ 8 

Anpassungen, Ersatzbasiswert, Ersatzverwaltungsgesellschaft, Ersatzfeststellung 

(1) Anpassungen: Bei Eintritt eines Anpassungsereignisses wird die Berechnungsstelle nach 

billigem Ermessen (§ 315 BGB) die Wertpapierbedingungen (insbesondere den Basiswert, 

das Bezugsverhältnis und/oder alle von der Emittentin festgelegten Kurse des Basiswerts) 

und/oder alle durch die Berechnungsstelle gemäß diesen Wertpapierbedingungen 

festgestellten Kurse des Basiswerts so anpassen, dass die wirtschaftliche Lage der 

Wertpapierinhaber möglichst unverändert bleibt. Sie berücksichtigt dabei die verbleibende 

Restlaufzeit der Wertpapiere sowie den zuletzt zur Verfügung stehenden Kurs für den 
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Basiswert. Im Rahmen der Anpassung wird die Berechnungsstelle zusätzliche direkte oder 

indirekte Kosten berücksichtigen, die der Emittentin im Rahmen des oder im Zusammen-

hang mit dem jeweiligen Anpassungsereignis entstanden sind, unter anderem Steuern, 

Einbehaltungen, Abzüge oder andere von der Emittentin zu tragende Belastungen. Die 

vorgenommenen Anpassungen und der Zeitpunkt der ersten Anwendung werden gemäß 

§ 6 der Allgemeinen Bedingungen mitgeteilt. 

[Im Fall von Wertpapieren, bei denen die Ersatzfeststellung innerhalb des Abwicklungszyklus 

stattfindet: 

(2) Ersatzfeststellung: Wird ein NAV, wie er von der Berechnungsstelle gemäß dieser Wert-

papierbedingungen verwendet wurde, nachträglich berichtigt und die Berichtigung (der 

"Berichtigte Wert") von der Verwaltungsgesellschaft nach der ursprünglichen Veröffent-

lichung, aber noch innerhalb eines Abwicklungszyklus veröffentlicht, so wird die Berech-

nungsstelle die Emittentin über den Berichtigten Wert unverzüglich informieren und den 

jeweiligen Wert (die "Ersatzfeststellung") unter Nutzung des Berichtigten Werts erneut 

feststellen und gemäß § 6 der Allgemeinen Bedingungen mitteilen. Wird der Berichtigte 

Wert jedoch weniger als zwei Bankgeschäftstage vor dem Tag, an dem eine Zahlung er-

folgen soll, deren Betrag ganz oder teilweise unter Bezugnahme auf diesen Kurs des Ba-

siswerts bestimmt wird, der Berechnungsstelle mitgeteilt, dann wird der jeweilige Wert 

nicht erneut festgestellt.] 

[Im Fall von Wertpapieren, bei denen die Ersatzfeststellung unabhängig des Abwicklungszyklus 

stattfindet: 

(2) Ersatzfeststellung: Wird ein NAV, wie er von der Berechnungsstelle gemäß dieser Wert-

papierbedingungen verwendet wurde, nachträglich berichtigt und die Berichtigung (der 

"Berichtigte Wert") von der Verwaltungsgesellschaft nach der ursprünglichen Veröffent-

lichung, aber vor dem Fälligkeitstag veröffentlicht, so wird die Berechnungsstelle die 

Emittentin über den Berichtigten Wert unverzüglich informieren und den jeweiligen Wert 

(die "Ersatzfeststellung") unter Nutzung des Berichtigten Werts erneut feststellen und 

gemäß § 6 der Allgemeinen Bedingungen mitteilen. Wird der Berichtigte Wert jedoch we-

niger als zwei Bankgeschäftstage vor dem Tag, an dem eine Zahlung erfolgen soll, deren 

Betrag ganz oder teilweise unter Bezugnahme auf diesen Kurs des Basiswerts bestimmt 

wird, der Berechnungsstelle mitgeteilt, dann wird der jeweilige Wert nicht erneut festge-

stellt.] 

(3) Wird der Basiswert nicht länger durch die Verwaltungsgesellschaft, sondern durch eine 

andere Person, Gesellschaft oder Institution (die "Ersatzverwaltungsgesellschaft") ver-

waltet, bezieht sich jede Bezugnahme auf die Verwaltungsgesellschaft in diesen Wertpa-

pierbedingungen je nach Kontext auf die Ersatzverwaltungsgesellschaft. Die Ersatzver-

waltungsgesellschaft wird gemäß § 6 der Allgemeinen Bedingungen mitgeteilt. 

[Im Fall von Quanto Wertpapieren, die in bestimmten Fällen eine physische Lieferung des Basis-

werts vorsehen, gilt Folgendes: 

§ 9 

Neuer Fixing Sponsor, Ersatzwechselkurs 

(1) Neuer Fixing Sponsor: Wird der Wechselkurs nicht länger durch den Fixing Sponsor fest-

gelegt und veröffentlicht, erfolgen die in diesen Wertpapierbedingungen beschriebenen 

Berechnungen bzw. Festlegungen der Berechnungsstelle auf Grundlage der Festlegungen 

und Veröffentlichungen einer anderen Person, Gesellschaft oder Institution, die die Be-

rechnungsstelle nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) bestimmt (der "Neue Fixing 

Sponsor"). In diesem Fall bezieht sich jede Bezugnahme auf den Fixing Sponsor in diesen 

Wertpapierbedingungen je nach Kontext auf den Neuen Fixing Sponsor. Der Neue Fixing 

Sponsor und der Zeitpunkt der ersten Anwendung sind gemäß § 6 der Allgemeinen Bedin-

gungen mitzuteilen. 
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(2) Ersatzwechselkurs: Wird FX nicht länger festgelegt und veröffentlicht, erfolgen die in 

diesen Wertpapierbedingungen beschriebenen Berechnungen bzw. Festlegungen der Be-

rechnungsstelle auf der Grundlage eines nach einer anderen Methode festgelegten und 

veröffentlichten Wechselkurses, der durch die Berechnungsstelle nach billigem Ermessen 

(§ 315 BGB) bestimmt wird (der "Ersatzwechselkurs"). Im Fall eines 

Ersatzwechselkurses bezieht sich jede Bezugnahme auf FX je nach Kontext auf den 

Ersatzwechselkurs. Der Ersatzwechselkurs und der Zeitpunkt der ersten Anwendung sind 

gemäß § 6 der Allgemeinen Bedingungen mitzuteilen.]] 

 



 

167 

Option 4: Sprint Wertpapiere 

[Option 4: Im Fall von Sprint Classic Wertpapieren und Sprint Cap Wertpapieren gilt Folgendes: 

§ 1 

Definitionen 

"Abschlussprüfer" bezeichnet den Abschlussprüfer, sofern ein solcher in der Spalte "Ab-

schlussprüfer" der Tabelle 2.2 in § 2 der Produkt- und Basiswertdaten festgelegt ist. Sofern 

der Fonds bzw. die Verwaltungsgesellschaft eine andere Person, Gesellschaft oder Institu-

tion als Abschlussprüfer des Fonds bestimmt, bezieht sich jede Bezugnahme in diesen 

Wertpapierbedingungen je nach Kontext auf den neuen Abschlussprüfer. 

[Im Fall von Wertpapieren, bei denen die Ersatzfeststellung innerhalb des Abwicklungszyklus 

stattfindet: 

"Abwicklungszyklus" ist diejenige Anzahl an Clearance System-Geschäftstagen, inner-

halb derer die Abwicklung nach den Regeln des Clearance Systems von Zeichnungen oder 

Rückgaben von Fondsanteilen üblicherweise erfolgt.]  

"Administrator" bezeichnet den Administrator, sofern ein solcher in der Spalte "Admi-

nistrator" der Tabelle 2.2 in § 2 der Produkt- und Basiswertdaten festgelegt ist. Sofern der 

Fonds bzw. die Verwaltungsgesellschaft eine andere Person, Gesellschaft oder Institution 

als die in der Spalte "Administrator" festgelegte als Administrator des Fonds bestimmt, 

bezieht sich jede Bezugnahme auf den Administrator in diesen Wertpapierbedingungen je 

nach Kontext auf den neuen Administrator. 

"Anlageberater" bezeichnet den Anlageberater, sofern ein solcher in der Spalte "Anlage-

berater" der Tabelle 2.2 in § 2 der Produkt- und Basiswertdaten festgelegt ist. Sofern der 

Fonds bzw. die Verwaltungsgesellschaft eine andere Person, Gesellschaft oder Institution 

als die in der Spalte "Anlageberater" festgelegte als Anlageberater des Fonds bestimmt, 

bezieht sich jede Bezugnahme auf den Anlageberater in diesen Wertpapierbedingungen je 

nach Kontext auf den neuen Anlageberater. 

"Anpassungsereignis" ist nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) der Berechnungsstelle 

jedes der folgenden Ereignisse, das am oder nach dem Ersten Handelstag eintritt:  

(a) in einem der Fondsdokumente werden ohne Zustimmung der Berechnungsstelle 

Änderungen vorgenommen, die nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) der 

Berechnungsstelle die Fähigkeit der Emittentin zur Absicherung ihrer 

Verpflichtungen aus den Wertpapieren beeinträchtigen, insbesondere Änderungen 

hinsichtlich (i) des Risikoprofils des Fonds, (ii) der Anlageziele oder 

Anlagestrategie oder Anlagebeschränkungen des Fonds, (iii) der Währung der 

Fondsanteile, (iv) der Berechnungsmethode des NAV oder (v) des Zeitplans für 

die Zeichnung bzw. Ausgabe, Rücknahme und/oder Übertragung der 

Fondsanteile;  

(b) Anträge auf Ausgabe, Rücknahme, oder Übertragung von Fondsanteilen werden 

nicht oder nur teilweise ausgeführt; 

(c) für die Ausgabe oder Rücknahme von Fondsanteilen werden Gebühren, 

Aufschläge, Abschläge, Abgaben, Provisionen, Steuern oder ähnliche Gebühren 

erhoben (andere als die Gebühren, Aufschläge, Abschläge, Abgaben, Provisionen, 

Steuern oder ähnliche Gebühren, die bereits vor dem Ersten Handelstag 

bestanden); 

(d) der Fonds bzw. die Verwaltungsgesellschaft oder der durch den Fonds bzw. die 

Verwaltungsgesellschaft dafür bestimmte Fondsdienstleister versäumt die 

planmäßige oder übliche oder in den Fondsdokumenten bestimmte 

Veröffentlichung des NAV; 
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(e) ein Wechsel in der Rechtsform des Fonds; 

(f) ein Wechsel von wesentlichen Personen in Schlüsselpositionen der 

Verwaltungsgesellschaft oder im Fondsmanagement; 

(g) (i) eine Änderung in der rechtlichen, bilanziellen, steuerlichen oder 

aufsichtsrechtlichen Behandlung des Fonds oder der Verwaltungsgesellschaft; 

oder (ii) die Aussetzung, Aufhebung, der Widerruf oder das Fehlen der Erlaubnis 

oder Registrierung des Fonds oder der Verwaltungsgesellschaft; oder (iii) die 

Aussetzung, Aufhebung, der Widerruf oder das Fehlen der Vertriebsberechtigung 

für den Fonds von Seiten der zuständigen Behörde; oder (iv) eine Einleitung eines 

aufsichtsrechtlichen Untersuchungsverfahrens, eine Verurteilung durch ein 

Gericht oder eine Anordnung einer zuständigen Behörde bezüglich der Tätigkeit 

des Fonds, der Verwaltungsgesellschaft oder eines Fondsdienstleister oder von 

Personen in Schlüsselpositionen der Verwaltungsgesellschaft oder im 

Fondsmanagement aufgrund eines Fehlverhaltens, einer Rechtsverletzung oder 

aus ähnlichen Gründen; 

(h) der Verstoß des Fonds oder der Verwaltungsgesellschaft gegen die Anlageziele, 

die Anlagestrategie oder die Anlagebeschränkungen des Fonds (wie in den 

Fondsdokumenten definiert), der nach billigen Ermessen (§ 315 BGB) der 

Berechnungsstelle wesentlich ist sowie ein Verstoß des Fonds oder der 

Verwaltungsgesellschaft gegen gesetzliche oder aufsichtsrechtliche 

Bestimmungen; 

(i) eine Änderung von Gesetzen oder Vorschriften oder in deren Umsetzung oder 

Auslegung (ob formell oder informell), die für die Emittentin in Bezug auf die 

Zeichnung, die Rückgabe oder das Halten von Fondsanteilen (i) eine Reserve oder 

Rückstellung erfordert oder (ii) das von der Emittentin in Bezug auf die 

Aufrechterhaltung ihrer Vereinbarungen zur Absicherung ihrer Verpflichtungen 

aus den Wertpapieren zu haltende regulatorische Eigenkapital im billigen 

Ermessen der Berechnungsstelle (§ 315 BGB) deutlich im Vergleich zu den 

Bedingungen, die zum Ersten Handelstag vorlagen, erhöht; 

(j) eine Änderung von Gesetzen oder Vorschriften oder in deren Umsetzung oder 

Auslegung (ob formell oder informell), durch die für die Emittentin die 

Aufrechterhaltung ihrer Vereinbarungen zur Absicherung ihrer Verpflichtungen 

aus den Wertpapieren unrechtmäßig oder undurchführbar würde oder sich 

erheblich erhöhte Kosten ergeben würden; 

(k) ein Überschreiten des anteilig gehaltenen Volumens seitens der Emittentin allein 

oder gemeinsam mit einer dritten Partei, mit der die Emittentin im Hinblick auf 

die Wertpapiere ein Absicherungsgeschäft abschließt, von [Maßgeblichen 

Prozentsatz einfügen]% der ausstehenden Fondsanteile; 

(l) für die Emittentin besteht aufgrund von Bilanzierungs- oder anderen Vorschriften 

das Erfordernis der Konsolidierung des Fonds;  

(m) der Verkauf bzw. die Rückgabe der Fondsanteile aus für die Emittentin 

zwingenden, nicht die Wertpapiere betreffenden Gründen, sofern dies nicht allein 

der Aufnahme oder Auflösung von Absicherungsgeschäften dient; 

(n) ein Ereignis oder ein Umstand, das bzw. der folgende Auswirkungen hat oder 

haben kann: (i) die Aussetzung der Ausgabe von weiteren Fondsanteilen oder der 

Rücknahme bestehender Fondsanteile oder (ii) die Reduzierung der Anzahl der 

Fondsanteile eines Anteilsinhabers im Fonds aus Gründen, die außerhalb der 

Kontrolle dieses Anteilsinhabers liegen oder (iii) die Teilung, Zusammenlegung 

(Konsolidierung) oder Gattungsänderung der Fondsanteile oder (iv) Zahlungen 

auf eine Rücknahme von Fondsanteilen erfolgen ganz oder teilweise durch 
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Sachausschüttung anstatt gegen Barausschüttung oder (v) die Bildung von so 

genannten Side-Pockets für abgesondertes Anlagevermögen; 

(o) die Verwaltungsgesellschaft oder ein Fondsdienstleister stellt seine Dienste für 

den Fonds ein oder verliert ihre bzw. seine Erlaubnis, Registrierung, Berechtigung 

oder Genehmigung und wird nicht unverzüglich durch einen anderen 

Dienstleister, der nach billigem Ermessen der Berechnungsstelle (§ 315 BGB) ein 

ähnlich gutes Ansehen hat, ersetzt; 

(p) (i) eine Verfügung oder ein wirksamer Beschluss über die Abwicklung, 

Auflösung, Beendigung, Liquidation oder ein Ereignis mit entsprechenden 

Auswirkungen in Bezug auf den Fonds oder die Fondsanteile, (ii) die Einleitung 

eines Vergleichs-, Konkurs- oder Insolvenzverfahrens, eine Auf- oder Abspaltung, 

eine Neuklassifizierung oder eine Konsolidierung, wie z.B. der Wechsel der 

Anteilsklasse des Fonds oder die Verschmelzung des Fonds auf oder mit einem 

anderen Fonds, (iii) sämtliche Fondsanteile müssen auf einen Treuhänder, 

Liquidator, Insolvenzverwalter oder ähnlichen Amtsträger übertragen werden oder 

(iv) den Anteilsinhabern der Fondsanteile wird es rechtlich untersagt, diese zu 

übertragen; 

(q) die Einleitung eines Vergleichs-, Konkurs-, Insolvenz-, Auflösungs- oder 

vergleichbaren Verfahrens über den Fonds bzw. die Verwaltungsgesellschaft; 

(r) die Emittentin verliert das Recht, den Fonds als Basiswert für die Wertpapiere zu 

verwenden; 

(s) eine Änderung in den Steuergesetzen und -vorschriften oder eine Änderung der 

Rechtsprechung oder der Verwaltungspraxis der Steuerbehörden, die nach 

billigem Ermessen (§ 315 BGB) der Berechnungsstelle nachteilige Auswirkungen 

auf die Emittentin oder einen Anleihegläubiger hat; 

(t) für den Fonds wird keine Bekanntmachung der Besteuerungsgrundlagen gemäß 

den anwendbaren Bestimmungen des deutschen Investmentsteuergesetzes 

(InvStG) erstellt oder der Fonds bzw. die Verwaltungsgesellschaft hat 

angekündigt, dass zukünftig keine Bekanntmachung der Besteuerungsgrundlagen 

gemäß den anwendbaren Bestimmungen des InvStG erstellt werden wird; 

(u) Änderungen in der Anlage- oder Ausschüttungspolitik des Fonds, die einen 

erheblichen negativen Effekt auf die Höhe der Ausschüttungen des Fonds haben 

können sowie Ausschüttungen, die von der bisher üblichen Ausschüttungspolitik 

des Fonds erheblich abweichen; 

(v) der Fonds oder die Verwaltungsgesellschaft oder ein mit ihr verbundenes 

Unternehmen verstößt gegen den mit der Emittentin im Hinblick auf den Fonds 

abgeschlossenen Vertrag in erheblicher Weise oder kündigt diesen; 

(w) der Fonds oder die Verwaltungsgesellschaft versäumt es, entgegen der bisher 

üblichen Praxis, der Berechnungsstelle Informationen zur Verfügung zu stellen, 

die diese vernünftigerweise für erforderlich hält, um die Einhaltung der 

Anlagerichtlinien oder -beschränkungen des Fonds zeitnah überprüfen zu können; 

(x) die Verwaltungsgesellschaft versäumt es, der Berechnungsstelle den geprüften 

Jahresbericht und gegebenenfalls den Halbjahresbericht so bald wie möglich nach 

entsprechender Aufforderung zur Verfügung zu stellen; 

(y) jedes andere Ereignis, das sich auf den NAV des Fonds oder auf die Fähigkeit der 

Emittentin zur Absicherung ihrer Verpflichtungen aus den Wertpapieren spürbar 

und nicht nur vorübergehend nachteilig auswirken kann; 

(z) die Veröffentlichung des NAV erfolgt nicht länger in der Basiswertwährung 
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[Im Fall von Wertpapieren, bei denen die Volatilität ein Weiteres Anpassungsereignis ist: ; 

(aa) der Eintritt eines Weiteren Anpassungsereignisses]. 

Die Berechnungsstelle ist nicht zur Überwachung verpflichtet, ob eines der oben genann-

ten Ereignisse eingetreten ist. 

"Ausgabetag" ist der Ausgabetag, wie in § 1 der Produkt- und Basiswertdaten festgelegt. 

[Im Fall von Wertpapieren mit finaler Referenzpreisbetrachtung gilt Folgendes: 

"Ausübungstag" bezeichnet den Finalen Beobachtungstag.] 

[Im Fall von Wertpapieren mit finaler Durchschnittsbetrachtung gilt Folgendes: 

"Ausübungstag" bezeichnet den letzten Finalen Beobachtungstag.] 

[Im Fall von Wertpapieren, bei denen die Festgelegte Währung der Euro ist, gilt Folgendes: 

"Bankgeschäftstag" ist jeder Tag (der kein Samstag oder Sonntag ist), an dem das 

Clearing System und das Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express 

Transfer-System (TARGET2) (das "TARGET2") geöffnet ist.] 

[Im Fall von Wertpapieren, bei denen die Festgelegte Währung nicht der Euro ist, gilt Folgendes: 

"Bankgeschäftstag" ist jeder Tag (der kein Samstag oder Sonntag ist), an dem das Clea-

ring System geöffnet ist und an dem Geschäftsbanken und Devisenmärkte Zahlungen im 

Finanzzentrum für Bankgeschäftstage vornehmen. 

[Im Fall von Wertpapieren, bei denen der Basispreis bereits festgelegt wurde, gilt Folgendes: 

"Basispreis" ist der Basispreis, wie in Spalte "Basispreis" der Tabelle 1.2 in § 1 der Pro-

dukt- und Basiswertdaten festgelegt.] 

[Im Fall von Wertpapieren, bei denen der Basispreis noch festgelegt wird, gilt Folgendes: 

"Basispreis" ist Strike Level x R (initial).] 

"Basiswert" ist ein Fondsanteil, wie in der Spalte "Basiswert" der Tabelle 1.2 in § 1 der 

Produkt- und Basiswertdaten festgelegt. 

"Basiswertwährung" ist die Basiswertwährung, wie in der Spalte "Basiswertwährung" 

der Tabelle 2.1 in § 2 der Produkt- und Basiswertdaten festgelegt. 

"Beobachtungstag" ist jeder der folgenden Beobachtungstage: 

[Im Fall von Wertpapieren mit initialer Referenzpreisbetrachtung gilt Folgendes: 

"Anfänglicher Beobachtungstag" ist der Anfängliche Beobachtungstag, wie in der 

Spalte "Anfänglicher Beobachtungstag" der Tabelle 1.3 in § 1 der Produkt- und Ba-

siswertdaten festgelegt. Wenn der Anfängliche Beobachtungstag kein Berechnungstag 

ist, dann ist der unmittelbar folgende Bankgeschäftstag, der ein Berechnungstag ist, 

der Anfängliche Beobachtungstag.] 

[Im Fall von Wertpapieren mit initialer Durchschnittsbetrachtung gilt Folgendes: 

"Anfänglicher Beobachtungstag" jeder der Anfänglichen Beobachtungstage, die in 

der Spalte "Anfängliche Beobachtungstage" der Tabelle 1.3 in § 1 der Produkt- und 

Basiswertdaten festgelegt sind. Wenn ein Anfänglicher Beobachtungstag kein Be-

rechnungstag ist, dann ist der unmittelbar folgende Bankgeschäftstag, der ein Berech-

nungstag ist, der entsprechende Anfängliche Beobachtungstag.] 

[Im Fall von Wertpapieren mit finaler Referenzpreisbetrachtung gilt Folgendes: 

"Finaler Beobachtungstag" ist der Finale Beobachtungstag, wie in der Spalte "Fina-

ler Beobachtungstag" der Tabelle 1.3 in § 1 der Produkt- und Basiswertdaten festge-

legt. Wenn der Finale Beobachtungstag kein Berechnungstag ist, dann ist der unmit-
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telbar folgende Bankgeschäftstag, der ein Berechnungstag ist, der Finale Beobach-

tungstag. Der Fälligkeitstag verschiebt sich entsprechend. Zinsen sind aufgrund einer 

solchen Verschiebung nicht geschuldet.]  

[Im Fall von Wertpapieren mit finaler Durchschnittsbetrachtung gilt Folgendes: 

"Finaler Beobachtungstag" ist jeder der Finalen Beobachtungstage, die in der Spalte 

"Finale Beobachtungstage" der Tabelle 1.3 in § 1 der Produkt- und Basiswertdaten 

festgelegt sind. Wenn ein Finaler Beobachtungstag kein Berechnungstag ist, dann ist 

der unmittelbar folgende Bankgeschäftstag, der ein Berechnungstag ist, der entspre-

chende Finale Beobachtungstag. Ist der letzte Finale Beobachtungstag kein Berech-

nungstag, dann verschiebt sich der Fälligkeitstag entsprechend. Zinsen sind aufgrund 

einer solchen Verschiebung nicht geschuldet.] 

"Berechnungsstelle" ist die Berechnungsstelle, wie in § 2 (2) der Allgemeinen Bedingun-

gen festgelegt. 

"Berechnungstag" ist jeder Tag, an dem der Referenzpreis durch den Fonds bzw. die 

Verwaltungsgesellschaft für gewöhnlich veröffentlicht wird. 

[Im Fall von Wertpapieren mit Best in-Betrachtung gilt Folgendes: 

"Best in-Periode" ist [Maßgebliche(n) Tag(e) einfügen] zwischen dem Anfänglichen Be-

obachtungstag (einschließlich) und dem Letzten Tag der Best-in Periode (einschließlich).] 

[Im Fall von Wertpapieren mit Best out-Betrachtung gilt Folgendes: 

"Best out-Periode" ist [Maßgebliche(n) Tag(e) einfügen] zwischen dem Ersten Tag der 

Best-out Periode (einschließlich) und dem Finalen Beobachtungstag (einschließlich).] 

[Im Fall von Sprint Cap Compo Wertpapieren, bei denen der Höchstbetrag noch festgelegt wird, 

gilt Folgendes: 

"Cap Level" ist das Cap Level, wie in der Spalte "Cap Level" der Tabelle 1.2 in § 1 der 

Produkt- und Basiswertdaten] 

[Im Fall von Wertpapieren mit CBF als Clearing System gilt Folgendes: 

"Clearing System" ist Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main ("CBF").] 

[Im Fall von Wertpapieren mit CBL und Euroclear Bank als Clearing System gilt Folgendes: 

"Clearing System" sind Clearstream Banking société anonyme, Luxemburg ("CBL") und 

Euroclear Bank SA/NV ("Euroclear Bank") (CBL und Euroclear sind jeweils ein 

"ICSD" (International Central Securities Depository) und gemeinsam die "ICSDs")]. 

[Im Fall von Wertpapieren mit einem anderen Clearing System gilt Folgendes: 

"Clearing System" ist [Andere(s) Clearing System(e) einfügen].] 

[Im Fall von Wertpapieren, bei denen die Ersatzfeststellung innerhalb des Abwicklungszyklus 

stattfindet: 

"Clearance System" ist das inländische Haupt-Clearance System, das üblicherweise für 

die Abwicklung von Zeichnungen oder Rückgaben von Fondsanteilen verwendet wird, 

und das von der Berechnungsstelle nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) bestimmt wird. 

"Clearance System-Geschäftstag" ist im Zusammenhang mit dem Clearance System je-

der Tag (der kein Samstag oder Sonntag ist), an dem das Clearance System für die An-

nahme und Ausführung von Erfüllungsanweisungen geöffnet hat.] 

[Im Fall einer Emissionsstelle gilt Folgendes: 

"Emissionsstelle" ist die Emissionsstelle, wie in § 1 der Produkt- und Basiswertdaten 

festgelegt.] 
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"Erster Handelstag" ist der Erste Handelstag, wie in § 1 der Produkt- und Basiswertdaten 

festgelegt. 

[Im Fall von Wertpapieren mit Best out-Betrachtung gilt Folgendes: 

"Erster Tag der Best out-Periode" ist der Erste Tag der Best out-Periode, der in der Ta-

belle 1.3 in § 1 der Produkt- und Basiswertdaten festgelegt ist.] 

[Im Fall von Wertpapieren mit Worst out-Betrachtung gilt Folgendes: 

"Erster Tag der Worst out-Periode" ist der Erste Tag der Worst out-Periode, der in der 

Tabelle 1.3 in § 1 der Produkt- und Basiswertdaten festgelegt ist.] 

"Fälligkeitstag" ist der Fälligkeitstag, wie in der Tabelle 1.2 in § 1 der Produkt- und Ba-

siswertdaten festgelegt. 

"Festgelegte Währung" ist die Festgelegte Währung, wie in § 1 der Produkt- und Basis-

wertdaten festgelegt. 

[Im Fall von Wertpapieren, bei denen die Festgelegte Währung nicht der Euro ist, gilt Folgendes: 

"Finanzzentrum für Bankgeschäftstage" ist das Finanzzentrum für Bankgeschäftstage, 

wie in § 1 der Produkt- und Basiswertdaten festgelegt.] 

"Fonds" ist in Bezug auf einen Fondsanteil das Investmentvermögen, das diesen Fondsan-

teil emittiert bzw. das Investmentvermögen, an dessen Vermögen der Fondsanteil eine an-

teilige Beteiligung verkörpert. 

"Fondsanteil“ ist ein Anteil bzw. eine Aktie des Fonds und der in der Spalte „Basiswert“ 

der Tabelle 1.2 in § 1 der Produkt- und Basiswertdaten aufgeführten Gattung. 

"Fondsdienstleister" ist, soweit vorhanden, der Administrator, der Anlageberater, die 

Verwahrstelle, die Verwaltungsgesellschaft, der Portfolioverwalter und der Abschlussprü-

fer. 

"Fondsmanagement" sind die für die Portfolioverwaltung und/oder das 

Risikomanagement des Fonds zuständigen Personen. 

"Fondsdokumente" sind in Bezug auf den Fonds, jeweils, soweit vorhanden und in der 

jeweils gültigen Fassung: der Jahresbericht, der Halbjahresbericht, Verkaufsprospekt, die 

Anlagebedingungen sowie ggf. die Satzung oder der Gesellschaftsvertrag, die wesentli-

chen Anlegerinformationen sowie alle sonstigen Dokumente des Fonds, in denen die Be-

dingungen des Fonds und der Fondsanteile festgelegt sind.  

"Fondskündigungsereignis" ist jedes der folgenden Ereignisse: 

(a) eine Anpassung nach Absatz § 8 (1) der Besonderen Bedingungen ist nicht mög-

lich oder der Emittentin und/oder den Wertpapierinhabern nicht zumutbar; 

(b) nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) der Berechnungsstelle steht keine Ersatz-

verwaltungsgesellschaft zur Verfügung;  

(c)  eine Rechtsänderung und/oder eine Hedging-Störung und/oder Gestiegene 

Hedging-Kosten liegen vor.  

[Im Fall von Compo Wertpapieren gilt Folgendes: 

"Fixing Sponsor" ist der Fixing Sponsor, wie in § 1 der Produkt- und Basiswertdaten 

festgelegt. 

"FX" ist das offizielle Fixing des FX Wechselkurses, wie vom Fixing Sponsor auf der FX 

Bildschirmseite veröffentlicht (oder jeder Nachfolgeseite). 

"FX Berechnungstag" ist jeder Tag, an dem FX vom Fixing Sponsor veröffentlicht wird. 

"FX Kündigungsereignis" ist jedes der folgenden Ereignisse: 
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(a) nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) der Berechnungsstelle steht kein geeigneter 

Neuer Fixing Sponsor (wie in § 9 (1) der Besonderen Bedingungen definiert) 

oder Ersatzwechselkurs (wie in § 9 (2) der Besonderen Bedingungen definiert) 

zur Verfügung; 

(b) auf Grund besonderer Umstände oder höherer Gewalt (wie z.B. Katastrophen, 

Krieg, Terror, Aufstände, Beschränkungen von Zahlungstransaktionen, Beitritt 

des Landes, dessen nationale Währung verwendet wird, in die europäische 

Wirtschafts- und Währungsunion, Austritt dieses Landes aus der europäischen 

Wirtschafts- und Währungsunion, und sonstige Umstände, die sich im 

vergleichbaren Umfang auf FX auswirken) ist die zuverlässige Feststellung von 

FX unmöglich oder praktisch undurchführbar. 

[Falls die Basiswährung des FX Wechselkurses, der auf der Bildschirmseite angezeigt wird, gleich 

der Festgelegten Währung ist, gilt Folgendes: 

"FX Wechselkurs" ist der Wechselkurs für die Umrechnung der Festgelegten Währung in 

die Basiswertwährung.] 

[Falls die Basiswährung des FX Wechselkurses, der auf der Bildschirmseite angezeigt wird, un-

gleich der Festgelegten Währung ist, gilt Folgendes: 

"FX Wechselkurs" ist der Wechselkurs für die Umrechnung der Basiswertwährung in die 

Festgelegte Währung.] 

"FX (initial)" ist FX am FX Beobachtungstag (initial). 

"FX (final)" ist FX am FX Beobachtungstag (final). 

"FX Marktstörungsereignis" ist jedes der folgenden Ereignisse: 

(a) die Unterlassung des Fixing Sponsors, FX zu veröffentlichen; 

(b) die Aufhebung oder Beschränkung des Devisenhandels für wenigstens eine der 

beiden Währungen, die als Bestandteil von FX notiert werden (einschließlich Op-

tionen oder Terminkontrakte) oder die Beschränkung des Umtauschs der Währun-

gen, die als Bestandteil dieses Wechselkurses notiert werden oder die praktische 

Unmöglichkeit der Einholung eines Angebots für einen solchen Wechselkurs; 

(c) alle anderen Ereignisse mit vergleichbaren wirtschaftlichen Auswirkungen zu den 

oben aufgeführten Ereignissen; 

soweit die oben genannten Ereignisse nach billigem Ermessen der Berechnungsstelle 

(§ 315 BGB) erheblich sind. 

[Im Fall von Wertpapieren mit initialer Referenzpreisbetrachtung gilt Folgendes: 

"FX Beobachtungstag (initial)" ist der FX Berechnungstag unmittelbar vor dem Anfäng-

lichen Beobachtungstag.] 

[Im Fall von Wertpapieren mit initialer Durchschnittsbetrachtung gilt Folgendes: 

"FX Beobachtungstag (initial)" ist der FX Berechnungstag unmittelbar vor dem ersten 

Anfänglichen Beobachtungstag.] 

[Im Fall von Wertpapieren mit finaler Referenzpreisbetrachtung gilt Folgendes: 

"FX Beobachtungstag (final)" ist der FX Berechnungstag, der dem Finalen Beobach-

tungstag unmittelbar folgt.] 

[Im Fall von Wertpapieren mit finaler Durchschnittsbetrachtung gilt Folgendes: 

"FX Beobachtungstag (final)" ist der FX Berechnungstag, der dem letzten Finalen Be-

obachtungstag unmittelbar folgt.] 
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"FX Bildschirmseite" ist die FX Bildschirmseite, wie in § 1 der Produkt- und Basiswert-

daten festgelegt.] 

"Gesamtnennbetrag" ist der Gesamtnennbetrag der Serie, wie in der Spalte 

"Gesamtnennbetrag der Serie" in der Tabelle 1.1 in § 1 der Produkt- und Basiswertdaten 

festgelegt. 

"Gestiegene Hedging-Kosten" bedeutet, dass die Emittentin im Vergleich zum Ersten 

Handelstag einen wesentlich höheren Betrag an Steuern, Abgaben, Aufwendungen und 

Gebühren (außer Maklergebühren) entrichten muss, um 

(a) Transaktionen abzuschließen, fortzuführen oder abzuwickeln bzw. Vermögens-

werte zu erwerben, auszutauschen, zu halten oder zu veräußern, welche nach billi-

gem Ermessen (§ 315 BGB) der Emittentin zur Absicherung von Preisrisiken oder 

sonstigen Risiken im Hinblick auf ihre Verpflichtungen aus den Wertpapieren er-

forderlich sind, oder 

(b) Erlöse aus solchen Transaktionen bzw. Vermögenswerten zu realisieren, zurück-

zugewinnen oder weiterzuleiten, 

wobei Kostensteigerungen aufgrund einer Verschlechterung der Kreditwürdigkeit der 

Emittentin nicht als Gestiegene Hedging-Kosten zu berücksichtigen sind. 

"Hauptzahlstelle" ist die Hauptzahlstelle, wie in § 2 (1) der Allgemeinen Bedingungen 

festgelegt. 

"Hedging-Störung" bedeutet, dass die Emittentin nicht in der Lage ist, zu Bedingungen, 

die den am Ersten Handelstag der Wertpapiere herrschenden wirtschaftlich wesentlich 

gleichwertig sind, 

(a) Transaktionen abzuschließen, fortzuführen oder abzuwickeln bzw. Vermögens-

werte zu erwerben, auszutauschen, zu halten oder zu veräußern, welche nach billi-

gem Ermessen (§ 315 BGB) der Emittentin zur Absicherung von Preisrisiken oder 

sonstigen Risiken im Hinblick auf ihre Verpflichtungen aus den Wertpapieren 

notwendig sind, oder  

(b) Erlöse aus solchen Transaktionen bzw. Vermögenswerten zu realisieren, zurück-

zugewinnen oder weiterzuleiten. 

[Im Fall von Sprint Quanto und non-Quanto Cap Wertpapieren, gilt Folgendes: 

"Höchstbetrag" ist Nennbetrag x Cap Level.] 

[Im Fall von Sprint Cap Compo Wertpapieren
11

, gilt Folgendes: 

"Höchstbetrag" ist Nennbetrag x Cap Level x FX (initial) / FX (final)] 

[Im Fall von Sprint Cap Compo Wertpapieren
12

, gilt Folgendes: 

"Höchstbetrag" ist Nennbetrag x Cap Level x FX (final) / FX (initial)] 

"Internetseite der Emittentin" ist die Internetseite der Emittentin, wie in § 1 der Produkt- 

und Basiswertdaten festgelegt. 

"Internetseite für Mitteilungen" ist die Internetseite für Mitteilungen, wie in § 1 der Pro-

dukt- und Basiswertdaten festgelegt. 

                                                      
11

  Wenn die Basiswertwährung des FX Wechselkurses, der auf der Bildschirmseite angezeigt wird, gleich 

der Festgelegten Währung ist. 

12
  Wenn die Basiswertwährung des FX Wechselkurses, der auf der Bildschirmseite angezeigt wird, un-

gleich der Festgelegten Währung ist. 
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[Im Fall von Quanto Wertpapieren und im Fall von non-Quanto Wertpapieren gilt Folgendes: 

"Kündigungsereignis" bedeutet jedes Fondskündigungsereignis.] 

[Im Fall von Compo Wertpapieren gilt Folgendes: 

"Kündigungsereignis" bedeutet Fondskündigungsereignis oder FX Kündigungsereignis.] 

"Kursentwicklung des Basiswerts" ist der Quotient aus R (final), als Zähler, und 

R (initial), als Nenner. 

[Im Fall von Wertpapieren mit Best in-Betrachtung gilt Folgendes: 

"Letzter Tag der Best in-Periode" ist der Letzte Tag der Best in-Periode, der in der Ta-

belle 1.3 in § 1 der Produkt- und Basiswertdaten festgelegt ist.] 

[Im Fall von Wertpapieren mit Worst in-Betrachtung gilt Folgendes: 

"Letzter Tag der Worst in-Periode" ist der Letzte Tag der Worst in-Periode, der in der 

Tabelle 1.3 in § 1 der Produkt- und Basiswertdaten festgelegt ist.] 

"Marktstörungsereignis" ist jedes der folgenden Ereignisse: 

(a) die Unterlassung oder die Nichtveröffentlichung der Berechnung des NAV in 

Folge einer Entscheidung der Verwaltungsgesellschaft oder des von ihr mit dieser 

Aufgabe betrauten Fondsdienstleisters, oder 

(b) die Schließung, Umwandlung oder Insolvenz des Basiswerts oder andere Umstän-

de, die eine Ermittlung des NAV, die eine Ermittlung des NAV unmöglich ma-

chen, oder  

(c) die Handelbarkeit von Fondsanteilen zum NAV ist unmöglich. Davon erfasst sind 

auch die Fälle, dass der Fonds bzw. die Verwaltungsgesellschaft oder ein von 

diesen beauftragter Fondsdienstleister beschließt, die Rückgabe oder Ausgabe von 

Fondsanteilen für einen bestimmten Zeitraum auszusetzen, oder auf einen be-

stimmten Teil des Volumens des Fonds zu beschränken oder zusätzliche Gebüh-

ren zu erheben, oder 

(d) die Rücknahme der Fondsanteile durch den Fonds bzw. die Verwaltungsgesell-

schaft erfolgt gegen Sachausschüttung anstelle von Barausschüttung, oder 

(e) vergleichbare Ereignisse, die die Fähigkeit der Emittentin zur Absicherung ihrer 

Verpflichtungen aus den Wertpapieren beeinträchtigen, oder 

(c) allgemein die Aufhebung oder Beschränkung des Handels an Börsen, Terminbör-

sen oder auf Märkten, an/auf denen Finanzinstrumente oder Währungen, die eine 

erhebliche wertbeeinflussende Grundlage für den Fonds bilden, notiert oder ge-

handelt werden, 

soweit dieses Ereignis nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) der Berechnungsstelle erheb-

lich ist.  

"NAV" ist der offizielle Nettoinventarwert (der "Nettoinventarwert") für einen 

Fondsanteil, wie er vom Fonds bzw. von der Verwaltungsgesellschaft oder in deren 

Auftrag von einem Dritten veröffentlicht wird und zu dem die Rücknahme von 

Fondsanteilen tatsächlich möglich ist. 

"Nennbetrag" ist der Nennbetrag, wie in § 1 der Produkt- und Basiswertdaten festgelegt. 

"Partizipationsfaktor" ist der Partizipationsfaktor, wie in der Spalte "Partizipationsfak-

tor" der Tabelle 1.2 in § 1 der Produkt- und Basiswertdaten festgelegt. 

"Portfolioverwalter" bezeichnet den Portfolioverwalter, sofern ein solcher in der Spalte 

"Portfolioverwalter" der Tabelle 2.2 in § 2 der Produkt- und Basiswertdaten festgelegt ist. 

Sofern der Fonds bzw. die Verwaltungsgesellschaft eine andere Person, Gesellschaft oder 
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Institution als die in der Spalte "Portfolioverwalter" festgelegte als Portfolioverwalter des 

Fonds bestimmt, bezieht sich jede Bezugnahme auf den Portfolioverwalter in diesen Wert-

papierbedingungen je nach Kontext auf den neuen Portfolioverwalter. 

[Im Fall von Wertpapieren, bei denen R (initial) bereits festgelegt wurde, gilt Folgendes: 

"R (initial)" ist R (initial), wie in der Spalte "R (initial)" der Tabelle 1.2 in § 1 der Pro-

dukt- und Basiswertdaten festgelegt.] 

[Im Fall von Wertpapieren mit initialer Referenzpreisbetrachtung gilt Folgendes: 

"R (initial)" ist der Referenzpreis am Anfänglichen Beobachtungstag.] 

[Im Fall von Wertpapieren mit initialer Durchschnittsbetrachtung gilt Folgendes:  

"R (initial)" ist der gleichgewichtete Durchschnitt der an den Anfänglichen Beobach-

tungstagen festgestellten Referenzpreise.] 

[Im Fall von Wertpapieren mit Best in-Betrachtung gilt Folgendes: 

"R (initial)" ist der höchste Referenzpreis während der Best in-Periode.] 

[Im Fall von Wertpapieren mit Worst in-Betrachtung gilt Folgendes: 

"R (initial)" ist der niedrigste Referenzpreis während der Worst in-Periode.] 

[Im Fall von Wertpapieren mit finaler Referenzpreisbetrachtung gilt Folgendes:  

"R (final)" ist der Referenzpreis am Finalen Beobachtungstag.] 

[Im Fall von Wertpapieren mit finaler Durchschnittsbetrachtung gilt Folgendes:  

"R (final)" ist der gleichgewichtete Durchschnitt der an den Finalen Beobachtungstagen 

festgestellten Referenzpreise.] 

[Im Fall von Wertpapieren mit Best out-Betrachtung gilt Folgendes: 

"R (final)" ist der höchste Referenzpreis während der Best out-Periode.] 

[Im Fall von Wertpapieren mit Worst out-Betrachtung gilt Folgendes: 

"R (final)" ist der niedrigste Referenzpreis während der Worst out-Periode.] 

"Rechtsänderung" bedeutet, dass aufgrund 

(a) des Inkrafttretens von Änderungen der Gesetze oder Verordnungen (einschließlich 

aber nicht beschränkt auf Steuergesetze oder aufsichtsrechtliche Vorschriften) o-

der 

(b) einer Änderung der Rechtsprechung oder Verwaltungspraxis (einschließlich der 

Verwaltungspraxis der Steuer- oder Finanzaufsichtsbehörden), 

nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) der Emittentin 

(a) das Halten, der Erwerb oder die Veräußerung des Basiswerts oder von Vermö-

genswerten zur Absicherung von Preis- oder anderen Risiken im Hinblick auf die 

Verpflichtungen aus den Wertpapieren für die Emittentin ganz oder teilweise 

rechtswidrig ist oder wird oder 

(b) die Kosten, die mit den Verpflichtungen unter den Wertpapieren verbunden sind, 

wesentlich gestiegen sind (einschließlich aber nicht beschränkt auf Erhöhungen 

der Steuerverpflichtungen, der Senkung von steuerlichen Vorteilen oder anderen 

negativen Auswirkungen auf die steuerrechtliche Behandlung), 

falls solche Änderungen an oder nach dem Ersten Handelstag der Wertpapiere wirksam 

werden. 
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"Referenzpreis" ist der Referenzpreis des Basiswerts, wie in der Spalte "Referenzpreis" 

der Tabelle 1.2 in § 1 der Produkt- und Basiswertdaten festgelegt. 

"Rückzahlungsbetrag" ist der Rückzahlungsbetrag, der von der Berechnungsstelle gemäß 

§ 4 der Besonderen Bedingungen berechnet bzw. festgelegt wird. 

"Strike Level" ist das Strike Level, wie in der Spalte "Strike Level" der Tabelle 1.2 in § 1 

der Produkt- und Basiswertdaten festgelegt.] 

"Verwahrstelle" bezeichnet die Verwahrstelle, sofern eine solche in der Spalte "Verwahr-

stelle" der Tabelle 2.2 in § 2 der Produkt- und Basiswertdaten festgelegt ist. Sofern der 

Fonds bzw. die Verwaltungsgesellschaft eine andere Person, Gesellschaft oder Institution 

als die in der Spalte "Verwahrstelle" festgelegte als Verwahrstelle des Fonds bestimmt, 

bezieht sich jede Bezugnahme auf die Verwahrstelle in diesen Wertpapierbedingungen je 

nach Kontext auf die neue Verwahrstelle. 

"Verwaltungsgesellschaft" ist die Verwaltungsgesellschaft, sofern eine solche in der 

Spalte "Verwaltungsgesellschaft" der Tabelle 2.2 in § 2 der Produkt- und Basiswertdaten 

festgelegt ist. Sofern der Fonds eine andere Person, Gesellschaft oder Institution als die in 

der Spalte "Verwaltungsgesellschaft" festgelegte als Verwaltungsgesellschaft des Fonds 

bestimmt, bezieht sich jede Bezugnahme auf die Verwaltungsgesellschaft in diesen Wert-

papierbedingungen je nach Kontext auf die neue Verwaltungsgesellschaft. 

[Im Fall von Wertpapieren, bei denen die Volatilität ein Weiteres Anpassungsereignis ist:  

"Weitere Anpassungsereignisse" sind: 

die historische Volatilität des Basiswerts überschreitet ein Volatilitätsniveau von 

[Volatilitätsniveau einfügen]%. Die Volatilität berechnet sich an einem Berechnungstag 

auf Basis der täglichen logarithmierten Renditen des NAV der jeweils unmittelbar 

vorhergehenden [Anzahl der Tage einfügen] Berechnungstage gemäß folgender Formel: 

   

Wobei: 

"t" ist der maßgebliche Berechnungstag; 

"P" ist [Anzahl der Tage einfügen]; 

"NAV(t-k)" (mit k = p, q) ist der NAV des Basiswerts zum k-ten dem 

maßgeblichen Berechnungstag (t) vorausgehenden Berechnungstag; 

„ln [x]" bezeichnet den natürlichen Logarithmus von x. 

An einem maßgeblichen Berechnungstag wird die Schwankungsintensität (Volatilität) 

anhand der täglichen Renditen des NAV der letzten [Anzahl der Tage einfügen] 

Berechnungstage geschätzt und auf ein jährliches Volatilitätsniveau normiert. Unter 

Rendite versteht man den Logarithmus der Veränderung des NAV zwischen zwei jeweils 

aufeinanderfolgenden Berechnungstagen. Die jeweils so bestimmte Volatilität darf das 

Volatilitätsniveau von [Volatilitätsniveau einfügen]% nicht überschreiten.] 

"Wertpapierbedingungen" sind die Bedingungen dieser Wertpapiere, wie sie in den All-

gemeinen Bedingungen (Teil A), den Produkt- und Basiswertdaten (Teil B) und den Be-

sonderen Bedingungen (Teil C) beschrieben sind. 

"Wertpapierinhaber" ist der Inhaber eines Wertpapiers. 
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[Im Fall von Wertpapieren mit Worst in-Betrachtung gilt Folgendes: 

"Worst in-Periode" ist jeder [Maßgebliche(n) Tag(e) einfügen] zwischen dem Anfängli-

chen Beobachtungstag (einschließlich) und dem Letzten Tag der Worst-in Periode (ein-

schließlich).] 

[Im Fall von Wertpapieren mit Worst out-Betrachtung gilt Folgendes: 

"Worst out-Periode" ist jeder  [Maßgebliche(n) Tag(e) einfügen] zwischen dem Ersten 

Tag der Worst-out Periode (einschließlich) und dem Finalen Beobachtungstag (einschließ-

lich).] 

§ 2 

Verzinsung 

Die Wertpapiere werden nicht verzinst. 

 

§ 3 

Rückzahlung 

Rückzahlung: Die Rückzahlung der Wertpapiere erfolgt nach automatischer Ausübung am 

Ausübungstag durch Zahlung des Rückzahlungsbetrags gemäß den Bestimmungen des § 6 

der Besonderen Bedingungen. 

Die Wertpapiere gelten am Ausübungstag als automatisch ausgeübt.  

 

§ 4 

Rückzahlungsbetrag 

 Rückzahlungsbetrag: Der Rückzahlungsbetrag entspricht einem Betrag in der Festgelegten 

Währung, der von der Berechnungsstelle wie folgt berechnet bzw. festgelegt wird: 

[Im Fall von Sprint Classic non-Quanto und Sprint Classic Quanto Wertpapieren gilt Folgendes: 

- Wenn R (final) größer ist als der Basispreis, dann bestimmt sich der Rückzahlungsbe-

trag gemäß folgender Formel: 

Rückzahlungsbetrag = Nennbetrag x [Strike Level + Partizipationsfaktor x (Kursent-

wicklung des Basiswerts – Strike Level)]. 

- Wenn R (final) gleich oder kleiner ist als der Basispreis, dann bestimmt sich der Rück-

zahlungsbetrag gemäß folgender Formel: 

Rückzahlungsbetrag = Nennbetrag x Kursentwicklung des Basiswerts.] 

[Im Fall von Sprint Classic Compo Wertpapieren
13

 gilt Folgendes: 

- Wenn R (final) größer ist als der Basispreis, dann bestimmt sich der Rückzahlungsbe-

trag gemäß folgender Formel: 

Rückzahlungsbetrag = Nennbetrag x [Strike Level + Partizipationsfaktor x (Kursent-

wicklung des Basiswerts – Strike Level)] x FX (initial) / FX (final). 

- Wenn R (final) gleich oder kleiner ist als der Basispreis, dann bestimmt sich der Rück-

zahlungsbetrag gemäß folgender Formel: 

Rückzahlungsbetrag = Nennbetrag x Kursentwicklung des Basiswerts x FX (initial) / FX 

(final).] 

                                                      
13

  Wenn die Basiswährung des FX Wechselkurses, der auf der Bildschirmseite angezeigt wird, gleich der 

Festgelegten Währung ist. 
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[Im Fall von Sprint Classic Compo Wertpapieren
14

 gilt Folgendes: 

- Wenn R (final) größer ist als der Basispreis, dann bestimmt sich der Rückzahlungsbe-

trag gemäß folgender Formel: 

Rückzahlungsbetrag = Nennbetrag x [Strike Level + Partizipationsfaktor x (Kursent-

wicklung des Basiswerts – Strike Level)] x FX (final) / FX (initial). 

- Wenn R (final) gleich oder kleiner ist als der Basispreis, dann bestimmt sich der Rück-

zahlungsbetrag gemäß folgender Formel: 

Rückzahlungsbetrag = Nennbetrag x Kursentwicklung des Basiswerts x FX (final) / FX 

(initial).] 

[Im Fall von Sprint Cap non-Quanto und Sprint Cap Quanto Wertpapieren gilt Folgendes: 

- Wenn R (final) größer ist als der Basispreis, dann bestimmt sich der Rückzahlungsbe-

trag gemäß folgender Formel: 

Rückzahlungsbetrag = Nennbetrag x [Strike Level + Partizipationsfaktor x (Kursent-

wicklung des Basiswerts – Strike Level)]. 

Der Rückzahlungsbetrag ist jedoch nicht größer als der Höchstbetrag. 

- Wenn R (final) gleich oder kleiner ist als der Basispreis, dann bestimmt sich der Rück-

zahlungsbetrag gemäß folgender Formel:  

Rückzahlungsbetrag = Nennbetrag x Kursentwicklung des Basiswerts.] 

[Im Fall von Sprint Cap Compo Wertpapieren
15

 gilt Folgendes: 

- Wenn R (final) größer ist als der Basispreis, dann bestimmt sich der Rückzahlungsbe-

trag gemäß folgender Formel: 

Rückzahlungsbetrag = Nennbetrag x [Strike Level + Partizipationsfaktor x (Kursent-

wicklung des Basiswerts – Strike Level)] x FX (initial) / FX (final). 

Der Rückzahlungsbetrag ist jedoch nicht größer als der Höchstbetrag. 

- Wenn R (final) gleich oder kleiner ist als der Basispreis, dann bestimmt sich der Rück-

zahlungsbetrag gemäß folgender Formel:  

Rückzahlungsbetrag = Nennbetrag x Kursentwicklung des Basiswerts x FX (initial) / FX 

(final).] 

[Im Fall von Sprint Cap Compo Wertpapieren
16

 gilt Folgendes: 

- Wenn R (final) größer ist als der Basispreis, dann bestimmt sich der Rückzahlungsbe-

trag gemäß folgender Formel: 

Rückzahlungsbetrag = Nennbetrag x [Strike Level + Partizipationsfaktor x (Kursent-

wicklung des Basiswerts – Strike Level)] x FX (final) / FX (initial) 

Der Rückzahlungsbetrag ist jedoch nicht größer als der Höchstbetrag. 

- Wenn R (final) gleich oder kleiner ist als der Basispreis, dann bestimmt sich der Rück-

zahlungsbetrag gemäß folgender Formel:  

                                                      
14

  Wenn die Basiswährung des FX Wechselkurses, der auf der Bildschirmseite angezeigt wird, ungleich der 

Festgelegten Währung ist. 

15
  Wenn die Basiswährung des FX Wechselkurses, der auf der Bildschirmseite angezeigt wird, gleich der 

Festgelegten Währung ist. 

16
  Wenn die Basiswährung des FX Wechselkurses, der auf der Bildschirmseite angezeigt wird, ungleich der 

Festgelegten Währung ist. 
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Rückzahlungsbetrag = Nennbetrag x Kursentwicklung des Basiswerts x FX (final) / FX 

(initial)] 

 

§ 5 

Außerordentliches Kündigungsrecht der Emittentin 

Außerordentliches Kündigungsrecht der Emittentin: Bei Eintritt eines Kündigungsereig-

nisses kann die Emittentin die Wertpapiere durch Mitteilung gemäß § 6 der Allgemeinen 

Bedingungen außerordentlich kündigen und zum Abrechnungsbetrag zurückzahlen. Eine 

derartige Kündigung wird zum Zeitpunkt der Mitteilung gemäß § 6 der Allgemeinen Be-

dingungen beziehungsweise zu dem in der Mitteilung angegebenen Zeitpunkt wirksam. 

Der "Abrechnungsbetrag" ist der angemessene Marktwert der Wertpapiere, der von der 

Berechnungsstelle nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) innerhalb von zehn Bankge-

schäftstagen vor Wirksamwerden der außerordentlichen Kündigung festgestellt wird. 

Der Abrechnungsbetrag wird fünf Bankgeschäftstage nach dem Tag der oben genannten 

Mitteilung bzw. an dem in dieser Mitteilung angegebenen Tag gemäß den Vorschriften 

des § 6 der Besonderen Bedingungen gezahlt. 

 

§ 6 

Zahlungen 

[Im Fall von Wertpapieren, bei denen die Festgelegte Währung der Euro ist, gilt Folgendes: 

(1) Rundung: Die gemäß diesen Wertpapierbedingungen geschuldeten Beträge werden auf 

den nächsten EUR 0,01 auf- oder abgerundet, wobei EUR 0,005 aufgerundet werden.] 

[Im Fall von Wertpapieren, bei denen die Festgelegte Währung nicht der Euro ist, gilt Folgendes: 

(1) Rundung: Die gemäß diesen Wertpapierbedingungen geschuldeten Beträge werden auf die 

kleinste Einheit der Festgelegten Währung auf- oder abgerundet, wobei 0,5 einer solchen 

Einheit aufgerundet werden.] 

(2) Geschäftstageregelung: Fällt der Tag der Fälligkeit einer Zahlung in Bezug auf die Wert-

papiere (der "Zahltag") auf einen Tag, der kein Bankgeschäftstag ist, dann haben die 

Wertpapierinhaber keinen Anspruch auf Zahlung vor dem nachfolgenden Bankgeschäfts-

tag. Die Wertpapierinhaber sind nicht berechtigt, weitere Zinsen oder sonstige Zahlungen 

aufgrund einer solchen Verspätung zu verlangen. 

(3) Art der Zahlung, Schuldbefreiung: Alle Zahlungen werden an die Hauptzahlstelle geleis-

tet. Die Hauptzahlstelle zahlt die fälligen Beträge an das Clearing System zwecks Gut-

schrift auf die jeweiligen Konten der Depotbank zur Weiterleitung an die Wertpapierinha-

ber. Die Zahlung an das Clearing System befreit die Emittentin in Höhe der Zahlung von 

ihren Verbindlichkeiten aus den Wertpapieren. 

(4) Verzugszinsen: Sofern die Emittentin Zahlungen unter den Wertpapieren bei Fälligkeit 

nicht leistet, wird der fällige Betrag auf Basis des gesetzlich festgelegten Satzes für Ver-

zugszinsen verzinst. Diese Verzinsung beginnt an dem Tag, der der Fälligkeit der Zahlung 

folgt (einschließlich) und endet am Tag der tatsächlichen Zahlung (einschließlich). 

[Im Fall von Wertpapieren mit einer Vorläufigen Globalurkunde, die gegen eine Dauer Globalur-

kunde ausgetauscht wird, gilt Folgendes: 

(7) Zahlungen von Zinsbeträgen auf die Wertpapiere erfolgen nur nach Lieferung der 

Bescheinigungen über Nicht-U.S.-Eigentum (wie in § 1 der Allgemeinen Bedingungen 

definiert) durch die relevanten Teilnehmer am Clearing System.] 
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§ 7 

Marktstörungen 

[Im Fall von Wertpapieren mit Durchschnittsbildung gilt Folgendes: 

(1) Verschiebung: Ungeachtet der Bestimmungen des § 8 der Besonderen Bedingungen wird 

im Fall eines Marktstörungsereignisses an einem Beobachtungstag der betreffende Be-

obachtungstag auf den nächsten folgenden Berechnungstag verschoben, an dem das 

Marktstörungsereignis nicht mehr besteht. Sollten durch eine derartige Verschiebung meh-

rere Beobachtungstage auf den gleichen Tag fallen, dann gilt jeder dieser Beobachtungsta-

ge als ein Beobachtungstag für die Durchschnittsbildung.  

[Im Fall von Quanto und non-Quanto Wertpapieren gilt Folgendes: 

(1) Verschiebung: Ungeachtet der Bestimmungen des § 8 der Besonderen Bedingungen wird 

im Fall eines Marktstörungsereignisses an einem Beobachtungstag der betreffende Be-

obachtungstag auf den nächsten folgenden Berechnungstag verschoben, an dem das 

Marktstörungsereignis nicht mehr besteht.  

Jeder Zahltag in Bezug auf einen solchen Beobachtungstag wird gegebenenfalls verscho-

ben. Zinsen sind aufgrund dieser Verschiebung nicht geschuldet. 

(2) Bewertung nach Ermessen: Sollte das Marktstörungsereignis mehr als [Anzahl von Bank-

geschäftstagen einfügen] aufeinander folgende Bankgeschäftstage dauern, so wird die Be-

rechnungsstelle nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) den entsprechenden Referenzpreis, 

der für die in diesen Wertpapierbedingungen beschriebenen Berechnungen bzw. Festle-

gungen erforderlich ist, bestimmen. Ein solcher Referenzpreis soll in Übereinstimmung 

mit den vorherrschenden Marktbedingungen um [Uhrzeit und Finanzzentrum einfügen] an 

diesem [Zahl des folgenden Bankgeschäftstags einfügen] Bankgeschäftstag ermittelt wer-

den, wobei die wirtschaftliche Lage der Wertpapierinhaber zu berücksichtigen ist.  

[Im Fall von Compo Wertpapieren gilt Folgendes: 

(1) Verschiebung: Ungeachtet der Bestimmungen des § 8 der Besonderen Bedingungen wird 

im Fall eines Marktstörungsereignisses an einem Beobachtungstag der betreffende Be-

obachtungstag auf den nächsten folgenden Berechnungstag verschoben, an dem das 

Marktstörungsereignis nicht mehr besteht. 

Sollte an einem FX Beobachtungstag ein FX Marktstörungsereignis vorliegen, wird der 

entsprechende FX Beobachtungstag auf den nächsten folgenden FX Berechnungstag ver-

schoben, an dem das FX Marktstörungsereignis nicht mehr besteht. 

Jeder Zahltag in Bezug auf einen solchen Beobachtungstag bzw. FX Beobachtungstag 

wird gegebenenfalls verschoben. Zinsen sind aufgrund dieser Verschiebung nicht geschul-

det. 

(2) Bewertung nach Ermessen: Sollte das Marktstörungsereignis mehr als [Anzahl von Bank-

geschäftstagen einfügen] aufeinander folgende Bankgeschäftstage dauern, so wird die Be-

rechnungsstelle nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) den entsprechenden Referenzpreis, 

der für die in diesen Wertpapierbedingungen beschriebenen Berechnungen bzw. Festle-

gungen erforderlich ist, bestimmen. Ein solcher Referenzpreis soll in Übereinstimmung 

mit den vorherrschenden Marktbedingungen um [Uhrzeit und Finanzzentrum einfügen] an 

diesem [Zahl des folgenden Bankgeschäftstags einfügen] Bankgeschäftstag ermittelt wer-

den, wobei die wirtschaftliche Lage der Wertpapierinhaber zu berücksichtigen ist. 

Sollte das FX Marktstörungsereignis mehr als [Anzahl von Bankgeschäftstagen einfügen] 

aufeinander folgende Bankgeschäftstage dauern, so wird die Berechnungsstelle nach billi-

gem Ermessen (§ 315 BGB) den entsprechenden FX bestimmen. Der FX, der für die in 

diesen Wertpapierbedingungen beschriebenen Berechnungen bzw. Festlegungen erforder-

lich ist, soll in Übereinstimmung mit den vorherrschenden Marktbedingungen um [Uhrzeit 

und Finanzzentrum einfügen] an diesem [Zahl des folgenden Bankgeschäftstags einfügen] 
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Bankgeschäftstag ermittelt werden, wobei die wirtschaftliche Lage der Wertpapierinhaber 

zu berücksichtigen ist.] 

 

§ 8 

Anpassungen, Ersatzbasiswert, Ersatzverwaltungsgesellschaft, Ersatzfeststellung 

(1) Anpassungen: Bei Eintritt eines Anpassungsereignisses wird die Berechnungsstelle nach 

billigem Ermessen (§ 315 BGB) die Wertpapierbedingungen (insbesondere den Basiswert, 

das Bezugsverhältnis und/oder alle von der Emittentin festgelegten Kurse des Basiswerts) 

und/oder alle durch die Berechnungsstelle gemäß diesen Wertpapierbedingungen 

festgestellten Kurse des Basiswerts so anpassen, dass die wirtschaftliche Lage der 

Wertpapierinhaber möglichst unverändert bleibt. Sie berücksichtigt dabei die verbleibende 

Restlaufzeit der Wertpapiere sowie den zuletzt zur Verfügung stehenden Kurs für den 

Basiswert. Im Rahmen der Anpassung wird die Berechnungsstelle zusätzliche direkte oder 

indirekte Kosten berücksichtigen, die der Emittentin im Rahmen des oder im Zusammen-

hang mit dem jeweiligen Anpassungsereignis entstanden sind, unter anderem Steuern, 

Einbehaltungen, Abzüge oder andere von der Emittentin zu tragende Belastungen. Die 

vorgenommenen Anpassungen und der Zeitpunkt der ersten Anwendung werden gemäß 

§ 6 der Allgemeinen Bedingungen mitgeteilt. 

[Im Fall von Wertpapieren, bei denen die Ersatzfeststellung innerhalb des Abwicklungszyklus 

stattfindet: 

(2) Ersatzfeststellung: Wird ein NAV, wie er von der Berechnungsstelle gemäß dieser Wert-

papierbedingungen verwendet wurde, nachträglich berichtigt und die Berichtigung (der 

"Berichtigte Wert") von der Verwaltungsgesellschaft nach der ursprünglichen Veröffent-

lichung, aber noch innerhalb eines Abwicklungszyklus veröffentlicht, so wird die Berech-

nungsstelle die Emittentin über den Berichtigten Wert unverzüglich informieren und den 

jeweiligen Wert (die "Ersatzfeststellung") unter Nutzung des Berichtigten Werts erneut 

feststellen und gemäß § 6 der Allgemeinen Bedingungen mitteilen. Wird der Berichtigte 

Wert jedoch weniger als zwei Bankgeschäftstage vor dem Tag, an dem eine Zahlung er-

folgen soll, deren Betrag ganz oder teilweise unter Bezugnahme auf diesen Kurs des Ba-

siswerts bestimmt wird, der Berechnungsstelle mitgeteilt, dann wird der jeweilige Wert 

nicht erneut festgestellt.] 

[Im Fall von Wertpapieren, bei denen die Ersatzfeststellung unabhängig vom Abwicklungszyklus 

stattfindet: 

(2) Ersatzfeststellung: Wird ein NAV, wie er von der Berechnungsstelle gemäß dieser Wert-

papierbedingungen verwendet wurde, nachträglich berichtigt und die Berichtigung (der 

"Berichtigte Wert") von der Verwaltungsgesellschaft nach der ursprünglichen Veröffent-

lichung, aber vor dem Fälligkeitstag veröffentlicht, so wird die Berechnungsstelle die 

Emittentin über den Berichtigten Wert unverzüglich informieren und den jeweiligen Wert 

(die "Ersatzfeststellung") unter Nutzung des Berichtigten Werts erneut feststellen und 

gemäß § 6 der Allgemeinen Bedingungen mitteilen. Wird der Berichtigte Wert jedoch we-

niger als zwei Bankgeschäftstage vor dem Tag, an dem eine Zahlung erfolgen soll, deren 

Betrag ganz oder teilweise unter Bezugnahme auf diesen Kurs des Basiswerts bestimmt 

wird, der Berechnungsstelle mitgeteilt, dann wird der jeweilige Wert nicht erneut festge-

stellt.] 

(3) Wird der Basiswert nicht länger durch die Verwaltungsgesellschaft, sondern durch eine 

andere Person, Gesellschaft oder Institution (die "Ersatzverwaltungsgesellschaft") ver-

waltet, bezieht sich jede Bezugnahme auf die Verwaltungsgesellschaft in diesen Wertpa-

pierbedingungen je nach Kontext auf die Ersatzverwaltungsgesellschaft. Die Ersatzver-

waltungsgesellschaft wird gemäß § 6 der Allgemeinen Bedingungen mitgeteilt. 
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[Im Fall von Compo Wertpapieren gilt Folgendes: 

§ 9 

Neuer Fixing Sponsor, Ersatzwechselkurs 

(1) Neuer Fixing Sponsor: Wird der Wechselkurs nicht länger durch den Fixing Sponsor fest-

gelegt und veröffentlicht, erfolgen die in diesen Wertpapierbedingungen beschriebenen 

Berechnungen bzw. Festlegungen der Berechnungsstelle auf Grundlage der Festlegungen 

und Veröffentlichungen einer anderen Person, Gesellschaft oder Institution, die die Be-

rechnungsstelle nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) bestimmt (der "Neue Fixing 

Sponsor"). In diesem Fall bezieht sich jede Bezugnahme auf den Fixing Sponsor in diesen 

Wertpapierbedingungen je nach Kontext auf den Neuen Fixing Sponsor. Der Neue Fixing 

Sponsor und der Zeitpunkt der ersten Anwendung sind gemäß § 6 der Allgemeinen Bedin-

gungen mitzuteilen. 

(2) Ersatzwechselkurs: Wird FX nicht länger festgelegt und veröffentlicht, erfolgen die in 

diesen Wertpapierbedingungen beschriebenen Berechnungen bzw. Festlegungen der Be-

rechnungsstelle auf der Grundlage eines nach einer anderen Methode festgelegten und 

veröffentlichten Wechselkurses, der durch die Berechnungsstelle nach billigem Ermessen 

(§ 315 BGB) bestimmt wird (der "Ersatzwechselkurs"). Im Fall eines 

Ersatzwechselkurses bezieht sich jede Bezugnahme auf FX je nach Kontext auf den 

Ersatzwechselkurs. Der Ersatzwechselkurs und der Zeitpunkt der ersten Anwendung sind 

gemäß § 6 der Allgemeinen Bedingungen mitzuteilen.]] 
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Option 5: Garant Basket Wertpapiere 

[Option 5: Im Fall von Garant Classic Basket Wertpapieren und Garant Cap Basket Wertpapieren 

gilt Folgendes: 

§ 1 

Definitionen 

"Abschlussprüferi" bezeichnet den Abschlussprüferi, sofern ein solcher in der Spalte "Ab-

schlussprüferi" der Tabelle 2.2 in § 2 der Produkt- und Basiswertdaten festgelegt ist. So-

fern der Fondsi bzw. die Verwaltungsgesellschafti eine andere Person, Gesellschaft oder 

Institution als Abschlussprüfer des Fondsi bestimmt, bezieht sich jede Bezugnahme in die-

sen Wertpapierbedingungen je nach Kontext auf den neuen Abschlussprüfer. 

[Im Fall von Wertpapieren, bei denen die Ersatzfeststellung innerhalb des Abwicklungszyklus 

stattfindet: 

"Abwicklungszyklus" ist diejenige Anzahl an Clearance System-Geschäftstagen, inner-

halb derer die Abwicklung nach den Regeln des Clearance Systems von Zeichnungen oder 

Rückgaben von Fondsanteilen üblicherweise erfolgt.]  

"Administratori" bezeichnet den Administratori, sofern ein solcher in der Spalte "Admi-

nistratori" der Tabelle 2.2 in § 2 der Produkt- und Basiswertdaten festgelegt ist. Sofern der 

Fondsi bzw. die Verwaltungsgesellschafti eine andere Person, Gesellschaft oder Institution 

als die in der Spalte "Administratori" festgelegte als Administrator des Fondsi bestimmt, 

bezieht sich jede Bezugnahme auf den Administratori in diesen Wertpapierbedingungen je 

nach Kontext auf den neuen Administrator. 

"Anlageberateri" bezeichnet den Anlageberateri, sofern ein solcher in der Spalte "Anlage-

berateri" der Tabelle 2.2 in § 2 der Produkt- und Basiswertdaten festgelegt ist. Sofern der 

Fondsi bzw. die Verwaltungsgesellschafti eine andere Person, Gesellschaft oder Institution 

als die in der Spalte "Anlageberateri" festgelegte als Anlageberateri des Fondsi bestimmt, 

bezieht sich jede Bezugnahme auf den Anlageberateri in diesen Wertpapierbedingungen je 

nach Kontext auf den neuen Anlageberater. 

"Anpassungsereignis" ist nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) der Berechnungsstelle 

jedes der folgenden Ereignisse, das am oder nach dem Ersten Handelstag eintritt:  

(a) in einem der Fondsdokumentei werden ohne Zustimmung der Berechnungsstelle 

Änderungen vorgenommen, die nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) der 

Berechnungsstelle die Fähigkeit der Emittentin zur Absicherung ihrer 

Verpflichtungen aus den Wertpapieren beeinträchtigen, insbesondere Änderungen 

hinsichtlich (i) des Risikoprofils des Fondsi, (ii) der Anlageziele oder 

Anlagestrategie oder Anlagebeschränkungen des Fondsi, (iii) der Währung der 

Fondsanteilei, (iv) der Berechnungsmethode des NAVi oder (v) des Zeitplans für 

die Zeichnung bzw. Ausgabe, Rücknahme und/oder Übertragung der 

Fondsanteilei;  

(b) Anträge auf Ausgabe, Rücknahme oder Übertragung von Fondsanteileni werden 

nicht oder nur teilweise ausgeführt; 

(c) für die Ausgabe oder Rücknahme von Fondsanteileni werden Gebühren, 

Aufschläge, Abschläge, Abgaben, Provisionen, Steuern oder ähnliche Gebühren 

erhoben (andere als die Gebühren, Aufschläge, Abschläge, Abgaben, Provisionen, 

Steuern oder ähnliche Gebühren, die bereits vor dem Ersten Handelstag 

bestanden); 

(d)  der Fondsi bzw. die Verwaltungsgesellschafti oder der durch den Fondsi bzw. die 

Verwaltungsgesellschafti dafür bestimmte Fondsdienstleisteri versäumt die 

planmäßige oder übliche oder in den Fondsdokumenteni bestimmte 

Veröffentlichung des NAVi; 
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(e) ein Wechsel in der Rechtsform des Fondsi; 

(f) ein Wechsel von wesentlichen Personen in Schlüsselpositionen der 

Verwaltungsgesellschaft oder im Fondsmanagement des Fondsi; 

(g) (i) eine Änderung in der rechtlichen, bilanziellen, steuerlichen oder 

aufsichtsrechtlichen Behandlung des Fondsi oder der Verwaltungsgesellschafti; 

oder (ii) die Aussetzung, Aufhebung, der Widerruf oder das Fehlen der Erlaubnis 

oder Registrierung des Fondsi oder der Verwaltungsgesellschafti; oder (iii) die 

Aussetzung, Aufhebung, der Widerruf oder das Fehlen der Vertriebsberechtigung 

für den Fondsi; oder (iv) eine Einleitung eines aufsichtsrechtlichen 

Untersuchungsverfahrens, eine Verurteilung durch ein Gericht oder eine 

Anordnung einer zuständigen Behörde bezüglich der Tätigkeit des Fondsi, der 

Verwaltungsgesellschafti oder eines Fondsdienstleisteri oder von Personen in 

Schlüsselpositionen der Verwaltungsgesellschafti oder im Fondsmanagement des 

Fondsi aufgrund eines Fehlverhaltens, einer Rechtsverletzung oder aus ähnlichen 

Gründen; 

(h) der Verstoß des Fondsi oder der Verwaltungsgesellschafti gegen die Anlageziele, 

die Anlagestrategie oder die Anlagebeschränkungen des Fondsi (wie in den 

Fondsdokumenteni definiert), der nach billigen Ermessen (§ 315 BGB) der 

Berechnungsstelle wesentlich ist sowie ein Verstoß des Fondsi oder der 

Verwaltungsgesellschafti gegen gesetzliche oder aufsichtsrechtliche 

Bestimmungen; 

(i) eine Änderung von Gesetzen oder Vorschriften oder in deren Umsetzung oder 

Auslegung (ob formell oder informell), die für die Emittentin in Bezug auf die 

Zeichnung, die Rückgabe oder das Halten von Fondsanteileni (i) eine Reserve 

oder Rückstellung erfordert oder (ii) das von der Emittentin in Bezug auf die 

Aufrechterhaltung ihrer Vereinbarungen zur Absicherung ihrer Verpflichtungen 

aus den Wertpapieren zu haltende regulatorische Eigenkapital im billigen 

Ermessen der Berechnungsstelle (§ 315 BGB) deutlich im Vergleich zu den 

Bedingungen, die zum Ersten Handelstag vorlagen, erhöht; 

(j) eine Änderung von Gesetzen oder Vorschriften oder in deren Umsetzung oder 

Auslegung (ob formell oder informell), durch die für die Emittentin die 

Aufrechterhaltung ihrer Vereinbarungen zur Absicherung ihrer Verpflichtungen 

aus den Wertpapieren unrechtmäßig oder undurchführbar würde oder sich 

erheblich erhöhte Kosten ergeben würden; 

(k) ein Überschreiten des anteilig gehaltenen Volumens seitens der Emittentin allein 

oder gemeinsam mit einer dritten Partei, mit der die Emittentin im Hinblick auf 

die Wertpapiere ein Absicherungsgeschäft abschließt, von [Maßgeblichen 

Prozentsatz einfügen]% der ausstehenden Fondsanteilei; 

(l) für die Emittentin besteht aufgrund von Bilanzierungs- oder anderen Vorschriften 

das Erfordernis der Konsolidierung des Fondsi;  

(m) der Verkauf bzw. die Rückgabe der Fondsanteilei aus für die Emittentin 

zwingenden, nicht die Wertpapiere betreffenden Gründen, sofern dies nicht allein 

der Aufnahme oder Auflösung von Absicherungsgeschäften dient; 

(n) ein Ereignis oder ein Umstand, das bzw. der folgende Auswirkungen hat oder 

haben kann: (i) die Aussetzung der Ausgabe von weiteren Fondsanteileni oder der 

Rücknahme bestehender Fondsanteilei oder (ii) die Reduzierung der Anzahl der 

Fondsanteilei eines Anteilsinhabers im Fondsi aus Gründen, die außerhalb der 

Kontrolle dieses Anteilsinhabers liegen oder (iii) die Teilung, Zusammenlegung 

(Konsolidierung) oder Gattungsänderung der Fondsanteilei oder (iv) Zahlungen 

auf eine Rücknahme von Fondsanteileni erfolgen ganz oder teilweise durch 
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Sachausschüttung anstatt gegen Barausschüttung oder (v) die Bildung von so 

genannten Side-Pockets für abgesondertes Anlagevermögen; 

(o) die Verwaltungsgesellschafti oder ein Fondsdienstleisteri stellt seine Dienste für 

den Fondsi ein oder verliert ihre bzw. seine, Erlaubnis, Registrierung, 

Berechtigung oder Genehmigung und wird nicht unverzüglich durch einen 

anderen Dienstleister, der nach billigem Ermessen der Berechnungsstelle 

(§ 315 BGB) ein ähnlich gutes Ansehen hat; 

(p) (i) eine Verfügung oder ein wirksamer Beschluss über die Abwicklung, 

Auflösung, Beendigung, Liquidation oder ein Ereignis mit entsprechenden 

Auswirkungen in Bezug auf den Fondsi oder die Fondsanteilei, (ii) die Einleitung 

eines Vergleichs-, Konkurs- oder Insolvenzverfahrens, eine Auf- oder Abspaltung, 

eine Neuklassifizierung oder eine Konsolidierung, wie z.B. der Wechsel der 

Anteilsklasse des Fondsi oder die Verschmelzung des Fondsi auf oder mit einem 

anderen Fonds, (iii) sämtliche Fondsanteilei müssen auf einen Treuhänder, 

Liquidator, Insolvenzverwalter oder ähnlichen Amtsträger übertragen werden oder 

(iv) den Anteilsinhabern der Fondsanteilei wird es rechtlich untersagt, diese zu 

übertragen; 

(q) die Einleitung eines Vergleichs-, Konkurs-, Insolvenz-, Auflösungs- oder 

vergleichbaren Verfahrens über den Fonds bzw. die Verwaltungsgesellschafti; 

(r) die Emittentin verliert das Recht, den Fondsi als Korbbestandteil für die 

Wertpapiere zu verwenden; 

(s) eine Änderung in den Steuergesetzen und -vorschriften oder eine Änderung der 

Rechtsprechung oder der Verwaltungspraxis der Steuerbehörden, die nach 

billigem Ermessen (§ 315 BGB) der Berechnungsstelle nachteilige Auswirkungen 

auf die Emittentin oder einen Wertpapierinhaber hat; 

(t) für den Fondsi wird keine Bekanntmachung der Besteuerungsgrundlagen gemäß 

den anwendbaren Bestimmungen des deutschen Investmentsteuergesetzes 

(InvStG) erstellt oder der Fondsi bzw. die Verwaltungsgesellschafti hat 

angekündigt, dass zukünftig keine Bekanntmachung der Besteuerungsgrundlagen 

gemäß den anwendbaren Bestimmungen des InvStG erstellt werden wird; 

(u) Änderungen in der Anlage- oder Ausschüttungspolitik des Fondsi, die einen 

erheblichen negativen Effekt auf die Höhe der Ausschüttungen des Fondsi haben 

können sowie Ausschüttungen, die von der bisher üblichen Ausschüttungspolitik 

des Fondsi erheblich abweichen; 

(v) der Fondsi oder die Verwaltungsgesellschafti oder ein mit ihr verbundenes 

Unternehmen verstößt gegen den mit der Emittentin im Hinblick auf den Fondsi 

abgeschlossenen Vertrag in erheblicher Weise oder kündigt diesen; 

(w) der Fondsi oder die Verwaltungsgesellschafti versäumt es, entgegen der bisher 

üblichen Praxis der Berechnungsstelle Informationen zur Verfügung zu stellen, 

die diese vernünftigerweise für erforderlich hält, um die Einhaltung der 

Anlagerichtlinien oder -beschränkungen des Fondsi zeitnah überprüfen zu können; 

(x) die Verwaltungsgesellschafti versäumt es, der Berechnungsstelle den geprüften 

Jahresbericht und gegebenenfalls den Halbjahresbericht so bald wie möglich nach 

entsprechender Aufforderung zur Verfügung zu stellen; 

(y) jedes andere Ereignis, das sich auf den NAVi oder auf die Fähigkeit der 

Emittentin zur Absicherung ihrer Verpflichtungen aus den Wertpapieren spürbar 

und nicht nur vorübergehend nachteilig auswirken kann; 

(z) die Veröffentlichung des NAVi erfolgt nicht länger in der Basiswertwährung; 
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[Im Fall von Wertpapieren, bei denen die Volatilität ein Weiteres Anpassungsereignis ist: ; 

(aa) der Eintritt eines Weiteren Anpassungsereignisses]. 

Die Berechnungsstelle ist nicht zur Überwachung verpflichtet, ob eines der oben genann-

ten Ereignisse eingetreten ist. 

"Ausgabetag" bezeichnet den Ausgabetag, wie in § 1 der Produkt- und Basiswertdaten 

festgelegt. 

[Im Fall von Wertpapieren mit finaler Referenzpreisbetrachtung gilt Folgendes: 

"Ausübungstag" bezeichnet den Finalen Beobachtungstag.] 

[Im Fall von Wertpapieren mit finaler Durchschnittsbetrachtung gilt Folgendes: 

"Ausübungstag" bezeichnet den letzten Finalen Beobachtungstag.] 

[Im Fall von Wertpapieren, bei denen die Festgelegte Währung der Euro ist, gilt Folgendes: 

"Bankgeschäftstag" ist jeder Tag (der kein Samstag oder Sonntag ist), an dem das 

Clearing System und das Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express 

Transfer-System (TARGET2) (das "TARGET2") geöffnet ist.] 

[Im Fall von Wertpapieren, bei denen die Festgelegte Währung nicht der Euro ist, gilt Folgendes: 

"Bankgeschäftstag" ist jeder Tag (der kein Samstag oder Sonntag ist), an dem das Clea-

ring System geöffnet ist und an dem Geschäftsbanken und Devisenmärkte Zahlungen im 

Finanzzentrum für Bankgeschäftstage vornehmen.] 

"Basiswert" ist ein Korb bestehend aus den Korbbestandteilen. 

"Basispreis" ist der Basispreis, wie in der Spalte "Basispreis" der Tabelle 1.3 in § 1 der 

Produkt- und Basiswertdaten festgelegt. 

"Beobachtungstag" ist jeder der folgenden Beobachtungstage: 

[Im Fall von Wertpapieren mit initialer Referenzpreisbetrachtung mit Verschiebung des 

Beobachtungstags aller Korbbestandteile gilt Folgendes: 

"Anfänglicher Beobachtungstag" ist der Anfängliche Beobachtungstag, wie in der 

Spalte "Anfänglicher Beobachtungstag" der Tabelle 1.4 in § 1 der Produkt- und Ba-

siswertdaten festgelegt. Wenn dieser Tag für einen oder mehrere Korbbestandteile 

kein Berechnungstag ist, dann ist der unmittelbar folgende Bankgeschäftstag, der ein 

Berechnungstag für alle Korbbestandteile ist, der Anfängliche Beobachtungstag für al-

le Korbbestandteile.] 

[Im Fall von Wertpapieren mit initialer Referenzpreisbetrachtung mit Verschiebung des 

Beobachtungstags der betroffenen Korbbestandteile gilt Folgendes: 

"Anfänglicher Beobachtungstag" ist der Anfängliche Beobachtungstag, wie in der 

Spalte "Anfänglicher Beobachtungstag" der Tabelle 1.4 in § 1 der Produkt- und Ba-

siswertdaten festgelegt. Wenn dieser Tag für einen oder mehrere Korbbestandteile 

kein Berechnungstag ist, dann ist der unmittelbar folgende Bankgeschäftstag, der ein 

Berechnungstag für den entsprechenden Korbbestandteili ist, der Anfängliche Be-

obachtungstag für den entsprechenden Korbbestandteili.] 

[Im Fall von Wertpapieren mit initialer Durchschnittsbetrachtung und Verschiebung des 

Beobachtungstags aller Korbbestandteile gilt Folgendes: 

"Anfänglicher Beobachtungstag" ist jeder der Anfänglichen Beobachtungstage, die 

in der Spalte "Anfängliche Beobachtungstage" der Tabelle 1.4 in § 1 der Produkt- und 

Basiswertdaten festgelegt sind. Wenn dieser Tag für einen oder mehrere Korbbestand-

teile kein Berechnungstag ist, dann ist der unmittelbar folgende Bankgeschäftstag, der 
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ein Berechnungstag für alle Korbbestandteile ist, der entsprechende Anfängliche Be-

obachtungstag für alle Korbbestandteile.] 

[Im Fall von Wertpapieren mit initialer Durchschnittsbetrachtung und Verschiebung des 

Beobachtungstags der betroffenen Korbbestandteile gilt Folgendes: 

"Anfänglicher Beobachtungstag" ist jeder der Anfänglichen Beobachtungstage, die 

in der Spalte "Anfängliche Beobachtungstage" der Tabelle 1.4 in § 1 der Produkt- und 

Basiswertdaten festgelegt sind. Wenn dieser Tag für einen oder mehrere Korbbe-

standteile kein Berechnungstag ist, dann ist der unmittelbar folgende Bankgeschäfts-

tag, der ein Berechnungstag für den entsprechenden Korbbestandteili ist, der entspre-

chende Anfängliche Beobachtungstag für den entsprechenden Korbbestandteili.] 

[Im Fall von Wertpapieren mit finaler Referenzpreisbetrachtung mit Verschiebung des Be-

obachtungstags aller Korbbestandteile gilt Folgendes: 

"Finaler Beobachtungstag" ist der Finale Beobachtungstag, wie in der Spalte "Fina-

ler Beobachtungstag" der Tabelle 1.4 in § 1 der Produkt- und Basiswertdaten festge-

legt. Wenn dieser Tag für einen oder mehrere Korbbestandteile kein Berechnungstag 

ist, dann ist der unmittelbar folgende Bankgeschäftstag, der ein Berechnungstag für al-

le Korbbestandteile ist, der Finale Beobachtungstag für alle Korbbestandteile. Der Fäl-

ligkeitstag verschiebt sich entsprechend. Zinsen sind aufgrund einer solchen Ver-

schiebung nicht geschuldet.] 

[Im Fall von Wertpapieren mit finaler Referenzpreisbetrachtung mit Verschiebung des Be-

obachtungstags der betroffenen Korbbestandteile gilt Folgendes: 

"Finaler Beobachtungstag" ist der Finale Beobachtungstag, wie in der Spalte "Fina-

ler Beobachtungstag" der Tabelle 1.4 in § 1 der Produkt- und Basiswertdaten festge-

legt. Wenn dieser Tag für einen oder mehrere Korbbestandteile kein Berechnungstag 

ist, dann ist der unmittelbar folgende Bankgeschäftstag, der ein Berechnungstag für 

den entsprechenden Korbbestandteili ist, der Finale Beobachtungstag für den entspre-

chenden Korbbestandteili. Der Fälligkeitstag verschiebt sich entsprechend. Zinsen 

sind aufgrund einer solchen Verschiebung nicht geschuldet.] 

[Im Fall von Wertpapieren mit finaler Durchschnittsbetrachtung mit Verschiebung des 

Beobachtungstags aller Korbbestandteile gilt Folgendes: 

"Finaler Beobachtungstag" ist jeder der Finalen Beobachtungstage, die in der Spalte 

"Finale Beobachtungstage" der Tabelle 1.4 in § 1 der Produkt- und Basiswertdaten 

festgelegt sind. Wenn dieser Tag für einen oder mehrere Korbbestandteile kein Be-

rechnungstag ist, dann ist der unmittelbar folgende Bankgeschäftstag, der ein Berech-

nungstag für alle Korbbestandteile ist, der entsprechende Finale Beobachtungstag für 

alle Korbbestandteile. Ist der letzte Finale Beobachtungstag kein Berechnungstag, 

dann verschiebt sich der Fälligkeitstag entsprechend. Zinsen sind aufgrund einer sol-

chen Verschiebung nicht geschuldet.] 

[Im Fall von Wertpapieren mit finaler Durchschnittsbetrachtung mit Verschiebung des 

Beobachtungstags der betroffenen Korbbestandteile gilt Folgendes: 

"Finaler Beobachtungstag" ist jeder der Finalen Beobachtungstage, die in der Spalte 

"Finale Beobachtungstage" der Tabelle 1.4 in § 1 der Produkt- und Basiswertdaten 

festgelegt sind. Wenn dieser Tag für einen oder mehrere Korbbestandteile kein Be-

rechnungstag ist, dann ist der unmittelbar folgende Bankgeschäftstag, der ein Berech-

nungstag für den entsprechenden Korbbestandteili ist, der entsprechende Finale Be-

obachtungstag für den entsprechenden Korbbestandteili. Ist der letzte Finale Beobach-

tungstag für einen Korbbestandteil kein Berechnungstag, dann verschiebt sich der Fäl-

ligkeitstag entsprechend. Zinsen sind aufgrund einer solchen Verschiebung nicht ge-

schuldet.] 
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"Berechnungsstelle" ist die Berechnungsstelle, wie in § 2 (2) der Allgemeinen Bedingun-

gen festgelegt. 

"Berechnungstag" ist jeder Tag, an dem der Referenzpreisi vom jeweiligen Fondsi bzw. 

von der jeweiligen Verwaltungsgesellschafti für gewöhnlich veröffentlicht wird. 

[Im Fall von Wertpapieren mit Best out-Betrachtung gilt Folgendes: 

"Best out-Periode" ist [Maßgebliche(n) Tag(e) einfügen] zwischen dem Ersten Tag der 

Best out-Periode (einschließlich) und dem Finalen Beobachtungstag (einschließlich).] 

[Im Fall von Wertpapieren mit CBF als Clearing System gilt Folgendes: 

"Clearing System" ist Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main ("CBF").] 

[Im Fall von Wertpapieren mit CBL und Euroclear Bank als Clearing System gilt Folgendes: 

"Clearing System" sind Clearstream Banking société anonyme, Luxemburg ("CBL") und 

Euroclear Bank SA/NV ("Euroclear Bank") (CBL und Euroclear sind jeweils ein 

"ICSD" (International Central Securities Depository) und gemeinsam die "ICSDs").] 

[Im Fall von Wertpapieren mit einem anderen Clearing System gilt Folgendes: 

"Clearing System" ist [Andere(s) Clearing System(e) einfügen].] 

[Im Fall von Wertpapieren, bei denen die Ersatzfeststellung innerhalb des Abwicklungszyklus 

stattfindet: 

"Clearance System" ist das inländische Haupt-Clearance System, das üblicherweise für 

die Abwicklung von Zeichnungen oder Rückgaben von Fondsanteilen verwendet wird, 

und das von der Berechnungsstelle nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) bestimmt wird. 

"Clearance System-Geschäftstag" ist im Zusammenhang mit dem Clearance System je-

der Tag (der kein Samstag oder Sonntag ist), an dem das Clearance System für die An-

nahme und Ausführung von Erfüllungsanweisungen geöffnet hat.] 

[Im Fall einer Emissionsstelle gilt Folgendes: 

"Emissionsstelle" ist die Emissionsstelle, wie in § 1 der Produkt- und Basiswertdaten fest-

gelegt.] 

"Erster Handelstag" ist der Erste Handelstag, wie in § 1 der Produkt- und Basiswertdaten 

festgelegt. 

[Im Fall von Wertpapieren mit Best out-Betrachtung gilt Folgendes: 

"Erster Tag der Best out-Periode" ist der Erste Tag der Best out-Periode, der in der Ta-

belle 1.4 in § 1 der Produkt- und Basiswertdaten festgelegt ist.] 

"Fälligkeitstag" ist der Fälligkeitstag, wie in der Spalte "Fälligkeitstag" der Tabelle 1.3 in 

§ 1 der Produkt- und Basiswertdaten festgelegt. 

"Festgelegte Währung" ist die Festgelegte Währung, wie in § 1 der Produkt- und Basis-

wertdaten festgelegt.  

[Im Fall von Wertpapieren, bei denen die Festgelegte Währung nicht der Euro ist, gilt Folgendes: 

"Finanzzentrum für Bankgeschäftstage" ist das Finanzzentrum für Bankgeschäftstage, 

wie in § 1 der Produkt- und Basiswertdaten festgelegt.] 

"Fondsi" ist in Bezug auf einen Fondsanteili das Investmentvermögen, das diesen 

Fondsanteili emittiert bzw. das Investmentvermögen, an dessen Vermögen der Fondsanteili 

eine anteilige Beteiligung verkörpert. 

"Fondsanteili" ist ein Anteil bzw. eine Aktie der in der Spalte “Korbbestandteili“ der Ta-

belle 1.2 in § 1 der Produkt- und Basiswertdaten aufgeführten Gattung. 
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"Fondsdienstleisteri" ist, soweit vorhanden, der Administratori, der Anlageberateri, die 

Verwahrstellei, die Verwaltungsgesellschafti, der Portfolioverwalteri und der Abschluss-

prüferi. 

"Fondsmanagementi" sind die für die Portfolioverwaltung und/oder das 

Risikomanagement des Fondsi zuständigen Personen. 

"Fondsdokumentei" sind in Bezug auf einen Fondsi jeweils, soweit vorhanden und in der 

jeweils gültigen Fassung: der Jahresbericht, der Halbjahresbericht[, Zwischenberichte], 

Verkaufsprospekt, die Anlagebedingungen sowie ggf. die Satzung oder der Gesellschafts-

vertrag, die wesentlichen Anlegerinformationen sowie alle sonstigen Dokumente des 

Fondsi, in denen die Bedingungen des Fondsi und der Fondsanteilei festgelegt sind.  

"Fondsumwandlungsereignis" ist jedes der folgenden Ereignisse: 

(a) eine Anpassung nach Absatz § 8 (1) der Besonderen Bedingungen ist nicht mög-

lich oder der Emittentin und/oder den Wertpapierinhabern nicht zumutbar (jeweils 

ein "Fondsersetzungsereignis"); 

(b) nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) der Berechnungsstelle steht kein Ersatz-

korbbestandteil zur Verfügung; 

(c) nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) der Berechnungsstelle steht keine Ersatz-

verwaltungsgesellschaft zur Verfügung;  

(d)  eine Rechtsänderung und/oder eine Hedging-Störung und/oder Gestiegene 

Hedging-Kosten liegen vor. 

"Floor Level" ist das Floor Level, wie in der Spalte "Floor Level" der Tabelle 1.3 in § 1 

der Produkt- und Basiswertdaten festgelegt. 

"Gesamtnennbetrag" ist der Gesamtnennbetrag, wie in der Spalte "Gesamtnennbetrag" 

der Tabelle 1.1 in § 1 der Produkt- und Basiswertdaten festgelegt. 

"Gewichtungi (Wi)" (mit i = 1,….N) ist die Gewichtung des Korbbestandteilsi, wie in der 

Spalte "Gewichtungi" der Tabelle 1.2 in § 1 der Produkt- und Basiswertdaten festgelegt. 

"Gestiegene Hedging-Kosten" bedeutet, dass die Emittentin im Vergleich zum Ersten 

Handelstag einen wesentlich höheren Betrag an Steuern, Abgaben, Aufwendungen und 

Gebühren (außer Maklergebühren) entrichten muss, um 

(a) Transaktionen abzuschließen, fortzuführen oder abzuwickeln bzw. Vermögens-

werte zu erwerben, auszutauschen, zu halten oder zu veräußern, welche nach billi-

gem Ermessen (§ 315 BGB) der Emittentin zur Absicherung von Preisrisiken oder 

sonstigen Risiken im Hinblick auf ihre Verpflichtungen aus den Wertpapieren er-

forderlich sind, oder 

(b) Erlöse aus solchen Transaktionen bzw. Vermögenswerten zu realisieren, zurück-

zugewinnen oder weiterzuleiten, 

wobei Kostensteigerungen aufgrund einer Verschlechterung der Kreditwürdigkeit der 

Emittentin nicht als Gestiegene Hedging-Kosten zu berücksichtigen sind. 

"Hauptzahlstelle" ist die Hauptzahlstelle, wie in § 1 der Produkt- und Basiswertdaten 

festgelegt. 

"Hedging-Störung" bedeutet, dass die Emittentin nicht in der Lage ist, zu Bedingungen, 

die den am Ersten Handelstag der Wertpapiere herrschenden wirtschaftlich wesentlich 

gleichwertig sind, 

(a) Transaktionen abzuschließen, fortzuführen oder abzuwickeln bzw. Vermögens-

werte zu erwerben, auszutauschen, zu halten oder zu veräußern, welche nach billi-

gem Ermessen (§ 315 BGB) der Emittentin zur Absicherung von Preisrisiken oder 
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sonstigen Risiken im Hinblick auf ihre Verpflichtungen aus den Wertpapieren 

notwendig sind, oder  

(b) Erlöse aus solchen Transaktionen bzw. Vermögenswerten zu realisieren, zurück-

zugewinnen oder weiterzuleiten. 

[Im Fall von Garant Cap Basket Wertpapieren, gilt Folgendes: 

"Höchstbetrag" ist der Höchstbetrag, wie in der Spalte "Höchstbetrag" der Tabelle 1.3 in 

§ 1 der Produkt- und Basiswertdaten festgelegt.] 

"Internetseite der Emittentin" ist die Internetseite der Emittentin, wie in § 1 der Produkt- 

und Basiswertdaten festgelegt. 

"Internetseite für Mitteilungen" ist die Internetseite für Mitteilungen, wie in § 1 der Pro-

dukt- und Basiswertdaten festgelegt. 

[Im Fall von Wertpapieren, bei denen Ki (initial) bereits festgelegt wurde, gilt Folgendes: 

"Ki (initial)" ist Ki (initial), wie in der Spalte "Ki (initial)" der Tabelle 1.2 in § 1 der Pro-

dukt- und Basiswertdaten festgelegt.] 

[Im Fall von Wertpapieren mit initialer Referenzpreisbetrachtung gilt Folgendes: 

"Ki (initial)" ist der Referenzpreisi des Korbbestandteilsi am Anfänglichen Beobachtungs-

tag.] 

[Im Fall von Wertpapieren mit initialer Durchschnittsbetrachtung gilt Folgendes:  

"Ki (initial)" ist der gleichgewichtete Durchschnitt der an den Anfänglichen Beobach-

tungstagen festgestellten Referenzpreisei des Korbbestandteilsi.] 

[Im Fall von Wertpapieren mit Worst in-Betrachtung gilt Folgendes: 

"Ki (initial)" ist der niedrigste Referenzpreisi des Korbbestandteilsi während der Worst in-

Periode.] 

[Im Fall von Wertpapieren mit finaler Referenzpreisbetrachtung gilt Folgendes:  

"Ki (final)" ist der Referenzpreisi des Korbbestandteilsi am Finalen Beobachtungstag.] 

[Im Fall von Wertpapieren mit finaler Durchschnittsbetrachtung gilt Folgendes:  

"Ki (final)" ist der gleichgewichtete Durchschnitt der an den Finalen Beobachtungstagen 

festgestellten Referenzpreisei des Korbbestandteilsi.] 

[Im Fall von Wertpapieren mit Best out-Betrachtung gilt Folgendes: 

"Ki (final)" ist der höchste Referenzpreisi des Korbbestandteilsi während der Best out-

Periode.] 

"Korbbestandteili" ist der jeweilige Fondsanteil, wie in der Spalte "Korbbestandteili" der 

Tabelle 1.2 in § 1 der Produkt- und Basiswertdaten festgelegt (und zusammen die "Korb-

bestandteile"). 

"Kursentwicklungi" ist die Kursentwicklung des Korbbestandteilsi, die sich ermittelt aus 

dem Quotienten aus Ki (final), als Zähler, und Ki (initial), als Nenner. 

"Kursentwicklung des Basiswerts" ist die Kursentwicklung des Basiswerts gemäß fol-

gender Formel:  

Kursentwicklung des Basiswerts =   



N

1i

ii
WklungKursentwic
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[Im Fall von Wertpapieren mit Worst in-Betrachtung gilt Folgendes: 

"Letzter Tag der Worst in-Periode" ist der Letzte Tag der Worst in-Periode, der in der 

Spalte "Letzter Tag der Worst in-Periode" der Tabelle 1.3 in § 1 der Produkt- und Basis-

wertdaten festgelegt ist.] 

"Marktstörungsereignis" ist jedes der folgenden Ereignisse: 

(a) die Unterlassung oder die Nichtveröffentlichung der Berechnung des NAVi in 

Folge einer Entscheidung der Verwaltungsgesellschaft oder des von ihr mit dieser 

Aufgabe betrauten Fondsdienstleisters, 

(b) die Schließung, Umwandlung oder Insolvenz des Fondsi oder andere Umstände, 

die eine Ermittlung des NAVi unmöglich machen, oder  

(c) die Handelbarkeit von Fondsanteileni zum NAVi ist unmöglich. Davon erfasst 

sind auch die Fälle, dass der Fondsi bzw. die Verwaltungsgesellschafti oder ein 

von diesen beauftragter Fondsdienstleister beschließt, die Rückgabe oder Ausgabe 

von Fondsanteileni für einen bestimmten Zeitraum auszusetzen, oder auf einen be-

stimmten Teil des Volumens des Fondsi zu beschränken oder zusätzliche Gebüh-

ren zu erheben, oder 

(d) die Rücknahme der Fondsanteilei durch den Fonds bzw. die Verwaltungsgesell-

schafti erfolgt gegen Sachausschüttung anstelle von Barausschüttung, oder 

(e) vergleichbare Ereignisse, die die Fähigkeit der Emittentin zur Absicherung ihrer 

Verpflichtungen aus den Wertpapieren beeinträchtigen, oder 

(f) allgemein die Aufhebung oder Beschränkung des Handels an Börsen, Terminbör-

sen oder auf Märkten, an/auf denen Finanzinstrumente oder Währungen, die eine 

erhebliche wertbeeinflussende Grundlage für den Fondsi bilden, notiert oder ge-

handelt werden, 

soweit dieses Ereignis nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) der Berechnungsstelle erheb-

lich ist.  

"Mindestbetrag" ist der Mindestbetrag, wie in der Spalte "Mindestbetrag" der Tabelle 1.3 

in § 1 der Produkt- und Basiswertdaten festgelegt. 

"N" ist die Anzahl der Korbbestandteile, wie in § 1 der Produkt- und Basiswertdaten fest-

gelegt. 

"NAVi" ist der offizielle Nettoinventarwert (der "Nettoinventarwert") für einen 

Fondsanteili, wie er vom Fondsi bzw. von der Verwaltungsgesellschafti oder in deren 

Auftrag von einem Dritten veröffentlicht wird und zu dem die Rücknahme von 

Fondsanteileni tatsächlich möglich ist.  

"Nennbetrag" ist der Nennbetrag, wie in § 1 der Produkt- und Basiswertdaten festgelegt. 

"Partizipationsfaktor" ist der Partizipationsfaktor, wie in der Spalte "Partizipationsfak-

tor" der Tabelle 1.3 in § 1 der Produkt- und Basiswertdaten festgelegt. 

"Portfolioverwalteri" bezeichnet den Portfolioverwalteri, sofern ein solcher in der Spalte 

"Portfolioverwalteri" der Tabelle 2.2 in § 2 der Produkt- und Basiswertdaten festgelegt ist. 

Sofern der Fondsi bzw. die Verwaltungsgesellschafti eine andere Person, Gesellschaft oder 

Institution als die in der Spalte "Portfolioverwalteri" festgelegte als Portfolioverwalteri des 

Fondsi bestimmt, bezieht sich jede Bezugnahme auf den Portfolioverwalteri in diesen 

Wertpapierbedingungen je nach Kontext auf den neuen Portfolioverwalter. 

"Rechtsänderung" bedeutet, dass aufgrund 

(a) des Inkrafttretens von Änderungen der Gesetze oder Verordnungen (einschließlich 

aber nicht beschränkt auf Steuergesetze oder aufsichtsrechtliche Vorschriften) o-

der 
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(b) einer Änderung der Rechtsprechung oder Verwaltungspraxis (einschließlich der 

Verwaltungspraxis der Steuer- oder Finanzaufsichtsbehörden), 

nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) der Emittentin 

(a) das Halten, der Erwerb oder die Veräußerung des Basiswerts oder von Vermö-

genswerten zur Absicherung von Preis- oder anderen Risiken im Hinblick auf die 

Verpflichtungen aus den Wertpapieren für die Emittentin ganz oder teilweise 

rechtswidrig ist oder wird oder 

(b) die Kosten, die mit den Verpflichtungen unter den Wertpapieren verbunden sind, 

wesentlich gestiegen sind (einschließlich aber nicht beschränkt auf Erhöhungen 

der Steuerverpflichtungen, der Senkung von steuerlichen Vorteilen oder anderen 

negativen Auswirkungen auf die steuerrechtliche Behandlung), 

falls solche Änderungen an oder nach dem Ersten Handelstag der Wertpapiere wirksam 

werden. 

"Referenzpreisi" ist der Referenzpreisi, wie in der Spalte "Referenzpreisi" der Tabelle 1.2 

in § 1 der Produkt- und Basiswertdaten festgelegt. 

"Rückzahlungsbetrag" ist der Rückzahlungsbetrag, der von der Berechnungsstelle gemäß 

§ 4 der Besonderen Bedingungen berechnet bzw. festgelegt wird.  

"Umwandlungsereignis" bedeutet Fondsumwandlungsereignis. 

"Verwahrstellei" bezeichnet die Verwahrstellei, sofern eine solche in der Spalte "Ver-

wahrstellei" der Tabelle 2.2 in § 2 der Produkt- und Basiswertdaten festgelegt ist. Sofern 

der Fondsi bzw. die Verwaltungsgesellschafti eine andere Person, Gesellschaft oder Insti-

tution als Verwahrstelle des Fondsi bestimmt, bezieht sich jede Bezugnahme auf die Ver-

wahrstellei in diesen Wertpapierbedingungen je nach Kontext auf die neue Verwahrstelle. 

"Verwaltungsgesellschafti" ist die Verwaltungsgesellschafti, sofern eine solche in der 

Spalte "Verwaltungsgesellschafti" der Tabelle 2.2 in § 2 der Produkt- und Basiswertdaten 

festgelegt ist. Sofern die i der Fonds eine andere Person, Gesellschaft oder Institution als 

Verwaltungsgesellschafti des Fondsi bestimmt, bezieht sich jede Bezugnahme auf die 

Verwaltungsgesellschafti in diesen Wertpapierbedingungen je nach Kontext auf die neue 

Verwaltungsgesellschaft. 

"Währung des Korbbestandteilsi" ist die Währung des Korbbestandteili, wie in der Spal-

te "Währung des Korbbestandteili" der Tabelle 2.1 in § 2 der Produkt- und Basiswertdaten 

festgelegt. 

[Im Fall von Wertpapieren, bei denen die Volatilität ein Weiteres Anpassungsereignis ist:  

"Weitere Anpassungsereignisse" sind: 

die historische Volatilität des Korbbestandteili überschreitet ein Volatilitätsniveau von 

[Volatilitätsniveau einfügen]%. Die Volatilität berechnet sich an einem Berechnungstag 

auf Basis der täglichen logarithmierten Renditen des NAVi der jeweils unmittelbar 

vorhergehenden [Anzahl der Tage einfügen] Berechnungstage gemäß folgender Formel: 

  

Wobei: 

"t" ist der maßgebliche Berechnungstag; 

"P" ist [Anzahl der Tage einfügen]; 
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"NAVi(t-k)" (mit k = p, q) ist der NAVi des Korbbestandteili zum k-ten dem 

maßgeblichen Berechnungstag (t) vorausgehenden Berechnungstag; 

"ln [x]" bezeichnet den natürlichen Logarithmus von x. 

An einem maßgeblichen Berechnungstag wird die Schwankungsintensität (Volatilität) 

anhand der täglichen Renditen des NAVi der letzten [Anzahl der Tage einfügen] 

Berechnungstage geschätzt und auf ein jährliches Volatilitätsniveau normiert. Unter 

Rendite versteht man den Logarithmus der Veränderung des NAVi zwischen zwei jeweils 

aufeinanderfolgenden Berechnungstagen. Die jeweils so bestimmte Volatilität darf das 

Volatilitätsniveau von [Volatilitätsniveau einfügen]% nicht überschreiten.] 

"Wertpapierbedingungen" sind die Bedingungen dieser Wertpapiere, wie sie in den All-

gemeinen Bedingungen (Teil A), den Produkt- und Basiswertdaten (Teil B) und den Be-

sonderen Bedingungen (Teil C) beschrieben sind. 

"Wertpapierinhaber" ist der Inhaber eines Wertpapiers. 

[Im Fall von Wertpapieren mit Worst in-Betrachtung gilt Folgendes: 

"Worst in-Periode" ist [Maßgebliche(n) Tag(e) einfügen] zwischen dem Anfänglichen 

Beobachtungstag (einschließlich) und dem Letzten Tag der Worst-in Periode (einschließ-

lich).] 

 

§ 2 

Verzinsung 

Die Wertpapiere werden nicht verzinst. 

 

§ 3 

Rückzahlung 

Rückzahlung: Die Rückzahlung der Wertpapiere erfolgt nach automatischer Ausübung am 

Ausübungstag durch Zahlung des Rückzahlungsbetrags am Fälligkeitstag gemäß den 

Bestimmungen des § 6 der Besonderen Bedingungen. 

Die Wertpapiere gelten am Ausübungstag als automatisch ausgeübt.  

 

§ 4 

Rückzahlungsbetrag 

 Rückzahlungsbetrag: Der Rückzahlungsbetrag entspricht einem Betrag in der Festgelegten 

Währung, der von der Berechnungsstelle wie folgt berechnet bzw. festgelegt wird: 

[Im Fall von Garant Classic Basket Wertpapieren mit einem Nennbetrag gilt Folgendes: 

Der Rückzahlungsbetrag bestimmt sich gemäß folgender Formel: 

Rückzahlungsbetrag = Nennbetrag x [Floor Level + Partizipationsfaktor x (Kursentwick-

lung des Basiswerts – Basispreis)]. 

Der Rückzahlungsbetrag ist jedoch nicht kleiner als der Mindestbetrag.] 

[Im Fall von Garant Cap Basket Wertpapieren mit einem Nennbetrag gilt Folgendes: 

Der Rückzahlungsbetrag bestimmt sich gemäß folgender Formel: 

Rückzahlungsbetrag = Nennbetrag x [Floor Level + Partizipationsfaktor x (Kursentwick-

lung des Basiswerts – Basispreis)]. 
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Der Rückzahlungsbetrag ist jedoch nicht kleiner als der Mindestbetrag und nicht größer 

als der Höchstbetrag.] 

 

§ 5 

Umwandlungsrecht der Emittentin 

Umwandlungsrecht der Emittentin: Bei Eintritt eines Umwandlungsereignisses werden die 

Wertpapiere am Fälligkeitstag zum Abrechnungsbetrag zurückgezahlt. 

Für die Ermittlung des "Abrechnungsbetrags" wird innerhalb von zehn Bankgeschäftsta-

gen nach Eintritt des Umwandlungsereignisses von der Berechnungsstelle nach billigem 

Ermessen (§ 315 BGB) der Marktwert der Wertpapiere bestimmt und mit dem zum Zeit-

punkt dieser Bestimmung gehandelten Marktzins für Verbindlichkeiten der Emittentin mit 

gleicher Restlaufzeit wie die Wertpapiere bis zum Fälligkeitstag aufgezinst. Der Abrech-

nungsbetrag entspricht jedoch mindestens dem Mindestbetrag. Ist eine Bestimmung des 

Marktwerts der Wertpapiere nicht möglich, so entspricht der Abrechnungsbetrag dem 

Mindestbetrag. Der Abrechnungsbetrag wird durch Mitteilung gemäß § 6 der Allgemeinen 

Bedingungen mitgeteilt. 

Der Abrechnungsbetrag wird gemäß den Vorschriften des § 6 der Besonderen Bedingun-

gen gezahlt. 

 

§ 6 

Zahlungen 

[Im Fall von Wertpapieren, bei denen die Festgelegte Währung der Euro ist, gilt Folgendes: 

(1) Rundung: Die in diesem Absatz (1) genannten Beträge sowie alle weiteren gemäß diesen 

Wertpapierbedingungen geschuldeten Beträge werden auf den nächsten EUR 0,01 auf- o-

der abgerundet, wobei EUR 0,005 aufgerundet werden.] 

[Im Fall von Wertpapieren, bei denen die Festgelegte Währung nicht der Euro ist, gilt Folgendes: 

(1) Rundung: Die in diesem Absatz (1) genannten Beträge sowie alle weiteren gemäß diesen 

Wertpapierbedingungen geschuldeten Beträge werden auf die kleinste Einheit der Festge-

legten Währung auf- oder abgerundet, wobei 0,5 einer solchen Einheit aufgerundet wer-

den.] 

(2) Geschäftstageregelung: Fällt der Tag der Fälligkeit einer Zahlung in Bezug auf die Wert-

papiere (der "Zahltag") auf einen Tag, der kein Bankgeschäftstag ist, dann haben die 

Wertpapierinhaber keinen Anspruch auf Zahlung vor dem nachfolgenden Bankgeschäfts-

tag. Die Wertpapierinhaber sind nicht berechtigt, weitere Zinsen oder sonstige Zahlungen 

aufgrund einer solchen Verspätung zu verlangen. 

(3) Art der Zahlung, Schuldbefreiung: Alle Zahlungen werden an die Hauptzahlstelle geleis-

tet. Die Hauptzahlstelle zahlt die fälligen Beträge an das Clearing System zwecks Gut-

schrift auf die jeweiligen Konten der Depotbank zur Weiterleitung an die Wertpapierinha-

ber. Die Zahlung an das Clearing System befreit die Emittentin in Höhe der Zahlung von 

ihren Verbindlichkeiten aus den Wertpapieren. 

(4) Verzugszinsen: Sofern die Emittentin Zahlungen unter den Wertpapieren bei Fälligkeit 

nicht leistet, wird der fällige Betrag auf Basis des gesetzlich festgelegten Satzes für Ver-

zugszinsen verzinst. Diese Verzinsung beginnt an dem Tag, der der Fälligkeit der Zahlung 

folgt (einschließlich) und endet am Tag der tatsächlichen Zahlung (einschließlich). 
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§ 7 

Marktstörungen 

[Im Fall von Wertpapieren mit Verschiebung des Beobachtungstags aller Korbbestandteile gilt 

Folgendes: 

(1) Verschiebung: Ungeachtet der Bestimmungen des § 8 der Besonderen Bedingungen wird 

im Fall eines Marktstörungsereignisses an einem Beobachtungstag der betreffende Be-

obachtungstag für alle Korbbestandteile auf den nächsten folgenden Bankgeschäftstag 

verschoben, der für alle Korbbestandteile ein Berechnungstag ist und an dem das Markt-

störungsereignis nicht mehr besteht. 

Jeder Zahltag in Bezug auf einen solchen Beobachtungstag wird gegebenenfalls verscho-

ben. Zinsen sind aufgrund dieser Verschiebung nicht geschuldet.] 

[Im Fall von Wertpapieren mit Verschiebung des Beobachtungstags der betroffenen Korbbestand-

teile gilt Folgendes: 

(1) Verschiebung: Ungeachtet der Bestimmungen des § 8 der Besonderen Bedingungen wird 

im Fall eines Marktstörungsereignisses an einem Beobachtungstag der betreffende Be-

obachtungstag für den jeweiligen Korbbestandteili auf den nächsten folgenden Bankge-

schäftstag verschoben, der für den Korbbestandteili ein Berechnungstag ist und an dem 

das Marktstörungsereignis nicht mehr besteht. 

Jeder Zahltag in Bezug auf einen solchen Beobachtungstag wird gegebenenfalls verscho-

ben. Zinsen sind aufgrund dieser Verschiebung nicht geschuldet.] 

(2) Bewertung nach Ermessen: Sollte das Marktstörungsereignis mehr als [Anzahl von Bank-

geschäftstagen einfügen] aufeinander folgende Bankgeschäftstage dauern, so wird die Be-

rechnungsstelle nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) den entsprechenden Referenzpreisi, 

der für die in diesen Wertpapierbedingungen beschriebenen Berechnungen bzw. Festle-

gungen erforderlich ist, bestimmen. Ein solcher Referenzpreisi soll in Übereinstimmung 

mit den vorherrschenden Marktbedingungen um [Uhrzeit und Finanzzentrum einfügen] an 

diesem [Zahl des folgenden Bankgeschäftstags einfügen] Bankgeschäftstag ermittelt wer-

den, wobei die wirtschaftliche Lage der Wertpapierinhaber zu berücksichtigen ist. 

 

§ 8 

Anpassungen, Ersatzbasiswert, Ersatzverwaltungsgesellschaft, Ersatzfeststellung 

 

(1) Anpassungen: Bei Eintritt eines Anpassungsereignisses wird die Berechnungsstelle nach 

billigem Ermessen (§ 315 BGB) die Wertpapierbedingungen (insbesondere den jeweiligen 

Korbbestandteili, das Bezugsverhältnis und/oder alle von der Emittentin festgelegten 

Kurse des Korbbestandteilsi) und/oder aller durch die Berechnungsstelle gemäß diesen 

Wertpapierbedingungen festgestellten Kurse des Korbbestandteilsi so anpassen, dass die 

wirtschaftliche Lage der Wertpapierinhaber möglichst unverändert bleibt. Sie 

berücksichtigt dabei die verbleibende Restlaufzeit der Wertpapiere sowie den zuletzt zur 

Verfügung stehenden Kurs für den jeweiligen Korbbestandteili. Im Rahmen der Anpas-

sung wird die Berechnungsstelle zusätzliche direkte oder indirekte Kosten berücksichti-

gen, die der Emittentin im Rahmen des oder im Zusammenhang mit dem jeweiligen An-

passungsereignis entstanden sind, unter anderem Steuern, Einbehaltungen, Abzüge oder 

andere von der Emittentin zu tragende Belastungen. Die vorgenommenen Anpassungen 

und der Zeitpunkt der ersten Anwendung werden gemäß § 6 der Allgemeinen 

Bedingungen mitgeteilt. 

(2) Ersatzbasiswert: In den Fällen eines Fondsersetzungsereignisses erfolgt die Anpassung in 

der Regel dadurch, dass die Berechnungsstelle nach ihrem billigen Ermessen (§ 315 BGB) 
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bestimmt, welcher Fonds bzw. Fondsanteil zukünftig den jeweiligen Korbbestandteili (der 

"Ersatzkorbbestandteil") bilden soll. Die Berechnungsstelle wird erforderlichenfalls 

weitere Anpassungen der Wertpapierbedingungen (insbesondere des Korbbestandteilsi, 

des Bezugsverhältnisses und/oder aller von der Emittentin festgelegten Kurse des 

jewiligen Korbbestandteilsi) und/oder aller durch die Berechnungsstelle gemäß diesen 

Wertpapierbedingungen festgestellten Kurse des Korbbestandteilsi so vornehmen, dass die 

wirtschaftliche Lage der Wertpapierinhaber möglichst unverändert bleibt. Der 

Ersatzkorbbestandteil und die vorgenommenen Anpassungen sowie der Zeitpunkt der 

ersten Anwendung werden gemäß § 6 der Allgemeinen Bedingungen mitgeteilt. Mit der 

ersten Anwendung des Ersatzkorbbestandteils sind alle Bezugnahmen auf den 

Korbbestandteili in diesen Wertpapierbedingungen als Bezugnahme auf den 

Ersatzkorbbestandteil zu verstehen, falls sich nicht aus dem Sinnzusammenhang 

Abweichendes ergibt. 

[Im Fall von Wertpapieren, bei denen die Ersatzfeststellung innerhalb des Abwicklungszyklus 

stattfindet: 

(3) Ersatzfeststellung: Wird ein NAVi, wie er von der Berechnungsstelle gemäß dieser Wert-

papierbedingungen verwendet wurde, nachträglich berichtigt und die Berichtigung (der 

"Berichtigte Wert") von der Verwaltungsgesellschafti nach der ursprünglichen Veröffent-

lichung, aber noch innerhalb eines Abwicklungszyklus veröffentlicht, so wird die Berech-

nungsstelle die Emittentin über den Berichtigten Wert unverzüglich informieren und den 

jeweiligen Wert (die "Ersatzfeststellung") unter Nutzung des Berichtigten Werts erneut 

feststellen und gemäß § 6 der Allgemeinen Bedingungen mitteilen. Wird der Berichtigte 

Wert jedoch weniger als zwei Bankgeschäftstage vor dem Tag, an dem eine Zahlung er-

folgen soll, deren Betrag ganz oder teilweise unter Bezugnahme auf diesen Kurs des 

Korbbestandteilsi bestimmt wird, der Berechnungsstelle mitgeteilt, dann wird der jeweilige 

Wert nicht erneut festgestellt.] 

[Im Fall von Wertpapieren, bei denen die Ersatzfeststellung unabhängig des Abwicklungszyklus 

stattfindet: 

(3) Ersatzfeststellung: Wird ein NAVi, wie er von der Berechnungsstelle gemäß dieser Wert-

papierbedingungen verwendet wurde, nachträglich berichtigt und die Berichtigung (der 

"Berichtigte Wert") von der Verwaltungsgesellschafti nach der ursprünglichen Veröffent-

lichung, aber vor dem Fälligkeitstag veröffentlicht, so wird die Berechnungsstelle die 

Emittentin über den Berichtigten Wert unverzüglich informieren und den jeweiligen Wert 

(die "Ersatzfeststellung") unter Nutzung des Berichtigten Werts erneut feststellen und 

gemäß § 6 der Allgemeinen Bedingungen mitteilen. Wird der Berichtigte Wert jedoch we-

niger als zwei Bankgeschäftstage vor dem Tag, an dem eine Zahlung erfolgen soll, deren 

Betrag ganz oder teilweise unter Bezugnahme auf diesen Kurs des Korbbestandteilsi be-

stimmt wird, der Berechnungsstelle mitgeteilt, dann wird der jeweilige Wert nicht erneut 

festgestellt.] 

(4) Wird der Korbbestandteili nicht länger durch die Verwaltungsgesellschafti, sondern durch 

eine andere Person, Gesellschaft oder Institution (die "Ersatzverwaltungsgesellschaft") 

verwaltet, bezieht sich jede Bezugnahme auf die Verwaltungsgesellschafti in diesen Wert-

papierbedingungen je nach Kontext auf die Ersatzverwaltungsgesellschaft. Die Ersatzver-

waltungsgesellschaft wird gemäß § 6 der Allgemeinen Bedingungen mitgeteilt.] 
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Option 6: Garant Rainbow Wertpapiere 

[Option 6: Im Fall von Garant Classic Rainbow Wertpapieren und Garant Cap Rainbow Wertpa-

pieren gilt Folgendes: 

§ 1 

Definitionen 

"Abschlussprüferi" bezeichnet den Abschlussprüferi, sofern ein solcher in der Spalte "Ab-

schlussprüferi" der Tabelle 2.2 in § 2 der Produkt- und Basiswertdaten festgelegt ist. So-

fern der Fondsi bzw. die Verwaltungsgesellschafti eine andere Person, Gesellschaft oder 

Institution als Abschlussprüfer des Fondsi bestimmt, bezieht sich jede Bezugnahme in die-

sen Wertpapierbedingungen je nach Kontext auf den neuen Abschlussprüfer. 

[Im Fall von Wertpapieren, bei denen die Ersatzfeststellung innerhalb des Abwicklungszyklus 

stattfindet: 

"Abwicklungszyklus" ist diejenige Anzahl an Clearance System-Geschäftstagen, inner-

halb derer die Abwicklung nach den Regeln des Clearance Systems von Zeichnungen oder 

Rückgaben von Fondsanteilen üblicherweise erfolgt.]  

"Administratori" bezeichnet den Administratori, sofern ein solcher in der Spalte "Admi-

nistratori" der Tabelle 2.2 in § 2 der Produkt- und Basiswertdaten festgelegt ist. Sofern der 

Fondsi bzw. die Verwaltungsgesellschafti eine andere Person, Gesellschaft oder Institution 

als die in der Spalte "Administratori" festgelegte als Administrator des Fondsi bestimmt, 

bezieht sich jede Bezugnahme auf den Administratori in diesen Wertpapierbedingungen je 

nach Kontext auf den neuen Administrator. 

"Anlageberateri" bezeichnet den Anlageberateri, sofern ein solcher in der Spalte "Anlage-

berateri" der Tabelle 2.2 in § 2 der Produkt- und Basiswertdaten festgelegt ist. Sofern der 

Fondsi bzw. die Verwaltungsgesellschafti eine andere Person, Gesellschaft oder Institution 

als die in der Spalte "Anlageberateri" festgelegte als Anlageberateri des Fondsi bestimmt, 

bezieht sich jede Bezugnahme auf den Anlageberateri in diesen Wertpapierbedingungen je 

nach Kontext auf den neuen Anlageberater. 

"Anpassungsereignis" ist nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) der Berechnungsstelle 

jedes der folgenden Ereignisse, das am oder nach dem Ersten Handelstag eintritt:  

(a) in einem der Fondsdokumentei werden ohne Zustimmung der Berechnungsstelle 

Änderungen vorgenommen, die nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) der 

Berechnungsstelle die Fähigkeit der Emittentin zur Absicherung ihrer 

Verpflichtungen aus den Wertpapieren beeinträchtigen, insbesondere Änderungen 

hinsichtlich (i) des Risikoprofils des Fondsi, (ii) der Anlageziele oder 

Anlagestrategie oder Anlagebeschränkungen des Fondsi, (iii) der Währung der 

Fondsanteilei, (iv) der Berechnungsmethode des NAVi oder (v) des Zeitplans für 

die Zeichnung bzw. Ausgabe, Rücknahme und/oder Übertragung der 

Fondsanteilei;  

(b) Anträge auf Ausgabe, Rücknahme oder Übertragung von Fondsanteileni werden 

nicht oder nur teilweise ausgeführt; 

(c) für die Ausgabe oder Rücknahme von Fondsanteileni werden Gebühren, 

Aufschläge, Abschläge, Abgaben, Provisionen, Steuern oder ähnliche Gebühren 

erhoben (andere als die Gebühren, Aufschläge, Abschläge, Abgaben, Provisionen, 

Steuern oder ähnliche Gebühren, die bereits vor dem Ersten Handelstag 

bestanden); 

(d) der Fondsi bzw. die Verwaltungsgesellschafti oder der durch den Fondsi bzw. die 

Verwaltungsgesellschafti dafür bestimmte Fondsdienstleisteri versäumt die 

planmäßige oder übliche oder in den Fondsdokumenteni bestimmte 

Veröffentlichung des NAVi; 
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(e) ein Wechsel in der Rechtsform des Fondsi; 

(f) ein Wechsel von wesentlichen Personen in Schlüsselpositionen der 

Verwaltungsgesellschafti oder im Fondsmanagement des Fondsi; 

(g) (i) eine Änderung in der rechtlichen, bilanziellen, steuerlichen oder 

aufsichtsrechtlichen Behandlung des Fondsi oder der Verwaltungsgesellschafti; 

oder (ii) die Aussetzung, Aufhebung, der Widerruf oder das Fehlen der Erlaubnis 

oder Registrierung des Fondsi oder der Verwaltungsgesellschafti; oder (iii) die 

Aussetzung, Aufhebung, der Widerruf oder das Fehlen der Vertriebsberechtigung 

für den Fondsi; oder (iv) eine Einleitung eines aufsichtsrechtlichen 

Untersuchungsverfahrens, eine Verurteilung durch ein Gericht oder eine 

Anordnung einer zuständigen Behörde bezüglich der Tätigkeit des Fondsi, der 

Verwaltungsgesellschafti oder eines Fondsdienstleisteri oder von Personen in 

Schlüsselpositionen der Verwaltungsgesellschafti oder im Fondsmanagement des 

Fondsi aufgrund eines Fehlverhaltens, einer Rechtsverletzung oder aus ähnlichen 

Gründen; 

(h) der Verstoß des Fondsi oder der Verwaltungsgesellschafti gegen die Anlageziele, 

die Anlagestrategie oder die Anlagebeschränkungen des Fondsi (wie in den 

Fondsdokumenteni definiert), der nach billigen Ermessen (§ 315 BGB) der 

Berechnungsstelle wesentlich ist sowie ein Verstoß des Fondsi oder der 

Verwaltungsgesellschafti gegen gesetzliche oder aufsichtsrechtliche 

Bestimmungen; 

(i) eine Änderung von Gesetzen oder Vorschriften oder in deren Umsetzung oder 

Auslegung (ob formell oder informell), die für die Emittentin in Bezug auf die 

Zeichnung, die Rückgabe oder das Halten von Fondsanteileni (i) eine Reserve 

oder Rückstellung erfordert oder (ii) das von der Emittentin in Bezug auf die 

Aufrechterhaltung ihrer Vereinbarungen zur Absicherung ihrer Verpflichtungen 

aus den Wertpapieren zu haltende regulatorische Eigenkapital im billigen 

Ermessen der Berechnungsstelle (§ 315 BGB) deutlich im Vergleich zu den 

Bedingungen, die zum Ersten Handelstag vorlagen, erhöht; 

(j) eine Änderung von Gesetzen oder Vorschriften oder in deren Umsetzung oder 

Auslegung (ob formell oder informell), durch die für die Emittentin die 

Aufrechterhaltung ihrer Vereinbarungen zur Absicherung ihrer Verpflichtungen 

aus den Wertpapieren unrechtmäßig oder undurchführbar würde oder sich 

erheblich erhöhte Kosten ergeben würden; 

(k) ein Überschreiten des anteilig gehaltenen Volumens seitens der Emittentin allein 

oder gemeinsam mit einer dritten Partei, mit der die Emittentin im Hinblick auf 

die Wertpapiere ein Absicherungsgeschäft abschließt, von [Maßgeblichen 

Prozentsatz einfügen]% der ausstehenden Fondsanteilei; 

(l) für die Emittentin besteht aufgrund von Bilanzierungs- oder anderen Vorschriften 

das Erfordernis der Konsolidierung des Fondsi;  

(m) der Verkauf bzw. die Rückgabe der Fondsanteilei aus für die Emittentin 

zwingenden, nicht die Wertpapiere betreffenden Gründen, sofern dies nicht allein 

der Aufnahme oder Auflösung von Absicherungsgeschäften dient; 

(n) ein Ereignis oder ein Umstand, das bzw. der folgende Auswirkungen hat oder 

haben kann: (i) die Aussetzung der Ausgabe von weiteren Fondsanteileni oder der 

Rücknahme bestehender Fondsanteilei oder (ii) die Reduzierung der Anzahl der 

Fondsanteilei eines Anteilsinhabers im Fondsi aus Gründen, die außerhalb der 

Kontrolle dieses Anteilsinhabers liegen oder (iii) die Teilung, Zusammenlegung 

(Konsolidierung) oder Gattungsänderung der Fondsanteilei oder (iv) Zahlungen 

auf eine Rücknahme von Fondsanteileni erfolgen ganz oder teilweise durch 
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Sachausschüttung anstatt gegen Barausschüttung oder (v) die Bildung von so 

genannten Side-Pockets für abgesondertes Anlagevermögen; 

(o) die Verwaltungsgesellschafti oder ein Fondsdienstleisteri stellt seine Dienste für 

den Fondsi ein oder verliert ihre bzw. seine, Erlaubnis, Registrierung, 

Berechtigung oder Genehmigung und wird nicht unverzüglich durch einen 

anderen Dienstleister, der nach billigem Ermessen der Berechnungsstelle 

(§ 315 BGB) ein ähnlich gutes Ansehen hat; 

(p) (i) eine Verfügung oder ein wirksamer Beschluss über die Abwicklung, 

Auflösung, Beendigung, Liquidation oder ein Ereignis mit entsprechenden 

Auswirkungen in Bezug auf den Fondsi oder die Fondsanteilei, (ii) die Einleitung 

eines Vergleichs-, Konkurs- oder Insolvenzverfahrens, eine Auf- oder Abspaltung, 

eine Neuklassifizierung oder eine Konsolidierung, wie z.B. der Wechsel der 

Anteilsklasse des Fondsi oder die Verschmelzung des Fondsi auf oder mit einem 

anderen Fonds, (iii) sämtliche Fondsanteilei müssen auf einen Treuhänder, 

Liquidator, Insolvenzverwalter oder ähnlichen Amtsträger übertragen werden oder 

(iv) den Anteilsinhabern der Fondsanteilei wird es rechtlich untersagt, diese zu 

übertragen; 

(q) die Einleitung eines Vergleichs-, Konkurs-, Insolvenz-, Auflösungs- oder 

vergleichbaren Verfahrens über den Fonds bzw. die Verwaltungsgesellschafti; 

(r) die Emittentin verliert das Recht, den Fondsi als Korbbestandteil für die 

Wertpapiere zu verwenden; 

(s) eine Änderung in den Steuergesetzen und -vorschriften oder eine Änderung der 

Rechtsprechung oder der Verwaltungspraxis der Steuerbehörden, die nach 

billigem Ermessen (§ 315 BGB) der Berechnungsstelle nachteilige Auswirkungen 

auf die Emittentin oder einen Wertpapierinhaber hat; 

(t) für den Fondsi wird keine Bekanntmachung der Besteuerungsgrundlagen gemäß 

den anwendbaren Bestimmungen des deutschen Investmentsteuergesetzes 

(InvStG) erstellt oder der Fondsi bzw. die Verwaltungsgesellschafti hat 

angekündigt, dass zukünftig keine Bekanntmachung der Besteuerungsgrundlagen 

gemäß den anwendbaren Bestimmungen des InvStG erstellt werden wird; 

(u) Änderungen in der Anlage- oder Ausschüttungspolitik des Fondsi, die einen 

erheblichen negativen Effekt auf die Höhe der Ausschüttungen des Fondsi haben 

können sowie Ausschüttungen, die von der bisher üblichen Ausschüttungspolitik 

des Fondsi erheblich abweichen; 

(v) der Fondsi oder die Verwaltungsgesellschafti oder ein mit ihr verbundenes 

Unternehmen verstößt gegen den mit der Emittentin im Hinblick auf den Fondsi 

abgeschlossenen Vertrag in erheblicher Weise oder kündigt diesen; 

(w) der Fondsi oder die Verwaltungsgesellschafti versäumt es, entgegen der bisher 

üblichen Praxis der Berechnungsstelle Informationen zur Verfügung zu stellen, 

die diese vernünftigerweise für erforderlich hält, um die Einhaltung der 

Anlagerichtlinien oder -beschränkungen des Fondsi zeitnah überprüfen zu können; 

(x) die Verwaltungsgesellschafti versäumt es, der Berechnungsstelle den geprüften 

Jahresbericht und gegebenenfalls den Halbjahresbericht so bald wie möglich nach 

entsprechender Aufforderung zur Verfügung zu stellen; 

(y) jedes andere Ereignis, das sich auf den NAVi oder auf die Fähigkeit der 

Emittentin zur Absicherung ihrer Verpflichtungen aus den Wertpapieren spürbar 

und nicht nur vorübergehend nachteilig auswirken kann; 

(z) die Veröffentlichung des NAVi erfolgt nicht länger in der Basiswertwährung 
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[Im Fall von Wertpapieren, bei denen die Volatilität ein Weiteres Anpassungsereignis ist: ; 

(aa) der Eintritt eines Weiteren Anpassungsereignisses]. 

Die Berechnungsstelle ist nicht zur Überwachung verpflichtet, ob eines der oben genann-

ten Ereignisse eingetreten ist. 

"Ausgabetag" bezeichnet den Ausgabetag, wie in § 1 der Produkt- und Basiswertdaten 

festgelegt. 

[Im Fall von Wertpapieren mit finaler Referenzpreisbetrachtung gilt Folgendes: 

"Ausübungstag" bezeichnet den Finalen Beobachtungstag.] 

[Im Fall von Wertpapieren mit finaler Durchschnittsbetrachtung gilt Folgendes: 

"Ausübungstag" bezeichnet den letzten Finalen Beobachtungstag.] 

[Im Fall von Wertpapieren, bei denen die Festgelegte Währung der Euro ist, gilt Folgendes: 

"Bankgeschäftstag" ist jeder Tag (der kein Samstag oder Sonntag ist), an dem das 

Clearing System und das Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express 

Transfer-System (TARGET2) (das "TARGET2") geöffnet ist.] 

[Im Fall von Wertpapieren, bei denen die Festgelegte Währung nicht der Euro ist, gilt Folgendes: 

"Bankgeschäftstag" ist jeder Tag (der kein Samstag oder Sonntag ist), an dem das Clea-

ring System geöffnet ist und an dem Geschäftsbanken und Devisenmärkte Zahlungen im 

Finanzzentrum für Bankgeschäftstage vornehmen.] 

"Basiswert" ist ein Korb bestehend aus den Korbbestandteilen. 

"Basispreis" ist der Basispreis, wie in der Spalte "Basispreis" der Tabelle 1.3 in § 1 der 

Produkt- und Basiswertdaten festgelegt. 

"Beobachtungstag" ist jeder der folgenden Beobachtungstage: 

[Im Fall von Wertpapieren mit initialer Referenzpreisbetrachtung mit Verschiebung des 

Beobachtungstags aller Korbbestandteile gilt Folgendes: 

"Anfänglicher Beobachtungstag" ist der Anfängliche Beobachtungstag, wie in der 

Spalte "Anfänglicher Beobachtungstag" der Tabelle 1.4 in § 1 der Produkt- und Ba-

siswertdaten festgelegt. Wenn dieser Tag für einen oder mehrere Korbbestandteile 

kein Berechnungstag ist, dann ist der unmittelbar folgende Bankgeschäftstag, der ein 

Berechnungstag für alle Korbbestandteile ist, der Anfängliche Beobachtungstag für al-

le Korbbestandteile.] 

[Im Fall von Wertpapieren mit initialer Referenzpreisbetrachtung mit Verschiebung des 

Beobachtungstags der betroffenen Korbbestandteile gilt Folgendes: 

"Anfänglicher Beobachtungstag" ist der Anfängliche Beobachtungstag, wie in der 

Spalte "Anfänglicher Beobachtungstag" der Tabelle 1.4 in § 1 der Produkt- und Ba-

siswertdaten festgelegt. Wenn dieser Tag für einen oder mehrere Korbbestandteile 

kein Berechnungstag ist, dann ist der unmittelbar folgende Bankgeschäftstag, der ein 

Berechnungstag für den entsprechenden Korbbestandteili ist, der Anfängliche Be-

obachtungstag für den entsprechenden Korbbestandteili.] 

[Im Fall von Wertpapieren mit initialer Durchschnittsbetrachtung und Verschiebung des 

Beobachtungstags aller Korbbestandteile gilt Folgendes: 

"Anfänglicher Beobachtungstag" ist jeder der Anfänglichen Beobachtungstage, die 

in der Spalte "Anfängliche Beobachtungstage" der Tabelle 1.4 in § 1 der Produkt- und 

Basiswertdaten festgelegt sind. Wenn dieser Tag für einen oder mehrere Korbbestand-

teile kein Berechnungstag ist, dann ist der unmittelbar folgende Bankgeschäftstag, der 
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ein Berechnungstag für alle Korbbestandteile ist, der entsprechende Anfängliche Be-

obachtungstag für alle Korbbestandteile.] 

[Im Fall von Wertpapieren mit initialer Durchschnittsbetrachtung und Verschiebung des 

Beobachtungstags der betroffenen Korbbestandteile gilt Folgendes: 

"Anfänglicher Beobachtungstag" ist jeder der Anfänglichen Beobachtungstage, die 

in der Spalte "Anfängliche Beobachtungstage" der Tabelle 1.4 in § 1 der Produkt- und 

Basiswertdaten festgelegt sind. Wenn dieser Tag für einen oder mehrere Korbbe-

standteile kein Berechnungstag ist, dann ist der unmittelbar folgende Bankgeschäfts-

tag, der ein Berechnungstag für den entsprechenden Korbbestandteili ist, der entspre-

chende Anfängliche Beobachtungstag für den entsprechenden Korbbestandteili.] 

[Im Fall von Wertpapieren mit finaler Referenzpreisbetrachtung mit Verschiebung des Be-

obachtungstags aller Korbbestandteile gilt Folgendes: 

"Finaler Beobachtungstag" ist der Finale Beobachtungstag, wie in der Spalte "Fina-

ler Beobachtungstag" der Tabelle 1.4 in § 1 der Produkt- und Basiswertdaten festge-

legt. Wenn dieser Tag für einen oder mehrere Korbbestandteile kein Berechnungstag 

ist, dann ist der unmittelbar folgende Bankgeschäftstag, der ein Berechnungstag für al-

le Korbbestandteile ist, der Finale Beobachtungstag für alle Korbbestandteile. Der Fäl-

ligkeitstag verschiebt sich entsprechend. Zinsen sind aufgrund einer solchen Ver-

schiebung nicht geschuldet.] 

[Im Fall von Wertpapieren mit finaler Referenzpreisbetrachtung mit Verschiebung des Be-

obachtungstags der betroffenen Korbbestandteile gilt Folgendes: 

"Finaler Beobachtungstag" ist der Finale Beobachtungstag, wie in der Spalte "Fina-

ler Beobachtungstag" der Tabelle 1.4 in § 1 der Produkt- und Basiswertdaten festge-

legt. Wenn dieser Tag für einen oder mehrere Korbbestandteile kein Berechnungstag 

ist, dann ist der unmittelbar folgende Bankgeschäftstag, der ein Berechnungstag für 

den entsprechenden Korbbestandteili ist, der Finale Beobachtungstag für den entspre-

chenden Korbbestandteili. Der Fälligkeitstag verschiebt sich entsprechend. Zinsen 

sind aufgrund einer solchen Verschiebung nicht geschuldet.] 

[Im Fall von Wertpapieren mit finaler Durchschnittsbetrachtung mit Verschiebung des 

Beobachtungstags aller Korbbestandteile gilt Folgendes: 

"Finaler Beobachtungstag" ist jeder der Finalen Beobachtungstage, die in der Spalte 

"Finale Beobachtungstage" der Tabelle 1.4 in § 1 der Produkt- und Basiswertdaten 

festgelegt sind. Wenn dieser Tag für einen oder mehrere Korbbestandteile kein Be-

rechnungstag ist, dann ist der unmittelbar folgende Bankgeschäftstag, der ein Berech-

nungstag für alle Korbbestandteile ist, der entsprechende Finale Beobachtungstag für 

alle Korbbestandteile. Ist der letzte Finale Beobachtungstag kein Berechnungstag, 

dann verschiebt sich der Fälligkeitstag entsprechend. Zinsen sind aufgrund einer sol-

chen Verschiebung nicht geschuldet.] 

[Im Fall von Wertpapieren mit finaler Durchschnittsbetrachtung mit Verschiebung des 

Beobachtungstags der betroffenen Korbbestandteile gilt Folgendes: 

"Finaler Beobachtungstag" ist jeder der Finalen Beobachtungstage, die in der Spalte 

"Finale Beobachtungstage" der Tabelle 1.4 in § 1 der Produkt- und Basiswertdaten 

festgelegt sind. Wenn dieser Tag für einen oder mehrere Korbbestandteile kein Be-

rechnungstag ist, dann ist der unmittelbar folgende Bankgeschäftstag, der ein Berech-

nungstag für den entsprechenden Korbbestandteili ist, der entsprechende Finale Be-

obachtungstag für den entsprechenden Korbbestandteili. Ist der letzte Finale Beobach-

tungstag für einen Korbbestandteil kein Berechnungstag, dann verschiebt sich der Fäl-

ligkeitstag entsprechend. Zinsen sind aufgrund einer solchen Verschiebung nicht ge-

schuldet.] 
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"Berechnungsstelle" ist die Berechnungsstelle, wie in § 2 (2) der Allgemeinen Bedingun-

gen festgelegt. 

"Berechnungstag" ist jeder Tag, an dem der Referenzpreisi vom jeweiligen Fondsi bzw. 

von der jeweiligen Verwaltungsgesellschafti für gewöhnlich veröffentlicht wird. 

[Im Fall von Wertpapieren mit Best out-Betrachtung gilt Folgendes: 

"Best out-Periode" ist [Maßgebliche(n) Tag(e) einfügen] zwischen dem Ersten Tag der 

Best out-Periode (einschließlich) und dem Finalen Beobachtungstag (einschließlich).] 

"Beste Kursentwicklung" ist die Kursentwicklung des Korbbestandteilsi für die gilt: 

maxi

.

 

[Im Fall von Wertpapieren mit CBF als Clearing System gilt Folgendes: 

"Clearing System" ist Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main ("CBF").] 

[Im Fall von Wertpapieren mit CBL und Euroclear Bank als Clearing System gilt Folgendes: 

"Clearing System" sind Clearstream Banking société anonyme, Luxemburg ("CBL") und 

Euroclear Bank SA/NV ("Euroclear Bank") (CBL und Euroclear sind jeweils ein 

"ICSD" (International Central Securities Depository) und gemeinsam die "ICSDs").] 

[Im Fall von Wertpapieren mit einem anderen Clearing System gilt Folgendes: 

"Clearing System" ist [Andere(s) Clearing System(e) einfügen].] 

[Im Fall von Wertpapieren, bei denen die Ersatzfeststellung innerhalb des Abwicklungszyklus 

stattfindet: 

"Clearance System" ist das inländische Haupt-Clearance System, das üblicherweise für 

die Abwicklung von Zeichnungen oder Rückgaben von Fondsanteilen verwendet wird, 

und das von der Berechnungsstelle nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) bestimmt wird. 

"Clearance System-Geschäftstag" ist im Zusammenhang mit dem Clearance System je-

der Tag (der kein Samstag oder Sonntag ist), an dem das Clearance System für die An-

nahme und Ausführung von Erfüllungsanweisungen geöffnet hat.] 

[Im Fall einer Emissionsstelle gilt Folgendes: 

"Emissionsstelle" ist die Emissionsstelle, wie in § 1 der Produkt- und Basiswertdaten fest-

gelegt.] 

"Erster Handelstag" ist der Erste Handelstag, wie in § 1 der Produkt- und Basiswertdaten 

festgelegt. 

[Im Fall von Wertpapieren mit Best out-Betrachtung gilt Folgendes: 

"Erster Tag der Best out-Periode" ist der Erste Tag der Best out-Periode, der in der Ta-

belle 1.4 in § 1 der Produkt- und Basiswertdaten festgelegt ist.] 

"Fälligkeitstag" ist der Fälligkeitstag, wie in der Spalte "Fälligkeitstag" der Tabelle 1.3 in 

§ 1 der Produkt- und Basiswertdaten festgelegt. 

"Festgelegte Währung" ist die Festgelegte Währung, wie in § 1 der Produkt- und Basis-

wertdaten festgelegt.  

[Im Fall von Wertpapieren, bei denen die Festgelegte Währung nicht der Euro ist, gilt Folgendes: 

"Finanzzentrum für Bankgeschäftstage" ist das Finanzzentrum für Bankgeschäftstage, 

wie in § 1 der Produkt- und Basiswertdaten festgelegt.] 
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"Fondsi" ist in Bezug auf einen Fondsanteili das Investmentvermögen, das diesen 

Fondsanteili emittiert bzw. das Investmentvermögen, an dessen Vermögen der Fondsanteili 

eine anteilige Beteiligung verkörpert. 

"Fondsanteili" ist ein Anteil bzw. eine Aktie der in der Spalte “Korbbestandteili“ der Ta-

belle 1.2 in § 1 der Produkt- und Basiswertdaten aufgeführten Gattung. 

"Fondsdienstleisteri" ist, soweit vorhanden, der Administratori, der Anlageberateri, die 

Verwahrstellei, die Verwaltungsgesellschafti, der Portfolioverwalteri und der Abschluss-

prüferi. 

"Fondsmanagementi" sind die für die Portfolioverwaltung und/oder das 

Risikomanagement des Fondsi zuständigen Personen. 

"Fondsdokumentei" sind in Bezug auf einen Fondsi jeweils, soweit vorhanden und in der 

jeweils gültigen Fassung: der Jahresbericht, der Halbjahresbericht[, Zwischenberichte], 

Verkaufsprospekt, die Anlagebedingungen sowie ggf. die Satzung oder der Gesellschafts-

vertrag, die wesentlichen Anlegerinformationen sowie alle sonstigen Dokumente des 

Fondsi, in denen die Bedingungen des Fondsi und der Fondsanteilei festgelegt sind.  

"Fondsumwandlungsereignis" ist jedes der folgenden Ereignisse: 

(a) eine Anpassung nach Absatz § 8 (1) der Besonderen Bedingungen ist nicht mög-

lich oder der Emittentin und/oder den Wertpapierinhabern nicht zumutbar (jeweils 

ein "Fondsersetzungsereignis"); 

(b) nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) der Berechnungsstelle steht kein Ersatz-

korbbestandteil zur Verfügung; 

(c) nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) der Berechnungsstelle steht keine Ersatz-

verwaltungsgesellschaft zur Verfügung;  

(d)  eine Rechtsänderung und/oder eine Hedging-Störung und/oder Gestiegene 

Hedging-Kosten liegen vor. 

"Floor Level" ist das Floor Level, wie in der Spalte "Floor Level" der Tabelle 1.3 in § 1 

der Produkt- und Basiswertdaten festgelegt. 

"Gesamtnennbetrag" ist der Gesamtnennbetrag, wie in der Spalte "Gesamtnennbetrag" 

der Tabelle 1.1 in § 1 der Produkt- und Basiswertdaten festgelegt. 

"Gewichtungi best (Wi best)" ist die dem jeweiligen Korbbestandteili best zugeordnete Ge-

wichtung, wie in der Spalte (mit i = 1,…,N) "Gewichtungi best" der Tabelle 1.2 in § 1 der 

Produkt- und Basiswertdaten festgelegt. 

"Gestiegene Hedging-Kosten" bedeutet, dass die Emittentin im Vergleich zum Ersten 

Handelstag einen wesentlich höheren Betrag an Steuern, Abgaben, Aufwendungen und 

Gebühren (außer Maklergebühren) entrichten muss, um 

(a) Transaktionen abzuschließen, fortzuführen oder abzuwickeln bzw. Vermögens-

werte zu erwerben, auszutauschen, zu halten oder zu veräußern, welche nach billi-

gem Ermessen (§ 315 BGB) der Emittentin zur Absicherung von Preisrisiken oder 

sonstigen Risiken im Hinblick auf ihre Verpflichtungen aus den Wertpapieren er-

forderlich sind, oder 

(b) Erlöse aus solchen Transaktionen bzw. Vermögenswerten zu realisieren, zurück-

zugewinnen oder weiterzuleiten, 

wobei Kostensteigerungen aufgrund einer Verschlechterung der Kreditwürdigkeit der 

Emittentin nicht als Gestiegene Hedging-Kosten zu berücksichtigen sind. 

"Hauptzahlstelle" ist die Hauptzahlstelle, wie in § 1 der Produkt- und Basiswertdaten 

festgelegt. 
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"Hedging-Störung" bedeutet, dass die Emittentin nicht in der Lage ist, zu Bedingungen, 

die den am Ersten Handelstag der Wertpapiere herrschenden wirtschaftlich wesentlich 

gleichwertig sind, 

(a) Transaktionen abzuschließen, fortzuführen oder abzuwickeln bzw. Vermögens-

werte zu erwerben, auszutauschen, zu halten oder zu veräußern, welche nach billi-

gem Ermessen (§ 315 BGB) der Emittentin zur Absicherung von Preisrisiken oder 

sonstigen Risiken im Hinblick auf ihre Verpflichtungen aus den Wertpapieren 

notwendig sind, oder  

(b) Erlöse aus solchen Transaktionen bzw. Vermögenswerten zu realisieren, zurück-

zugewinnen oder weiterzuleiten. 

[Im Fall von Garant Cap Rainbow Wertpapieren gilt Folgendes: 

"Höchstbetrag" ist der Höchstbetrag, wie in der Spalte "Höchstbetrag" der Tabelle 1.3 in 

§ 1 der Produkt- und Basiswertdaten festgelegt.] 

"Internetseite der Emittentin" ist die Internetseite der Emittentin, wie in § 1 der Produkt- 

und Basiswertdaten festgelegt. 

"Internetseite für Mitteilungen" ist die Internetseite für Mitteilungen, wie in § 1 der Pro-

dukt- und Basiswertdaten festgelegt. 

[Im Fall von Wertpapieren, bei denen Ki (initial) bereits festgelegt wurde, gilt Folgendes: 

"Ki (initial)" ist Ki (initial), wie in der Spalte "Ki (initial)" der Tabelle 1.2 in § 1 der Pro-

dukt- und Basiswertdaten festgelegt.] 

[Im Fall von Wertpapieren mit initialer Referenzpreisbetrachtung gilt Folgendes: 

"Ki (initial)" ist der Referenzpreisi des Korbbestandteilsi am Anfänglichen Beobachtungs-

tag.] 

[Im Fall von Wertpapieren mit initialer Durchschnittsbetrachtung gilt Folgendes:  

"Ki (initial)" ist der gleichgewichtete Durchschnitt der an den Anfänglichen Beobach-

tungstagen festgestellten Referenzpreisei des Korbbestandteilsi.] 

[Im Fall von Wertpapieren mit Worst in-Betrachtung gilt Folgendes: 

"Ki (initial)" ist der niedrigste Referenzpreisi des Korbbestandteilsi während der Worst in-

Periode.] 

[Im Fall von Wertpapieren mit finaler Referenzpreisbetrachtung gilt Folgendes:  

"Ki (final)" ist der Referenzpreisi des Korbbestandteilsi am Finalen Beobachtungstag.] 

[Im Fall von Wertpapieren mit finaler Durchschnittsbetrachtung gilt Folgendes:  

"Ki (final)" ist der gleichgewichtete Durchschnitt der an den Finalen Beobachtungstagen 

festgestellten Referenzpreisei des Korbbestandteilsi.] 

[Im Fall von Wertpapieren mit Best out-Betrachtung gilt Folgendes: 

"Ki (final)" ist der höchste Referenzpreisi des Korbbestandteilsi während der Best out-

Periode.] 

[Im Fall von Wertpapieren, bei denen Ki (initial) bereits festgelegt wurde, gilt Folgendes: 

"Ki best (initial)" ist der Referenzpreis des Korbbestandteilsi best bezogen auf den jeweiligen 

Ki (initial), wie in der Spalte "Ki (initial)" der Tabelle 1.2 in § 1 der Produkt- und Basis-

wertdaten festgelegt.] 
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[Im Fall von Wertpapieren mit initialer Referenzpreisbetrachtung gilt Folgendes: 

"Ki best (initial)" ist der Referenzpreis des Korbbestandteilsi best am Anfänglichen Beobach-

tungstag.] 

[Im Fall von Wertpapieren mit initialer Durchschnittsbetrachtung gilt Folgendes:  

"Ki best (initial)" ist der gleichgewichtete Durchschnitt der an den Anfänglichen Beobach-

tungstagen festgestellten Referenzpreise des Korbbestandteilsi best.] 

[Im Fall von Wertpapieren mit Worst in-Betrachtung gilt Folgendes: 

"Ki best (initial)" ist der niedrigste Referenzpreis des Korbbestandteilsi best während der 

Worst in-Periode.] 

[Im Fall von Wertpapieren mit finaler Referenzpreisbetrachtung gilt Folgendes:  

"Ki best (final)" ist der Referenzpreis des Korbbestandteilsi best am Finalen Beobachtungs-

tag.] 

[Im Fall von Wertpapieren mit finaler Durchschnittsbetrachtung gilt Folgendes:  

"Ki best (final)" ist der gleichgewichtete Durchschnitt der an den Finalen Beobachtungsta-

gen festgestellten Referenzpreise des Korbbestandteilsi best.] 

[Im Fall von Wertpapieren mit Best out-Betrachtung gilt Folgendes: 

"Ki best (final)" ist der höchste Referenzpreis des Korbbestandteilsi best während der Best 

out-Periode.] 

"Korbbestandteili" ist der jeweilige Fondsanteil, wie in der Spalte "Korbbestandteili" der 

Tabelle 1.2 in § 1 der Produkt- und Basiswertdaten festgelegt (und zusammen die "Korb-

bestandteile"). 

"Korbbestandteili best" ist der folgende Korbbestandteili: 

"Korbbestandteili best" (mit i = 1) ist der Korbbestandteili mit der Besten Kurs-

entwicklung. 

"Korbbestandteili best" (mit i = 2,…,N) ist der von allen Korbbestandteilenj best 

(mit j = 1,….(i-1)) verschiedene Korbbestandteili mit der Besten Kursentwicklung. 

"Kursentwicklung des Korbbestandteili" ist die Kursentwicklung des Korbbestandteilsi 

die sich ermittelt aus dem Quotienten aus Ki (final), als Zähler, und Ki (initial), als Nenner. 

"Kursentwicklungi best" ist die Kursentwicklung des Korbbestandteilsi best, die sich ermit-

telt aus dem Quotienten aus Ki best (final), als Zähler, und Ki best (initial), als Nenner. 

"Kursentwicklung des Basiswerts" ist die Kursentwicklung des Basiswerts gemäß fol-

gender Formel:  

Kursentwicklung des Basiswerts =.∑
 
    (Kursentwicklungi best x Wi best) 

[Im Fall von Wertpapieren mit Worst in-Betrachtung gilt Folgendes: 

"Letzter Tag der Worst in-Periode" ist der Letzte Tag der Worst in-Periode, der in der 

Spalte "Letzter Tag der Worst in-Periode" der Tabelle 1.4 in § 1 der Produkt- und Basis-

wertdaten festgelegt ist.] 

"Marktstörungsereignis" ist jedes der folgenden Ereignisse: 

(a) die Unterlassung oder die Nichtveröffentlichung der Berechnung des NAV in 

Folge einer Entscheidung der Verwaltungsgesellschaft oder des von ihr mit dieser 

Aufgabe betrauten Fondsdienstleisters, 

(b) die Schließung, Umwandlung oder Insolvenz des Fondsi oder andere Umstände, 

die eine Ermittlung des NAVi unmöglich machen, oder  
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(c) die Handelbarkeit von Fondsanteileni zum NAVi ist unmöglich. Davon erfasst 

sind auch die Fälle, dass der Fondsi bzw. die Verwaltungsgesellschafti oder ein 

von diesen beauftragter Fondsdienstleister beschließt, die Rückgabe oder Ausgabe 

von Fondsanteileni für einen bestimmten Zeitraum auszusetzen, oder auf einen be-

stimmten Teil des Volumens des Fondsi zu beschränken oder zusätzliche Gebüh-

ren zu erheben, oder 

(d) die Rücknahme der Fondsanteile durch den Fonds bzw. die Verwaltungsgesell-

schaft erfolgt gegen Sachausschüttung anstelle von Barausschüttung, oder 

(e) vergleichbare Ereignisse, die die Fähigkeit der Emittentin zur Absicherung ihrer 

Verpflichtungen aus den Wertpapieren beeinträchtigen, oder 

(f) allgemein die Aufhebung oder Beschränkung des Handels an Börsen, Terminbör-

sen oder auf Märkten, an/auf denen Finanzinstrumente oder Währungen, die eine 

erhebliche wertbeeinflussende Grundlage für den Fondsi bilden, notiert oder ge-

handelt werden, 

soweit dieses Ereignis nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) der Berechnungsstelle erheb-

lich ist.  

"Mindestbetrag" ist der Mindestbetrag, wie in der Spalte "Mindestbetrag" der Tabelle 1.3 

in § 1 der Produkt- und Basiswertdaten festgelegt. 

"N" ist die Anzahl der Korbbestandteile, wie in § 1 der Produkt- und Basiswertdaten fest-

gelegt. 

"NAVi" ist der offizielle Nettoinventarwert (der "Nettoinventarwert") für einen 

Fondsanteili, wie er vom Fondsi bzw. von der Verwaltungsgesellschafti oder in deren 

Auftrag von einem Dritten veröffentlicht wird und zu dem die Rücknahme von 

Fondsanteileni tatsächlich möglich ist.  

"Nennbetrag" ist der Nennbetrag, wie in § 1 der Produkt- und Basiswertdaten festgelegt. 

"Partizipationsfaktor" ist der Partizipationsfaktor, wie in der Spalte "Partizipationsfak-

tor" der Tabelle 1.3 in § 1 der Produkt- und Basiswertdaten festgelegt. 

"Portfolioverwalteri" bezeichnet den Portfolioverwalteri, sofern ein solcher in der Spalte 

"Portfolioverwalteri" der Tabelle 2.2 in § 2 der Produkt- und Basiswertdaten festgelegt ist. 

Sofern der Fondsi bzw. die Verwaltungsgesellschafti eine andere Person, Gesellschaft oder 

Institution als die in der Spalte "Portfolioverwalteri" festgelegte als Portfolioverwalteri des 

Fondsi bestimmt, bezieht sich jede Bezugnahme auf den Portfolioverwalteri in diesen 

Wertpapierbedingungen je nach Kontext auf den neuen Portfolioverwalter. 

"Rechtsänderung" bedeutet, dass aufgrund 

(a) des Inkrafttretens von Änderungen der Gesetze oder Verordnungen (einschließlich 

aber nicht beschränkt auf Steuergesetze oder aufsichtsrechtliche Vorschriften) o-

der 

(b) einer Änderung der Rechtsprechung oder Verwaltungspraxis (einschließlich der 

Verwaltungspraxis der Steuer- oder Finanzaufsichtsbehörden), 

nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) der Emittentin 

(a) das Halten, der Erwerb oder die Veräußerung des Basiswerts oder von Vermö-

genswerten zur Absicherung von Preis- oder anderen Risiken im Hinblick auf die 

Verpflichtungen aus den Wertpapieren für die Emittentin ganz oder teilweise 

rechtswidrig ist oder wird oder 

(b) die Kosten, die mit den Verpflichtungen unter den Wertpapieren verbunden sind, 

wesentlich gestiegen sind (einschließlich aber nicht beschränkt auf Erhöhungen 
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der Steuerverpflichtungen, der Senkung von steuerlichen Vorteilen oder anderen 

negativen Auswirkungen auf die steuerrechtliche Behandlung), 

falls solche Änderungen an oder nach dem Ersten Handelstag der Wertpapiere wirksam 

werden. 

"Referenzpreisi" ist der Referenzpreisi, wie in der Spalte "Referenzpreisi" der Tabelle 1.2 

in § 1 der Produkt- und Basiswertdaten festgelegt. 

"Rückzahlungsbetrag" ist der Rückzahlungsbetrag, der von der Berechnungsstelle gemäß 

§ 4 der Besonderen Bedingungen berechnet bzw. festgelegt wird.  

"Umwandlungsereignis" bedeutet Fondsumwandlungsereignis. 

"Verwahrstellei" bezeichnet die Verwahrstellei, sofern eine solche in der Spalte "Ver-

wahrstellei" der Tabelle 2.2 in § 2 der Produkt- und Basiswertdaten festgelegt ist. Sofern 

der Fondsi bzw. die Verwaltungsgesellschafti eine andere Person, Gesellschaft oder Insti-

tution als Verwahrstelle des Fondsi bestimmt, bezieht sich jede Bezugnahme auf die Ver-

wahrstellei in diesen Wertpapierbedingungen je nach Kontext auf die neue Verwahrstelle. 

"Verwaltungsgesellschafti" ist die Verwaltungsgesellschafti, sofern eine solche in der 

Spalte "Verwaltungsgesellschafti" der Tabelle 2.2 in § 2 der Produkt- und Basiswertdaten 

festgelegt ist. Sofern die i der Fonds eine andere Person, Gesellschaft oder Institution als 

Verwaltungsgesellschafti des Fondsi bestimmt, bezieht sich jede Bezugnahme auf die 

Verwaltungsgesellschafti in diesen Wertpapierbedingungen je nach Kontext auf die neue 

Verwaltungsgesellschaft. 

"Währung des Korbbestandteilsi" ist die Währung des Korbbestandteili, wie in der Spal-

te "Währung des Korbbestandteili" der Tabelle 2.1 in § 2 der Produkt- und Basiswertdaten 

festgelegt. 

[Im Fall von Wertpapieren, bei denen die Volatilität ein Weiteres Anpassungsereignis ist:  

"Weitere Anpassungsereignisse" sind: 

die historische Volatilität des Korbbestandteili überschreitet ein Volatilitätsniveau von 

[Volatilitätsniveau einfügen]%. Die Volatilität berechnet sich an einem Berechnungstag 

auf Basis der täglichen logarithmierten Renditen des NAVi der jeweils unmittelbar 

vorhergehenden [Anzahl der Tage einfügen] Berechnungstage gemäß folgender Formel: 

   

Wobei: 

"t" ist der maßgebliche Berechnungstag; 

"P" ist [Anzahl der Tage einfügen]; 

"NAVi(t-k)" (mit k = p, q) ist der NAVi des Korbbestandteili zum k-ten dem 

maßgeblichen Berechnungstag (t) vorausgehenden Berechnungstag; 

"ln [x]" bezeichnet den natürlichen Logarithmus von x. 

An einem maßgeblichen Berechnungstag wird die Schwankungsintensität (Volatilität) 

anhand der täglichen Renditen des NAVi der letzten [Anzahl der Tage einfügen] 

Berechnungstage geschätzt und auf ein jährliches Volatilitätsniveau normiert. Unter 

Rendite versteht man den Logarithmus der Veränderung des NAVi zwischen zwei jeweils 

aufeinanderfolgenden Berechnungstagen. Die jeweils so bestimmte Volatilität darf das 

Volatilitätsniveau von [Volatilitätsniveau einfügen]% nicht überschreiten.] 
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"Wertpapierbedingungen" sind die Bedingungen dieser Wertpapiere, wie sie in den All-

gemeinen Bedingungen (Teil A), den Produkt- und Basiswertdaten (Teil B) und den Be-

sonderen Bedingungen (Teil C) beschrieben sind. 

"Wertpapierinhaber" ist der Inhaber eines Wertpapiers. 

[Im Fall von Wertpapieren mit Worst in-Betrachtung gilt Folgendes: 

"Worst in-Periode" ist [Maßgebliche(n) Tag(e) einfügen] zwischen dem Anfänglichen 

Beobachtungstag (einschließlich) und dem Letzten Tag der Worst-in Periode (einschließ-

lich).] 

 

§ 2 

Verzinsung 

Die Wertpapiere werden nicht verzinst. 

 

§ 3 

Rückzahlung 

Rückzahlung: Die Rückzahlung der Wertpapiere erfolgt nach automatischer Ausübung am 

Ausübungstag durch Zahlung des Rückzahlungsbetrags am Fälligkeitstag gemäß den 

Bestimmungen des § 6 der Besonderen Bedingungen. 

Die Wertpapiere gelten am Ausübungstag als automatisch ausgeübt.  

 

§ 4 

Rückzahlungsbetrag 

 Rückzahlungsbetrag: Der Rückzahlungsbetrag entspricht einem Betrag in der Festgelegten 

Währung, der von der Berechnungsstelle wie folgt berechnet bzw. festgelegt wird: 

[Im Fall von Garant Classic Rainbow Wertpapieren mit einem Nennbetrag gilt Folgendes: 

Der Rückzahlungsbetrag bestimmt sich gemäß folgender Formel: 

Rückzahlungsbetrag = Nennbetrag x [Floor Level + Partizipationsfaktor x (Kursentwick-

lung des Basiswerts – Basispreis)]. 

Der Rückzahlungsbetrag ist jedoch nicht kleiner als der Mindestbetrag.] 

[Im Fall von Garant Cap Rainbow Wertpapieren mit einem Nennbetrag gilt Folgendes: 

Der Rückzahlungsbetrag bestimmt sich gemäß folgender Formel: 

Rückzahlungsbetrag = Nennbetrag x [Floor Level + Partizipationsfaktor x (Kursentwick-

lung des Basiswerts – Basispreis)]. 

Der Rückzahlungsbetrag ist jedoch nicht kleiner als der Mindestbetrag und nicht größer 

als der Höchstbetrag.] 

 

§ 5 

Umwandlungsrecht der Emittentin 

Umwandlungsrecht der Emittentin: Bei Eintritt eines Umwandlungsereignisses werden die 

Wertpapiere am Fälligkeitstag zum Abrechnungsbetrag zurückgezahlt. 
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Für die Ermittlung des "Abrechnungsbetrags" wird innerhalb von zehn Bankgeschäftsta-

gen nach Eintritt des Umwandlungsereignisses von der Berechnungsstelle nach billigem 

Ermessen (§ 315 BGB) der Marktwert der Wertpapiere bestimmt und mit dem zum Zeit-

punkt dieser Bestimmung gehandelten Marktzins für Verbindlichkeiten der Emittentin mit 

gleicher Restlaufzeit wie die Wertpapiere bis zum Fälligkeitstag aufgezinst. Der Abrech-

nungsbetrag entspricht jedoch mindestens dem Mindestbetrag. Ist eine Bestimmung des 

Marktwerts der Wertpapiere nicht möglich, so entspricht der Abrechnungsbetrag dem 

Mindestbetrag. Der Abrechnungsbetrag wird durch Mitteilung gemäß § 6 der Allgemeinen 

Bedingungen mitgeteilt. 

Der Abrechnungsbetrag wird gemäß den Vorschriften des § 6 der Besonderen Bedingun-

gen gezahlt. 

 

§ 6 

Zahlungen 

[Im Fall von Wertpapieren, bei denen die Festgelegte Währung der Euro ist, gilt Folgendes: 

(1) Rundung: Die in diesem Absatz (1) genannten Beträge sowie alle weiteren gemäß diesen 

Wertpapierbedingungen geschuldeten Beträge werden auf den nächsten EUR 0,01 auf- 

oder abgerundet, wobei EUR 0,005 aufgerundet werden.] 

[Im Fall von Wertpapieren, bei denen die Festgelegte Währung nicht der Euro ist, gilt Folgendes: 

(1) Rundung: Die in diesem Absatz (1) genannten Beträge sowie alle weiteren gemäß diesen 

Wertpapierbedingungen geschuldeten Beträge werden auf die kleinste Einheit der Festge-

legten Währung auf- oder abgerundet, wobei 0,5 einer solchen Einheit aufgerundet wer-

den.] 

(2) Geschäftstageregelung: Fällt der Tag der Fälligkeit einer Zahlung in Bezug auf die Wert-

papiere (der "Zahltag") auf einen Tag, der kein Bankgeschäftstag ist, dann haben die 

Wertpapierinhaber keinen Anspruch auf Zahlung vor dem nachfolgenden Bankgeschäfts-

tag. Die Wertpapierinhaber sind nicht berechtigt, weitere Zinsen oder sonstige Zahlungen 

aufgrund einer solchen Verspätung zu verlangen. 

(3) Art der Zahlung, Schuldbefreiung: Alle Zahlungen werden an die Hauptzahlstelle geleis-

tet. Die Hauptzahlstelle zahlt die fälligen Beträge an das Clearing System zwecks Gut-

schrift auf die jeweiligen Konten der Depotbank zur Weiterleitung an die Wertpapierinha-

ber. Die Zahlung an das Clearing System befreit die Emittentin in Höhe der Zahlung von 

ihren Verbindlichkeiten aus den Wertpapieren. 

(4) Verzugszinsen: Sofern die Emittentin Zahlungen unter den Wertpapieren bei Fälligkeit 

nicht leistet, wird der fällige Betrag auf Basis des gesetzlich festgelegten Satzes für Ver-

zugszinsen verzinst. Diese Verzinsung beginnt an dem Tag, der der Fälligkeit der Zahlung 

folgt (einschließlich) und endet am Tag der tatsächlichen Zahlung (einschließlich). 
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§ 7 

Marktstörungen 

[Im Fall von Wertpapieren mit Verschiebung des Beobachtungstags aller Korbbestandteile gilt 

Folgendes: 

(1) Verschiebung: Ungeachtet der Bestimmungen des § 8 der Besonderen Bedingungen wird 

im Fall eines Marktstörungsereignisses an einem Beobachtungstag der betreffende Be-

obachtungstag für alle Korbbestandteile auf den nächsten folgenden Bankgeschäftstag 

verschoben, der für alle Korbbestandteile ein Berechnungstag ist und an dem das Markt-

störungsereignis nicht mehr besteht. 

Jeder Zahltag in Bezug auf einen solchen Beobachtungstag wird gegebenenfalls verscho-

ben. Zinsen sind aufgrund dieser Verschiebung nicht geschuldet.] 

[Im Fall von Wertpapieren mit Verschiebung des Beobachtungstags der betroffenen Korbbestand-

teile gilt Folgendes: 

(1) Verschiebung: Ungeachtet der Bestimmungen des § 8 der Besonderen Bedingungen wird 

im Fall eines Marktstörungsereignisses an einem Beobachtungstag der betreffende Be-

obachtungstag für den jeweiligen Korbbestandteili auf den nächsten folgenden Bankge-

schäftstag verschoben, der für den Korbbestandteili ein Berechnungstag ist und an dem 

das Marktstörungsereignis nicht mehr besteht. 

Jeder Zahltag in Bezug auf einen solchen Beobachtungstag wird gegebenenfalls verscho-

ben. Zinsen sind aufgrund dieser Verschiebung nicht geschuldet.] 

(2) Bewertung nach Ermessen: Sollte das Marktstörungsereignis mehr als [Anzahl von Bank-

geschäftstagen einfügen] aufeinander folgende Bankgeschäftstage dauern, so wird die Be-

rechnungsstelle nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) den entsprechenden Referenzpreisi, 

der für die in diesen Wertpapierbedingungen beschriebenen Berechnungen bzw. Festle-

gungen erforderlich ist, bestimmen. Ein solcher Referenzpreisi soll in Übereinstimmung 

mit den vorherrschenden Marktbedingungen um [Uhrzeit und Finanzzentrum einfügen] an 

diesem [Zahl des folgenden Bankgeschäftstags einfügen] Bankgeschäftstag ermittelt wer-

den, wobei die wirtschaftliche Lage der Wertpapierinhaber zu berücksichtigen ist. 

 

§ 8 

Anpassungen, Ersatzbasiswert, Ersatzverwaltungsgesellschaft, Ersatzfeststellung 

(1) Anpassungen: Bei Eintritt eines Anpassungsereignisses wird die Berechnungsstelle nach 

billigem Ermessen (§ 315 BGB) die Wertpapierbedingungen (insbesondere den jeweiligen 

Korbbestandteili, das Bezugsverhältnis und/oder alle von der Emittentin festgelegten 

Kurse des Korbbestandteilsi) und/oder aller durch die Berechnungsstelle gemäß diesen 

Wertpapierbedingungen festgestellten Kurse des Korbbestandteilsi so anpassen, dass die 

wirtschaftliche Lage der Wertpapierinhaber möglichst unverändert bleibt. Sie 

berücksichtigt dabei die verbleibende Restlaufzeit der Wertpapiere sowie den zuletzt zur 

Verfügung stehenden Kurs für den jeweiligen Korbbestandteili. Im Rahmen der Anpas-

sung wird die Berechnungsstelle zusätzliche direkte oder indirekte Kosten berücksichti-

gen, die der Emittentin im Rahmen des oder im Zusammenhang mit dem jeweiligen An-

passungsereignis entstanden sind, unter anderem Steuern, Einbehaltungen, Abzüge oder 

andere von der Emittentin zu tragende Belastungen. Die vorgenommenen Anpassungen 

und der Zeitpunkt der ersten Anwendung werden gemäß § 6 der Allgemeinen 

Bedingungen mitgeteilt. 

(2) Ersatzbasiswert: In den Fällen eines Fondsersetzungsereignisses erfolgt die Anpassung in 

der Regel dadurch, dass die Berechnungsstelle nach ihrem billigen Ermessen (§ 315 BGB) 

bestimmt, welcher Fonds bzw. Fondsanteil zukünftig den jeweiligen Korbbestandteili (der 

"Ersatzkorbbestandteil") bilden soll. Die Berechnungsstelle wird erforderlichenfalls 
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weitere Anpassungen der Wertpapierbedingungen (insbesondere des Korbbestandteilsi, 

des Bezugsverhältnisses und/oder aller von der Emittentin festgelegten Kurse des 

jewiligen Korbbestandteilsi) und/oder aller durch die Berechnungsstelle gemäß diesen 

Wertpapierbedingungen festgestellten Kurse des Korbbestandteilsi so vornehmen, dass die 

wirtschaftliche Lage der Wertpapierinhaber möglichst unverändert bleibt. Der 

Ersatzkorbbestandteil und die vorgenommenen Anpassungen sowie der Zeitpunkt der 

ersten Anwendung werden gemäß § 6 der Allgemeinen Bedingungen mitgeteilt. Mit der 

ersten Anwendung des Ersatzkorbbestandteils sind alle Bezugnahmen auf den 

Korbbestandteili in diesen Wertpapierbedingungen als Bezugnahme auf den 

Ersatzkorbbestandteil zu verstehen, falls sich nicht aus dem Sinnzusammenhang 

Abweichendes ergibt. 

[Im Fall von Wertpapieren, bei denen die Ersatzfeststellung innerhalb des Abwicklungszyklus 

stattfindet: 

(3) Ersatzfeststellung: Wird ein NAVi, wie er von der Berechnungsstelle gemäß dieser Wert-

papierbedingungen verwendet wurde, nachträglich berichtigt und die Berichtigung (der 

"Berichtigte Wert") von der Verwaltungsgesellschafti nach der ursprünglichen Veröffent-

lichung, aber noch innerhalb eines Abwicklungszyklus veröffentlicht, so wird die Berech-

nungsstelle die Emittentin über den Berichtigten Wert unverzüglich informieren und den 

jeweiligen Wert (die "Ersatzfeststellung") unter Nutzung des Berichtigten Werts erneut 

feststellen und gemäß § 6 der Allgemeinen Bedingungen mitteilen. Wird der Berichtigte 

Wert jedoch weniger als zwei Bankgeschäftstage vor dem Tag, an dem eine Zahlung er-

folgen soll, deren Betrag ganz oder teilweise unter Bezugnahme auf diesen Kurs des 

Korbbestandteilsi bestimmt wird, der Berechnungsstelle mitgeteilt, dann wird der jeweilige 

Wert nicht erneut festgestellt.] 

[Im Fall von Wertpapieren, bei denen die Ersatzfeststellung unabhängig des Abwicklungszyklus 

stattfindet: 

(3) Ersatzfeststellung: Wird ein NAVi, wie er von der Berechnungsstelle gemäß dieser Wert-

papierbedingungen verwendet wurde, nachträglich berichtigt und die Berichtigung (der 

"Berichtigte Wert") von der Verwaltungsgesellschafti nach der ursprünglichen Veröffent-

lichung, aber vor dem Fälligkeitstag veröffentlicht, so wird die Berechnungsstelle die 

Emittentin über den Berichtigten Wert unverzüglich informieren und den jeweiligen Wert 

(die "Ersatzfeststellung") unter Nutzung des Berichtigten Werts erneut feststellen und 

gemäß § 6 der Allgemeinen Bedingungen mitteilen. Wird der Berichtigte Wert jedoch we-

niger als zwei Bankgeschäftstage vor dem Tag, an dem eine Zahlung erfolgen soll, deren 

Betrag ganz oder teilweise unter Bezugnahme auf diesen Kurs des Korbbestandteilsi be-

stimmt wird, der Berechnungsstelle mitgeteilt, dann wird der jeweilige Wert nicht erneut 

festgestellt.] 

(4) Wird der Korbbestandteili nicht länger durch die Verwaltungsgesellschafti, sondern durch 

eine andere Person, Gesellschaft oder Institution (die "Ersatzverwaltungsgesellschaft") 

verwaltet, bezieht sich jede Bezugnahme auf die Verwaltungsgesellschafti in diesen Wert-

papierbedingungen je nach Kontext auf die Ersatzverwaltungsgesellschaft. Die Ersatzver-

waltungsgesellschaft wird gemäß § 6 der Allgemeinen Bedingungen mitgeteilt.] 
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BESCHREIBUNG DES HVB VERMÖGENSDEPOT WACHSTUM FLEX INDEX II 

Die folgende Indexbeschreibung stellt die Rahmendaten für den von der Emittentin 

zusammengestellten "HVB Vermögensdepot Wachstum Flex Index II" (der "VPD II Index") dar. 

Diese kann nach dem Datum dieses Basisprospekts von Zeit zu Zeit Änderungen oder 

Anpassungen unterliegen, für die die Emittentin einen enstprechenden Nachtrag zu diesem 

Basisprospekt veröffentlichen wird. Änderungen können sich künftig u.a. im Hinblick auf 

Anpassungen des VPD II Index und/oder des Referenzfonds an die Neuerungen im 

Investmentrecht durch die AIFM-Richtlinie und nationale Vorschriften ergeben. 

Der HVB VERMÖGENSDEPOT WACHSTUM FLEX INDEX II (WKN A1PHN2 / ISIN 

DE000A1PHN28) (der "Index") ist eine von der UniCredit Bank AG, München oder ihrem 

Rechtsnachfolger (der "Indexsponsor") entwickelter und gestalteter und von der UniCredit Bank 

AG, München oder einem von dem Indexsponsor bestimmten Nachfolger (die "Indexbe-

rechnungsstelle") in Euro (die "Indexwährung") nach Maßgabe der nachfolgenden Indexregeln 

(die "Indexregeln") berechneter Index, dessen Ziel es ist, an der Wertentwicklung des Referenz-

fonds zu partizipieren und dabei die Stärke der Schwankungsintensität (Volatilität) des Referenz-

portfolios zu kontrollieren (das "Indexziel"). 

Teil A. - Definitionen, allgemeine Hinweise 

I. Definitionen 

Für die Zwecke dieser Beschreibung (die "Indexbeschreibung") haben die folgenden Begriffe die 

folgenden Bedeutungen: 

Definitionen zum Index: 

"Absicherungsgeschäfte" sind ein oder mehrere Geschäfte, Transaktionen oder Anlagen (insbe-

sondere Wertpapiere (inklusive Fondsanteile), Optionen, Futures, Derivate und Fremdwährungs-

transaktionen, Wertpapierpensions- oder Wertpapierleihetransaktionen oder andere Instrumente 

oder Maßnahmen), die für eine Emittentin und/oder Hedging-Partei erforderlich sind, um Preisri-

siken oder sonstige Risiken aus Verpflichtungen im Hinblick auf den Index oder im Hinblick auf 

Schuldverschreibungen oder sonstige auf den Index bezogene Finanzinstrumente auf Einzel- oder 

Portfoliobasis abzusichern. Über die Erforderlichkeit entscheidet die Indexberechnungsstelle nach 

billigem Ermessen (§ 315 BGB).  

"Bankgeschäftstag" bezeichnet jeden Tag (der kein Samstag oder Sonntag ist), an dem das inlän-

dische Haupt-Clearance System, das üblicherweise für die Abwicklung von Geschäften in Bezug 

auf die Indexbestandteile verwendet wird, sowie an dem das Trans-European Automated Real-

time Gross settlement Express Transfer System (TARGET2) geöffnet ist.  

"Emittentin" ist eine Emittentin von Schuldverschreibungen oder sonstigen auf den Index bezo-

genen Finanzinstrumenten. 

"Hedging-Partei" ist die Indexberechnungsstelle (zum Indexstartdatum). Die Indexberechnungs-

stelle ist jederzeit berechtigt, eine andere Person oder Gesellschaft als Hedging-Partei (die "Nach-

folge Hedging-Partei") zu bestimmen. Die Bestimmung einer Nachfolge Hedging-Partei wird 

gemäß Teil G - Veröffentlichung dieser Indexbeschreibung veröffentlicht.  

"Index(tj)" bezeichnet den Indexwert zum Indexbewertungstag tj. Index (tj) wird von der Indexbe-

rechnungsstelle für jeden Indexbewertungstag tj gemäß den Bestimmungen in Teil D - Berechnung 

des Index dieser Indexbeschreibung berechnet. 

"Indexbestandteile" sind die zu einem Zeitpunkt im Index enthaltenen Fondsanteile und die 

Geldmarktinvestition. 

"Indexbewertungstag" ist jeder Bankgeschäftstag, der ein Referenzindexberechnungstag ist und 

an dem die Ausgabe und Rücknahme der Fondsanteile, wie in den Fondsdokumenten beschrieben, 

tatsächlich möglich ist. 
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"Indexstartdatum" bezeichnet den 1. Juni 2012. 

"Indexstartwert" ist 100,00. 

"Indexwert" ist der (in Euro ausgedrückte) von der Indexberechnungsstelle berechnete Wert des 

Index an jedem Indexbewertungstag. 

"Geldmarktinvestition" ist eine hypothetische Anlage in Barmittel und Geldmarktinstrumente 

aus dem Europäischen Währungsraum. Die Wertentwicklung dieser Investition wird durch den 

Referenzindex abgebildet. 

"Hypothetischer Investor" ist eine Kapitalgesellschaft mit Sitz in Deutschland die Fondsanteile 

des Referenzfonds hält. 

"Referenzportfolio" ist ein hypothetisches Portfolio eines Hypothetischen Investors, das zum 

einen Fondsanteile und zum anderen die Geldmarktinvestition in einer variablen Gewichtung ent-

hält. Das Referenzportfolio hat zum Indexstartdatum einen Wert entsprechend dem Indexstartwert 

(ausgedrückt in Euro). 

"Schuldverschreibungen" sind alle zu einem Zeitpunkt ausstehenden Schuldverschreibungen 

eines mit dem Indexsponsor verbundenen Unternehmens (§ 15 AktG), bei denen Zahlungen von 

Kapital und/oder Zinsen von der Entwicklung des Index abhängen. 

"tj" bezeichnet den j-ten Indexbewertungstag. Dabei ist das Indexstartdatum mit t0 bezeichnet, 

vorangehende Indexbewertungstage mit negativen Indizes und nachfolgende Indexbewertungstage 

mit positiven Indizes, so dass sich (…, t-2, t-1, t0, t1, t2, …) ergibt. 

Definitionen zum Referenzfonds: 

"Anlageberater" ist die UniCredit Bank AG (zum Indexstartdatum). Die Verwaltungsgesellschaft 

kann jederzeit eine andere Person oder Gesellschaft als Anlageberater bestimmen.  

"Verwahrstelle" ist die CACEIS Bank Deutschland GmbH und/oder jede andere Gesellschaft, die 

von der Verwaltungsgesellschaft benannt wird, um Verwahrungs-, Buchhaltungs-, Abrechnungs- 

oder ähnliche Dienstleistungen für den Referenzfonds zu erbringen. 

"Fondsanteil" bzw. "Fondsanteile" ist ein Anteil bzw. sind die Anteile des Referenzfonds (WKN 

A0M035 / ISIN DE000A0M0358 / Bloomberg HVBPRWP GR Equity). 

"Fondsdokumente" sind der Jahres- und Halbjahresbericht, der Verkaufsprospekt (einschließlich 

Vertragsbedingungen), die wesentlichen Anlegerinformationen sowie alle sonstigen Dokumente 

des Referenzfonds, in welchen die Bedingungen des Referenzfonds und der Fondsanteile festge-

legt sind, in ihrer jeweils gültigen Fassung. Die Fondsdokumente in ihrer jeweils gültigen Fassung 

sind auf der Internetseite www.pioneerinvestments.de (oder jeder Nachfolgeseite) verfügbar. Die 

jeweils dort enthaltenen Informationen werden außerdem während der normalen Geschäftszeiten 

bei der UniCredit Bank AG, LCI4SS, Arabellastraße 12, 81925 München, zur kostenlosen Ausga-

be an das Publikum bereitgehalten. 

"Verwaltungsgesellschaft" ist die Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH, die den 

Referenzfonds verwaltet. 

"Nettoinventarwert" ist der offizielle Nettoinventarwert für einen Fondsanteil, wie er von der 

Verwaltungsgesellschaft veröffentlicht wird und zu dem die Rücknahme von Fondsanteilen tat-

sächlich möglich ist. 

"NIW(tj)" ist der Nettoinventarwert eines Fondsanteils am Indexbewertungstag tj. 

"Referenzfonds" ist der HVB Vermögensdepot privat Wachstum PI. 

"Wirtschaftsprüfer" ist die KPMG AG und/oder jede andere Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die 

von der Verwaltungsgesellschaft benannt wird, um den Referenzfonds und dessen Jahresabschluss 

zu prüfen. 
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Definitionen zum Referenzindex: 

"Referenzindex" ist der HVB 3 Months Rolling Euribor Index (WKN A0QZBZ / ISIN 

DE000A0QZBZ6 / Reuters .HVB3MRE / Bloomberg HVB3MRE Index), der von der UniCredit 

Bank AG (der „Referenzindexsponsor") festgelegt und berechnet wird. 

"Referenzindexberechnungsstelle" ist die UniCredit Bank AG, München. 

"Referenzindexberechnungstag“ ist jeder Tag, der kein Samstag oder Sonntag ist, und an dem 

das Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer System (TARGET2) 

geöffnet ist. 

"Referenzindexbeschreibung" ist die Beschreibung, in der die Methode der Berechnung des Re-

ferenzindex festgelegt ist, in ihrer jeweils gültigen Fassung. Die Referenzindexbeschreibung zum 

Indexstartdatum ist dieser Indexbeschreibung in Teil C - II. Beschreibung des Referenzindex - 

HVB 3 Months Rolling Euribor Index beigefügt und ist in ihrer jeweils gültigen Fassung auf der 

Internetseite www.onemarkets.de (oder jeder Nachfolgeseite) verfügbar. 

"Referenzindexwert" ist der (in Euro ausgedrückte) Wert des Referenzindex, der von der Refe-

renzindexberechnungsstelle auf Grundlage der in der Referenzindexbeschreibung wiedergegebe-

nen Methode an jedem Referenzindexberechnungstag berechnet wird. 

"RIW(tj)" ist der Referenzindexwert am Indexbewertungstag tj. 

"Synthetische Dividende" bzw. "Div" ist eine Rate, um die die Wertentwicklung des Referenzin-

dex reduziert wird. Die Synthetische Dividende beträgt jährlich 1,55% (Div = 1,55%). 

II. Allgemeine Hinweise 

Soweit in dieser Indexbeschreibung Angaben zum Referenzfonds gemacht werden, so beruhen 

diese Angaben ausschließlich auf Informationen, die aus den Fondsdokumenten und von der In-

ternetseite der Fondgesellschaft entnommen wurden. Die Indexberechnungsstelle haftet lediglich 

dafür, dass diese öffentlich verfügbaren Informationen hier korrekt wiedergegeben wurden und 

dass, soweit für die Indexberechnungsstelle ersichtlich und soweit für die Indexberechnungsstelle 

aus der Information, die von der Verwaltungsgesellschaft veröffentlicht wurde, nachvollziehbar, 

keine Fakten ausgelassen wurden, welche das Wiedergegebene unrichtig, unvollständig oder irre-

führend erscheinen lassen. Insbesondere übernimmt weder der Indexsponsor noch die Indexbe-

rechnungsstelle noch eine andere Person oder Gesellschaft, die Dienste im Zusammenhang mit 

dem Index erbringt, eine Verantwortung für die Vollständigkeit und Richtigkeit dieser Darstellung 

und der hierfür zugrunde liegenden Angaben oder dafür, dass jeweils kein Umstand eingetreten 

ist, der deren Richtigkeit und Vollständigkeit beeinträchtigen könnte. Stichtag für diese Informati-

on ist der 4. Juni 2012. Für weitere und aktuelle Informationen zum Referenzfonds wird auf die 

Internetseite der Verwaltungsgesellschaft www.pioneerinvestments.de (oder jede Nachfolgeseite) 

verwiesen. 

Bei der Berechnung des Indexwerts muss sich die Indexberechnungsstelle auf Angaben, Bestäti-

gungen, Berechnungen, Versicherungen und andere Informationen Dritter verlassen, deren Rich-

tigkeit und Verlässlichkeit ihrer Nachprüfung weitestgehend entzogen sind und für deren Richtig-

keit sie keine Haftung übernimmt. In diesen Informationen enthaltene Fehler können sich daher 

ohne Verschulden der Indexberechnungsstelle auf die Berechnung des Indexwertes auswirken. 

Eine Verpflichtung der Indexberechnungsstelle zur unabhängigen Nachprüfung dieser Informatio-

nen besteht nicht. 

Der Index besteht ausschließlich in Form von Datensätzen und vermittelt weder eine unmittelbare 

noch eine mittelbare oder wirtschaftliche Inhaberschaft oder Eigentümerstellung an den Indexbe-

standteilen. Jede der hierin beschriebenen Allokationen innerhalb des Referenzportfolios wird nur 

hypothetisch durch Veränderung der entsprechenden Datenlage ausgeführt. Eine Verpflichtung der 

Indexberechnungsstelle oder einer Emittentin oder der Hedging-Partei zum unmittelbaren oder 

mittelbaren Erwerb der Indexbestandteile besteht nicht. 
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Teil B. - Allgemeine Informationen zum Index 

I. Indexziel 

Der Index bildet die Wertentwicklung des Referenzportfolios ab. 

Wirtschaftliches Ziel des Referenzportfolios ist es, an der Wertentwicklung des Referenzfonds zu 

partizipieren und dabei die Stärke der Schwankungsintensität (Volatilität) des Referenzportfolios 

zu kontrollieren. Dazu wird die Partizipation am Referenzfonds bei einer hohen Volatilität des 

Referenzfonds teilweise oder vollständig reduziert und die Partizipation an der Geldmarktinvesti-

tion entsprechend erhöht. Umgekehrt wird die Partizipation an der Geldmarkinvestition bei niedri-

ger Volatilität des Referenzfonds teilweise oder vollständig reduziert und die Partizipation am 

Referenzfonds entsprechend erhöht. 

Es besteht jedoch keine Gewähr, dass das Referenzportfolio und somit der Index die hier be-

schriebenen Ziele tatsächlich erreicht. 

Für die Zwecke der Berechnung des Index wird die Geldmarktinvestition durch den Referenzindex 

(wie in Teil C - II. Beschreibung des Referenzindex - HVB 3 Months Rolling Euribor Index dieser 

Indexbeschreibung beschrieben) abgebildet. 

II. Indexsponsor und Indexberechnungsstelle 

Der Indexsponsor stellt den Index durch Auswahl der Indexbestandteile und durch Festlegung der 

Methode der Berechnung und Veröffentlichung des Indexwerts (das "Indexkonzept") zusammen. 

Die Indexberechnungsstelle führt alle Berechnungen, Festlegungen und Bestimmungen bezüglich 

des Index gemäß dieser Indexbeschreibung durch und überwacht und pflegt dafür gewisse In-

dexdaten.  

Die Indexberechnungsstelle kann jederzeit und im freien Ermessen hinsichtlich ihrer hierin be-

schriebenen Aufgaben Rat von Dritten einholen. Die Indexberechnungsstelle kann ihr Amt jeder-

zeit niederlegen, vorausgesetzt dass, solange noch Schuldverschreibungen ausstehen, die Nieder-

legung erst wirksam wird, wenn (i) eine Nachfolge-Indexberechnungsstelle ernannt wird und (ii) 

diese Nachfolge-Indexberechnungsstelle die Ernennung annimmt, und (iii) die Nachfolge-

Indexberechnungsstelle die Rechte und Pflichten der Indexberechnungsstelle übernimmt. Eine 

solche Ersetzung der Indexberechnungsstelle wird gemäß Teil G - Veröffentlichung dieser Index-

beschreibung veröffentlicht. 

Die Indexberechnungsstelle führt alle Berechnungen, Festlegungen und Bestimmungen bezüglich 

des Index gemäß dieser Indexbeschreibung mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns durch. 

Mit Ausnahme von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit ist eine Haftung des Indexsponsors und der 

Indexberechnungsstelle ausgeschlossen.  

Der Indexsponsor oder jegliche andere Person in Bezug auf den Index hat nicht die Funktion eines 

Treuhänders oder Beraters gegenüber einem Inhaber von Schuldverschreibungen. 

Teil C. - Beschreibung des Referenzfonds und des Referenzindex 

I. Beschreibung des Referenzfonds - HVB Vermögensdepot privat Wachstum PI 

Die in dieser Indexbeschreibung enthaltenen Angaben zum Referenzfonds dienen allein der In-

formation von Anlegern, die Schuldverschreibungen oder sonstige auf den Index bezogene Finan-

zinstrumente erwerben wollen, und stellen kein Angebot zum Erwerb von Fondsanteilen dar. Sie 

sind rein nachrichtlicher Natur, ihre Vollständigkeit und Richtigkeit ist nicht Geschäftsgrundlage 

des Erwerbs von auf den Index bezogenen Schuldverschreibungen oder sonstigen Finanzinstru-

menten. Solche Finanzinstrumente sollen dem Anleger lediglich eine volatilitätsgesteuerte synthe-

tische Investition in den Referenzfonds ermöglichen; die Qualitäten des Referenzfonds muss jeder 

Anleger für sich selbst beurteilen. 
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Fondsporträt 

Der HVB Vermögensdepot privat Wachstum PI ist ein gemischtes Sondervermögen im Sinne des 

Investmentgesetzes (InvG), welches flexibel in verschiedene Asset-Klassen investieren kann. Der 

Referenzfonds wurde am 11. Februar 2008 für unbestimmte Dauer aufgelegt und wird von der 

Verwaltungsgesellschaft verwaltet. Die Verwaltungsgesellschaft hat den Anlageberater als Anla-

geberater des Referenzfonds bestellt. Der Referenzfonds ist als Dachfonds konzipiert und verfolgt 

eine wachstumsorientierte bzw. begrenzt risikobereite Anlagestrategie. Mittleren Chancen stehen 

mittlere Risiken gegenüber.  

Der Referenzfonds investiert jeweils regelmäßig in passive Instrumente wie z.B. Exchange Traded 

Funds (ETFs) oder indexorientierte Fonds. Im Einzelfall kann jedoch beispielsweise auch auf ak-

tiv gemanagte Fonds, Zertifikate, verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktfonds oder Bankguthaben 

zurückgegriffen werden.  

Anlagestrategie und Anlagegrundsätze 

Die Verwaltungsgesellschaft darf im Rahmen des InvG und der Anlagegrenzen, die in den Fonds-

dokumenten näher beschrieben sind, für den Referenzfonds folgende Vermögensgegenstände er-

werben: 

 Wertpapiere gemäß § 47 InvG; 

 Geldmarktinstrumente gemäß § 48 InvG; 

 Bankguthaben gemäß § 49 InvG; 

 Investmentanteile gemäß § 50 und § 84 Abs. 1 Nr. 2 Ziffer a) InvG sowie Aktien an In-

vestmentaktiengesellschaften gemäß § 84 Abs. 1 Nr. 3 Ziffer a) InvG; 

 Derivate gemäß § 51 InvG; 

 Sonstige Anlageinstrumente gemäß § 52 InvG. 

Investmentanteile nach Maßgabe der §§ 90 g bis 90 k InvG (Sonstige Sondervermögen) und/oder 

nach Maßgabe des § 112 InvG (Sondervermögen mit zusätzlichen Risiken) und/oder Aktien von 

Investmentaktiengesellschaften, deren Satzung eine den §§ 90 g bis 90 k InvG oder dem § 112 

InvG vergleichbare Anlageform vorsieht, sowie Anteile an vergleichbaren ausländischen Invest-

mentvermögen, dürfen für den Referenzfonds nicht erworben werden. 

Darüber hinaus darf die Verwaltungsgesellschaft gemäß den Vorschriften des InvG und der 

Fondsdokumente: 

 Kredite aufnehmen; 

 Wertpapierdarlehen gewähren; 

 Pensionsgeschäfte abschließen. 

In folgende Vermögensgegenstände darf der Referenzfonds insgesamt bis zu 70% des Wertes des 

Referenzfonds anlegen: 

 Exchange Traded Funds (ETFs) und/oder indexorientierte Fonds, die jeweils die Wertent-

wicklung von Aktienindizes abbilden und/oder 

 Zertifikate auf Aktien und/oder aktienähnliche Papiere und/oder 

 Aktienfonds, deren Risikoprofil typischerweise mit dem einiger oder mehrerer Aktien-

märkte korreliert und/oder 

 Aktien und/oder Genussscheine und/oder Wandelanleihen. 

In folgende Vermögensgegenstände muss der Referenzfonds insgesamt mindestens 20% des Wer-

tes des Referenzfonds anlegen: 
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 Exchange Traded Funds (ETFs) und/oder indexorientierte Fonds, die jeweils die Wertent-

wicklung von Rentenindizes abbilden und/oder 

 Zertifikate auf Renten und/oder rentenähnliche Papiere und/oder 

 Rentenfonds, deren Risikoprofil typischerweise mit dem einiger oder mehrerer Renten-

märkte korreliert und/oder 

 Bankguthaben nach § 49 InvG und/oder Geldmarktinstrumente nach §48 InvG und/oder 

Geldmarktfonds und/oder 

 verzinsliche Wertpapiere. 

Kosten und Provisionen des Referenzfonds 

Die Verwaltungsgesellschaft erhält für die Verwaltung eine jährliche Vergütung von bis zu 2,5% 

des Wertes des Referenzfonds. Sie errechnet sich auf Basis des börsentäglich festgestellten Wertes 

des Referenzfonds. Aus der Verwaltungsvergütung der Verwaltungsgesellschaft erhält der Anla-

geberater für die Dienste, die er für den Referenzfonds erbringt, eine Vergütung von der Verwal-

tungsgesellschaft. Die Verwahrstelle erhält eine jährliche Vergütung von bis zu 0,2% des Wertes 

des Referenzfonds (zzgl. etwaiger gesetzlicher Umsatzsteuer). Neben den vorgenannten Vergü-

tungen gehen die folgenden Aufwendungen zu Lasten des Referenzfonds: 

 im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen 

entstehende Kosten; 

 bankübliche Depotgebühren, gegebenenfalls einschließlich der banküblichen Kosten für 

die Verwahrung ausländischer Wertpapiere im Ausland; 

 übliche Kosten und Gebühren, die im Zusammenhang mit der Eröffnung von Konten und 

Depots bei ausländischen Banken anfallen; 

 Kosten für den Druck und Versand der für die Anteilsinhaber bestimmten Jahres- und 

Halbjahresberichte; 

 Kosten der Bekanntmachung der Jahres- und Halbjahresberichte, der Ausgabe- und Rück-

nahmepreise und gegebenenfalls der Ausschüttungen bzw. Thesaurierungen und des Auf-

lösungsberichts; 

 Kosten für die Prüfung des Referenzfonds durch den Wirtschaftsprüfer; 

 Kosten für die Bekanntmachung der Besteuerungsgrundlagen und der Bescheinigung, dass 

die steuerlichen Angaben nach den Regeln des deutschen Steuerrechts ermittelt wurden; 

 im Zusammenhang mit den Kosten der Verwaltung und Verwahrung eventuell entstehende 

Steuern; 

 Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen des Referenz-

fonds sowie Kosten für Rechts- und Steuerberatung im Hinblick auf den Referenzfonds; 

 Verwaltungsgebühren und Kostenersatz staatlicher Stellen; 

 Kosten für die Vertretung von Aktionärs- und Gläubigerrechten, insbesondere Kosten für 

die Beauftragung von Stimmrechtsbevollmächtigten; 

 im Zusammenhang mit der Zulassung des Referenzfonds zum Vertrieb im Ausland entste-

hende Kosten einschließlich entstehender Anzeigekosten, Kosten für die Einhaltung auf-

sichtsrechtlicher Bestimmungen im In- und Ausland sowie Rechts- und Steuerberatungs-

kosten und Übersetzungskosten; 

 Kosten für Erstellung oder Änderung, Übersetzung, Hinterlegung, Druck und Versand von 

Verkaufsprospekten in den Ländern, in denen die Fondsanteile vertrieben werden; 

 Kosten für die Information der Anleger des Referenzfonds mittels eines dauerhaften Daten-

trägers, mit Ausnahme der Kosten für Informationen über Fondsverschmelzungen; 
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 Kosten für die Analyse des Anlageerfolgs durch Dritte; 

 Kosten für Werbung, die unmittelbar im Zusammenhang mit dem Anbieten und dem Ver-

kauf von Fondsanteilen anfallen; 

 Kosten sowie jegliche Gebühren, die mit dem Erwerb und/oder der Verwendung bzw. 

Nennung eines Vergleichsmaßstabs oder Finanzindizes bzw. anderer Finanzinstrumente 

oder Vermögensgegenstände anfallen können; 

 gegebenenfalls Kosten im Zusammenhang mit Anlageausschusssitzungen. 

Darüber hinaus kann die Verwaltungsgesellschaft in Fällen, in denen für den Referenzfonds ge-

richtlich oder außergerichtlich streitige Ansprüche im Rahmen von Kapitalsammelklagen oder 

Steuererstattungsansprüche oder vergleichbare Verfahren durchgesetzt werden, eine Vergütung in 

Höhe von bis zu 10% der für den Referenzfonds vereinnahmten Beträge berechnen. 

Darüber hinaus kann die Verwaltungsgesellschaft bis zur Hälfte der Erträge aus dem Abschluss 

von Wertpapierdarlehensgeschäften für Rechnung des Referenzfonds als pauschale Vergütung 

erhalten. 

Im Jahresbericht werden die zu Lasten des Referenzfonds angefallenen Verwaltungskosten (ohne 

Transaktionskosten) offengelegt und als Quote des durchschnittlichen Volumens des Referenz-

fonds ausgewiesen (Gesamtkostenquote). Diese setzt sich zusammen aus der Vergütung für die 

Verwaltung des Referenzfonds, der Vergütung der Verwahrstelle sowie den Aufwendungen, die 

dem Referenzfonds zusätzlich belastet werden können (siehe vorstehende Übersicht der Aufwen-

dungen). Ausgenommen sind die Kosten, die beim Erwerb und der Veräußerung von Vermögens-

gegenständen entstehen. Der Verwaltungsgesellschaft fließen keine Rückvergütungen der aus dem 

Referenzfonds an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandserstat-

tungen zu. 

Die Verwaltungsgesellschaft gewährt an Vermittler, z.B. Kreditinstitute, Finanzdienstleister und 

Makler wiederkehrend - meist vierteljährlich - Vermittlungsentgelte als sogenannte „laufzeitab-

hängige Vermittlungsprovision". Die Höhe dieser Provisionen wird in der Regel in Abhängigkeit 

vom vermittelten Volumen des Referenzfonds bemessen.  

Die Kosten und Provisionen des Referenzfonds können Veränderungen oder Anpassungen unter-

liegen. Solche Veränderungen oder Anpassungen können unter anderem entstehen, wenn ein be-

stehender Dienstleister des Referenzfonds, wie in den Fondsdokumenten beschrieben, geändert 

oder ersetzt wird. 

Kosten und Provisionen von Zielfonds 

Neben der Vergütung zur Verwaltung des Referenzfonds wird eine Verwaltungsvergütung für die 

im Referenzfonds gehaltenen Anteile an anderen Sondervermögen ("Zielfonds") berechnet. Fol-

gende Arten von Gebühren, Kosten, Steuern, Provisionen und sonstigen Aufwendungen (ohne 

Anspruch auf Vollständigkeit), sind mittelbar oder unmittelbar vom Referenzfonds zu tragen: 

 Vergütung für die Verwaltung des Zielfonds (Fondsmanagement, administrative Tätigkei-

ten); 

 Vergütung der Verwahrstelle; 

 bankübliche Depotgebühren, gegebenenfalls einschließlich der banküblichen Kosten für 

die Verwahrung ausländischer Wertpapiere im Ausland; 

 Kosten für den Druck und Versand der für die Anteilsinhaber des Zielfonds bestimmten 

Jahres- und Halbjahresberichte; 

 Kosten der Bekanntmachung der Jahres- und Halbjahresberichte, der Ausgabe- und Rück-

nahmepreise und gegebenenfalls der Ausschüttungen; 

 Kosten für die Prüfung des Zielfonds durch den Abschlussprüfer des Zielfonds; 
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 Kosten für die Bekanntmachung der Besteuerungsgrundlagen und der Bescheinigung, dass 

die steuerlichen Angaben nach den Regeln des deutschen Steuerrechts ermittelt wurden; 

 Kosten für den Vertrieb; 

 gegebenenfalls Kosten für die Einlösung der Ertragsscheine; 

 gegebenenfalls Kosten für die Ertragsschein-Bogenerneuerung; 

 im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen 

entstehende Kosten; 

 im Zusammenhang mit den Kosten der Verwaltung und Verwahrung evtl. entstehende 

Steuern; 

 Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen des Zielfonds; 

 im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme bankenüblicher Wertpapierdarlehenspro-

gramme entstandene Kosten. 

Im Jahres- und Halbjahresbericht werden die Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge offen-

gelegt, die dem Referenzfonds für den Erwerb und die Rücknahme von Anteilen an Zielfonds 

berechnet worden sind. Ferner wird die Vergütung offengelegt, die dem Referenzfonds von einer 

in- oder ausländischen Kapitalanlagegesellschaft oder einer Gesellschaft, mit der die Verwal-

tungsgesellschaft durch Beteiligung verbunden ist, als Verwaltungsvergütung für die im Referenz-

fonds gehaltenen Anteile an Zielfonds berechnet wurde.  

II. Beschreibung des Referenzindex - HVB 3 Months Rolling Euribor Index 

Allgemeine Beschreibung des Referenzindex 

Der Referenzindex spiegelt die Wertentwicklung einer fiktiven fortlaufenden Anlage in Barmittel 

und Geldmarktinstrumente wider, die zum Zinssatz für 3-monatige Termingelder in Euro im In-

terbankengeschäft verzinst wird. Im 3-monatigen Rhythmus erfolgt eine Wideranlage inklusive 

der aufgelaufenen Zinsen zum dann vorherrschenden Marktzins. 

Der Referenzindex wird von der Referenzindexberechnungsstelle an jedem Referenzindexberech-

nungstag in Euro berechnet und über das Finanzinformationssystem Reuters auf der Reuters-Seite 

.HVB3MRE veröffentlicht. 

Der Startwert des Referenzindex (der "Referenzindexstartwert") am 16. März 2004 (das „Refe-

renzindexstartdatum") war 100,00.  

Berechnung des Referenzindex 

Zwei Referenzindexberechnungstage vor jeder Referenzzinsperiode (wie nachfolgend definiert) 

stellt die Referenzindexberechnungsstelle den Wert des 3-Monats Euribor Zinssatz, der unter An-

derem über das Finanzinformationssystem Bloomberg unter dem Ticker EUR003M Index abruf-

bar ist, fest. Dieser so festgestellte Wert ist der Referenzzinssatz (der "Referenzzinssatz") für die 

entsprechende Referenzzinsperiode. 

Eine Referenzzinsperiode (die "Referenzzinsperiode") beginnt am dritten Mittwoch des dritten 

Kalendermonats eines jeden Kalenderquartals (einschließlich) (jeweils ein "Referenz-

zinsperioden-Starttag") und endet am dritten Mittwoch des dritten Kalendermonats des Folge-

quartals (ausschließlich) (jeweils ein "Referenzzinsperioden-Endtag"). Sollte ein Referenzzins-

perioden-Starttag kein Referenzindexberechnungstag sein, dann wird der entsprechende Referenz-

zinsperioden-Starttag auf den unmittelbar nachfolgenden Referenzindexberechnungstag verscho-

ben. Sollte ein Referenzzinsperioden-Endtag kein Referenzindexberechnungstag sein, dann wird 

der entsprechende Referenzzinsperioden-Endtag auf den unmittelbar nachfolgenden Referenzin-

dexberechnungstag verschoben. Das heißt die jeweilige Zinsperiode wird entsprechend verlängert 

bzw. verkürzt. Der erste Referenzzinsperioden-Starttag ist das Referenzindexstartdatum. 

Der Referenzindexwert zu einem Referenzindexberechnungstag t nach dem Referenzindexstartda-

tum wird von der Referenzindexberechnungsstelle anhand folgender Formel berechnet: 



 

221 

, 

wobei 

„TStart" ist der dem Referenzindexberechnungstag t unmittelbar vorausgehenden Referenzzinsperi-

oden-Starttag; 

„TEnde" ist der dem Referenzindexberechnungstag t unmittelbar nachfolgende Referenzzinsperio-

den-Endtag (oder t, wenn der Referenzindexberechnungstag t ein Referenzzinsperioden-Endtag 

ist); 

„B(t, TEnde)" ist der Abzinsfaktor am Referenzindexberechnungstag t für den Fälligkeitstag TEnde. 

Der Abzinsfaktor wird von der Referenzindexberechnungsstelle anhand der Zinskurve bestimmt 

und beläuft sich an jedem Tag TEnde auf den Wert 1. 

„Zinskurve“ ist eine implizite Kurve, die von der Referenzindexberechnungsstelle unter Anwen-

dung von internen Bewertungsmethoden auf Grundlage der am Referenzindexbewertungstag t 

geltenden Geldmarktzinssätze, Preise für Futureskontrakte auf den Euribor Zinssatz und im Inter-

bankenmarkt herrschenden Swapsätze und anderen geeigneten Instrumente bestimmt. Durch In-

terpolation wird eine kontinuierliche Kurve bis zum jeweiligen Fälligkeitstag TEnde berechnet; 

„RIW(TStart)" ist der Referenzindexwert am Tag TStart. 

„RStart" ist der Referenzzinssatz für die jeweilige von TStart bis TEnde dauernde Referenzzinsperiode. 

"Δ(TStart, TEnde)" ist die Anzahl von Kalendertagen von TStart (ausschließlich) bis TEnde (einschließ-

lich). 

Teil D. - Berechnung des Index 

I. Berechnung des Indexwerts 

Der Indexwert (Index(ti)) wird von der Indexberechnungsstelle für jeden Indexbewertungstag ti 

(mit j = 1, 2, …) nach dem Indexstartdatum gemäß der folgenden Formel berechnet: 

 

wobei sich die Rendite des Referenzfonds seit dem vorhergehenden Indexbewertungstag (Rendi-

te1(ti)) wie folgt berechnet: 

, 

und sich die Rendite der Geldmarktinvestition auf Basis des Referenzindex und reduziert um die 

anteilige Synthetische Dividende seit dem vorhergehenden Indexbewertungstag (Rendite2(tj)) wie 

folgt berechnet: 

, 

wobei 

„w(tj-1)" ist die Gewichtung des Referenzfonds (wie nachstehend in Teil D - II. Dynamische Allo-

kationsregeln definiert), die für den Indexbewertungstag  berechnet wurde; 

"Δ(tj-1, tj)" ist die Anzahl an Kalendertagen vom Indexbewertungstag tj-1 (ausschließlich) bis In-

dexbewertungstag tj (einschließlich). 

Die Berechnung des Indexwerts für einen Indexbewertungstag erfolgt unter normalen Umständen 

jeweils am nachfolgenden Bankgeschäftstag (jeweils ein "Indexberechnungstag"), nachdem die 

Indexberechnungsstelle den jeweiligen Nettoinventarwert des Referenzfonds erhalten hat.  
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II. Dynamische Allokationsregeln 

An jedem Indexbewertungstag tj (mit j = 0, 1, 2,…) wird die Gewichtung der Indexbestandteile im 

Referenzportfolio wie folgt neu festgelegt ("Dynamische Allokation"): 

In einem ersten Schritt wird von der Indexberechnungsstelle die realisierte Schwankungsintensität 

(realisierte Volatilität) des Referenzfonds (σR(tj)) anhand der täglichen Renditen des Referenz-

fonds von einer Periode von zwanzig Indexbewertungstagen berechnet und auf ein jährliches 

Volatilitätsniveau normiert. Die betrachtete Periode beginnt dabei zweiundzwanzig Indexbewer-

tungstage vor dem jeweiligen Indexbewertungstag und endet zwei Indexbewertungstage vor dem 

jeweiligen Indexbewertungstag. Unter Rendite versteht man den Logarithmus der Veränderung 

des Nettoinventarwerts zwischen zwei jeweils aufeinanderfolgenden Indexbewertungstagen. 

Die realisierte Volatilität des Referenzfonds an jedem Indexbewertungstag tj (mit j = 0, 1, 2, …) 

wird dabei wie folgt berechnet: 

 

wobei 

"Ln[x]" ist der natürliche Logarithmus von [x]. 

Daraufhin bestimmt die Indexberechnungsstelle anhand der nachfolgenden Allokationstabelle und 

der gemäß der oben beschriebenen Formel berechneten realisierten Volatilität des Referenzfonds 

die Gewichtung des Referenzfonds für den entsprechenden Indexbewertungstag tj (w(tj)). Je höher 

die realisierte Volatilität des Referenzfonds, desto niedriger ist die Gewichtung des Referenzfonds 

und umgekehrt. 

"Allokationstabelle": 

Realisierte Volatilität des Referenz-

fonds 

Gewichtung w(tj) 

σR(tj) < 7,00% 100% 

7,00% ≤ σR(tj) < 7,25% 96% 

7,25% ≤ σR(tj) < 7,50%  92% 

7,50% ≤ σR(tj) < 7,75% 90% 

7,75% ≤ σR(tj) < 8,00% 87% 

8,00% ≤ σR(tj) < 8,25% 85% 

8,25% ≤ σR(tj) < 8,50% 82% 

8,50% ≤ σR(tj) < 8,75% 80% 

8,75% ≤ σR(tj) < 9,00% 78% 

9,00% ≤ σR(tj) < 9,50% 74% 

9,50% ≤ σR(tj) < 10,00% 70% 

10,00% ≤ σR(tj) < 10,50% 66% 

10,50% ≤ σR(tj) < 11,00% 63% 

11,00% ≤ σR(tj) < 11,50% 61% 

11,50% ≤ σR(tj) < 12,00% 58% 
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12,00% ≤ σR(tj) < 12,50% 56% 

12,50% ≤ σR(tj) < 13,00% 54% 

13,00% ≤ σR(tj) < 13,50% 52% 

13,50% ≤ σR(tj) < 14,00% 50% 

14,00% ≤ σR(tj) < 15,00% 46% 

15,00% ≤ σR(tj) < 16,00% 43% 

16,00% ≤ σR(tj) < 17,00% 41% 

17,00% ≤ σR(tj) < 18,00% 38% 

18,00% ≤ σR(tj) < 19,00% 36% 

19,00% ≤ σR(tj) < 20,00% 35% 

20,00% ≤ σR(tj) < 21,00% 30% 

21,00% ≤ σR(tj) < 22,00% 25% 

22,00% ≤ σR(tj) < 23,00% 20% 

23,00% ≤ σR(tj) < 24,00% 15% 

24,00% ≤ σR(tj) < 25,00% 10% 

25,00% ≤ σR(tj) < 27,00% 5% 

27,00% ≤ σR(tj) 0% 

 

Bei der Umsetzung der Dynamischen Allokation wird die Indexberechnungsstelle die Möglichkei-

ten des Hypothetischen Investors Fondsanteile zu zeichnen bzw. zurückzugeben berücksichtigen 

(gegebenenfalls unter Betrachtung von Zeichnungs- und Rückgabefristen des Referenzfonds). 

Dies kann zu einer verzögerten oder zu einer schrittweisen Umsetzung der Dynamischen Allokati-

on führen. 

Die Dynamische Allokation auf mehrere Bankgeschäftstage aufgeteilt, wenn dies erforderlich ist, 

um daraus resultierende Einflüsse auf die Preisentwicklung des Referenzfonds bzw. dessen Be-

standteile zu verringern. Solche Einflüsse können insbesondere dann auftreten, wenn eine Dyna-

mische Allokation dazu führen würde, dass die Hedging-Partei Fondsanteile im Gesamtwert von 

mehr als 5% des Fondsvolumens kaufen bzw. verkaufen müsste um entsprechende Absicherungs-

geschäfte einzugehen bzw. aufzulösen, oder wenn sich allgemein die Marktbedingungen für die 

Bestandteile der Referenzfonds, insbesondere in Hinblick auf deren Liquidität, verschlechtern oder 

der Referenzfonds Gebrauch von seinem Recht auf teilweise Ausführung von Rückgabeanträgen 

macht. Ob eine Aufteilung der Dynamische Allokation auf mehrere Bankgeschäftstage erforder-

lich ist bestimmt die Indexberechnungsstelle nach billigem Ermessen (§ 315 BGB). 

Die Indexberechnungsstelle führt ihre hierin beschriebenen Aufgaben an den jeweiligen Bankge-

schäftstagen durch. Sofern es erforderlich ist, eine der hierein beschriebenen Aufgaben an einem 

anderen Bankgeschäftstag durchzuführen, wird die Indexberechnungsstelle die jeweilige Aufgabe 

auf diesen anderen Bankgeschäftstag verschieben. Ob die Voraussetzungen einer solchen Ver-

schiebung vorliegen bestimmt die Indexberechnungsstelle nach billigem Ermessen (§ 315 BGB). 

Teil E. - Außerordentliche Anpassungen und Marktstörungen 

I. Allgemeine außerordentliche Anpassungen 
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Anpassung in Bezug auf den Referenzfonds 

Stellt die Indexberechnungsstelle ein oder mehrere Fondsereignisse fest, so passt sie erforderli-

chenfalls das Indexkonzept so an, dass die wirtschaftliche Situation des Hypothetischen Investors 

möglichst unverändert bleibt (die "Referenzfonds-Anpassung"). Über Art und Umfang der dazu 

erforderlichen Maßnahmen entscheidet die Indexberechnungsstelle nach billigem Ermessen (§ 315 

BGB). 

Im Rahmen einer solchen Referenzfonds-Anpassung kann die Indexberechnungsstelle insbesonde-

re: 

(a)  den Referenzfonds und die Fondsanteile innerhalb von zehn Bankgeschäftstagen ab dem 

Tag, an dem der Liquidationserlös aus der Auflösung des betroffenen Referenzfonds dem 

Hypothetischen Investor ganz oder teilweise zugeflossen wäre, ganz oder teilweise durch 

einen Fonds und Fondsanteile mit wirtschaftlich gleichwertiger Liquidität, Ausschüt-

tungspolitik und Anlagestrategie (der "Nachfolge-Referenzfonds" und seine Anteile die 

"Nachfolge-Fondsanteile") in Höhe der Liquidationserlöse ersetzen. In diesem Fall be-

zieht sich jede Bezugnahme auf den Referenzfonds bzw. die Fondsanteile auf den Nach-

folge-Referenzfonds bzw. die Nachfolge-Fondsanteile; 

(b) den Referenzfonds innerhalb von zehn Bankgeschäftstagen ab dem Tag, an dem dem Hy-

pothetischen Investor der Liquidationserlös aus der Auflösung des betroffenen Referenz-

fonds ganz oder teilweise zugeflossen wäre, durch einen nach billigem Ermessen (§ 315 

BGB) der Indexberechnungsstelle festgelegten Index (der "Nachfolge-Index") ersetzen; 

oder 

(c) jede Bestimmung des Indexkonzepts, deren Anpassung zum Ausgleich des wirtschaftli-

chen Effekts des Fondsereignisses geeignet ist, anpassen; 

(gegebenenfalls unter Anpassung der Gewichtung der nunmehr im Index befindlichen Indexbe-

standteile). Jede Referenzfonds-Anpassung wird gemäß Teil G - Veröffentlichung dieser Indexbe-

schreibung veröffentlicht. 

Die Vergütung, die die Indexberechnungsstelle in ihrer Funktion als Anlageberater von der Ver-

waltungsgesellschaft erhält, wird diese in ihrer Funktion als Hedging-Partei in ihren internen 

Preisbildungsmodellen durch geringere Kosten für den Ertragsmechanismus berücksichtigen. Die-

se Vergütung wird nicht an die Inhaber von Schuldverschreibungen ausgeschüttet oder in den In-

dex reinvestiert. Erfolgt eine Ersetzung des Referenzfonds gemäß (a) oder (b), die den Wegfall 

oder die Reduzierung der von der Indexberechnungsstelle in ihrer Funktion als Anlageberater des 

Nachfolge-Referenzfonds erhaltenen Vergütung zur Folge hat, wird die Indexberechnungsstelle 

eine Synthetische Dividende auf die Rendite der Fondsanteile einführen, d.h. die Rendite1 (wie in 

Teil D - Berechnung des Indexwerts dieser Indexbeschreibung definiert) wird um die Synthetische 

Dividende als Prozentsatz pro Jahr auf täglicher Basis reduziert analog der Berechnung der Rendi-

te2. Diese Synthetische Dividende (i) beträgt im Falle eines Nachfolge-Index 1,55% p.a. bzw. (ii) 

errechnet sich im Falle eines Nachfolge-Referenzfonds als die Differenz zwischen 1,55% p.a. und 

der voraussichtlichen reduzierten Bestandsprovision für Bestände des Nachfolge-Referenzfonds in 

Prozent pro Jahr. Sie wird jedoch 1,55% p.a. nicht übersteigen. Die Einführung einer Syntheti-

schen Dividende und deren Höhe wird gemäß Teil G - Veröffentlichung dieser Indexbeschreibung 

veröffentlicht. 

"Fondsereignis" ist jedes der folgenden Ereignisse: 

a. in einem der Fondsdokumente werden ohne Zustimmung der Indexberechnungsstelle Än-

derungen vorgenommen, die die Fähigkeit einer Emittentin und/oder der Hedging-Partei 

zur Aufrechterhaltung ihrer Absicherungsgeschäfte beeinträchtigen, insbesondere Ände-

rungen hinsichtlich (i) des Risikoprofils des Referenzfonds, (ii) der Anlageziele oder An-

lagestrategie oder Anlagebeschränkungen des Referenzfonds, (iii) der Währung der 

Fondsanteile, (iv) der jeweiligen Berechnungsmethode des Nettoinventarwerts oder (v) 
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des Zeitplans für die Zeichnung, Rücknahme oder Übertragung von Fondsanteilen; ob dies 

der Fall ist entscheidet die Indexberechnungsstelle nach billigem Ermessen (§ 315 BGB); 

b. Anträge auf Rücknahme, Zeichnung oder Übertragung von Fondsanteilen werden nicht 

oder nur teilweise ausgeführt; 

c. für die Ausgabe oder Rücknahme von Fondsanteilen werden Gebühren, Aufschläge, Ab-

schläge, Abgaben, Provisionen, Steuern oder ähnliche Gebühren erhoben (andere als die 

Gebühren, Aufschläge, Abschläge, Abgaben, Provisionen, Steuern oder ähnliche Gebüh-

ren, die zum Zeitpunkt der Aufnahme des Referenzfonds in den Index bestanden); 

d. die Verwaltungsgesellschaft versäumt die planmäßige oder übliche oder in den Fondsdo-

kumenten bestimmte Veröffentlichung des Nettoinventarwerts; 

e. ein Wechsel in der Rechtsform des Referenzfonds; 

f. ein Wechsel von wesentlichen Personen in Schlüsselpositionen der Verwaltungsgesell-

schaft oder im Fondsmanagement; 

g. (i) eine Änderung in der rechtlichen, bilanziellen, steuerlichen oder aufsichtsrechtlichen 

Behandlung des Referenzfonds oder der Verwaltungsgesellschaft; oder (ii) die Ausset-

zung, Aufhebung, der Widerruf oder das Fehlen der Registrierung oder Zulassung des Re-

ferenzfonds oder der Verwaltungsgesellschaft; oder (iii) der Widerruf einer entsprechen-

den Berechtigung oder Genehmigung des Referenzfonds oder der Verwaltungsgesellschaft 

von der zuständigen Behörde; oder (iv) eine Einleitung eines aufsichtsrechtlichen Unter-

suchungsverfahrens, eine Verurteilung von einem Gericht oder eine Anordnung einer zu-

ständigen Behörde bezüglich der Tätigkeit des Referenzfonds, der Verwaltungsgesell-

schaft, anderer Dienstleister, die für den Referenzfonds ihre Dienste erbringen oder von 

Personen in Schlüsselpositionen aufgrund von Fehlverhalten, Rechtsverletzung oder aus 

ähnlichen Gründen; 

h. der Verstoß gegen die Anlageziele oder Anlagebeschränkungen des Referenzfonds (wie in 

den Fondsdokumenten definiert), sowie ein Verstoß des Referenzfonds oder der Verwal-

tungsgesellschaft gegen gesetzliche oder aufsichtsrechtliche Bestimmungen; 

i. eine Änderung von Gesetzen oder Vorschriften oder in deren Umsetzung oder Auslegung 

(ob formell oder informell), die für die Hedging-Partei in Bezug auf die Zeichnung, die 

Rückgabe oder das Halten von Fondsanteilen (i) eine Reserve, Rückstellung oder ver-

gleichbare Einrichtung erfordert oder (ii) das von der Hedging-Partei in Bezug auf ihre 

Absicherungsgeschäfte zu haltende regulatorische Eigenkapital im Vergleich zu den Be-

dingungen, die zum Indexstartdatum vorlagen, deutlich erhöht; ob dies der Fall ist ent-

scheidet die Indexberechnungsstelle nach billigem Ermessen (§ 315 BGB); 

j. ein Überschreiten des anteilig gehaltenen Volumens seitens der Hedging-Partei allein oder 

gemeinsam mit einer dritten Partei, mit der die Hedging-Partei ihrerseits Absicherungsge-

schäfte abschließt, von 35% der ausstehenden Fondsanteile des Referenzfonds; 

k. für die Hedging-Partei besteht aufgrund von Bilanzierungs- oder anderer Vorschriften das 

Erfordernis der Konsolidierung des Referenzfonds; 

l. der Verkauf bzw. die Rückgabe von Fondsanteilen aus für die Hedging-Partei zwingenden 

Gründen, sofern dies nicht allein der Aufnahme oder Auflösung von Absicherungsge-

schäften dient; 

m. ein Ereignis oder ein Umstand, der folgende Auswirkungen hat oder haben kann: (i) die 

Aussetzung der Ausgabe von weiteren Fondsanteilen oder der Rücknahme bestehender 

Fondsanteile, (ii) die Reduzierung der Anzahl der Fondsanteile eines Anteilsinhabers im 

Referenzfonds aus Gründen, die außerhalb der Kontrolle dieses Anteilsinhabers liegen, 

(iii) die Teilung, Zusammenlegung (Konsolidierung) oder Gattungsänderung der Fondsan-

teile, (iv) Zahlungen auf eine Rücknahme von Fondsanteilen erfolgen ganz oder teilweise 
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durch Sachausschüttung anstatt gegen Barmittel oder (v) die Bildung von sogenannten Si-

de-Pockets-Anteilen für abgesondertes Anlagevermögen des Referenzfonds; 

n. die Verwaltungsgesellschaft, der Wirtschaftsprüfer, der Anlageberater, die Verwahrstelle 

oder ein anderer Dienstleister, der für den Referenzfonds seine Dienste erbringt, stellt die-

se ein oder verliert seine Zulassung, Erlaubnis, Berechtigung oder Genehmigung und wird 

nicht unverzüglich durch einen anderen Dienstleister von ähnlich gutem Ansehen ersetzt; 

o. (i) eine Verfügung oder ein wirksamer Beschluss über die Abwicklung, Auflösung, Been-

digung, Liquidation oder ein Ereignis mit entsprechenden Auswirkungen in Bezug auf den 

Referenzfonds oder die Fondsanteile (ii) die Einleitung eines Vergleichs-, Konkurs- oder 

Insolvenzverfahrens, eine Auf- oder Abspaltung, eine Neuklassifizierung oder eine Kon-

solidierung, wie z.B. der Wechsel der Anteilsklasse des Referenzfonds oder die Ver-

schmelzung des Referenzfonds auf oder mit einem anderen Fonds, (iii) sämtliche 

Fondsanteile müssen auf einen Treuhänder, Liquidator, Insolvenzverwalter oder ähnlichen 

Amtsträger übertragen werden oder (iv) den Anteilsinhabern der Fondsanteile wird es 

rechtlich untersagt, diese zu übertragen; 

p. die Einleitung eines Vergleichs-, Konkurs-, Insolvenz-, Auflösungs- oder vergleichbaren 

Verfahrens über die Verwaltungsgesellschaft; 

q. Indexberechnungsstelle verliert das Recht, den Referenzfonds als Grundlage für die Be-

rechnung, Festlegung und Veröffentlichung des Index zu verwenden; 

r. das gesamte im Referenzfonds verwaltete Nettovermögen unterschreitet einen Wert von 

EUR 500 Millionen; 

s. eine Änderung in den Steuergesetzen und -vorschriften oder in deren Umsetzung oder 

Auslegung, die nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) der Indexberechnungsstelle nachtei-

lige Auswirkungen auf eine Emittentin, die Hedging-Partei oder einen Inhaber von 

Schuldverschreibungen hat;  

t. für den Referenzfonds wird keine Bekanntmachung der Besteuerungsgrundlage gemäß 

§ 5 Absatz 1 Investmentsteuergesetz (InvStG) erstellt oder die Verwaltungsgesellschaft 

hat angekündigt, dass zukünftig keine Bekanntmachung der Besteuerungsgrundlage ge-

mäß § 5 Absatz 1 InvStG erstellt werden wird; 

u. Ausschüttungen, die der üblichen Ausschüttungspolitik des Referenzfonds widersprechen; 

v. Änderungen in der Anlage- oder Ausschüttungspolitik des Referenzfonds, die einen er-

heblichen negativen Effekt auf die Höhe der Ausschüttungen des Referenzfonds haben 

kann; 

w. der Referenzfonds oder die Verwaltungsgesellschaft versäumt die Zahlung der mit dem 

Anlageberater vereinbarten Vergütung, stellt diese widerrechtlich ein oder reduziert diese 

widerrechtlich; 

x. der Referenzfonds oder die Verwaltungsgesellschaft oder ein mit ihr verbundenes Unter-

nehmen verstößt gegen den mit der Indexberechnungsstelle, einer Emittentin oder der 

Hedging-Partei im Hinblick auf den Referenzfonds abgeschlossenen Vertrag in erhebli-

cher Weise oder kündigt diesen; 

y. der Referenzfonds oder die Verwaltungsgesellschaft versäumt es entgegen der bisher übli-

chen Praxis, der Indexberechnungsstelle Informationen zur Verfügung zu stellen, die diese 

vernünftigerweise für erforderlich hält, um die Einhaltung der Anlagerichtlinien oder -

beschränkungen des Referenzfonds zeitnah überprüfen zu können; 

z. der Referenzfonds oder die Verwaltungsgesellschaft versäumt es, der Indexberechnungs-

stelle den geprüften Rechenschaftsbericht und gegebenenfalls den Halbjahresbericht so 

bald wie möglich nach entsprechender Aufforderung zur Verfügung zu stellen; 
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aa. jedes andere Ereignis, das sich auf den Nettoinventarwert des Referenzfonds oder auf die 

Fähigkeit der Hedging-Partei zur Absicherung ihrer Verpflichtungen aus den Absiche-

rungsgeschäften spürbar und nicht nur vorübergehend nachteilig auswirken kann; 

soweit dadurch die wirtschaftliche Situation eines Hypothetischen Investors oder der Hedging-

Partei oder der Inhaber von Schulverschreibungen oder sonstigen auf den Index bezogenen Finan-

zinstrumenten erheblich nachteilig verändert wird; ob dies der Fall ist entscheidet die Indexbe-

rechnungsstelle nach billigem Ermessen (§ 315 BGB). 

Die Indexberechnungsstelle ist nicht zur Überwachung verpflichtet, ob eines der vorherig genann-

ten Ereignisse eingetreten ist. Die Feststellung eines Fondsereignisses wird gemäß Teil G - Veröf-

fentlichung dieser Indexbeschreibung veröffentlicht. 

Anpassung in Bezug auf den Referenzindex 

Stellt die Indexberechnungsstelle ein oder mehrere Indexereignisse fest, so passt sie erforderli-

chenfalls das Indexkonzept so an, dass die wirtschaftliche Situation des Hypothetischen Investors 

möglichst unverändert bleibt (die "Referenzindex-Anpassung"). Über Art und Umfang der dazu 

erforderlichen Maßnahme entscheidet die Indexberechnungsstelle nach billigem Ermessen (§ 315 

BGB). 

Im Rahmen einer solchen Referenzindex-Anpassung kann die Indexberechnungsstelle insbesonde-

re  

(a) den Referenzindex durch einen neuen Index (der "Nachfolge-Referenzindex") mit mög-

lichst wirtschaftlich gleichwertiger Methode (insbesondere die Abbildung von prolongie-

renden Geldmarktrenditen) ersetzen. Der Nachfolge-Referenzindex darf sich aber in der 

möglichen Anwendbarkeitsdauer der Referenzzinssätze (entspricht einer Referenzzinspe-

riode, wie in Teil C - II. Beschreibung des Referenzindex - HVB 3 Months Rolling Euri-

bor Index dieser Indexbeschreibung beschrieben) und der Frequenz der Prolongierung un-

terscheiden. In diesem Fall bezieht sich jede Bezugnahme auf den Referenzindex auf den 

Nachfolge-Referenzindex; 

(b) jede Bestimmung des Indexkonzepts, deren Anpassung zum Ausgleich des wirtschaftli-

chen Effekts des Indexereignisses geeignet ist, anpassen; 

(gegebenenfalls unter Anpassung der Gewichtung der nunmehr im Index befindlichen Indexbe-

standteile). 

"Indexereignis" ist jedes der folgenden Ereignisse, das am oder nach dem Indexstartdatum ein-

tritt: 

a. an der Methode der Berechnung, Festlegung und Veröffentlichung des Referenzindex, wie 

in der Referenzindexbeschreibung beschrieben, werden ohne Zustimmung der Indexbe-

rechnungsstelle Änderungen oder Modifizierungen vorgenommen, die Fähigkeit der 

Hedging-Partei zur Absicherung ihrer Verpflichtungen aus Absicherungsgeschäften beein-

trächtigen (insbesondere (i) Änderungen hinsichtlich des Risikoprofils des Referenzindex 

oder (ii) die Berechnung des Referenzindex erfolgt nicht länger in Euro); ob dies der Fall 

ist entscheidet die Indexberechnungsstelle nach billigem Ermessen (§ 315 BGB); 

b. die historische 30-Tages-Volatilität des Referenzindex überschreitet ein Volatilitätsniveau 

von 2,5%. Dabei bezeichnet σEI (tj) die annualisierte Volatilität basierend auf den tägli-

chen logarithmierten Änderungen des Werts des Referenzindex der jeweils unmittelbar 

vorhergehenden 30 Referenzindexberechnungstage des Referenzindex an einem Bankge-

schäftstag (t). σEI(tj) wird gemäß folgender Formel berechnet: 

.  
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Wobei: 

"Ln[x]" ist der natürliche Logarithmus von [x] 

c. die Berechnung oder Veröffentlichung des Referenzindex wird eingestellt; 

d. der Referenzindex entspricht der Indexberechnungsstelle nicht länger der Zielsetzung 

einer risikoarmen und für den Hypothetischen Investor nicht-währungsrisikobehafteten 

Anlage; ob dies der Fall ist entscheidet die Indexberechnungsstelle nach billigem Ermes-

sen (§ 315 BGB); 

e. jedes andere Ereignis, das sich auf den Referenzindexwert oder auf die Fähigkeit der 

Hedging-Partei zur Absicherung ihrer Verpflichtungen aus den Absicherungsgeschäften 

spürbar und nicht nur vorübergehend nachteilig auswirken kann; ob dies der Fall ist ent-

scheidet die Indexberechnungsstelle nach billigem Ermessen (§ 315 BGB). 

Die Indexberechnungsstelle ist nicht zur Überwachung verpflichtet, ob eines der vorherig genann-

ten Ereignisse eingetreten ist. Die Feststellung eines Indexereignisses wird gemäß Teil G - Veröf-

fentlichung dieser Indexbeschreibung veröffentlicht. 

Beendigung des Index 

Die Indexberechnungsstelle hat das Recht, nach Eintritt eines oder mehrerer Fondsereignisses 

und/oder eines oder mehrerer Indexereignisse die Berechnung des Index vorübergehend auszuset-

zen. 

Sollte eine Anpassung des Indexkonzepts nicht möglich oder dem Hypothetischen Investor nicht 

zumutbar sein hat die Indexberechnungsstelle jederzeit das Recht, die Berechnung des Index end-

gültig einzustellen; über das Vorliegen der Voraussetzungen entscheidet die Indexberechnungs-

stelle nach billigem Ermessen (§ 315 BGB). 

II. Anpassung des Nettoinventarwerts 

Die Indexberechnungsstelle passt für die Zwecke der Berechnung des Indexwertes den von der 

Verwaltungsgesellschaft veröffentlichten Nettoinventarwert des Referenzfonds in den nachstehen-

den Fällen so an, dass die wirtschaftlichen Auswirkungen der jeweiligen Ereignisse auf den Index 

ausgeglichen werden: 

a. Erhebung einer Abgabe oder Gebühr in Verbindung mit der Ausgabe oder Rücknahme 

von Fondsanteilen; 

b. Ein Hypothetischer Investor hätte nicht innerhalb der üblichen oder in den Fondsdoku-

menten beschriebenen Zeit den vollständigen Erlös aus der Rücknahme der Fondsanteile 

erhalten; oder 

c. Im Fall (i) eines offenkundigen Fehlers, (ii) einer falschen Veröffentlichung des Nettoin-

ventarwerts oder (iii) wenn ein durch die Verwaltungsgesellschaft festgelegter und veröf-

fentlichter Nettoinventarwert, wie er von der Indexberechnungsstelle als Grundlage der 

Berechnung, Festlegung und Veröffentlichung des Index genutzt wird, nachträglich be-

richtigt wird. In den Fällen (ii) und (iii) wird die Indexberechnungsstelle den betreffenden 

Nettoinventarwert gegebenenfalls erneut feststellen (der „Berichtigte Nettoinventarwert") 

und den Indexwert auf Grundlage des Berichtigten Nettoinventarwerts unter Berücksichti-

gung der Situation eines Hypothetischen Investors neu berechnen. 

Über das Ausmaß der jeweils erforderlichen Anpassung des Nettoinventarwerts entscheidet die 

Indexberechnungsstelle nach billigem Ermessen § 315 BGB). Sie berücksichtigt dabei, dass Erlöse 

aus der Reduktion eines Referenzfonds erst zum Referenzindex (bzw. umgekehrt) allokiert werden 

können, nachdem der Hypothetische Investor die entsprechenden Erlöse aus der Veräußerung des 

Referenzfonds bzw. der Geldmarktkomponente halten hätte. 
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III. Anpassung des Werts des Referenzindex 

Die Indexberechnungsstelle passt für die Zwecke der Berechnung des Indexwertes den von der 

Berechnungsstelle des Referenzindex veröffentlichten Referenzindexwert des Referenzindex in 

den nachstehenden Fällen so an, dass die wirtschaftlichen Auswirkungen der jeweiligen Ereignisse 

auf den Index ausgeglichen werden: 

a. Im Fall eines offenkundigen Fehlers bei der Berechnung des Referenzindexwertes; 

b. Im Fall einer falschen Veröffentlichung des Referenzindexwertes; oder  

c. wenn ein durch den Referenzindexsponsor festgelegter und veröffentlichter Referenzin-

dexwert, wie er von der Indexberechnungsstelle als Grundlage der Berechnung des Index 

genutzt wird, nachträglich berichtigt wird.  

1. Über das Ausmaß der jeweils erforderlichen Anpassung des Nettoinventarwerts entscheidet die 

Indexberechnungsstelle nach billigem Ermessen (§ 315 BGB). In den Fällen b. und c. wird die 

Indexberechnungsstelle den betreffenden Referenz-indexwert gegebenenfalls erneut feststellen 

(der "Berichtigte Referenzindexwert") und den Indexwert auf Grundlage des Berichtigten Refe-

renzindexwert neu berechnen. 

IV. Marktstörungen 

a. Falls der Hypothetische Investor Fondsanteile an einem Indexbewertungstag nicht zeich-

nen oder einlösen kann, sei es weil die Zeichnung oder Rücknahme von Fondsanteile aus-

gesetzt ist oder kein Nettoinventarwert des Referenzfonds veröffentlicht wird oder eine 

solche Veröffentlichung mit einer Verzögerung erfolgt (eine "Referenzfonds-

Marktstörung"), wird die Indexberechnungsstelle die Berechnung, Festlegung und Ver-

öffentlichung des Index (insbesondere auch die Durchführung der Dynamischen Allokati-

on) so lange verschieben, bis die Referenzfonds-Marktstörung endet. Über das Vorliegen 

der Voraussetzungen entscheidet die Indexberechnungsstelle nach billigem Ermessen (§ 

315 BGB). 

 Dauert die Referenzfonds-Marktstörung mehr als dreißig Bankgeschäftstage an, so wird 

die Indexberechnungsstelle zwecks Berechnung, Festlegung und Veröffentlichung des In-

dex (insbesondere auch im Hinblick auf die Durchführung einer Dynamischen Allokation) 

den Nettoinventarwert unter Berücksichtigung der dann vorherrschenden Markt-

bedingungen und der Möglichkeiten des Hypothetischen Investors Fondsanteile am Markt 

zu veräußern, schätzen, wenn eine hinreichende Datengrundlage für eine solche Schätzung 

verfügbar ist. Über das Vorhandensein einer hinreichenden Datengrundlage entscheidet 

die Indexberechnungsstelle nach billigem Ermessen (§ 315 BGB). Schätzmaßstab ist eine 

vernünftige kaufmännische Beurteilung. 

b. Falls ein Referenzindexwert, der für die Berechnung, Festlegung und Veröffentlichung 

des Index erforderlich ist, an einem Indexbewertungstag nicht veröffentlicht wird oder ei-

ne solche Veröffentlichung mit einer Verzögerung erfolgt, dann wird die Indexberech-

nungsstelle unter Berücksichtigung des letzten zur Verfügung stehenden Werts des Refe-

renzindex die in der Beschreibung des Referenzindex dargelegte Berechnungsmethode 

anwenden, um den benötigten Kurs des Referenzindex zu ermitteln. 
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Teil F. - Korrekturen 

Widersprüchliche oder lückenhafte Bestimmungen in der Indexbeschreibung kann die Indexbe-

rechnungsstelle nach Maßgabe der für die jeweilige Schuldverschreibung bzw. das jeweilige sons-

tige auf den Index bezogene Finanzinstrument geltenden Regeln berichtigen bzw. ergänzen. 

Teil G. - Veröffentlichung 

Der Indexwert wird von der Indexberechnungsstelle auf der Internetseite www.onemarkets.de, der 

Reuters-Seite .UCGRVDW2 und auf Bloomberg unter dem Ticker UCGRVDW2 Index veröffent-

licht. 

Alle Festlegungen, die von der Indexberechnungsstelle nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) ge-

troffen werden, werden gemäß den Bestimmungen der jeweiligen Schuldverschreibung bzw. des 

jeweiligen sonstigen auf den Index bezogenen Finanzinstruments veröffentlicht. 

Teil H. - Anwendbares Recht 

Diese Indexbeschreibung unterliegt deutschem Recht. 
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MUSTER DER ENDGÜLTIGEN BEDINGUNGEN 

 

MUSTER DER ENDGÜLTIGEN BEDINGUNGEN 

 

Endgültige Bedingungen 

vom [] 

UniCredit Bank AG 

Emission von [Bezeichnung der Wertpapiere einfügen] 

(die "Wertpapiere") 

im Rahmen des 

EUR 50.000.000.000 

Debt Issuance Programme der 

UniCredit Bank AG 

 

Diese endgültigen Bedingungen (die "Endgültigen Bedingungen") wurden für die Zwecke des 

Art. 5 Abs. 4 der Richtlinie 2003/71/EG in der jeweils gültigen Fassung (die "Prospektrichtlinie") 

erstellt. Um sämtliche Angaben zu erhalten, müssen diese Endgültigen Bedingungen zusammen 

mit den Informationen gelesen werden, die enthalten sind (a) im Basisprospekt der UniCredit 

Bank AG (die "Emittentin") vom 13. September 2013 zur Begebung von fondsbezogenen Garant 

Classic Wertpapieren, fondsbezogenen Garant Cap Wertpapieren, Fondsindex Wertpapieren mit 

Mindestrückzahlungsbetrag, Fondsindex Wertpapieren mit Mindestrückzahlungsbetrag und Cap, 

Fondsanleihen, fondsbezogen Sprint Classic Wertpapieren, fondsbezogenen Sprint Cap Wertpa-

pieren, fondsbezogenen Garant Classic Basket Wertpapieren, fondsbezogenen Garant Cap Basket 

Wertpapieren, fondsbezogenen Garant Classic Rainbow Wertpapieren und fondsbezogenen Ga-

rant Cap Rainbow Wertpapieren (der "Basisprospekt"), (b) in etwaigen Nachträgen zu diesem 

Basisprospekt (die "Nachträge") sowie (c) im Registrierungsformular der UniCredit Bank AG 

vom 17. Mai 2013 (das "Registrierungsformular") und den F-Seiten des Basisprospekts der 

UniCredit Bank AG vom 20. August 2013 zur Begebung von Garant Cliquet Wertpapieren, Garant 

Cash Collect, Wertpapieren, Garant Classic Performance Cliquet, Wertpapieren, Garant Cap 

Performance Cliquet Wertpapieren, Garant Classic Performance Cash Collect Wertpapieren und 

Garant Cap Performance Cash Collect Wertpapieren unter dem Euro 50.000.000.000 Debt Issu-

ance Programme, die durch Verweis in den Basisprospekt einbezogen wird.  

Der Basisprospekt und etwaige Nachträge sowie diese Endgültigen Bedingungen werden [in ge-

druckter Form zur kostenlosen Ausgabe bei der UniCredit Bank AG, Arabellastr. 12, 81925 Mün-

chen, Bundesrepublik Deutschland bereitgehalten und werden zudem] auf der Internetseite [Inter-

netseite einfügen] oder einer Nachfolgeseite veröffentlicht. 

Den Endgültigen Bedingungen ist eine Zusammenfassung für die einzelne Emission beigefügt. 

 

ABSCHNITT A – ALLGEMEINE ANGABEN: 

Ausgabetag: 

[Ausgabetag einfügen] 
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Ausgabepreis: 

[Falls der Ausgabepreis zum Zeitpunkt der Erstellung der Endgültigen Bedingungen festgelegt wor-

den ist, gilt Folgendes: 

Der Ausgabepreis je Wertpapier ist in der Spalte "Ausgabepreis" von Tabelle 1.1 in § 1 der Produkt- 

und Basiswertdaten angegeben.] 

[Falls der Ausgabepreis zum Zeitpunkt der Erstellung der Endgültigen Bedingungen nicht festgelegt 

worden ist, gilt Folgendes: 

Der Ausgabepreis je Wertpapier wird am [Datum einfügen] festgelegt. Der Ausgabepreis und der 

laufende Angebotspreis der Wertpapiere werden nach ihrer Bestimmung [auf den Internetseiten der 

Wertpapierbörsen, an denen die Wertpapiere gehandelt werden,] [unter [Internetseite einfügen] (oder 

einer Nachfolgeseite) veröffentlicht.] 

Verkaufsprovision: 

[Nicht anwendbar] [Einzelheiten einfügen] 

Sonstige Provisionen: 

[Nicht anwendbar] [Einzelheiten einfügen] 

 

Emissionsvolumen: 

Das Emissionsvolumen der [einzelnen] Serie[n], die im Rahmen dieser Endgültigen Bedingungen 

[angeboten] [begeben] und in ihnen beschrieben [wird][werden], ist in der Spalte "Gesamtnennbetrag 

der Serie" von Tabelle 1.1 in § 1 der Produkt- und Basiswertdaten angegeben. 

Das Emissionsvolumen der [einzelnen] Tranche[n], die im Rahmen dieser Endgültigen Bedingungen 

[angeboten] [begeben] und in ihnen beschrieben [wird][werden], ist in der Spalte "Gesamtnennbetrag 

der Tranche" von Tabelle 1.1 in § 1 der Produkt- und Basiswertdaten angegeben. 

 

Produkttyp: 

[fondsbezogenes Garant Classic Wertpapier] [fondsbezogenes Garant Cap Wertpapier] 

[Fondsindex Wertpapier mit Mindestrückzahlungsbetrag] [Fondsindex Wertpapier mit 

Mindestrückzahlungsbetrag und Cap] 

[Fondsanleihe] 

[fondsbezogenes Sprint Classic Wertpapiere] [fondsbezogenes Sprint Cap Wertpapiere] 

[fondsbezogenes Garant Classic Basket Wertpapiere] [fondsbezogenes Garant Cap Basket 

Wertpapiere] 

[fondsbezogenes Garant Classic Rainbow Wertpapiere] [fondsbezogenes Garant Cap Rainbow 

Wertpapiere] 

 

Zulassung zum Handel und Börsennotierung: 

[Falls eine Zulassung zum Handel der Wertpapiere beantragt wurde oder in Zukunft beantragt wird, 

gilt Folgendes: 

Die Zulassung der Wertpapiere zum Handel an den folgenden geregelten oder gleichwertigen 

Märkten [Maßgebliche(n) geregelte(n) oder gleichwertige(n) Markt/Märkte einfügen] [wurde] [wird] 

mit Wirkung zum [Voraussichtlichen Tag einfügen] beantragt.] 



 

233 

[Falls Wertpapiere derselben Klasse wie die zum Handel zugelassenen Wertpapiere bereits zum 

Handel an einem geregelten oder gleichwertigen Markt zugelassen sind, gilt Folgendes: 

Nach Kenntnis der Emittentin sind Wertpapiere derselben Klasse wie die anzubietenden oder zum 

Handel zuzulassenden Wertpapiere bereits an den folgenden Märkten zum Handel zugelassen 

[Maßgebliche geregelte oder gleichwertige Märkte einfügen]] 

[Nicht anwendbar. Es wurde keine Zulassung der Wertpapiere zum Handel an einem geregelten oder 

gleichwertigen Markt beantragt und es ist keine entsprechende Beantragung beabsichtigt.] 

 

Zahlung und Lieferung: 

[Falls die Wertpapiere gegen Zahlung geliefert werden, gilt Folgendes: 

Lieferung gegen Zahlung] 

[Falls die Wertpapiere frei von Zahlung geliefert werden, gilt Folgendes: 

Lieferung frei von Zahlung] 

[Andere Zahlungs- und Lieferverfahren einfügen] 

 

Bedingungen des Angebots: 

[Tag des ersten öffentlichen Angebots: [Tag des ersten öffentlichen Angebots einfügen]] 

[Ein öffentliches Angebot erfolgt in [Luxemburg][,] [und] [Deutschland] [und] [Österreich].] 

[Die kleinste übertragbare Einheit ist [Kleinste übertragbare Einheit einfügen].] 

[Die kleinste handelbare Einheit ist [Kleinste handelbare Einheit einfügen].] 

Die Wertpapiere werden [qualifizierten Anlegern][,] [und/oder] [Privatkunden] [und/oder] 

[institutionellen Anlegern] [im Wege [einer Privatplatzierung] [eines öffentlichen Angebots] [durch 

Finanzintermediäre]] angeboten.  

[Ab dem Tag des ersten öffentlichen Angebots werden die in diesen Endgültigen Bedingungen 

beschriebenen Wertpapiere in einer maximalen Anzahl fortlaufend zum Kauf angeboten. Die Anzahl 

der zum Kauf angebotenen Wertpapiere kann von der Emittentin jederzeit reduziert oder erhöht 

werden und lässt keine Rückschlüsse auf das Volumen der tatsächlich begebenen Wertpapiere und 

daher auf die Liquidität eines möglichen Sekundärmarkts zu.] 

[Das fortlaufende Angebot erfolgt zum jeweils aktuellen von der Emittentin gestellten Verkaufspreis 

(Briefkurs).] 

[Das öffentliche Angebot kann von der Emittentin jederzeit ohne Angabe von Gründen beendet 

werden.] 

[Es findet kein öffentliches Angebot statt. Die Wertpapiere sollen zum Handel an einem organisierten 

Markt zugelassen werden.] 

[Einzelheiten zur Beschreibung des Prozesses für die Umsetzung des Angebots einfügen.] 

[Einzelheiten zum Mindest- und/oder Höchstbetrag der Zeichnung (entweder in Form der Anzahl der 

Wertpapiere oder der aggregierten zu investierendenSumme) einfügen.] 

[Die Notierung wird mit Wirkung zum [Voraussichtlichen Tag einfügen] an den folgenden Märkten 

beantragt: [Maßgebliche(n) Markt/Märkte einfügen].] 

[Die Wertpapiere werden [zunächst] im Rahmen einer Zeichnungsfrist angeboten[, danach 

freibleibend abverkauft]. Zeichnungsfrist: [Anfangsdatum der Zeichnungsfrist einfügen] bis 

[Enddatum der Zeichnungsfrist einfügen]. Die Emittentin behält sich eine Verlängerung oder 

Verkürzung der Zeichnungsfrist oder eine Abstandnahme von der Emission während der 



 

234 

Zeichnungsfrist vor.] 

[Kaufinteressenten, die Kaufangebote in Form von Zeichnungsaufträgen abgegeben haben, können 

voraussichtlich ab einem Bankgeschäftstag nach dem Ende Zeichnungsfrist bei der Emittentin in 

Erfahrung bringen, wie viele Wertpapiere ihnen zugeteilt wurden. Eine Aufnahme des Handels mit 

den Wertpapieren vor der Mitteilung über die Zuteilung ist möglich.] 

 

Zustimmung zur Verwendung des Basisprospekts 

[Im Fall einer generellen Zustimmung gilt Folgendes: 

Die Emittentin stimmt der Verwendung des Basisprospekts durch alle Finanzintermediäre zu (sog. 

generelle Zustimmung). 

Die Zustimmung zur Verwendung des Basisprospekts wird erteilt für [die folgende Angebotsfrist der 

Wertpapiere: [Angebotsfrist einfügen, für die die Zustimmung erteilt wird]] [eine Frist von zwölf (12) 

Monaten nach dem [Datum, an dem die Endgültigen Bedingungen bei der CSSF hinterlegt werden, 

einfügen]]. 

Es wird eine generelle Zustimmung zu einem späteren Weiterverkauf oder einer endgültigen 

Platzierung der Wertpapiere durch [den] [die] Finanzintermediär[e] für [Deutschland][,] [und] 

[Luxemburg] [und] [Österreich] erteilt.] 

[Im Fall einer individuellen Zustimmung gilt Folgendes: 

Die Emittentin stimmt der Verwendung des Basisprospekts durch die folgenden Finanzintermediäre 

zu (sog. individuelle Zustimmung):  

[Namen und Anschrift(en) einfügen].  

Die Zustimmung zur Verwendung des Basisprospekts wird für den folgenden Zeitraum erteilt: 

[Zeitraum einfügen]. 

[Namen und Anschrift(en) einfügen] [Einzelheiten angeben] wird eine individuelle Zustimmung zu 

einem späteren Weiterverkauf oder einer endgültigen Platzierung der Wertpapiere durch [den] [die] 

Finanzintermediär[e] für [Luxemburg][,] [und] [Deutschland] [und] [Österreich] erteilt.] 

 

US-Verkaufsbeschränkungen: 

[TEFRA C] 

[TEFRA D] 

[Weder TEFRA C noch TEFRA D]
1
 

 

Zusätzliche Angaben: 

[Zusätzliche Bestimmungen in Bezug auf den Basiswert einfügen]
2
 

[Nicht anwendbar] 

 

                                                      
1 Ausschließlich bei Wertpapieren mit einer Laufzeit von einem Jahr oder weniger (einschließlich einseitiger Erneue-

rungen oder Verlängerungen) anwendbar. 

2 Ausschließlich anwendbar, falls der Basiswert nicht von der Emittentin oder einer zu derselben Gruppe gehörenden 

juristischen Person verwaltet oder zusammengestellt wird. 
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ABSCHNITT B – BEDINGUNGEN 

Teil A - Allgemeine Bedingungen der Wertpapiere 

Form, Clearingsystem, Globalurkunde, Verwahrung 

Globalurkunde (§ 1): [Die Wertpapiere werden durch eine Dauer-Globalurkunde ohne 

Zinsscheine verbrieft.] 

[Die Wertpapiere werden anfänglich durch eine vorläufige Glo-

balurkunde ohne Zinsscheine, die gegen eine Dauer-

Globalurkunde ohne Zinsscheine getauscht werden kann, ver-

brieft.] 

Hauptzahlstelle (§ 2): [UniCredit Bank AG, Arabellastraße 12, 81925 München] [Citi-

bank, N.A., Geschäftsstelle London, Citigroup Centre, Canada 

Square, Canary Wharf, London E14 5LB, Vereinigtes König-

reich] [Name und Adresse einer anderen Zahlstelle einfügen] 

Verwahrung (§ 1): [CBF] 

[CBL und Euroclear Bank] 

[Anderes] 

 

Teil B – Produkt- und Basiswertdaten 

["Produkt- und Basiswertdaten" (einschließlich darin enthaltener maßgeblicher Wahlmöglichkei-

ten) einfügen und maßgebliche Platzhalter vervollständigen"] 

 

Teil C - Besondere Bedingungen der Wertpapiere 

["Besondere Bedingungen" (einschließlich darin enthaltener maßgeblicher Wahlmöglichkeiten) 

einfügen und maßgebliche Platzhalter vervollständigen] 

 

UniCredit Bank AG 



 

236 

STEUERN 

Die Emittentin übernimmt keine Verantwortung für einen Einbehalt von Steuern an der Quelle. 

Deutschland 

Es folgt eine allgemeine Darstellung bestimmter Steuerfolgen des Erwerbs, des Eigentums und des 

Verkaufs, der Abtretung oder der Rückzahlung von Wertpapieren nach deutschem Steuerrecht. 

Diese Darstellung ist nicht als erschöpfende Beschreibung aller Steuererwägungen anzusehen, die 

bei einer Entscheidung über den Kauf von Wertpapieren von Bedeutung sein könnten; 

insbesondere werden in ihr keine spezifischen Sachverhalte oder Umstände, die möglicherweise 

für einen bestimmten Anleger gelten, berücksichtigt. Diese Zusammenfassung beruht auf den zum 

Datum dieses Basisprospekts gültigen deutschen Gesetzen und ihrer Anwendung. Diese 

Steuergesetze können Änderungen unterliegen, ggf. auch mit (Rück-)Wirkung für die 

Vergangenheit. 

Im Hinblick auf bestimmte Arten von Wertpapieren liegen weder amtliche Verlautbarungen der 

Finanzverwaltung noch Gerichtsentscheidungen vor und es ist nicht klar, wie diese Wertpapiere 

behandelt werden. Ferner findet sich in der Rechtsliteratur häufig keine einheitlich vertretene 

Auffassung über die steuerliche Behandlung von Finanzinstrumenten wie den Wertpapieren und es 

ist weder beabsichtigt noch möglich, im folgenden Abschnitt alle verschiedenen Sichtweisen 

darzustellen. Bei Verweisen auf Verlautbarungen der Finanzverwaltung sollte berücksichtigt 

werden, dass die Finanzverwaltung ihre Sichtweise auch rückwirkend ändern kann und dass die 

Finanzgerichte nicht an die Rundschreiben der Finanzverwaltung gebunden sind und somit einer 

anderen Auffassung sein können. Selbst wenn gerichtliche Entscheidungen zu bestimmten Arten 

von Finanzinstrumenten vorliegen, ist es aufgrund bestimmter Besonderheiten der Wertpapiere 

nicht sicher, dass dieselbe Argumentation auf die Wertpapiere Anwendung findet. Zudem kann die 

Finanzverwaltung die Anwendung von Urteilen der Finanzgerichte auf den jeweiligen Einzelfall, 

in dessen Rahmen das jeweilige Urteil ergangen ist, beschränken. 

Potenziellen Käufern von Wertpapieren wird geraten, ihre eigenen Steuerberater zu den 

Steuerfolgen des Erwerbs, des Eigentums und der Veräußerung, der Abtretung oder der 

Rückzahlung von Wertpapieren zurate zu ziehen, darunter auch zu den Auswirkungen von Landes- 

oder Kommunalsteuern im Rahmen des deutschen Steuerrechts oder des Steuerrechts jedes 

Landes, in dem sie steueransässig sind. Ausschließlich diese Berater sind in der Lage, die für die 

Besteuerung der jeweiligen Wertpapierinhaber maßgeblichen Aspekte in angemessener Weise zu 

berücksichtigen. 

Steuerinländer 

Privatanleger 

Zinseinkünfte und Veräußerungsgewinne 

Zinsen, die auf die Wertpapiere an Personen zu zahlen sind, die die Wertpapiere im Privatvermö-

gen halten ("Privatanleger") und die in Deutschland steueransässig sind (d. h. Personen, deren 

Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt sich in Deutschland befindet) sollten als Einkünfte aus 

Kapitalvermögen gemäß § 20 Abs. 1 Einkommensteuergesetz eingestuft werden und grundsätzlich 

zu einem gesonderten Steuersatz von 25 % (Abgeltungssteuer) zuzüglich eines darauf erhobenen 

Solidaritätszuschlags in Höhe von 5,5 % und gegebenenfalls Kirchensteuer besteuert werden. Ver-

äußerungsgewinne aus der Veräußerung, der Abtretung oder der Rückzahlung von Wertpapieren 

einschließlich etwaiger bis zum Tag der Veräußerung eines Wertpapiers aufgelaufener und geson-

dert gutgeschriebener Zinsen ("Stückzinsen") sollten – unabhängig von einer etwaigen Haltefrist 

– als Einkünfte aus Kapitalvermögen gemäß § 20 Abs. 2 Einkommensteuergesetz eingestuft wer-

den und ebenfalls zur Abgeltungssteuer von 25 % zuzüglich eines darauf erhobenen Solidaritäts-

zuschlags in Höhe von 5,5 % und gegebenenfalls Kirchensteuer besteuert werden. Werden die 

Wertpapiere nicht verkauft, sondern abgetreten, zurückgezahlt, getilgt oder im Wege einer ver-
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deckten Einlage in eine Kapitalgesellschaft eingebracht, wird eine entsprechende Transaktion in 

der Regel wie ein Verkauf behandelt. 

Veräußerungsgewinne werden als Unterschied zwischen Veräußerungs-, Abtretungs- oder Rück-

zahlungspreis (nach Abzug der mit der Veräußerung, der Abtretung oder der Rückzahlung im 

unmittelbaren sachlichen Zusammenhang stehenden Aufwendungen) und den Anschaffungskosten 

der Wertpapiere ermittelt. Bei in einer anderen Währung als Euro begebenen Wertpapieren sind 

der Veräußerungs-, Abtretungs- oder Rückzahlungspreis und die Anschaffungskosten auf Grund-

lage der am Tag des Erwerbs und am Tag der Veräußerung bzw. der Abtretung bzw. der Rückzah-

lung geltenden Wechselkurse in Euro umzurechnen. 

Erhält der Anleger bei der Einlösung der Wertpapiere anstelle der Zahlung eines Geldbetrags von 

der Emittentin aufgrund eines Andienungsrechts der Emittentin andere Wertpapiere geliefert (phy-

sische Lieferung), ist das Entgelt für den Erwerb des Wertpapiers als Veräußerungspreis und zu-

gleich als Anschaffungskosten der erhaltenen Wertpapiere anzusetzen. Eine Realisation tritt damit 

zunächst nicht ein. Ob es sich bei gelieferten Anteilen an Investmentvermögen um Wertpapiere im 

Sinne der beschriebenen Regelung handelt, ist durch die Finanzverwaltung noch nicht verlautbart 

worden.  

Aufwendungen (mit Ausnahme von Aufwendungen, die im unmittelbaren sachlichen Zusammen-

hang mit der Veräußerung, der Abtretung oder der Rückzahlung stehen) im Zusammenhang mit 

Zinszahlungen oder Veräußerungsgewinnen im Rahmen der Wertpapiere sind – mit Ausnahme 

des Sparer-Pauschbetrags in Höhe von EUR 801 (EUR 1.602 bei zusammen veranlagten Ehegat-

ten) nicht abzugsfähig. 

Im Rahmen des Abgeltungssteuerverfahrens können Verluste aus der Veräußerung, der Abtretung 

oder der Rückzahlung der Wertpapiere ausschließlich mit anderen Einkünften aus Kapitalvermö-

gen einschließlich Veräußerungsgewinnen ausgeglichen werden. Ist in dem Veranlagungszeit-

raum, in dem die Verluste realisiert wurden, kein Ausgleich möglich, können die Verluste aus-

schließlich in künftige Veranlagungszeiträume vorgetragen und mit in diesen künftigen Veranla-

gungszeiträumen erzielten Einkünften aus Kapitalvermögen einschließlich Veräußerungsgewinnen 

ausgeglichen werden. Verluste aus sogenannten privaten Veräußerungsgeschäften, auf die § 23 

Einkommensteuergesetz in der bis zum 31. Dezember 2008 geltenden Fassung anzuwenden ist, 

können im Rahmen des Abgeltungssteuerverfahrens bis zum 31. Dezember 2013 ausgeglichen 

werden. 

Ferner vertritt das Bundesministerium der Finanzen in ihrem Schreiben vom 9. Oktober 2012 

(IV C 1 – S 2252/10/10013) (nachfolgend das "BMF-Schreiben") die Auffassung, dass Forde-

rungsausfälle und Forderungsverzichte grundsätzlich nicht wie eine Veräußerung zu behandeln 

sind, sodass die bei einem Forderungsausfall oder Forderungsverzicht entstandenen Verluste nicht 

steuerlich abzugsfähig sind. Auch diese Position ist Gegenstand kontroverser Diskussionen unter 

Steuerexperten. In diesem Zusammenhang ist es auch nicht klar, ob diese Position der Finanzver-

waltung möglicherweise an einen Referenzwert gebundene Wertpapiere betrifft, falls deren Wert 

sinkt. 

Zudem können auch dann Beschränkungen in Bezug auf die Geltendmachung von Verlusten gel-

ten, falls bestimmte Arten von Wertpapieren als Derivatetransaktionen einzustufen wären und 

verfallen. Ferner vertritt das Bundesministerium der Finanzen laut dem BMF-Schreiben den 

Standpunkt, dass eine Veräußerung (und infolgedessen ein aus der Veräußerung resultierender 

steuerlicher Verlust) nicht vorliegt, wenn der Veräußerungspreis die tatsächlichen Transaktions-

kosten nicht übersteigt oder wenn aufgrund der Bedingungen der Wertpapiere beim Eintritt be-

stimmter Ereignisse keine Zahlungen mehr zu leisten sind. Gleiches gilt möglicherweise im Falle 

der Rückzahlung, wenn deren Erlös die Transaktionskosten nicht übersteigt. 

Quellensteuer 

Werden die Wertpapiere von einem deutschen Kreditinstitut, Finanzdienstleistungsinstitut (ein-

schließlich einer deutschen Betriebstätte eines entsprechenden ausländischen Instituts), Wertpa-

pierhandelsunternehmen oder einer deutschen Wertpapierhandelsbank (die "Auszahlende Stelle") 
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verwahrt oder verwaltet, wird von der Auszahlenden Stelle auf Zinszahlungen und den Überschuss 

des Veräußerungs-, Abtretungs- oder Rückzahlungserlöses (nach Abzug der mit der Veräußerung, 

der Abtretung oder der Rückzahlung im unmittelbaren sachlichen Zusammenhang stehenden 

Aufwendungen) gegenüber den Anschaffungskosten der Wertpapiere die Abgeltungssteuer von 

25 % (zuzüglich eines darauf erhobenen Solidaritätszuschlags in Höhe von 5,5 % und gegebenen-

falls Kirchensteuer) (gegebenenfalls auf Grundlage der am Tag der Erwerbs und am Tag der Ver-

äußerung bzw. der Abtretung bzw. der Rückzahlung geltenden Wechselkurse in Euro umgerech-

net) einbehalten. Die Auszahlende Stelle veranlasst den Ausgleich von Verlusten mit den laufen-

den Einkünften aus Kapitalvermögen einschließlich Veräußerungsgewinnen aus anderen Wertpa-

pieren. Ist aufgrund des Nichtvorhandenseins von über dieselbe Auszahlende Stelle erzielten Ein-

künften aus Kapitalvermögen in ausreichender Höhe eine Verrechnung nicht möglich, kann der 

Wertpapierinhaber – anstelle eines Vortrags des Verlusts in das Folgejahr – bis zum 15. Dezember 

des laufenden Steuerjahrs bei der Auszahlenden Stelle einen Antrag auf Verlustbescheinigung 

stellen, um die Verluste in der Einkommensteuererklärung des Wertpapierinhabers mit den über 

andere Institute erzielten Einkünften aus Kapitalvermögen zu verrechnen. Ist es seit dem Erwerb 

zu einer Änderung der Verwahrung gekommen und werden die Anschaffungsdaten nicht wie in 

§ 43a Abs. 2 Einkommensteuergesetz vorgeschrieben mitgeteilt oder sind sie nicht maßgeblich, 

wird die Abgeltungssteuer von 25 % (zuzüglich eines darauf erhobenen Solidaritätszuschlags in 

Höhe von 5,5 % und gegebenenfalls Kirchensteuer) auf einen Betrag in Höhe von 30 % der Ein-

nahmen aus der Veräußerung, der Abtretung oder der Rückzahlung der Wertpapiere erhoben. Im 

Rahmen des von der Auszahlenden Stelle veranlassten Einbehalts von Quellensteuern können 

ausländische Steuern nach Maßgabe des Einkommensteuergesetzes angerechnet werden. Auf 

Grundlage der EU-Zinsrichtlinie einbehaltene Steuern (weitere Einzelheiten hierzu enthält der 

nachstehende Abschnitt "EU-Zinsrichtlinie") können im Rahmen des Steuerveranlagungsverfah-

rens angerechnet werden. 

Die Emittentin ist grundsätzlich nicht dazu verpflichtet, Quellensteuer in Bezug auf Zahlungen auf 

die Wertpapiere einzubehalten. Falls die Wertpapiere jedoch als hybride Finanzinstrumente (stille 

Beteiligungen, Genussscheine, Genussrechte) einzustufen sind, ist die Emittentin unabhängig da-

von, ob die Wertpapiere in einem Depot bei einer Auszahlenden Stelle gehalten werden oder nicht, 

zum Einbehalt von Quellensteuern verpflichtet. 

Es wird grundsätzlich keine Abgeltungssteuer erhoben, falls der Wertpapierinhaber einen Freistel-

lungsauftrag bei der Auszahlenden Stelle vorgelegt hat (maximal in Höhe des Sparer-

Pauschbetrags von EUR 801 (EUR 1.602 bei zusammen veranlagten Ehegatten)), soweit die Ein-

künfte den in dem Freistellungsauftrag ausgewiesenen maximalen Freibetrag nicht übersteigen. 

Ebenso wird keine Abgeltungssteuer abgezogen, falls der Wertpapierinhaber der Auszahlenden 

Stelle eine von dem zuständigen Finanzamt ausgestellte gültige Nichtveranlagungsbescheinigung 

vorgelegt hat. 

Bei Privatanlegern ist die einbehaltene Abgeltungssteuer in der Regel endgültig. Ausnahmen gel-

ten, sofern und soweit die tatsächlichen Einkünfte aus Kapitalvermögen den Betrag übersteigen, 

der als Bemessungsgrundlage für den Einbehalt der Abgeltungssteuer durch die Auszahlende Stel-

le angesetzt wurde. In einem solchen Fall sind die zusätzlichen Einkünfte aus Kapitalvermögen in 

der Einkommensteuererklärung des Privatanlegers anzugeben und unterliegen im Rahmen des 

Veranlagungsverfahrens der Abgeltungssteuer. Laut dem BMF-Schreiben des Bundesministeriums 

der Finanzen wird jedoch aus Billigkeitsgründen von der Veranlagung abgesehen, wenn die Diffe-

renz je Veranlagungszeitraum nicht mehr als EUR 500 beträgt und keine weiteren Gründe für eine 

Veranlagung nach § 32d Abs. 3 Einkommensteuergesetz vorliegen. Zudem können Privatanleger 

eine Besteuerung ihrer Gesamteinkünfte aus Kapitalvermögen zusammen mit ihren sonstigen Ein-

künften zu ihrem persönlichen progressiven Einkommensteuersatz anstelle des Abgeltungssteuer-

satzes beantragen, wenn dies zu einer niedrigeren Einkommensteuerbelastung führt. Zum Nach-

weis der betreffenden Einkünfte aus Kapitalvermögen und der darauf einbehaltenen Abgeltungs-

steuer kann der Anleger bei der Auszahlenden Stelle eine entsprechende Bescheinigung in Form 

des amtlich vorgeschriebenen Musters beantragen. 
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Einkünfte aus Kapitalvermögen, die nicht bereits der Abgeltungssteuer unterlegen haben (etwa 

weil keine Auszahlende Stelle vorhanden ist), sind in der Einkommensteuererklärung anzugeben 

und unterliegen der Abgeltungssteuer von 25 % (zuzüglich eines darauf erhobenen Solidaritätszu-

schlags in Höhe von 5,5 % und gegebenenfalls Kirchensteuer), sofern der Anleger nicht die Be-

steuerung der Einkünfte aus Kapitalvermögen zu seinem niedrigeren persönlichen progressiven 

Einkommensteuersatz beantragt. Auf die Einkommensteuer können im Rahmen des Veranla-

gungsverfahrens auf Grundlage der EU-Zinsrichtlinie (weitere Einzelheiten hierzu enthält der 

nachstehende Abschnitt "EU-Zinsrichtlinie") einbehaltene Quellensteuern nach Maßgabe der 

Zinsinformationsverordnung und ausländische Steuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen nach 

Maßgabe des Einkommensteuergesetzes angerechnet werden. 

Betriebliche Anleger 

Zinsen, die auf die Wertpapiere an Personen zu zahlen sind, die die Wertpapiere im Betriebsver-

mögen halten ("Betriebliche Anleger") und die in Deutschland steueransässig sind (d. h. Betrieb-

liche Anleger, deren Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt, Sitz oder Ort der Geschäftsleitung 

sich in Deutschland befindet), und Veräußerungsgewinne einschließlich etwaiger Stückzinsen aus 

der Veräußerung, der Abtretung oder der Rückzahlung der Wertpapiere unterliegen der Einkom-

mensteuer in Höhe des persönlichen progressiven Einkommensteuersatzes oder im Falle von juris-

tischen Personen der Körperschaftsteuer in Höhe eines einheitlichen Satzes von 15 % (jeweils 

zuzüglich eines darauf erhobenen Solidaritätszuschlags in Höhe von 5,5 % und in Fällen, in denen 

Zinszahlungen auf die Wertpapiere an Betriebliche Anleger der Einkommensteuer unterliegen, 

gegebenenfalls zuzüglich Kirchensteuer). Entsprechende Zinszahlungen und Veräußerungsgewin-

ne können zudem der Gewerbesteuer unterliegen, falls die Wertpapiere Teil des Vermögens eines 

inländischen Gewerbebetriebs sind. Verluste aus der Veräußerung, der Abtretung oder der Rück-

zahlung von Wertpapieren werden grundsätzlich steuerlich anerkannt; dies kann bei bestimmten 

Wertpapieren (z. B. indexgebundenen), die als Derivatetransaktion eingestuft werden müssten, 

anders sein. 

Inländische Quellensteuern und ein etwaiger darauf erhobener Solidaritätszuschlag werden im 

Rahmen der Veranlagung als Vorauszahlung auf die Körperschaftsteuer- bzw. Einkommensteuer-

schuld und den Solidaritätszuschlag des Betrieblichen Anlegers angerechnet, d. h. die Quellen-

steuern sind nicht endgültig. Ein möglicher Überschuss wird erstattet. Jedoch erfolgt grundsätzlich 

und vorbehaltlich weiterer Anforderungen kein Abzug von Quellensteuern auf Veräußerungsge-

winne aus der Veräußerung, der Abtretung oder der Rückzahlung von Wertpapieren und bestimm-

te andere Einkünfte, falls (i) die Wertpapiere von einer Körperschaft, Personenvereinigung oder 

Vermögensmasse im Sinne von § 43 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 Einkommensteuergesetz gehalten werden 

oder (ii) die mit den Wertpapieren erzielten Kapitalerträge als Betriebseinnahmen eines inländi-

schen Betriebs anzusehen sind und der Anleger dies der Auszahlenden Stelle unter Verwendung 

des amtlich vorgeschriebenen Musters gemäß § 43 Abs. 2 Satz 3 Nr. 2 Einkommensteuergesetz 

(Erklärung zur Freistellung vom Kapitalertragsteuerabzug) erklärt. 

Auf Grundlage der EU-Zinsrichtlinie (weitere Einzelheiten hierzu enthält der nachstehende Ab-

schnitt "EU-Zinsrichtlinie") einbehaltene Quellensteuern können nach Maßgabe der Zinsinforma-

tionsverordnung und ausländische Steuern können nach Maßgabe des Einkommensteuergesetzes 

angerechnet werden. Alternativ können ausländische Steuern auch von der Bemessungsgrundlage 

für die inländische Einkommen- bzw. Körperschaftsteuer abgezogen werden. 

Investmentsteuergesetz 

Die steuerlichen Sondervorschriften des Investmentsteuergesetzes sollten nach Ansicht der Emit-

tentin auf die Wertpapiere nicht anzuwenden sein, da die Wertpapiere keine Beteiligung an einem 

Investmentvermögen begründen sollten. Die Wertpapiere selbst sollten allein deshalb keine Antei-

le an Investmentvermögen sein, weil sie keinen Anteil an einem Organismus für gemeinsame An-

lagen, der das eingesammelte Kapital gemäß einer festgelegten Anlagestrategie zum Nutzen der 

Anleger investiert, darstellen. Insbesondere wird die Emittentin nicht verpflichtet sein, die aus den 

Wertpapieren erlangten Mittel in die jeweiligen Basiswerte oder in die Basiswerte der Referenzin-
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dizes zu investieren. Auch eine Zurechnung der als Basiswert dienenden und ggf. anzudienenden 

Anteile an Investmentvermögen zum Anleger nach den Grundsätzen der wirtschaftlichen Zurech-

nung scheidet nach Ansicht der Emittentin zumindest während der Laufzeit des Wertpapiers des-

halb aus, weil eine eventuelle Andienung an den Anleger vom Eintritt verschiedener Bedingungen 

abhängt und vom Anleger erst nach Ablauf der Laufzeit des Wertpapiers verlangt werden kann. 

Zudem kann das Wertpapier nicht als eine Dachfondskonstruktion angesehen werden. Die An-

wendung des Investmentsteuergesetzes auf die Wertpapiere ist aber nicht abschließend geklärt. 

Eine abweichende Auffassung der Finanzverwaltung und/oder Finanzgerichte und somit eine An-

wendbarkeit des Investmentsteuergesetzes kann daher nicht ausgeschlossen werden. In diesem 

Fall könnten Anleger einer nachteiligen Pauschalbesteuerung unterliegen, unter der auch fiktive 

Erträge steuerpflichtig sein könnten. 

Steuerausländer 

Auf die Wertpapiere zu zahlende Zinsen und Veräußerungsgewinne einschließlich etwaiger 

Stückzinsen unterliegen keiner Besteuerung in Deutschland, es sei denn, (i) die Wertpapiere sind 

Teil des Betriebsvermögens einer Betriebstätte einschließlich eines ständigen Vertreters oder einer 

festen Geschäftseinrichtung, die vom Wertpapierinhaber in Deutschland unterhalten wird, (ii) die 

Zinseinkünfte stellen anderweitig Einkünfte aus deutscher Quelle dar oder (iii) bestimmte formelle 

Voraussetzungen werden nicht erfüllt. In den Fällen (i), (ii) und (iii) erfolgt eine Besteuerung, die 

mit der im vorstehenden Abschnitt "Steuerinländer" beschriebenen vergleichbar ist. 

Steuerausländer sind – vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen – von der deutschen Kapitalertrag-

steuer und dem darauf erhobenen Solidaritätszuschlag (Quellensteuer bzw. Abgeltungssteuer) 

befreit, selbst wenn die Wertpapiere bei einer Auszahlenden Stelle verwahrt werden. In Fällen, in 

denen Einkünfte aus Kapitalvermögen jedoch wie im vorstehenden Absatz erwähnt einer Besteue-

rung in Deutschland unterliegen und die Wertpapiere in einem Depot bei einer Auszahlenden Stel-

le verwahrt werden oder ein Tafelgeschäft vorliegt, wird eine Abgeltungssteuer erhoben, wie dies 

im vorstehenden Abschnitt "Steuerinländer" beschrieben ist. 

Quellensteuern können auf Grundlage eines Doppelbesteuerungsabkommens oder nationaler deut-

scher Steuervorschriften erstattet werden. 

Erbschaft- und Schenkungssteuer 

Nach deutschem Recht fällt hinsichtlich der Wertpapiere keine Erbschaft- oder Schenkungsteuer 

an, sofern – im Falle der Erbschaftsteuer – weder der Erblasser noch der Erwerber oder – im Falle 

der Schenkungsteuer – weder der Schenker noch der Beschenkte in Deutschland steueransässig 

sind und das betreffende Wertpapier keinem inländischen Gewerbebetrieb zuzurechnen ist, für den 

in Deutschland eine Betriebstätte unterhalten wird oder ein ständiger Vertreter bestellt wurde. 

Besondere Regelungen gelten für bestimmte außerhalb Deutschlands lebende deutsche Staatsan-

gehörige. 

Sonstige Steuern 

Bei der Begebung, Lieferung, Ausfertigung oder dem Umtausch der Wertpapiere fallen keine 

deutsche Stempel-, Emissions- oder Eintragungssteuer oder vergleichbare Steuern oder Abgaben 

an. Vermögensteuer wird in Deutschland gegenwärtig nicht erhoben. 

Deutsche Umsetzung der EU-Richtlinie über die Besteuerung von Zinserträgen 

Die Richtlinie 2003/48/EG des Rates (weitere Einzelheiten hierzu enthält der nachstehende Ab-

schnitt "EU-Zinsrichtlinie") wurde von Deutschland im Jahr 2004 durch die Zinsinformationsver-

ordnung in nationales Recht umgesetzt. Seit dem 1. Juli 2005 meldet Deutschland daher alle Zins-

zahlungen auf die Wertpapiere und alle vergleichbaren Einkünfte in Bezug auf die Wertpapiere an 

den Mitgliedstaat des Wohnsitzes bzw. Sitzes der wirtschaftlichen Eigentümer, falls die Wertpa-

piere in einem Depot bei der Auszahlenden Stelle verwahrt wurden. 
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Österreich 

Österreich 

Dieser Abschnitt zur Besteuerung enthält eine kurze Zusammenfassung des Verständnisses der 

Emittentin betreffend einige wichtige Grundsätze, die im Zusammenhang mit dem Erwerb, dem 

Halten und der Veräußerung der Wertpapiere in der Republik Österreich bedeutsam sind. Die 

Zusammenfassung erhebt nicht den Anspruch, sämtliche steuerliche Überlegungen vollständig 

wiederzugeben und geht auch nicht auf besondere Sachverhaltsgestaltungen ein, die für einzelne 

potenzielle Anleger von Bedeutung sein können. Die folgenden Ausführungen sind genereller Na-

tur. Diese Ausführungen sollen keine rechtliche oder steuerliche Beratung darstellen und auch 

nicht als solche ausgelegt werden. Des Weiteren nimmt diese Zusammenfassung nur auf solche 

Investoren Bezug, die in Österreich der unbeschränkten Einkommen- oder Körperschaftsteuer-

pflicht unterliegen. Sie basiert auf den derzeit gültigen österreichischen Steuergesetzen, der bisher 

ergangenen höchstrichterlichen Rechtsprechung sowie den Richtlinien der Finanzverwaltung und 

deren jeweiliger Auslegung, die alle Änderungen unterliegen können. Solche Änderungen können 

auch rückwirkend eingeführt werden und die beschriebenen steuerlichen Folgen nachteilig beein-

flussen. Potenziellen Käufern der Wertpapiere wird empfohlen, wegen der steuerlichen Folgen des 

Kaufs, des Haltens sowie der Veräußerung der Wertpapiere ihre rechtlichen und steuerlichen 

Berater zu konsultieren. Das steuerliche Risiko aus den Wertpapieren (insbesondere aus einer 

allfälligen Qualifizierung als Anteil an einem ausländischen Investmentfonds im Sinne des § 188 

Investmentfondsgesetz 2011 [InvFG 2011]) trägt der Käufer. Im Folgenden wird angenommen, 

dass die Wertpapiere an einen in rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht unbestimmten Personen-

kreis angeboten werden. 

Steuerliche Behandlung in Österreich ansässiger Investoren 

Allgemeine Hinweise 

Natürliche Personen, die in Österreich einen Wohnsitz und/oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt 

haben, unterliegen mit ihrem Welteinkommen der Einkommensteuer in Österreich (unbeschränkte 

Einkommensteuerpflicht). Natürliche Personen, die weder Wohnsitz noch gewöhnlichen 

Aufenthalt in Österreich haben, unterliegen nur mit bestimmten Inlandseinkünften der 

Steuerpflicht in Österreich (beschränkte Einkommensteuerpflicht). 

Körperschaften, die in Österreich ihre Geschäftsleitung und/oder ihren Sitz haben, unterliegen mit 

ihrem gesamten Welteinkommen der Körperschaftsteuer in Österreich (unbeschränkte 

Körperschaftsteuerpflicht). Körperschaften, die in Österreich weder ihre Geschäftsleitung noch 

ihren Sitz haben, unterliegen nur mit bestimmten Inlandseinkünften der Steuerpflicht in Österreich 

(beschränkte Körperschaftsteuerpflicht). 

Sowohl in Fällen der unbeschränkten als auch der beschränkten Einkommen- oder 

Körperschaftsteuerpflicht in Österreich kann Österreichs Besteuerungsrecht durch 

Doppelbesteuerungsabkommen eingeschränkt werden. 

Als Einkünfte aus Kapitalvermögen gelten gemäß § 27 EStG: 

 Einkünfte aus der Überlassung von Kapital gemäß § 27 Abs 2 EStG, dazu gehören 

Dividenden und Zinsen; 

 Einkünfte aus realisierten Wertsteigerungen gemäß § 27 Abs 3 EStG, dazu gehören 

Einkünfte aus der Veräußerung, Einlösung und sonstigen Abschichtung von 

Wirtschaftsgütern, deren Erträge Einkünfte aus der Überlassung von Kapital sind, 

einschließlich Einkünfte aus Nullkuponanleihen und Stückzinsen; und 

 Einkünfte aus Derivaten gemäß § 27 Abs 4 EStG, dazu gehören Differenzausgleiche, 

Stillhalterprämien und Einkünfte aus der Veräußerung oder sonstigen Abwicklung von 

Termingeschäften wie Optionen, Futures und Swaps sowie sonstigen derivativen 

Finanzinstrumenten wie Indexzertifikaten. Nach Ansicht des österreichischen 
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Bundesministerium für Finanzen umfasst § 27 Abs 4 EStG sämtliche Arten von 

Zertifikaten (BMF, Erlass zur Besteuerung von Kapitalvermögen vom 7.3.2012 („KESt-

Erlass“), 1.2.3.1). Basiswerte können Aktien, Indizes, Rohstoffe, Währungen, Anleihe, 

Edelmetalle, usw sein.  

Auch die Entnahme und das sonstige Ausscheiden der Wertpapiere aus dem Depot des 

Steuerpflichtigen gilt als Veräußerung. Werden diesbezüglich bestimmte Meldepflichten erfüllt, 

führt dies jedoch nicht zur Besteuerung. Darüber hinaus kann es durch Umstände, die zum Verlust 

des Besteuerungsrechtes der Republik Österreich im Verhältnis zu anderen Staaten führen, wie zB 

der Wegzug aus Österreich, zu einer Wegzugsbesteuerung kommen. Bei Wegzug in einen anderen 

EU-Mitgliedstaat oder bestimmte EWR-Vertragsstaaten besteht die Möglichkeit eines 

Steueraufschubs. 

Natürliche Personen, die die Wertpapiere in ihrem Privatvermögen halten 

In Österreich unbeschränkt steuerpflichtige natürliche Personen, die die Wertpapiere in ihrem 

Privatvermögen halten, unterliegen gemäß § 27 Abs 1 EStG mit den Einkünften aus 

Kapitalvermögen der Einkommensteuer. Kommt es bei Derivaten iSd § 27 Abs 4 EStG zu einer 

tatsächlichen Lieferung des Basiswerts, so führt dies (noch) zu keiner Besteuerung nach § 27 Abs 

4 EStG, sondern wirkt sich allenfalls in Form höherer Anschaffungskosten, niedrigerer 

Veräußerungserlöse bzw. eines niedrigeren Zinses aus. Einkünfte aus Kapitalvermögen von 

Wertpapieren, die ein Forderungsrecht verbriefen und in rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht bei 

ihrer Begebung einem unbestimmten Personenkreis angeboten werden (sog. public placement), 

unterliegen gemäß § 27a Abs 1 EStG der Einkommensteuer mit dem besonderen Steuersatz in 

Höhe von 25%. Liegt kein public placement des Wertpapiers vor, gelangt der besondere 

Steuersatz von 25% nicht zur Anwendung. Nach der Ansicht des BMF gelangt der besondere 

Steuersatz von 25% für Einkünfte aus Derivaten nur dann zur Anwendung, wenn die Derivate 

verbrieft sind und ein public placement der Derivate vorliegt bzw. ein freiwilliger KESt-Abzug 

durch die inländische depotführende oder auszahlende Stelle gemäß § 27a Abs 2 Z 7 EStG erfolgt 

(KESt-Erlass, 1.3.3).  

Im Fall von Einkünften aus der Überlassung von Kapital gemäß § 27 Abs 2 EStG wird der 

besondere Steuersatz von 25% bei Vorliegen einer inländischen auszahlenden Stelle bzw. im Fall 

von Einkünften aus realisierten Wertsteigerungen gemäß § 27 Abs 3 EStG sowie von Einkünften 

aus Derivaten iSd § 27 Abs 4 EStG bei Vorliegen einer inländischen depotführenden Stelle, oder 

in deren Abwesenheit, einer inländischen auszahlenden Stelle, die in Zusammenarbeit mit der 

depotführenden Stelle das Veräußerungsgeschäft bzw. das Derivatgeschäft abgewickelt hat und in 

das Geschäft eingebunden ist, im Wege des Kapitalertragsteuerabzugs mit Abgeltungswirkung 

erhoben (diese Einkünfte sind, von der Regelbesteuerungsoption und der Verlustausgleichsoption 

abgesehen, grundsätzlich nicht in die Steuererklärung aufzunehmen). Ausländische Einkünfte aus 

Kapitalvermögen – dh in Abwesenheit einer inländischen auszahlenden oder inländischen 

depotführenden Stelle – müssen in der Einkommensteuererklärung des Anlegers angegeben 

werden und unterliegen einer Besteuerung mit dem Sondersteuersatz von 25 % (ausgenommen 

davon ist etwa, wenn das Depot bei einer Schweizer Zahlstelle, wie etwa einer Schweizer Bank, 

gehalten wird und der Investor sich für die Erhebung einer Quellensteuer durch die Schweizer 

Zahlstelle gemäß dem Steuerabkommen zwischen der Republik Österreich und der Schweiz 

entschieden hat).  

In beiden Fällen besteht auf Antrag die Möglichkeit, dass sämtliche dem Steuersatz von 25 % 

unterliegenden Einkünfte zum niedrigeren progressiven Einkommensteuertarif veranlagt werden 

(Regelbesteuerungsoption gemäß § 27a Abs 5 EStG). Mit bestimmten Einschränkungen ist im 

Rahmen der Einkünfte aus Kapitalvermögen ein Verlustausgleich (aber kein Verlustvortrag) 

zulässig. Für einen solchen Verlustausgleich ist grundsätzlich zur Veranlagung zu optieren 

(Verlustausgleichsoption: § 97 Abs 2 EStG iVm § 27 Abs 8 EStG). Im Falle einer inländischen 

depotführenden Stelle ist der Verlustausgleich von der depotführenden Stelle durchzuführen (§ 93 

Abs 6 EStG; siehe hierzu weiter unten). Um einen Verlustausgleich zwischen Depots bei 
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verschiedenen Kreditinstituten zu erreichen, muss der Investor im Rahmen der Veranlagung die 

Verlustausgleichsoption ausüben.  

Natürliche Personen, die die Wertpapiere in ihrem Betriebsvermögen halten 

In Österreich unbeschränkt steuerpflichtige natürliche Personen, die die Wertpapiere in ihrem 

Betriebsvermögen halten, unterliegen gemäß § 27 Abs 1 EStG mit den Einkünften aus 

Kapitalvermögen der Einkommensteuer. Einkünfte aus Kapitalvermögen von Wertpapieren, die 

ein Forderungsrecht verbriefen und in rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht bei ihrer Begebung 

einem unbestimmten Personenkreis angeboten werden (sog. public placement), unterliegen gemäß 

§ 27a Abs 1 EStG der Einkommensteuer mit dem besonderen Steuersatz in Höhe von 25%. Liegt 

kein public placement des Wertpapiers vor, gelangt der besondere Steuersatz von 25% nicht zur 

Anwendung. Nach der Ansicht des BMF gelangt der besondere Steuersatz von 25% für Einkünfte 

aus Derivaten nur dann zur Anwendung, wenn die Derivate verbrieft sind und ein public 

placement der Derivate vorliegt bzw. ein freiwilliger KESt-Abzug durch die inländische 

depotführende oder auszahlende Stelle gemäß § 27a Abs 2 Z 7 EStG erfolgt (KESt-Erlass, 1.3.3).  

Im Fall von Einkünften aus der Überlassung von Kapital gemäß § 27 Abs 2 EStG wird der 

besondere Steuersatz von 25% bei Vorliegen einer inländischen auszahlenden Stelle bzw. im Fall 

von Einkünften aus realisierten Wertsteigerungen gemäß § 27 Abs 3 EStG sowie von Einkünften 

aus Derivaten iSd § 27 Abs 4 EStG bei Vorliegen einer inländischen depotführenden Stelle, oder 

in deren Abwesenheit, einer inländischen auszahlenden Stelle, die in Zusammenarbeit mit der 

depotführenden Stelle das Veräußerungsgeschäft bzw. das Derivatgeschäft abgewickelt hat und in 

das Geschäft eingebunden ist, im Wege des Kapitalertragsteuerabzugs erhoben. Während die 

KESt Endbesteuerungswirkung bezüglich Einkünften aus der Überlassung von Kapital entfaltet, 

müssen Einkünfte aus realisierten Wertsteigerungen und Einkünfte aus Derivaten in der 

Einkommensteuererklärung des Anlegers angegeben werden (nichtsdestotrotz Anwendung des 

besonderen Steuersatzes von 25 %). Besteht keine inländische depotführende oder auszahlende 

Stelle, sind die Einkünfte im Wege der Veranlagung zu erfassen und unterliegen ebenso dem 

besonderen Steuersatz von 25%.  

In beiden Fällen besteht auf Antrag die Möglichkeit, dass sämtliche dem Steuersatz von 25 % 

unterliegenden Einkünfte zum niedrigeren progressiven Einkommensteuertarif veranlagt werden 

(Regelbesteuerungsoption gemäß § 27a Abs 5 EStG). Gemäß § 6 Z 2 lit c EStG sind 

Abschreibungen auf den niedrigeren Teilwert und Verluste aus der Veräußerung, Einlösung und 

sonstigen Abschichtung von Wirtschaftsgütern und Derivaten iSd § 27 Abs 3 und 4 EStG, die dem 

Sondersteuersatz von 25 % unterliegen, vorrangig mit positiven Einkünften aus realisierten 

Wertsteigerungen von solchen Wirtschaftsgütern und Derivaten sowie mit Zuschreibungen solcher 

Wirtschaftsgüter zu verrechnen. Ein verbleibender negativer Überhang darf nur zur Hälfte 

ausgeglichen (und vorgetragen) werden. 

Kapitalgesellschaften 

In Österreich unbeschränkt steuerpflichtige Kapitalgesellschaften unterliegen mit den Einkünften 

aus Kapitalvermögen aus den Wertpapieren der 25%igen Körperschaftsteuer. Inländische 

Einkünfte aus Kapitalvermögen (wie oben beschrieben) unterliegen der KESt von 25 %, die auf 

die Körperschaftsteuer angerechnet werden kann. Unter den Voraussetzungen des § 94 Z 5 EStG 

kommt es von vornherein nicht zum Abzug von KESt. Für Kapitalgesellschaften als Investoren 

gelten die Einschränkungen zum Verlustausgleich nicht. Verluste aus der Veräußerung der 

Wertpapiere sind grundsätzlich mit anderen Einkünften ausgleichsfähig (und können nach den 

allgemeinen Bestimmungen vorgetragen werden). 

Privatstiftungen 

Privatstiftungen nach dem PSG, welche die Voraussetzungen des § 13 Abs 3 und 6 KStG erfüllen 

und die Wertpapiere nicht in einem Betriebsvermögen halten, unterliegen mit Zinsen, Einkünften 

aus realisierten Wertsteigerungen und Einkünften aus verbrieften Derivaten (oder im Fall nicht 
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verbriefter Derivate, wenn die inländische depotführende oder auszahlende Stelle freiwillig 25% 

KESt an der Quelle gemäß §27a Abs 2 Z 7 EStG einbehält und abführt) der Zwischenbesteuerung 

von 25 %. Diese entfällt in jenem Umfang, in dem im Veranlagungszeitraum KESt-pflichtige 

Zuwendungen an Begünstigte getätigt werden. Inländische Einkünfte aus Kapitalvermögen (wie 

oben beschrieben) unterliegen grundsätzlich der KESt von 25 %, die auf die anfallende Steuer 

angerechnet werden kann. Unter den Voraussetzungen des § 94 Z 12 EStG kommt es nicht zum 

Abzug von KESt. 

Verlustausgleich durch die österreichische depotführende Stelle 

Die österreichische depotführende Stelle ist gemäß § 93 Abs 6 EStG verpflichtet, unter 

Einbeziehung aller bei ihr geführten Depots negative Kapitaleinkünfte automatisch mit positiven 

Kapitaleinkünften auszugleichen. Werden zunächst negative und zeitgleich oder später positive 

Einkünfte erzielt, sind die negativen Einkünfte mit diesen positiven Einkünften auszugleichen. 

Werden zunächst positive und später negative Einkünfte erzielt, ist die für die positiven Einkünfte 

einbehaltene KESt gutzuschreiben, wobei die Gutschrift höchstens 25 % der negativen Einkünfte 

betragen darf. In bestimmten Fällen ist kein Ausgleich möglich. Die depotführende Stelle hat dem 

Steuerpflichtigen eine Bescheinigung über den Verlustausgleich gesondert für jedes Depot zu 

erteilen.  

Risiko der Qualifikation als Anteilscheine an einem ausländischen Investmentfonds 

Gemäß § 188 InvFG 2011 idF vor BGBl I 135/2013 galt als ausländischer Investmentfonds, 

ungeachtet der Rechtsform, jedes einem ausländischen Recht unterstehende Vermögen, das nach 

dem Gesetz, der Satzung oder der tatsächlichen Übung nach den Grundsätzen der Risikostreuung 

angelegt ist. Bestimmte Veranlagungsgemeinschaften, die in Immobilien investieren, sind 

ausgenommen. Die österreichische Finanzverwaltung hat in den Investmentfondsrichtlinien zur 

Frage der Abgrenzung von Indexzertifikaten ausländischer Anbieter einerseits und ausländischen 

Investmentfonds andererseits Stellung genommen. Danach ist ein ausländischer Investmentfonds 

dann nicht anzunehmen, wenn für Zwecke der Emission ein überwiegender tatsächlicher Erwerb 

dieser Wertpapiere durch den Emittenten oder einen allenfalls von ihm beauftragten Treuhänder 

unterbleibt und kein aktiv gemanagtes Vermögen vorliegt. Unmittelbar gehaltene 

Schuldverschreibungen sollen danach jedoch nicht als ausländische Investmentfonds gelten, wenn 

die Wertentwicklung der Zertifikate von einem Index abhängig ist, gleichgültig ob es sich um 

einen anerkannten oder um einen individuell erstellten "starren" oder jederzeit veränderbaren 

Index handelt. Besondere Bestimmungen gelten für Hedge-Indexfonds. 

Mit dem erst kürzlich in Kraft getretenen Alternative Investmentfonds Manager-Gesetz (AIFMG, 

BGBl I 135/2013) wurde auch die Definition des ausländischen Investmentfonds in § 188 InvFG 

geändert. Danach gelten als ausländische Kapitalanlagefonds (i) OGAW, deren 

Herkunftsmitgliedstaat nicht Österreich ist; (ii) Alternativer Investmentfonds (AIF) im Sinne des 

AIFMG, deren Herkunftsmitgliedstaat nicht Österreich ist, ausgenommen AIF in Immobilien iSd 

AIFMG sowie (iii) jeder einem ausländischen Recht unterstehene Organismus, unabhängig von 

seiner Rechtsform, dessen Vermögen nach dem Gesetz, der Satzung oder tatsächlichen Übung 

nach den Grundsätzen der Risikostreuung angelegt ist, wenn er nicht unter Z 1 oder Z 2 fällt und 

eine der folgenden Voraussetzungen erfüllt: (a) der Organismus unterliegt im Ausland tatsächlich 

direkt oder indirekt keiner der österreichischen Körperschaftsteuer vergleichbaren Steuer, (b) die 

Gewinne des Organismus unterliegen im Ausland einer der österreichischen Körperschaftsteuer 

vergleichbaren Steuer, deren anzuwendender Steuersatz um mehr als 10 Prozentpunkte niedriger 

als die österreichische Körperschaftsteuer gemäß § 22 Abs 1 KStG ist oder (c) der Organismus ist 

im Ausland Gegenstand einer umfassenden persönlichen oder sachlichen Befreiung. Als AIF gilt 

gemäß § 2 Abs 1 Z 2 AIFMG jeder Organismus für gemeinsame Anlagen einschließlich seiner 

Teilfonds, der (i) von einer Anzahl von Anlegern Kapital einsammelt, um es gemäß einer 

festgelegten Anlagestrategie zum Nutzen der Anleger zu investieren, ohne dass das eingesammelte 

Kapital unmittelbar der operativen Tätigkeit dient und (ii) keine Genehmigung gemäß Art 5 der 

Richtlinie 2009/65/EG benötigt. Die geänderte Definition des Begriffs des ausländischen 
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Kapitalanlagefonds gilt erstmals für Geschäftsjahre von Kapitalanlagefonds, die nach dem 21. Juli 

2013 beginnen. Mangels Stellungnahmen des BMF ist derzeit offen, ob die oben ausgeführten 

Kriterien zur Abgrenzung von Indexzertifikaten ausländischer Anbieter einerseits und 

ausländischen Investmentfonds andererseits weiterhin zur Anwendung gelangen oder ob 

beispielsweise auf die von der BAFIN im Auslegungsschreiben zum Anwendungsbereich des 

KAGB und zum Begriff des „Investmentvermögens“ vom 14. Juni 2013, GZ WA 41-Wp 2137-

2013/0001 in Punkt 6 angeführten Abgrenzung iZm dem Begriff der „Investition zum Nutzen der 

Anleger“ abgestellt werden könnte. 

EU-Quellensteuer 

§ 1 EU-Quellensteuergesetz (EU-QuStG) sieht – in Umsetzung der Richtlinie 2003/48/EG des 

Rates vom 3. Juni 2003 im Bereich der Besteuerung von Zinserträgen – vor, dass Zinsen, die eine 

inländische Zahlstelle an einen wirtschaftlichen Eigentümer, der eine natürliche Person ist, zahlt 

oder zu dessen Gunsten einzieht, der EU-Quellensteuer in Höhe von 35 % unterliegen, sofern er 

seinen Wohnsitz in einem anderen Mitgliedstaat der EU (oder in bestimmten abhängigen und 

assoziierten Gebieten) hat und keine Ausnahmen vom Quellensteuerverfahren vorliegen. Gemäß 

§ 10 EU-QuStG ist die EU-Quellensteuer nicht zu erheben, wenn der wirtschaftliche Eigentümer 

der Zahlstelle eine vom Wohnsitzfinanzamt des Mitgliedstaats seines steuerlichen Wohnsitzes auf 

seinen Namen ausgestellte Bescheinigung vorlegt, die Name, Anschrift, Steuer- oder sonstige 

Identifizierungsnummer oder in Ermangelung einer solchen Geburtsdatum und -ort des 

wirtschaftlichen Eigentümers, Name und Anschrift der Zahlstelle, die Kontonummer des 

wirtschaftlichen Eigentümers oder in Ermangelung einer solchen das Kennzeichen des 

Wertpapiers enthält. Eine solche Bescheinigung gilt für einen Zeitraum von maximal drei Jahren.  

Betreffend die Frage, ob auch Indexzertifikate der EU-Quellensteuer unterliegen, unterscheidet die 

österreichische Finanzverwaltung zwischen Indexzertifikaten mit und ohne Kapitalgarantie, wobei 

eine Kapitalgarantie bei Zusicherung der Rückzahlung eines Mindestbetrages des eingesetzten 

Kapitals oder auch bei der Zusicherung von Zinsen besteht. Die genaue steuerliche Behandlung 

von Indexzertifikaten hängt in weiterer Folge vom jeweiligen Basiswert des Indexzertifikats ab. 

Steuerabkommen Österreich-Schweiz 

Am 1. Jänner 2013 trat das Abkommen zwischen der Republik Österreich und der 

Schweizerischen Eidgenossenschaft über die Zusammenarbeit in den Bereichen Steuern und 

Finanzmarkt in Kraft. Dieses sieht vor, dass schweizerische Zahlstellen im Fall von in Österreich 

ansässigen betroffenen Personen auf ua Zinserträge, Dividendenerträge und Veräußerungsgewinne 

aus Vermögenswerten, die auf einem Konto oder Depot bei der schweizerischen Zahlstelle 

verbucht sind, eine der österreichischen Einkommensteuer entsprechende Quellensteuer in Höhe 

von 25 % zu erheben haben. Als betroffene Person gilt eine in Österreich ansässige natürliche 

Person, die (i) als Vertragspartner einer schweizerischen Zahlstelle Konto- oder Depotinhaber 

sowie Nutzungsberechtigter der entsprechenden Vermögenswerte ist oder (ii) nach den von der 

schweizerischen Zahlstelle gestützt auf die geltenden schweizerischen Sorgfaltspflichten und unter 

Berücksichtigung sämtlicher bekannten Umstände getätigten Feststellungen als 

nutzungsberechtigte Person von Vermögenswerten gilt, die insbesondere von einer 

Sitzgesellschaft oder einer anderen natürlichen Person über ein Konto oder Depot bei einer 

schweizerischen Zahlstelle gehalten werden. Für die erwähnten Erträge, die einer schweizerischen 

Quellensteuer unterliegen, gilt die österreichische Einkommensteuer als abgegolten, sofern das 

EStG für diese Erträge eine abgeltende Wirkung vorsieht. Das Steuerabkommen findet jedoch 

keine Anwendung auf Zinserträge, die erfasst sind von dem Abkommen zwischen der 

Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über Regelungen, die 

den in der Richtlinie 2003/48/EG des Rates im Bereich der Besteuerung von Zinserträgen 

festgelegten Regelungen gleichwertig sind. Der Steuerpflichtige hat die Möglichkeit, anstatt der 

Erhebung der Abgeltungssteuer zur freiwilligen Meldung zu optieren, indem er die schweizerische 

Zahlstelle ermächtigt, der zuständigen österreichischen Behörde die Erträge eines Kontos oder 

Depots zu melden, wodurch diese in die Veranlagung einbezogen werden müssen.  
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Erbschafts- und Schenkungssteuer 

Österreich erhebt keine Erbschafts- oder Schenkungssteuer. 

Bestimmte unentgeltliche Zuwendungen an (österreichische oder ausländische) privatrechtliche 

Stiftungen und damit vergleichbare Vermögensmassen unterliegen jedoch der 

Stiftungseingangssteuer nach dem Stiftungseingangssteuergesetz (StiftEG). Eine Steuerpflicht 

besteht, wenn der Zuwendende und/oder der Erwerber im Zeitpunkt der Zuwendung einen 

Wohnsitz, den gewöhnlichen Aufenthalt, den Sitz oder den Ort der Geschäftsleitung in Österreich 

haben. Ausnahmen von der Steuerpflicht bestehen bezüglich Zuwendungen von Todes wegen von 

Kapitalvermögen im Sinn des § 27 Abs 3 und 4 EStG (ausgenommen Anteile an in- und 

ausländischen Kapitalgesellschaften), wenn auf die daraus bezogenen Einkünfte der besondere 

Steuersatz von 25 % anwendbar ist. Die Steuerbasis ist der gemeine Wert des zugewendeten 

Vermögens abzüglich Schulden und Lasten, die in wirtschaftlicher Beziehung zum zugewendeten 

Vermögen stehen, zum Zeitpunkt der Vermögensübertragung. Der Steuersatz beträgt generell 

2,5 %, in speziellen Fällen jedoch 25 %. 

Zusätzlich besteht eine Anzeigepflicht für Schenkungen unter Lebenden von Bargeld, 

Kapitalforderungen, Anteilen an Kapitalgesellschaften und Personenvereinigungen, Betrieben, 

beweglichem körperlichen Vermögen und immateriellen Vermögensgegenständen. Die 

Anzeigepflicht besteht, wenn der Geschenkgeber und/oder der Geschenknehmer im Zeitpunkt des 

Erwerbs einen Wohnsitz, den gewöhnlichen Aufenthalt, den Sitz oder die Geschäftsleitung im 

Inland haben. Nicht alle Schenkungen sind von der Anzeigepflicht umfasst: Im Fall von 

Schenkungen unter nahen Angehörigen besteht ein Schwellenwert von EUR 50.000 pro Jahr; in 

allen anderen Fällen ist eine Anzeige verpflichtend, wenn der gemeine Wert des geschenkten 

Vermögens innerhalb von fünf Jahren EUR 15.000 übersteigt. Darüber hinaus sind unentgeltliche 

Zuwendungen an Stiftungen iSd StiftEG wie oben beschrieben von der Anzeigepflicht 

ausgenommen. Eine vorsätzliche Verletzung der Anzeigepflicht kann zur Einhebung einer Strafe 

von bis zu 10 % des gemeinen Werts des geschenkten Vermögens führen. 

Zu beachten ist außerdem noch, dass gemäß § 27 Abs 6 Z 1 EStG die unentgeltliche Übertragung 

der Wertpapiere den Anfall von Einkommensteuer auf Ebene des Übertragenden auslösen kann 

(siehe oben). 

Luxemburg 

Es folgt eine allgemeine Beschreibung bestimmter Erwägungen zur luxemburgischen 

Quellensteuer im Zusammenhang mit den Wertpapieren. Diese Beschreibung ist nicht als 

vollständige Analyse aller Steuererwägungen im Zusammenhang mit den Wertpapieren in 

Luxemburg oder in anderen Ländern anzusehen. Potenzielle Käufer der Wertpapiere sollten sich 

von ihren eigenen Steuerberatern dazu beraten lassen, das Steuerrecht welcher Länder für den 

Erwerb, das Halten und die Veräußerung der Wertpapiere und den Erhalt von Zinsen, Kapital 

und/oder anderen Beträgen im Rahmen der Wertpapiere möglicherweise von Bedeutung ist, sowie 

zu den Auswirkungen dieser Handlungen nach luxemburgischem Steuerrecht. Diese 

Zusammenfassung beruht auf dem zum Datum dieses Prospekts geltenden Recht. Die 

Informationen in diesem Abschnitt beschränken sich auf Fragen der Quellensteuer; potenzielle 

Anleger sollten die nachstehenden Informationen nicht auf andere Bereiche übertragen, wie etwa 

die Rechtmäßigkeit von Transaktionen mit Wertpapieren. 

Quellensteuer 

Sämtliche Zinszahlungen- und Kapitalrückzahlungen der Emittentin im Rahmen des Haltens, der 

Veräußerung, der Rückzahlung oder des Rückkaufs der Wertpapiere können nach Maßgabe des 

geltenden luxemburgischen Rechts ohne Abzug oder Einbehalt für oder aufgrund von Steuern 

jedweder Art, die von Luxemburg oder einer luxemburgischen Gebietskörperschaft oder einer 

Finanzbehörde Luxemburgs oder der Gebietskörperschaft auferlegt, erhoben, einbehalten oder 

veranlagt werden, geleistet werden, jedoch vorbehaltlich: 
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(a) der Anwendung der luxemburgischen Gesetze vom 21. Juni 2005 (die "Gesetze vom 21. 

Juni 2005") zur Umsetzung der Richtlinie der Europäischen Union im Bereich der 

Besteuerung von Zinserträgen (Richtlinie 2003/48/EG – die "EU-Zinsrichtlinie") und 

mehrerer Abkommen mit bestimmten abhängigen oder assoziierten Gebieten, die die 

mögliche Anwendung einer Quellensteuer (in Höhe von 35 % seit dem 1. Juli 2011) auf 

Zinsen und vergleichbare Erträge (einschließlich bei Fälligkeit erhaltener 

Rückzahlungsaufschläge) vorsehen, die an bestimmte nicht in Luxemburg ansässige 

Anleger (natürliche Personen und bestimmte Arten juristischer Personen, die als 

"niedergelassene Einrichtungen" bezeichnet werden), die in einem anderen Mitgliedstaat 

der Europäischen Union ansässig oder niedergelassen sind, gezahlt werden, falls die 

Emittentin eine Zahlstelle im Sinne der vorstehend genannten Richtlinie (siehe 

nachstehenden Abschnitt "EU-Zinsrichtlinie") oder Abkommen in Luxemburg bestellt, 

sofern sich der Begünstigte der Zinszahlung nicht für eine Auskunftserteilung entscheidet. 

Dasselbe Verfahren gilt für Zahlungen an natürliche Personen oder niedergelassene 

Einrichtungen, die in einem der folgenden Gebiete ansässig sind: Aruba, Britische 

Jungferninseln, Curaçao, Guernsey, Insel Man, Jersey, Montserrat und St. Martin. Es 

wurde von der Luxemburger Regierung öffentlich angekündigt, dass ab 1. Januar 2015 das 

System der Erhebung einer Quellensteuer durch den automatischen Informationsaustausch 

ersetzt wird; 

(b) der Anwendung auf in Luxemburg ansässige natürliche Personen des luxemburgischen 

Gesetzes vom 23. Dezember 2005 in der durch das Gesetz vom 17. Juli 2008 

abgeänderten Fassung (das "Gesetz vom 23. Dezember 2005"), durch das eine 

Quellensteuer in Höhe von 10 % auf Zinserträge (d. h. – mit bestimmten Befreiungen – 

Zinserträge im Sinne der Gesetze vom 21. Juni 2005) eingeführt wurde. Das Gesetz vom 

23. Dezember 2005 gilt für ab dem 1. Juli 2005 aufgelaufene und ab dem 1. Januar 2006 

gezahlte Zinserträge. 

Gemäß dem Gesetz vom 23. Dezember 2005 können in Luxemburg ansässige natürliche Personen, 

bei denen es sich um die wirtschaftlichen Eigentümer von Zinszahlungen handelt, die von 

Zahlstellen in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union als Luxemburg, in einem 

Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums oder in einem Staat oder Gebiet, der bzw. das 

ein Abkommen unmittelbar in Bezug auf die EU-Richtlinie über die Besteuerung von Zinserträgen 

geschlossen hat, sich zur Selbstveranlagung entscheiden und eine Abgabe in Höhe von 10 % 

zahlen. Die Entscheidung für die 10%ige Abgabe muss sich auf alle von Zahlstellen an einen in 

Luxemburg ansässigen wirtschaftlichen Eigentümer während des gesamten Kalenderjahrs 

geleisteten Zinszahlungen erstrecken. 

Die vorstehend beschriebene Quellensteuer in Höhe von 10 % und die 10%ige Abgabe gelten als 

vollständig abgegolten, wenn die in Luxemburg ansässigen natürlichen Personen im Rahmen der 

Verwaltung ihres Privatvermögens handeln. 

Die Verantwortung für den Einbehalt von Steuern in Anwendung der vorstehend genannten 

luxemburgischen Gesetze vom 21. Juni 2005 und des Gesetzes vom 23. Dezember 2005 liegt bei 

der luxemburgischen Zahlstelle im Sinne dieser Gesetze und nicht bei der Emittentin. 

EU-Zinsrichtlinie 

Im Rahmen der Richtlinie 2003/48/EG des Rates vom 3. Juni 2003 im Bereich der Besteuerung 

von Zinserträgen (die "EU-Zinsrichtlinie") ist jeder Mitgliedstaat verpflichtet, den 

Finanzbehörden eines anderen Mitgliedstaats Auskunft über Einzelheiten zu Zinszahlungen oder 

vergleichbaren Erträgen, die von einer Person innerhalb ihres Hoheitsgebiets an eine in dem 

anderen Mitgliedstaat ansässige natürliche Person gezahlt oder von ihr für diese vereinnahmt 

werden, zu erteilen; für einen Übergangszeitraum werden jedoch Österreich und Luxemburg ein 

System zur Auskunftserteilung anwenden (sofern sie sich nicht während dieses Zeitraums für eine 

andere Möglichkeit entscheiden), in dessen Rahmen auf Zahlungen an einen wirtschaftlichen 

Eigentümer (im Sinne der EU-Zinsrichtlinie) eine Quellensteuer einbehalten wird, wenn der 
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wirtschaftliche Eigentümer sich keinem der beiden möglichen Verfahren zur Auskunftserteilung 

unterwirft. Das Quellensteuersystem gilt für einen Übergangszeitraum, in dessen Verlauf der 

Quellensteuersatz auf 35 % gestiegen ist. Der Übergangszeitraum endet am Ende des ersten vollen 

Steuerjahrs nach der Zustimmung bestimmter Drittstaaten zur Auskunftserteilung über 

entsprechende Zahlungen. 

Zudem haben eine Reihe von Drittstaaten, darunter die Schweiz, und bestimmte abhängige oder 

assoziierte Gebiete bestimmter Mitgliedstaaten vergleichbare Maßnahmen (d. h. entweder 

Auskunftserteilung oder Erhebung von Quellensteuern während eines Übergangszeitraums) in 

Bezug auf Zahlungen, die von einer in ihrem Hoheitsgebiet ansässigen Person an eine in einem 

Mitgliedstaat ansässige natürliche Person geleistet oder von ihr für diese vereinnahmt werden, 

eingeführt. Zudem haben die Mitgliedstaaten mit bestimmten dieser abhängigen oder assoziierten 

Gebiete gegenseitige Vereinbarungen zur Auskunftserteilung oder Erhebung von Quellensteuern 

während eines Übergangszeitraums in Bezug auf Zahlungen, die von einer in einem Mitgliedstaat 

ansässigen Person an eine in einem dieser Gebiete ansässige natürliche Person geleistet oder von 

ihr für diese vereinnahmt werden, geschlossen. 

Am 15. September 2008 berichtete die Europäische Kommission dem Rat der Europäischen Union 

über die Anwendung der EU-Zinsrichtlinie, in dem sie ihn auf das Erfordernis von Änderungen an 

der EU-Zinsrichtlinie hinwies. Am 13. November 2008 veröffentlichte die Europäische 

Kommission einen ausführlichen Vorschlag zur Änderung der EU-Zinsrichtlinie (KOM(2008) 

727), der eine Reihe von Änderungsvorschlägen enthielt. Eine überarbeitete Fassung dieses 

Vorschlags wurde am 24. April 2009 vom Europäischen Parlament gebilligt. Sollten 

vorgeschlagene Änderungen an der EU-Zinsrichtlinie umgesetzt werden, könnte durch sie der 

Umfang der vorstehend beschriebenen Anforderungen geändert oder erweitert werden. Anleger, 

die sich bezüglich ihrer Steuersituation unsicher sind, sollten sich von ihren Fachberatern beraten 

lassen. 
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ALLGEMEINE INFORMATIONEN 

Verkaufsbeschränkungen  

Allgemeines 

Von der Emittentin wurden oder werden keine Maßnahmen in einer Rechtsordnung ergriffen, die 

ein öffentliches Angebot der Wertpapiere oder den Besitz oder die Verteilung von darauf 

bezogenen Angebotsmaterialien in einem Land oder einer Rechtsordnung gestatten würden, in 

dem bzw. der entsprechende Maßnahmen für diesen Zweck erforderlich sind, mit Ausnahme der 

Billigung des Basisprospekts durch die CSSF und einer Notifizierung des Basisprospekts in die 

Länder, die in den Endgültigen Bedingungen unter "Bedingungen des Angebots" aufgeführt sind. 

Es dürfen keine Angebote, Verkäufe oder Lieferungen von Wertpapieren oder die Verteilung von 

auf die Wertpapiere bezogenen Angebotsmaterialien in oder aus einer Rechtsordnung erfolgen, es 

sein denn diese erfolgen in Einklang mit den jeweils geltenden Gesetzen und Verordnungen und 

begründen keine Verpflichtungen der Emittentin, abgesehen von dem zuvor genannten Billigungs- 

und Notifizierungsverfahren. 

2. Vereinigte Staaten von Amerika 

(a) Die Wertpapier wurden und werden nicht gemäß dem Securities Act registriert und – mit 

Ausnahme von Wertpapieren mit einer Laufzeit am Emissionstag von einem Jahr oder 

weniger, bei denen dies in den anwendbaren Endgültigen Bedingungen angegeben ist –

innerhalb der Vereinigten Staaten oder US-Personen oder für Rechnung oder zugunsten 

von US-Personen angeboten oder verkauft, es sei denn, dies erfolgt nach Maßgabe von 

Regulation S des Securities Act oder im Rahmen einer Befreiung von den 

Registrierungspflichten des Securities Act oder im Rahmen einer Transaktion, für die 

diese Registrierungspflichten nicht gelten. 

(b) Für eine Person, die Wertpapiere erwirbt, wird unterstellt, dass sie mit der Emittentin und, 

wenn diese nicht auch Verkäufer ist, mit dem Verkäufer dieser Wertpapiere 

übereinkommt, (i) die erworbenen Wertpapiere zu keinem Zeitpunkt unmittelbar oder 

mittelbar in den Vereinigten Staaten oder an bzw. für Rechnung oder zugunsten von US-

Personen anzubieten, zu verkaufen, weiterzuverkaufen oder zu liefern, (ii) Wertpapiere 

nicht für Rechnung oder zugunsten von US-Personen zu erwerben und (iii) (anderweitig 

erworbene) Wertpapiere weder unmittelbar noch mittelbar in den Vereinigten Staaten oder 

an bzw. für Rechnung oder zugunsten von US-Personen anzubieten, zu verkaufen, 

weiterzuverkaufen oder zu liefern. 

Die vorstehend verwendeten Begriffe haben die ihnen in der Regulation S zugewiesene 

Bedeutung. 

(c) Wertpapiere mit Ausnahme von Wertpapieren mit einer Laufzeit von einem Jahr oder 

weniger (einschließlich einseitiger Erneuerungen oder Verlängerungen) und 

Wertpapieren, die für die Zwecke der US-Bundeseinkommensteuer nicht als 

Inhaberpapiere gelten, werden gemäß den Bestimmungen von Section 1.163-

5 (c) (2) (i) (D) der United States Treasury Regulations ("TEFRA D-Vorschriften") oder 

gemäß den Bestimmungen von Section 1.163-5 (c) (2) (i) (C) der United States Treasury 

Regulations ("TEFRA C-Vorschriften"), wie in den anwendbaren Endgültigen 

Bedingungen angegeben, begeben. 

Darüber hinaus hat die Emittentin in Bezug auf Wertpapiere, die gemäß den TEFRA D-

Vorschriften begeben werden, die Zusicherung und Verpflichtungserklärung abgegeben 

und wird verlangen, dass alle Personen, die am Vertrieb der Wertpapiere teilnehmen, 

zusichern und sich dazu verpflichten, dass 

(i) sie, sofern dies nicht gemäß den TEFRA D-Vorschriften zulässig ist, 

(x) Personen, die sich in den Vereinigten Staaten oder ihren Besitzungen befinden, 

oder US-Personen keine Wertpapiere in Form von Inhaberpapieren angeboten 
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oder verkauft hat bzw. haben oder während des eingeschränkten Zeitraums 

(restricted period) anbieten oder verkaufen wird bzw. werden und (y) keine 

während des eingeschränkten Zeitraums (restricted period) verkauften 

Wertpapiere in effektiver Form in die Vereinigten Staaten oder deren Besitzungen 

geliefert hat bzw. haben oder liefern wird bzw. werden; 

(ii) sie über wirksame Verfahren verfügt bzw. verfügen und während des 

eingeschränkten Zeitraums (restricted period) über solche verfügen wird bzw. 

werden, die hinreichend geeignet sind sicherzustellen, dass ihre unmittelbar im 

Verkauf von Wertpapieren in Form von Inhaberpapieren tätigen Mitarbeiter oder 

Vertreter davon Kenntnis haben, dass diese Wertpapiere während des 

eingeschränkten Zeitraums (restricted period) nicht Personen, die sich in den 

Vereinigten Staaten oder deren Besitzungen befinden, oder US-Personen 

angeboten oder an diese verkauft werden dürfen, es sei denn, dies ist gemäß den 

TEFRA D-Vorschriften zulässig; 

(iii) falls es sich bei dieser Person um eine US-Person handelt, diese zugesichert hat, 

dass sie die Wertpapiere zum Zwecke des Weiterverkaufs in Verbindung mit ihrer 

ursprünglichen Emission erwirbt und dass, sofern sie Wertpapiere in Form von 

Inhaberpapieren für eigene Rechnung hält, dies ausschließlich unter Einhaltung 

der Vorschriften von Section 1.163-5 (c) (2) (i) (D) (6) der United States Treasury 

Regulations erfolgt; 

(iv) im Hinblick auf jedes verbundene Unternehmen, das von einer solchen Person 

Wertpapiere in Form von Inhaberpapieren zum Zwecke ihres Angebots oder 

Verkaufs während des eingeschränkten Zeitraums (restricted period) erwirbt, eine 

solche Person entweder (x) die in den Ziffern (i), (ii) und (iii) enthaltenen 

Zusicherungen und Verpflichtungserklärungen wiederholt und bestätigt, oder 

(y) sich verpflichtet, die in den Ziffern (i), (ii) und (iii) enthaltenen Zusicherungen 

und Verpflichtungserklärungen von dem jeweiligen verbundenen Unternehmen 

zugunsten der Emittentin einzuholen, und 

(v) eine solche Person die in den Ziffern (i), (ii), (iii) und (iv) enthaltenen 

Zusicherungen und Verpflichtungserklärungen von allen anderen Personen als 

seinen verbundenen Unternehmen, mit denen sie einen schriftlichen Vertrag im 

Sinne von Section 1.163-5 (c) (2) (i) (D) (4) der United States Treasury 

Regulations über das Angebot und den Verkauf von Wertpapieren während des 

eingeschränkten Zeitraums (restricted period) schließt, zugunsten der Emittentin 

einholen wird. 

Die in den vorstehenden Abschnitten verwendeten Begriffe haben die ihnen im Internal 

Revenue Code, in der jeweils gültigen Fassung, sowie in hierzu ergangenen 

Verordnungen, einschließlich der TEFRA D-Vorschriften, zugewiesene Bedeutung. 

Darüber hinaus gilt in Bezug auf Wertpapiere, die gemäß den TEFRA C-Vorschriften 

begeben werden, dass die Wertpapiere außerhalb der Vereinigten Staaten und ihrer 

Besitzungen und im Zusammenhang mit ihrer ursprünglichen Emission begeben und 

geliefert werden müssen. Die Emittentin wird, und wird verlangen, dass alle Personen, die 

am Vertrieb der Wertpapiere teilnehmen, weder unmittelbar noch mittelbar Wertpapiere in 

Form von Inhaberpapieren in den Vereinigten Staaten oder ihren Besitzungen im 

Zusammenhang mit ihrer ursprünglichen Emission anbieten, verkaufen oder liefern. 

Außerdem, wird die Emittentin, bzw. wird sie verlangen, dass alle Personen, die am 

Vertrieb der Wertpapiere teilnehmen, sich weder unmittelbar noch mittelbar mit 

potenziellen Käufern in Verbindung setzen, falls entweder die Emittentin, die betreffende 

am Vertrieb beteiligte Person oder der betreffende Käufer sich in den Vereinigten Staaten 

oder ihren Besitzungen befindet und keine Geschäftsstelle in den Vereinigten Staaten in 

das Angebot oder den Verkauf von Wertpapieren einbeziehen. Die in diesem Absatz 

verwendeten Begriffe haben jeweils die ihnen im US-Bundessteuergesetz Internal 
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Revenue Code von 1986 in der jeweils geltenden Fassung und den in dessen Rahmen 

erlassenen Verordnungen einschließlich der TEFRA C-Vorschriften zugewiesene 

Bedeutung. 

Gemäß den TEFRA D-Vorschriften begebene auf den Inhaber lautende Wertpapiere (mit 

Ausnahme von Vorläufigen Globalurkunden und Wertpapiern mit einer Laufzeit (unter 

Berücksichtigung etwaiger einseitiger Erneuerungs- oder Verlängerungsrechte) von einem Jahr 

oder weniger) und alle dazugehörigen Empfangsscheine oder Kupons sind mit dem folgenden 

Hinweis zu versehen: 

"Jede US-Person, die Inhaber dieses Schuldtitels ist, unterliegt Beschränkungen im Rahmen des 

US-Einkommensteuerrechts einschließlich der in Section 165 (j) und Section 1287 (a) des US-

Bundessteuergesetzes Internal Revenue Code vorgesehenen Beschränkungen." 

Verkaufsbeschränkungen in Bezug auf öffentliche Angebote im Rahmen der Prospektrichtlinie 

In Bezug auf jeden Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums, in dem die 

Prospektrichtlinie umgesetzt wurde (jeweils ein "Maßgeblicher Mitgliedstaat"), wurde bzw. wird 

für die Wertpapiere mit Wirkung ab dem Tag (einschließlich) der Umsetzung der 

Prospektrichtlinie in dem betreffenden Maßgeblichen Mitgliedstaat (der "Maßgebliche 

Umsetzungstag") kein öffentliches Angebot durchgeführt. Unter folgenden Bedingungen können 

die Wertpapiere jedoch mit Wirkung ab dem Maßgeblichen Umsetzungstag (einschließlich) in 

dem betreffenden Maßgeblichen Mitgliedstaat öffentlich angeboten werden: 

(a) falls in den Endgültigen Bedingungen für die Wertpapiere angegeben ist, dass ein 

Angebot der Wertpapiere anders als gemäß Art. 3 Abs. 2 der Prospektrichtlinie in dem 

betreffenden Maßgeblichen Mitgliedstaat (ein "Nicht-Befreites Angebot") nach dem Tag 

der Veröffentlichung eines Basisprospekts, und im Falle eines Angebots in Östereich nach 

dem Tag der Veröffentlichung eines Basisprospekts an einem österreichischen 

Bankarbeitstag, für diese Wertpapiere, der von der zuständigen Behörde in dem 

betreffenden Maßgeblichen Mitgliedstaat gebilligt wurde oder gegebenenfalls in einem 

anderen Maßgeblichen Mitgliedstaat gebilligt und der ESMA und der zuständigen 

Behörde in dem betreffenden Maßgeblichen Mitgliedstaat notifiziert wurde, zulässig ist, 

vorausgesetzt, der entsprechende Basisprospekt wurde anschließend durch die 

Endgültigen Bedingungen, in denen dieses Nicht-Befreite Angebot geregelt ist, innerhalb 

des Zeitraums, dessen Anfang und Ende in diesem Basisprospekt bzw. in diesen 

Endgültigen Bedingungen angegeben sind, gemäß der Prospektrichtlinie vervollständigt 

und die Emittentin hat schriftlich ihre Zustimmung zur deren Verwendung für die Zwecke 

des Nicht-befreiten Angebots erklärt; 

(b) jederzeit an beliebige juristische Personen, bei denen es sich um qualifizierte Anleger im 

Sinne der Prospektrichtlinie handelt; 

(c) jederzeit an weniger als 150 natürliche oder juristische Personen (bei denen es sich nicht 

um qualifizierte Anleger im Sinne der Prospektrichtlinie handelt), vorbehaltlich der 

Einholung der vorherigen Zustimmung des bzw. der jeweiligen von der Emittentin für das 

Angebot bestellten natürlichen oder juristischen Person, die die Platzierung oder das 

Angebot der Instrumente durchführt, oder 

(d) jederzeit unter sonstigen Umständen, die unter Art. 3 Abs. 2 der Prospektrichtlinie fallen, 

unter der Voraussetzung, dass (i) kein Angebot von Wertpapieren gemäß den vorstehenden 

Absätzen (b) bis (d) die Veröffentlichung eines Basisprospekts nach Art. 3 der Prospektrichtlinie 

oder eines Nachtrags zu einem Basisprospekt nach Art. 16 der Prospektrichtlinie durch die 

Emittentin oder eine natürliche oder juristische Person, die eine Platzierung oder ein Angebot der 

Wertpapiere durchführt, erforderlich macht und (ii) im Falle eines Angebots in Österreich eine 

Meldung an die Oesterreichische Kontrollbank zum Emissionskalender, wie im 

Kapitalmarktgesetz 1991 in der geltenden Fassung vorgesehen, mindestens einen österreichischen 

Bankarbeitstag vor Beginn des jeweiligen Angebots erstattet wurde. 
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Für die Zwecke dieser Bestimmung bezeichnet der Begriff "öffentliches Angebot von 

Wertpapieren" im Hinblick auf die Wertpapiere in einem Maßgeblichen Mitgliedstaat eine 

Mitteilung in jedweder Form und auf jedwede Art und Weise, die ausreichende Informationen 

über die Angebotsbedingungen und die angebotenen Wertpapiere enthält, um einen Anleger in die 

Lage zu versetzen, sich für den Erwerb oder die Zeichnung dieser Wertpapiere zu entscheiden, wie 

von dem betreffenden Mitgliedstaat gegebenenfalls durch eine Maßnahme zur Umsetzung der 

Prospektrichtlinie in diesem Maßgeblichen Mitgliedstaat geändert; der Begriff 

"Prospektrichtlinie" bezeichnet die Richtlinie 2003/71/EG (und deren Ergänzungen 

einschließlich der Änderungsrichtlinie 2010 zur Prospektrichtlinie, soweit diese in dem 

Maßgeblichen Mitgliedstaat umgesetzt wurde) und schließt jede maßgebliche 

Umsetzungsmaßnahme in jedem Maßgeblichen Mitgliedstaat mit ein; der Begriff 

"Änderungsrichtlinie 2010 zur Prospektrichtlinie" bezeichnet die Richtlinie 2010/73/EU. 

Verkaufsbeschränkungen zur Berücksichtigung zusätzlicher Wertpapiergesetze des Vereinigten 

Königreichs 

Die Emittentin hat die Zusicherung, Gewährleistung und Verpflichtungserklärung abgegeben, dass 

sie (a) Aufforderungen bzw. Anreize zur Durchführung von Anlagetätigkeiten (im Sinne von 

Section 21 des Financial Services and Markets Act 2000 ("FSMA")), die sie im Zusammenhang 

mit der Begebung oder Veräußerung von Wertpapieren erhalten hat, ausschließlich dann 

weitergegeben hat bzw. deren Weitergabe veranlasst hat und ausschließlich dann weitergeben 

bzw. deren Weitergabe veranlassen wird, falls Section 21 (1) des FSMA keine Anwendung auf die 

Emittentin findet oder nicht auf die Emittentin Anwendung finden würde, falls sie keine 

zugelassene Person (authorised person) wäre, und (b) alle anwendbaren Vorschriften des FSMA 

bei sämtlichen Handlungen eingehalten hat und einhalten wird, die sie im Zusammenhang mit 

Wertpapieren im oder vom Vereinigten Königreich aus vorgenommen hat bzw. die anderweitig 

das Vereinigte Königreich betreffen. 

Ermächtigung 

Die Auflegung des Programms und die Begebung von Wertpapieren im Rahmen des Programms 

wurden am 17. April 2001 vom Group Asset/Liability Committee (ALCO), einem Unterausschuss 

des Vorstands der HVB, ordnungsgemäß ermächtigt. Der ermächtigte Gesamtbetrag von 

EUR 50.000.000.000 kann auch für andere Basisprospekte der HVB verwendet werden, jedoch 

wird der in Anspruch genommene Gesamtbetrag dieses Programms zusammen mit anderen 

Basisprospekten der HVB im Rahmen dieses Programms EUR 50.000.000.000 nicht übersteigen. 

Einsehbare Dokumente 

Abschriften der Satzung der Emittentin, der Konzernjahresberichte für die Geschäftsjahre zum 

31. Dezember 2011 und 2012 der Emittentin, des konsolidierten Halbjahresfinanzberichts zum 

30. Juni 2013 der Emittentin, der Muster der Globalurkunden, der Endgültigen Bedingungen und 

des Zahlstellenvertrags in der jeweils geänderten und neu gefassten Fassung sind während der 

üblichen Geschäftszeiten an Werktagen (ausgenommen Samstage und gesetzliche Feiertage) in 

den Geschäftsräumen der Emittentin und der BNP Paribas Securities Services Zweigniederlassung 

Luxemburg in ihrer Eigenschaft als Notierungsstelle für die Wertpapiere erhältlich. Der gemäß 

dem Handelsgesetzbuch aufgestellte Einzelabschluss der Emittentin für das Geschäftsjahr zum 

31. Dezember 2012 ist ebenfalls in den Geschäftsräumen der Notierungsstelle erhältlich. Während 

der Gültigkeit dieses Basisprospekts sind sämtliche durch Verweis in diesen Prospekt 

einbezogenen Dokumente kostenfrei in deutscher Sprache in den Geschäftsräumen der UniCredit 

Bank AG (Arabellastraße 12, 81925 München) erhältlich. 

Euroclear Bank, Clearstream Banking SA, Clearstream Banking AG 

Ein Clearing der Wertpapiere kann entweder über die Euroclear Bank SA/NV als Betreiber des 

Euroclear-Systems (1 Boulevard du Roi Albert IIB, 1210 Brüssel, Belgien) ("Euroclear Bank") 

und die Clearstream Banking société anonyme, Luxemburg (42 Avenue JF Kennedy, L-1855 
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Luxemburg, Luxemburg) ("Clearstream Banking SA" oder "CBL") oder die Clearstream 

Banking AG, Frankfurt am Main (Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, Deutschland) 

("Clearstream Banking AG" oder "CBF") und/oder ein alternative Clearing-System erfolgen. 

Die entsprechenden Wertpapierkennnummern für die einzelnen Serien von Wertpapieren werden 

in den Endgültigen Bedingungen angegeben. Die Emittentin kann beschließen, die im Rahmen des 

Programms begebenen Wertpapiere bei einem alternativen Clearing-System zu verwahren oder 

deren Clearing auf andere Weise über ein alternatives Clearing-System zu veranlassen. Die 

entsprechenden Einzelheiten zu einem solchen alternativen Clearing-System werden in den 

Endgültigen Bedingungen angegeben. 

Agents 

Die Hauptzahlstellen im Rahmen des Programms sind die UniCredit Bank AG, Arabellastraße 12, 

81925 München (für alle sonstigen Wertpapiere) und die Citibank, N.A., Geschäftsstelle London, 

Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, London E14 5LB, Vereinigtes Königreich. 

Berechnungsstelle im Rahmen des Programms ist die UniCredit Bank AG, Arabellastraße 12, 

81925 München. 

Die luxemburgische Notierungsstelle und Zahlstelle im Rahmen des Programms ist die 

BNP Paribas Securities Services, Zweigniederlassung Luxemburg, 33, rue de Gasperich, Howald 

– Hesperange, L-2085 Luxemburg, Luxemburg. 

Die Emittentin kann die Bestellung einer anderen Hauptzahlstelle und/oder Notierungsstelle 

und/oder Berechnungsstelle für die gemäß dem Basisprospekt begebenen Wertpapiere 

beschließen. Die relevanten Einzelheiten zu einer entsprechenden alternativen Hauptzahlstelle 

und/oder Berechnungsstelle werden in den Endgültigen Bedingungen angegeben. 

Wesentliche Veränderungen in der Finanzlage der HVB und Trend Informationen 

Es ist (i) seit dem 30. Juni 2013 zu keiner wesentlichen Veränderung der Finanzlage der HVB 

Group und (ii) seit dem Datum ihres zuletzt veröffentlichten geprüften Jahresabschlusses 2012 

(Jahresbericht 2012) zu keiner wesentlichen Verschlechterung der Geschäftsaussichten der HVB 

Group gekommen. 

Interessen an der Emission/am Angebot beteiligter natürlicher und juristischer Personen 

Jeder Vertriebspartner und/oder seine Tochtergesellschaften können Kunden oder 

Darlehensnehmer der Emittentin oder ihrer Tochtergesellschaften sein. Darüber hinaus haben 

diese Vertriebspartner und ihre Tochtergesellschaften möglicherweise Investment-Banking- 

und/oder (Geschäftsbanken)-Transkationen mit der Emittentin und ihren Tochtergesellschaften 

getätigt und werden solche Geschäfte eventuell in der Zukunft tätigen und Dienstleistungen für die 

Emittentin und ihre Tochtergesellschaften im normalen Geschäftsbetrieb erbringen. 

Informationen von Seiten Dritter 

Sofern Informationen von Seiten Dritter übernommen wurden, bestätigt die Emittentin nach 

bestem Wissen, dass diese Information korrekt wiedergegeben wurden und dass – soweit es der 

Emittentin bekannt ist und sie aus den von dieser dritten Partei veröffentlichen Informationen 

ableiten konnte – keine Tatsachen unterschlagen wurden, die die wiedergegebenen Informationen 

unkorrekt oder irreführend gestalten würden. 

Verwendung des Emissionserlöses und Gründe für das Angebot 

Der Nettoerlös aus jeder Emission von Wertpapieren durch die Emittentin wird für ihre 

allgemeinen Unternehmenszwecke verwendet. 
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Einbezogene Dokumente 

Die folgenden Dokumente im Hinblick auf die Emittentin werden in den Basisprospekt 

einbezogen und sind Bestandteil dieses Basisprospekts. Die Abschnitte der Dokumente, welche 

nicht durch eine ausdrückliche Bezugnahmen einbezogen werden, sind für potentielle Anleger 

nicht relevant. 

 Seiten des 

einbezogenen 

Dokuments: 

 

Eingefügt in 

diesen 

Basisprospekt auf 

den folgenden 

Seiten: 

Registrierungsformular der UniCredit Bank AG 

vom 17. Mai 2013, welches von der Bundesanstalt 

für Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligt wurde* 

  

A. Risikofaktoren   

- Risiken bezogen auf die Geschäftstätigkeit 

der HVB Group 
S. 4 bis 18 S. 28 

B. UniCredit Bank AG   

- Informationen über die HVB, die 

Muttergesellschaft der HVB Group 
S. 18 S. 60 

- Wirtschaftsprüfer S. 4 S. 60 

C. Geschäftsüberblick   

- Haupttätigkeitsbereiche S. 18 bis 19 S. 60 

- Divisionen der HVB Group S. 19 bis 21 S. 60 

- Wichtigste Märkte S. 21 S. 60 

- Management- und Aufsichtsgremien S. 21 bis 22 S. 60 

- Hauptaktionäre S. 22 S. 60 

- Ausblick S. 23 S. 60 

- Rechtliche Risiken / Schiedsgerichtsverfahren S. 23 bis 26 S. 60 
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Geprüfte Finanzangaben der HVB Group für das 

am 31. Dezember 2011 endende Geschäftsjahr 
  

- Konzern Gewinn- und Verlustrechnung S. 106 bis 107 S. 60 

- Konzern Bilanz S. 108 bis 109 S. 60 

- Entwicklung des Konzern Eigenkapitals S. 110 bis 111 S. 60 

- Konzern Kaptialflussrechnung S. 112 bis 113 S. 60 

- Erläuterungen (Notes) zum Konzernabschluss S. 114 bis 226 S. 60 

- Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers S. 227 S. 60 

Geprüfte Finanzangaben der HVB Group für das 

am 31. Dezember 2012 endende Geschäftsjahr 
  

- Konzern Gewinn- und Verlustrechnung S. 116 bis 117 S. 60 

- Konzern Bilanz S. 118 bis 119 S. 60 

- Entwicklung des Konzern Eigenkapitals S. 120 bis 121 S. 60 

- Konzern Kapitalflussrechnung S. 122 bis 123 S. 60 

- Erläuterungen (Notes) zum Konzernabschluss S. 124 bis 238 S. 60 

- Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers S. 239 S. 60 

Geprüfter Einzelabschluss der UniCredit Bank 

AG für das am 31. Dezember 2012 endende 

Geschäftsjahr 

  

- Gewinn- und Verlustrechnung S. 80 bis 81 S. 60 

- Bilanz S. 82 bis 87 S. 60 

- Anhang zum Geschäftsbericht S. 88 bis 138 S. 60 

- Bestätigungsvermerk S. 139 S. 60 
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Konsolidierter Halbjahresfinanzbericht zum 

30. Juni 2013 (die F-Seitenzahlen beziehen sich auf 

den von der deutschen Bundesanstalt für 

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligten und  

bei dieser hinterlegten Basisprospekts der UniCredit 

Bank AG vom 20. August 2013 zur Begebung von 

Garant Cliquet Wertpapieren, Garant Cash Collect, 

Wertpapieren, Garant Classic Performance Cliquet, 

Wertpapieren, Garant Cap Performance Cliquet 

Wertpapieren, Garant Classic Performance Cash 

Collect Wertpapieren und Garant Cap Performance 

Cash Collect Wertpapieren unter dem Euro 

50.000.000.000 Debt Issuance Programme) 

  

- Financial Highlights 

- Konzern Gewinn- und Verlustrechnung 

 für die Zeit vom 1. Januar bis 30. Juni 2013 

- Konzern Gesamtergebnisrechnung 

 für die Zeit vom 1. Januar bis 30. Juni 2013 

- Konzern Gewinn- und Verlustrechnung 

 für die Zeit vom 1. April bis 30. Juni 2013 

- Konzern Gesamtergebnisrechnung 

 für die Zeit vom 1. April bis 30. Juni 2013 

- Konzern Bilanz zum 30. Juni 201 

- Entwicklung des Konzern Eigenkapitals bis  

 30. Juni 2013 

- Kapitalflussrechnung (verkürzte Darstellung) 

- Erläuterungen (ausgewählte Notes) 

F2 

F41 

 

F42 

 

F43 

 

F44 

 

F45 f. 

F47 f.  

 

F49 

F50 ff. 

S. 60 

S. 60 

 

S. 60 

 

S. 60 

 

S. 60 

 

S. 60 

S. 60 

 

S. 60 

S. 60 

Dokumente, die durch Verweis einbezogen werden sind auf der Internetseite der Börse 

Luxemburg (www.bourse.lu) und der Internetseite der Emittentin veröffentlicht 

(https://investors.hypovereinsbank.de/cms/german/investorrelations/index.html oder, wenn mit 

einem "*" gekennzeichnet, http://www.onemarkets.de/de/produkte/rechtliche-

hinweise/basisprospekte.html). 

Kopien aller Dokumente, die durch Verweis einbezogen werden, sind kostenlos in den 

Geschäftsräumen der UniCredit Bank AG (Arabellastraße 12, 81925 München) erhältlich. 

Die durch Verweis einbezogenen Informationen, die nicht in der obrigen Liste enthalten sind, 

stellen zusätzliche Informationen dar und werden von den maßgeblichen Anhängen der 

Verordnung (EG) Nr. 809/2004 (die "Prospektverordnung") nicht verlangt. 

http://www.bourse.lu/
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NAMEN UND ANSCHRIFTEN 

 

EMITTENTIN 

 

UniCredit Bank AG 

Kardinal-Faulhaber-Strasse 1 

80333 München 

Deutschland 

 

 

BERECHNUNGSSTELLE 

 

UniCredit Bank AG 

Arabellastrasse 12 

81925 München 

Deutschland 

 

 

HAUPTZAHLSTELLE 

grundsätzlich 

 

UniCredit Bank AG 

Arabellastr. 12 

81925 München 

Deutschland 

oder 

Citibank, N.A. 

Geschäftstelle London 

Citigroup Centre 

Canada Square 

Canary Wharf 

London E14 5LP 

Vereinigtes Königreich 

 

 

WIRTSCHAFTSPRÜFER DER EMITTENTIN 

 

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Ganghoferstraße 29 

80339 München 

Deutschland 


